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Anlage «.

des

Rheinischen Provinzilll-Verwaltungsrnths über die Ergebnisse
der provinzilllsttindischenVerwaltung.

Nach Vorschriftdes §. 3 des AllerhöchstgenehmigtenRegulativs für die Organ
der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provmzmlstandischen Anstalttn m de^
Rheinvrovinl vom 27 September 1871 (G. S. S. 469 beehrenwir uns dem Provmzml ^and-
wge i^Anschlu^ »n unstrm letzten Bricht vom März 1875 den nachstehenden Verwaltung
bericht zu erstatten:

I. Oentml-Verwaltung.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat seit dem letzten Pr°vinzwl-Landtage die Mitglieder Person,«««.

Hauptmann a D. Münster, Kaufmaun Wachter und Rentner Aldrlngen durch den Tob

""' Nachdemdie durch den Provinzial-Landtagerfolgte Wahl des Freiherr« von ^«dsberg
zum Landes D^ ^"s beMgt ^
beschlosseneNachtrag zu dem Organisations-Regulativevom 27. September 1871 durch den Mer-
höchsm Erlaß vom 1. November 1875 die erforderlicheGenehmign^
Landes Direktor Freiherr von Landsberg zu An ang December 187i> seine Funktionen nach
Maßgabe?« vom Z

Für die ständischeCentralstelle wurden nach Maßgabe des vom 24. Meim chm Pro-
vinzial-Landtage beschlossenen Supplementär - Etats zum zweiten Oberbeamten ««d IuMar der
bisherige erste Beigeordneteder Stadt Düsseldorf,Landgerichts-Assessor a. D Fr.tzen 3«'« dntt n
Oberbeamten der Kreis-Assessor von Metzen in Colmar sowie ^ °beren B^eamten dn^
Meister Dreling in Wesel, und der Königliche Bau-Inspektor Sachse m Wittllch gewählt. Sammt-
liche Wahlen haben auf eine Zeitdauer von zwölf Jahren stattgefunden.

Das erforderliche Personal zur Wahrnehmung der Secretariats- lassen- und Canzlelne-
schäfte wur!e auf Grund der- bestehenden Etats angestellt, so jedoch, daß dre Nentmeisterund
Rechuungs-Revisor-Stelleeinstweilen nicht definitiv besetzt sind, sondern durch Secretane der Central-

""' ""V"?seh7^g^ Vmvaltung haben sich die angemiethetenDiensträume in der
Kr-onprin«nstraße43/4? als zu beschränkt erwiesen und wir haben zur Anmiethungeines weiteren

dritten Boten Ermächtigung ertheilen müssen, wodurch d,e ent¬
sprechenden EtatS-Creditepro 187? haben überschrittenwerden müssen. ^



^

Organisationder Das Regulativ, betreffend die Vereinigung der iu der Rhcinprovinz bestehende» Bezirks-
Stiaßenbau- straßenfonds und der Fonds znr Unterhaltung der Staats -Straßeu zu Einem Provin^ialstraßen^

^mib"de chäffmm fllr 3°»ds hat erst unterm l?. Januar 1«?« die staatliche Genehmigung erhalten uud ist durch die
die Letztcrc durch die Rheinische» Amtsblätter pnblieirt worden,
ProuinzialUmlage, Die Königliche Staats Negierung hat zufolge eines Erlasses vom 2l>. Oetober IN?."' bei

Prüfuug des vom Provinzial Landtage beschlossene»Regulativs unr zu eriuneru gefuudcu, daß das
Regulativ eine Bestimmung nicht enthalte, wonach hinsichtlich der Besetzung der Stellen der Chanssee
Aufseher und Chaussee-Wärter mit MilitawIuualiden die i» Ansehung der Städte erlassenen Vor¬
schriften anzuwenden seien und daß die im tz. l l des Regulativs bezüglich des Kreises Wetzlar
getroffene Bestimmung nicht auch auf den Kreis Meiscuhcim ausgedehnt sei. Um zu vermeiden,
daß die Organisation der Wegcverwallnng in der Nhcinprovinz verzögert werde, was im Falle
vorgängiger Anhörung der Prouinzialstände über die angeregten Ergänzuugcu des Regulativs kaum
zu umgehen gewesen wäre, hat der Provinzial Verwaltnngsrath den beide» angeregte» Modificationeu
seine Zustimmung ertheilt und hieran den Vorbehalt geknüpft, dem nächste» Provinzial-Landtage

Antrag iiber den stattgefundencu Ausgleich zu berichte,, uud, wie hiermit geschieht,Indemnität nachznsnche».
auf Indemnität 5,^, Genchmiguug des Regulativs war zunächst nur iu die Foudsvcrwaltung einzutreten.

Nach 8> 5 des vorgedackten Regulativs geht nämlich die Verwaltung des Provinzialstraßen-
Fonds vom l, Januar 1876, die Verwaltung der Straßen uud Wegebauaugelegenheitcn an einem
von der StaatS-Regieruug „ud dem Provüizial Verwaltmigsrathc »ähcr z» verei»bare»den Zeit^
punkte, au den Provinzial Berwaltuugsrath uud seine Organe über.

Dieser Vereinbarung mußte die iu demselbcu Paragraphen vorgesehene Eintheilung der
Nhemprovinz in ständische Wegeban-Iuspettiouö Bezirke vorhergehe».

Nach dem vom 24. Rheinische» Proviuzial-Laudtage festgesetzte»Special Etat für die ört¬
liche Straßeu-Verwaltuug war eine Eintheilung der ganze» Provinz in 1<> Wcgeban-InspeltionS-
Bezirke in Aussicht genommen. Der Ansführnng dieses Projektes traten aber erhebliche Schwie¬
rigkeiten, insbesondere der Umstand entgegen, daß in den Gcbirgskreise» der Eifcl die Inspektion«-
Bezirke eine zu große räumliche Ausdehnung hätten bekommen müssen. Es schien daher geboten,
die Einthrilung in 17 Bezirke vorzunehmen.

Antrag. Diese Eintheilung ist der neuen EtatsVorlagc zu Oruudc gelegt und es wird beantragt,
dies nachträglich pro 1877 genehmigen zu wolle»

In einen: au sämmtliche Herren Mitglieder des Provinzial-Landtages zur Verthciluug
gebrachten Handbnchc „Zusammenstellung der für den provinzialständischen Verband uud die provinzial
ständischeVerwaltung dcrRheiuproviuz seither ergaugenen Gesetze, Reglemeuts und sonstigenBestimmnngen
von allgemeinem Interesse" ist die Eintheilung in 1? Wegebau Inspektious-Bezirke und anch die für
die Wegebau-Inspectorcn der Provinz erlassene Geschäfts Anweisung zum Abdrucke gebracht. Die Wege-
bau-Iuspeetious'Bezirte siud zum Theil definitiv, zum Theil commisfarifch besetzt worden wie folgt:

I. Inspcctiousbezirl Ereuzuach, Wegebauinspcctor Borggreve,
Saarbrücken
Trier
Wittlich
Prüm
Eochem
Eoblcuz do. van der Plaßen.
Altenkirchen
Aachen
Düren
Bonn
Sicgbnrg
Eöln
M.-Gladback
Wesel
Düsseldorf
Elberfeld

II. do.
III. do.
IV. do.

V. do.
VI. do.

VII. do.
VIII. do.

IX. do.
X. do.

XI. do.
XII. do.

XIII. do.
XIV. do.
XV. do.

XVI. do.
XVII. do.

do,
do.

Becherer.
Dan.

do. Marcks.
do.
do.

Haße.
Becker.

do. van der ^
do. Müller.
do.
do,
do,
do.
do.
do.

Rubarth.
Liiutzner,
Ittcnbach.
Holzberger
Maaßen.
Court.

do.
do.
do.

Ulbrich.
Beckeriug.
Meseck.



Als Termin zur Uebernahmeder direclen Straßenbauverwalwng in der Rheiuprovinzist
der I. April des laufenden Jahres mit der Königlichen Staats-Regierung vereinbart worden und
die Vorverhandlungenzur Uebernahmesind im Gange.

Zur Errichtung von Special Bautassen für die einzelnen Wegebauiuspectiousbezirke sind
Verhandlungenmit Gemeinde-Empfängernder Provinz angeknüpft, nach welchen diesen bereits mit
Erhebungenfür die Provinz betraute« Beamten Nebcncassen übertragen werden follen.

Im Uebrigcn wird Bezug genommenauf den in 869. zur Vorlage gebrachtenEtat für
die Provinzialstraßcn-Verwaltungpro 1878/80.

Bei der Fondsverwaltung für die Provinzialstraßenpro 1876 fanden die Bedürfnissefür
die vormaligen Staatsstraßen aus der durch das Dotationsgcsetzvom 8. Juli 1875 disponibel
gestellten bezüglichen Iahres-Rente Deckung, wobei allerdings die Ansprücheder einzelnen König,
lichcn Regierungen,welche insbesondereauf den thatsächlichen Zustand der einzelneuStraßen und
die Unzulänglichkeitder früher zur Disposition gestellten Mittel hinwiesen, erheblich rcdncirt
werden mußten.

Die Bedürfnissefür die vormaligenVezirtsstraßen mußten bei dem Wegfalle der früheren
Indiuidual-Erhcbuug besonderer Bezirtsstraßenzuschlägeund bei dem Wegfalle der früheren Wege¬
geld Erhebung auf deu Vezirtsstraßen in Gemäßheit der Vestimmuugenin den 88- ^ und 12 des
mehrgedachten Regulativs vom 17. Januar 1876 durch eiuc besondere Provinzial-Umlagc auf¬
gebrachtwerden.

Unter Zngruudelegung der Voraufchläge des vom 22. RheinischenProvinzial-Landtage
genehmigten, für die Ausgabe iu Kraft bleibendenEtats nnd bei Bcrücksichtignng der vom 23.
und 24. RheinischenProvinziabLandtage beschlossenen Erhöhung der Bezirksstraßenznschläge für
einzelne vormalige Vezirtsstraßcn-Verbändebesonders am Niederrheiu, sowie bei Berücksichtigung
der von den Königlichen Regierungen gefordertenUnterhaltuugsfonds, endlich bei dein Umstände,
daß für Unterstützungdes Straßenbaues uach 8- 4 des Dotatiousgcsctzesund für die Straßen-
Neu- und Umbaukosten aus der Dotationsrcnte bei Feststellung des Haupt-Etats nur 128,018 M.
übrig gebliebenwaren, war es nothwendig,die Umlage pro 1876 und 1877 gleichmäßig ans rnud
3,000,000 M. mit der Maßgabe zu normiren, daß die auf die Kreife Wetzlar und Meisenheim
fallendenBeträge dieser Summe uuerhobcn bleiben sollten, da diese Kreife von der Umlage nach
tz. 11 1. 0. bis auf Weiteres befreit sind.

Durch die verspäteteGenehmigung des Straßcn-Regnlativs ist auch die Herbeijchaffung
aller zur Ausschreibungder Provinzial-Umlagc pro 1876 erforderlichen Unterlagen erst spät im
laufenden Etats- und Rechnungs-Icchrezu ermöglichen gewesen, und hat daher in vielen Krcis-
und Connnuualverbändeu, deren Steuerzahler den Wegfall der Iudividual-Bezirksstraßenzuschläge
gern gesehen, aber nicht daran gedacht hatten, daß für diefelbcn auf anderen: Wege Erfatz geschafft
werden müsse, nncmgenehmüberrascht und zu Petitionen und Vorstellungender Vertreter dieser
Verbände Anlaß gegeben.

Es ist im Einzelnen eutgegnetworden, daß das Verlangen der Gemeindebehördenans
Mittheilung der Provinzial-Umlagevor der Aufstellung ihrer Communal-Etats nur als berechtigt
anerkannt werden könnte.

Es war auch Seitens der Verwaltung lebhaft bedauert worden, daß die Provinzial-
Umlage für das Jahr 1876 nicht früher als geschehen, ansgcschrieben werden konnte.

Dem vom 24. Rheinifchen Provinzial-Landtageunterm 15. September 1875 beschlossenen
Straßen-Regnlativ war aber, wie schon angeführt, erst auf Grund der Allerhöchsten Ermächtigung
vom 27. Dezember 1875 Seitens der Herren Ressortministerunterm 17. Januar 1876 die staat¬
liche Genehmigung ertheilt worden und diese Genehmigung am 28. Januar 1876 bei der Ver¬
waltung eingegangen. Unter thunlichster Beschleuuiguug wurde fodaun bereits in der Sitzuug vom
23./24. Februar vorigen Jahres die zu erhebende Umlage nach dem vorangegebenen Bedürfnisse
festgestellt und der Lanbes-Director zu deren Ausschreibung ans die Kreise der Provinz ermächtigt,
welcheerst erfolgen tonnte, nachdemdie damals noch vollständigfehlenden nöthigenUnterlagen
von den Königlichen Negierungender Provinz beschafft worden waren.

1*



Hieraus dürfte zur Genüge hervorgehen, daß die Ausschreibungder Umlage pro 1876
vor Eintritt des Etatjahres unmöglichwar und sich ohne Verschulden der ständischen Verwaltimg
so spät in das Etatsjahr hinein verzögerthat.

Für 187? sind die Herren Landräthe der Provinz bereits unterm 18. October 1876 auf
die sich gleichbleibende Umlage hingewiesen worden und die definitiveVertheilung erfolgte am 10.
Januar 1877. Seitens der Städtevertretungen ist sodann auch der zu Grunde gelegte Vertheilungs-
Maßstab, nämlich die Ist-Einnahme an dirccten Steuern, angegriffen worden. Für die östlichen
Provinzen ist dieser Vcrtheilungs-Maßstabfür die Aufbringung der Provinzal-Abgabenim ß. 106
der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 ausdrücklichvorgeschrieben und der 22. Rheinische
Provinzial-Landtaghat in seiner Plenar-Sitzung vom 9. Juni 1874 auf Grund des Referats vom
10. Mai 1874 (S. 92 und 36? der gedruckten Landtags-Verhandlungen)sich mit der künftigen
gleichmäßigenReparation der Kosten nach dem Maßstabe der gesammten directen Staatssteuern
auf die ganze Provinz einverstandenerklärt.

Die Kapitalzinsen und Bestände fowie die Schulden der vormaligen einzelnen Bezirks-
Straßeuverbände konnten bei der Ausschreibung der Umlage pro 1876 in Gcmäßheit der Bestimmung
im ß. 8 des Regulativs vom 17. Januar 1876 noch nicht in Anrechnunggebracht werden, weil
definitive Rechnungs-Nesultatenicht vorlagen. Die Anrechnungist bei Ausschreibung der Umlage
pro 187? auf Grund der mitgetheiltenErgebnisse der Finalabschlüsse der Königlichen Regierungen
erfolgt, während die Nechnungeunoch sämmtlich ausstehen.

Wegen künftigerPublication der ständischen Haushalts-Etats in den Rheinischen Amts¬
blättern wird dem Provinzial Landtage eine besondere Vorlage gemacht werden.

Ueber die geleisteten Ausgaben für Zweckeder Provinzialstraßen-Verwaltungkönnen wir
zur Zeit im Detail noch nicht berichten, da ein Final-Abschlußnoch nicht vorliegt und noch nicht
alle Ansprüche aus dem Rechnungsjahr 1876 gedeckt sind.

Der vom 23. RheinischenProvinzial-Landtage ans Anlaß einer Petition verschiedener
RheinischenGemeindenum Ausgleich der Eiuquartiruugslast im Friede» uns gewordenenAuftage
zur Berichts-Erstattung wird in «sp. genügt werden.

II. Uechnungs-Mesultatepro 1875 und 1876 bei der
Oentral- Verwaltung.

Die vom 24. Rheinischen Provinzial-Landtage dechargirtcRechnung über die Kosten der
provinzialständischenEcntraluerwaltung pro 1874 hatte mit einem Vorschussevon 30,48? M. 5? Pf.
und mit einem Einnahme-Restevon 1988 M, abgeschlossen,welche in das Jahr 1875 übernommen
worden sind.

Da nach dem Verwaltungsberichtean den 23. Rheinischen Provinzial-Landtagdie erhoffte
und noch besonders erbetene Ueberweisungder nach dem Gesetze vom 30. April 1873 auf die
Rheinprovinz entfallendenDotatiousrente auch im Laufe des Jahres 1875 in der ersten Zeit noch
nicht zu erwarten stand, so mußten die für die Etats der Central-Aerwaltung, die Taubstnmmen-,
Blinden- und Hebammen-Anstaltzur Ausschreibung auf die Kreife der Proviuz nach Maßgabe der
Ist-Einnahme an direktenSteuern des Vorjahres vorgesehenen Bedürfnißbeiiräge pro 1875 aus¬
geschrieben werden, und zwar für die Ccntralverwaltung mit Rücksichtauf die im Jahre 1874 in
Erwartung der Dotationsrente unterlasseneAusschreibung von Beiträgen nicht nur die etatsmäßige
Beitragssumme pro 1875, sondern auch der aus dem Jahre 1874 zu übernehmendeVorschuß.
Letzterer betrug wie oben angegeben ........... 30,487 M. 57 Pf.
Hierzu kamen nach dem vom 22. RheinischenProvinzial-Landtagegeneh¬
migten Etat pro 1874/76: _____________________

Zu übertragen: 30,48? M. 57 Pf.



Uebeltrag: 30,48? M. 57 Pf.

-,. an gewöhnlichen Verwaltungskosten ......... 84,750 „
d. an Kosten des Provinzial-Landtages ...... ^ - >"'""" »

Weiter traten noch hinzu in Folge Beschlussesdes 23, Rheini¬
schen Provinzial-Landtages die veranschlagten Diäten mw .«eise-
kosten der bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatz-Comuichwnen
(§. 30 Nr. 4 desNeichs-Militair-Gesctzcsvom 2. Mal 1874) nut 0,000 „ — „

Die Gesammt-Umlagepro 1875 betrug demnach . . - - - 157,23? M. 5? Pf.
Die Einnahmen bei der Central-Verwaltnng bestanden pro 18/5
im Uebrigen: ^ _ ^.

1. in den obengedachtcnEinnahme-Resten von 1,988 M. nach Abzug
eines Ausfalles vou 4 M....... ^','.^' ' "«^ "

2. in dem etatsmäßigen Verwaltungskosten-Aeitrageder Provmzml-Feuer- ^ ^ ^
Societät .................. ^i«', " ^2 "

3. in verschiedenen anderen Einnahmen ........... °" " " "
Gesammt-Einnahme . . 170,386 M. 79 Pf.

Die Ausgaben haben betragen:
1. Vorschußaus der Nechuung pro 1874,

wie oben .......... ^",48? M. ^7 Ps,
2. Kosten des Provinzial-Landtages:

a. des 23 ..... 17,218 M. 04 Pf.
b. des 24 .....25,148 „ 62 „
o. Diäten und Reisekosten

der provinzialständifchen
Commissionenfür Be-
zirköstraßen . . 435 „ - „ 42,801 „ 66 „

3. Diäten und Reisekosten des Vorsitzenden und
der Mitglieder des Provinzial-Verwal-
tungsraths .........

4. Dispositionsfondsdes Provinzial-Verwaltungs-
raths ...... '.....

5. Gehälter der Beamten .......
6. Diäten und Reisekosten der Beamten . . .
7. Sächliche Ausgaben der Verwaltung (Miethe

für Bureaulocalien, Bureau-Inventar,
Druckkosten, Schreibmaterialienund sonstige
Bureaubedürfniffe, Oeschäftsbibliothek,
Portobeträge, Reinigung, Heizung und
Beleuchtungder Bureaus ....

8. Dispositionsfondsdes Landtags-Marschalls .
9. Zu unvorhergesehenen Fälleu .....

10. Zu Diäten und Reisekosten der bürgerlichen
Mitglieder der Obcr-Ersatz-Kommissioncn 4,089 „ /" „

Gesammt-Ausgabe . . -' ..... ' ^^,169 „ 13 „
Es ergab sich mithin ein Bestand vou ........ 34,217 M. 66 Pf.

welcher in die Rechnungpro 1876 übernommenist. ^. ^ > ^ , n^-«
Die Recbnunaö-Resultatefür das Jahr 1876, für welches vom 24. Rhemischen Prov n-

zial-Landwaein Nae des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 ein besonderer Etat genehmlg
worden ^ da der Final-Abschlußerst am 16. April dieses Jahres stattfmdet

6,861 „ 40

90 „ —
38,011 „ 22

1,676 „ 10

10,838 „ 01
233 „ 35

1,080 „ 12



Ucberweisuna der
Prouinzial» »ndKreio

fonds und deren
Anseinandcrsctzuna.,

Die Vercheilungs'
Nllchwtisimgliegt iül
Bureau des Landtag«

offen.

Durch Rejcript des Herrn Finanz-Minister« >ntd des Herrn Ministers des Innern vom
3<», December 1875 wurde eine Nachweisnngüber die Bestände des Dotationsfonds der Provinzial
und Kreisuerbändenach dein Gesetze vom 30. April 1873, welche nach den Vestimmnngenin den
8§. 3, 1? und 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 au die daselbst bezeichnetenProvinzialverbänbe
:c. lc, zu vertheilen waren, mitgetheilt. Nach demselbenwaren bei dein gedachten Fonds am 2.
Januar 1876 25 verschiedene Gattungen von zinstragendenEffekten im Ncnnwerthevon 5,982,900
Thlru, uud 528,000 Guldeu süddeutscher Währung, zusammen 18,853,842 M. 86 Pf. und ein¬
schließlich der am 1. Iaunar 1876 fälligen Zinsen einBaarbetragvon 280,597 M. 89 Pf, vorhanden.

Bei der Vertheilung dieser Bestände auf die eiuzelncnProviuzial-Verbände lc. :c. und
zwar der Effekten nach dem iu den ßß. 17 uud 26 des Dotation«-Gesetzesvom 8. Juli 1875
bestimmteu Berliner BörsenEourse unter Äerücksichtiguug der Zinseu bis zum 1. Januar 1876
ist auf die Nheinproviuz ciu Betrag von 3,487,144 M. 51 Pf. gefallen, und zwar in Effekten
3.434,404 M. 32 Pf. uud in Baar 52,740 M. 19 Pf. Dieser Betrag ist dnrch Rescript des
Herrn Fiuanzministcrs und des Herrn Ministers des Innern vom 18. Februar 1876 über¬
wiese!! wordcu.

Nach dem vom 24. Rheinischen ProvinzialLandtage genehmigte!! Etat pro 1876 ist die
Dolatiou der Provin; nur bezüglich der im Gesetze angegebenenKavitalsummcznr Erhaltung
bestimmt,während die Kreis-Dotation nach Kapital und Zinsen aufgespart wcrdcu soll. Der Pro-
viuzialfouds und Kreiöfoudssiud uach Maßgabe der Bestinunnngen im tz. 3 uud iin 2. Absätze
des 8- 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 beziehungsweise uach Verhältniß der dort aufgeführten
Dotationssummenvon 2,326,635 M. und 1,000,233 M. auseinandergesetzt und überwiesen:

Dem Proviuzicil-
fouds.

Dem
Kreisfoubs.

1. Prioritäts-Obligationen der Halle-Sorau Gubeucr Eiseubahu
2. Prioritäts-Obligatioucu der Halle-Sorau Gubcner Eisenbahn

Lit. L.........
3. Priorität« Obligationen der Hannover-Altenbetener Eisenbahn,

Serie I ..........
4. Prioritäts-Obligatioueu der Hauuover-AltcubeteucrEiseubahu,

Serie II. ........ .
5. Prioritäts-Obligatiouen der Äerliu-GörlitzerEiseubahu, Lit. 8.
6. Prioritäts-Obligationeu der Aacheu-DüsseldorferEifeubahu,

III. Emission ... .....
7. Prioritäts-Obligationen der Breölau-Schweiduitz-Freiburger

Eisenbahn, Lit. 0 ........
8. Prioritäts-Obligationen der Breslau Schweiduitz-Freiburger

Eisenbahn,Lit. V. . .....
9. Prioritäts-Obligationen der Breslau-Schweiduitz-Freiburger

Eiseubahu,«it. I? ........
10. Prioritäts-Obligatiouen der Breslau-Schweiduitz-Freiburger

Eisenbahn.Lit. tt ........
11. Prioritäts-Obligationen der Breslan-Schwciduitz-Freiburger

Eisenbahn, Lit. H ........
12. Prioritäts-Obligationen der Eöln^ErefelderEisenbahn
13. Prioritäts, Obligationen der Dortmund. Soestcr Eiseubahu,

I. Serie.........

12000

234900

9000

401400
401400

6900

300

1500

1500

7500

6000
3900

7500

6000

101100

3600

172200
172800

2700

1500

1500

3000

900
1800

8000

Zu übertragen: 1093800 170100



14.
15.

16.

17.

18,

19

20.
21.
22.
23.
24.

Übertrag:

Prioritäts-Obligatiouen der SchleswigschenEisenbahn .

Priorität« Obligatioue» der Düsseldorf^Elberfelder E.seubahu,

Priorität's Obligationen der N'ubrort Erefelber, Kreis Glad-
bacher Eisenbahn, Serie I. . ' .'^ « >,Vus^'
Priorität«-Obligationen der Nuhrort-Kreselder,Kreis Glad-
bachcr Eisenbahn,III- Emission - - - ^.. '. . '
Priorität«-Obligationen der Stargard-Po,ener Eisenbahn,
I!I. Emission . - - ' ^' ' ^^-' f^<>«
Prioritäts-Obligationen der Eöln - Mmdener Eisenbahn

Sch>lldvc1lchreibn>,geu'der Preuß. Staats-Anleihe cl° 1868 ^.
Schuldverschreibungender Preuß. Staats An eche c. 8^.0
Schuldverschreibungender Prenß. Staats-Au eche ... 8^2
Schuldverschreibuuge»der Preuß. Staats-Au e.he .« 8..3
Schuldverchreibuugeuder Prenß, Staats-Anle.he .1° 1862

25. Nassauische Staats-Obligatioueu c1<> 18^>9
26. Nassauische Staats-Obligatioueu <lc> 1861.
27. Nassanische Staats Obligationen <1c 18^3
28. Nassauische Staats Obligationen .l<> 18^«

Dem Proviuzial-
fonds.

Dem
Kreisfonds.

^ ^l

1093800
34800

470100
15000

900 600

1800 600

3000 1500

300

420900
733500

3000
36600
19500
15000

300

180900
315000

15600
8400
7500

2363100 1015500

Gulden.
30000
24500

1000
14000

Gulden.
13500
11600

5000

69500
oder

119142 M. 86 Pf

30100
oder

51600M,

2482242 M.86Pf 10671N0M.

^ ^ ., ^ ^«^,"> nvtts'?r sind als die im Central-Etat vor der Linie aus-
Daß die Sumuieu «' Ess tcn grH« i^ v ^^ ^^ ^^.^

Den, Kreisfonds sind anßer den vorgedachtenEffekten von dem, be, der Ausautworwng
der Dotat7o7sbe^de abgelieferte«Vaarbetrage von 5,^,740 M. 19 P, nach den, me^gedachteu
Verhältniß der Kapitalsnmmcnzuständiggewesen - - - - - ' ' ' ^'"'" ^"' " "l-
Von diesem Betraae welcher vom 1. April 1876 ab bei der Rhmn chcu

P^,K FlfMst mit anderen'Depositenbeständen«ls Depo itnm
l^^^lt Word«, lo Minen dem Kreis onds bis znn, Iahresschlnsse 1876behandelt worden, kommen dem Preisfonds ^
die von der Provinzial Hiilsskasfe gewahrten Zmsen von 2/2 .,
zu,nit ................

Zu übertragen:

297 31

16,153 M.'80Pf.
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Uebertrag: 16,153 M. 80 Pf.
Die Zinsen von den dem Kreisfonds «verwiesenen Effekten betrugen fiir

das Jahr 1876 ................. 46,564 „ 35 „
Ferner erhielt der Kreisfonds als Ausgleichfür bei der vorgedachten Aus¬

einandersetzung der Dotations - Effektenbestände zu wenig empfangene
Effekten ..................._________ 22 „ 35 „

Am Schlüsse des Jahres 1876 besaß der Kreisfonds fomit in Depo-
siten und Baar ................. 62,740 „ 50 „

Dazu kam die Dotationsrente pro 1876 mit ........ 333,411 „ — „
Summa . . 396,151 M. 50 Pf.

Da die Kreis-Iahres-Rente und die Zinsen des Fonds laut Beschlußdes 24. Rheinischen
Provinzial-Landtagcscapitalisirt werden sollen, so sind aus den vorgedachteu Depositen und dem
Barbestände Schuldverschreibungender preußischen consolidirten vicrprocentigeu Staats-Anleihe vom
Jahre 1876 zum Nominalbeträge von 404,000 M. für einen Kostenbetrag von 396,000 M. 12 Pf,
angekauftworden.

Der Kreisfonds besitzt hiernach, wie auch durch die Rechnung nachgewiesen werben muß,
Ende 1876 in Effektenzusammen............. 1,471,100 M. — Pf.
und in Baar ................... 151 „ 38 „

Von denjenigenAusgaben,welche in Gemäßheit des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875
auf den Provinzialverband der Rheinprovinzübergegangenund unter Titel VN der Ausgabe des
vom 24. Rheinischen Provinzial-Landtage gcuchmigten Nachtrags-Etats mit 6,592 M. 10 Pf.
aufgeführt find, ist im Jahre 1876 die Rente an die katholischenArmen zu Werden gezahlt
worden und zwar in Geld ............... 162 M. 48 Pf.
und in Naturalien 105,319 Hectoliter Roggen, 59,152 Hcctolitcr Gerste,

89,209 Hectoliter Hafer und 1,443 Hectoliter Erbsen nach den Mar¬
tini-Marktpreisenvon Essen für das Jahr 1876 berechnet zu . . 2,681 „ 63 „

zusammenalso . I" 2,844 M. 11 Pf.
(In der dem Etat zu Grunde gelegten Nachweisung sind 3,026 M. 78 Pf. ausgeworfen.)
Außerdemist noch eine Rente von 900 M. an die Rettungs - Anstalt zu Düsselthal ge¬

zahlt worden.
Bezüglich einer um Martini bisher gezahlten Rente an die Armen-Verwaltungzu Düssel¬

dorf von 2,540 M. 32 Pf. (die Gewährung dieses Zuschussesberuht nicht auf rechtlicherVer¬
pflichtung) ist erst kürzlich ein Antrag auf Weiterzahlung eingegangcu, darauf aber noch nicht
entschieden; bezüglicheiner bisher ebenfalls um Martini gezahlten Rente au den Pfarrer der
Gertrudis-Kirchezu Esseu von 25 M. und einer vierteljährlichgezahltenRente an die reformirteu
Armen zu Kettwig von 100 M. sind noch keine Anträge auf Fortgewährung gestelltworden.

III. Unterstützungder niedern landwirtschaftlichenSchulen.
(Tit. XII der Ausgabe des Central-Verwaltungs-Etats.)

Durch die Bestimmungim §. 14 des Dotations-Gesetzesvom 8. Juli 1875 ist die Unter¬
stützung niederer laudwirtbschaftlicherLehranstalten in der Provinz vom 1. Januar 1876 ab auf
den Provinzial-Nerband übergegangen und diesem hierfür eine jährliche Rente in Höhe der aus
Straatsfonbs im Jahre 1875 geleisteten Zuschüsse von 12,600 Mark überwiesen.

Von der Unterstützungssumme hatten pro 1875 erhalten:
^. die AÄerbauschule in Saalburg, RegierungsbezirkTrier ...... 5,100 M.
K. die landwirthschaftliche Winterschulezu St. Weudel, Regierungsbezirk Trier 1,800 „
o. die landwirthschaftliche Winterschulein Simmern, RegierungsbezirkCoblenz 750 „
ci. die Wald- und Obstbaumschulenin Wittlich und Bitburg, Regierungsbezirk

Trier je 900 M ................... 1,800 „



e. die Wein- und Obstbaumschule zu Merl, RegierungsbezirkCoblenz ... 750 M.
k. die landwirthschaftliche Winterschule iu Gmnmersbach,Regierungsbezirk Cöln 2,40N „

Nur der «nd «, aufgeführte Zuschuß war auf Grund eines zwifchen der Staatsregierung
und dem Anstalts-Unternehmer abgeschlossenen und bis zum 30. Juni 1882 gültigen Vertrags
geleistet worden, während die suk b—t genannten Schulen nicht contractlicheBedürfnißzuschüsse
erhielten.

Es liegt somit der Provinz anch nur hinsichtlich der Ackerbauschule in Sanrburg eine
Verpflichtungzur Fortgewcihruugder bisher vom Staate geleisteten Zuschüsse ob.

Vom 1. Januar 1877 ab ist der Zuschußvon 5,100 M, auf 5,250 M. erhöht, weil
"ach 8- 5 des erwähuteu Vertrags von jenem Zeitpunkte ab ein weiterer Zuschuß vou 50 M.
jährlich zur Unterhaltung der für die Anstalt nöthigen Geräthe, Mobilien und Einrichtungen aus
der Staatstasse zugesichert ist und nunmehr aus der dem Provinzial-Verbande überwiesen«« Rente
ssezahlt werden muß.

Im Jahre 1876 wurden den oben »ud n,, d, o, <1 und l genannten Instituten zufolge ihrer
Anträge uud da ihre Wirksamkeit sich theils durch Revisionentheils dnrch die eingesandten Jahres-
berichte als eine befriedigendeerkennen ließ, die Zuschüssein derselbenHöhe wie pro 1875
ssewährt.

Die für die Wein- und Obstbaumschulciu Merl früher vorgesehene Subvention von
?50 M. ist nicht weiter beansprucht und deßhalb nicht zur Zahlung gelangt. Es muß auge-
nommen werden, daß diese Anstalt entwederzu bestehen aufgehört hat, oder einer Beihülfe nicht
mehr bedürftig ist.

Der Ackcrbauschuleiu St. Wendel mußte außer dem regelmäßigen Iahreszuschussc pro 1876
auch »och ein außerordentlicherZuschuß von 350 M. zur Regelung ihrer finanziellenVerhältnisse
Mangels anderweitigerdisponibler Etatsmittel aus dem Zinsgewinn des Rheinischen Meliorations¬
fonds gewährt werden.

Ueber das Wesen und die Organisation jener niedern landwirthschaftlichenSchulen ist
Folgendes anzuführen:

Die Schule zu St. Wendel ist eine Fortbildungsschulemit besonderer Rücksichtauf
die Landwirthschaftund bestimmt,vorzugsweise die Söhue der mittleren uud kleineren Landwirthe
m den allgemeiuenVilduugs- wie auch iu den der Landwirthschaftzu Grunde liegenden Fächern zu
unterrichten. Der Unterricht ist auf 2 Winterturfe von je 5 Monaten vetheilt, schließt sich dem
Elementar-Unterrichtan und zerfällt in:

1. Elemeutar-Unterricht;
2. Naturwissenschaften;
3. Fach-Unterricht(Pflanzenbau, Wieseubauund Drainage, Viehzucht, Betriebslehre,Geräthe

tunde, Obstbau und Bieuenzucht).
Der Elemeutar-Unterrichtwird von Elementarlehrern,der naturwissenschaftliche uud Fach-

Unterrichtvom Direktor der Anstalt, Fachlehrer Wurzel und dem Kreisthierarzte ertheilt.
Die obere Leitung der Anstalt erfolgt Seitens eines Curatorimns.
Die Zahl der Schüler beträgt während des laufenden Winterkursus 19, im Alter von

15—26 Jahren, während im vorhergehendenCursus nur 9 Schüler (darunter 3 Ausländer) an
dem Unterrichte Theil genommenhatten.

Die landwirthschaftliche Schule in Simmern hat denselben Character und Zweck
wie diejenigezu St. Wendel; auch der Lehrplau stimmt mit geringen Abweichungen mit demjenigen
der St. Wendel'er Austalt überein. Das Curatorium besteht aus 5 Personen.

Das Lehrerkollegium der Anstalt zählte im verflossenen Schulfemester7 Perfonen, darunter
den Direktor Sarres, den Kreislhierarzt und den Kreiswicfenbaumeister.

Währeud der beiden letzten Kursen wnrde die Schule vou 15 resp. 11 Schülern im Alter
don 15—23 Jahren besucht.

Die LaudwirthschaftlicheSchule zu Gummersbach ist erst im November 1873 in's
Leben getreten, hat denselben Charakter nnd Zweck, wie die vorgenanntenSchulen, ertheilt den
Unterricht in 2 Winterkurseu und wurde im verflossenen Kurfus von 23 und im gegenwärtigen
Kursus von 18 Schülern besucht. Die Anstalt besteht im Anschlüsse an die höhere Stadtschule in
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Gummersbach und zwar in der Art, daß der für die landwirtschaftliche Winterschule angestellte
Fachlehrer auch in jener Stadtschule, und die Lehrer der letzterenauch in der landwirthschaftlichen
Schule zu untcrrichteuhaben. Der Unterricht über Viehzucht uud Thierarzueikuude wird vom
Kreisthierarzte ertheilt. Die Anstalt steht unter dein Curatorimn der höheren Stadtschule.

Die Ackerbauschule zu Saarburg ist vorläufig auf 20 Interne und ebensoviele
Externe berechnet und für die Zeit vom 1, Juli 1872 bis dahin 1882, wie erwähnt, vertraglich
in ihrer Existenz gesichert. Sie zählt zu den niedern landwirthschaftlichenSchulen mit vorzugs¬
weisem theoretischem Unterrichte. Sie nimmt hauptsächlich die Söhne des mittlern Bauernstandes
auf und unterrichtet dieselben sowohl in den allgemeinenBildungs- als auch iu den landwirth¬
schaftlichenFächern. Die Unterrichtszeit ist auf 2 Kurse von je 8 Monaten Dauer festgesetzt;
die Kurse begiuueu am 15. October des eiuen und enden am 15. Juni des andern Jahres.

Die Anstalt steht unter der Leitung uud Controle eines Aufsichtsrathcs,dessen Mitglieder
vom Negicrungspräsibeuteuiu Trier eruauut werden.

Das Lehrpcrsonalbesteht aus dem Direktor gleichzeitig Fachlehrer, aus einem Elementar-
lehrer, welcherzugleich im Obstbau uud in der Bienenzuchtunterrichtet, aus einem Thierarzte für
Ertheilung des thierärztlichenUnterrichts und aus eiuem Handwerker für den Unterricht in der
Stellmachern uud Schreinerei.

Während des Schuljahres 1874/75 zählte dieAustalt 22 Schüler im Alter von 16—20
Jahren; die gegenwärtigeSchülerzahl ist noch nicht bekannt.

IV. Zinsgewinndes Meliorationsfonds.
Aus dem dnrch §, 10 des Dotationsgesetzcsvom 8. Juli 1875 den Provinzialverbändeu

zur freien Verfügung gestellten Zinsgewinn des Meliorationsfonds, welcher im Etatsvoranschlage
pro 1876 zu einer Iahrcs-Einnahme von 11,050 Mark geschätzt ist, haben in der Berichtsperiode
durch Beschlußfassung des Proviuzial-VerwaltuugSraths folgende Bewilligungen stattgefunden:

a. Remuneration für den KribbmeisterLandgraf zu Nemagen für feiuc Mühe¬
waltung bei der Ahrregnlirung .... 540 M.

d. der Wiesengenossenschaftzu Otzeuhauseu zur Restauration ihrer Anlagen . 300 „
e. den GemeindenManderschcid, Pantenbnrg und Walscheid Beihülfen von je

200 M. zu Feldmartcu-Reguliruugeu . . . »',00 „
cl. der Gemeiude Meerfeld eine Beihülfe von 400 M. uud der Gemeinde Betten¬

feld eine solche von 80 M. zu Wiesenanlagcu . . . 480 „
<!. der Genossenschaftzn Hiuzert Beihülfe zur Ausführung eines Felddrainage-

Projectes . . . . . 400 „
s. der Wiesengenosseuschaft zn HochtircheuBeihülfe zur Anlage eiuer Bach-

correction ..... 460 „
z>-. der Wiefengeuofsenfchaftzu Niederadenauzur Ausführungeiuer Wiefeumelioration 750 „
>>. der Wiefengenoffenschaft zu Oberreidenbach zur Renovirung der Genossen-

schafts-Anlagen . . . . . 300 „
i. der Wiesengenosfenfchaftzu Schmidthacheubachzur Wiederherstellungihrer

Anlagen . . . . . 750 „
K. der landwirthschaftlichen Wiuterschulezu St. Weudel zur Deckung von Mehr¬

ausgaben im Jahre 1876 . . . . 350 „
!. dem Kreise Malmedh zur Unterhaltung der Kreisbaumschule in Büllingen . 230 „

Summa 5160 M.

Die Zahlung der Beträge ist überall von der Beibringn»«, gehörig bescheinigter Aus-
sühruugs-Attesteabhängig gemacht, so daß dieselbe erst in den Fällen »nd d. Ii. K. und I. hat
angeordnet werden können.
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V. Mttergut Vesdorf bei Mergyeim.
Stiftung zur Errichtung einer Merbauschule „Wlarienanstatt"

für arme Waisenkinderder Uyeinprovinz.
Nachdemder Proviuzial-Laubtag unterm 80. Mai 1874 die Annahme des Rittergutes

Desdorf als Legat der Ehefrau Dr. Davey für Errichtung einer Ackerbauschulefür arme Waisen
linder der Rheinprovinz bestätigt hatte, ist demnächst die Ueberschreibung des Gutes iu der Matrikel
der landtagsfähigen Rittergüter auf den Namen der Rheiuprovinz im April 1875 erfolgt. Der
testamentarischeNutznießer des Gutes Dr. Davey ist gegen Ende 1875 gestorben und somit
die Nutznießuugseitdem an die Stiftung übergegangen.

Das ganze Gut ist mit Ausuahme vou 3 Hektaren 39 Aren 51 Quadrat-Meter Holzuug
durch notariellen Pachtvertrag vom 29. October 1867 dem Nckerwirth Heiurich Paar zu Desdorf
Seitens des Dr. Davey bis Herbst 187? zu jährlich 1600 Thaler verpachtetgewesen.

Da der Pächter nach dem Tode des Dr. Davey mit der Behauptung und einem wenn
auch zweifelhaftenNachweise einer Pachtverlängernug mit dem Dr. Davey auf weitere 12 Jahre
hervortrat, uub andererseitsdie ständische Verwaltung sich der Unmöglichkeit gegenübergestellt sah,
M den vorhandenen sehr schlechten Gntsgebäulichteitendie stiftungsmäßigeSchnlc zur Aufnahme
armer Waisenkindersofort zu errichte«, so ist der bestehende Pachtvertrag mit dem Pächter Paar
vergleichsweise auf weitere 3 Jahre d. h. bis zum Herbste 1880 prolongirt worden, jedoch mit der
Maßgabe, daß der jährliche Pachtbetrag von 1600 auf 1800 Thaler erhöht wurde.

Ueber die Erbauung neuer Anstaltsgebäudefür die zu etablireudeAckerbauschule,über die
Bereitstellungder Mittel hierzu, sowie über die Errichtung »nd Organisirung der Verwaltung der
Schule selbst wird dem Provinzial-Landtageeine besondere Vorlage unterbreitet werden.

VI. Verwaltung des Landarmen- und Eorrigendenwesens
in den Zayren 1875>76, einschließlich der Verwaltung der Urovinzial-

Arbeitsanstalt zu Mrauweiler und des ^andarmenyauses in Hrier.
Die ungünstigenZcitverhältuisse,insbesondere die Stockuug der Geschäfte auf dem Gebiete

des Handels und der Industrie, haben auch auf die Verwaltung des Landarmen-und Corrigendeu-
wesens der Rheinprovinz iu deu Jahren 1875/76 ihre nachtheiligenWirkungenausgeübt.

Die Folgen der bereits im Jahre 1875 hervorgetretencn und im Jahre 1876 immer
mehr gestiegenen Geschäfts-nnd Arbeitslosigkeit machten sich einerseits in den vermehrten Ansprüchen
an die öffentliche Armenpflege von Seiten der Familien der Arbeiterbevölkerungfühlbar, welche
letztere naturgemäß ihrcu Wohnsitzhäufig wechselt und daher im Falle der Hülfsbedürftigkeitin
Ermangelung eines Unterstützungs-Wohnsitzes dem Landarmenverbandezur Last fällt.

Vou der andern Seite hatten die geschildertenVerhältnisse eine Zunahme derjenigen
strafbaren Handlungen, insbesondere der Bettelei und Landstreichern, im Gefolge, wegen welcher
nach Verbüßung der gerichtlich erkanntenStrafe Seitens der Landespolizeibehörde die Ueberweifung
der betreffendenIndividuen in eine Besserungsanstalt ausgesprochenzu werden Pflegt. Die Ver¬
mehrung der Korrigeuden in der Arbeitsanstalt zu Brauweiler im Jahre 1875 und mehr noch
im Iah^e 1876 und die noch stets wachsende Bevölkerungszifferdieser Anstalt seit dem Anfang
des laufenden Jahres ist auf diese Ursachen zurückzuführen.

Zu diesen ungünstigenVerhältnissen trat noch im Laufe des Jahres 1876 die durch den
zuständigenHerrn Minister in Gemäßheit des ß. 30 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870 und des ß. 35 des Ausführungsgesetzesvom 8. März 1871 vorgenommene
Abänderung des Tarifs für die Erstattung von Pflegekosten unter den preußischen Armenverbänbeu,
Wodurch die seitherigen Sätze vom 1. September 1876 ab um p. z>. 33'/« Procent erhöht wurden,
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eine Maßregel, welche besonders den Landarmenverbaudbetrifft, und wenn sie auch hauptsächlich
erst in der bevorstehenden Etatspcriode ihre Wirksamkeit äußern wird, doch auch noch vier Monate
des Rechnungsjahres 1876 taugirt und die Nothwendigkeitvon Supplcmeutarcrediten für das
laufende Jahr 187? wesentlich mit verursacht.

Nichtsdestowenigerhat die Verwaltung des landarmen und Corrigeudenwesens,Dank
den vom 24, Proviuzial-Landtage bewilligten Supplementarcreditcn uud unter Verwendung des
aus dem Jahre 1874 verbliebenenBestandes ohne Uebcrschreitungdes Gesammtbetragesder vom
22, Proviuzial-Landtage gewährten ordentlichen und der oben erwähnten zusätzliche»Credite
geführt werden tonnen.

Wenn diese Credite auch in einzelnen Positionen, insbesonderein Bezug auf die Zahlungen
für landarme Personen an Ortsarmenvcrbäudc uud Pflegeanstalteu, nicht uuerheblichüberschritte»
worden siud, so haben von der andern Seite bezüglichder bereit gestellten Zuschüssefür das
Landarmenhaus in Trier und für die Landarmen- uud Arbeits-Austalt zu Brauweiler bedeutende
Ersparuisse erzielt werden töunen, so daß, nachdem der Gescnnmtbctragder für die Landarmen-
Verwaltungfiir die Jahre 1875/76 eröffnetenCredite bei derselben vereinnahmt worden ist, der
Rechnungsabschlußfür 1876 voraussichtlichuoch einen Bestand aufweisen wird. Dieser Bestand
wird, wie sich aus dem, dem Proviuzial-Landtagevorgelegten Supplementaretat für das Jahr 187?
ergibt, dazu verwandt werden müssen, um das Gleichgewichtiu den Einnahmen und Ausgaben
der Laudarmeuverwaltuugfür das Jahr 187? ohne besondere Umlage nnd ohne höhere Belastung
der Dotationsrcntc herzustellen,als womit die letztere für diese» Zweig der Verwaltung bereits im
Jahre 1876 beschwert gewesen ist.

Die Rechnungender Lanbarmeuverwaltungpro 1874 und 1875, sind gelegt, vorrevidirt
und zweien Mitgliedern des Provinzial-Verwaltuugsraths zur besoudcren Prüfung überwiesen.Vor¬
aussichtlichwerdeu dieselben dem Provinzial-Landtagezur Decharge vorgelegt werden.

Im Jahre 1875 waren bei den Spruchbchördcn in Armenstreitsachcu8 Klage« gegen den
Landarmenverbcmbanhäugig, von deueu 3 zu Guusteu, 4 zu Unguuste» desselben entschiedensind
und eine vom klagenden Ortsarmenverbande zurückgezogen ist.

Im Jahre 1876 wurden gegen den Landarmeuverband10 Klagen erhoben, von denen ? zu
Guusteu, eine zu Uugunstendesselben ausfielen, eine Seitens des Klägers zurückgezogen wurde und
eine unentschieden blieb.

Die Resultate der Landarmenverwaltung im Besonderen sind für das Jahr 1875 nach
dem Finalabschlusse folgende:

Einnahme.

1. Das Rechnungsjahr 1874 hat nach der Darlegung der Resultate desselben iu dem
letzten Verwaltungsberichteabgeschlossen mit einein Bestände von 16,513 Thlr. 2? Sgr.
2 Pf. oder - ................ 49,541 M. 72 Pf.

2. Für das Jahr 1875 wurde der im Etat vorgefehene Beitrag von
103,700 Thlr.--311,100 Mark auf die Kreise der Provinz nach
den im ß. 70 des Gesetzes vom 8. März 1871 vorgeschriebenen
Vertheilungsmodus umgelegt. Die Zinsen pro 1874 des dem
Regierungsbezirk Cöln zugehörigen Depositums bei der Provinzial-
Hülfskasse a<t 36700 Thlr. sind dabei im Betrage von 4326
Mark dem RegierungsbezirkeCöln und ferner

n- die Zinsen des an die Stadt St. Wendel geliehenen Rest¬
kapitals von 5400 Mark 5 5 °/„ pro 1874 mit 270 M.

d. die am Schlüsse des Jahres 1874 abgetragene
Kapitalsrate von ......... 900 „

dem RegierungsbezirkeTrier im Ganzen also .""I 5496 M.
in Gemäßhcit des §. 1 »liu. 3 der Allerhöchsten Cabinets-Ordre

Zu übertragen: 49,541 M. 72 Pf.
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Übertrag: 49541 M. 72 Pf-

von, 2. Oktober 1871 in Anrechnunggebrachtworden. Hiernach ^
wurden von den Kreisen der Provinz effectiv eingezogen... 3U5,hU4 „

3. Zinsen und Kapitalsabtragungen: ^»«,«ss- -«
^ Zinsen eines Depositums bei der Provinz.al-Hu slasse zu

Cölu von 110,100 Mark Pro 1875 . . - ^26 M.
d Zinsen des an die Stadt St. Wendel geliehenen

' Restkapitals von 4500 M. 5 5°/« pro 1875 225 „ ^
, «f.^^.^ »!«»,- eitere,. Rate dieses Cavltals 900 „ ^,tdl „

4. Antheil au dem Ucberschuß aus den Einnahmen der Rheinischen
Deputation für das Heimathwesenin Gemäßhett des tz. ^b des ^^ ^^ ^
Gesetzes vom 8. März 1871 ....... - - - ,

5. Unvorhergesehene Einnahmen aus Erstattungen von Mge- mW
Prozeßkosten,sowie Zinsen von vorübergehend angelegtendlspo^ ^ ^^ ^ ^ ^
nibeln Beständen ..............^---------- 1----------------—

Sununa der Eiuuahmeu . 367,258 M. 82 Pf.

Ausgabe.

1. Diäteu uud Reisekostender gewählten ständische.,Mitglieder der Deputatiou für da«
Heimathweseuin Eöln pro 1875 (§. 44 des Gesetzes vom 8. März 1871^ ^ ^ ^

2. Beihülfe an Ortsarmen-Verbändc der Provinz (s- 36 1. o.)

"'^ ^"an Verbände des Regierungsbezirks Aachen 300 M.
Coblenz 1438 „

, " " " " Düsseldorf 112 „
°' " " " " Trier 4808 „ «,658 „ - „u. „ „ „ " »»»^>»—.—

3. Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmen-Verbände und

^'"""^w Regierungsbezirk Aachen 27,895 M. 27 Pf.
V, Coblenz 22,509 „ 30 „
"' " " Cölu 29,659 „ 43 „
6 " " Düsfeldorf 79,430 „ 32 „
"' " " Trier 40,961 „ 92 „ 200,456 „ 24 „

11. Kosten für Landarme und Corrigenden
in dem Landarmenhause zu Trier und in der

Arbeitsaustalt zu Brauweiler.

4. Zahlungen an das Laudarmenhaus zu Trier ......ik?'??n " —
5. Zuschüsse an die Aibeitsanstalt zu Arauweiler .....^___1l1ll1_. "

Summa der Ausgabe . 393,109 „ 36
Einnahme . 367,258 „ 82

Mithin Vorschuß . 25,850 M. 54 Pf.
Kierbei ist iedoch zu bemerken, daß die vom 24. Provinzial-Landtage für die Land«

armenverwaltuna vro 1875 aus der Dotationsrente bewilligten SuPPlementarcredttevon 73121,^0
M«k b i vA^ "icht w Betracht gezogen sind, weil eine Vereinn« mung.eser
Credite m Guns en des Landarmenfondsiu 1875 nicht mehr stattfindentonnte, da die Dotatlons-
rente' er in 1876 überwiesenwurde, sowie daß am Schlüsse des Rechnungsjahre«in der Kasse der
Arbeitsanstalt zu Brauweiler ein Baarbestcmbvon 16240,01 Mark verblieb.
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Die an die Ortsarmenverbände und Pflcgeanstalten gezahlten Pflegekostenheimathloser Personen
sind gegen das Jahr l8?4 im verflossenen Jahre um 27760 Mark gestiegen, was in der Zunahme
landarmer Personen in Folge der Freizügigkeit und der Aufhebuug des Paßzwauges in Verbindung
mit den ungünstigen gewerblichen und industriellen Verhältnisse» hauptsächlich seinen Grund hat.

Während im Jahre l8?3 zur Bestreitung der Unterhaltuugskosteu der Proviuzial-Arbeits-
anstalt zu Brauwciler ein Zuschuß vou 117000 Mark ausreichte, mußte derselbe im verflossenen
Jahre auf 157,170 Mark erhöht werdcu. Diese Erhöhung hat ebenfalls in der Zunahme der
Corrigenden uud landarme» ihren Gruud, iudem die Durchschuittszahl dcr Häuslinge in 1874 — 5! 9, in
1875 — 700 Köpfe betrug, wobei noch der Umstand ius Gewicht fällt, daß seit dem 1. Januar
1875 auch die Corrigeudeu aus dem Regieruugsbezirk Trier, welche früher im Landarmcnhause
daselbst untergebracht wurden, in die Arbeitsanstalt zn Ärauweiler aufgeuommcu werdcu.

Laudarmeuhaus Trier.

Im Iabre 1875 wurde» ans Kosten des Laudarmeuverbaudes im Laudarmeuhausc zu
Trier gemäß den eingereichten Liquidationen verpflegt:

1. In der Pflcgeanstalt 58 Landarme und zwar
53 an 16091 Tagen il 71 Pfg.

1 „ 365 „ „ 36 „
I „ 365 „ „ 48 „ ^.......12133 M. 84 Pfg.
1 „ 208 „ „ 60 „
2 „ 343 „ „81 „

2. In der Heilanstalt 3 Landarme und zwar:
i an 159 Tagen li, 81 Pfg. und )
2 „ 730 „ „ 73 „ i

3. In der Irreuabtheiluug 62 Landarme und zwar:
50 an 14771 Tagen 5 81 Pfg. und f ....
12 „ 3218 „ „ 76 „

Hierzu treten:
4. Kosten der Beschaffung eines künstlichenBeines für eine land¬

arme Perfon............... 195 „ — „

27400 M. 72 Pfg.
es gehl ab die Pension zweier Pfleglinge, welche die Kasfe des Landarmen¬

hauses direkt eingezogen hat, mit .......... 102 „ — „

661 „ 69

19

Bleiben . . . 27298 M. 72 Pfg.
welche vom Landarmen-Verbande, wie oben angegeben, an die Anstaltskaffc gezahlt worden sind.
Das Landarmenhaus ist seit dem 1. Januar 1876 auf Grund des Reglements vom 21. November
1875 in die provinzialständifche Verwaltung übergegangen, in Folge dessen die vom 22. Provinzial-
Landtage bestimmte besoudere Berechnung der Pflegekosten der aus dem Regierungsbezirke Trier
und der aus deu übrigen Regierungsbezirken eingelieferten heimathlosen Personen für die Folge
fortfällt und die Anstalt nur noch Bedürfnißzuschüsse aus dem Landarmenfonds empfängt. Der
von der früheren Verwaltungs-Commission erstattete Verwaltuugsbericht für die Jahre 1873, 1874
und 1875 wird an die Mitglieder des Provinzial-Landtags zur besonderen Vertheiln««, gelangen

Arbeitslmstlllt und Landarmenhaus zu Brauweiler.

Die Bevölkerung der ArbeittAustalt uud des damit verbundenen Landarmeuhauses betrug
im Durchschnitt i» 1875-700 Köpfe, während in 1874 durchschnittlich 519 Köpfe vorhanden waren.

Von der Gesammtzahl der Häuslinge uud Armen wurden eingeliefert aus dem Regie¬
rungsbezirk
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Aachen . . 111 männl. 21 weibl. ^- Summa 132
Coblenz. . 95 „ 30 „ „ 125

Corrigendeu^ Cöln . 393 „ 142 „ „ 535
Düsseldorf . 490 „ 81 „ „ 571
Trier . . 95 „ 43 „ „ 138

Ortsarme 50 „ 12 „ „ 62
Landarme 75 „ 31 „_________ 106

1309 männl. 360 weibl. Summa 1669.
Die Mehrzahl der männlichen Eorrigenden gehörte dem Alter von 30 bis 40 Jahren

an, während bei den weiblichen das Alter von 20 bis 30 Jahren vorherrschend war.
Während im Jahre 1874 wegen Landstreicherei und Bettelei überhaupt nur 766 Indi¬

viduen detinirt waren, ist diese Zahl in 1875 ans 1195 gestiegen,ebenso hat die Zahl der wegen
Unzucht bestraften Eorrigenden gegen das Vorjahr um 18 zugenommen.

Au entlassenen Eorrigenden sind nach dem Satze von 3 Mark pro Kopf im Ganzen
2451 Mark an Reise-Untcrstützuugeu aus der Anstaltskasse gezahlt worden.

Aus der Sparpfennigkasse erhielten die Entlassenen,820 an der Zahl, 9863,88 Mark,
mithin durchschnittlich pro Kopf 11,<,o Mark.

Es starben
^ ,, . , ^ 6 männliche f ^ /
Detunrte ^ ^ weibliche ^ « ^

> 11 männliche j i Summa 22.
Ar'«« j 3 weibliche ! ^ ^

Die Zahl der Sterbefälle verhält sich zur Gesammtbevölkerung wie 1,3: 100.
Im Durchschnitt befanden sich täglich in Lazarethpflegean Häuslingen uud Land- resp.

Ortsarmen: 30 männliche, 29 weibliche, Summa 59, welche Anzahl sich zur Dnrchschnittsbevo'l-
kerung verhält wie 1: 8

Der Kraukcnbestand umfaßte im Jahre 1875, außer den ambulatorischBehandelten, 678
Patienten mit 21,324 Krankheitstagen.Die Mehrzahl der Erkrankungen waren chronischer
Natur; unter ihnen prävalirtendie Lnngenaffcctionen:chronischer Bronchial-Catarrh,Emphhsem,
Phthsis.

Im Jahre 1875 ist mit der Aufertigung der gewöhnlichen Mobilar« sowie der Bekleb
dungs-Gegeuständefür die neuen Irrenanstaltenund zwar zunächst für jene zu Grafenberg, Ander-
nach und Mcrzig in der Arbeitsanstalt begonnen werden, nachdem die einzelneu Stoffe, sowie die
Webgarne im Submissionswege beschafft waren. In Folge dieser Arbeiten haben die Tischler¬
arbeiten für Private eingestellt werden müssen.

Der durchschnittliche Arbeitsverdiensteines Häusliugs stellt sich von Arbeiten für Fremde
auf 196,46 Mark, von Hausarbeiten auf 88,59 Mark.

Der den Häuslingen gezahlte Ueberverdienst,resp, die Nemunerationenbetrugen bei den
Arbeiten für Fremde .................. 8993,19 Mark.
bei den Hausarbeiten .................. „

zusammen . ....... 13129,42 Mark.
Davon erhielten die Häuslinge:

zur eigenen Disposition.................. 3979,66 Mark
zum Sparfonds .................... 9149,76 „

Von dem Sparfonds sind 3600 Mark bei der Rheinischen Provinzial-Hülfslasserentbar
angelegt.

Das Grundeigenthnm der Anstalt hat einen Flächeninhalt von 26 Hektaren, 38 Aren,
wovon 15 Hekt. 85 Are zur Kultivirungvon Gemüse,Kartoffeln, Viehfutter lc. benutzt werden.

Die Erndte des IahreS 1875 war eiue sehr mittelmäßige.
Aus dem etatsmäßigen Baufonds a<1 7500 Mark sind außer den laufeubenUnterhalt

lungen folgendeextraordinäre banliche Anlagen ausgeführt worden:
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u,. Erneuerung des Daches über den Dienstwohnungen des Direktors und deö Sekretairs;
1». Erneuerung eines Backofens;
«.Erneuerung der dnrch Hagelschlag zerstörten Fenster;
»I. Erneuerung von Fußböden ans dem Frucht- und Mehlspeichcr.
Mit Ausnahme der Dachdeckcrarbeiten und der Erneuerung des Backofens sind die sämmt¬

lichen übrigen Arbeiten durch Häuslingc ausgeführt worden; der Vaufonds hat daher blos aus¬
schließlich zum Anlauf der erforderlichen Materialien verwendet werden können.

Die von dem letzten Rheinischen Provinzial-Landtagc genehmigten außergewöhnlichen
Bauten, nämlich:

1. Erneuerung des Daches über der Hauptfrout und dem nördlichen Seitenflügel,
2. Verlegung uub Neubau der Abtritte,
3. Umpflasterung der Höfe,
4. Erneuerung des Oelcmstrichs der äußeren Facade der Anstaltsgebäude sind im Jahre

1875 begonnen und znm größten Theile beendet worden.
Die Gesammt-Ausgabe betrug 226,481 M. 23 Pfg.

„ „ Eiunahme betrug 242,721 „ 24 „
Dieselbe wird gebildet:

a. Durch eigene Einkünfte der Anstalt im Betrage von .... 75244 M. 12 Pfg.
1). Durch Einziehung der Verpflegungskostcn für Ortsarmc im

Betrage von................ 14477 „ 12 „
o. Durch Zuschüsse aus der provinzialständischen Eentraltasse in,

Betrage von ................ 153000 „ — „

Summa.......242721 M. 24 Pfg.
Außer deu »ud c genannteu Zuschüssen hat die Anstalt zur Deckung des Defizits

pro 1874 einen Zuschuß von 4,470 Mark aus der Ccutraltasse erhalten.
Von der Gesammt-Einnahme.......... 242,721 M. 24 Pfg.
kommt in Abzug die Gesammt-Ausgabe....... 226,481 „ 23 „

mithin Bestand 16,240 M. 1 Pfg.
Am Schlüsse des Rechnungsjahres besaß die Anstalt noch einen Reservefonds von 45,000

Mark in 3^ prozentigen Staatsfchuldscheinen und 9265 M. 58 Pfg in Baar, wovon 8400 M.
bei der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse rentbar angelegt sind.

In der Anstalt wurden pro 1875 verpflegt:
43 Ortsarme auf Kosten von Ortsarmenverbänden an ... 15,736 Pflegetageu
83 Landarme auf Kosten des Lanbarmenverbandes an ... 30,201 „

574 C orrigeude „ „ „ „ „ . . . 209,678 „

700 Personen an............... 255,615 Pflegetagen.
Bei 239,879 Pflegetagen der Gefammtbevölkerung der Anstalt excl. der Ortsarmen und

bei dem wirklich erforderlich gewesenen Zuschüsse des Landarmen-Verbandes an die Anstalts-Ver-
waltung, also nach Abzug des verbliebeuen Bestandes (153000—16240,01 M.) aä 136,759,99 M.
ergiebt sich ein Pflegebeitrag pro Kopf und Tag von 0,5? Mark.

Vergleicht man das Rechnungsresultat mit dem Etat, so ergiebt sich nachstehende Zu«
sammenstellung:

Einnahme Nach dem Etat. In Wirklichkeit.
H.. Bestand............. — —
L. Defecte............. — —
6. Reste.............. 408 M. 74 Pf.
D. Laufende Einnahmen......... — —

Zu übertragen: " 408 M. 74 Pf.
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Nach dem Etat. In Wirklichkeit.

Uebertrag: 408 M. 74 Pf.
'1'it. I Firirtc Einnahmen, Staatsznschnß . . . 23,625 M. —Pf.

„ II Zinsen........... 1.575 „ - „ 2,037 „ — „
„ 111 Zuschußzur Unterhaltung der Anstalt . . 123,000 „ - „ 153,000 „ - „
„ IV Verpflegungder Ortsarmrn..... 10,074 „ — „ 14,477 „ 12 „
„ V Ans der Oekouomic ....... 20,131 „ 8« „ 22,940 „ 24 „
„ VI „ dem Arbeitsbetrieb...... 20,400 „ - „ 48,466 „ 14 „
„ VII Zufällige Einnahmen....... 2,230 „ 62 „ 1,392 „ - „

Ausgab e.
H.. Vorschuß .............. 1051 M. 13 Pf.
13. Zu Gute gehende Posten .........
(!. Rückständige Zahlungen .......... 45 „ 64 „
1^. Laufende Ausgaben ........... —

'I'it. 1 Besoldungen:e. :c ...... - . . 67,658 M. 25 Pf. 64,200 „ 25 „
„ ll Speifung .......... 75,900 „ -^ „ 94,l»34 „ 03 „
„ 111 Krankenpflege ......... 1,800 „ — „ 3,05? „ 62 „
„ IV Feuerung .......... 9,000 „ - „ 7,219 „ 6 „
„ V Beleuchtung ......... 4,200 „ — „ 3,059 „ 79 „
„ VI Bekleidung .......... 10,500 „ — „ 18,546 „ l6 „
„ VII Lagerung .......... 3,600 „ — „ 4,667 „ 57 „
„ VIII Utensilicnnnd Haudwertsgeräthe . . . 6,600 „ - „ 8,146 „ 50 „
„ IX Äaufouds .......... 7,935 „ — „ 8,147 „ 35 „
„ X Reinigung ......... 1,800 „ - „ 2,405 „ 83 „
„ XI Feuer-Vcrsicheruugs Beiträge .... 853 „ 75 „ 853 „ 75 „
„ XII Kirchen und Schulbedürfnisse .... 2,325 „ - „ 2,276 „ 50 „
„ XIII Geschäftsführung ........ 1,967 „ — „ 1,984 „ 92 „
„ XIV Ertraordinaria......... 6,861 „ — „ 5,885 „ 13 „

Summa 20I,000M.—Pf. 226,481 M. 23 Pf.
Von dem Landarmenverbandcmußte» hiernach 30,000 Mark Zuschüsse mehr geleistet

werden, als der Etat vorgesehen hat. Dieses hat hauptsächlichiu dem Forlfalle des ^laats^
zuschnsses von 23,625 Mark und in der stärkeren Bevölkerung der Anstalt seinen Grnud. Von, Pro
vinzial-Landtagesind zwar zur Deckung des Ausfalles des Staatszuschnssesnnd der Mehrfordernngen
Supplemcutarcrediteaus der Dotatiousrente bewilligt worden, welche jedoch, wie bereits ausgeführt,
in dem Rechnungsjahr 1875 nicht zur Verwendung gelangen tonnten, weil die Ans;ah!mig der
Dotationsrente erst nach Abschluß des Ncchuuugsjahreserfolgt ist.

FolgendeEtatsüberschreitungensind in, Jahre 1875 nothwendiggewesen bei:
2. Nr,. II Speisung um........ 1 9,034 M. 3 Pf.
1,. „ III Krankenpflege um ....... 1,257 „ 62 „
«. „ VI Bekleidungum ........ 8,046 „ 16 „
<1. „ VII Lagerung um ........ IM? „ 5? „
«. „ VIII Utenfilienund Handwerksgerätheum . 1,546 „ 50 „
1. „ IX Baufonds ......... 212 „ 35 „,
^'. „ X Reinigung um ........ 605 „ 83 „
d. „ XIII Geschäftsführungu,n ...... 17 „ "2 „

Diefe Ueberschreitungen haben hauptfächlichihreu Grund darin, daß anstatt der etatsmä
ß'gen Zahl von 500 HäuSl'ingen,deren durchschnittlich 700, also 200 über den Etat verpflegt
worden find.

DerBaufonbö hat in Folge der aus diesem Fonds bestrittenenKosten der oben erwähnten
ertraordinären Bauten überschrittenwerden müssen.
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Gegen den Etat wurden erspart:
». bei den Besoldungen (durch zeitweilige Vaccmzeu

etatsmäßigcr Stellen)......... 3,458 M, — Pf.
d. bei der Feuerung.......... 1,780 „ 94 „
o. „ „ Beleuchtung ......... 1,140 „ 21 „
c>. „ Kirchen» und Schul-Bcdürfnissen .... 48 „ 50 „
L. „ dem Ertraordinarium........ 975 „ 8? „

Was das Jahr 1870 anbetrifft, fo liegen die Resultate der Verwaltung ocs Landarmen¬
hauses zu Trier und der Landarmen- und Arbeitsanstalt zu Branwciler vollständig vor und sind
hierunter mitgetheilt. Für die Hauptverwaltung des Landarineuwesens findet der Finalabschlnß erst
am 18. April d. I. statt, so daß über die Ergebnisse der Landarmenverwaltung pro 1876 in dieser
Hinsicht nur eine vorläufige Zusammenstellung gegeben werden kann. Es ist hierbei zu bemerke»,
daß, obwohl die Gemeiudeu der Provinz durch öffentliche Bekanntmachungen ersncht worden sind,
ihre Liquidationen gegen den Landarmenverband bis znm 1. März d. I. einzusenden, dennoch ein
großer Theil der Ortsarmenverbände mit den Liquidationen über Pflege- und Unterhaltungskosten
landarmer Personen noch im Rückstände sind, was wohl dem Umstände zuzuschreiben sein dürfte,
daß der Beginn des Etatsjahres nach dein Porgange der Staatsverwaltung vielfach auf den
1. April verlegt ist und die betreffenden Gemeinden, nm nicht das Rechnungsjahr mit Vorschüssen
für die Landarmcnverwaltung abschließen zu müssen, beabsichtigen die Liquidationen erst nach dem
1. April einzureichen und in dieselben zugleich die Wegekosten für das erste Quartal des Kalender-
jahres 1877 aufzuuchmen. Aus diesem Grunde kaun insbesondere die «nl, po«. 4 der Ausgabe
hierunter aufgeführte Summe für Zahlungen au Qrtsarmenvcrbändc und Pflegeanstalten nur als
eine vorläufige angesehen werden, welche sich noch vergrößern wird, jedoch jedenfalls nicht mehr
so sehr anwachsen kann, daß nicht noch aus dem Rcchuuugsjahr 187« eiu Bestand zn gewärtigen ist.

Das Resultat der vorerwähnten vorläufigen Zusammenstellung ist folgendes:
1. Zinsen und Kapitalabtragungcu:

ll. Zinsen eines Depositums bei der Provinzial-Hülfs-
tasse zu Eölu im Betrage von 110100 Mark . 4326 Mark

I>. Ziusen des an die Stadt St. Wendel geliehenen
Nestkapitals von 3600 Mark 5 5°/°.... 180 „

0. Abtragung einer weitereu Rate dieses Kapitals . 900 „ 5406 M. — Pf.
2. Antheil au dem Ucberschuß aus den Einnahmen der Rheinischen Depu¬

tation für das Hcimathwescn in Gemäßhcit des tz. 56 des Ge¬
setzes vom 8. März 1871............ 396 „ 88 „

3. Zuschüsse aus der Dotationsrente und zwar der vom 24. Provinzial-
Landtage bewilligte Ercdit............ 464088 „ — „

4. Unvorhergesehene Einnahmen ans Erstattnugeu vou Pflege- und
Prozeßkosteu ................ 4518 „ 84 „

Summa der Einnahme 474409 M.^ 72 Pf.

Ausgabe.

1. Laudarmenpflcge.
1. Vorschuß aus dem Nechuuugsjahr 1875.......... 25850 M. 54 Pf.
2. Diäten und Reisekosten der gewählten ständischen Mitglieder der

Deputation für Pas Heimathwesen zu Eölu ...... 2082 —
3. Beihülfe an Ortsarmcnverbände der Provinz, und zwar:

^. an Verbände des Regieruugs-Ae;irts 6l.wlenz 444 M. 72 Pf.
!,. Desgleichen Düsseldorf.......1874 „ — „
n. Desgleichen Trier ........ 6l72 „ — „ 8490 „ 72 „

Zn übertragen " 36423 M. 26 Pf.- ' , , ,
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Ueberlrag: 36423 M. 28 Pf.
4. Zahlungen für landarme Personen an Orlsarmeu-Verbände und Pflege-

Anstalten nach den bereits angewiesenen und bis zum 3. März cr.
eingegangenen Liquidationen ............ 205502 „ 29 „

II. Kosten für Laudarme und Eorrigenden in der Arbeit«-
Anstalt zu Brauweiler ............ 143000 „ — „

Summa der Ausgabe 384,925 M. 55 Pf.
Die Zinsen und Amortisatiousratender »nd pc>8. 1 der Einnahme erwähnten Kapitalien

pro 1875, welche den Gemeinden des RegierungsbezirksEöln, beziehungsweisedes Regierungs¬
bezirks Trier zu Oute kommen müsse» uud denselben in Gemäßheit der Allerhöchsten Verordnung
über die Einrichtung und Verwaltung des Laudarmenweseusin der Rheinprovinzvom 2. Oetober
1871 (G. G, S. 47?) bei der Umlage der Landarmenkostenin Anrechnungzu bringen sind,
konnten diesen Gemeindenim Jahre 1876 nicht zugewandtwerden, weil die Kosten der Landarmen
Verwaltung pro 1876 aus der Dotatiousreute gedeckt und auf die Provinz nicht umgelegtworden
sind. Dieselbensollen daher gemäß Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsraths, incl, der im Jahre
1876 und 1877 aufkommenden Zinsen und Abtragungen, auf die nächste ordentliche Provinzial-
Umlage zu Gunsten der Gemeinden der gedachten Regierungsbezirkein Anrechnung gelangen,
beziehungsweise sollen die von den betreffendenKorporationen aufzubringendenAntheile au dieser
Provinzal-Umlageum diese Beträge gekürzt werden.

Für das Landarmcnhaus zu Trier waren im verflossenen Jahre Zuschüsse ans dem Land«
armeufouds nicht erforderlich,weil die Ausgaben desselbenaus den eigenen Einnahmen und den
vorhandenenBetriebsbeständeuder Anstalt bestritten werden konnten.

Bericht über die Verwaltungdes Landarmenhauseszu Trier pro 1876.

In Gemäßheit des von dem 24. Rheinische»Provinzial-Landtagc angenommenenund
unter dem 21. November 1875 genehmigte» Reglements über die Leitung uud Verwaltung des
Landarmenhauseszu Trier, ist die obere Verwaltung dieser Anstalt seit dem 1. Januar 1876 auf
den Proviuzial-Verwaltungsrath und feine Organe übergegangen und nach den Bestimmungen
dieses Reglements weiter geführt worden.

Die wichtigsten Veränderungen, welche iu Folge dessen in den Verhältnissender Anstalt
eingetretensind, bestehen darin, daß die frühere Verwaltungs-Commissionaufgelöst und die Befug¬
nisse dieser Commission,beziehungsweise des Königlichen Regierungs-Präsidiums zu Trier, auf die
provinzialständische Verwaltung nach Maßgabe des obengedachten Reglements übergegangen, daß
sodann nach 8- 2 dieses Reglements die seitherigenkontingentirtenFreistelleu mit den hierfür
erhobenenbesonderen Umlage« weggefallensind und daß endlich die Verwaltung der Anstalt nach
§. 3 eoä. nunmehr für Rechnung des Landarmenverbandesder Rhciuprovinz erfolgt, daher der
letztere für die in der Anstalt untergebrachtenLandarmen keine besonderszu liquidirendenPflege¬
kosten mehr zu zahlen, sondern lediglich alljährlicheZuschüssean die Anstalt nach Maßgabe des
vorhandenenBedürfnisses zu leisten hat.

Dagegen war in Folge des Ueberganges der Verwaltung des Landarmenhausesauf den
Provinzial-Verwaltungsrath und seiue Organe im Laufe des Jahres 1876 eine wesentliche Ver¬
änderung im äußeren Geschäftsgange und bei der unmittelbaren Verwaltung der Anstalt im
Allgemeinennicht wahrzunehmen.

Die Verwaltung wurde nach den unter der früheren Verwaltungs-Eommissioufür die
Periode pro 1875/78 aufgestellten Etats fortgeführt, jedoch tonnte man hierbei sich der Wahrnehmung
nicht verschließen, daß diese Etats durch die Aufhebungder früheren Arbeits-Anstalt,durch die Auf¬
lösung der Verwaltungs-Commissionund die damit verbundenenVeränderungen an ihrer ursprün-
lichen Uebersichtlichteit verloren haben uud Unzuträglichkeitcn mit sich führen, welche die Aufstellung
neuer Etats pro 1877/80 wünschenswerth erscheinen lassen.

3'
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Auch in dem zur unmittelbaren Leitung der Anstalt angestellten Beamtcn-Personal traten
keine erhebliche Veränderungen ein, da die beim Uebcrgange der Anstalt in die prouinzialstäudischc
Verwaltung vorhandenen Beamten sämmtlich mit übernommen wurden.

Am 1. Januar 1870 zählte die Anstalt an Beamten:
1 Direktor, welcher zugleich die Secretariatsgeschäfte mit besorgt,
1 Oeconom, welcher gleichzeitig als Nendaut die Kassengeschäftebesorgt,
1 Haus-Arzt,
1 Wundarzt,
1 katholischer Hausgeistlichcr,
1 evangelischer „
1 Aufseher,
3 Aufseherinnen,
3 Werkmeister.

Im Laufe des Jahres ist der Wuudarzl gestorben und dessen Stelle provisorisch wieder
besetzt worden.

Der Schreinermcister Klein, welcher wegen Krankheit außer Dienst getreten, hal seine
Dienstentlassung mit Pension nachgesucht. Der betreffende Antrag liegt dem Proviuzial.Laublagc
in «c>pnru,w zur Beschlußfassung vor.

Die Schreinerei wird unter Leitung des Direktors durch einen Hospitaliteu uud 1 Irreu
fortgeführt, die Wiederbesetzung dieser Stelle dürfte versuchsweise uoch ausgesetzt bleibe«.

Weitereu Aufschluß über die innere und äußere Verwaltung der Anstalt ergeben die uach^
beschriebenen Titel mit ihren Beilagen.

I. Statistik.

Gemäß deu hier beigefügten fpeziellcu Uebersichten H. N. ('. war die Bevölkerung in
sämmtlichen Abtheilungen des Laudarmeuhauseö währeud des Jahres 1870 folgende:

Bestand im Anfang des Jahres
Zugang

Summa
Der Abgang während des Jahres betrug......

Mithin waren am Ende des Jahres anwesend.....

Nach dem Durchschnitte der Verpflegungstage, welche betrugen
waren in der Anstalt täglich...........
mithin gegen die Etatszahl von..........

täglich
mehr

weniger

männlich.

219
83

302
111

191

71103
194
225

31

»leiblich. Summa,

202
63

205
72

193
71618

196
215

19

Religions-Verhältniß.

Die Bevölkerung zählte: «) an Katholiken
d) „ Evangelischen
e) „ Juden . .

Summa wie vor

421
140

507
183

384

42781
390
440

50

490
70

7

)0?
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Bevölkerung nach den drei verschiedenen Abtheilungen:

Hospital. Heil-Anstalt. Irrenpflege. Anstalt.

männlich.weiblich.

93
32

Summa.

190
79

männlich.weiblicl!. ,,, »mm.

11
11

männlich.weiblich.

101
30

Summa,

9?
4?

3
IN

8
1

119
20

220
56

144
49

125
23

269
72

13
8

9
4

22
12

145
54

131
45

276
99

95 102 197 5 5 10 91
5

95

86
5

102

177
10

197

Summa wie oben. 191 193 384

Bestand am Aufauge
des Jahres . .

Zugang im Laufe desselb.
Summa

Abgang währeudd.Iahr.

Bestaud

Die bei der Bevölkerung heruorgetretene Veränderung hat ihre Ursache hauptsächlich in der
Aufhebung der unter der frühere,, Verwaltungbestandene» contingentirteu Freistelle».Es sind in Folge
dieser Anfhebung 30 von den früher in Freistellen verpflegte» Personenvon ihreu respcctive» Hcimaths.
gemeinden ans der Anstalt zurückgezogeuwordeu.

Die wegeu akuter KrankheiteneingebrachtenLaudarmeu werde» sorgfältig behandelt nnd
überwachtund sobald ihre Genesungeingetreten,bei hinreichender Arbeitsfähigkeitwieder entlassen.

Für ärztliche Hülfe ist ausreichendgesorgt nnd war in Anbetracht des vernachlässigten
Zustandes, in dem die Leute in der Regel in die Anstalt gebrachtwerden, das Ergebniß der Hei¬
lung resp, der Liuderuugder mauchfaltigeuLeide» sehr befriedigend.

II. Zustand des KlMdanneulMsesw Beziehung auf Religiosität und Sittlichkeit.
Der tatholifche wie der evangelische Gottesdienst wnrde regelmäßig abgehalteu uud ist

dafür geforgt, daß das religiöse Bedürfniß eines Jeden befriedigtwerden kann.

III. Oeconomic-Verwaltung.

1. Bauten und Reparaturen.
Größere Bauten kamen nicht vor.
Die verschiedenen Gebäulichkciten erforderten mancheReparaturen, die alle rechtzeitig zur

Ausführung gekommen find, fo daß der baulicheZustaud aller Gebäude befriedigend ist.
Zn den ausgeführten größeren Reparaturen zählen:
1. Die zum Betrage von 800 Mark zur Ausführung geuehmigtcDachreparatur aus¬

geführt zum wirtlichenBetrage von 671 Mark 14 Pf.
2. Die im Betrage von 700 Mark zur Ausführung genehmigte bauliche Veräuderuug

zur Erleuchtungder Corridore in der Irrenanstalt, ausgeführt zum Betrage von 169 Mark 4? Pf.
3. Eine Erueueruug baufällig gewordener Balten im Kuhstall zum Kostenbeträge vou

212 Wart 39 Pf.
4. Eine desgleichen in einem Zimmer des Gebäudes der frühereu Arbcits-Austall zum

Kostenbetrage von 119 Mark 98 Pf.
5. Line desgleichen in dem nach der Kirche führenden Hausflur zum Kostenbeträge von

10 Mark 10 Pf.
Das Ausweißender inneren Räume erfolgte rechtzeitigund so oft, als das Bedürfniß

dazu hervorgetretenist. Da zu diesen Arbeiten stets Häusliuge der Irreuanstalt verwendetwerden,
so sind hierdurchder Anstalt verhältuißmäßiguur geringe Kosten erwachsen.
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Die Kosten der ausgeführten Reparaturen und der Unterhaltung der Gebäude betragen
pro 1876 zusammen 2911 Mark 1? Pf. Zur Ausführungder Arbeiten beim baulichen Unter
halte waren stets Häusliuge der Irrenanstalt beschäftigtuud wurden hierdurch uamhafte Erspar¬
nisse für die Anstalt erzielt.

2. Inventarien.
Die Inveutarienstückesind in ausreichenderAnzahl vorhanden. Dieselbenwurden nach

Bedürfniß rechtzeitig ergänzt und unterhaltenund wird eine strenge Ueberwachung derselben ge-
haudhabt.

3. Verpfleguugswese».
Die Verpflegung ist nach dem Etat erfolgt, wobei die gute Zubereituug uud gewissenhafte

Verabreichungder den Häuslingen zustehenden Speisen sorgfältig überwacht und auf eiue freund-
liche Behandlungder Häuslinge fowic nicht weniger auf Ordnuug uud Reinlichkeit Bedacht ge-
nommen worden ist.

Die Lieferung der in Submission gegebenen Gegenstände gab keine Veranlassung zu
Differenzenund find die freihändigen Ankäufe von Kartoffeln,Bohnen, Erbsen, Linsen, Heu, Stroh :c.
im Interesse der Anstalt anf's Sorgfältigste und Billigste mit der nöthigen Sachkenntnis;durch dcu
Austalts-Direktor persönlich in der Regel bei Produzenten auf dem Markt ausgeführt worden.

4. ttnndwirthschllst.
Die Bewirthschaftung der Gärten uud Ländereieu erfolgt unter Leitung des Anstalts-Direttors,

welcher hierfür in feiner Eigenschaft als Vorsitzender der Lokal>Abthciluug des landwirthschastlichcn
Vereins da« regste persönliche Interesse und ein ausreichendesVerständniß besitzt. Die allgemein
lang dauernde intensive Wärme während der Sommermonate war der naturgemäßen Entwickelung
vieler Gartengewächse hinderlich, was, wie anderwärts so auch hier, eine erhebliche Verminderung
der Erträge zur Folge hatte,

5. Viehstllnd.
Mit ? Kühen und 12 bis 18 Schweinen wurde die Milch- uud Mastwirtschaftmit Vor¬

theil betriebe», obgleich durch die lang dauernde Trockenheitwährend der Sommermonateund die
durch dieselbe heroorgetrcteueFutlerEalamität eiue namhafte Steigerung der Futterpreise eingetreten
ist, welche auch auf die Viehprcise von nachthciligem Einflüsse war.

Der im Jahre 1876 erzielte Reinertrag beträgt ...... 4959 M. 45 Pf.
Jener vom Jahre 1875 .............. 4684 „ 78 „

..... , 1874 .............. 359? „ 90 „

6. Unterhaltungskostender Häuslinge.
Die Unlerhaltuugskosteu pro 1876 betrage« nach Abzug des Arbeitsverdienstesgemäß der

beiliegenden GeneralUebersicht^ pro Tag und Kopf:
u,. im Hospital . . . . — M. 78 Pf.
li. in der Heilanstalt . . — „ 79 „
o. in der Irren-Pflegeanstalt — „ 82 „

Summa . . ' 2 M. 39 Pf.
Durchschnitt . — „ 80 „

Im Laufe des Jahres wurden im Durchschnitt verpflegt: Männer, Weiber, Summa:
l«,. Für Rechnungdes Rheinischen Landarmenverbandcs 63 —- 46 — 109
d. Desgl. der Gemeinden,Privaten :c ........ 131 — 150 ^ 281

In Summa . "l94^— 196 - 390.
Uuter den n,ä d aufgeführten Pfleglingen befandensich:

1 Pensionair I. Klasse zum Pflegesatze von 690 M. Pro Jahr,
>) ,, II. „ ,, » ,, 600 „ „ „

Gegen die Gemeinden, Privaten :c. wurdeu an Pflegekostenliquidirl zusammen91746 M. 33Ps.
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IV. Arbeits- und Faliritbetrieb.

Nachdem die frühere Arbcits-Anstalt durch Verlegung nach Brauweiler aufgehoben worden,
ist es bei der gegenwärtigen Zusammensetzung und Bestimmung der Anstalt die Aufgabe, die bei
deu Häusliugeu wenu auch nur periodisch vorhandenen Arbeitskräfte möglichst zu ihrem eigenen
Besten und zum Bortheil der Anstalt zu verwerthen.

Aus diese Weise war es möglich, die Schuhmacherei, Schneiderei, Näherei, Strickerei,
Leinenspinncrei und Schreinerei im Betrieb zu erhalten und hieraus befriedigende Resultate zu
erzielen.

Hierbei ist das Bestreben darauf gerichtet, der Anstalt durch möglichsteVerwendung ihrer
eigenen Arbeitskräfte vielfache Vortheile zuzuführen und auf diese Weise die fremden Arbeitskräfte
auf das Nothwendigste zu beschränken. Es wird weniger auf das Aufkommen eines hohen Arbeits¬
verdienstes für die Anstalt gerücksichtigt,als darauf, daß die häuslichen, ländlichen und gewerblichen
Arbeiten der Anstalt möglichst durch ihre eigcueu Kräfte im Interesse der Anstalt auf's Billigste
ausgeführt und so die Ausgaben im Allgemeinen vermindert werden. Ferner dient dies Verfahren
gleichzeitig als Mittel, um das Ehrgefühl bei den Häusliugeu rege zu erhalten, um auf die letzteren
auch moralisch wohlthätig einzuwirken.

Wie die Anlage ^ II zeigt, war das Verhältniß der zur Arbeit herangezogenen Häuslinge
im Verhältniß zu der Gcsaiumtzahl cm sehr uugünstiges, da die Anstalt seit der Ueberführung der
Eorrigenden nach Brauweiler mehr oder weniger den Charakter einer Krankenanstalt sowie einer
Bewahranstalt für arme hülfsbedürftige Personen angenommen hat.

V. Vermögenslage und Verwaltung.
I. Kapital- und Grundbesitz der Anstalt.

Das Kapitalvermögen der Anstalt bestand 1875 aus:
2,. gegeu hypothekarifche Sicherheit angelegten Kapitalien ....... 21000 M.
>>. Staatöfchuldscheinen cle 1842 .............. 18450 „
e. Consolidirte Staatsanleihescheine ............. 40650 „

Summa 80100 M.
Es sind auf die Kapitalien ad n, zurückgezahltworden laut Rechnung

pro 1876...................... 21000 „
Bleiben 59100 M.

An Rheinprovinz-Obligationeu wurden pro 1876 beschafft aus den
zurückgezahlten Kapitalien ..................21000 „

Hierzu trat in 1876 noch der frühree Pcnsionsfonds, welcher mit
dem Anstaltsfonds vereinigt wurde, bestehend in Köln-Mindener Eisenbahn
Prioritäts-Obligationen im Betrage von.............. 300 00 „

Somit Ende 1876 Kapital-Vermögen von.......- . . 110100 M.
also gegen Ende 1875 mehr.................30000 „
welches ans der Uebernahme des vorerwähnten Pensionsfonds entstanden ist.

Das Grundvermögen der Anstalt umfaßte Eude 1875 einen Flächeninhalt von 19 M.
78 Rth. 83 Fuß zu einem Gesammtwerthe von 494868 M. 7 Pf.

Eine Veränderung an demselben ist im Laufe des Jahres 1876 nicht vorgekommen und
blieb daher der Bestand des Grundvermögens Ende 1876 unveräudert derselbe.

Die obenbeschriebenen Werthpapiere im Gesammtbetrage von 110,100 M., welche bisher
in, Tresor der Anstaltskasse aufbewahrt wurden, sind in Folge Ueberganges der Anstalt in die
Provinzialständifche Verwaltung und mit Rücksicht auf die mangelhaften Kasseneinrichtungen der
Anstalt, au die provinzialständifche Eentralkasse übergeführt worden.

2. Rechnungslegung.

Die Rechnungen des Landarmenhauscs sind bis einschließlich 1875 gelegt und bis dahin
auch sämmtlich von dem Königlichen Regierung« Präsidenten zn Trier, als früheren Präses der
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Anstalt dechargirt. Die früheren Rechnungen haben bis 1872 inel. dem Proviuziallaudtage vorge¬
legen, die Rechnungen für die Jahre 1873, 1874 und 1875 werden dein Landtage zur endgültigen
Decharge vorgelegt.

Gemäß der anliegenden Rachwcisuug Z. schließt die Rechnung pro 1876 ab mit einem
Bestände von 28,219 Mark 49 Pfg.

Die einziehbaren Einnahme-RüÄständcn betragen 80 M. 4 Pf.
die uneinzichbareu 124 „ 41 „

Letztere bestehen aus Vcrpflegungstostcn von Personen, welche nach Festsetzung der betreff
senden Liquidationen als landarm anerkannt worden sind.

3. Pensionsfon ds fürdie Beamten des LcindarmenhauseS.

Nachdem mit dem Ucbergange der Anstalt in die provinzialstäudische Verwaltung die Be¬
amten mit Pensionsberechtigung in den provinzialständischen Dienst übergetreten nnd die früheren
Pensionen mit übernommen sind, ist, wie bereits erwähnt, die getrennte Führung und Verwaltung
des bisher bei der Anstalt bestandenen Pensionsfonds - aufgehoben und die Vereinigung desselben
mit dem Anstaltsfouds angeordnet worden.

Demgemäß wurde das Grundkapital des gedachten Fonds bestehend aus 30000 Mark
Eöln-Mindener Eisenbahn-Prioritäten mit dein Anstaltsfonds, wie der Tit. V hiervor ergiebt, ver
einigt und damit die bisherige getrennte Führung und Verwaltung des Prusionsfonds abgeschlossen.

ferner wurden die nachbeschriebenen Pensionen, nämlich:
4, an den vormaligen Rendanten Leistenschncider 975 Mark
2. „ „ „ Sekretair Bernhoeft
3. „ „ „ AufscherMans
4. „ die vormalige Aufseherin Mcwiß
5- ,, „ „ „ Scheid

In Summa 2673 Mark

auf die Anstaltslassc übernommen und pro 1876 an die betreffenden Interessenten ausgezahlt.

Finanzlage der Anstalt.
Durch die bei der Verwaltung der Anstalt im Jahre 1876 erzielten befriedigenden Resul¬

tate, so wie dieselben aus deu Anlagen ersichtlich sind, ist der Anstalt die bisherige günstige finanzielle
Lage ungeschwächt erhalten worden.

Der bei dem Uebergang der Anstalt in die Provinzial-Vcrwaltung in der Kasse des Land¬
armenhauses vorhanden gewesene, als Betriebsfonds benutzte Bestand betrug 34129 Mark 65 Pf.
während das Rechnungsjahr 1876 noch mit einem Bestände abschließt von 28219 Mark 49 Pf.
ohne daß es besonderer Zuschüsse Seitens der Landarmenverwaltung bedurft hätte.

Es erscheint in Anbetracht dessen, daß die Verpflegungskosten der Gemeinden und Privaten
erst nach Ablauf des betreffenden Quartals zur Liquidation und Erhebung kommen und deren
Zahlung theilweife sich bis in den 6. Monat verzögert, zur Vorbeuguug finanzieller Verlegenheiten
wünfchenswerth, einen angemessenen Betriebsfonds der Anstalt auch fernerhin zu erhalten, wozu
das Bedürfniß noch erhöht werden wird, wenn die in Aussicht stehendeVermehrung der Bevölkerung
in der Anstalt sich realisiren sollte.

Schließlich wird noch bemerkt, daß die Anstalt am 5. Mai 1876 durch den Landes-
Direktor einer unvermutheten Revision und am 11. und 12. September 1876 durch eiueu vom
Landes-Direktor dclegirten Oberbeamtcn der Eentral-Vcrwaltung uuter Mitwirkung der beiden
ständischen Commissare der Anstalt einer außerordentlichen Revision unterzogen worden ist, welche
ein durchweg befriedigendes Resultat erzielte.

675 „
507 „
255 „
261 "
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!^. Betrag pro Kopf.

D Gesammt-Betrag der Administrations
Koste».

Bewertungen.
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I. Bevölkerung.
^3

65

Am 1. Januar befanden sich im ^andarmeuhause:

Personen männlichen Geschlechts
weiblichen Geschlechts

97
93

3
8

119
101

219
202

„ beider Geschlechter . , , . 190^ !l 220 421

Während des Jahres 1876 lameu hinzu:

Personeu mäulicheu Geschlechts
„ weiblichen Geschlechts ....

47
32

10
1

26
30

83
63

„ beider Geschlechter 79 ll 56 146

Im ^aufe des Jahres 187»; sind abgegangen:

Personen männlichen Geschlechts
„ weiblichen Geschlechts

49
23

8
4

5,4
45

111
72

„ beider Geschlechter .... 72 12

3
8

1

99 183

Von deu ab gegange neu Personen sind:

ll. Gestorben .....
1i. Entlassen, resp, als geheilt entlassen
0. „ „ „ gebessert entlassen
ä. „ als nicht weiter heilbar
n. Beurlaubt .....
1. Von den Angehörigen abgenommen resp, nach der Heimath entlassen
u,-. ^n andere Abtheilungen versetzt
ll. Nach Siegburg uud audere Anstalteu gebracht

30
41

1

65
8

15
1

10

98
57

1

15
2

10

Summa wie vor 72 12 99 183
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^. ^«

II, Alters- und Confcssious-Verhiiltmß. '2.
»

»l?» A 5?
G

Die Anzahl der am 1. Januar 1876 vorhanden gewesenen und
der im Laufe des Jahres hinzugekommen«, Personen beträgt 269 22 276 56?

Darunter befanden sich im Alter:

nnter 80 Jahren 71
von 30 bis 50 Jahren 99
„ 51 „ 60 „ 32
„ 61 „ 70 „ 50

> — 269
„ 71 „ 80 „ 1?
„ 81 „ 90 „ —

unter 25 „
über 25 ,.

— 7
15 ^

22

nnter 25 „ __ — 62
^276über 25 „ —

22

214
Summc 269 276 567

Hiervon bekannten sich

s,. Zur katholischen Confession 229 22 239 490
d. „ evangelischen „ . 39 — 31 70
«. „ jüdischen „ . 1 — 6 7

Tumma wie voi 269 22 276 567

Davon sind

männlich .... - 144 13 145 302
weiblich - 125 9 131 265

Summa wie voi ' 269 22 276 567
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III. Ursache der Aufnahme.

Unter dem Bestände und den im Laufe des Jahres Einssc^
tretenen befanden sich:

^. Im Hospital.

Als besondershnlftos und verlassen,blind, lahm, Greise :c.

N. In der Heilanstalt:

Wessen Anqenirantheit
„ Wnndcn, Geschwüre, Krebs nnd Knochenfraß
„ Gicht und Rhenmatisnms
„ Lähmung und Vcrtriippclung
„ Diarrhöe und Darmentziinduuss
„ Peucrie
„ Epilepsie und Krämpfe
„ Körperschwächc und Scrophelu
„ Fieber, Zebrunss nnd Brustkrantheit
„ Griud, Krätze uud Ausschlass
„ Ruhr- und Wassersucht

Tumma

0. In der Irren'Austa l t.

Wessen Melancholie
Manie
Sccundärer Sccleustoruuss
Paralytischer Sccleustöruuss
Seeleustörunss mit Epilepsie
Idiotie Erctinismus
Imbecilität
Delirium potatorum

Als nicht qeisteslrank
Tnmma

144

2
2

75
12
15
11
25
3

12,'

145

1
<>

87
2
9
7

18

1
131

2<W

1
12
2

22

3
8

1L2
14
24
18
43
3
1

:7«>
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Die Durchschnittszahlder täglich im AudarmculMsevorhandenenPersonen beträgt:

männlich
Weiblich

Hmmma

Davon wurden verpflegt für Rechnung:

ll. des ProviuzialLandarmcnverbandcs
l>. der Privaten, Gemeinden:e.

Summa

Die tägliche Zal,l der daruut er befind¬
lichen Personen, welche zur Ar¬
beit nicht verwendet werden
konnten, beträgt

Die der Arbeitsfähigen

Der Arbeitsverdienst in den Werk¬
stätten ist

Ohne Lohn wurden beschäftigt

Hospital Heil-Anstalt

90
94

184

59
125
184

86

98

1481 M

29

11

Irrenanstalt

11

11

100
95

195

48
14?
195

159

36

352 M.
35 Pf.

Summa

194
196
390

109
281
390

256

134

1833 M.
35 Pf.

20 49 Perfonen
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Tit. Nr. Summarischer Nechuuugs - Auszug. Geldbetrag

M. P.

I. Einnahme.

1 Bestaub aus 1875 .... 36975 93
2 Neste aus 1875 ....

Nach dem Etat.

50 —

! An Zuschuß aus der Staatskasse — —
II „ firirten Beiträgen der Gemeinden des Rcg.-Bez Trier — —

!II „ Zinsen von ausstehenden Kapitalien 4478 26
IV „ Arbeitsverdienst der Hänslinge

1. An Verdienst der Fabrik 1804 55
2. „ „ im innern Dienst des Hauses — —
8. „ „ im äußern ,, „ 28 80

V ! An zu erstattenden Vcrpflcguugskosten
1. Für Verpflegung der für Rechnung von Privaten gegen

Bezahlung aufgenommenen Personen 42845 15
2. Für Verpflegung uon Kindern :c. — —
3, a. Verpflcgungskosten der vom Provinzial-Landarmeu-

verbande zu unterhalteudeu Personen — —
K. Pension des Johann Mannebach 72 —

4, An Pensionen, der gegen Bezahlung in die Irrenanstalt
aufgenommenen Pcrfoneu 48696 73

VI Insgemein,
1. Für Küchen-Abfälle 674 14
2, „ verkaufte unbrauchbare Utensilien und alte Kleidungs¬

stücke .... 695 95
3. Aus der Gartcnnutzung 2585 22
4. Aus der Viehnutzung 4959 45
5. 3,6 sxtlaoräiiillrig,

Summa der ctatsmäßigen Einnahme

595 3?

107435 62

Außer dem Etat,

VII Für verkaufte Fabrikate .... 11622 10
Hierzu Bestand aus 1875 36975 93

„ Reste aus 1875 50 —
VIII ». An zurückgezahlten Kapitalien

i,. Aus dem Trcfor in den Bestand übernommene Werthpapiere
118200 Mark.
(incl. 8100 Mark Cautions-Effecteu der Beamten).

Summa aller Einnahmen

21512 05

177595 70
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Tit. Nr. Summarischer Rechnung« -Auszug.

An einziehbaren Resten stehen aus:

Verpflegungskosten

An uneinziehbaren Resten figuriren:

VervfleanugsZostenvon Personen, welche nachträglich zur Verpflegung
"für Rechnung des Proviuzial.Laudar.nen-Verbandesübernommen

worden sind.

Geldbetrag

M. P.

80

124

04

41
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Tit. Nr. Summarischer Nechmmgs-Auszug. Geldbetrag

M, P.

II, Ausgabe.

I Besoldungen:
H,. Besoldungen .... 15400
L. Pensionen .... 495 —
d Wartegelder .... 162 —

Da. Remunerationen des Hülfsperfouals 3762 50
M. Ueberverdienst der Häusliuge 555 46

11 Bau- und Reparaturtostcn .... 2944 17
III Unterhaltung der Oecouomie:

1. Zur Speisung der Häusliuge uud Haus-Offizianten 65898 42
2. „ besseren Krankenpflege au Medicameuteu und Wein 1156 03
3. Für Feueruugs-Materialieu 3827 44
4, „ Beleuchtung«- „ ... 899 52
5, Behufs Reinigung und anderen Wirthschaftöuothweudigteiteu 1652 61

IV An besonderen Unterhaltungskosten:
1. Zur Bekleiduug .... 8663 54
2. Uuterhaltuug der ^agergeräthe 3094 78
3. „ „ Fabrikgeräthe 26 74
4. „ „ Oecouomiegeräthe 1186 08

V Extraordinärer Zus6)»ß zu den Ausgaben des Peusiousfouds, falls die
Eiuuahmeu zu dessen Ausgaben nicht ausreicht 2673 —

VI Insgemeiu.
1. Für die Bedürfnisse der Haustapclleu 325 26
2. Für Schreibmatcrialieu und Vüreaubedürfuisfe 342 —
3. Für Bücher, Papier :c. für Kinder der Heil-Anstalt 1 30
4. Für das Rafircn der Hauslinge 180 —
5. Für das Reinigen der Schornsteine 120 —
6. An Aegräbuißtosteu . . 1101 50
7. An Pacht für Benutzung des städtischen Qncllwassers 90 —

8. Für Unterstützung bedürftiger Beamten «. 800 —
9. Zur Nemunerirung des subalteruen Dieustpersonalü der Ver-

waltuugs - Commission und Anschaffung von Büreaubcdürfniffen für
letztere ...... — —

10. Für Versicherung der Gebäude :c. gegeu Feuerschaden 323 42
11. Zu uuvorhergeseheueAusgabe» und nach Anweisung der Ver°

waltungs-Commission zahlbar .... 321 —
12. Zur Deckuug der Kosten bei vermehrter Zahl der Hänslinge

oder bei Erhöhung der Piktualien-Preise mit besonderer Genehmigung
des Herrn Regieruugs-Präsidenten .... — —

13. Zu extraordinären Beköstigunszulagen für verheirathete Offi-
ziauten bei Erhöhung der Viktualieuprcise

Zu übertragen

150 —

116151 77
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Uebertrag

Außer dem Etat.

VII Für angekaufte Fabritmatcrialieu ....
VIII PflegctostewErstattnng aus 1875 an die Central-Kasfe

ll) Ankauf von Obligationen ....
!>) Aus dem Bestände scheidendeTtaatspavicre.

Aus dem Tresor der Anstalt an die provinzialstäudifche Cen«
tralkassc iu Düsseldorf eingesandt . . 118200 Mark

(incl. 8,10t» Mark Cautions-Effectcn der Beamten.)

Tumma der Ausgabe

110151

8003
2890

21724

119370

7?

51
28
65

21
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Summarischer Rechuungs-Auszua.. Gelbbetrag.

Mark. Pf.

Gleichstellung.

Die Einnahme beträgt .....

Die Ausgabe beträgt .....

177595

l.49376

70

21

Mithin ist Bestand 28219 49

Nllchweisung

der Kosten für einen Häusling.

Die etatsmäßigen Ausgaben betragen

Hiervon sind abzurechnen:

Der Arbeitsverdienstder Häuslinge

Bleibt

Von dieser Summe kommen auf

184 Köpfe des Hospitals

11 „ der Heil-Anstalt

195 „ „ Irren-Anstalt .

390 Köpfe, Summa wie vor .

Durchschnittlich

Auf den Kopf
Uebcrhaupt.

M. P.
Jährlich.
M. P.

Täglich.
M. P.

116151

1833 N5>

285

287

300

70

21

—

114318 -,2

52613

3164

58540

27

<!7

4«

78

79

82

114318 12 873

291

85

2«

2 39

80



0.

Uebersicht

des

AevölKerungswechselsim Handarmenhausezu Arier

prs 187«.

-<»«»^



42

O- ^i <?, « N « O O
r:-» «

«K

3 3 2 3 ^3-» !? 3^

o° H ^ ^ 3/8 «>
»ô
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Arlicits-Aüstalt Ärauweiler.

!, Vevölternug der Anstalt.

Die Bevölkerung der Arbeitsanstalt und des damit verbundenenVaudarmenhausesbetruq
im Durchschnitt1876 .......... 832 Kopfe,
während in 1875 durchschnittlich....... 700 „ vorhanden waren.

Die Zahl der Corrigeudenbetrug durchschnittlich
in 1876 ..... 696 Köpfe und
„ 1875 ..... 576 „

dagegenjene der ^aud- und Ortsarmcn
in 1876 ..... 136 Köpfe und
„ 1875 ..... 124 „

^iach den Bestandes.'liachweisnugenwaren vorhanden

1870 ^"'' ^ Arme, Sinn,ni.

am !, Januar ....... 644 ! 132 ^ 776
„ 1. Februar ....... 703 ! 138 ! 841
„ l, März ........ 695 143 838
„ 1, April ........ 689 142 ^ 831
„ 1 Mai ........ 686 140 82"
.. I. Inni........ «40 14! 781
,. I, Inli........ 632 141 ^ 773
., l, Angust ........ 628 140 > 768
„ !, September ...... <!5U 130 ^ 789
., l, Octobcr ....... 685 143 828
„ l, November ....... 747 l5tt 897
„ l, Dezember ....... 831 151 982

nlliin,, Dezember ....... 890 147 ^ 1037
Die Bevölkerunghat hiernach im Januar und Februar zugenommeu,

fobmn! von Monat zu Monat, wenn auch nicht erheblich, bis 1, Angust, von
Steigen eintrat, welches ultimo Dezember mit einem Bestände von 1037 Köpfen abschloß. Diese
bedeutende Kopfzahl, auf wclebe die Anstalt mit ihrem Inventar nicht eingerichtet war, hat fchr
crbcblicheAnschaffungenin den Betleidungs- nud Bettnugs-Gegenständen nothwendig gemacht,
Zur Unterbringung der Corrigenden uulßten mehrere, z» diesem Zwecke für geeignetbefundene
Speicher»und Schlafräume eingerichtet werden.

Im Speziellen waren vorhanden:

ic oerringenc sich
wo ab ein rapides

Am 1. Januar 1876 .....
Im ^aufe des Jahres kamen zu
Danach waren überhaupt vorhanden
Abgang im Tarife des Jahres . ,
Bestand am 31. Dezember . . .
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' d>u 300 mehr als in 1^75, der Anstalt

V»>, d» «««,»!!»!,! d«' «>«»««»„< »>>d »,«» !,ch«!«> «> ' ^
Neber¬

haupt

M ^ . N9
Nachen ........ , ^
Coblenz .......... , /.
t^oln ......... .(,.
Düsseldorf ........ '/^
Trier........
Ortsarme ......
Landarme ... - -
Snmma wie n,ä l . . -
Davon bekannten sich
Zur katholischen Konfession .
"„ evangelischen Lonfcssion .
Zmn jüdischen (.Alanden . .

Summa wie !lä 1
unter 16 Jahren ....
über 16 Jahre.....

Summa wie l«1 I

^«- D
Z 8

8 O

146
135
62 l
81!
179

73
108

detinirt:
Ans den nicht zmn Anstaltsverbande' gehörigen Provinzen waren im Jahre

l876

1. aus der Provinz Westfalen
Preußen
Pommern
Posen
Schlesien
Brandenburg
Sachsen
Hessen-Nassau
Hannover
Schleswig-Holstein

den Re'ichslanden
„ freien Reichsstädten

anderen Staaten
Zusammen - ------

Corrigcnden nnd Landarmen wie 1: 2,2 heraus, dcmelve <,ell^
1874 und 1875. . „ ^.t«„,-men nach den verschiedenenAltersklassen

üine Zusammenstellung der ycmslmge resp. Ortsarmen ucw) , /
ergibt folgendes Resultat:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

16.
11.
12.
13.

11
9

13
23
26
22
59
11

2
4
2

68
305
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Bon 1 Tag bis 6 Jahren .
6 Jahren bis 18 Jahren

18 „
20 „
30 „
40 „
50 „

Ueber «0 Jahre

20
30
40
50
«0

Smnma wie n,«i I

Detinirte Arme.
Ueber¬

«- A 3 «^ T Z

8

3 3
L Z haupt.

1 1 1
41 19 60 — — — 60
79 58 137 1 1 2 139

305 156 461 5 3 8 469
456 85 541 13 7 20 561
341 38 379 27 10 3? 416
213 21 234 39 14 53 28?

72 7 , 79 52 9 61 140

150? 385 1892 137 44 181 '2073

Das oben aufgeführte Kind ist unerwartet in der Anstalt geboren worden und wurde mit
der Mutter entlassen.

Die Mehrzahl der männlichen Corrigcndengehörte dem Alter von 30 bis 40 Jahren au
und die der weiblichen von 20 bis 30 Jahren gleich wie im Jahre 1875.

Bon den im Alter von 6—18 Jahren detinirten Corrigenden,war der Jüngste 15 Jahre alt.

III. Ursachen der Detention.

Es waren detinirt:

1. Wegen ^andstreicherciuud Bettelei ........
2. Wegen Arbeitsscheu, Müßigang und Trnntsucht .....
3. Wegen gewerbsmäßigenBetriebs der Unzucht .....
4. Wegen Nichtbeschaffung eines Unterkommens .....
5. Kinder mit der Mutter eingebracht oder in der Anstalt geboren

Summa der Detinirten
Hierzu die Pfleglinge des ^andarmeuhauses .......

Summa wie aä I

Unter den 8ud 3 „wegen gewerbsmäßigenBetriebs der Unzucht"aufgeführten 132 Per¬
sonen befinden sich anch diejenigen,welche, nachdem sie wegen gewerbsmäßigerUnzucht unter poli¬
zeiliche Aufsicht gestellt, den in dieser Hinsichtzur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ord¬
nung und des öffentlichen Anstcmdcs erlassenen polizeilichen Borschriften zuwider gehandelt haben,
(tz. 361 Nr. 6 der Novelle zum Strafgesetzbuch vom 25. Februar 1876.)

Unter den in 1876 aufgenommenen1248 Corrigendenbefanden sich 582 Rückfällige, von
denen in die Anstalt eingeliefert wurden:

männliche. weibliche. Summa.

l22? 18? 1414
150 35 185

132 132
l 30 30 160

1 1
150? 385 1892

137 44 181
1644 429 2073

zum zweiten
„ dritten
„ vierten
„ fünften
„ sechsten
„ siebenten

achten n. öftern

Male

Lumina

männliche weibliche Summa.

209 51 260
104 26 130

65 11 76
37 9 46
23 4 2?
17 2 19
22 2 24

47? 105 582
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Die Rückfälligkeit beträgt hiernach ca. 31 «/o, im Jahre 1875 49"/,..
Nach dem Geschlechtestellt sich folgendes Verhältniß heraus:

bei den männlichen Eorrigenden 32°/»
„ ,, weiblichen „ 27°/«,

IV. Abgang der Häuslinge nnd Armen durch Entlassung, Entweichung
oder Tod.

In der Arbeits-
anstatt.

Im Landarmen-
Hause. ^

^3

2 8 2

8
^2>

753 195 948 16 ^ 5 l 21 969

745.

8

__

194

1

939

1
8

16 4

1

20

1

959

1
8

1

753 195 948 16 5 21 969

Die Zahl der Entlassenen betrug:

Ueberhaupt
Davou wurden:

1. Gemäß unmittelbarer Weisungen der betreffenden
Königlichen Regierungen entlassen ....

2. In eine andere Anstalt „Christi Hilf" zu Düsscl>
dorf. Diakonissen-Anstalt zu Kaiferswerth und als
Dienstboten untergebracht .......

3. Zum Mililairdienstc einberufen......
4. Von den Land- und Ortsarmcnverbänbcu zurück¬

genommen refp. anderweitig untergebracht . .
Summa wie obeu .

An entlassene Corrigcuden find nach dem Satze von 3 Mark pro Kopf im Ganzen
2769 Mark an Reife-Unterstützung aus der Anstaltskafse gezahlt worden.

Aus der Sparpfcnnigkasfe erhielten die Entlassenen. 948 an der Zahl 13323,45 M,
mithin durchschnittlich pro Kopf 14,05 M. Unter dieser Snmme sind die bei der Einlieferung
mitgebrachten Gelder, sowie die Zuwendungen von Verwandten :c. der Eorrigenden mit einbegriffen.

Entwichen sind:
1. Aus der Anstalt und über deren Ringmauer:

keine,
2. Von der Arbeit im Freien: 39 Häuslinge,

3 Hciuslinginnen,
1 Armer.

Die drei weiblichen Eorrigenden sind aus dem Polizei-Gefängnisse zu Müugersdorf im
Landkreise Köln, wohiu sie zur Vcrbiißnng einer früher gegen sie erkannten Haft abgeführt waren,
entsprungen; von den männlichen Eorrigenden sind 17 aus der Irrren-Anstalt zu Grafenberg uud
? aus jener zu Merzig, wo sie beschäftigt wareu, eutwichcu, die übrigen 15 haben bei der von der
Anstalt ausgeführten Arbeit im Freien sich entfernt.

Der entwichene Arme ist von einem Botengänge nicht zurückgekehrt.

Es starben:

1. Männliche

2. Weibliche

Zusammen

Deti-nirte. Arme.
8

11 12

1

23

1

! 11
l

13 24
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Die Zahl der Sterbefälle verhält sich zur Gesammtbevölkcruug wie 1,1 "/u,
Bei den Häusliugen betrug die Zahl der Sterbefälle 0,6"/«.
Bei den Land- und Ortsannen 7,2°/».
Bei den männlichen Hänslingen 0,7°/».
Bei den weiblichen Häusliugen 0°/«.
Bei den männlichen Armen 9°/».
Bei den weiblichen Armen 2,3°/».

V. Gesundheitszustand, Kranken w e s e n.
Im Durchschnitt befanden sich täglich in Lazarethpflege an Hänslingen und Land- resp.

Ortsarmen:

Männ¬
liche

Weib¬
liche

Summa.
!

2? 23
l

50

also im Verhältniß zur Dnrschnittsbevölkerung wie 1: 16,6.
lieber die Tcmitätsvcrhältnisse änßert sich der Anstaltsarzt wie folgt:
Das Jahr 1870 umfaßt 18316 Krankheitstage mit einer Durchschnittszahl von 50

Kranken pro Tag. Unter den akuten Krankheiten herrschten Ärouchitideu, asthenische Pnenmonieeu
uuo seitens der Berdauuugsorgaue acute Magcucatarrhe vor, unter den chronischen Leiden kamen
seitens der Nespirationsorgane zumeist Vrouchialtatarrhe, iu der Regel Luugeuemphysem eomplicireud
und Lungenschivindsucht zur Vchaudluug: sciteus der Verdanuugsorgauc chronische Viagen- nnd
Darmtatarrhe. Als ansteckende Kraukheitru figurirten Typhus und namentlich Diseuteric; als
chronische Iufectiouslrantheit Syphilis. Zu der großen Zahl der äußerlich Ertraukten lieferten
Beingefchwiire uud die mannigfachsten Hauttrauthciten das größere Contingent.

Es starben an:

Luugeuschwiudsucht
Vungencntzüuduug
Lungeulähmung . .
Unterleibscntzünduug
Lcbereutziiudung . .
Niickenmartsentziinduug
Wassersucht . . .
Ruhr.....
Appoplerie . . .
Altersschwäche . .

^ununa

Vou deu Gestorbeneu befanden sich
im Alter:

^ Männ¬
liche.

Weib-
liche.

> 4
2

1

1

!
3
4
3

—

1 —

23 1

uuter 20 Jahren
von 20 bis 40 Jahren
von 4«» bis 60 Iahreu
über 6« Iabreu . .

i-munia

Männ¬
liche.

Weib¬
liche.

13
I

23, l
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VI. Sittliche Besserung,
Die häusige Rückfälligtcitder Corrigeuden, die bei den mäuulichen32"/« und bei den

weiblichen 2?"/« betragen hat/beweist, daß die sittlicheBesserungVieles zu wünschen übrig läßt.
Es gehört zu den Seltenheiten, daß von der Heimathsbehördeeines entlassenenCorrigeuden

über denselben günstig berichtet wird. Die guten Vorsätze, die in der Anstalt gefaßt worden sind,
werden in der Regel aufgegeben, sobald die Entlassenendie Schwelle der Anstalt hinter sich haben.

Bestraft wurden:

1. Wegen Trägheit, Arbeitsverweigerung,schlechter oder nachlässiger
Arbeit ......

2. Wegen Entziehung von der Arbeit uud Aufsicht uud wegeu
AuSbruch-Vrrsnchö . . . .

3. Wegen Schmuggelei, Entwendung, Hehlerei, Betrug, Uuter-
schleif :c. .
Wegen Zank, Beschimpfung uud Thätlichkeitenuutereiuander .
Wegen ungebührlichen Betragens, Frechheit, Ungehorsam,
Ruhestörung und Widersetzlichkeitgegen Beamte
Wegen boshafte« uud muthwilligeu Zcrstörcns uud Verbrin-
geus vou Arbeitsstoffen,Oerätheu :c. .
Wegen Verletzung der Schamhaftigteitin Worten und Haudluugeu
Wegeu falscher Auschulriguug ....

9. Wege» Aufwiegelei, Bildung von Eomplots
IU. Wogen HauspolizeiwidrigerHandlnngeu in, Allgemeiuen

4.
5.

!>.

7.
8.

>2>umma
Von diesen Bestrafuugcn tommcu

auf die Knabeu
„ „ Mädchcu
„ „ Mäuncr
„ „ Weiber

Smnma . 838
Die Bestrafuugcn ergeben folgenden Prozentsatz:

bei den männlichen Corrigendcn 35,3"/«
„ „ weiblichen „ 80, "/«

DcteuliouSvcrläugcrungenhaben stattgefunden
in 1876 bei den männlichenHäuslingen 69

weiblichen ,,'
Zusammen 119.

Das Verhältniß zur Oefaunutbcvölteruugergiebt an Deteutionsverlängerungen:
bei den männlichenHäuslingen 4,6°/«

„ „ weiblichen „ 13,0°/«
VII. Arbeitsbetrieb.

Nie im Jahre 1875, so ist auch iu 1876 die Anfertigung der für die neuen Irren¬
anstalten zu Grafenberg, Andcrnach uud Merzig erforderlichen gewöhnlichen Mobilar- sowie der
Betleidnngs- uud Bettnngsgegeuständenach Kräften betrieben worden. Zur Ausführung der
Reguliruugs- und Wegearb'citcnwurden den Irrenanstalten zu Grafenberg und Merzig die nöthige
Zahl von Corrigendcnmit je einem Auffeherüberwiesen;die Arbeiten zu Grafenberg sind vollendet,
während jene zu Merzig noch in der Ausführung begriffensind. Ungeachtet des hohen Personal-
Bestandes war fortwährend Gelegenheitzur Beschäftiguugder Corrigeuden vorhanden, eine große
Zahl derselben war bei den Gutsbesitzernder Umgegend beschäftigtund war die Nachfrage nach



Arbeilem so groß, daß sie nicht sämmtlich befriedigt werdeil konnten. Auch in den Werkstätten
tonnte fortgesetzt niil verstärktem Personal gearbeitet werden.

Es waren arbeitsunfähig resp, der Arbeit endogen:
a. wegen Krankheil...... 50
d. „ gänzlicher Invalidität . . 103
e. „ Schul- und Kirchenbesuchs .12
<1. „ engerer Einsperrnng . . . 0

Zusammen 201.
Diese abgezogen von b«,' durchschnittlich vorhanden gewe¬

senen Zahl der Häusliuge und Armen........ . 832
Bleiben arbeitsfähige 631.

Diese waren beschäftigt:
ll. bei dem Haus- und Oeeonomiedienstc. . ll 7
0. für das Haus selbst in den Werkstätten 116
o. für Fremde gegen ^ohu......39«

Snmma wie oben 63 1.
Der Arbeitsverdienst beträgt:

von Arbeiten für Fremde . . . 70101,70 M.
„ Hansarbeiten.....204 84,70 „

Zusammen 90040,40 M.
Hierzu kommen die nicht liqnidirten Arbeitslöhne

für die in Orafenberg nud Merzig beschäftigt gewesenen
Corrigenden mit............. . 784 0, 19 „

Summa des Arbeitsverdienstes 104,492^59^U?
Der durchschnittlicheArbeitsverdienst eines Eorrigenden, wirtliche Arbeiter und Lehrlinge

dnrchcinander gerechnet, stellt sich hiernach von
Arbeiten für Fremde auf 211,«»8 M.
von Hausarbeiten ans . . 88,29 „

Nach dein Etat soll jeder wirkliche Arbeiter
verdienen ...............130,78 M.

Nach dem obige» haben 031 wirklicheArbeiter
104492,59 Mail verdient, also 1 Arbeiter .... 105.80 „

Es hal demnach jeder Arbeiter verdient, gegen den Etat mehr 29,08 M.
Der den Hänslinqcn gezahlte Ueberoerdieust resp, die Nemuncralioneu haben betragen:

bei den Arbeiten für Fremde 12181 M. 8? Pfg.
„ „ Hausarbeiten . . . 0146 „ 18 „

Zusammen 18328 M. 05 Pfg.
Davon erhielten die Häusliuge:

zur eigenen Disposition 5665,24 M.
zum Sparfonds . . . 12662,81 „

Summa wie vor 18328,05 M.
Von dem Sparfonds sind 300«» Mart bei der Rheinischen ProvinzialHülfslasse renlbar

angelegt, eeren Zinsen bei dem Nuterhallnugsfonds der Anstalt vereinnahmt werde».
V!!1. Oecouomiewescu, ^andwirthschaft, Piehstand,

Das Orundcigenlhnm der Anstalt hat einen Flächeninhalt
von 26 Hcct. 28 Ar — Mtr.

Hierzu Pachlland mit 5 „ 10 „ 64 „
Zusammen 31 Hect. 38°Ar 64 Mtr.

wovon 20 Hect. 90 Ar 13 Meter zur Kultivirnng von Gemüse, Kartoffeln, Futterträntcrn :c.
bestellt worden sind.

Zum Betriebe der Landwirthschast und des Fuhrwesens der Anstalt werden 3 Pferde gehalten.
Die zur Beköstigung der Corrigenden nud Armen erforderliche Milch wird von 12 Küheugewonnen.



53

IX. Beköstigung.
Die Ausgaben für die Beköstigung der Eorrigcuden nud Arinen betrugen pro Kopf und

Tag 0,38 Mark.
X. Bekleidung, Lagerung, Reinigung.

Die Ausgaben haben pro Kopf und Tag betragen:
ll. für Bekleidung . . 6,7 Pfg.
K. „ Lagerung ... 2,2 „
o. „ Reinigung . . 0,8 „

XI. Bauwesen.
Die von dem Proviuzial - Landtage genehmigten ertraordinären Bauten sind in 1876

vollendet worden; die Abrechnung ist erfolgt.
Ans dein elatsmäßigeu Banfonds »ä 7500 Mark sind anßer den laufenden Unlerhallungen

die durch den Ortau im Monat März 1876 vernrfachtcn erheblichenZerstörnngen wieder hergestellt
worden. Diefe bestanden in der Herstellung der beschädigten, umfangreichen Dachflächen, in der
Erncnerung eines großen Theils der Hingeworfenen, zwischen dein Männer- und Franc«. Revier
befindlichen Einfriedigungsmauer und in dem Wiederaufbau von umgestürzten Schornsteinen.

XII. Laudarmeuhans.
Die Verwallnng des «audarmenhauscs ist nach den bestehendenGrnndfätzeu fortgeführt worden.

XIII. Kassen- und Rechnungswesen, Nachweisung der Vcrpflcgnngstagc.

Die Zahl der Verpflcgnngslagc hat überhaupt betragen .
Davon kommen:

n. auf Rcchuung von Privaten und Orlsarmeuvcrbäude
K. auf Rechnung des Lanbarmcnfonds.......

Summa wie oben

Von den Berpflegungstagen kommen auf:
u,. den Regierungsbezirk Aachen .........
Ii. „ „ Eobleuz ........
^- „ ., Eölu.........
cl. „ „ Düsseldorf. .......
«. „ „ Trier.........
l. Landarme.............
8- Private und Ortsarme..........

Summa wie oben
Ferner:

auf gesuude Häusliugc und Arme........
„ traute „ „

Summa wie oben
Endlich:

auf männliche Häuslinge und Arme.......
„ weibliche „ „ „........

Summa wie oben
Hienach beträgt die Zahl der täglich verpflegten Personen:

^. für Rechnung von Privaten und Orts-ArmemBerbänden
d. für Rechnung des Laudarmenfonds.......

Summa

Detinirte. Arme. Summa.

254195 49898 304093

254195
20484
29414

20484
283609

254195 49898 304093

19664
1838?
84192

108993
22959

29414
20484

19664
18387
84192

108993
22959
29414
20484

254195 49898 304093

— 28577?
18816

— — 304093

^ — 237946
6614?

— — 304093

696
56
80

56
776

696 136 832
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Davon kommen:
auf den Regierungsbezirk Aachen 54
„ „ ,, Eoblcnz 50
„ ,, ,» Eöln 231
,, „ " Düsseldorf 298
,, „ „ Trier 63

Land- und Ortsarmc 130
Summa wie oben 832

Ferner stellt sich hiernach die Durchschnittszahl
der gesunden Häuslmge und Arme auf 782
der kranken Häuslmge und Arme auf 50

Summa wie oben 832

Endlich die Durchschnittszahl der männlichen Häuslmge und Arme auf 651
der weiblichen Häuslmge und Arme auf . . . .181

Summa wie oben"""832
In der Anstalt wurden in 1870 verpflegt:

50 Ortsarme auf Kosten von Ortsarmcuuerbäuden an . 20,484 Pflegetagen
80 landarme ans Kosten des Landarmcnvcrbandcs an . 29,414 „

090 E orrigcndcu auf Kosten des Landarmcnverbandcs an . 254,195 „
82. 832 Personen an 304,093 Pflegctageu,

Bei 283,009 Messetagen der Gesammtbcvöltcruug der Anstalt ercl. der Ortsarmcn kommt
von dem erforderlich gewesenen Zuschüsse des «andarmeuuerbandcs an die Nnstalts - Verwaltung
llcl 159,240 M. 1 Pf. (incl. des am Schlüsse des Jahres 1875 verbliebenen Bestandes von
16,240 M, 1 Pf.) ein Pflcgebeitrag pro Kopf und Tag von 0,56 M.

Die Anstalt besiht einen Reservefonds von 45,000 M. in 3'/2'V„igen Staatoschuldscheinen
und 9265,58 M. in Aaar, wovon 8400' M. bei der Rheinischen Provinzial-Hülfslasse ult. 1875
rentbar angelegt waren, während der übrige Betrag von 865,58 M. in der Anstaltstasse deponirt
war. Zu den erttaordinaireu Bauten siud iu 1876 aus jenem Depositum 2,6 8400—1770 M.
zurückgezogen und aus dem Bestände der Anstaltstasse 10,23 M. verwendet worden; außer den
Staatsschuldscheinen waren demnach nltiiuo 1876 bei der Rheinischen Provinzialchnlfstasse 6630 M.
uud in der Anstaltskasse 855,35 M. in Baar als Reservefonds vorhanden.

In dem Etat pro 1876 ist die Ausgabe vorgetragen mit . 201,000 M. — Pf.
Die wirkliche Ausgabe hat betrage» . . . 261,879 „ 93 „
mithin gegen den Etat mehr .... 60.879 M. 93 Pf.

welche jedoch durch Mehreinnahmen und durch den von: 24. Rheinischen Provinzial - Landtag
bewilligten Supplemeutar-Eredit von 62,804 M. mehr als ausreichend gedecktsind.

Gegen den ursprünglichen Etat haben folgende Ueberschrcitnugen im Jahre 1876 statt¬
gefunden:

'lit. II Speifung um
„ III Krankenpflege um
„ VI Bekleidung um
,. VII Lagerung um
„ VIII Utensilien und Handwerksgeräthe um
„ IX Baufonds um
„ X Reiuigung um
„ XII Kirchen- und Schulbedürfniffe um
„ XIII Geschäftsführung um .
„ XIV Ertraordinaria um

Die Ueberschrcitungen werden dadurch begründet, daß anstatt der elatsmäßigen Zahl von
500 Köpfen deren durchschnittlich 832 also 332 Köpfe über den Etat verpflegt worden sind. Der
Baufonds hat durch die Wiederherstellung der in Folge eines Orkans verursachten erheblichen
Zerstörungen überschritten werden müssen.

40,599 M 50 P,.
1,022 „ 38 „
9,839 „ — „
3,248 „ 20 „
8,099 „ 29 „

402 „ 20 „
528 „ 13 „

10 „ 33 „
493 „ 42

1,127 „ 3 „



Gegen den Etat wurden erspart:
'1'it. I Besoldungen , , . 1,737 M. 46 Pf,
„ IV Fenernng . . . 2,061 „ 78 „

V Beleuchtung . . . 685 „ 68 „
„ XI FeuerVersicherungs-Beiträge . . , 4 „ 63 „

XIV. Beamten-Personal.
Der Arbeit« - Inspektor Lchmaun ist auf seine» Autrag im Monat Februar 1876 als

OeconomK'.Iuspectoruach der Irrenanstalt ;n Grafenbcrg versetzt nnd an dessen Stelle der Premier«
LieutenantGerlach berufe» wordeu.

Der Aufseher Pratfch hat wegen mangelnderQualifikation entlasten werden müssen.
Der pensionirteWebermeister Zistig ist am 27. Inui 1876 gestorben.
Neu augestelltwurden in 1876 die Aufseher Pütz, Steil und Becker.

X V. S u ui m arische Zu s a m m m enstelln » g der Einn a h m en nnd Ausgaben
der Provinzial-Arbeits-Anstalt ;u Brauweiler pro 1876.

Eillunlime.
H. Bestand nitimn ,875,
L. Defectc
C. Neste
I). LaufendeEinnahmen:

Tit. I. Firirte Einnahmen, Staatszi
„ II. Ziufen
„ I!I. ^ufchuß mr Uuterhaltuug der Anstalt
„ IV. Verpflegungder Ortsarme» .
„ V. Ans der Oelouomic .
„ VI. Aus dem Arbcitsbetrieb
„ VII. Zufällige Einuahmeu

Tumnia der Einnahme

Ausgabe.

^. Vorschußaus 1875 .
L. Zu Gute gehende Posten
0. Rückständige Zahlungen
v. LaufendeAusgabe»:

Tit. I. Befoldungcn:c.
„ II. Speifung .
„ III. Krankenpflege
„ IV. Feuerung .
„ V. Beleuchtung
„ VI. Betlciduug .
„ VII. Lagerung .
„ VIII. Utensilicnund Handwerlsgeräthc
„ IX. Banfonds .
„ X. Reinigung .
„ XI. Feuer-Vcrsichcrnngs-Veiträge
„ XII. Kirchen- uud Schulbedürfniffc
„ XIII. Geschäftsführung .
„ XIV. Nxt,rn,nr<Ii,mrili

Summa

dem Etat.
In der

WiiNichleit.

16240 1

773 96

23625
1575

123000
10074
20131
20400
2230 162

^

201036 50

67658
75900

1800
9000
4200

10500
3600
6600
7935
1800
853

2325
1967
6861

25,

1966
143NNN

18803
21020
52231

1886

20

88
84
68
70

255923 27

65920
116499

2822
6938
3514

20339
6848

14699
8337
2328

849
2335
2460
7988

79
50
38
22
32

20
29
20
13
12
33
42
3

201000 — 261879 93



Schließlich wird noch bemerkt, daß die Anstalt am 19. Mai 1876 durch den Landes-
Direttor einer nnvennuthetenRevision und am 3. und 4, October desselben Jahres durch einen
von dem Landes-Direltor dclegirtenOberbeamten der Central-Verwaltungunter Betheiligung eines
ständischen Commissars der Anstalt einer außerordentlichen Revision unterzogen wurde, deren Resultat
durchweg befriedigte,

VII. Hlovinzial Znen Anstlülen.
n. Pruvinzial-Irre»-Heil-Anstalt zn Sicgloirss.

I. Hlischniit.

Frequenz der Anstatt und Personal.

Die Frequenz der Anstalt während der Jahre 1875 und I87N ergibt sich aus nach¬
stehender Uebersicht.
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Von den 929 der Rhcinprovinz angchörigcn Kranken stammten aus dem Regierungsbezirke
Normalkranke, Pension»!«, Summa,

Eoblenz . . . 122 12 134
Trier . . . . 77 4 81
Aachen. . . . 146 4 150
Köln . . . . 238 19 25?
Düsseldorf. . . 336 32 368

919 71 990

n 8
2

1
2

9
4

Hierzu die Kranken:
?i. ans anderen preußischen Provinzen
1>, aus nichtprcußischen Staate»

Summa . . 929^ 74 1003
Dem in der Sitzung des Provinzial-^andtages vom 5. ^uni 1874 genehmigten Etat pro

1874/6 ist ein Krankenbestand vou
248 Normalkranken aus der Rhcinprovinz

4 Militair Normaltranlen
1 Nichtrheinlcindcr (Normalkranker)
1 Strafgefangenen (Normalkranker)

254 Normaltranken
16 Pc nsionaircn der höheren Vcrpfiegnngsklaffen, also zusammen von

270 Kranke» zu Grunde gelegt.
Diese Zahl ist sowohl im Jahre 1875 als auch im Jahre 1876 bis zur Eröffnung der drei

neuen Provinzial Irren Anstalten zn Grafenberg, Vierzig und Audernach stets überschritten worden.
Nachdem letztere suecessivedem Betriebe übergebe», wurden aus der Siegburger Anstalt

nach Grafenberg
40 weibliche ittanke
27 männliche Kranke

nach Merzig:
8 weibliche Kraute
7 männliche „

und nach Andernach:
12 weibliche Kranke
8 mä lmliche „

Summa . 102,
welche den betreffeyden Regierungsbezirken Düsseldorf, Trier und Eoblenz angehörten, transferirt.

Die Kranteuzahl ist zn Siegburg iu Folge der Eröffnung der erwähnten drei ueuen
Anstalten gegen Ende des Jahres 1876 eine bedeutend geringere geworden, wie z. B. am
31. December 1876 in erstgedachter Anstalt nur verpflegt wurden:

am I. Tische 2 Pensionaire
„ II- „ 18 „
„ III. „ 145 N ormaltrankc

Summa 165 Kraute.
Bei dem Beamten-Personal haben seit Erstattung des letzten Vcrwaltungsberichtcs folgende

Veränderungen stattgefunden.
Nachdem der bisherige Direktor, Geheime Medicin«! Rath Dr. Nasse am 1. April 1876

die Direktion der neuen ProvinziabIrren-Austalt zn Andernach übernommen, trat an oessen Stelle
der bisherige 2. Arzt der Sicgburger Anstalt, 1)r. Nippiug, während Dr. Bartens ans Hildes-
heim commissarisch zum 2. Arzte ernannt ward. Der Assistenzarzt Hr. Jehu schied am 1. Juli
1876 aus seinem Verhältnisse zur Siegburgcr Anstalt, indem er als commissarischer 2. Arzt an
die neuerrichtete ProvinzialIrren-Anstalt zu Grafenberg berufen wurde. An seine Stelle trat am
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1^ ^»si 187.; Dr Eickholt aus «öln, welcher bereits am 4. August pr. als commissarischer15. >Ml 18/!) m. ^.mlivll ^ >,«..s^s. ,, m>ovlia iibersiedc tc. Er wurde durch den als

beschäftigt gewesen war. , qi,,^uinüal-Irren-Anstalt Orafenberg

ernaunte Dorothea Schare ans Hüdeshe.m berufen. ^ 28-"'/,«.
^ür Noriualtrante wurden pro 18/o . -

Wärter ^. 'gchalten, so daß ans jeden Wärter 9««/^ Kranke kamen, ^ ^ ^^^^^

Warte? mithin kam auf je 8«/i« Kranke ein Wärter.
Für Pensionairc fnugirten: ^ 8"l/3°»

Wär!5:c. :e.; das Berhältuiß der Krauten zu' deu Wärteru war also wie 100:44. ^ ^^^
p« 187«; . - ,^ - .^ .,1 '
Wärter :c. :c.; im Verhältnlß von 100:61.

II. Mchnitt.
Verwaltuugs- und Rechnungswesen.

^. Einnahme.

Ueber die Resultate der «andwirthschaftuud Biehstandsnutzuugwird in e.uem besonderen
Abschnitte berichtetwerden . ^^ ,^ Resultate.

Zie zH2ul73U:/de?^^ fiir'gauz 'oder theilweise zahlende
traute haben betragen im Jahre ^ 15^239 M. 14 Pf.

^^ Summa ">84 ck. 03 Pf.

°'" 'ur^^1,^^^P^^^^^^^^^^ ,,«d

eingegangen: 1875 . i^ ^ 5^'1»?« eirca . I^lio „ 6' „
" Summa ..... 2002 ck. .,4 Pf.

1001 „ 62 „

Normal¬

oder durchschnittlich

411 „ 11

oder durch^cynnni^

"' ^?ir'KH ^^^nze^ ^Hm Staates
K. für Kranke aus nicht preußischen Provinzen - ^Summa 868 M. 43 Pf.

pro 1876
aä » . - M. - Pf.
»ä d circa 1443 „ 75 „ 1443 „ 75 „

---------------- Summa 2312 M. 18 Pf.
oder durchschnittlich 1156 „ 9
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An Beiträgen des Staats für Staatsgefangene:
pro 1875
„ 1876 circa

oder Durchschnittlich
^umma

828 M. 02 Pf.
2»9 „ 18 „

1067 M. 20 Pf.
533 60

Die Beiträge der Provinz betrugen:
16940? M. 14 Pf.
192000 „ — .,

pro 1875
Der Etat besagt
Mithin weniger . ' 22592 M. 86 Pf.
pro18?6werbcnnothwendigsei!!ca.168000 „ — „
Der Etat besagt . 19 2000 „ - „

Mithin weniger '""24000°M. - - Pf.
Während der Bcdürfnißzuschußder Anstalt für das Jahr 1875 noch durch Umlagen auf-

gebrachtwurde, ist derselbe pro 1876 in Gemäßhcit des Dotationsgesctzesans der Dotationsrenle
beslritlcnworden.

Die Einnahmen au Pensionen für Kraute der höheren Verpflegungsclassenbelicfeu sich:

F ür Kran te Die Einnahme war

In Der

mithin

^-8
aus nichtder «> 5 höher niedrigerHZ preußi¬ Summa Etat

Nhein- » Z als der als der
provinz

schen auf besagt
In den Jahren auf

» 3. Provin¬

zen auf

Etat. Etat.

^ H, ^/i ^, ^ H, ^ H. ^ H. ^ H, ^i ch.

l«75 .... 15842 50 3359 20 2400 21601 7<» 21900 !- 298 30
1876 circa . . 17533 84 2100 — 2400 — 22033 84 21900- 133 ^',1 — —

Summa . . . 33376 34 5459 20
!

4800- 43635>54 43800 133 «, 298 30
Durchschnittlich. 16688 1? 2729 60 2400 — 2181? 77 21900 — ^- —

Die eftraordinaircu Einnahmen betrugen:
pro 1875
„ 1876 ca.

>2umma
Mithin durchschnittlich

714 M. 40 Pf.
575 . 91 „

'1290 M. 31 Pf.
64l 1!

L. Ausgaben.

Titel 1 des Hauptctats. Vesoldluissc«, Lühlluugcn ulld Remunerationell.

Die Positionen des genehmigtenEtats für Besolduugeufiud bei mehrere» Beamten nicht
vollständig zur Auszahlung gelangt, indem bei dem mehrfachvorgekommenen Wechsel der Ange¬
stellten die Gehälter zum Theile niedriger normirt wurden, als der Etat dieselben vorgesehen hatte.
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W ärt erp crs c>nal.
Die Löhne für das iu der Berichts-Periode angestellte Warlpersonal habe» betragen:

"-----------------------------------------
betragen Mithin gegen den Eta

für
Normal-
lranle.

für
Pension
närc.

mehr weniger

In den Iahreu:
bei den

Nurmal»
tranlen.

bei den
Pensio¬
nären,

bei den
Normal-
tranlen.

bei den
Pensio-
näreu,
^ 4,

1875 .
1876 circa

7092 86
7086 18

2493
3120

30 — 11?
744

^>!» 1445
1471

14
,.-,

Summa
Durchschnittlich

14179 04
7089 52

5613
2806

30
65

861
430

-!0
65

2916
1458

!>i!
l!'! — —

Die Mehrausgabe für das Wartpcrsoual bei den Pensionairen ist demnach durch die
Ersparnis; ausgeglichen,welche bei den Löhnen für die Wärter der Normalkrcmtcnerzielt werden
konnte.

Sonstiges Dienstpersonal.
Bei den Löhnen der Dicnstlcutc warcu Ersparnisse unmöglich, da für die im Etat vor¬

gesehenen Sätze sogar nur mit großer Mühe einigermaßen brauchbare Kräfte für die einzelnen
Stelle» beschafft werden tonnten.

Die Gesammt-Ansgabcfür Gehälter und Löhne hat betragen:
pro 1875
Der Etat warf dafür aus

Mithin weniger

45747 Mark 84 Pfg,
47088 „ — „

1340 Mark 16 Pfg.

Diefelbe wird voraussichtlich betragen:
pro 1876 . . . .
Der Etat gewährt ....

Mithin weniger

Titel II. Beköstigung.
Der Etat pro 1874/76 war berechnet auf:

I. Tifchtlasse 8 Personen 5 795 Mark
II. „ 19 Personen il 645 „

III. „ 315 Personen 5 312 „

43736 Mart 30 Pfg.
47088 „ — „

3351 Mark 70 Pfg.

6360 Mark
12255 „
98280 „

Summa 116895 Mark.

Die wirklichen Ausgaben für die Beköstigung pro 1875 und 1876 habeu betrage«:

Summa der
Verpflegungstage. Summa

Betrag
Mund

der Gegen den Etat.

Jahrgang.
I. Tisch 11. Tisch, III.Tisch.

verpflegn»!,. mehr weniger.

1875
1876 circa

208?
2482

8954
9060

118279
105426

129320
116968

11175?
100738

circa
,9 —

— 5137
16156

90
51

Summa
Durchschnittlich

4569 18014 223705 246288 212495
10624?

59
79

21294
1064?

41
20
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Uebersicht der Speisetosteu für die verschiedene» Tischtlasscn.

pro Jahr und Tisch. pro Tag und Tisch.

Jahrgang,
I. ii. III. I. II. III.

1875 .
1876 .

734
762 85

588
620

70
5«!

28?
27? 40 ^ 35

1
I

— 79
76

Summa.
Durchschnittlich . !

1497
748

1209
604

564
282

80 4
2 18

3
1

1 55
77

Im Jahre 1875 sind Kraute verpflegt worden am
I.Tisch. II. Tisch. HI: Tisch-

Der Etat pro 1874/75 veranschlagtzu 4

mithin mehr
weniger

22»/«.,5 18""/ü«5
12

269'«2/305
254

6'"°/-!N«

Im Jahre 1876 stellt sich dieses Verhältniß folgendermaßenheraus:
I. Tisch. II. Tisch.

Es sind verpflegt worden Krante circa 3"/»«u 21°"/»<!«
Der Etat veranschlagt . . 4 12

mithin mehr . . . — 9^°/»«<>
„ weniger . . . ^'/»««i —

III. Tisch.
231'^/3u«
259

2?"«/,,«».

Eine Ueberschreitung dieses Titels hat trotzdem, daß bis zum Sommer 1876 mehr Kranke
als in dem Etat vorgesehen waren, verpflegt werden mußten, nicht stattgefunden.

Titel III. Bekleidung, Lagerung, Tischwäsche und Bettzeug.

Die Ausgaben haben betragen:

Gegen den Etat. Ausmachendans den
Kopf pro

Pro Jahr

Ausgabe.
besagt. mehr. weniger.

./6 H,

Jahr. Tag.

1875
1876 circa

14549
13293

,<l 16200
16200

— — — 1650
2907

5>, 50
52 ,7

— 14
^14

Summa
Durchschuittlich .

27842
13921

32400
16200

— — 4557
2278 7?

102
51

!«
<»!>

— 28
14
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Titel I V. Utensilien.

I'«8. 1. Hans-Utensilieu und Haudwertsgeräth.

Es sind ausgegeben:

In den Iabreu

1870

Viunma
Durchschnittlich auf ein Jahr

Ausgabe.

Gegen den Etat.

Etat-

Credit. mehr. weniger.

4999
4459

47 5100
5100

— 100
041

53

- 9458
4729

47 10200
5100

— — !— 74153
j 370 70

pn«. 2. A er; tli ch e I n st r n m cnte.

Ausgegeben wurden:
pro 1875
pro 1870 ca.

Snunna
Durchschnittlich
Etat besagt: je

. 305 M. 55 Pf.

. 300 „ - „
. 005 M. 55 Pf^
. 302 „ 77 „
. 300 M. -- „

Titel V. NeinigiM!,.

In der Verichtsperiode sind dafür verausgabt worden:

In den Jahren

1876 circa....
Summa

Durchschnittlich auf ein
Iabr.....

Der Etat
Ausgabe, j befagt.

Ma rk , Pf.l Mark > Ps.!

4070
4090

03 4350
—l 4350

8100

4080

03! 8700

«!, 4350

Gegen den Etat,

weniger.mehr.

Mail M Malt M

279
260

9?

539

209

97

98
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Titel VI. HciMss.

Es sind auf diesen Titel ausgegeben:

In den Jahren
Der Etat

Ausgabe, s besagt.

Mart I Pf. z M ark !Pf.

1875.....
1876 circa . . .

Summa
Durchschuittlich ans ein

Jahr .....

5487
5237

10725

5362

64
55

9300
9300

l918606

59 9300

Gegen den Etat.

mehr.

Mart !Pf.

weniger.

Mart «Pf.

3812 !36
—l 4062 >45

7874

3937 !40

81

Durch die niedrigen Kohlenprcise ist eine bedeutende Ersparnis; bei diesem Titel entstanden.

Titel VII. Beleucht»,,!!.

(Hegen den Etat

In den Jahren Ausgabe.

Mart , Pf.

Der Etat
besagt.

Mart ! Pf.

mehr.

Mart ,Pf.

wenige

Mart

1875 . . . , .
1876 circa . . .

4409
4218

49 4950
—j 4950 —<

- 540
732

51

Lumina
Durchschnittlich auf eiu

Jahr ....

8627

4313

49

74

9900

4950

— 1272

636 25

Titel VIII. Arzneien nnd Verliandmittcl.

Es wurden verausgabt:

In den Ins
Hiervon

fallen
Es

bleib t
Es fallen mithin

auf den Kopf Eta - (Keqen
den Etat.

Iahreu gcfammt.
auf
die

Beamten.
für die
Krauten. pro

Jahr.
pro

Tag.

Credit
besagt. mch c. weniger.

1875
1876 ca.

1806
1791

27 84
84

70
7l»

1721
1706

5? 5
6

«i 0,16
0,19

1860
1860

— — - 53
69

73

Tuumtn
durchschnittlich
aus ein Jahr

359?
1798

169
84 70

3427
1713

^,7 12
6

7^
39

0,35
0,17

3720
1860 — — —

122
66

73
36



hierauf sind ausgegeben:
pro 1875

„ 1876 ca.

65

^itel IX. Villliothet

. 590 M. 21 Pf.
. 600 „ — ,,

Summa 1190 M. ^1 Ps.
Durchschnitt 595 „ 10 „

Titel X. Ilnterhaltunss der Oelmude.

Der
.....,

Oege

mehr

W.

n d cn Et« t

In den Jahren
Etat

besasst.

M. P.

Ausgabe. !

M. P, ! P.

weniger.

M. P.

1875
1876 circa

12000
12000

— 11995
21468

?!
9468

4 26

Summa

Durchschnittlich .

24000'-

12000!—^

3346:;

16731

7!

^7

9468

—

4 26

Di. U.benckreitnna pro 1876 wurde durch den am 12. März 1876 stattgehabten Ortan
vernrsacht^welchnÄ! Ä^r Vc :c. der Anstalts Gebäude theilweise zerstörteund na.nentl.cbdas

^"" '^:iN.3e3nlicbo Ansgabe mit 10,044 M. 57 Pf. in Abzug gebracht, so ha.
eine Uebcrschreituug dieses Titels uicht stattgefunden.

pro 1875
„ 1876 circa

Titel XI. Inösstintin.

Die Ausgaben dieses Titels betrugen: 4366 Mark 74 Pf.
4382 „ 26 „

Summa 8749 Marl - 'Ps.
4374 „ 50 „

Durchschuittlich . - - 4253 „ 09 „
Der Etat gestattet . - - '" 121 Wart 41 Pf"

so daß im Ganzen eine Ucberschreitung von ,e - - ^^^rfnissen ihren Gruud hallen,
stattfand, welche hanptfächlich in den vermehrte»Bureau- :c. :c. ^ev>nsm„e., t/

Titel XII. Pensionen.
I'„«. I. An Beantte auf Grund des PenfiousReglements vom 20. December 1858.
ES sind darauf gezahlt worden:

Pro 1»?l>.
1. Au deu peusiouirteuOcconomcuK„ttenkeulcr
2. Au deu pcnsiouirteuOberwärter Aruntow nur pro >>anucnSumma

1800 Mark - Pf,

180? Marl 25 U'

300Pro 18?<i.

a,1 ,. Dem p. K.ttteuleulerpro Iauuar uud Februar ^^^ ^^ ^arl 25 P,.

Der P. Kntenlenler starb in, .anfe oes Mouals Iannar l8?6. Die Pension wuroe
pro ^nuar uud Februar 1876 an die W.ttwe ausgezahlt. ^
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Der p. Brunkow bezog die Pension nur pro Januar 1875, da er vom 1. Februar
1875 ab eine anderweitigeAnstellung, welche mit einer, sein früheres Einkommen als Oberwärter
übersteigenden Besoldungverbunden ist, erhielt,

pn». 2. An während einer langen treuen Dienstzeit invalide gewordene Wärter nnd
sonstige Dienstleute.

Es siud gezahlt worden:
Pro 1875.

Dem ehemaligenWärter Fußhöller . . . 17,0 Mark
Pro 187«!.

1. au Denselben . . . . . . 150 „
2. dem ehemaligenWärter «?chmitz pro 1875 . . .

Ziimma 450 Wart
Die Pension für den p. Schmitz pro 1875 kam erst im Jahre 1870 znr Zahlung.

Derselbe verstarb im Jahre 1876 in, Hospital zu Siegburg und ist der Nest der Pension noch
nickt abgehoben.

Titel XIII. (kltrnoldiimncn.

Zu uuvorhergeseheueu Ausgaben sind ans specielleAnweisung des Proviuzial'Verwaltnngs^
raths resp. Landes-Direllors ausgegebenworden:
pro 1875 .....

„ 1870 circa ......
2277 Mart 88 Pf.
3171 „ ^ „

5148 Mart 88 Pf.
2724 „ 44 „
4200 „ 91 ,.

Summa
Durckfchuittlich ......
Der Etat erlaubt .....
so daß der Credit in beiden Jahren nicht überschrittenwurde.

Es sind unter anderen ans diesen Titel angewiesen:

Pro 1875.
Unterstützung an den ehemaligen Anstalts-ÄäckerSchnhmacker
Gehaltszulage für die beiden Geistlichen ^ 150 M.
Restzahlungfür deu Trockcn-Apparat
Unterstützung au den ehemaligenWärter Windt
Desgleichenan die Köchin Penningsfeld

Pro I87U.
Unterstützung au deu ehemaligeuBäcker Tchnhmachcr
Desgleichenfür die Pcnniugsfeld
Zulage für den katholischen Geistlichen .
Die Kosten, welche durch den Trausport der Krauten nack dn

drei nen eröffnetenProvinzial Irren-Anstalten eutstaudeufind
Trausportkosten für Vcmdnrme
Reisekosten für den Verwalter Fuchs
Umzugskostenbeihülfe für den Dr. Bartens
Die Gcsammtansgabeder Provinzial-Irrrn-Heil-Anstalt zn Sieg

bürg kaun nur pro 1875 geucm angegebenwerden
Dieselbe betrug pro 1875 .
Der Etat gestattet ....

so daß .
erspart wvrdeu sind.

Pro 1870 ist die Ausgabe lediglich annähernd zn berechnen,weil die Rechnungdieses
Jahres erst gcg,n Ansang März 1''7? definitiv abgeschlossenwerden tauu.

r 300 Marl Pf.
300 „ —

1338 „ 98 „
00 „ — „

150 " "

300
180 „ — ,,
300 " — „

1381 20
300 „ 80 „
219 „ 50 „
240 " "

21^5^4 00
229500 „ — »

1915 Mark 94 Pf.
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Die Ausgaben pro 1876 betrugen, soweit jetzt ersichtlich . 206242 M. 12 Pf,
was gegen den Etat, welcher .... 230658 „ — „
auswirft, eine Ersparnis; von .... 24415 „ 88 „
ergeben würde.

Die «^esamml-Einnahme betrug 1875 . . . 20936? M. 94 Pf.
Die GesammtAnsgabe ..... 214584 „ "6 .,

Die Gesamml.Einnahmc pro 1876 beläuft sich uoraussichtlich auf 204981 „ 70 „
Die Gesammlansgabe auf . . . . . 206242 „ 12 „
so daß also in beiden Iahreu eiu Theil der Ausgaben vermittelst der Bestände der Vorjahre
gedeckt ist.

Die VerpfleguugStosten eines Normaltranten, ausschließlich der allgemeinen Verwallnugs-
tosten der Anstalt erhellen aus nachfolgender Aufstellung-

Pro Jahr. Mithin

In den Iahreu
Mi,'fti

gmic,.

für
Bellet
düng.

für
Arznei.

Su>n°
ma.

pro
Tag.

1875 .
1876 circa

28?
277

564
282

40
40

80
40!

50
52

01
17

5
6

^l
94i

343
336

25
51

— 939
^^1919

Summa
Durchschnittlich auf l Jahr

102
51 09!

12
6

?«! «!?9
39^339

76^
88z

1 858
929

Die Gesammt-Uuterhaltnugstosten eines normalinäßig verpflegten Kraulen, einschließlich
seines Antheils an den Verwaltuugstosteu haben sich in den beiden letzten Iahreu auf

779 M. 51 Pf., oder pro Tag
2 „ 13 „ belaufe«.

III. Abschnitt.

Resultate der Knidwirthschaftund ViehstcmdsnulMia..

Das Gruudeigeuthum der Anstalt hat einen Flächeninhalt von 18 Hect. 84 Ar 79 Mtr.
Hiervon sind: Gebäude, Holzungen, Wege und Beamtcngärten 5 „ 61 „ 58 „
Bleiben für die Landwirthschaft . . . .12 Hect. 73 Ar 21 Mtr.
welche von der Anstalt felbst zur Eultivirung von Gemüsen, Kartoffeln und Futtertriiutcru und als
Krautcugärteu benutzt wurden.

Bei Vergleichuug der Gesammt-Nefultate der Land- nud Viehwirthfchaft der vorhergehenden
Berichtsperioden mit der gegenwärtigen ergibt fich im Allgemeiuen für Letztere ein uugünstigeres
Resultat, obschon die wirtlichen Erträge die etatsmäßigeu Soll-Eiunahinen ziemlich erreichen.

Der Dnrchfchuitts-Reinertrag pro 1873/74 betrug . 5,211 M. 8?
Dagegen pro 1875/76 nur .... 2,561 „ 6
Es liegt also ein Minderübcrschuß von jährlich . . 2,650 M. s
vor.

Der Grund der Verminderung des Gesammt-Reiuertrages liegt unter Anderen
daß der Ertrag der Landwirthschaft fich gegen die vorige Berichlsperiode verringert hat.

Pro 1873/74 betrug derselbe . . . 17,113 A
und pro 1875/76 nur . . . 14,948
Für 2 Jahre demnach weniger . . . 2,165"
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Diese MinderEinnahme wurde hauptsächlich dadurch hervorgerufen,daß iu deu Somunrn
der Jahre 18?.^?<i durch Raupenfraß eiu großer Schade» stallballe, so daß die Wcißl'ohl-,Rolh-
toh>, Wirsingkohl' uud Kohlrabi-Erndtc trotz der imifasscudsteu, zur Verlilguug des Ungeziefersgc-
lroffeueil Vorkehruugcu,größtcntheils verlorcu ging, und die geringe Erndte den Anstaltsbcdarf,
welcher bisher ganz aus der Oecouomiegeuoiniucu wurde, nicht deckte.

Der Orkan am 12. März 18?ss entwurzelte45 Obst- und Zierbänme, welche zum größleu
Theil durch junge Stämme wieder ersetzt sind.

Eine genauere Uebersicht des finanziellenErgebnissesder 5/and- nnd Viehwirthschaftwird
durch die beigefügte Aufstellungüber die Ermittelung des Reinertrages gewährt.

Die durch 8- 11 des Nnstalts-Reglements vorgeschriebene Revision der Anstatt hat pro
l8?6 am 28, uud 2U. Juli stattgefunden. Es fand sich dabei »ichls Weseulliches zu erinnern.

Die Rechnungender Anstalt sind bis zum Jahre 18?^ einschließlichdechargirl. Diejenigen
pro >87l und 1875 gelangen gemäß Beschlusses des Prouinzial-Vervallnugsratheö zu gleichen,
Ächufe bei dem Provinziab«audtage znr Vorlage.
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Nnchwcismisszur Ermiltrlun.q des Neiuertragesbei der Land- und Vichwirlhschast
pro 1«?5?<!.

Einnahme. 1875,

./^ ^,

1876.

.M

Humma.

^M

I.
II.
M.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

^. Ertran der Llmdwirthschaft,

Ertrag der Weingärten
„ „ Gärten und Felder
,. „ Kranleugärten
„ „ Wiesen, Rasenplätzeund Böschungen
„ „ Obstbäume

Summa H. .

15. Ertrag der Vichwirthschaft.

Ertrag der Kühe
„ des Federviehes

Für verlaustes Vieh
Werth des Düugers

Summa 15 .

253
5468

164
1202
658

7748

9277
262

3066
72?

^!>

56
5420

111
857

7200

8177
184

3086
571

2! 14948 42

13332 78 12020 04

Gesammt-Einnahme

25352

40301

82

24
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Auögalic.

.^. ssiir die LaudwirlMnst.

Tagelohu zum Betriebe der Vaudwirlhschaft
Zum Anlauf von Sämereien, Pflanzen, Ztan-

gcu :c, :e. .
Werth des Düngers

,V. I Für Anschaffung und Unterhaltung der Vandwirlh-
fchaftsgerälhc

V, l Insgcniein
Summa ^ ,

11. Für die MclMirlWaft.

VI. ziir Fülleruug MW Streu
VII. Zum Anlauf von Vieh
V»!. Insgemein

Summa !>

s'. Außerdem.

^ohu und Emolumeuledes Gärtners
„ „ Vichwärlcrs
„ „ Ackcrluechlcs

Summa (.' .

VerechülMg.

Gefamml^innahme in 2 Jahren
GesammlÄnsgabe in 2 Jahren
Reinertrag (excl. Arbeitslohn der Pferde)
Reinertrag durchschnittlich pro Jahr

1875.

.H ^,

1876.

^. ^,

Summa,

.M

927^20

23l!50
78120

715
137

270897

0899
313

134

91455

132 58
57120

485
141

2240

^

,<>
131?l!90!

1208
601
001

2591

8300
323«»

126

11722

!,

^ 5044

84

97

84 24894

1303
090
054

2047

80

<!<

Gefammt-Ausgabe

5238

35177

40301
35177

5123
2561

18

95

24
95
29
64
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l,. Prliuinzinl-Irren-Alistliltzn Grafrnlwrss.

I. Abschnitt.
Frequenz der Anstalt:c.

Nackdnn die Rheinische Provinzinl-IrremAnstalt für den Neqiernngsbe:irlDüsseldorf am
1. Juli 1870 eröffne! worden, fanden bis Ende v. ^. darin Aufnahme:

M. Fr. Sa.
INI 122 223

Ausgeschieden find:
M. Fr. Sa.

als genesen . . . 9 14 23
gebessert ...34?
ungehcilt . . . .6 0 12
Gestorben sind ... 2 2 4

20 2»! 4«
Bestand am 31. December 1«/»!: . . .81 90 177
Bon diefen 223 Aufgenommenen wurden übernommeu:

M. Fl. Sa.
-l. Aus der Departemeutal-Irrcu-Anstalt zu Düsfeldorf: . 8 4 12
>,. Ans der Provin;ialIrrenHeil Anstalt zu Siegburg: 27 41 68

Summa . . . 35 45 80
Die übrigen 143 wurden, und zwar mit nur geriugeu Ausnahmen, allein ans dem Re^

gierungs-Bezirt Düsseldorf direct in die Orafenberger Anstalt aufgenommen.
Nach der Form der Geistesstörung schieden sich die 223 Krankheitsfall e in:

M. Fr. Sa.
Melancholie 25 41 00
Tobfncht 18 30 48
Secnndaire Geistesstörung . 3? 47 84
Paralyfe 19 1 20
Irrsinn mit Epilepsie 1 1 2
Idiotie — 1 1
Imbecillität 1 — 1
Delirium tremens — 1 1

Summa 101 122 223
Von den Franen waren 2 taubstumm.
Was die Krautheitsdauer vor der Ausnahme anbelangt, so betrua dieselbe:

M. Fr. Sa.
Unter 0 Monaten bei 43 54 97
Ueber «l Monate 58 68 120

Summa 101 122 223.

Es kommen auf die über 0 Mouate vor der Aufuahmc Ertrautten 25 M. und 32 Fr.
in Summa 57, welche vou Düsfeldorf oder Sicgburg übernommeu wurden, fo daß nach Abzug
diefer Zahl noch 33 M. nnd 30 Fr., in Sa. 09 oder etwas über 30",,. der Gefammt Aufnahme
für diefe Kategorie übrig bleiben, was immerhin als eine fehr hohe Zahl erfcheint, wenn man die
außerordentliche Veichtigteit der Ausuahmr nnd die geübte große Liberalität bei Gewährung von
Freistellen in Betracht zieht.
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Etwa 33 > der Aufgenommene«und zwar 43 M nud 32 Fr. wärm gleich Anfangs
als unheilbar anzusehen. Auch hierbei kommen die obenerwähntenKrauten aus der Düsseldorfer
Departemental-Anstalt,so wie verschiedene nbcrwicsene landarme Pfleglinge in Betracht.

Nach der Art der Verpflegungund der Aufbringung der Pflegetostenvertheilen fich diese
223 Anfnahmeufolgendermaßen:

M. i5r. Sa.

Selbstzahleude ? „ II. „ II «!
^ „ III. „ 15 !<>

ThcilweiseFreistellen .4 9
Pfleglinge ^ 400 Mark . 5 10

3<! 35» ?!
. 53
. II

70
5

13
64 «8 152

Ganze Freistelleu
Landarme
Nichtentschieden

t
5ie obeii 223'

Davon waren Rheinländer aus den Regierungsbezirken i
Düsseldorf . . 213
Eölu . . .2
Eobleuz . . I
Aachen . . . 5

Nichtrheiuläuder
Straßburg . . 1
Arusberg . . 1 ^ 223

Oege» Ende Februar 1«?? befaudeusich iu der Anstalt:
M. Fr.

Peufionaire I. Klaffe . .1 —
II i ' ^

Normallraule
Pfleglinge

Sa.

200 Kranke.
Das Verhältniß der Genesungen gestaltete fich für die kurze Zeit des Anstaltsbetriebes

recht erfreulich. — Es ist jedoch zu berücksichtige«,daß eiu großer Theil dieser Genesungen, welche
insgesammtgerade die Hälfte des ganzen Abganges bilden (23 von 4l>), auf die aus der Anstalt
zu Ticgburg trcmsfcrirteu Äranken kommen, welche vielfach schon als Rcconvalescentenin Grafen¬
berg anlangten.

Die Zahl der Todesfälle von Kranken in der Anstalt betrug 4, (2 M. und 2 Fr.). Selbst¬
mordversuche kamen 2 vor, welche beide von einer und derselbenPerson, einem Mädchen,verübt wurbeu.

Die Zahl der Entweichuugenbetrug 9, von 2 Frauen und «> Männern, indem eine
Frau zweimal entwich. Drei Entwicheneblieben ans Wnnsch der Familie dauernd zu Hause, die
Andere» wurden zum größten Theile des andern Tages der Anstalt wieder übergeben. Von au¬
sleckendenitianlheiten ist die Anstalt verschont geblieben.

II. Abschnitt.
Beamte und Dienstpersonal.

Der zum Dircctor der Anstalt ernannte frühere Director der IrrewAustalt zu Stephans^
feld, im Bezirke Nieder Elsaß, Dr. Pelmau, überuahm am 1. April seiu neues Amt, nachdem

. 11 5

. N0 70

. 29 24

. 101 99
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bereits vom 1. Februar an der Oeeonomie-VerwalterVehmauu. vordem Arbe ts^nspector an der
Pr vin^al-Ärbeit^Anstalt zn Branweiler. in der Anstalt thätig gewesenwar, indem er un vereine
n t d A 3 '^ßloiberver.nittelst eines Kou,u,a,r.o's von etwa ..0 yauslmgeu der

3a weilerllus^tt^augeu hatte, den laiivwirthschaftlichen ?"neb der An,t^ eu,^
die Bestellung des in völlig nulnltivirtem Zustande daliegenden^st" «e ^ ^',ni„^.„ »„diesem »wecke waren ferner schon 2 unechte angenommenuud 2 Pferde beschafft.

" ."„^U "" a>^ ,rd sodam, >n.t der Annahme des übrigen ersorderlicheu D.eust
nnv Wartv onl vorg gangen, Es war dies leine leichte Aufgabe,«eil die dienende Mäste den
^imst A t es wegen der isolirteu Lage derselben, theils wegen der genügen Ausgiewgle
d^r !bo!eueu'^me mied. - In Folge dieser Sacklage mnßten ""d^"?'' 7'^/H
angeuonin.e«werden, welche sich demnächst als ungeeigneterw>e,euund f " 'h 'ach "^r t
wieder zu beseitigen waren, so daß ein starker Wech,el nn Niederen Au,talts-Pei,onale ,tattsaud,
welcker durck folgende Zahlen verdeutlicht wird.

^.. War tpcrs ona>I:
^ M. Fr. Sa.

Eingetn 'trn . . 2? 18 4,'.

Ansgetreten und zwar M. Fr.
freiwillig 3 I
entlaffeu 8 ^> 11 5> 16

Bestand am 31. Dezeinber 1«^ 13 29

I>. Dienstpersonal:
M. Fr. Sa.

Eingetreten
Ansgetreten M. Fr.

25, 20 45>

freiwillig 5 4
eutlaffc n 1 6________N IN lN

Bestand n1i,in,n Dezember l!» 10 2!»
Im Mai 1870 traten Köchin uud Wäscherinein. Am 15.. Mai tonnte mit dem Kochen

in der Anstaltstiichebegonnenwerden. Der Oberwärter Patron von der ^iegburger Anstalt und
die Oberwärtrrin Sauer aus Brauwciler begannen ihre Thätigleit zu Grafeuberg am 9. Mai
resp. 1. Juni v. I. — letztgenannte fuchte aus Gesundheitsrücksichteu ihre Entlassung nach und
wurde am 20. Novemberdurch Fräulein Hirtz ersetzt.

Durch das Eintreffen desNeudanten Buxatowski wurde fodanu das Perwaltungs-Persoual,
durch dasjenige des zweiten Arztes Nr. Iehn, bis dahin Assistenz-Arzt zu Siegburg, uud des
Assistenz Arztes Or. Gock aus Tauberbischofsheimdas ärztlichePersonal vollständig.

Der Anstalts-BcmmeisterIßleiber schied am 13. Oetober aus.
Im Laufe des Juli begann der evangelische Gottesdienst,im August der katholische, beide

zunächst in dem dazu eiugerichteteu Frauen-Schnlsaale.
Am 1. November tonnte die Abtheilungder Peusionaire eröffnetwerden.

III. Abschnitt.

Nechmmgs-Ernclmisse.

Dieselbenerhellen aus nachfolgender,approximativerZusammenstellung:

10
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Nro. E i n n a h m e.
Betra ss-

Aemertun g.

^ »

An laufenden Einnahmen für nor¬
malmäßig zu verpflegende Kranke:

1. Beiträge der Familien für ganz oder theil¬
weife zahlende Kranke . . - ,'.i.N« «!5

2. Desgleichen für Pfleglinge u 49« > M. 1 W7> 42
3, ^ufchüsse aus Proviu;!a!fouds 710«»«) — alse, 79,000 M, loeui^cr wie
4. Pensionen von Kranten der I, nud II. Ver- im Etat uuvgcsehen, we>uun

indessen iwck ein Betvag twu
pflegnngstlasfe 3374 3« <!!»,>0»0,»<>M, adqcht.

»>, Desgleichen von Mchtrheiuläuderu 9«) 2! <,>l, Zel,lu>jl)cmevlung.>
0. Extraordinäre Einnahmen

Summa der Einnahme

344 —

«2<»«2 «!«»

Hierzu die baare Einuahme bei der Land-
nnd Viehwirthfchaft .".I 1,'.

Inmma total «2 UN «!

Etats-
Titel

A n s g a l' e n.
Betrag.

Bemerkung.

^l 5

An laufenden Ausgaben.

I. Gehälter, Löhnungen und Remnnerationen 2>7«9 97.
II. Beköstigung .... 3114'. 4«

III. Bekleidung, Tischwäsche,Lagerung nud Bett
zeug .... 2754 43

IV. Utensilien .... 3N49 24
V. Reinigung .... 156!» 49

VI. Heizung .... 3391 15
VII. Oelenchtnng .... 22«'.5 40
VIII. Arznei- nnd Verbandmittcl 1120 42

IX. Bibliothek .... 79« N3
X. Unterhaltung der Oebände 1 125.«! «2

XI. Insgemein .... IW4 43
XII. Ertraardinarium 373 83

Tunnua der Ausgabe «1995 3.3

Hierzu dir baare Ausgabe bei per Land
wirthschaft 0722 74

Tnmma total ««7!« <»7
ab die Einnahme

Mehr-Ausgabe

«2133 «1

«',584 2»; Diese Mehr-Aus^abe ist z»'- nächst uurschußwcise aus den
Beständen pro 187? bestntten
worden.
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e. Provinz«!-Inen-Anstaltzu Merzig.
I. Abschnitt

Frequenz der Anstalt.
Nachdem durch Verfügung der provinzialsländischcn Verwaltung die Eröffnung der Anstalt

zu Merzig auf den 30. Juli 1876 festgesetzt worden war, erfolgte die Anfnahmc des ersten Krönten
am 8. August i>r.

Es wurden von diesem Tage an bis zum 31. Dezember 187«; aufgeuommen:
M. Fr. Sa.
26 26 52

Hicrvou wurdeu entlassen:
als geheilt . .213
„ gebessert . .112
„ uugeheilt

Es starbeu

fo daß der Nestaud am 31. Dezember 1876belrug
Von den Aufgenommenen waren

Wholisch
evangelisch

Aus anderen Irreu-Auslalleu wurdeu überuommeu:
!, Aus Marevillc . . — l 1
2. „ Sicgburg . . 7 8 15
3. „ der Irreuabtheiluug des

Vaudarmenhauscs Trier ______ 3 5 8

' 1
1

1
I

2
2

^umma 5 4 N
21 22 13

20
6

22
4

42
10

Hnmma 26 26 52

10 14 24
Es siud also dirctt aufgeuommen

worden . 16 12 28
Summa 26 26 52

Die «^ejammcheit der Aufgenommenen vertheilt sich in uachsteheudcr Weise auf die ver¬
schiedenen Ännckheitssormeu:

M. Fr. Sa.
Melancholie . 4 7 11
Manie 5 1 6
Seeuud. Seeleustöruug 14 16 30
Paralh tische dto. . 3 1 4
Seeleustöruug mit Epilc psie

Suu
1 1

!M 26 26 52
oaner vor der Ncccption betrug bei deu diretteu Aufnahmen

M. Fr. Sa.
bis zu 4 Wochen, bei 3 — 3
bis zu 3 Monaten 5 4 9
bis zu 6 Mouateu 1 1 2
bis zu 8 Monaten — 3 3
bis zu 1 Jahr 1 1 2
bis zu 2 Jahren 1 1 2
bis zu 4 Jahren 2 18
bis zu 5 Jahren 1 - 1
Ueber ü Jahre

HU

2 13
nm a 16 12 28

10'
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Von den sämmtlichen Aufgenommenen wurden verpflegt:
I. In der Normaltlasse:

1. Pfeglinge. -
M. Fr. Sa.

«,. Zahlende . .213
l). Landarme . . 3 6 9

2, Zum Kurversuchc aufgeuommeue:
u,. mit ganzen resp, thcilwciseu

Freistellen . . 13 13 28
l». gegen Zahlung des vollen Pensions¬

satzes . .338
II. in der II. Klasse . . 3 1 >

III. in der I. Klasse . .-------—
Summa 26 26 52

Von reu 3 als geheilt und den 2 als gebessert entlassenen Krauten waren ^ resp
Siegburg übernommen.

Die Frequenz der Anstalt gegen Ende des Monats Februar 1877 betrug
M. Fr. Sa.

I. Klasse . . . __ i i
II. Klasse . . .336

III. Klasse:
1, Zum Kurvcrsuche Aufgenommene:

«,. Vollzahlende . .1 — 4
d. in ganze» oder theilweisen Freistelle» 11 22 33

aus

2 Pfleglinge:
«,. Zahlende . .213
>i. Landarme . . 3 5 8

Summa 23 32 55

Wenuglcich aus dein vorliegeudeu geriugeu Materiale endgültige Schlüsse nicht zu ziehen
sind, so muß doch schon jetzt die geringe Anzahl der in die Anstalt dirett Aufgenommenen be-
fremden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtige!«,daß der Regierungsbezirk Trier auch früher in
die Heilanstalt zu Siegburg durchweg ein geringeres Kranken-Kontingent lieferte, als nach den Er¬
fahrungen bei den anderen Regierungsbezirken im Verhältnisse der Einwohnerzahl zu erwarten
gewesen wäre. Sodann fällt der große Prozent-Satz der erst in vorgeschritteneren ttranlheits-
Stadien der Anstalt übergebeuen Irren auf, indem nach der weiter oben angcbruckleu Tabelle
gerade die Hälfte sämmtlicher direkt Aufgenommenen bereits mehr als '2 Jahr vorher ertrankt war.

Ob die Kategorie der Pfleglinge, für welche, wenn sie nicht Landarme siud, entweder die
Angehörigen oder die Gemeinden den PenNoussatz von jährlich 400 Mark zu lragen haben, jemals
ei» bedeutendes Eontingcut stellen wird, erscheint nach den bisherigen Erfahrungen höchst ;wcifelhafl
da bis jetzt während eines siebcnmouatlichen ÄetriebeS der Anstalt nur 3 Kraute dieser Avt zur
Rezeption gelangten.

II. Mchuilt.

Anstlllts-Persllnal.
Am 1. April 1876 trat der eommissarischzum Director der Austalt eruauute Dr. Rötel,

bis dahin zweiter Arzt au der ständischen Laudes-Irren-Anstalt zu ReustadtEberswalde, seine Fuuk-
lioueu an. Am 6, April 1876 übernahm der Premierlientenaut a. D. Kühnen eommissarisch das
Amt eines Rendanten und Verwalters, welches Letztere in gleicher Weise mit dem 8. Juli a»f den
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seitherige« Burcau-Diälar bei der provinzialständischenCenlralstelle zu Düsseldorf, Lunteuheimer,
überging. Die commissarischeWahrnehmung der Geschäfte des zweiten Arztes wurde im Laufe des
Monates Augnst dem Assistenzarzte der Irrenanstalt Sicgburg, !>,-. Eickholt, übertragen.

Die Stelle des Oberwärtcrs, der Obcrwärterin, des '.Vl'aschinisten,des Gärtners, sowie
der Köchiu, uud Wäschcri»»ourdcu in der Zeit von April bis Anfangs September v. I. commis.
sarisch resp, auf Kündiguugbesetzt. Das übrige etatsmäßige Dienstpersonal ward gleichfalls im
vorigen Jahre thnulichstcompletirt. Außeretatmäßig mußten 1 Portier, 1 Nachtwächter,1 Maga-
ziu-Wärter, 2 weitere Heizer angenommenwerden.

Das Engagementdes nöthigenDienstpcrsouales zu deu etatömäßigenLohnsätzen unterlag
sehr großen Schwierigkeiten.

Für die meistenStellen war von irgend welcher Auswahl tanm die Nede, so daß die
Dircctiou genöthigt war, zuzugreifen, um mir überhaupt Arbeitskräftezu bekommen.

Bei dieser Sachlage war eiu häufiger Wechsel iu dem niederen Personale unvermeidlich.
Was das Wartepersoual anbelangt, so brachte die Anstalt es mit vieler Mühe gegen

Ende v. I. auf 10 Wärter uud 9 Wärteriuueu, iudem die elatsmäßigc Bestimmung, wonach
1 Wärter r,^>. 1 Wärterin auf je 8 Normallrante kommen joll, wegen der Ciulhciluug der Anstalt
in eine Reihe von Kranken-Stationennicht eingehaltenwerden tonnte.

III. Abschnitt.
Verwllltlmgs- uud Rcchmmgs-Wcscn.

Hinsichtlich der Beköstigung, Bekleidung,Lagerung, Tischwäsche uud Reinigung wurde mit
geringen Abweichungen nach den für die Irreuheilanstall Siegburg gellenden Nonnalclats gewirlh-
fchaftel.

Nach einer Durchschuiltsbcrechuuugdes MatcrialienVcrbrauchcs iu eiuer Woche beliefcn
sich die Vcrpfleguugstostcnpro Tag und Kopf:

für die Normaltlasscauf — M. 87 Pf.
„ „ II. Klaffe . 1 „ 76 „
„ „ > ,, ° ^ ,, ^" „

Die Heizung war einer der schwierigsten Punkte im Betriebe der Anstalt, theils wegen
des mangelhaftenZustandes, in welchem sich auch jetzt noch die Heiz Apparate befinden, theils
wegen des bedeutenden dabei stattfindendenKohlenverbrauches.

Uebersicht des Kolilen-Verbrauches.
1. Im Maschiueuhaufe:

Monat August 20,382 Kil. ^ 407,60 Ctr
„ September 26,230 „ -^ 524,60 „

October 60,806 „ -^ 1216,12 „
„ November 122,294 „ ^ 2445,88 „
„ December 91,650 „ --- 1833,00 „

, pro Tag 13,50 Ctr.
„ „ 17,48 „
„ „ ll^,4li „
„ „ 81,20 „
„ „ 61,10 „

II. Für die Badeöfen, Kachel- und Füllreguliröfeu:
Mouat August U0? Kil. ^ 12,14 Ctr.

„ September 5180 „ -^ 103,60 „
„ Octobcr 6455 „ ^ 129,10 „
„ November 17672 „ -^ 333,24 ,,
„ December 15824 „ ^- 816,80 „

pro Tag 0,40 Ctr.,
„ „ 3,4o „
„ „ '1,00 „
„ „ H,00 „
„ „ 10,50 „

III. Für die Gasanstalt:
Mouat August (19.—31.) ^ 108,00 Ctr.,

September . . . -- 180,00 „
„ October . . . ^ 262,00 „
„ November (1.—23.) ^ 254,00 „
„ December (19.-31.) -- 152,00 „

pro Tag 8,3 Ctr.,
6,0 „

„ ,, ^,' „
8 5

11 7
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IV. Uebersicht des durchschnittlichen täglichen Verbrauches:

August, Seplcmbcr, Oclober. November. December.
1. Maschiueuhano 13,50 17,48 10,15 «1,20 61,10
2. Bade-, Kachel- mid Füllregnlir-

öfeu 0,40 3,45 4- 1l,- 10,00
3. Gasanstalt 8,30 6- 8,70 8,50 11,70

22,20 26,93 53,15 100,70 82,80.

Hierbei sind nicht berücksichtigt die deu Austalts-Bcamtcu zugeführteu Heizungs.Dcpntalc.
Der KohleuEousum war demnach im Monat November am stärksten, was darin seinen

Grund hatte, daß in diesem Mouat zwei Tage mit heftigem Froste fielen, während im klebrigen die
Temperatur des Winters 1870/7? eine so abnorm milde gewesen ist, daß aus dem dcsfallfigcn
Verbrauche ein Schluß auf die Zukunft nicht gemacht werde» kaun.

Bei der Laudwirthschaft touute ein Ueberschuß uicht erzielt werden, da gerade die besten
Väudereieu vor und zu bcideu Seiten der Anstalt theils noch durch den Ban in Anspruch geuommeu,
Heils so ruiuirt waren, daß es mir nuter Aufwendung erheblicher Arbeitskräfte gcluugcu ist, sie
wenigstens für das Jahr 187? in tulturfähigen Zustaud zu versetzen.

Die Heuernte von Kleefeldern uud Bergabhäugcu ergab ciuige ueuuzig Eentuer. — Deu
relaliv bcsteu Ertrag lieferte die Obsternte. Ein Theil des Obstes wurde verkauft, der andere
Theil im Interesse der Anstalt verwendet, insbesondere daraus eine größere Quantität Obstwein
produeirt. Auf deu uicht in Eultur genommeucu Theilen des Areales wurde das Weideu vou Vieh
gestallet und hierdurch eine kleine Einnahme erzielt,

Viehwirthfchaft konnte die Anstalt aus Mangel au den nöthigen Räumlichkeiten im Jahre
1870 uicht betreiben.

Der größte Theil der für die Ausrüstuug der Äustalt mit Mobilar und sonstigem Invenlare
üölhigen Gegenstände war bei der Provinzial-Arbeitsaustalt zu Brauweilcr iu Auftrag gegeben.
Dieselben sind erst nach uud nach der Anstalt zugeflossen, aber bis heute noch nicht vollständig.
Ein Theil der Schreincrarbeitcn, sowie die meisten Sattler- uud Schlosser-Arbeiteu sind in der
Anstalt selbst fertig gestellt wordcu.

Abgesehen von den Matratzen und einzelnen weniger nothwendigen Gegenständen war die
Anstalt m Ende des Jahres auf 84 Kraute der Normalklaffe eingerichtet. Zu derselben Zeit
waren auf jeder Geschlcchtsabtheilung je 4 Stationen iu Benutzung.

Neben der Sorge für die Versehuug der Anstalt mit AnSrüstuugs-Gegcustäudcu giug
diejenige für die Herstellung der Gärten und Höfe, sowie die Reguliruug des übrigen Areales her.
Es traf zu diesem Zwecke am 24. April 1876 ciu Eommando Brauweilcr Häusliuge ein, welches
gegen Ende des Jahres noch 3? Mann start war uud hauptsächlich bei den Erdbewegungen
thälig war.

Bei Eröffnung der Anstalt waren die inneren Höfe plauirt uud am Schluß des Jahres
1870 die Anlagen vor demVerwaltuugs-Gcbäude, in den Gärten der Peusiouaire und der Ruhige»,
vollendet. Die Reguliruug des übrigen, um die Anstalt herum liegenden Terrains steht noch aus.
Die iuucreu Höfe leiden wahrscheinlich in Folge einer tiefer liegenden, undurchlässigen Bodenschicht,
uuter sehr starker Näffe, welche durch die vorgenommenen Draiuiruugsarbeiteu nicht beseitigt
worden ist.

Bezüglich der inneren Einrichtung der Anstalt haben sich im Laufe des Betriebes manche
Mäugel herausgestellt, welche zum Theil in kürzerer Zeit zu beseitigen waren, zum Theil aber
voraussichtlich nur sehr schwer, oder gar uicht entfernt werden tonnen. Letzteres dürfte von der
starten Feuchtigkeit aller uach Süd- resp. Nord-West bclegcucn Austalts-Räumc gelte», welche sich
nach jedem stärkere» Regen in der empfindlichsten Weise bemerkbar macht.

Die Einnahmen und Ausgaben der Anstalt während des Jahres 1876 waren annähernd
die folgenden:
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^. Ciulllihmen.

a. Aus ^andwirthschcift :e. le,
Von Wiesen, Naseuplätzen :c. :c. ...
Bon von Obstbänmen .....

!,. ^tach dem Haupt-Etat.
Beitrag' für uormaliuäßig zu verpflegeude,zum Kurversucke ans'

genommene itrante ....
für Pfleglinge . . , . .
für 1 ')lichtrhein<äuder .....
Zuschüsse aus der Eentraltafsc ....
Also von dem im Etat ausgeworseueuZuschüsse von 109,000 M,

erfpart 6.".,'»«'«»M.
Ertraordinaire Einnahme . . . .

Snuima

Z. AllsMllcu.

li,. Für die ^audwirthscbast ?c, :c.
Tagclohn zum Betriebe der ^audwirthsckaft
für Anlauf vou Sämereien lc. :c

„ Dungstoffen
für Anlanf und Unterhaltung von landwirtschaftliche»Gerätheu
für Fütterung nud Streu
Insgemein für Vandwirthschaft

>.. i>iach dem Hnnpt-Eta».
Besoldungen ....
Beköstigung ....
Bekleidung.Tifchwäfche nnd Lagerung
für Hansutensilien,Handwertsgeräthe
Neiniguug ....
Heizung ....
Beleuchtung ....
Arznei' und Verbaudmittel
Bibliothek ....
Unterhaltung der Gebäude
Insgemein beim Hanpt-Etat

5.4 M. 40 Pf.
96 ,. 53 ..

1,658 „ 93 „
600 „ - „
450 ,. - „

44.000 „ - „

18 „ 50 „^
46,878 Äi?36 Pf"

??4M.65.Pf
101 „ 80 ,.
96 „ .- „

Veräthen . 628 „ 9! „
956 „ 28 „
206 „ 65. „

12,65.9 „ 23 „
8,944 „ 8! „

363 „ 77 „
371 » 63 „
925» 22

6.999 ^ 26 ^
1,564 „ 44 „

, 403 „ 75 „
598 „ 81 „

3,003 „ 18 „
2.83? „ 22 „

Summa 41,43»; M?
Die Einnahme betrug: 46,878 „

Alfo Bestand: 5,442 M"

22 Pf.
36 „
14 Pf.

(I. Pruuininl-Irren-Anstalt zn Andcrnach.

Zum Zwecke der Vorbereituugeufür die Eröffuuug der Anstalt wurden der zum Direktor
derselben ernanutefrühere Direktor der Proviuzial-Irreu-Heilaustalt zn Siegbnrg, Geheimer Medicin«!-
rath !),-. '.liaffe, nnd der feitherige Verwalter zu Siegbnrg. Fuchs, bereits zum 1. April 1876 in
ihre ueueu Stelluugeu berufen. Die Thätigkeit dieser Beamten erstreckte fich znuächst hauptfächlick»
auf die Anlage des Austalts-Terraius zu Gärteu nud Spaziergäugen (ein Gärtner wurde schon im
April für diesen Zweck angenommen»,die Anfchaffung .der zur inneren Ausstattung der Kranken^
so wie der WirtMafts-Gcbäude erforderlichenMobilieü und Utensilien,die Einrichtung des land'
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wirthschaftliche» Betriebes (es wurde,, 2 Pferde und bis zum Schluß des Jahres 3 Kühe ange¬
schafft), die fuccessiveGewinnung des Dienst- und Wartpersonals und vor Allem auch die bauliche
Vollendung der in vielen Beziehungen noch unfertigen Krankengebäude. In der Zeit vom 16.
Juni bis zum 15. August wurde,, die einzelnen Gebäude von
übergeben. Auf Grund der Übergabeprotokolle mußte sodauu noch eine »leihe von banlichen Arbeiten
und Aenderungen angeordnet werden, mit dereu Ausführnug größtentheilö die Direktion betraut
wurde. — Inzwischen war auch das Aeamtcnpersonal „ach „ud nach vollzählig geworden. Am
16.August trat der eommissarischeObcrwarter Dick und am !. September die frühere Oberwärterin
an der Proviuzial-Irren Heilanstalt zn ^icgburg, E. brause, ein. Der ;nm eommissarischen Rew
bauten ernannte Hauptmann a. D. Scharfer übernahm an, 19. August sein Amt, der commissarischc
zweite Arzt !)r. Freusberg am 1. September, Nachdem die Eröffnung der Anstalt am l5. Ottbr. )>,-.
stattgefunden, obwohl die innere Einrichtung noch nicht bei allen «rantengebänden ganz fertig
hergestellt war (uamcntlich nicht in den Isolirgebäudeu) erfolgte allmählig nnd stets nur iu tleiuereu
Abtheilungen die Uebcrführung der landarmen des Regierungsbezirks Coole,,; aus der Bewahr-
Anstalt St. Thomas uud der diesen, Bezirke «„gehörigen Irren aus der Proviuzial-Irreu-Heil-
Austalt Siegbnrg.

Bis zum Schlüsse des Jahres 1876 waren sämmtliche Abtheilnugeu in den Kranken-
gebänden für die III. Verpflcgungstlafsc bis auf die Rescrveabtheiluugen für Ruhige in beloohu-
bareu Zustand versetzt nnd auch die Gebäude für Pensiouaire soweit vollendet, daß seit Februar
d. Is. die Aufnahme von Peusionaircn der I. und II. Vcrpflegnugstlassc erfolgen touutc.

Die am Schlüsse des Jahres 1876 „och „icht gauz volleudeteu Anlagen „in die Anstalt
hernm, so wie die „och rückständigen Terraiii^Negulirnugsarbeiten werden, nachdem dieselben im
Vaufe des Winters so viel als möglich gefördert worden sind, bei Beginn der besseren Jahreszeit
vollständig fertig gestellt werden.

Es wurden vom 15. Oktober v. Is. bis Eude Februar 1877 in die Anstalt aufgenommen:

Nr. Bezeichn»»,,.

3
53
3
3

Bemcrtmlsscu.

1.

2.

Männer . .

Frauen . . .

Summa

2

4

20

29

12

7

34

40

Unter dcnPslessllusscwareiilLLliiidllrmc.

Unter dc» Pstcsslinqewaren 5 landarme.

2 4 49 19 74

Hierunter befanden sich 21 Kranke, welche ans der Irren-Heilanstalt zu Siegburg in die
Anstalt zu Andcrnach übergeführt wurden.

Die Kraulen gehörten mit Ausnahme eines zahlenden Kranken aus dem Regierungsbezirke
Köln, dem Regieruugsbczirt Koblenz an.

Das Bramteupersonal bestand am 31. December 1876 ans:
dem Direktor,
dem eommissarischen zweiten Arzt,
dem Verwalter,
dem eommissarischen Rendanten,
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dem commissarischenOberwärter,
der Oberwärterin.

Das Wartpersounl aus 9 Wärtern und 9 Wärterinnen.
Das Dienstpersonalaus:

1 Gärtner,
1 Maschinist,
1 Köchin,
1 Wäscherin,
3 Küchemnädcheu,
2 Waschmädchen,
1 Kuhknecht,
1 Pferdeknecht,
1 Nachtwächter,
1 Pförtner (am Verwaltungsgebäude),
1 Thorwärter (am Oeconomie-Eingang),
1 Postbote,
1 Magazinwärter,
1 Heizer,
1 Tischler.

Ueber die Rcchmmgs-Ergebnisse, so wie über die Resultate der Laudwirthschaftuud Vieh«
stanbsnutzung tonnen zur Zeit genaueDaten nicht gegeben werden. Annähernd sind dieselben jedoch
die folgenden:

a. Einnahme.

Tit. Nr.

I 1
II 2
II 3

III 4
IV 5

Nähere Bezeichnung.

Aus der Länderei- und Viehstandsnutzungbaar
Beiträge zahlender Krankenin der Hellcmstal .

do. Pflegeanstalt
Zuschußdurch die Provinz
Extraordinaire Einnahme

Snmma der Einnahme

Betrag

M. P.

39
268

^.4
41000

8

^,0

!,

413N029

Bemerkungen.

68000 M, weniger wie
im Etat uuMsehm.

11
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b. Ausgabe.

Tit. Nr. Nähere Bezeichnung. Betrag

M. P,
Bemerkungeu.

I Besoldungen:c. ... 13504 62
II Beköstigung 5644 81

III Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung,Bettzeug 36? 2?
IV Hausutensilien,Handwerksgercitheund ärztliches

Instrumeutarium 230 21
V Reinigung .... 835^08

VI Heizung . . . . 2235 62
VII Beleuchtung .... 2268 ','!

Vlll Arznei- und Verbandmittel 191 68
IX Bibliothek . . . . 54? 90
X Unterhaltung der Gebäude 168? 18

XI Insgemein 2000 9?
XII Extraordinaire Ausgabe 19060

I. «andw. Tagelölme zum Betriebe der Lcmdwirthschaft . 5482^25 Von diese»! Betrage fälltII L. Ankauf vou Sämcreieu :c. 493 03 ei» noch festzustellender
III L. Dünger .... 481 40 Theil den» Baufonds,
IV L. Landwirthschaftsgeräthc 55 58 aus welchen:die Kosten

der ersten Einrichtung zu
bestreitcn sind, zur i!ast.

VI L. Fütterung und Lagcrstroh 1004 12
VIII L. Viehstandsnutzung. Insgemein

Summa der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

30 60
3?252 ,'!!
41360 29

„ Ausgabe beträgt
Mithin Bestand

3?252 34
410? 9/,
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Der für die Provinz««!-Taubstummen-Anstaltenerforderliche,nach erfolgtemUebergange
derselbenin die proviuzialstäudischeVerwaltung zunächstvon den Gemeindender Provinz aufzu¬
bringendeUnterhaltungszuschußfiel in Gemäßheit des Dotations - Gesetzesvom 1. Januar 1876
der Dotationsrentc zur Last.

Von den im Etat pro 1876 zu laufenden Ausgaben vorgesehenen Zuschüssen aus der
provinzialstäudischen Centralkasseim Betrage von 64545 Mark sind indessen im verflossenen Jahre
nur die Zuschüsse für die Taubstummen-Anstaltenzu Aacheu und Köln mit . . 7350 Ml.
sowie für die Anstalt zu Vrühl ein Unterhaltungszuschußvon . . . . 10600 „

Summa . 17950 Mt.
wirklich erforderlichgewesen, indem die sämmtlichenUnterhaltungskostender Anstalten zu Kempcu,
Moers uud Neuwied und eiu Theil der Ausgaben für die Anstalt zu Vrühl pro 1876 aus den
Ucbcrschüssendes Rechnungsjahrs 1875 bestritten werden tonnten.

Von dem im Nachtrags-Etat der provinzialständischenVerwaltung pro 1876 für die Pro-
vinzial-Taubstummcn-Anstaltenzur Bestreitung von laufenden Ausgaben vorgesehenenGesammt-
zuschusseist also der Betrag von 46595 Mk. erspart worden.

Die durch §. 11 des Reglements der Provinzial - Taubstummen Anstalten vorgeschriebene
alljährliche außerordentlicheRevision der Anstalten fand im Monate August v. I. statt.

Nach Beschlußdes Proviuzial-Verwaltungsraths vom 16. Decemberv. I. wurde au das
Königliche Provinzial-Schulcollegiumzu Eoblenz die Bitte gerichtet, in Gemäßheit der Bestim¬
mungen in: ß. 5 des Reglements für die Rheinische» dieselben
von Zeit zur Zeit auch durch einen dortseitigen Commissar ciuer technischen Revision uuterziehcu
zu lassen und von dem Resultate der proviuzialstäudischeu Verwaltung Mittheilung zu machen.

Die Ferien der Anstalten, für welche bis dahin eine feste Ordnung uicht bestand,wurden
im verflossenen Jahre für sämmtliche vier Anstalten ein für allemal gleichmäßig und zwar:

die Osterferien auf die Zeit von Mittwoch vor Palmsonntag bis Dienstag nach weißem
Sonntag nnd
die Hcrbstfericuauf die Zeit vom 28. August bis incl. 80. September jeden Jahres

festgesetzt.
Bezüglichder einzelnenAnstalten ist noch Folgendes zu erwähne«:

n. Anstalt zu Kempen.
Das in Gemäßheit der Beschlüssedes 20., 21., 22. Provinzial-Landtags mit einem

Kostenaufwandevon ca. 45,000 Mark errichtete,die nöthigen Räumlichkeiten für vier Klassenund
und die Dienstwohnung des Austalts-DirektorS enthaltende neue Taubstummenschulgcbäudewurde
im Herbste 1875 bezogen und gleichzeitigeine vierte Klasse in demselben eingerichtet. Die hierzu nöthige
vierte Lehrerstelleist im Einverständnissemit dem KöniglichenProvinzial-Schulkollegium dem
SchulamtskandidatenPaul Kockelmann aus Obcrstedemprovisorisch übertragen worden.

Nachdem der bisherige Taubstummen-LehrerMuudt behufs Uebernahme einer Seminar-
Lehrerstclle gegen Ende des Jahres 1876 aus dem Anstaltsdicnsteausgeschieden, wurde die dadurch
vakaut gewordene Lehrerstellenach erfolgter öffentlicher Ausschreibungdem Elementarlehrer Dieck-
mann zu Kempenkommissarischverliehen.

Während des Sommcrsemesters1875 zählte die Anstalt 44 Zöglinge.
Nachdemin Folge Errichtung der vorgedachten 4. Klasse zu Anfang des Wintersemesters

1875/76 19 neue Zöglinge Aufnahme gefunden, betrug die Gefammtzahl derselben 63. Hiervon
gelangten im Laufe des Winters 2 Neuaufgenommcnewegen Bildungsunfähigkeitwieder zur Ent¬
lassung, fo daß im Ganzen 61 Zöglinge in der Anstalt verblieben.

Mit Schluß des Wintersemesters1875/76 fand die Entlassungvon 1? ausgebildetenresp,
nicht mehr weiter bilduugsfähigen Zöglingen uud bei Beginn des Sommersemesters 1876 die
Aufnahme vou 17 neuen Schülern statt.

Von den während des letztgedachtenSemesters in der Anstalt vorhandenenKindern wurde
ein Mädchen nach Ablauf der Herbstferieu des Jahres 1876 von seiner Mutter in der Heimath
zurückbehaltenund ein anderes im Winter 1876/7? krankheitshalberabgeholt, während zwei als
bilbungsunfähigentlassen werden mußten.
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Es befinden sich sonach znr Zeit in der Anstalt 57 Zöglinge (39 Knabe«und 18 Mädchen),
welche in vier Klassen eingetheiltfind.

Es gehören: ^ ^ ^.,^ ^ ^^ ^ ^ Mädchen)
" II. . 14 „ (12 „ „ 2 „
„ III. „ 14 „ (6 „ „ »

IV. „ 1« » (II „ " ^ "
Summa 57 Schüler (39 Knaben und 18 Mädchen)

von welchen ^. . ^ . . «, ^ <,
aus dem RegierungsbezirkAachen ^

„ » - Koblenz 4Coln 7
" " „ Düsseldorf38
„ „ » Trier 0

herstammen.^ ^^^.^^^^ ,^ ^^..^ ^, „rchgehends gut. Acute Erkrankungenfanden
nicht statt.

I». Anstalt zu Brühl.

Nachdemdas neue Taubstummenschulgebäudebereits im Jahre I»73mtt einem Kosten-
aufwande vou 43,875 Mark 3.! Pf. fertig gestellt und seimr feMmmuug üb r chu ^
gelangte im Sommer 1875 auch die neue Turuhalle und die Gartenmauer, welche zusammen
Kostenbetragvon 0270 Mark 23 Pf. verursachten,zur Volleudnug. ,^„.„^e wurde im

>«!»h,3 ««der e,,«»,st,, «»«„ im«!., I» d»ß «»h'°n» d<« g.d»ch!°n Sch„I>»h»« d« H,st»>i

" "N N'^3«, «,„ Schw,st d«ffch»«r°«.«ch«M, .,.'<« «°«>».»d »««^

unterrichtetwerden.

^ ^ in der I. Klasse 16 Zöglinge ( 5 Knaben nnd 11 Mädchen)
. ,, II- „ I? " l/3 " " ^ "
„ „ HI- „ I^ " ^ " " 7 ".. IV. „ 1? „ (10 „ « ^ "

von denenen
Summa U4 Zöglinge (35 Knabenund 29 Mädchen)

dem RegierungsbezirkeAachen 3
Cobleuz 11
Eöln 9
Düsseldorf 14
Trier 2?

angehören.
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Zöglinge

28 Zöglingen
5 „
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6

Zöglinge

27
8

</
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Der Gesundheitszustandder Zöglinge war im Allgemeinenein günstiger. Abgesehen von
den im Jahre 1875 vorgekommenen beiden Todesfällen in Folge von Schwindsuchtund dem vor¬
gedachten epileptischen Leiden eines Zöglings wurde nur noch ein Schüler gegen Ende des Winters
1875 an einer schwereren Erkrankung(starke scrophulöse Geschwulstin der linken Seite) ärztlich
behandelt. Derselbe kehrte jedoch nach den Herbstferien ans der Heimath, wohiu er von seinen
Eltern abgeholt worden war, genesen in die Anstalt zurück.

Ueberhaupt hiugen die meistenKrankheitsfällemit Scrophulosis zusammeu.
Im Ganzen ist ein höchst günstiger Einfluß der täglich vorgenommenenTurnübungen

unverkennbar.

«. Anstalt zu Mors.
Im Anfang des Jahres 1875 befanden sich in der Anstalt
Im Laufe des Jahres wurden von ihren Eltern

wieder abgeholt und den in der Anstalt verbliebenen
im Oktober 1875 weitere ....
eingewiesen, so daß während des Winter-Semesters 1875/76
den Unterricht genossen.

Nachdemam Schlüsse des Sommcrscmestcrs1876
als ausgebildet zur Entlassung gelangt, wurden zu deu noch verbleibenden
im Herbst 1876 neu aufgenommen

Die Gesaunntzahl der zur Zeit in der Anstalt unterrichtetenKinder,
beträgt sonach ...... '35"Zöglinge

(incl. 3 Privatschüler).
Dieselben werden, wie bisher, von zwei Lehrern in drei Klassen unterrichtet und zwar

befindensich
in der I. Klasse 13 Schüler (6 Knaben, 7 Mädchen)
„ „ n. „ i,.» „ ^ „ <i „
„ „ III. „ ? „ (6 „ 1 „

Summa 35 Schüler(21 Knaben,14 Mädchen)
Von obigen 35 Kindern sind aus dem RegierungsbezirkCoblenz 3

„ „ „ Düsseldorf 31
„ „ ,, Trier 1.

Der Gesuudheits-Zustandder Zöglinge war befriedigend. Es kamen nur einzelne Erkäl¬
tungen :c,, aber keine bedeutenden Erkraukungeuvor.

Bei dem Lehrerpersonalcsind Veränderungen uicht eingetreten.

6. Anstalt zu Neuwicd.
Der gemäß Beschlusses des 22. Provinzial-Laudtagesuuteruommene Van eines neuen vier-

llassigeu Taubstummeu-Schulgebäudeöwurde im Herbste v. I, mit einem Gesammttostenbetrage von
ca. 46,500 M. fertig gestellt, fodaß bei Beginn des ncueu Schuljahres, Anfaugs October 1876,
die Ueberfiedelung der Schule aus den bisherigen gcmiethetcu Untcrrichtslolalenin das neue Anstalts¬
gebäude erfolgen konnte, in welchem zugleich dem Direktor eiuc Dienstwohnungangewiesen worden ist.

Veränderungen im Lehrerpersonalehaben auch hier nicht stattgehabt.
Während der Zeit vom Herbst 1874 bis dahin 1876 wurde die Anstalt, nachdem im

Frühjahre 1875 ein Knabe als blödsinnigdaraus entfernt worden, von 34 Schülern besucht.
Von den im October 1870 aufgenommenen Kindern kamen am 28. August 1876: 6 als

ausgebildet zur Entlassung. Im October v. I. wurden an deren Stelle 6 neue Zöglinge einge-
wiefen, fo daß auch jetzt 34 Kinder (incl. 4 Privatfchüler) in der Anstalt ausgebildetwerden.

Die von zwei Lehrern in zwei Klassen zu je zwei Abtheilungen unterrichteten Zöglinge
vertheilen sich, wie folgt:
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Es sind in der Klasse I H.. 2 Schüler (2 Knaben, — Mädchen)
IN. 11 „ (5 „ 6 „

11^.15 „ (7 „ 8 „
118. 6 „ (3 „ 3 „

Summa 34 Schüler (1? Knaben, 1? Mädchen)
Von denselben sind

ans dem RegierungsbezirkAachen 1
„ „ „ Eoblenz 17
„ „ „ Cöln 3
„ „ „ Düsseldorf9
„ » „ Trier 2
„ „ „ Wiesbaden 1
„ der Türkei . . 1

Der Gesundheitszustandder Zöglinge war, einige vereinzelte Krankheitsfälleabgerechnet,
ein erfreulicher.

Im Wintersemester1874/75 hatte ein Knabe den Keuchhusten, und ein zweiter einen
Dyphteritis-Aufall. Im Jahre 1876 litt ein bei seinen Eltern in Hebdesdorf wohnender Knabe
längere Zeit an einem scrophnlösen Veinübel.

Im Allgemeinen machen die Zöglinge der NeuwiederSchule einen recht gesunden und
blühendenEindruck. Auf das körperliche Befinden der Kinder übt das im Sommer täglich statt-
findende Baden im Nheine einen günstigenEinfinß.

IX. MovinzialMinden Anstatt zu 3>üren.
Die Provinzial-Blindeu-Anstalthat in den Jahren 1875 und 1876 in ihrer äußeren

Gestaltung und inneren Organisation bedeutende Veränderungen erfahren.
Nachdemder Ausbau des ihr überwiefenen Irrenanstaltsgebäudes im ersten Quartale des

Jahres 1876 zu Ende geführt, tonnte die Anstalt um Ostern pr. in das neue Gebäude verlegt
werden, welches sich ebenso wie die darin getroffenenEinrichtungendurchgehends als zweckentspre¬
chend erwiesen hat. Die Räume genügen zur Aufnahmevon circa 100 Zöglingen und des dazu
erforderlichen Perfonals und lassen in Bezug auf Höhe und Geräumigkeit Nichts zu wünschen
übrig. Auch die nach einem neuen Systeme eingerichtete Eentral-Dampfwafserheizunghat, abge-
sehen von kleinen, leicht abstellbarenMängeln, sich im Allgemeinengut bewährt und scheint ins¬
besondereauch bei größerer Kälte eine genügende Temperatur hervorbringen zu können. Nicht
minder liefert das Dampfpumpwerkreines Wasfer in so großer Quantität, daß daraus noch der
angrenzendenProvinzial-Irrenanstalt mittels eines schon gelegtenCommunicationsrohresihr ganzer
Bedarf zugeführt werden wird.

Von dem 15 Morgen großen Terrain der neuen Anstalt sind ungefähr 6 Morgen in
unmittelbarer Umgebungdes Gebäudes mit einer Mauer umschlossen und durch Gartenanlagen zu
einem angenehmen Aufenthaltsorte für die Zöglinge umgefchaffen,während die außerhalb der
Mauer liegenden9 Morgen als Nutzland verwendetwerden. Leider konnte die Entwässerungdes
Anstalts-Terrains noch nicht definitiv geregelt werden, weil die hierbei betheiligteStadtbehörde zu
Düren auf die von der provinzialstä'ndischen Verwaltung bisher gemachtenbezüglichenVorschläge
nicht eingegangen ist.

Das alte Anstalts-Gebäudeist einer gründlichenReparatur, welche Ende vorigen Jahres
zum Abschlüsse gelangte, uuterworfeu worden und dient vom 1. Februar er. ab zur Ausnahme
einer mit der Unterrichts-AnstaltverbundenenBeschäftigungs-Abtheilungerwachsener Blinden, nach¬
dem befondere Bestimmungen über die Eintrittsbedingungeufür diefe Abtheilungund die Einrich¬
tung derselbenin der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths vom 19. August vorigen Jahres
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festgestellt und in: Monat Januar dieses Jahres durch die Amtsblätter der Provinz publicirt
worden sind.

Die Arbeiter-Abtheilungist mit 9 Zöglingen eröffnet, wozu in der nächsten Zeit noch 5
andere kommen werden.

In Gemäßheit des §. 1? des Anstalts-Reglements fand die außerordentlicheRevision
der Anstalt für das Jahr 1876 am 30. October statt, wobei in Bezug auf die Leistungen der
Zöglinge sowohl in Elementar-Kenntnissen,als in Handfertigleiten, sowie überhaupt hinsichtlich der
Verwaltung und Einrichtung der Anstalt nnr günstigeResultate constatirt werden konnten.

Am 19. Dezemberpr. wurde die Anstalt einer unvermuthetcuRevision durch den Landes-
Director unterworfen.

Die Anstalt hatte die Ehre, am 2. Juli 1875 von dem Cultus-Minister Herrn Dr.
Falk besucht zu werden, welchervon allen Einrichtungen, insbesondere von dem Stande des Unter¬
richts mit Interesse eingehende Kenntniß nahm.

In Folge der Erweiterung der Anstalt wurden im Laufe der Jahre 1875 und 1876 die
nachbezeichneten, neu crcirten Stellen im Beamte»- nnb Dienstpersonalebesetzt:

Die 3. Lehrerstelleam 15. Oktober 1875 mit dem Lehrer Hack aus Baesweiler, die
4. Werkmeisterstelleam 15. September ss. »,. mit dem Korbmachermeistcr Bartmann aus Trier,
welcher am 15. Oktober pr. durch den Korbmachermeister Hartwig aus Eoesfeld ersetzt wurde.

Ferner wurde das Anstalts-Personal durch die Annahme von 2 Wärtern, einer 2. Haus¬
hälterin (für die Beschäftigungs-Abtheilung)eines Gärtners, eines Maschinisten,sowie einer 3. und
4. Magd vermehrt.

Es sind gegenwärtig an der Anstalt thätig:
1 Director,
3 ordentlicheLehrer,
2 Religionslehrer,
2 Hülfslehrer für Musik,
1 Hausarzt,
4 Wertmeister,
1 Industrielchrerin,
2 Wärter,
1 Wärterin,
2 Haushälterinnen,
1 Gärtner,
1 Maschinist,
1 Portier,
4 Mägde.

Von diesen Bedienstetenentfallen vom 1. Febrnar er. ab: 1 Werflehrer, 1 Haushälterin
und 1 Magd auf die Arbeiter-Abtheilungim alten Anstaltsgebäude,welche zur Zeit noch von dem
dort wohnenden Lehrer Peters beaufsichtigt wird.

Letzterer wird wegen andauernder Kränklichkeitauf seinen Antrag nach Beschluß des
Provinzial-Verwaltungsraths vom 16. Dezemberpr. unter Bezug der bestimmungsmäßigenPension
demnächst aus dem Anstaltsdieuste scheiden und an seine Stelle der Lehrer Pfandhöfer aus
Langenbergtreten.

Alle Lehrer und Beamten der Anstalt mit Ausnahme der Musik- und Religionslehrer,
sowie des Hansarztes haben Dienstwohnuugeuim neuen oder im alten Anstaltsgebäude.
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Die Äustaltsfrcqueuz und ihre Aeweguug ergeben sich aus folgender Tabelle:

Zöglinge.
Ueber-

Haupt.

Ma'mi-

liche.

Weib-

liche.
Voaugc-

lische.
Katho¬
lische.

Isnie-
litm.

Bestand Ende 1874
Zugang in 1875 und 1876 .

70
48

48
28

22
20

15
15

53
33

2

Summa
Abgang in 1875 und 1876 . . !

118
23

76
!4

42
9

30
4

86
19

2

Bestand Ende 1876 und jetzt 95 62 33 26 6? <i

Unter diesen 95 Zöglingen befindet sich l Externer, welcher ein Schulgeld von 36 M.
entrichtet. Zwölf zahlen je eine Pension vou 60 bis 240 M. während die übrigen 82 sich im
Grnusse einer vollen Freistelle befinden.

Für alle Zöglinge wird eine besondere Pauschal Vergütung für Kleider uud Wafchelosten
von je 45 resp. 51 M. pro Jahr entrichtet.

Von den 23 abgegangeneu Zöglingen sind 16 als ausgebildet, 3 als nicht bilouugsfähig,
1 wegen Krankheit, 2 auf Wuusch der Eltern eutlasseu, während Einer in feiner Heimath ge¬
storben ist.

Als Erblindnugs Urfachcu wurdeu bei deu I!8 wu'hreud der Jahre 1875 und 1876 in
der Anstalt befiudlichcu Zöglinge angegeben:

bei 26 fötale Mißbildung des Auges,
„ 32 seorvhulöfe Augeneutzüuduug der Neugeborenen,
„ 20 Pocken, Scharlach und andere Hanttrautheiten,
„ 10 Typhus oder Oehiruentzündung,
„ 8 äußere Verletzung,
„ 6 Ttaar,
„ 2 unbekannt.

Die Scrophulofis, welche demnach als die relativ häufigste Erbliuduugsursache erscheint,
bestand bei vielen, zur Aufnahme gekommenen Zöglingen noch fort und gibt sich besonders in einer
ihrer Erwerbsfähigteit fehr hinderlichen, allgemeinen Körperschwäche kund, welche nur durch eine
rationelle Beköstigung, Bäder und häusige Bewegung in frifchcr Luft gehoben werden kann.

Das nnmerifche Verhältniß der evangelifchen und katholischen Zöglinge zu einander ent¬
sprach ungefähr demjenigen der beiden Eoufessioneu in der Oefammtbevölterung der Provinz. Die
vermehrten Lehrkräfte, sowohl für den Schuld als auch für den Musik- und den gewerblichenUnter-
richt ermöglichten eine Vermehrung der UnterrichtStlasfcn, stunden, uud Fächer, sodaß bei der
Ausbildung auf die Verschiedenheit der natürlichen Anlagen, der Neignngen und des Ailduugs
staudpuuktcs der Zögliuge eine vermehrte Rücksicht genommen werden konnte.

Ein von dem Direktor für die Anstalt ausgearbeiteter Lehrplan, welcher die Ziele, die
Methode und die Mittel des VlindewUuterrichtes behandelt, fand die Zustimmung des Königlichen
Proviuzial-Schul-Eollegiums und ist durch Verfügung der provinzialständischen Verwaltung in Äraft
gefetzt worden. Was insbesondere den Schul-Unterricht anbelangt, so hat derselbedurch die Berufung
eines neuen Lehrers, refp. die dadurch ermöglichte Bildung einer dritten Schultlasfe, fowie durch
Aufchaffung neuer Lehrmittel eine nicht unbedeutende Hebung erhalten. Hier mag uoch erwähnt
werden, daß hinsichtlich der techuifchen Hülfsmittel für den Blinden-Untcrricht ein großer Fortschritt
dem II, allgemeine!, Blindenlehrer Eongrcsfe, welcher vom 23. bis 27. Uuli ^r. iu Dresden tagte,
zu verbanten ist, indem Letzterer für fämiutlichcBliudeu-Austalteu Deutfchlauds eiue gemeinfchaflliche
Druck und Schreibschrift festsetzteund zur Gründung einer Eentral Druckanstcnlt für Neliefbücher,
woran noch ein großer Mangel herrfcht, Vorbereituugen traf.

12
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Die Musik und der Gesang, ein Hauptbildungs- uud Erheiterungsuiittel für Blinde, fanden
auch in den Jahren 1375 und 1876 in der Anstalt ihre gewohnte Pflege In Elavier- nnd
Orgelspicl wurden hauptsächlich solche Zöglinge unterrichtet, die sich zu Organisten, Elavierstimmern
nnd Mnsillchrern ausbilden wollen, während mit Streich- nnd Blasinstriuncnten anch Handwerter,
jedoch meistens nur in den Ncbenstnnden, sich beschäftigten. Der Unterricht im Elavierstinnnen
wnrde in Ermangelung eines tüchtigen, in Düreu ausässigeu, vollsinnigeu Lehrers, durch einen
früheren AnstaltSzögliug in 6 dreiwöchentlichen Eurseu ertheilt.

Unter den von den Blinden gewählten Berufsfächcru uahmen sowohl, was die Zahl der
darin ausgebildeten Zöglinge, als den Grad der dadurch erzielten Erwerbsfähigtcit betrifft, die
Handarbeiten die erste Stelle ein. Die Hanptzweige derselben, die Korbmacherei und Seilerei
wurden während der Berichtsperiodc nicht unerheblich gefördert, und zwar die Erstere durch An-
stellnng eines zweiten Korbmachermcistcrs, die letztere dnrch Herstellung ciuer gedeckten,geräumigen
Seilerhalle, welche bei jeder Witterung eiuer größere» Anzahl von Zöglingen zn arbeiten gestattet.

Das Stuhl-, Schuh«, Netz- und Matten-Flechten, worin alle Zöglinge anch schon während
des schulpflichtigen Alters behufs Ausbildung ihrer Tastfertigteit geübt werden, wird nur von
Solchen als Hauptgcwerbe weiter betriebe», welche aus größereu Städten gebürtig sind und deshalb
Aussicht habe», nach ihrer Entlassung damit ciucu ausreichenden Verdienst zn erzielen.

Diese Flechtarbeiten sind anch von den weiblichen Zöglingen neben den Strickarbeiten mit
Erfolg geübt worden.

Der Reinertrag der Handarbeiten, welcher sich seit 6 Jahren stetig vergrößert hatte und
pro !8?4 die Summe vo» 3123 M. 68 Pf. erreichte, ist im Jahre 1875 zum Erstemnale znrück-
gangen, nnd zwar auf 2412 M. 44 Pf., was hauptsächlich iu dem kurz zuvor erfolgte» Abgänge
vieler tüchtige,, Arbeitskräfte und in der allgemeinen ungünstigen Geschäftslage seine» Grund hatte.
An Waaren wurden 1875 fertig gestellt:

1102 Stück Körbe verschiedener Art,
990 Kilo Kordel, Bindfaden nnd Seile,
117 Stück Wasch- nnd Pflugleiuen,
485 Stück Stränge,

6280 Stück Schnüre,
1744 Meter Gnrte,

16 Weidenstuhlsitze,
843 Nohrstuhlsitze,
144 Biusen-Stuhlsitze,
71 Stroh» nnd Bastmatte»,

6 Sclftantteppiche,
91 Paar Sclftautschuhe,
32 Vicueutörbe,
36 Nohrhorde»,

106 Meter Strohzöpfe,
534 Paar Strümpfe,

33 Windelschnüre,
6 Unterröcke,
5 Paar Kinderschuhe,
3 Jacken,
9 Kinderlätzche»,

13 ^ampenteller,
2 Stnhlkissen,
1 Tasche,
2 Schlummerrollen,
1 Puppe mit Kleidern,

541/2 Meter Zvitzcn.



91

Der Absatz dieser Arbeiten ist in Folge einer Verfügung der provinzialstänbischeu Ver¬
waltung, wonach alle übrigen Provinzial-Austalten ihren desfallsigcn Bedarf von der Blindenanstalt
zu beziehen haben, in letzterer Zeit wieder merklich gestiegen.

Der Gesundheitszustand war iu der Anstalt iu deu beiden Iahreu 1875 uud 187«; ein
höchst befriedigender. Abgesehen von 2 Zöglingen, welche au augeerbten Lungeutuberkelu litten, ist
keiu einziger schwerer Ertrantuugsfall vorgekommen. Auf das körperliche Gedeihen der Zöglinge
werden die zweckentsprechendeEinrichtuug der ueueu Anstalt, die freie Lage des Gebäudes, die
geräumigen Wohn- und Schlafzimmer, die zu Spieleu und Spaziergängeu anregende», weiten Höfe,
sowie die bequemen Bade-Einrichtungen den günstigsten Einfluß haben.

Da die Zöglinge der Zerstrenuug uud Anfmuuteruug in hohem Grade bedürftig sind, so

wird ihre Beschäftigung in den Erholnngsstuudcn mit Spielen, wie Domino, Dambrell, Tiooli,
Kegel :c., resp, ihre Unterhaltung durch anregende Vorlesungen in jeder Weise begünstigt, während
sie bei guter Witterung zu Bewegungsspielen nnd Spaziergängen im Freien angehalten werden.

Als Anstaltsfeste wurdcu gefeiert:
der Weihnachtsabend,
der Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers,
der Gedächtnißtag der Königin Louise,
die Coufirmatiou der Zöglinge und
die Einweihung des neueu Anstaltsgcbäudes.

Die Herbstferieu, welche 6 Wochen zu dauern Pflegen, brachleu die Zöglinge mil Ausnahme
von nur Wenigen iu ihrer Heimach zu.

Die 16 im Laufe der beibeu Jahre als ausgebildet entlasfeuen Zöglinge:
4 Korbmacher
1 Seiler,
5 Stuhlmacher und
«; in den weibliche« Handarbeiten geübte Mädchen erhielten bei ihrem Abgänge den

dritten Theil des Neinertrages der von ihnen gefertigten Handarbeiten in der Gesammthöhe von
N40 M. 43 Pf. ausbezahlt und außerdem eine Unterstützung au Arbeitsmaterial im Werlhe von
ungefähr 270 M. hierdurch wurde es ihnen ermöglicht, in ihrer Heimaih sofort an die Arbeit zu
gehen. Zwei von ihuen errichteten mit Hülfe der Anstalt eigcuc Werkstätten, 3 wurden als Gc-
selten bei sehenden Handwerksmeistern untergebracht, während die übrigen bei ihren Angehörigen
oas erlernte Gewerbe treiben. In ähnlicher Weise fanden Seitens der Anstalt auch die früher
entlassene» Zöglinge Unterstützung. Es wurdcu ihuen Stellen verschafft, Arbeitsanfträge zugewicfeu,
Arbeitsmaterialien zum Engros-Prcise überlasseu und ihre nicht anders absetzbaren Waaren von der
Anstalt angekauft.

Da in Fällen der Noth auch öfters baare Beihülfen gewährt werden mußten, so erfor¬
derte die Unterstützung der Entlasfeuen im Jahre 1875 im Ganzen einen Kostenaufwand von
U»?3 M. ü Pf., während der für das Jahr 1870 verausgabte Betrag etwas geringer ist. Der
Anstalts-Director besuchte auf seineu Revisiousreisen während der zweijährigen Periode 38 Entlassene,
um an Ort uud Stelle für ihr Fortkommen zu wirken.

Die Rechnunge» der Anstalt sind bis zum Jahre 1874 einschließlichdechargirt. Die Rech¬
nung pro 1875 ist revibirt und wird dem Provinzial-Laudtage behufs Ertheilnng der Dechargc
unterbreitet werden.

Die Resultate letzterer Rechnung sind folgende:
Einnahme: 70089 M. 04 Pf.
Ausgabe: 45180 „ 03 „
Bestand: 24909 M. 01 Pf.

In Nest-Einnahme sind 2278 M. 25 Pf. verblieben.
An Bedürfnißbciträgen für die Anstalt wnrden pro 1875 die etatsmäßigen Beträge

erhoben, nämlich: 12'
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1. Auf Grund des Haupt-Etats . 30000 M.
2. Auf Gruud des Nachtrags-Etalö 8280 „

Im Ganzen also . . 38280 M.

Die annähernden Rechnungs-Resultate für das Jahr 1876 gestallen sich folgendermaßen:
Einnahme . 08500 M.
Ausgabe . 03500 „
Mithin Bestand 5000 M.

Der Bedürfnißznschnß für das Jahr 1870 betrng 30,000 M., welcher aus der DotalionS-
reute bcstrilleu wurde, 8280 M. weniger, als im Etat vorgesehen.

Das im Jahre 1875, augelegte Eouto „Verlegung der Blindenanstalt zu Düreu" weist
gegenwärtig bei einer Einnahme von ..... 248386 M. 70 Pfg.
eine Ausgabe von........270841 „ 80 ,/

mithin einen Vorschuß vou ......28455 M. 10 Pfg.
nach. Aus der laufeudeu Dotatiouörente wurde der Einuahme dieses Eontos im Jahre 1870 ein
Zuschuß von 80360 M. zugeführt. Von der im Jahre 1875 behufs Erwerbs und Ausbaues der
neueu Anstalt bei der Rheinischen Provinzial Hülfstassc zu Eölu coutrcchirten Anleihe von 192000
M, sind bis jetzt nur 162000 abgehoben worden, so daß noch 30000 M. zu verwenden bleiben.

Die unter Tit. VI. i>o«. 1 Nro. 3 und 5 der Einuahme des Etats nachgewiesenen Ka¬
pitalien des E. Müller ans Obermaubach im Betrage von 960 M. und des H. Cremer aus
Embteu im Betrage von 7200 M. sind in Folge Kündigung im Laufe des Jahres 1876 zurück-
gezahlt und gemäß Beschluß des Proviuzial-Verwaltuugsraths zu Gunsten der Anstalt in Rhein-
Provinz Obligationen angelegt worden.

Die Abtragung des unter Nr. 2 obigen Titels aufgeführten Capitals des E. Slrüwcr
aus Vaugerwehe, gegcu welchen bereits im Jahre 1873 das Snbhastalionsverfahren eingeleitet
worden, wirb voraussichtlich im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Im September vorigen Jahres wurde der Austalt iu Folge Testamentes einer Fräulein
Bohyuven aus Eoblcuz ein Legat von ca. 250 M. zugewendet, für welchen Betrag nach Beschluß
des Provinzial Verwallnngsraths eiue Nhcinprovinz-Obligation angclaufl ist, welche dem Unter-
stützuugsFonds für entlassene Zöglinge hinzutritt.

X. zu M'lt
und Aevamnu'tt Ionds.

Die Aufnahme von Schülerinnen aus den einzelnen Regierungsbezirtcu der Provinz in
die Hebammen-Lchranstall fand während der Jahre 1875 und 1876 in folgender Weise stall:

ll, Sommertursns 1875.

Es wurde« aufgenommen aus dem Rcgieruugsbezirle:
Aachcu 4
Koblenz 9
Köln 12
Düsseldorf 21
Trier . 10

zusammen 56 Lehrtöchler
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Davon sind auf Kosten der Provinz 11 Schülerinnen ausgebildetworden, welche sich auf
die einzelne»Regierungsbezirke,wie folgt, vertheilen:

Aachen . . 1
Koblenz . . 6
Köln . . —
Düsseldorf . 2
Trier . . 2 ^ 11.

I). Wintert», -suö 1875/7«.
Aufnahmen aus dem Regierungsbezirke:

Aachen . .
Koblenz
Köln . .

- -
2
8

11
Düsseldorf .
Trier . .

zusa

21
14

mmcu 56.
Hiervon wurden auf Kosten der Provinz ausgebildet für die Bezirke

Aachcu . .
Kobleuz . . 4
Köln . . 1
Düsseldorf .
Trier . . 2 ^ 7.

o. Sommerl ursus 187«.

Aufgenommenwurden aus den Bezirke»«:
Aachen . .
Koblenz . .
Köln . . .

- -
7

10
10

Düsseldorf .
Trier . .

- - 20
9

zusammcu 56 Schülerinnen.

cl. Wintertu, .-sus 1870/77.
desgleichen:

Aachen . .
Kobleuz . .
Köln . .
Düsseldorf .
Trier . .

nisamu :eu .

5
4
5

30
12

5«.

Abgesehenvon den 56 Schülerinnen befandensich in jedem ^ehrtursus uoch 4 Repeten-
linncn, d. h. Schülerinnen des vorhergegangenenKursus, welche zur Unterstützungder Hausheb¬
amme zurückbehalte» worden waren.

Die Beibehaltung der Repeteutinnen war auch für das Jahr 1876 nicht zu umgehen,
weil die in dem Nachtrags>Etat der proviuzialständischen Verwaltung für betreffendesJahr vorge¬
sehene Anstellung ciuer' zweite» Haushebammc, wodurchdie Repetcutinne»ersetzt werden sollten,
Mangels geeigneter Bewerbungen um die gering dotirte Stelle nicht zur Ausführung gebracht
werden konnte u»d die Direttio» außerdem nachwies, daß anch bei Anstellungeiner zweiten Heb¬
amme eine Anzahl vo» Nepcteutimicnfür den Nnstaltsdicnst,namentlichfür die Pflege der Wöch¬
nerinnen und Kranken »»eutbehrlichsei.
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Im Laufe des Sommerlursus 1875 trat eine Schülern, aus, so daß am Schlüsse dieses
Kursus uur 55 statt 56 Schülcriuucn zur Prüfung gelaugte«.

Vou den Schüleriuneu des Sommerlursus 1875 erhiclteu das Prädikat gut: 27, sehr
gut: 21, und vorzüglich:8.

Die Prädikate der Schüleriuueu des Wintertursus 1875/7« warm 2? gut, 25 sehr gut,
4 vorzüglich und derjenigendes Sommertnrsns 1876: 31 gut, 22 sehr gut, 3 vorzüglich.

Von den 112 Schülerinnen, welche im Winter-Semester 1875/76 uud im Sommer 187«;
ausgebildet wurden, standen 45 im Alter von 20—25 Jahren, 37 im Alter von 26—30 uud
30 im Alter von 31—35 Iahreu. Es waren davon 48 uuverheirathct, 58 Ehefraucu, 6 Wittweu.

In Betreff des Einflussesdes Alters, sowie des ehelichen oder ledigen Standes auf die
Vildungsfähigteit der Schüleriuneu wiederholte»sich iu beideu Jahren die Resultate der frühere»
Nerichlsveriobeu,so daß dieselben als feststehend bezeichnet werden tonnen.

Die Fahl der in die HebammeulehraustaltaufgeuommcueuSchwaugereu belief sich
iu 1875 auf iu 187« auf

429, wovon 18 aus dem Jahre 1874 430, wovou 17 aus dem Jahre 1875
übernommenwaren.

An Wöchnerinnenwaren in der Anstalt vorhanden am Schlüsse des Jahres
1874 - 19. 1875 - 13.

Kranke wurde« iu der Anstalt aufgenommenim Jahre 1875: 38, im Jahre 1876: 35
Verpflegt wurde» Schwaugcre uud Kranke:

I. Im Jahre 1875.

b.
o.

uueulgeltlich
in der 111. Ppflegetlasse
„ „ ll. „ Schwaugcre

Kraute

. 352 mit

. 3? „

. 34 „

. 11 „

4484 Pflegetageu
1475

199
511

6. „ „ I. „ Schwangere
Krauke

4 „
. 27 „

1?
43?

Summa 465 mit 7073 Pflegetageu.

II. Im Jahre 1876.
«.. uueutgeltlich . . .383 mit 5613 Pflegetageu
K. in der III. Pflegetlasse . .26,, 769
u. „ „ II. „ Schwangere . 34 „ 812 „

Krauke . 18 „ 560
«I. „ „ I. „ Schwangere . — „ „

Kraute . 1? „ 70?
Summa 478 mit 8461 Pflegetagen.

Geburten kamen vor:
im Jahre 1875: im Jahre 1876:

378, wovon 8 Zwillinglingsgeburten, so 381, worunter 7 Zwilligögcburten, mithin
daß im Ganzen 386 Kinder zur Welt 388 Kinder,
kamen. Hierzu 18 aus 1874 übernom¬
mene Kinder macht zusammen404.

Vou den Wöchnerinnen starben im Jahre 1875: 5. Bei zweien darunter war der
Kaiserschnitt gemacht worden.

Im Jahre 1876 starben 10 Wöchnerinnen,uud zwar 6 am Wochcnbettfieber,was uoch
immer, wenn auch in geringerem Maße als früher, auf ungünstigesanitäre Verhältnisseder Anstalt
hindeutet.

Von den in der Anstalt geborenen Kindern starben im Jahre 1875: 34, im Jahre 1876: 42.
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Die Kiudcrsterblichleit hatte sonach im Vergleiche zu den Jahren 1874 und rückwärts
abgenommen.

An die Stelle des mit dem 1. Januar 18?« ausgeschiedenen Oeconomiebeamten Grevel-
ding trat der bis dahin bei der provinzialstäudischeu Ecutralstrlle beschäftigt gewesene Bureau«
Diätar Baum, welchen dieses Amt einstweilen noch kommissarischübertragen ist.

Im Verfolge des Abgangs der früheren Wirtschafterin Lenhard trat ein oftmaliger Wechsel
in dieser Stelle ein/welcher sich für die Anstalt mitunter in sehr störender Weise bemerkbar machte
und für den AnstaltsHicnst um so hemmeuder war, als diesem Uebelstaude eiu gleich häufiger
Wechsel des niederen Dienstpersonals zur Seite ging.

Am 6. November v. I. erfolgte in ziemlich plötzlicher Weise der Tod der Oberhebamme
Donnnes, wodurch der Nnstalts-Direttor eiuer weseutlicheu Stütze in der technischen Leitung der
Anstalt beraubt wurde, so daß die Nothwendigkeit vorlag, den Dr Saal aus Köln, welcher ihn
schon früher bei Veurlaubuugcu mehrfach vertreten hatte, zu seiner Assistenz heranzuziehen.

Die vakante Stelle der Hanshcbamme wurde unterm 2. Iannar d. I. mit der Hebamme
Krouenberg aus Linz gegen Bezug der etatsmäßigcn Kompetenzen, sowie nnter Vereinbarung einer
sechsmonatlichen Kündigungsfrist wieder besetzt.

Die in Gemäßheit des §. 14 des Anstalts^Reglements abzuhaltende extraordinairc Revision
der Anstalt fand pro 1876 am 17. August statt, nachdem eine allgemeine Revision durch den
Landcs-Dircttor am 18. Mai v. Irs. vorausgegangen war.

Die Revisionen ergaben die erforderliche Regelmäßigkeit und Ordnnngsmäßigkeit der
Anstalts-Verwaltnng.

Die baulichen Verhältnisse der Anstalt sind vorab ausreichend zum Abschluß gebracht und
scheinen in sanitärer Hinsicht wenigstens zn ernsteren Befürchtungen keinen Anlaß mehr zu geben.
Was fpeciell die Heizung cmbelangt, so ist jetzt nach vielfachen und umfassenden Untersuchungen
der Kamine eiu ziemlich befriedigendes Resultat erreicht. Die in den Krankenzimmern der Anstalt
eingeführten Kachelöfen haben sich mit Rücksicht auf die Gleichmäßigkeit der Erwärmung bewährt.
Im Winter 1875/7»! wurde dem Direktor Seitens der Kölner ^otalpolizei - Behörde unter eiuer
Erekntiv-Strafe von 3W Mk. verboten, bei Frostwetter „Gewerkwasser" aus der Anstalt auf die
Straße ablaufen zn lassen. Die desfalsigen Verhandlungen haben noch nicht zn einein definitiven
Ergebniß geführt.

Die Rechnungen der Anstalt sind bis zum Jahre 1872 incl. dechargirt; die Rechnungen
pro 1873, 1874 und 1875 werden zn gleichem Behufe bei dem Provinzial-Landtage znr Vor-
läge gelangen.

Die Rechnung pro 1875 schließt ab mit einer Einnahme von 79321 Mk. 52 Pf.
„ Ausgabe „ 55992 „ 44 „

mithin mit einem Bestände von .... 23329 Mk. 08 Pf.
Die annähernden Refultate der Rechmmg pro 1876 sind folgende:

Einnahme. . . 73432 Mk.
Ausgabe . . 65936 „
mithin Bestand . 7496 Mk.

Bei dem Neubanfonds der Anstalt lagen am Schlüsse des Jahres 1875 folgende Rech-
nungs-Resultate vor:

Einnahme . 46215 Mk. 67 Pf.
Ausgabe . 53586 „ 63 „

mithin Vorschuß von 7370 Mt. 96 Pf.
Das Eonto des Neubaufouds schließt zur Zeit nach erfolgter Anweisung der Schluß -Rech¬

nung ab mit einer
Einnahme von . .46215 Mk. 6? Pf.
Ausgabe . . . . 60084 „ 23 „

mithin mit einem Vorschuß von 13868 Mt, 56 Ps.,
welcher gemäß Beschlusses des Provinzial Verwaltungsratbs vom 26. August 1874 während des
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Rechnungsjahres1876 aus dem Unterhaltungöfoudsder Anstalt gedeckt worden ist, so daß von der
oben angegebenen Ausgabe des Icchies 1876 mit
entfallen und der Bestand vor Ausgleichungdes Contos fUr den NeubanfondSin, Monat Januar
d. Irs. sich auf über 20,000 M. bclief.

Die Aufstellungder Rechnung über den Nenbcmfoudsist in Arbeit.
Dem Unterhaltungsfonds der Anstalt brauchten für das Jahr 1876 keine Geldmittel ans

der Centralkasse zugeführt zu werden, weil die Eiuzahlnngender Pensionaire und Schülerinnen fast
die gesammten Betriebskostender Anstalt deckten, so daß zn letzteren nur noch ca. 3,000 M. von
dem Ueberschussedes Jahres 1875 zu verwendenwaren.

Der etatsmäßigc Zuschußaus Provinzial-Mitteln für die Hebammen-Lehranstaltpro 1876
mit 15,000 M. ist also erspart worden, fo daß die finanziellenResultate der Anstalts-Verwaltuug
sehr günstigegewesen sind.

In Folge eines Mouitums der ÄöuiglichcuObcrrechnuugstammer verfügte der Herr
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegenheitendurch Refcript vom 27. Mai
1875 die Rückzahlung der in den Jahren 1870— incl, 1873 der Hebammen-Lehranstaltüber
ihren wirklichen Bedarf hincmsgezahltcnStaatszuschüsfe mit zusammen 13,775 M. 38 Pf. und
durch Rescript vom 17. Dezember 1875, die Erstattung des ganzen bei gedachter Anstalt am
Schlüsse des Rechnungsjahres 1874 verbliebenen Bestandes von 9,628 M. 63 Pf. an den Fiskus,
und zwar uuter der Begründung, daß der in Rede stehende Zuschußsich lediglich als eiu Bedürfniß-
Zuschußdarstelle und folglich insoweitvon der Anstalt zurückzuzahlen sei, als für jedes Rechnungs-
jahr das Hinausgehen des Zuschussesüber das thatsächliche Bedürfniß durch das Ergebniß eines
Ueberschusses uachgewicscnerscheine. Nachdem Seitens der proviuzialständischen Verwaltung die
Berechtigung dieser Ansprücheunter dem Hinweise bestrittcn worden, daß es sich nicht um eineu
Bedürfniß-Zuschuß, sondern um einen dnrch den Staatshaushalts-Etat begründeten civilrechtlichen
Anspruch der Hebammen-Lehranstaltauf einen fixirteu Zufchuß handele, daß ferner selbst im
ungünstigstenFalle die Hebammen-Lehranstaltnicht zur Rückzahlungder Summe aller eiuzelueu
während des Zeitraumes don 1870—1874 iucl. erzielte»Iahres-Ucberschüsseangehalten werden
könne, weil der Geldbetrag, welcher von Jahr zn Jahr als Rechnnngs-Ueberschnßerschienen, that
sächlich doch nur einmal vorhanden sei uud daß endlich der Proviuzial-Verbaud in der Sache jeden¬
falls die Entscheidungender zuständigen Gerichte abwarten werde, resolvirtc der Herr Cultus-
Minister zunächst, daß zwar der Zufchuß pro 1875 mit 4,972 M. 50 Pf. iu Anrechnungauf
die in Rede stehende staatlicheForderung cinbchaltenbleiben solle, daß aber von weiteren Erstat-
tuugö-Ansprüchen abgesehen werde, entschloß sich jedoch vor Kurzem auf wiederholteRemonstration,
auch den Zufchußfür das Jahr 1875 zahlbar machenzu lasse».

Die Ueberweisung des gemäß §. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1875 aus den Beständen
der bei den einzelnen Regierungen angesammelten Hebammeu-UnterstützuugsfondsgebildetenCentral-
fonds fand im Monat Juli v. Irs. statt. Der auf deu RheinischenProuinzial-Verbaud entfallende
Antheil an diesem Fonds betrug uach dem Seitens des Königlichen Ministeriums der geistlichen
nnd Medizinal-AngelcgenhcitenaufgestelltenVertheilungs-Plane:

a. in PreußischenStaats-Papieren Nominalwerth . 9,900 M. — Pf.
K. in Baar .... 2,574 „ 4? „

Gemäß einem Befchlufse des Provinzial-Verwaltungsraths vom 16. Dezember v. Irs. ist
der in Baar übcrwiesene Kapitalbetrag in Rheiuprovinz-Obligationen angelegt worden, während
die Zinsen des gefammtenFonds alljährlich in gleicher Weise, wie die durch ß.12 des Dotations-
Gesetzes überwiesenen930 M. zu Prämien und Beihülfen für Hebammen-Zöglingeund Hebammen
zur Verwendungkommen sollen.

Bezüglichder Ausbildung der Hebammen-Schülerinnen trat vom 1. Januar v. Irs. ab
insoweit eine Aenderungeiu, als in Gemäßheit des Beschlussesdes 24. Provinzial-Landtages zu
Tit. IV. der Ausgaben des Nachtrags-Etats der proviuzialstciudischen Verwaltung pro 1876 die
von Gemeinden, resp. Hebammen-Bezirkenpräfentirten Schülerinnen, welche die Lehrkostenaus
eigenenMitteln zu bestreitenaußer Stande sind, nicht mehr, wie vordem, auf Kosten der Provinz,
sondern unter Berücksichtigung des tz. 3 beS Gesetzes vom 28. Mai 1875 lediglich auf Kosten der
betheiligtenGemeindenzur Anstalt zugelassen werben, wobei indessen alle präfentirten Lehrtöchter
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vorzugsweise und vor sämmtlicheu bloß persönlichen Anmeldungen Aufnahme finden, so daß das
öffentliche Interesse vollständig gewahrt crfcheiut.

Gegen diefes Verfahren ist die Königliche Regierung zu Düsseldorf aus Anlaß eines
öpecialfalls, in welchen: ein Bürgermeisteramt die Zahlung der Ausbildnngstosten für eine von
ihm präsentirte und demzufolge in die Anstalt aufgenommene Schülerin verweigerte, bei dem Herrn
Ober-Präfideuten vorstellig geworden, indem die gedachte KöniglicheRegierung dem H. 3 des citirten
Gesetzes eine andere Deutung beilegen und bestreiteu zn müssen glaubte, daß jenes Gesetz überhaupt
ans oaö vorliegende Verhältniß Anwendung finde.

Dem Herrn Ober-Präsidenten sind auf dcsfallsigcs Ersuchen die Gründe, welche für die
diesseitige Auffassung sprechen, mitgetheilt wordru, worauf derselbe sich dahiu erklärte, daß zunächst
abgewartet werden solle, ob die von dem Provinzial-Lanbtage beschlosseneAufhebung der Freistellen
das öffentliche Interesse beeinträchtige, für welchen Fall die Staatsregierung sich weitere Schritte
vorbehalten müsse.

Im August v, I. wurde Seitens der Königlichen Regierung zu Köln der provinzial-
ständischen Verwaltung ein Fonds von im Ganzen 39,537 M. 58 Pfg. (9,53? M. 58 Pfg. in
baar und 30,000 M. Romiual-Betrag in Effekten) überwiesen, welcher sich ans den Ueberschüssen
der früher von den Gemeinden des Regierungs-Bezirks Köln für die Unterhaltungskosten der
Hebammen-Lehranstalt gezahlten Beiträge im Laufe der Jahre bei gedachter Königliche« Regierung
gebildet hatte.

Der Nebertrag fand unter der vorher vereinbarten Bedingung statt, daß die Jahreszinsen dieses
Fonds und die etwa zur Verweuduug kommenden Kapitaltheilc von den Beiträgen der Gemeinden
des Rcgiernngs-Bezirks Köln zu deu Unterhaltungskosten der Hebammen-Lehranstalt, in Abrechnung
gebracht werde» sollten. Inzwischen hatte sich aber die Sachlage insofern geändert, als iu Folge
des Dotatious-Gcfehes derartige Beiträge nicht mehr erhoben werden. Demgemäß beschloß der
Provinzial-Verwaltnngsrath, der Königlichen Regierung zu Eölu die Aurcchnuug des ganzen Fonds
auf deu Beitrag des Regierungsbezirks Köln zu der nächsten Provinzial-Umlage vorzuschlagen. Eine
Rüetaußcruug ist hierauf uoch nicht erfolgt.

XI. Meinische Urovinzial.MlfsKasse.
Bezüglich der Verwaltungs-Resultatc der Rhcinifchen Provinzial-Hülfstasse und der damit

verbundenen Fonds für die Berichtsperiode wird auf den nachfolgenden Bericht des Vorsitzenden
der Direktion Herrn Geheimen Regieruugs-Raths Lettow verwiesen.mit dem Bemerken, daß wegen
der beabsichtigten Verlegung des Sitzes und Gerichtsstandes der Direktion der Provinzial-Hülfskasse
von Köln nach Düsseldorf dem Landtage eine besondere Vorlage zugehen wird.

Auf dem zur Disposition der Rheinischen Provinzialstände stehenden Fonds (Zinsgewinn
der Provinzial-Hülfskasse), abschließend nltiino 1876 mit einem Gesammtbcstande von 303,371 M.
75 Pf., worunter 157,200 M. iu Effekten, ruhen zur Zeit die nachstehenden Verpflichtungen.

I. Dauernde Verpflichtungen.

n,. Jahresbeitrag zur Begründung zweier Provinzial - Museen in Bonn
und Trier . . .... 12000 M.

(of. 22. Landtag; S. 63 der gedruckten Verhandlungen.)

II, Wiederkehrende Bewilligungen bis ^im Zusammentritt, beziehungsweise
bis zu einer anderweitigen Beschlußfassung des nächsten ordentlichen Prov.
Landtags:
n. Jahresbeitrag zur Verbesserung der Gehälter der Prooinzial-Archivare

und ihrer Gehülfen . - - ' < ' > '
sei 20 Landtag S. 95 der gedruckte» Verhandlungen.)

13
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Uebertrag: 2100 M,
120«,» .,K. Desgl. für Vervollstäudiguugder Archive in Eoblen; uud Düsseldorf .

(ot'. 22. Landtag S. 87 und 24. Landtag S. 7<» der gedruckten
Verhandlungen.)

e. Desgl. an den landwirlhschaftlicheu Verein in Rheinprsußen zur Be¬
förderung der Seideuzucht ..... «>00

(et. 22. Landtag S. 51 der gedruckten Verhandlungen.)
il. Iahrcsbetrag zur Verzinsung und Amortisation eines Anleheus der

Provinzial Blindenanstalt zu Dürcn bei der Prov. Hülfstasse bis :ur
Höhe von 192,000 Mt. behnfs Ausführung der Verlegung der Prov.
Blindenanstalt ...... 11520

sal. 22. Landtag S. «4 der gedruckten Verhandlungen und die
jetzt vorgelegtenEtats-Entwürfe.)

Snnuna II. . 15>720 Mt.

III. Einmalige Bewilligungen, welche noch nicht abgehoben
worden sind und daher in Nestausgabe geführt werdcu:

l». Bewilligung an die GemeindeMartinstein zum Ban einer Brücke . ^,000 Mt.
(19. Prov. Landtag S. l?2 der gedruckten Verhandluugeu.)

K. Desgl. au die GemeindeWaldbreitbachzum Bau einer Brücke . ?>000 „
(20. Prov. Landtag S. 147 der gedruckten Verhandlungen.)

«. Zuschuß zu deu kosten der Restauration der Pfarrkirche in Fran-
wiillesheim ...... 9000 „

(22. Prov. Landtag S. 5« der gedruckten Verhandlungen.)
,1. Zuschuß zur Herausgabe eines Inventars der Baudenkmälerder Rhein-

Provinz ....... 105,00 „
(H2. Prov. Landtag S. 04 der gedrnckten Verhandlungen.)

Summa III. . 25500 Mt.

Der Bericht des Vorsitzenden der Direktion la«tet wie folgt -
Das Resnltcilder Verwaltung der Rheinischen Provinzial - Hülfstasse während der Jahre

1875 nnd 1870 hat das als günstig zu bezeichnende Ergebniß der vorhergehendenletzten Jahre
sowohl im Depositen» als Darlchns-Vertehr »och übertroffen.

Es ist dies vornehmlich dem Umftaude zuzuschreiben, daß die gegenwärtigen drückenden
Verhältnisseim Handel und Geschäftsverkehr Mangel an Vertrauen uud Eredit erzeugt haben und
deshalb die Eigenthümer baaren Geldes besonders Corporationcn und öffentliche Institute, dessen
sichere Anlage gegen geringe Zinsen dem Ausleihen au Gewerbetreibendegegen erheblich Höhcrc
Zinsen vorziehen.

Die Bestimmungenüber die Verwaltnng der Provinzial-Hülfstassennd deren Nebcnfonbs
haben dnrch das Gesetz vom 8. Juli 1875, betreffend die Dotation der Provinzial- nnd Kreisver-
bände vom 1. Januar 1870 ab eiu Aenderung erlitten, indem nicht, wie bisher, dem Fonds der
Hüfstasse ein Viertel des jährlichen Neiugcwiunes zufließt, soudern der Gcsammt-Reingewinnder
Hülfskasse sowohl, als des Rhciuischeu Melioratiousfonds zur Verfnguug der Provinzial-Stände
steht. Die Ausführung der Verwaltung erfolgte nnter den bisherigen Dircktionsmitgliedern,zu
deren Vorsitzendem der Unterzeichnete in den betreffenden Sitzungen vom 17. December 1874 resp.
17. December 1875 einstimmigwieder gewählt worden ist.

Ueber den Stand der von der Provinzial Hülfstasse verwaNetenFonds, welcher indeß
bezüglich des Jahres 1870 — da der Final-Abschlußder Kasse erst am 18. März er. erfolgt —
nur soweit, als zur Zeit angängig, hat angegeben werden können, ergebendie nachstehenden Notizen
das Nähere
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Depositen:
Der Bestand betrug an: Schlüssedes Jahres 1574 . . . 7829649 Mt,
Es sind neu hinterlegt

in 1875 , , 2634230 Ml. — Pf.
„ 1876 , 4629829 „ 25 „

in Summa 7264059 M. 25 Pf.
Dagegen zurückgezogen

in 1875 1742381 M. — Pf.
„ 1876 3168443 „ 75 „ 4910824 „ 75 „

mithin ist Mehr«Einnah,ne. . 2353231 „ 50 Pf,
und am Schlüssedes Jahres 1876 ein Gestand von . . 10182883 M. 50 Pf.

welcher gegen das Jahr 1874 gestiegen ist in 1875 um 11,39"/« und in 1876 um 30,'»6 "/.,.
Unter den verzinsten Depositenwaren auf Iahreskündigung hinterlegt:

1875 von der Gefammtsumme-i6 10,463,897 M. -- 7,193,719 M. oder 68,75°,», darunter
156,189 M. nach dem zur Zeit der Hinterlegung gültig gewesenen Zinssatze», 3^ °/°.

1876 vesgl. ^ä 13,351,327 M. 25 Pf. - 7,173,405 M. oder 53,73°/° darnnler 110,355 M,
5 3^2°«.

Im Jahre 1874 betrugen die auf Iahrestuudiguug hinterlegten Depositen 68"/« der
Oesammtsumme.

Von den Sparkasse« waren hinterlegt:
1875 . . 3,058,890 M. oder 29,23"/°.
1876 . . 3,274,930 „ „ 24,53°/o.

Der desfallsigeProzentsatz betrug in 1874 .... 27,98°/°.

D a r l e h n e.
Am Schlüsse des Jahres 1874 verblieb ein Bestand von . 6,457,270 M. — Pfg.

worauf zurückbczahlt wurden
1875 . . . 995,236 M. — Pfg.
1876 . 1,139,362 „ - „

in Summa 2,134,598 M. — Pfg.
neu bewilligt

1875 1,841,750 M. —Pfg.
1876 1,780,611 „ — „ 3,622,361 M. — Pfg.

mithin Zugang . , . . . 1,487,763 M. - Pfg.
und Bestand am Schlnffe res Jahres 1876 . . . . 7,945,033 ,. — „
Gegen das Jahr 1874 ergebenvorstehende Zahlen einen Zugang in 1875 von 13,11°/°.

„ 1876 „ 9,98°/°.
Zins- resp. Neingewinn.

Der uach Abzug der Venvaltuugstosteubisher zur Vertheilung bestimmte Zinsgewiun der
hülfsiasse betrug nach dem Durchschnitte /

der Jahre 1871/73 ..... 117,753 M. 80 Pfg.
im Jahre 1875 aus 1874 .... 135,840 „ 35 „
„ „ 1876 „1875 . . . . 145,906 „ 29 „

und im Durchschnittder letztgenannten beiden Jahre . . 140,873 „ 32 „
Der nach erfolgtem Finalabschlusseder Hülfskafse zu berechnende Reinertrag aus dem

Jahre 1876 beträgt nach dem Kasseuabschlussevom 17. Februar er. . . 161,604 M.
und steht nach dem im (5ingauge gegeuwärtigenBerichts erwähnten Gesetze zur Verfügung der
ProvinzialStände.

Verwaltn ngstoften.
An Verwaltungstosteuwurden verausgabt:

im Jahre 1875 . . 8,699 M. 49 Pfg.
„ „ 1876 . . 8,493 M. 2« „

13»
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i?onds zur Verfügung der Pro« inzial-Stände.
Die Einnahmen und Ausgaben dieses Fonds während der Verwaltungs-Periode 1875/76

sind durch die nachstehenden Rechnungsauszügenachgewiesen.
Hiernach wurden gezahlt:

I. An einmaligen Bewilligungen.
1. Zum Neubau eines Proviuzial - Taiibstummenanstalts-Gebäudcsin

Neuwied ...... 45,000 M. — Pfg.
2. Zuschuß zur Herausgabe des 4. und 5. Bandes des Werkes

„Kunstdentmäler des christlichenMittclalters," an Professor Dr.
aus'm Weerth zu Kessenich .... ^,000 „ — „

3. Für den Bau der Taubstummenschule iu Brühl . . 6,276 „ 23 „
4. Desgleichenin Kempcu ..... 19,253 „ 9«^ „
5. Zur Errichtung eines Grabdenkmals für den verstorbeucu Ober-

Präsidenten der Rheinproviuzvou PommerEsche . . 4,207 „ 25 „
«>. >znr Vollendungder Restauration der Pfarrkirche iu Brauweiler . 3,750 „ — „

Zusammen «1,547 M. 3? Psg.
II. An wiederkehrenden Ä ewi lliguugeu.

1. Zur Aufbesserungder Gehälter der Proviuzial-Archivareund ihrer
Gehülfen ...... 4,650 M. -^ Pfg.

2. Zur Vervollständigung der Archiv-Bibliotheken zu Eoblen; nud
Düsseldorf ...... 2,400 „ — „

3. Beitrag zur Begründung zweier Provinzial Mufceu zu Äouu u,id
Trier ....... 24,000 „ — „

4. Zuschußzur Unterhaltung der Bereins-Seideuzuchtund der Haspel-
austalt zu Beudorf pro 1875 und 1870 . . 1,200 „ — „

Zusammen 32,250 M. — Pfg.
Mit den vorstehend unter I. aufgeführteneinmaligen Unterstützun¬
gen »6 . . . . . . 81,54? „ 38 „

im Ganzen 113,797 M. 38 Pfg.
Bewilligt, aber noch nicht abgehoben sind:

1. Der Gemeinde Martinstein zum Bau einer Brücke . . . 3000 M.
2. Der Gemeinde Waldbreitbachdesgl. .... . 300 0 „

Summa 6000 M.
Rheinischer Meliorations-Fonds.

Der Bestand dieses Fonds betrug am Schlüsse des Jahres 1874
431,993 M. 07 Pfg. incl. 385.015 M. 95 Pfg. au Schuldverschr.

Hierzu trete» an
Zinsen aus 1875 . . 9,507 „ 02 „

mithin Bestand ulk. 1875 441,500 M. 09 Pfg. incl. 406,969 M. — Pf.
Dieser Bestand bleibt in 1876 unverändert, da vom genannten Jahre ab nach ß. 10 des

oben erwähnten Gesetzes vom 8. Juli 1875 der Zinsgewinn diesem Fonds nicht mehr hinzutritt,
sonderndie Verfügung darüber den Provinzial-Stcindenzusteht.

In fraglichemBestaube »<I 441,500 M. 09 Pfg. waren am Schlüsse des Jahres 1876
an Schuldverschreibungenenthalten 389,695 M

Bis zum Schlüsse des Jahres 1874 waren seit dem Bestehendes in Rede stehenden Fonds
überhaupt bewilligt . . . 122 Darlchne zur Summe von 617976 M.
in den Jahren 1875/76 sind hinzugetreten 6 „ „ „ 56900 „
es sind daher bis incl. 1876 . 128 Darlehne zur Summe von 674876 M".

bewilligt worden und zwar:
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an Meliorationsgenossenschaften und Wiesenverbände IN Darlehnc zur Summe von 120750 M.
an Privaten . . . . 4 „ „„„ 12150 „
uud der Rest au Gemeinden.

Nach deu einzelnen Regierungsbezirken vertheilen sich die bewilligten Darlehen folgender¬
maßen :

Aachen 21 Darlehue aä 116160 M.
Coblenz 66 „ „ 239656 „
Cöln 12 „ „ 129850 „
Düsseldorf12 „ „ 127200 „
Trier 1? „ „ 62010 „

Illhres-Rechnuilgcn.
Die Rechnungender Hülfskasse und der von derselbenverwalteten Nebcnfonds sind bis

einschließlich 1872 dechargirt; die Rechnungenfür die Jahre 1873, 1874 und 1875 follen gemäß
Verfügung der Proviuziab Verwaltung dem Landtage zur Decharge überwiesen werden.

Ueber den Stand der einzelnen Fonds der Hülfskassc bei der zuletzt am 17. Februar cr.
stattgehabtenKassenrevision gibt die beigefügte Bilanz nähere Auskunft.

Cöln, den 7. März 1877.

Die Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse
gez. Lettow.
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Rechnungs-Auszug
über den Fonds zur Verfügungder Provinzial-Stänbe pro 1875 und 18?»».

Nr. Eiunahmc.

Rechnungsjahr1875.

Bestand aus 187!

Antheil au den, Zinsgewinneder RheinischenProvinzialHülfs
lasse aus 1874

Erlös aus Ziuscoupons uou Staatsschuldscheineunnd Eisen-
bahn-Obligationen . , . ,

Valuta zweier ausgelosten3V2"/utigeuOberschlesischeuresp,
Aergisch- MärkischenEisenbahn-Priorität«.Obligationen
5. 300 Mark . . . , .

Suinnill der Einnahme

ab die Ausgabe

bleibt Bestand ulliuu, 1875

Betrag.

M.__ P.

208871 !M

101880 20^

^902

000!^

317254!U6
!

82668!83

28458583

incl. Staats-
und

Eisenbahn-
Obligationen.

M.

100800

100800

000

100200

103

Nr. Ausgab e.

incl. Staats-

Betrag, j „."'d' Eisenbahn
Obligationen.

M. P.

10

11

Ncchnünsssjahr1875.

Zur Verbesserungdcr «Behälter der Provin^ialArchivareund
ihrer Gehülfe» ....

Zur Vervollständigungder Archiv-Bibliothetenzu Eobleuzund
Düsseldorf .....

Zum Neubau eines Provinzial-Taubstnmmen^AustaKsGebäu¬
des iu Neuwied ....

Beitrag zur Bcgrüuduug zweier Proviuzial-Museenzu Bouu
nnd Trier .....

Zuschußzur Herausgabe des 4. uud 5. Bandes des Wertes-
„Knnstdeutinälerdes christlichenMittelalterS", au Pro¬
fessor O,. aus'm Weerth zn .Nesseuich

Für den Ban der Taubstununenschule zu Brühl

„ „ „ „ „ „ Kempen

Zur Errichtung eines Grabdenkmals für den verstorbene»
Ober-Präsideutcnvon Pommer-Eschc

2, und letzte Rate zur Vollendungder Restanration der
Pfartirche zu Brnuweiler

Die ausgelooste Oberschlesischcresp. Berqisck-MärkischeEisen-
bahn-Prioritäts-Obligation,

An die Rhein. Provinzial-HülfstasscZinsen von der bei der-
selben zum Zweckedes Anlaufs des ueucu Alinden-
austaltsGebäudes in Düren eontrahirteu Anleihe -ul
102000 M. ....

Summa

2400

1200

30000 —

12000

300«»

6276

14578

426?

3750

000

4596

X200"

2-!

<;0

75

8:!

M.

600

600
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104

E i n n a h ui c.

Rechnungsjahr 1876.

Gestand aus 1875

Antheil aus dem ZinSgewinn der Rheinischen Proviuzial-
Hiilfskasseaus 1875 . . , .

Erlös auö Zinscoupons vou Staatsschnldscheineu und Eisen¬
bahn-Obligationen . . , .

Baluta zweier ausgeloosten 4°/uigeu Eöln-Mindenrr Eisenbahn-
Prioritäts-Obligntionen ii 1500 Mark

Summa der Einnahme

ab die Ausgabe

bleibt Bestaub ult. 18?«

Betrag.

W. P.

234585

100429

5821

3000

35283?

4946.'

303371 /ü

incl. Staats-
uud

Eisenbahn-
Obligationen.

M.

160200

160200

3000

I 57200

105

Nr. A n s ss a b e.

Rechnungsjahr187.U.

Zur Verbessernngder Gehälter der Provinzial-Archivareund
ihrer Gehülfen ....

Zur Vervollständigungder Archiv Aibliotbetenzu Eoblenzund
Düsseldorf .....

Zum Neubau eines Taubstnmmeuanstalts «^bäudes zn Neu^
wied, Rest .....

Beitrag zur Begründung zweier Provinzial-Musee» zu Boun
und Trier .....

Zuschuß zur Unterhaltung der Vereins-Scidenzucht nnd der
Haspelanstalt zu Bendorf pro 1875 und 1876

Für den Bau der Taubstuuuneuschule in Kempen

Änsgelooste 4"/<>igen Eoln-3Nindener Eisenbahn - Prioritäts-
Obligationcu 5 1500 M.

An die Rheinische Provinzial-Hülfskasse Zinsen von der bei
derselben zum Zwecke des Ankaufs des neuen Blinden-
Anstalts-Gebäudes in Düren eonttahirten Anleihe
aä 162000 M.

Summa .

Betrag.

M. ___Ps

incl. Staats¬
und

Eisenbahn-
Obligationen.

M.

2250> —
!

120«' .....-

!
15000!—

12000

1200

4675

3000

10140

4946^

30

)!«»

3<U>0

3000

14
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Bilanz der NheinischeuProvillzial-Hülfstasse vom 17. Februar !877.

Activa.

Baarer Geldbestand
Staatopapiere:
ll, 3^"„ Staatsschuldscheiue ,
>>. 4^"/o consolidirte Anleihe .
n. Äergisch-Märt. Eiscubahu-

Obligationen 4^"/,,
ll. ^'öln-Mindener Eisenbahn-

Obligationen 4°/»
i>, schein,-Eisenb.-Obligat. 5" ^
f, OberschlesischcEisenbahn-Ob¬

ligationen 3'/2"„,
c;, >)>heinprovinz-Obligat.4 ^"«
1,. Posener Nentenbriefe Obliga

tionen >"«
i. verschiedene Eisenbahn-Obli¬

gationen
Forderungen an Gemeinden,

Eorporatiouen :e.
Desgl. zu Gunsten des Nheiui

sehen Mclioratiousfonds .
Guthaben bei der Baut
Vorschüsse

M, Pf,

1N.">533

33.270N
><»'!2',»<N,

14?<><!l,

7>1N00
3<l0<»00

72!'<>«
I68?l»<>0

112^00

«N34N42

3>89l!U5>
3NNN00

7N

N7

Passiva.

Depositen auf Kündigung

Guthaben des ^onds zur Ver¬
fügung derProvin^,-Stände

Guthaben des Nheiuischeu
Meliorationssonds

Ässervate

(Kantionen der Beamten in
Ztaatspapiereu,)

M. Pf.

I«»!2?4N>

3,???1

!.'.«'!'»2

75,

.,.

Bemertunss.

von dein Outhaben llä 2
kommen in Abzug die um¬
stehend nä ?n«. 3 nach¬
träglich verausgabten

gegeu den umstehend aufgeführt
teu Bestand von

weniger .

welche an Archivar Gehältern
pro 187? gezahlt sind.

3!

/,.

?8

!

317771 75

1^000

3N2771

303371

(>«><»

75.

75.
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XII. Verwaltung des WrenvreitsteinerMgemeinen Zrmenfonds
und der "Dolizeistrafgelderfonds.

Auf Gruud der 88- 15 und 17 des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 wurden dem
Provinzialverbandc der Rhcinprovinz im Anfange des Jahres 1876 folgende Staatsncbenfonds
des Ministeriums des Innern zur Verwaltung und Verwendung mit allen bisher der Staats-
Verwaltung hinsichtlich dieser Fonds zustehenden Rechten und obliegende»Verpflichtungen überwiesen:

1. Der Ehreubreitsteiner Allgem. Arineufoudö im Reg.-Bez. Eoblenz mit

4.
5.
l>.
7.
8,
9.

„ rechtsrheiuische Polizcistrafgelderfouds
„ linksrheinische „
„ rheinischrechtliche „
„ landrcchtliche „
„ Polizeistrafgelder-Hauptfouds
„ „ Ncbenfonds
„ Polizeistrafgclderfonds

Düsseldorf „

Eöln" "

in baar. in Effecte».
Mark Ps. Mail Pf,

5« 72 45450 ^
11520 23 41400 —
15682 05 24300 —
91193 51 19450 —
37874 66 67850 —
37188 50 38700 —

346 64 9600 —
36489 85 34200 —

1665 82 89400 —

-'^ ?se

Trier
„ „ Aachen

Die Verwaltung und Verwendung des Ehreubreitsteiner Allgemeinen Armenfonds erfolgt
nach Maßgabe des Miuisterial-Rcscripts vom 12, Februar 1831.

Die au dein Ehrenbreitstciner Allgemeine» Armenfonds partieipirenden Gemeinden find in ^
dem anliegenden Verzeichnisse aufgeführt.

Aus diesemFonds sind jährlich auf Grund eines Legates von Iuliauc Zehner 143 M 47 Pf,
au bestimmte Personen zu zahlen.

Im Jahre 1876 wurden nu bedürftige Personen fortlaufende Unterstützungen im Betrage
von 234 Marl »ud eiumalige Unterstützungen im Betrage von 874 Mark gezahlt.

An Zinse» wurde» pro l8?6 vcreiuuahmt 1735 Mark 50 Pf.
Die Verwaltuug und Verwendung der Polizeistrafgelderfonds erfolgt »ach Maßgabe der

Allerhöchsten «abiuets-Ordre vom 27. Dezember 1822 uud des Miuisterial-Erlasses vom 31. De¬
zember l822, welche in der Anlage abgedruckt siud.

Der rechtsrheinische Polizeistrafgeldcrfonds des Regicnmgobezirts Eoble»z und der land¬
rcchtliche Polizeistrafgclderfonds des Regieruugsbczirts Düsseldorf wurden erst nach Erlaß des
Gesetzes vom 26. März !856 (Gesel>Scmnuluug Seite 225), wodurch die Nutzungen und Lasten
aus der vorläufigen Straffestsetzung den mit der Polizei Verwaltung beauftragten Gemeinden übe»
lassen wurde», gebildet uud wurde durch Allerhöchsten Landtags-Abschied vom 30. September 1856
bestimmt, daß diese Fonds ebenfalls nach Maßgabe der gedachten Allerhöchste«Knbinets Ordre vom
2?. Dezember 1822 vcrwallet resp, verwendet werden sollten.

Der Polizeistrafgelder-Nebeufouds im Regierungsbezirl Eölu rührt aus den Beständen
des zu Eoblenz unter französischer Herrschaft errichteten Departemeittal-Pfandhauses her und ist ^
gemäß der in Abschrift anliegenden Allerhöchsten Kabiuets Ordre vom 27. September 1844 gleich- ^ "h<
falls zur Unterstützung verlassener Kinder bestimmt.

An diesem Fond Participiren nur die Gemeinden der Bürgermeistereien Bonn (excl. Stadt),
Godesberg, Oedekoven. Poppelsdorf, Villip im Kreise Bon» und Adeudorf, Euchenheim, Münster-
eifel (excl. Stadt), Ollheim »»d Rheiubach im Kreise Rheinbach.

Die ausgeschiedenen größeren Gemeinden, welche die von ihren Einfassen auflommenden
Polizcistrafgeloer in Gemäßheit des §. 7 des Ministerial-Erlasses vom 31. Dezember 1822 zur
selbstständigcn Verwendung beziehen, sind:

14»

^?e
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a, im Regierungsbezirk Coblenz,
Coblenz, Ereuznach, Andernach,Mähe», Münsterinahfeld,Wehlar und die sämmlliche»Ge¬

meinden des Kreises Cochem.
r>. im Regieruu gsbezirt Düsseldorf,

Anrath, Barmeu, Eleve, Lrefcld, Düsseldorf,Elbcrfeld, Kempen, Metlmanu, Reuß, Oedl,
Rcmfcheid, St, Tonis, Vorst, Essen, Mülhcim a, d. Ruhr, Duisburg, Wesel und die Oemeindcu
der BürgermeistereiAltenesseu.

e. im Regierungsbezirk Cöln.
Eöln, Bonn und Münstereifel.

s>. im Regierungsbezirk Trier.
Trier, Saarbrücken und Wittlich.

u, im Regierungsbezirk Aacheu.
Aachen, Düren und Eupeu.
Zur Kategorie der verlasseneuKinder gehöre» nach späteren ministeriellenDcclarationen:
1. Findelkinder,
2. Kinder, welche von ihren Eltern verlassenoder oereu Eltern verstorbensind,
3. Kinder, deren Eltern eine Zuchthaus- oder Gefängnißstrafeverbüßen.
landarme Kinder haben nach einem MinisterialRescripte vom 19, November 1872 auf

den Polizeistrafgelderfondskeinen Anspruch.
Die jährlichen Einnahmen an Polizeistrafgeldernund Zinfeu der ^apitalbestäube reichen

zur vollen Bestreitung der Nerpftegungstostender verlassenen:c. Kinoer nicht hin, weßhalb den
Gemeindenzu deu aufgewendetenKosten auf Grün.' der einzureichenden Liquidationenjährliche Zu¬
schüssenach Maßgabe der disponiblen Mittel der Polizeistrafgeloerfondsgewährt werden.

Was die Verwendung der Einnahme der Fonds für das Jahr 1875 angeht, so Halle
vor der Uebergabederselben die Königliche Rcgicruug zu Codlenz bezüglich der ihrer Verwaltung
unterstelltenFonds die sämmtlichen Ausgaben für das Jahr 1875 bereits regulirt; die Königliche
Regierung zu Trier hatte die Liquidationen für das I, Semester des Jahres 1875 abgewickelt,
während die Liquidationen über Verpflegungstostenfür verlassene Kinder der Regierungsbezirke
Düsseldorf,Eöln und Aachen pro 1875, sowie diejenigen des RegierungsbezirksTrier pro II. Se¬
mester 1875 diesseits zur Zahlung angewiesenworden sind. Desgleichenwurden den ihre Polizei
strafgelder selbst verwaltenden Gemeinden der RegierungsbezirkeDüsseldorf (rheinisch rechtliche«
Theiles), Aachen und Trier ihre Antheile an den polizeilichen Geldstrafen pro 1875 diesseits
überwiesen.

Es wurden pro 1875 gezahlt:

1. aus dem rheinisch rechtlichen Polizeistrafgelderfondsdes Regie¬
rungsbezirksDüsseldorf

2. „ „ landrechtlichen „ „ „
Hlluptpolizeistrafgelderfonds „ Eöln
Neben
Polizeistrafgelderfonds „ Trier

,, „ „ „ Aachen

^:,
4. „ ,
5. „ ,
6. „ „

als Antheile
als Pflege- andenGeld^

tosten- strafen flir
zuschilsse die ausge¬ Vumma.
für die schiedenen

Gemeinden größeren
Gemeinden

! M. P. M. P. M. P.

42510 39 44611 52 87121 91
28721 — —- — 28721 —
29790 — — — 29790 —.

339 l>0! — — 339 60
21413 96 732? !0 28741 36
18698 38 10714 73 29413 11
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Den ausge
Einfassenanftommend
worden, während die ausgeschiedenen größeren seinem e» ''" ' " 7^, h,„'
rungsb Ms Düsseldorfdiese Strafgelder durch Armenfouds,

Unter den iibernonnnenenWerlbpapieren des Ehrenwlt,.emer ^g " .« n u u so ^
der beiden Coblen er, sowie anch des Aachener Polizeistrafgelderso.ws^
garantirtePrioritäts°Obligationeu verschiedener (^yenbahnenvonresp. 1800 M„ ^0').^.,^
und 12000 M,, zusamnienalso von 24l'00 M ^,...„„,, ^.,. 5 IM 1875, wonach solche

Mit Nncksschtans Z, ^ der Bormundschafts-Odmug «"'.^ "^.^«„/gelder angelegt
Prioritäten nicht zn denjenigenSchuldverschrerbnngenge r u w l^ «^^,
werden dürfen, beschloß der P"winz.alHer val ^ insbesondere in
die Convertirung dieser Effecten m Wcrlhpap>ere von ^ p "" /s^ ^ ^ ^ ' ,^. ^,5 „,
Nheinprovinz-Obligationen. Da indessen d:e Kon.glch Regu nng ,u ^c^ ^
Polizeistrafgelderfonds pro >8?5 «M 'war- m .l,500 M. ^/° ^ "t bei der Seitens
nnd 4'/2°,°igen eonfolidirtenStaatsanleche-ObKgawnen "«gel gt lMe wa ^r ^ ^^.
der gedachten KöniglichenNegiernng an, 2.. .^ebrnar pr ^° " ^em A M Poli'.eistras,
verbliebenenBaarbestaudes .ä 1065,82 M> M.chllch wnr ^ ^^me r
qelderfondsein Ersa.) für die verlaufen "''"'b"h^lorttate n ch b,M ^

mußten behufs Auweisuug der ^iquidatiouenpro l87. """"""".^^'^^ern ^

Ausgaben gelangte uud die erftereu^'onds Cr,atz l" ^ ""^ ,uis dem voran-
Während hiernach im Jahre >876 der ^acheuer M«e rasgeld on.

geführten Grunde einen Abgang an
di Effectenbestäude nachbeuauuterFonds dnrch dw Anlegnng ^,"^,^ " I " ^^,,,,s,at ange
verbliebenen Nestbeständein Gemäßhheit des Beschlussesdes Provmzml^eUvauntM )

wachsen nnd zwar.^ ^^ ,,..^. Polizeistrafgelderfondsd^Ne^rnn^^^ ^^ ^^^
„ „ 14700 „

2. „ „ lintsrheiuifcheu „ " Düsseldorf „ 2000 „
3. „ „ rheinischrechtlichen „ " """r > ^ ^^, ^
4. „ „ landrechtlichen « " ^ ,;9y0 „
5. „ „ Hanptpolizeistrafgelderfonbs » ^,^, ^ ^^^, ^

wobei no^ bemerk VV^^ i^u7 ^^
Polizeistrafgelderfoudsim I. Semester des Jahre« ^ Theil
Verhältnissen beruhende»Äquidalionen vorlaustg g recht «n " "eu,^e« ^^ ^ ^
der Capitalbestände dieses Fouds un Betrage von ^""/^. ""«uMi y ^ ^ ,^M.
der später eingegaugemnStrafgelder zur des Nebeupolizei<

Die Effectenbestäude des ^ 'rmbre' st er All « Veränderung erfahren,
strafgelderfondsdes Regierungsbez.rtsColu haben tz H '^.^ ..V^^N ,„ch „icht eingegangen

Da die im Jahre 1876 au getommeueu^'H d r ^ ^M ^ ^ ^' « ^.^^
sind, auch die Agnida.ioueu ^«en ^e verfche enm ^^ ^ ^^,.s,abeu diefer Fonds für
sämmtlich vorliegen, so kann eine Ueberstchtüber du Einnahmen
das Jahr 1876 noch nicht gegeben werden. Volneistrafgelderfondsfließenden

Sir
und
bezirts die direkte Ablief
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Ccutrallasse ohne Vermittelung der Regiernngs-Hauptkassen bereits für das Jahr 1876 augeordnet,
das! die Königliche Regierung zu Cöln uud die Königliche Regierung zu Aachen vom l, Januar
187? ad ei» gleiches Verfahre,, eiugeführl haben uud daß bezüglich des rheinisch-rechtlichenTheiles
des Regierungsbezirks Düsseldorf die Verhandlungen behnfs Anbahnung desselben Verfahrens noch
fchwebeu.

Abschrift, Anlage ^.

Der Königlichen Regierung ertheile ich auf Ihreu Bericht vom 20, v. Mts., deu Ehren-
breilstein'er Armcnfonds betreffend, folgende Resolutionen:

!. Der Fonds bleibt für die bei Stiftung desselben uuler der Regierung des Stifters,
oes Fürsten Friedrich Wilhelm vou Rassau-Weilburg gestandenen Landestheilc bestimmt, jedoch mit
Ausschluß derjenigen, welche bereits durch Ueberweisnnq eines Theils des Fonds abgefunden
worden sind.

2. Bei den fortlaufenden Uuterstützuuge», welche die Königliche Regierung darauf bereits
augewiesen hat, soll es sein Bewenden behalten.

3. Reue Bewilligungen sollen nur zu Gunsten solcher der Unterstützung bedürftige» Per¬
sonen geschehen, die den berechtigten Landestheilcn angehören, nnd von verpflichteten Verwandte»
oder Gemeinden, wegen eigener Hülfsbedürftigkeit der Verpflichteten entweder gar nicht, oder doch
nicht ausreiche»» uuterstützt werden können. Anch taun für arme Kinder der nöthige Erziehungs¬
aufwand, und insbesondere für Knaben, welchen vou ihren Eltern, Verwandten, oder Vormündern
nicht die nöthigen Mittel zu ihrem künftigen Fortkomme» beschafft werden können, das Lehrgeld
Behufs Erlernuug ciues Handwerts aus dem Fonds bcstritten werden.

4. Ich autorisire die Köuigliche Regierung zu oen uuter 3 augegcbc»e» Zwecken sowohl
einmalige als fortlaufende Unterstützungen zu bewilligen, Jedoch wiro derselbe» zur Pflicht gemacht,
durch fortlaufende Unterstützungen nicht deu gauzeu Ertrag der jährlichen Eiuuahme zu erschöpfe»,
damit, wenn bei mir Reclamationcn gegen zurückweisendeVerfügungen eingehen sollten, von mir
noch Remedur geschafft werden könne.

5. Am Ende jeden Jahres möge die Königliche Regieruug eiueu Ertract über Einnahme
nnd Ausgabe des Fouds mit kurzer Angabe der Gründe der Bewilligungen auhero einreiche«.

Nach gegenwärtiger Verfügung, welche der Königlichen Regierung als Regulativ dienen
soll, hat dieselbe das weiter Erforderliche zn veranlassen.

Berlin, den 12. Februar 1831.
Der Minister des Innern und der Polizei,

gez. Brenn.
An die Königliche Regierung zu Eoblenz.
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Ä l' s ch V ift, -'lnwe 8.

Vnzcichmß
derjenigen Onfchafle», >oelche bei dein Chrenbreilstein'er allgemeinen Armenfonds Participiren.

5:

-

^ Namen Näbere Namen der Flamen
H» der Bezeich¬ Äiirgcr- des Bemerkungen.

Ortschaften, nung, ,neistereien Greifes

1 Arenberg Dorf Lbrenbreitstein Loblenz
^ Arzheim „ „ »
8 Ehrenbreitstein 2tadt „ ',
^ Horchhenn Dorf „ »
5 Immeudorf „ „ "
!> Nmdorf „ „ "
7 Niederberg „ „ "
8 Urbar „ „ "
N Miilhoven „ Oendorf "

10 Sayn Flecken „ "
1' Mallendar Dorf Mallendar "
12 Nicderwerth „ „ "
18 Vallendar Stadt „ "
14 Wcitersbnrg . Dorf „ „
15 Engers Flecken Engere Nenwied
1<! Oladbach Dorf „ "
17 Hennbach „ „ "
18 Weiß „ » "
IN Hönuingeu „ Ventesdorf "
2N ^cntesdorf Flecken „ "
21 Nicberhammerstein Dorf ,< "
22 Oberhammerstein „ „ "
28 Nheinbrohl Flecken „ „
24 Bürdenbach Dorf Flammersfeld Ältenlircken
25 Epgert „ „ "
2N Eillenberg „ „ "
27 Horhausen „ „ "
2« Huf „ » "
2!> Oülesheim „ „ "
8N Krmckel „ „ "
81 wuchert „ „ "
82 Niedersteinebaeb „ „ "
88 Obersteinebach „ „ "
84 Petrrslahr „ „ «
85 Pleckhanfen „ „ "
8N Wilroth /, „ "
8? Pfaffenbors /, Lhrenbreilstein Loblenz
88 Irlich Flecken Heddesdorf Nenwied
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Abschrift. Anlage 0.
Ich genehmige auf Ihre» Bericht vom l?. dS, Mts., daß die Bestimmung des fran¬

zösischen Straf-Coder 8- lUil snSpendirt bleil'e, und mit Verwenduug der in den Rrgicruugs
Bewirten, wo die französische Gesetzgebung noch gilt, aufkommenden Polizei und Zuchtpolizeistrafeu
den von Ihuen vorgeschlagenenBestimmungen gemäß verfahre», solches auch durch die Amtsblätter
betauut gemacht werde.

Berlin, den 27. Dezember 1822.
gez. Friedrich Wilhelm, Äronprin; von Preußen.

An den Staats-Ministcr von Schnckmann,

Abschrift.
Einige Ncclamationru gegen die wegen Verwendung der Polizei- und Zucktpolizeistrafgclder

in den ehemals französischen Provinzen mittelst der Verordnung vom 31. August ds. Is. ertheilten
Anweisuugeu haben mich veranlaßt, Allerhöchsten Orts darcmf anzutragen, daß die vom französischen
Minister des Innern und dem General-Direktor der Domainen verfügte Suspension der im H. 4c>«!
des Straf Codex enthaltenen dieöfallfigen Vorschriften ratihabirt, nnd dabei Folgendes Allerhöchst
bestimmt werden möge:

!. sämmtliche in einem Regierungsbezirke, insoweit darin die französische Gesetzgebung noch gilt,
aufkommenden Polizei- und Huchtpolizeistrafgelder bilden mit den unter 7 bestimmten Aus
nahmen einen von der Regiernng abgesondert von allen übrigen zu verwaltenden Fonds;

2. Die Hauptbestimumng dieses Fonds ist, die Kosten für die Verpflegung und Erziehung ver
lasseuer Kinder, sei es vermittelst ihrer Unterbringung in Hospicien ober in Privathäusern
zn bestreiten;

'!. Damit diese Bestimmung desto sicherer und vollständiger erreicht werde, soll, wenn sich auch
in einem Jahre ein Ueberschuß crgiebt, solcher uicht fofort für die uutergeordneten unter 4
benanuteu Zwecke verwandt, sondern immer auf einen zur Deckung etwaiger vermehrter Aus¬
gaben bestimmten Bestand gehalten werden;

l. über die bei Befolgung dieser Vorschriften sich ergebenden Ueberschüsscsollen die Regierungen,
unter Genehmigung des Ministern des Innern, zur Unterstützung hülfsbedürftiger Gemeinoen
bei Erfüllung anderer Verbindlichkeiten, oder zur Herstellung gemeinnütziger allen Gemeinden
zn Gute tommeuden und nicht sonst schon fuudirten Anstalten und Einrichtungen disponiren;

7i. die Uebersichten über die Einnahmen und Ausgaben bei diesen Fonds sollen am Schlüsse
jeden Jahres uicht nnr dem Ministerio des Innern überreicht, sondern auch durch die
Amtsblätter öffentlich bekannt gemacht wcrdeu;

l». in demselben Maaße ist mit den etwa seither gesammclteu Beständen zu verfahren;
7. denjenigen größeren Gemeinden, welche die znr Unterbringung verlassener Kinder erforderlichen

Anstalten besitzen »nd unterhalten, sollen ans ihr Verlangen sämmtliche von ihren Einfassen
zu erlegenden Polizei» und Zuchtpolizeistrafgelder übereignet werden, dieselben aber dann auf
den gemeinsame» Fonds des Departements keinen Anspruch habeu;

8. sollte jedoch eine solche Gemeinde in Erfüllung derjenigen Verbindlichkeiten, in Hinsicht deren
andere Gemeinden aus dem gemeinsamen Fonds übertragen werden, sich säumig erweisen, so
haben die Regierungen die Befugnis;, über die ihr zukommenden Strafgelder direkt zur Er¬
füllung dieser Verbindlichkeiten der betreffenden Gemeinde zn dispouiren.

Diese Vorschläge sind mittelst der abschriftlich beigefügten Allerhöchsten Kabinets-Ordre
vom 27. ds. Mts. genehmigt worden, daher die königliche Regierung cmgewicseu wird, hiernach
allenthalben zu verfahren und durch den Abdruck der KabinetS-Ordre und des gegenwärtigen Re-
scripts in Ihrem Amtsblatte dein Publikum vou den getroffenen Bestimmungen Kenntniß zu gcbeu.

Berlin, den 31. Dezember 1822.
Der Minister des Innern gez. Schnckmann.

An die Königliche Regieruug zu Eobleuz.
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Abschrift von der Abschrift. Anlage I).
Ich genehmige auf Ihren Bericht vom 28. v. Mts., daß

!. das Gebäude des Pfandhauses zu Eoblenz der dortigen Stadtgemeiude für die Tare von
8500 Thlr. überlassen,

2. dieser Betrag nebst den übrigen baaren Beständen jenes Pfandhauses unter die Regierungs-
bezirke Eoblenz, Eöln und Trier nach der Teelcnzahl der zum vormaligen Rhein- und
Moscldepartemcnt gehörig geweseuenOrtschaften zur Unterstützung verlassener Kinder vertheilt
und zn dem Ende den Polizci-Strafgelderfonds dieser Regierungsbezirke überwiesen und

3. von der Stadt Coblcuz ciuc städtischeLeihanstalt auf Pfänder, deren Gewinne zum Vortheile
der städtische,. Armen anstalten zu verwenden ist, nach einem dieserhalb zu erlassenden Reg
lement errichtet werde, zu dessen Genehmigung Ich Sie hierdurch ermächtigen will. Ich
überlasse Ihnen, hiernach das Weitere anzuordnen.

Sans-souci, den 27. September 1844.
gez. Friedrich Wilhelm.

An den Staats-Minister Grafen von Arnim.
Für richtige Abschrift

(I.. 8.) gez. Wnlsf.
Geh. Kanzlei-Iuspector.

XIII. Ausführung der Forschriften in §. «0 des Gesetzes vom 25. Juni 1875,
betreffend die Abwehr und Mnterdrnckunq von Meljseucken.

Das von dem 24. Rheinischen Provinzial Landtage in der Sitzung vom 13. September 1875
angenommene Reglement über Gewährung von Entschädigungen für polizeilich angeordnete Tödtung
rohtranter Pferde und lungenkranken Rindviehs in der Rheiuprovinz, zur Ausführung der Vor-
schriften in §. 60 des Gesetzes vom 25. Juni 1875, betreffend die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen, wurde unter dem 29. October 1875 von den Ministern des Innern und für die
landwirthschaftlichen Angelegenheiten bestätigt.

In Gemcißheit des §. 11 in tluo dieses Reglements, wonach die nähern Vorschriften über
die Aufnahme nnd Fortführung der Viehverzeichnifsc, und über das bei Feststellung derselben und bei
der Erhebung der Abgabe zu beachtende Verfahren von dem Provinzial-Verwaltungs-Rathe mit Ge¬
nehmigung des Ober-Präsidenten getroffen werben, wurden derartige Vorschriften von der Eeutral
Verwaltung ausgearbeitet, in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungs-Raths vom 23./24. Februar
l87L festgestellt und unter dem 10. April desselben Jahres von dem Ober-Piäsidenten genehmigt.

Diese Vorschriften, welche demnächst auch durch der Amtsblätter der Provinz veröffentlicht
wurden lauten:

Die Aufnahme und Fortführung des Verzeichnisses des abgabepflichtigen Pferde- und
Viehbestandes liegt für jede Stadt- und Landgemeinde dem betreffenden Gemeinde Vorstande
(Bürgermeister), welcher andere Gemeiudebenmte damit betrauen kann, »ach dem hier beigefügte»
Schema ob.

8- 2.

In das Verzeichnis; sind aufzunehmen die sämmtlichen in der Gemeinde befindliche»Pferde,
Iobleu, Ochsen, Bullen, Kühe, Rinder und Kälber, mit Ausnahme

1) derjenigen Thiere, welche der Militair Verwaltung oder dem Preußischen Staate
gehören,
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^!) des in Schlachtviehhöfen oder in öffentlichen» Schlachthäusern aufgestellten Zchlackt-
viehes.

^, l>.

Die erstmalig!' Aufnahme findet fofort und längstens binnen 14 Tagen nach der Gelaunt
umchnng der gegenwärtigen Vorschriften statt.

Die Erneuerung des Verzeichnisses findet in denjenigen Jahren, in welchen dü> staatlich
angeordnete Viehzählung erfolgt, au dem für die letztere bestimmten Tage und im Anschluß an die
selbe, in den übrigen Jahren jedesmal im Laufe des Monats Januar statt.

Die Aufnahme resp. Erneuerung erfolgt von Haus zn Hans mittelst Aufzeichnuug des von
den Haushaltnngövorständeu angegebenen oder durch Besichtigung Zeltens des mit der Aufnahme
betrauten Oemeindebeamten ermittelten Viebbestandes.

5. 4.
Sobald die erstmalige Aufnahme resp, die alljährlich wiederkehrende Erneuerung des Ver

zeichnifses stattgefunden bat, ist von dem (^emeindevorstaudc unverzüglich das Verfahren zur Fest-
stellung desselben gemäß !?. 1 I des Rcglemeuts vom 29. Octobcr 1«75 einzuleiten, sofern derselbe
vorher nicht ausdrücklich davou verständigt ist, daß in Oemäscheit des !?- ^ dieses Reglements die
Erhebung der Abgabe für das laufende Jahr unterbleibt.

Zu dem Zwecke muß das Vcrzeichniß zur etwaigeu Berichtigung 14 Tage lang öffentlich
ausgelegt werden. Ort, Zeit und Zweck der Auslegung ist durch öffentliche Bekanntmachung anf
ortsübliche Weise den Bethätigten zur Kenntniß zn bringen.

Innerhalb der angegebenen Frist können Anträge auf Berichtigung des Verzeichnisses bei
dem betreffenden Oemeiudc-Vorstaudc angebracht werden. Ueber dieselben entscheidet der Bürger-
Meister uach Anhörung des Oemeiude-Vorstchcrs.

Reclamatiouen gcgeu diese Entscheidung muffen biuueu 10 Tagen nach der Zustellung
dieser Entscheidnng bei der vorgesetzten Aufsichtsbehörde angebracht werden, welche über dieselben
endgültig entscheidet.

Nach erfolgter Auslegung des Verzeichnisses beziehungsweise nach Erledigung der einge¬
brachten Reklamationen hat der Oemeindcvorstaud ans dem Verzeichnisse ,zu bescheinigen, daß Ort,
Zeii und Zweck der Auslegung durch öffeutliche Bekauntmachuug auf ortsübliche Weise den
Betheiligteu zur Keuutuiß gebracht, daß dasselbe 14 Tage laug öffentlich ausgelegen hat, und daß
innerhalb dieser Frist Reklamationen nicht angebracht sind, beziehungsweise, daß über dieselben end¬
gültig entschieden ist; sodann ist das mit dieser Bescheinigung versehene Verzeichnis; der vorgesetzten
Aufsichtsbehörde einzusenden.

Die Aufsichtsbehörde stellt das Verzeichnis^fest, erklärt es für vollstreckbar und ordnet auf
<Ärnnd desselben die Erhebung der einfachen oder mehrfachen Abgabe gemäß den Beschlüssen des
Proviuzial-Verwaltuugsraths an.

5. 'l.
Das von der Aufsichtsbehörde festgestellte Verzeichnis, ist maßgebend für die Zahl der

abgabepflichtigen Thiere nnd für den Betrag der hiernach dem einzelnen Besitzer zur Last fallenden
einfachen Abgabe.

Zu- nud Abgänge nach der Aufnahme werden nicht berücksichtigt.
Wird in demselben Jahre die mehrmalige Erhebung ^der Abgabe angeordnet, so hat

derselben jedesmal eine Bcrichtiguug des Verzeichnisses nnd das Verfahren zur Feststellung
desselben vorherzugehcu.

5- ?.

Sobald das vou der Aufsichtsbehörde festgestellteVcrzeichniß dem Oemeindevorstande wieder
zugegangen ist, hat derselbe einen beglaubigte« Auszug aus demsclbeu, woraus die Summe der für
die Pferoe und die Summe der für das Rindvieh zu erhebenden Soll-Beträge getrennt ersichtlich
sein muß, dem Landcs-Direktor einzusenden, eine Abschrift des Verzeichnisses zur Benutzung bei der
nächstfolgenden Veranlagung für sich zn nehmen uud sodauu das mit dem Feststelluugs- uud
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ErhebuugsBeschlusse versehene Original dem Gemeinde.Empfänger zur Erhebung resp. Beitreibung
der Abgabe zu übergeben.

Die Abgabe ist binnen 14 Tagen nach Zustellung der Forderungszettel ganz zu entrichten,
widrigenfalls der Empfänger zur zwangsweisen Beitreibung zu schreiten hat. Diese Beitreibung
erfolgt nach Maßgabe der für die Beitrcibuug rückständiger Gemeinde-Abgaben bestehenden
Vorschriften.

tz. «.
Der Gemeinde - Empfänger hat die erhobene» Beträge direet an die Eeutrallasse der

proviuzialständischen Verwaltung abzuführen und das Original-Verzeichuiß mit genauer Angabe der
etwaigen Ausfälle, welche bezüglich der Pferde und des Rindviehs getrennt zu bezeichnen sind,
sowie unter Beifügung der diese Ausfälle justifien enden Beläge dem Bürgermeister zu übergeben,
welcher dasselbe eventuell nach Niederschlagung der unerhobenen Beträge mit der Bescheinigung, daß
die Einziehung der rcstirendeu Beträge unausführbar gewesen, dem Landes-Direltor zu überseudeu hat.

Der Gemeiudevorstaud uud der Gemeinde-Empfänger erhalten für die Veranlagung,
beziehungsweise für die Erhebung und Beitreibuug der Abgaben incl. der damit verbundenen Aus¬
lagen eine Vergütignng von je 5",» der wirtlichen Einnahme, welche Beträge der Letztere unter
Beifügung der betreffenden Quittungen von der abzuliefernden Snmme in Abzug bringt.

Auf Grund dieser Gestimmuugeu wnrde dann alsbald zur Aufstellung der Viehverzcichuissc
und zur Erhrbuug der Abgabe geschritten, nachdem der Provinzial-Verwaltungsrath uoch mit
Rücksicht auf den nach 8- 9 des Reglements vom 29. October 1875 zu bildende» Reservefonds
Pro 1876 die doppelte Erhebung der einfachen Abgabe sowohl für die Pferde als auch für das
Rindvieh beschlösse«hatte.

Das Resultat der Erhebung war folgendes:
Es wurden iu Soll-Einnahme gestellt:
>l. An Abgaben für die Pferde . . , . . 27,844 M. 40 Pfg.
K. Au Abgabe» für das Rindvieh .... 102.041 „ 70 „
Die wirtliche Eiuuahme läßt sich uoch nicht rechnungsmäßig feststellen, da noch verschiedene

Gemeinden mit der Einzahlung der Abgaben und der Einsendung der Original-Verzeichnisse nebst
den die etwaigen Ausfälle justificireudeu Belägeu im Rückstände sind. Es taun jedoch schon jetzt
tonstatirt werden, daß die Ausfälle unerheblich sein werden, uud daß die wirkliche Eiuuahme die
zum Soll gestellte» Beträge »ahez» erreichen wird.

Von der wirklichen Einnahme tommeu gemäß 8- >^ der oben erwähnten Vorschriften in
Abzug 5°,<, für deu Empfänger und 5"» für den Bürgermeister, also im Ganzen 10°/o, so
daß die Netto-Einnahme für Pferde voraussichtlich ^>r. <»-. 25000 M. und für das Rindvieh
M pr. 91,800 M. betragen dürfte.

Dagegen mußten au Entschädiguugen gezahlt werden:
-l. für gctodtete rotztrante Pferde .... 57181 M. 1? Pfg.
K. für getötetes lungenkrankes Rindvieh . . . 26525 „ 90 „
Die sonstigen Kosten für den Drnck der Formulare, Porto u. s, w. betrugen für die

beiden Fonds 1009 M.
Die anliegende Nachweisnug läßt ertenuen, wie sich die gedachten Entschädigungssummen,

auf die Kreise und Gemeinden der Provinz vertheilen uud gewährt zugleich eiu Bild von denjenigcu
Territorien, welche den in Rede stehenden Viehtrantheiteu am meisteu ausgesetzt gewesen sind.

Es ist hierbei zu beinerten, daß die Eutschädigungspfticht des Provinzial-Verbandes nach
8- U0 des Gesetzes vom 25. Juni 1875 mit dem Tage in Kraft getreten ist, an welchem das
Ausführungs-Neglemeut von den Ressortministern genehmigt ist, also am 29. October 1875, und
daß die obige Nachwcisung alle diejenigen Entschädigungs-Veträge enthält, welche von diesem Tage
ab bis Ende Dezember 1876 zur Auszahlung gelangte», sich also über einen Zeitraum von pr. pr.
14 Monaten erstreckt.

Nichtsdestoweniger mußte das höchst ungünstige Resultat, wonach die Entschädignngsgelder
für getödtete rotztrante Pferde die eingezogene Abgabe um mehr als das Doppelte übersteigen, um

15'
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so mehr überraschen,als man nach dem seiner Zeit dem ProvinzialVerwaltungsrathe Seitens der
beteiligten Ministerien übermittelten statistischen Material auf ein solches Ergebniß nicht gefaßt
sein tonnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath sah sich daher genöthigt,für das Jahr 1877 die vier,
fache Erhebung der einfachen Abgabe für die Pferde, alfo eine Abgabe von 40 Pf, für das Pferd,
zu beschließen, während bezüglich des Rindviehes die in 18?« erhobeneAbgabe, nämlich lUPf. für
jedes Stück, auch pro 187? beibehalte«wurde.

Wenn man die Resultate des Jahres 1876 zu Grunde legt, so wird die oben bezeichnete
Abgabe für Pferde in 1877 einen Ertrag von pi-. z,r. 500N!) M, ergeben, welcher zur Deckung
des Vorschusses «x 18?« und zur Regulirung der in 187? zur AnmeldunggelangendenEntschädi
dungs-Ansprüche nur unter der Voraussetzunghinreichen wirb, daß sich die letztere zu Folge des im
Jahre 1876 stattgefundenen energischen Einschreitens der Polizeibehördengegen die Rotztrankheil
und der angeordnetenzahlreichen Tödtungeu rotzkranter Pferde ganz wesentlichvermindern werden.

Was hingegenden Entschädigungsfondsfür Rindvieh anlangt, so wird derselbe in 1876
mit einem erheblichen Bestände abschließen und hätte schon für 187? eine Ermäßigung der zu
erhebendenAbgabe auf das' Simplum eintreten tonnen, wenn nicht die Rücksicht auf den nach ß.!»
des Reglements anzusammeludeu Reservefondsdie Beibehaltung der doppelten Abgabe anch für das
Jahr 187? geboten hätte.
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XIV. Beförderung von Kunst und Wissenschaft.
Der von dem 22. Provinzial-Landtage für die beiden Provinzial-Museen zu Bonn und Provinz«!«

Trier bewilligte dauernde Zuschuß von jährlich 12,000 Merk gelangte vom Jahre 1875 ab aus Museen,
dem zur Disposition der Stände stehenden Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasse zur Auszahlung,
nachdem die von dem Provinzial-Landtage an die betreffende Bewilligung geknüpften Bedingungen,
daß . nämlich^ die Ernennung der Museums-Direktoren auf Vorschlag des Provinzial-Verwaltungs-
raths erfolge und in die, den Direktoren an die Seite zu stellende Kommission vier Mitglieder
Seitens des Provinzial-Verwaltungsrathes zu berufen feien, von der Königlichen Staats-Regie-
rung angenommen worden war.

Zum Direktor des Provinzial-Museums zu Bonn wurde demgemäß auf Vorschlag des
Provinzial-Verwaltungsraths der Professor aus'm Weerth aus Kessenichbei Bonn ernannt. Dahin¬
gegen blieben die Verhandlungen wegen Gewinnung einer zur Uebernahme der Direktorstelle an dem
Museum zu Trier geeigneten Persönlichkeit bis in die jüngste Zeit erfolglos. Nachdem ein in An¬
regung gebrachtes Interimistikum nicht die Zustimmung des Herrn Ministers für geistliche :c.
Angelegenheiten gefunden, ist uuumehr neuerdings die commissarische Besetzung der Stelle mit einem
jüngeren Gelehrten, dem Dr. Hettner aus Bonn, von dem Provinzial-Verwaltungsrath im Ein¬
verständnisse mit dem Herrn Oberpräsidenten in Vorschlag gebracht worden.

Seitens des Herrn Ministers der geistlichen :c. Angelegenheiten wurden in die Museums-
Eommission berufen: als Vorsitzender der Wirtliche Geheime Rath von Dechen und als Mitglieder
die Professoren Dr. Bücheler, Dr. Reinhard Kskuls, I)r. Iusti und Geheimer Mebizinalrath
Dr. Schaafhaufen, sämmtlich in Bonn, während der Provinzial-Verwaltungsrath die Herren
Dr. inbä. Ladner und Advotal-Anwalt Bettingen zu Trier, Professor Andreas Müller zu Düssel¬
dorf und Bauinfpector a. D. Pflaume zu Cöln zu Mitgliedern ernannte.

Die von dem Vorsitzenden der Commission ausgearbeitete Instruction und Geschäftsordnung
für diefelbe sind durch Refcript des Herrn Ministers der geistlichen :c. Angelegenheiten vom 20.
Juni v. Is. genehmigt worden.

Die Herausgabe eines Inventars der rheinischen Baudenkmäler ist durch Herrn Professor Inventar
Dr. aus'm Weerth, mit welchem die provinzialständischc Verwaltung dieserhalb in Verhandlung °" ^h"mschen
getreten, bis jetzt noch nicht erfolgt und find die vom 22. Provinzial-Landtag zu diesem Behufe aus D^nM.»
dem Ständefonds bewilligten 3,500 Thlr. oder 10,500 M. fonach noch nicht zur Verwendung
gelangt. Es steht indessen zu erwarten, daß mit Herrn Professor aus'm Weerth nunmehr eine be-
ügliche endgültige Vereinbarung binnen Kurzem zu Stande kommen wird.

Der Seitens des 24. Provinzial-Lcmdtages aus dem Stände-Fonds bewilligte Zufchuß Herausgabe
von 3000 M. zur Hersausgabe des vierten und fünften Bandes neben bezeichneten Wertes ist b« Kunst-
im Jahre 1876 zur Auszahlung gelangt, nachdem die Fertigstellung der betreffenden beiden Bände ^HA^
soweit gefördert, daß die Vollendung in Bälde zu erwarten war. Mittclalters

__________ uon Professor
»us'm Weerth.

In Betreff der Provinzial-Feuer-Societät wird auf den Verwaltungsbericht der Direktion
Bezug genommen.

Ueber die Fortführung des Vtändehausbaues in Düsseldorf, sowie über die Irrenanstaltsbauten
resp, den derzeitigen Stand des Irrenanstaltsbaufonds werden besondere Referate vorgelegt werden.

Düsseldorf, im März 1877.
Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Anlage 2.

M'lMltmtgsbericht
der

MyeinischenUrovinzial-Ieuer-Societät für die Iayre 1873 bis 1876.

Der zuletzt erstattete dein Proviuzial-Landtage vorgelegte Verwaltungsbericht der Provinzial-
Feuer.Soeietä't umfaßte die Jahre 1870, 1871 und 1872; demselben schloß sich aus Anlaß der
außergewöhnlichen Berufung des Provinzial« Landtags im Frühjahr 1875 eine diesem vorgelegte
kurze Darstellung der Verwaltuugs-Resultate der Proviuzial-Feuer-Societät während und am Schlüsse
des Jahres 1874 au. Uutcr Wiederaufnahme eines Theiles des Inhaltes dieser Darstellung in
den gegenwärtigen Bericht umfaßt dieser die Jahre 1873, 1871, 1875 und 1876, das letztere
jedoch nur iu soweit, als desseu Verwaltungsergebnisse bis heute definitiv festgestellt werden konnten.

Die Zahl der bei der Societät bestehenden Versicherungen, die Höbe des Vcrsichernngö
Capitals, der erhobenen Jahresbeiträge (Prämien) uud der gezahlten Ärand-Eutschädigungen unter
Trennung der Immobilar» und Mobilar-Versicherungen für jedes Jahr der Berichtsperiode und
jeden Regierungsbezirk und demnächst für die ganze Provinz ergibt die nachstehende Tabelle:

16'



Jahr

am
1,Iammr

Zahl der bestehende»Ver¬
sicherungen.

Immo-
bilar.

Mobilar. Summa,
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Versichernngs-Kapital.

Iunuobilar Mobilar,

.H

Iahrcs-

Iumwbilar.

1873
1874
1875
1876

329,177
331,412
334,288
339,171

45,49?
51,018
57,240
62,973

374,674
382,430
391,528
402,194

^. RegiernngslieMK
1873 40,421 6,30? 46,728
1874 40,741 7,411 48,152
1875 41,188 8,400 49,588
1876 41,674 9,000 50,674

1873 75,753 8,596 84,349
1874 76,261 9,700 85,961
1875 76,869 10,230 87,099
1876 77,859 11,029 88.988

1873 53,311 5,605 58,416
1874 53,523 6,709 60,232
1875 53,932 7,206 61,138
1876 54,511 7,817 62,328

1873 86,098 17,070 103,168
1874 86,308 18,175 104,483
1875 86,593 21,826 108,419
1876 87,904 24,161 112,085

»873 73,594 7,919 I 81,513
1874 74,549 9,023 83,572
1875 75,706 9,578 85,284
1876 77,223 10,966 I 88,189

107,433,420
111,271,500
116,522,880^
122,177,990^

227,864,340
239,107,830
250,114,470
262,329,870

174,708,000
185,113,230
195,877,050
207,494,960,

414,656,640^
438,612,480,
468,546,960
499,838,4301

192,25,9,500,
203,576,670
217,944,450
234,019,697!

1,116,921,900
1,177,681.710
1,249,035,810
1,325,860,94?

25,199,340
28,289,325
32,240,034
34,941,364

37,320,504
40,550,643
44,586,495
48,310,129

27,682,977
32,065,323
36,598,01?
38,130,262

70,676,358
80,702,967
92,258,175

103,544,094

28,274,712
32,106,546
36,154,455
41,899,151

189,153,891
213,714,804
241,837,176

132,632,760
189,560,825
148,792,914
157.119,354

187,921
192,406
199,506
202,659

11
03
99

L. NegierunysueM

265,184,844
279,658,473
294,700,965
310,639,999

372,472
387,7??
402,453
415,610

35
82
68
35

6. ReiüerunllsbrmK

202,390,977
217,178,553
232,475,06?
246,625,222

305 ,667
316 ,677
329,135
335 ,829

21
20
76
45

v. NegiernngsuezirK

485,332,998
519,315,44?
560,805,135
603,382,524

544,930
568,566
597,336
617,234

25
58
87
79

N. RegierungslicM

220,534,212
235,683,216
254,098,900
275,918,848

1,306,075,791
1,391,396,514
1,490,872,986

281,694
295,483
313,618
328,790

69
85
46
69

?. Rhein-

267,825,000 ; 1,593,685,947

1,692,685
1,760,911
1,812,051
1,900,124

61
48
76
83

125

Beiträge resp. Prämie«. Gezahlte Vrand-Entschädigungcu.

Vemertunge».
Mobilar. Summa, Immobilar, Mobilar. Summa.

^l H, ^ H, ^ H, ^ H ^8 H,

buchen.

46,702 70 234,623 81 198,714 20 7,288 30 205,99? 50
53,275 80 245,681 83 227,653 10 35,920 80 263,573 90

60,694 18 260,201 I? 241,649 20 72,739 85 314,388 55
64,456 92 267,116 47 Die gezahltenBrand'

entscha'd!gnngeupr.l876

Colilely. stehen noch nicht end¬
gültig fest und tonnten

60,133 98 432,606 33 288,499 20 63,770 35 352,269 55 deshalb nebenstehend

67,015 51 454,793 13 266,288 45 40,051 20 306,339 65 nicht aufgenommenwer«
den.

74,043 6? 476,49? 35 108,102 48 33,859 00 141,961 48
81,183 94 496,794 29 !

Cöln.

50,671 90 356,339 11 231,958 05 51,163 35 288,121 40
58,904 87 375,582 02 170,452 80 54,792 65 225,245 45
67,32? 34 396,468 IN 129,31? 05 13,856 20 143,178 22
71,085 05 z 406,914 50

Düsseldorf.

109,162 90 654,093 15 377,249 30 90,539 50 467,788 80
127,192 68! 695,759 26 528,459 50 68,139 50, 596,599 00

148,451 19 745,788 06 579,205 01 141,570 33 720,775 34

166,168 59 783,403 38

Trier.

45,084 12 326,778 81 259,843 70 33,953 90 293,79? 60

50,913 70 346,39? 55 247,684 90 27,662 15 275,34? 05

57,377 46 370,995 92 274,159 45 38,820 50 312,979 95

67,125 95 395,916 64

Prolmy.

311,755 60 2,004,441 21 1,356,264 45 246,710 40 1,602,974 85

357,302 51 2,118,213 99 1,440,538 75 226,564 30 1,667,103 05

407,893 84 , 2,249,945 60 1,332,433 16 300,845 38 1,633,278 54

450,020 45 l 2,350,145 28
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Bestehende
Verstchernngcn.

Beiträge (Prännenl.

Aus dieser Tabelle ergibt sich eine dauernde Zunahme sowohl in dem Versicherungsbestande
der Societät, wie nicht minder in ihrer Prämien-Einnahme.

Die Zunahme in der Zahl der bestehenden Versicherungen vom 1. Januar 1873
bis dahin 1876 betrug im Ganzen 27,520 oder pro Iibr 9,173. Davon fallen:

auf das Jahr 1873 — 7,75«;
„ „ „ 1874 — 9,098;
„ „ „ 1875 — 10,666.

Die größere Zunahme mit im Ganzen 17,476 neueu Versicherungen fällt ans die Mobilar-
Versicherungen, während die Iinmobilar-Vcrsicheruugcu sich um 999? vermehrt habeu.

Zuni Vergleiche möge bemerkt werden, daß die Zunahme der Versicherungen in den Jahren
18?,,/^ bmn Mobiliar 6945, beim Immobiliar 6424, im Ganzen also 14,369 betragen hat.

Versicherung« Capital. Das Versicher ungs-Capitci l ist in der Zeit vom 1. Januar 1878 bis dahiu 1876
im Ganzen um 287,610,156 Mark, im Jahresdurchschnitt also um 95,870,018 Mark gewachseu.

Dieses Wachsthum vertheilt sich auf die Immobilar- und Mobilar-Versichernngen in der
Weise, daß die Versicherungssumme bei den letztern um 78,671,169 Mark, bei den Immobiliar-
Versicherungen aber um 208,939,04? Mark gestiegeu ist.

Die Jahr es -Beiträge (Prämien) sind im Ganzen um 345,704 Mark und zwar um
207,439 Mark bei den Immobilar- und nm 138,265 Mark bei den Mobilar-Versicherungen, im
Jahresdurchschnitt also um 115,268 Mark gewachsen.

Vergleicht man die Vergrößerung des Versicherungs-Capitals mit derjenigen
her Beiträge, so ergibt sich, daß das erstere im Ganzen um 18,6 Procent oder im Jahres¬
durchschnitt um 6,2 Procent, die Beiträge aber nur um 15 Proceut oder pro Jahr um 5 Procent
gestiegen sind, ein Resultat, das sich durch den mit dem Jahre 1875 zur Anwendung gekommenen
neuen Elassisications-Tarif erklärt und den Nachweis liefert, daß durch deu letzteren eine nicht
unwesentliche Herabsetzung der Prämiensätze Statt gefunden hat.

Vergleicht man das Verhältniß des Wachsens der Beiträge znm Versiche¬
rn» gs-Cap ital und zwar in prc> ruille des letzteren ausgedrückt, so ergiebt sich, daß auf je
1000 Mark Versicherungssumme

im Jahre 1873 — 1,53 M. Beiträge
„ „ 1874 — 1,51 „ „
„ „ 1875 — 1,50 „ „

erhoben worden sind. Trennt man hierbei die Immobiliar- von den Mobiliar-Versicherungen, so
ergibt sich, daß die Ermäßigung der Beiträge lediglich bei den Immobiliar-Persicherungcn vorge¬
kommen, nnd diese von 1,51 M. in 1873, ans 1,49 M. in 1874 nnd 1,47 .in 1875 herabge-
gangcn, dagegen die Mobiliar-Versicherungs-Beiträge, die in 1873 1,64 M. pro 1000 M. Ver¬
sicherungssumme betrugen, in 1874 auf 1,67, in 1875 aber auf 1,68 M. gestiegen sind. Es
erklärt sich dieses Resultat einerseits durch die Einführung des wesentlich niedrigeren Classifikations-
Tarifs für die Immobiliarversicherungen, anderseits aber durch die nach dem früheren Resultate
der Mobilarversichernng als nothwendig erkauute Eorrectur der zn niedrig bemessen gewesenen
Prämien, wie anch durch den Zutritt zahlreicher und guter neuer Mobilar-Versichcruugeu. Das
jetzt erzielte Verhältniß zwischen den und den Mobilar-Ver-
sicherungs-Prämien wirb auuähernd richtig und sachgemäß erscheinen.

Die gezahlten Brand-Entschädigungen, wie sie die Tabelle im Einzelnen näher
nachweist, ergeben eine nicht unwesentliche Steigerung derselben im Jahre 1874, dagegen wiederum

Brand»
Entschädigungen.
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ein Zurückgehen derselben im Jahre 1875. Die Brandentschädigungendes Jahres 1876 haben
zwar bis heute noch nicht endgültig festgestellt werden können, sie überragen aber noch diejenigen
des Jahres 1874 und werden sich auf c, 2,120,000 M. belaufen.

Die Brandentschädigungen erforderten auf je 100 M, an Beiträgen
im Jahre 1873 — 79,9 M.
„ „ 1874 - 78,2 „
„ „ 1875 — 72,6 „

so daß trotz der größeren Summe, welche 1875 an BrandEntschädigungengezahlt werden mußte,
dieses Jahr doch das güustigste iu unserer Verichtsperiodegewesen ist.

Trennt mau Mo- uud Immobilar-Versicheruug eu, so wurde»
beim Immobilar auf je 100 M, Beiträge dagegenbeim Mobilar

in 1878 — 80,1 M. in 1878 - 79,1 M.
„ 1874 — 81,8 „ - „ 1874 — 63,3 „
„ 1875 — 72,3 „ „ 1875 — 73,7 „

gezahlt. Im Durchschnittwar also das Verhältniß der Beiträge zu den Entschädigungen
bei den Mobilar-Versichcrnugcngünstiger, als bei den Immobilar-Versicheningen, und nur das
Jahr 1875 hat in dieser Hinsichteine Ausnahme gemacht.

Vergleichtman endlich die gezahlten Brandschäden mit dem Versicherung«-
Capital, so ergibt sich, daß auf je 1000 M, des letzteren

in 1873 — 1,22 M.
„ 1874 - 1,19 „
„ 1875 — ,,09 „

gezahlt worden sind.
Die Zahl der Brandschäden betrug

in 1873 beim Immobilar 908, in 1874 beim Immobilar 949, in 1875 beim Immobilar 1002
„ Mobilar 214 „ Mobilar 231 „ Mobil « 260

Zusammen 1122 Zusammen 1180 Zusammen 1262
Es wurden durch Brand zerstört resp, beschädigt

in 1873 beim Immobilar 2174 Gebäude,
„ 1874 „ „ 2413
„ 1875 „ „ 235? „

während von Mobilarschäden
im Jahre 1873 — 234 Versicherte
„ „ 1874 - 238
„ „ 1875 — 330

getroffen wurden.
Nach ihrem Umfange vertheilen sich die vorgekommenen Brandschäden,wie folgt:

1873: 1874:
1084 Schäden unter 6000 M. 1134 Schäden unter 6000 M.

16 „ über 6000 u. unter 10,000 M 22 „ über 6000 u. nnter 10,000 M.
22 „ „ 10,000 M. 24 „ „ 10,000 M.

1875: 1213 Schäden unter 6000 M.
21 „ über «000 u. unter 10,000 M.
18 „ „ 10,000 M.
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Wie sich die Brandschäden auf die verschiedeneu Monate vertheilen, ergibt die nachfol¬
gende Uebersichl:

1873 1874 1875 Summa. 1878 1871 1875 Summa,
67 55 5? 179 Juli 12? 134 147 408
57 50 81 197 August 12«! 119 109 354
09 70 0? 206 September 77 112 114 303
70 79 110 259 October 82 114 90 292
72 04 87 223 November 87 73 79 239
99 118 90 803 Dceember 03 54 57 174

Januar
Februar
März
April
Mai
Iuui

Ueber, die Eu t stc hnn gs-Nrsach eu der vorgekommenenBrandschäden uud die Ver-
theilnng der letzterenauf die einzelnenRegierungsbezirke gibt die nachstehende Tabelle Auskunft -

Ursache 1 8 7 3. 18 7 4. 18 7 5.

der
Entsteh u n n.

des
Vrmides. 55

>2
I '3

5l
2̂
»^

32
52)

Q̂

^
6 i3

Brandstiftung
erwiesen, . . — 1 ,— 1 — 2 — 2 1 1 1 5

Brandstiftung
muthmaßlich , > 4 ^ __ — 2 1 2 1 l' 5 18 5 2 3 15 10 35

Blitzschlag . . 1<l 30 19 30 18 117 7 11 15 33 9 75 3 20 25 66 13 127
Fchlerh. Feuer-

Einrichtungen . 3 15 !0 13
"!

51 7 15 12 16 17 67 11 33 23 27 39 133
Kamiubrände 7 17 15 15 I4> 68 14 20 23 22 17 96 8 8 12 13 13 54
Von andern Ge¬

bäuden übertra¬
gen .... 1 4 5 5 3 18 2 5 4 5 4 20 6 6 6 10 5 33

Spielen der Kin¬
der mit Feuer, 4 4 3 12 «, 31 6 10 7 20 12 55 5 6 7 10 7 35

Fahrlässigkeit. , 13 !2 13 14 12> 64 8 12 14 22 14 65 6 14 23 25 10 78
Flugfeuer der Lo¬
komotiven . . — — — 1 i! 2 — — — 1 — 1 — 1 — 1 1 3

Explosion. . . — — 1 —
"! ^

— 1 — 2 — 3 — — 2 3 — 5
Selbsteutzündnng — !l — 1 1 1 3 — — — — 1 1
Nicht ermittelt . 68 91 121 236'119,,635 91 102 109 234 10? 643> 95 68 95 229 109 596

Summa . 111 178 189 333 185> )96> 137 180 181> 366 18?s 1051> 139 158 196> 399 208 1100

Leiber ist bei der größeren Zahl aller Brände die Entstehnngsursachenicht ermittelt oder
doch als nicht ermittelt von den Localbehördeu angegebenworden. Bei der nicht zu unterschätzenden
Äedeutuug, welche eine möglichst genaue Knmtuiß der Brandnrsachcn, für die Verwaltung der
Societät hat, ist es dringend zu wünschen,daß auf die Ermitteluug der Entstehnngönrsachender
Brandschädeneine größere Sorgfalt, als es bisher geschehen, fortan verwandt werde.
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Während es nach der Vorschrift des §. 5 des Reglements „als Regel gilt, daß Gebäude Versicherungen nach
aller Art ohne Unterschied ihrer Einrichtung und Bestimmung" bei der Societät iu Versicherung^- ^ ^ Reglements,
genommen werden, findet hinsichtlich aller gewerblichen Etablissements und solcher Gebäude,
welche eiue ähuliche Fenersgcfahr darbieten, eine Ausnahiue insofern Statt, als diese Gebäude nur
gegeu Beitragssätze versichert werde», welche abweichend von dem Elaffificatioustarif zwischen der
Societäts-Directiou uud deu Versicherten besonders vereinbart werden <H, 6 des Reglements). —
DasVersicheruugs-Eapital und die davon erhobeueu Beiträge für diese Art von Versicherungen betrug:

1873 — 28,710,660 M. Versichcruugs-Üapital 99,046 M. Beiträge
1874 - 32,587,590 „ „ 106,390 „
1875 — 36,367,840 „ „ 117,930 „
1876 — 40,656,047 „ „ 123,123 „

Es fielen also auf je 1000 M. Vcrfichcrungs-Capital bei der gewerblichen Eta¬
blissements in

1873 — 3,44 M. 1874 — 3,26 M. 1875 — 8,24 M. 1876 — 3,06 M. Beiträge.

Die für diefeArt vouVersicherungen gezahlten Brand-Entschädignngen betrugen pro
1000 M. des Vcrsicheruugs-Eapitals in

1873 — 2,22 M., 1874 — 2,03 M., 1875 — 4,84 M.

Während hiernach iu den Jahren 1873 und 1874 die erhobenen Beiträge nicht nnr zur
Deckung der vorgekommenen Schäden ausreichten, sondern noch einen Ueberschnß ergaben, haben im
Jahre 1875 die gezahlten Entschädigungen die Beiträge erheblich überfchrittcn. Wenngleich dicfes
ungünstige Resnltat eines Jahres gegenüber den feit einer Reihe von Jahren befriedigenden Ergebe
uissen der Versicherungen der gewerblichen Etablissements eine Ausuahme bildet, die kaum der Beach¬
tung werth ist, so hat die Dircction sich dennoch der Erkenntniß nicht verschließen tonnen, daß
die Versicherung fehr zahlreicher gewerblicher Etablissements und ihres Inhaltes mit nicht selten
sehr hohen Versicherungssummen Gefahren darbietet, vor denen fich zu bewahre« die Societät um
so mehr Anlaß hat, je mehr sie sich für berufen und befähigt hält, ihren Schutz auch den Betriebs-
statten der Industrie in einem dem Bedürfnisse vollständig entsprechenden Maaße und zn den
mäßigsten Beitragssätzen zu gewähren. Weit entfernt aber, zu dein Ende eine Verringerung ihrer
gewerblichen Versicherungen oder eine Kürzung der dieselbe» betreffendenVersicherungsfuinmcn anzu¬
streben, glaubt die Dircltiou durch einen ausgedehutcreu Gebrauch des ihr durch ß. 10. der Zusätze
zum Reglement vom 2. Juli 1863 eingeräumte» Rechtes zur Rückvcrsicherungsnahme allen MÄuerslchenmgs.
iu diefer Hinsicht berechtigten Anforderuugeu ungefährdet Genüge leisten zu köunen. Während bis '»W'ne.
zum Jahre 1875 Rückversicheruugeu unr bezüglich der Mobilarversicherungcu bestanden, hat die
Societät im Jahre 1876 eiu Vcrsicheruugs-Capital von 28,687,222 M. beim Immobilar nnd
10.996,166 M. beim Mobilar, zusammcu also 39,683,388 M. mit eiuer Gescnnmtprämie vou
76,321 M. rückgedeckt. Die Resultate dieses Verfahrens haben den gehegten Erwartuugcu durchaus
cntsprochen und die Direktion crmuthigt, auf dem betretenen Wege weiter voran zu gehen, zn welchem
Zwecke im Dezember v. I. ein neuer Vertrag mit der Rhcinisch-Westphälischcn Rückversichernngs-
Akticu-Gesellschaft in M.-Gladbach abgeschlossenworden ist.

Ueber dieSoll-Einnahme und Ansgabe sowie über die wirkliche (Ist-) EinuahmeEinuahme» nnd Aus»
und Ausgabe und den Ueberschuß beziehungsweise Kasfenbestaud in deu Icchrcu 1873, gaben,
1874 uud 1875 gibt die'nachstehende Tabelle, in welcher die bezüglichen Zahlen für die Immobilar-
und Mobilar-Versichcruug getreuut augegebeu fiud, die uähcre Auskunft:

17
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S o l I - E i n n ll h ln c.

Jahr. Bestand
des

Vorjahres.

«est
Einnahm«.

Jahres-
Beiträge.

Monats-

Beiträge,

Kosten filr
Porto,

Quittungs,
Bücher,
Policen,

Zinsen. Insgemein. Summa.

1»?».

Immulnlar

Mobil«»

3,521,447

4,303

04

57

22,412

27,892

76

,',7

1,692,685

311,822

61 56,500

53,934

24

00
1,708 40 172,776 73

14,063

820

04

7?

5,481,593

398,274

82

,0

Summa.

Iinmobilar

Moliilar

3,525,750

3,807,938

80,23!

S1

05

49,805

26,019

29,10

33

39

2,004,508

1,760,911

357,378

48

11

110,434

55,318

56,497

93

21

25

1,708

8,004

40

40

17^,776

198,408

73

21

14,883

4,254

97

81

76

5,879,867

5,860,854

523,307

92

50

Sunnna .

In»»ul>il«r

Mudilllr

3,888,169

4,225,613

211/28

1/

6!»

55,122

30,154

30,493

80

40

83

2,118,289

1,842,051

407,991

59

82

5<

111,815

57,315

55,938

0,

8!>

0-,

8,004

12,806

!0

80

198,408

204,328

2!

86

4,351

418,038

183

90

7,,

.80

6,384,161

6,790,311

706,135

89

00

9«,

Summa. 4,437,144 30 60,648 '« 2,250,043 36 113,253 00 12,806 80 204,328 86 418,222 11 7,496,447 56

S o l I - A u s g ll b e.
'Die Ist- Die

Vorschuß
der ^

Vorjahre.

Rest-
Ausgabe.

^6 <^.

Brand

Entschädi¬
gungen.

Tara-
tions

Kosten.

Vcrwal-

tungs- :c.
Kosten.

Summa.

Mithin
Ueberschuß:

Einnahme

betrug:

Ist-Äusgabe

betrug:
Bestand:

',27,185

31,217

12

55

1,356,204

246,710

45

40

19,052

5,600

36

43

237,110

45,176

12

53

2,139,612

328,784

00

0!'

3,341,981

69,489 ,8

5,455,555

369,170 00

1,647,617

278,939

!0>

8,

8,807,988

80,231

05

42

558,402

491,999

42,683

07

7,

80

1,602,974

1,440,538

226,566

85

75

30

24,653

20,087

6,524

29

03

31

282,286

277,466

54,367

65

,0

40

2,468,397

2,230,091

330,141

89

90

3,411,470

3,630,762

3,193,165

0l

49

5,824,725

5,830,700

492,813

30

70

1,936,556

1,605,084

281,285

40

69

«3

3,888,169

4,225,615

211,528

47

61

534,683

620,409

48,849

51

28

1,667,105

1,332,433

300,845

05

16

38

26,611

22,529

7,686

34

09

80

331,833

800,281
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Reseruefonds.

Pränttil!M>isfmids.

VII. Nachtragzum
Reglement,

Für 1876 können diese Zahlen erst durch den Final-Abschlnß endgültig festgestellt, und
dieselben daher zur Zeit uoch nicht angegeben werden.

Der aus deu Nebcrschüssen der Einnahmen über die Ausgaben im Laufe der Zeit in
Gemäßheit des Z. 35 des Reglements augesammcltc, zur Deckung künftiger Ausfälle bestimmte
Reservefonds betrug Ende des Jahres 1872 3,525,750 M. Wie derselbe in den Jahren 1873
bis 1875 gewachsen und in welcher Weife er rentbar angelgt ist, ergibt die nachstehende Uebersicht:

Jahr 1873. Jahr 1874. Jahr 1875.

Benennung. Bestand
resp. Werth.

^6 H.

Vorschuß.
Bestaub

resp. Werth.
Vorschuß,

Bestand
resp. Werth.

Vorschuß.

1. Ausstehende Kapitalien

2. In Werthpapieren .

397,500

3,394.602 95

— 667,500

3,391,356 84

— 1,435,500

3,165,556 50

— —

Summa . . 3,792,102 95 — — 4,058,856 84 — — 4,601,056 '" —

Wenn der Reservefonds im Jahre 1875 trotz der günstigen Ergebnisse dieses Jabres nur
um 542,199 M. gewachsen ist, so erklärt sich dieS daraus, daß aus den Ueberschüsseu des ge¬
nannten Jahres nicht allein alle mit der Verlegung des Sitzes der Dircctiou von Eoblenz nach
Düsseldorf verbundenen außergewöhnlichen Ausgaben, über die weiter nntcn das Nähere angegeben
ist, sondern anch der Kaufpreis des neneu DirectionsgcbäubeS in Düsseldorf bcstritten, und endlich
die in Folge der Beseitigung der Wiederaufbau-Pflicht ermöglichte Zahlung der Nest-AnSgaben für
die Brandschäden ans früheren Jahren nahezu ganz und auf einmal geleistet worden ist.

Es erschien sachgemäß, einen größeren Theil des Reservefonds gegen hypothekarischeSicher¬
heit anszulcihcn, und hat der Proviuzial-Verwaltuugsrath sich damit einverstanden erklärt, daß in
der Regel ein Drittel des Reservefonds in dieser Weise rentbar angelegt werde. Dadurch ist die
anderweite Vertheilnng des Reservefonds zwischen hypothekarischen Darlehen und Werthpapiereu im
Jahre 1875 entstanden. Bezüglich der letzteren wird noch bemerkt, daß dieselben ohne Ausnahme
in vom Staate garantirten Eisenbahn-Prioritäten bestehen.

Der dem Director in Gemäßheit dcS 8- 1^9 des ReglemeutS durch den Etat znr
Disposition gestellte Fonds zu Belohnungen und Prämien für vorzüglich wirksam ge¬
wesene Löschhnlsc und zur Beihülfe bei Beschaffung von Löschgeräthschaften im Betrage von
24,000 M. ist in den Iahreu 1874 uud 1875 ganz zur Verwendung gekommen, während im
Jahre 1873 nur 13,468 M. aus demselben verausgabt worden sind. Außer sehr zahlreiche«
Prämien, die solchen Personen, welche sich beim Löschen von Brandschäden besonders ausgezeichnet
haben, bewilligt wurden, sind im Jahre 1873 an 42, im Jahre 1874 an 61 und im Jahre 1875
an 50 Gemeinde Beihülfen zur Verbesserung und Vervollständigung ihrer Löschgeräthschaften ge¬
währt worden.

DervondemProvinzial-Landtage am 10.Juni 1874 beschlossene, unter dem 20.Novembcr6^8ä.
Allerhöchst genehmigte VII. Nachtrag zum Reglement der Provinzial-Feuer-Societät ist
mit dem 1. Februar 1875in Kraft getreten. Durch diefeu Nachtrag ist die Pflicht zum Wiederaufbau
abgebrannter oder durch Brand beschädigter Gebäude aufgehoben, die alsbaldige Zahlung der ganzen
Entschädigungssumme nach ihrer Feststellung zur Regel gemacht und eine Anzahl sonstiger, für die
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Versicherten lästiger Formalitälen beseitigt worden. Es ist einleuchtend, daß bei der Kürze der
Zeit, für welche diese neuen Äestimmn»gen in Gültigkeit sind, ein bestimmtes Urtheil über den
Erfolg dieser Maaßuahmen heute noch nicht gefällt werden kann. Man wird aber nicht irren,
wenn man den großen uud audauerndeu Zuwachs au Versicherungeu und namentlich a» guteu
Versicherungen, dessen sich die Societät in den letzten Jahren zu erfreuen gehabt wenigstens zum
Theile dieseu Änderungen des Reglements zuschreibt, während andererseits d,e Besorgnisse, welche
man vielfach an die Beseitiauug der Wiederaufbau-Pflicht, namentlich bezüglich der dadm'ch angeb¬
lich bedingten Vermehrn»«, der Brandschäden geknüpft hatte, bisheran nicht in die Erscheinung
getreten sind. Iedeufalls wird aber die Erfahrung eiuer längereu Reihe von Jahren abgewartet
werden müsse», ehe sich ein bestimmtes und endgültiges Urtheil über die Folgen, welche die ge¬
troffenen Maaßnahmen für das Gedeihen der Societät haben werden, bilden laßt. ^

Dagegen hat die Aufhebnng der Pflicht zum Wiederaufbau es nothwendig und möglich
gemacht, die sehr große und mit Arbeite» uud Weiterungeu der mannichfachsteu Art verknüpfte
Rest-Verwaltuug bei der So cietäts-Kasse erheblich zu vermindern uud die KassenveNval-
tung eiuem normalen Znstande entgegenzuführeu. Dadurch, daß vor dem Inkrafttreten des VII^
Nachtrags alle Ara»d-E»tschädignngen u»r zum Wiederaufbau iu mehrere» von dem Fortgang des
letzteren abhängige» Ratenzahlungen geleistet wurden, mnßte eiu großer The.l der zuerkannten
Entschädiguiigs elder i» der Regel mehrere Jahre hmdurch als Rest-Soll-Ausgabe Mchgefuhrt
werden. Die letztere betrng Ende 1874 673,864 M.; sie ist nach «°'^gung d°r Mcht zum
Wiederaufbau im Jahre 1875 auf 213,338 M. herabgegaugeu und wird am Schlüsse des Rech-
»uugsjahrs 1876 »»ter den Betrag von 100,000 M. sinken. Die durch d'est Kürzung der Rt-
ausgäbe bedii'gte» aiißergewöhnlichen Ansgaben sind oh»e Iuauspruchuahme des Reservefonds aus
deu laufeudeu ^Ei»»ah».e» der Jahre 1875 m,d 1876 bestritteu worden. SocicMs-Kawster

Durch die a»i 1. Iauuar 1875 erfolgte Eiuführuug der ueue» Reichswahrung war ne ^^^^tast«.
Umrechnuug der Versicherungssnmmeu uud der Prämieusatze aus der vis- ^,^ ^ ^ ^,.
herigen Thaler- iu die Reichswähruug uuabweislich nothwendig geworden. Dieser ^^.
Zeitpuult schien geeignet, eine Modisieatiou des bisherigen Classifieatious- und Veitrags-Tar.fs
die bensowohl aus sachlichen Rücksichten nnd dnrch die gemachten Er alMngen geboten, w. du ch

die Mö lichte t eines b sse eu Auschließens der Prämieusatze an die Reichswahrung wnn chenswerth

erschien,'eintreten zu lasse... Dichr vou dem Direktor entworfene, von "^abVerwa^
tnngsrath gutgeheißene ueue Elassisieatious-Tarif wurde ««^ Wn 13- Mar, ^ "
Herrn Oberpräsidente» genehn.igt nnd der Ansschreibnng der Beitrage für da Iah 876 zu
Grnnde gelegt. Durch den ueue» Elassisieatious-Tarif siud au die Stelle der bis ahm estandeuen

sieben Elassen mit je zwei Unterabtheilungen (^. u, «.) dreizehn Classe» oh»e UMeraN^ungeu
gelreteu, u d es ist iu demselben gleichzeitig ei»e Er.näßignng der m Anschluß a e^.chs h

r»»g a geruudete» Prämie.isätze festgestellt morde». Diese ».»faugreiche, ^'t üb r ^ M
Poitiou u u.»fasse»de Arbeit des Umrech»e»s der Versicher»«gss«m.um u» Bei ra s^ m ^^^

Relchswähruu uud die gleichzeitige Reduetio» der ^^ragssätze in die El ssen d^^^^
wurde im ^a»fe des Jahres 1875 für sämmtliche Eataster durchgeführt, fo daß diese beu am 1.
Iaimar 1876^^^ <« der Markwährung uud alle Classen, sowie alle Beitrage
nack K,»i, i,.„.n ^arif und letztere ebenfalls in der Martwährung nachweisen.

Es wr^enrch nicht allein die Gruudlage für eiue geregelte weitere Geschäftsfhruug

gewo««eu,1o«dem e!"t 2) gegm deu frühere« Zustaud d^at^er dadurch eme V^esse^
eiugefiihrt worden, daß, wä'hreud die letztereu bis dahiu »»r die Beitrage zu /. ihrer wirklichen
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Höhe enthielten, nunmehr sachgemäß die Beiträge in ihrer ganzen Höhe Aufnahme gefunden
haben.

Die Kosten dieser Umrechnung und Berichtigung der Cataster, für welche der 2!!, Pro-
vinzial-Landtag in feiner Sitzung vom 8, April 1875 einen Credit von 9000 M, zur Disposition
gestellt hatte, beziffern fich auf im Ganzen 9632 M., welche aus der laufenden Einnahme des
Jahres 1875 gedecktworden sind. Die Verwendung dieser Summe ist in der Rechunng pro 1875
im Einzelnen nachgewiesen worden. Die Überschreitung des Credits um 632 M. wird ebensowohl
dnrch den Umfang der Arbeit, wie durch die Nothwendigkeit, die letztere in wenig Monaten und
vor dem Schlüsse des Jahres l8?5 zu Eude zu führen, und dnrch die in Folge dessen nnabweislich
gewordene Heranziehung zahlreicher Hülfsarbeiter motivirt erscheine«.

>^. Nencuiferchumi der In Ausführung der von dem 23. Provinzial-Landtage in seiner Sitzung vom 3. April
Kataster. ^75 gefaßten Resolution, wonach in Anerkenntnis! der großen Mängel, welche durch die im

Laufe der Zeit eingetreteuen Veränderungen in dem Zustande der Feuer-Soeietäts-Catasler ein¬
getreten find, die vollständige Neuanfertigung der Cataster beschlossen uud der
Proviuzial-Verwaltuugsrath ermächtigt wurde, die Kosten dieser Arbeit aus bereiten Fonds der
Societät zu bestreiten, dem Landtage aber demnächst eine Uebersicht der zu diesem Zwecke verweu-
dete» uud noch zu verwendeuden Summen vorzulegen, ist auch dieser Neufertigung der Cataster
näher getreten uuo vou dem Provinzial-Verwaltungsrathe unter Genehmigung des von dem Di¬
rektor entworfene:,, einen Voranschlag der erforderlichen Kosten enthaltenen Planes die Inangriff¬
nahme dieser Arbeit angeordnet worden.

Was den U m fang dcrfelbcn betrifft, so handelt es sich um die Erneuerung fast sämmt¬
licher Cataster. Diefelbeu siud mit Ausnahme einiger weniger, deren Erneuerung bereits früher
durch audenoeite Abgreuzuug von Gemciudebezirken unaufschiebbar geworden war, in den Iahreu
1836 bis 1839 angefertigt worden. Die meisten derselben siud durch den langjährigen Gebrauch
mehr oder minder defekt geworden, bei sehr vielen ist aber auch durch die im Laufe der Zeit vor-
gekommeuen Aenderungen in den Eintraguugeu, durch Eigeuthumswcchsel, durch Erhöhung oder
Ermäßigung der Versichernngssummeu uud Beiträge, durch Neu-Numcriruug der Häuser, endlich
durch die iu gauz außerordentlichem Maaße iu zahlreiche» Gemeiuden Staat gehabte Vermehrung
der Häuser uud die dadurch bedingten Nachträge nnd Zusätze aller Art deren Uebcrsichtlichteit und
Brauchbarkeit in erheblicher Weise beeinträchtigt worden.

Dies gilt ebensowohl von den bei der Dircction geführten Cataster-Exemplaren, in weit
höheren, Maaße aber noch von denjenigen, die auf den Bürgermeister-Aemtern beruhe,,. Es muß
sich sonach die Neuanfertigung der Cataster auf fämmtliche Gemeinde,, der Provinz und auf beide
Eataster-Eremplare — fowohl auf dasjenige, was bei der Directiou, wie auf dasjenige, welches
auf den Bürgermeister-Aemteru geführt wird - - erstrecken; die neuen Cataster müsst» Raum für
alle vorhandenen Gebäude enthalten und so eingerichtet werden, daß sie auch die im Laufe der Zeit
ueu entstehenden Gebäude aufnehmen tönueu. Es siud hiernach, da nur die Cataster von fünf
Bürgermeistereieu der Eruenernng nicht bedürfen, für 751 Bürgermeistereien uud unter Berüeb
sichügung ciuer Gebäudezahl vou 550,000 die Cataster ue» anzufertigen. Hierzu sind an Forum-
laren 382 Nies erforderlich. Die Zahl der Aände wird für beide Cataster-Cxemplare zusammeu
ea. 1800 betragen, uud wird für die gänzliche Volleuduug der Arbeit eiue Zeit vou 1 bis 5
Jahren in Aussicht genommen werde» müssen. Da die bei der Direction etatsmäßig angestellten
Beamten mit Arbeiten überhäuft uud uicht im Stande sind, sich an einer außergewöhnlichen nnd
so bcbeutcudcn Arbeit, wie es die in Rede stehende ist, mit Erfolg zu bethciligcu, so muß die Neu-
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fertignng der Cataster durch Hülfsarbeiter uuter Aufsicht der Soe.etatsbeamteu geschehen, nnd
erfolg die Nemnnerirnng dieser Hülfsarbeiter nicht in der Form von Tage«waten sondern ach
der Anzahl der von einen, jeden derselben bearbeiteten
Veistuuae, Die Zahl der zur Zeit bei der Societät versicherten Gebäude betragt 728,519 und

w3^r B^rück^gulg !er fortdauernden Zunahme derselben °i° ^ der bei der Reu er^
tigung der Kataster zu bearbeitenden Bcrsicherungsobjeeteans rmvd 750,00 a'^ch a « sm
Wird für jedes zur Eintragung kommendeVersichernngs^bjeet 1 Pfg, ^ '°^m „ach w,
gemachtenErfahrungen ein fleißiger und gewandter Arbeiter un DnreMmtt 3 Marl verduncn,
ein Satz, der nicht zn hoch erscheinen wird. . . ^.

Hiernach berechnen sich die Kosten der Nenaufertignugder Cataster w,c fol t.
1 Beschaffungvon 382 Ries Formulare ^ 22 M. 50 Pfg. . - "^ -'^.
2. Kosten von 1800 Einbänden ^ 3 M ......... ^" "
>;. „ der Anfertigungder Cataster ....... - - ^'""" "
4. Portotostcn für Uebcrfcndungder Cataster von nnd au die

Bürgermeister .............. ^' "
29945 M.

Es würden bei einer Arbeitsdaner von 5 Jahren hiernach jährlich zu dem gezeichneten

Zwecke rund 6000 M. aufzuwenden sein. qz.,mim,en
Im Jahre 1876 sind die Cataster für 10? Bürgernmsterem, mit 112,9.0 PoMouen

in 292 Bänden nen gefertigt nnd die Dnplikate den betresfeude» Vürger.neistern '"l'^ "orde..
Es sind hierfür im Ganzen 5584 M. 27 Pfg., uud zwar 2195 M. 79 Pfg. an versonnen
3888 M. 48 Pfg. an fachlichen Kosten gezahlt worden Mobil« Versicherung

Wie und in welcherWeise die Mobilar-Verslcherung sich entwickelt nnd erw„ n
hat, geht ans den in der oben abgedruckten Tabelle über die Zahl der Verscherzen das^ -

sich rm, s-Capital, die Höhe der Beiträge, die Zahl der Brandschäden uud d.e H^' "
Entschädignngen emachten Mittheilungen, bei welchen überall die ans d.e Mo . a B stch

Vez',g habende,, Daten besonders nnd getrennt von den Resultaten der ^«mob, ^ schn M
angegebensind, hervor. Indem daher hieranf lediglich Bezug geuommeu w.rd, ble bt ch a'^
führen daß auch iu deu Niobilar-Berficheruugs-Negisterudie Versicherungs,nmmen und Ne ragss tze

Jahre 1875 i die Markwähruu nmgerechuetnnd den, „wen Münzsystem "ngepaß worden
sind Die bezügliche Arbeit ist von den Soeietätsbeamten abgeführt worden uud hat deu Aufwand

^^eit^ A.!2wmg uud Eutwickeluugder Mobilar^ersicheruug bei der Soeietät
entsprechend ist die Zahl der Geschäftsführer (Agenten),welche Ende 1873 211 betrng, »m 4o
vermehrt worden, so daß znr Zeit 254 Geschäftsführerin Fuuetwu stud.

Die Mobilar^Versicheruugs-Bedingnngeu siud eiuer Nev.s.o»uuterworfeu wo du,,
und sind die in Folge dessen ausgearbeiteten neuen VersichernngsHedingungenm,l dem 1 März
^875 in Kraft getreten! Dieselben haben sich, soweit die bisherigen Erfahrungen e.n Urthe.l
begründen können,als durchaus zweckmäßig bewährt. . . .. c^ c.l!^> >«

Die im "aufe des vorigen Jahres ans den, Gebiete des landw,rthschaftl,chen
Versicheruugsweseus entstandeneBeweguug uud die iu Folge dessen von den Prwat^Feuer.

MsichMch der landwirtschaftlichengerungen genmchtmZ.^
nisf und Modifi «tioueu in den Versichernngsbedinguugenhabeu Anlaß gegeben, d,e b" h n "
der Soeietät gültigen, diese Kategorienvon Versicheruugmbetreffenden Bedmguugeuuud Vor,chr.f.en



136

einer erneuten Prüfling zu nntcrwerfcn. Es sind in Folge dessen alle Vergünstignngen, welche
von den PrivatFener'Versicheruugs.Oesellschafte,! den ^andivirthen eingeräumt worden sind, auch
bei der Societät eingeführt, und ist die Willigkeit dieser Zugeständnisse, soweit solche neu sind und
nichl bereits früher bei der Societät bestanden hatten, auch auf alle bcereitS früher abgeschlossenen
laudwirthschaftlichen Versicherungen ausgedehnt, beziehungsweise auch für diese gültig erklärt worden.

Verlegungoes Dein von dein Provinzial-Laudtage in seiner Sitzung von: 3. April 1875 gestellten Antrage
DmnicilsderMrectwu^ Genehmigung der Verlegung der Verwaltung und des Domicils der Provinzial-

"°'^,^3rf"^ Fcner-Socität von Eobleu; nach Düsseldorf ist inittclst Allerhöchster Ordre vom 10. Mai
1875 Statt gegeben worden.

In weiterer Ausführung der von dein Prouiuzial-Laudtage in der Sitzung vom 3. April
1875 gefaßten Beschlüsse ist ein Direcliousgcbände in Düsseldorf erworben, dasjenige in Cobleuz
verlaust, nnd demnächst die Verlegung der Dircctiou selbst von Eoblcnz nach Düsseldorf mit dein
1. October 1875 zur Ausführung gebracht worden.

Erwerbung eines neuen Zum Zwecke der Erwerbung eines neuen Socitätsgcbäudes in Düsseldorf
Societöts.OMndes in h^te der Provinzial-Laudtag einen Credit von 210,000 Mark mit der Maaßgabe bewilligt, daß

'^ °^' ver Erlös ans dem Verkaufe des Eoblenzer Societätsgebäudcs zur thcilweiseu Tilgung dieser
Summe verwendet, der Nest aber aus disponibel« Fonds der Societät entnommen werde.

Das in der hiesigen Stadt käuflich erworbene Gebände, welches ganz neu erbant und
beim Anlaufe uoch nicht völlig fertig gestellt war, ist durch einen im Herbste 1875 in Angriff
genommene» und im October u. I. bezogenen Anbau, iu welchem sämmtliche Etagen feuersicher
eingewölbl sind und für die Kasse ein feuer^ uud diebessicherer Tresor eiugerichtet worden ist,
vergrößert uud vervollständigt worden. Das Gebäude enthält anßcr den Dienstwolmnugeu für
den Dircctor und zwei Boten alle für den Dienstbetricb der Societäts-Directiou erforderlichen
Räume, es bietet iu seinen Einrichtungen die größtmögliche Garantie für die zuverlässige nnd
feuersichere Aufbewahrung der werthvollen Eataster, Gcbäudebeschreibuugeu und Versichcrungsregister,
wie nicht minder der Bestände an Geld uud Wertpapiere«, es gestattet, eine dcu Interessen des
Dienstes entsprechende Einrichtung uud Eiuthciluug des Geschäftsbetriebes und ermöglicht die Er-
wcilcrnng und Ausdehnung, wenn eine solche durch Vergrößerung der Geschäfte nothwendig werden
sollte; das ueucrworbene Directionsgebäude entspricht deshalb nach Bauart, Größe und Eiurichtung
alleu berechtigten Anforderungen.

Die Kosten des Ankaufes des Haupthauses nebst dein für dcu neu errichteten Anbau
erforderlichen Terrain incl, Kosten des Actes :c. betragen 153,140 M. 03 Pf,

Dazu kommen die Baukosteu für deu Anbau mi t 65,072 „ 01 „
Zusammen 209,212 M. 67 Pf.

Diesen eigentlichen Erwerbs- und Baukosten treten aber noch die Ansgaben hinzu, welche
für die vollstäudige Einrichtung des Gebäudes, für Äepftanzuug des Gartens, für Ergänzung des
Inventars, der Bnreau-Uteusilieu lc. erforderlich waren, uud für die bis jetzt 13,354 M. 3? Pfg.
verausgabt wordeu siud. Die Oesammtlosten beziffern sich sonach auf 222,50? M. 14 Pfg., und
ist der bewilligte Credit daher um 12,56? M. überschritte» wordeu, eiue Ueberschreiluug, die
lediglich durch die im Voranschlag nicht berücksichtigten Einrichtnngskosteu herbeigeführt worden ist
lind deshalb motivirt erscheinen wird.

Die Kaufsumme ^ä 153,140 M. ist aus dcu laufenden Einnahmen des Jahres 1875,
der Rest aus denjenigen des Jahres 1876 gedeckt wordeu, und war es nicht erforderlich, die
rentbar angelegten Bestände der Societät in Anspruch zu nehmen.
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Das Directionsge bände in Cob lenz wurde mcistbieteud verkauft und zum Preise Verlauf des Zocietäls»
von 93,32«> M. zugeschlagen; davon ist die Summe von 30,826 M. beim Antritt bezahlt worden, ^b«udes iu Cobleuz.
der Nest aber zu 5"/n verzinslich stehen geblieben. Nachdem die Kosten des Erwerbs des
Dircctiousgcbäudes iu Düsseldorf aus den Iahres-Einuahiuen bestritten worden sind, wird die
Ueberweisuug dieses Ncstkaufprcises acl 63,000 M. au den Neservefoud nunmehr erfolgen tonnen.

Der Umzug der Dirccliou von Eobleuz nach Düsseldorf ist Ende September Umzug der Direttio»
1875 bewirkt worden. Derselbe umfaßte außer dem Transporte der Bureau-Utensilicn, diejenigen "°" ^ubleuz
der üatastcr und Acten im Gewichte von mehr als 20,000 Kilo. Es ist gelungen, den Transport """' Düsseldorf,
dieses Materials ohne allen Verlust zn bewerkstelligen, und ist ebenso mit dem Umzug eine eigent¬
liche Unterbrechung der Arbeiten nud des Dienstbctriebes nicht verbunden gewesen. Die Kosten
des Transportes des Societäts-Mobilars iucl. Acten betrugen 1474 M, 28 Pfg.

Den Beamten der Direction wurdeu die Umzugskosteu uach Maßgabe der bestehenden
Vorschriften mit zufammeu 4683 M. vergütet.

Nachdem die seit dem Frühjahr 1872 vakant gewesene Stelle des Directors der Societät Aeamteder Direction.
durch die in Folge der Wahl des 22. Provinzial-Landtags Allerhöchst erfolgte Bestallung des
Landraths Senk zum Feuer-Socictätö-Director wieder besetzt worden, hat letzterer sein Amt am
1. September 1874 angetreten, Weitere Veränderungen in dem BeamtewPcrsouale der Direction
sind dadurch entstanden, daß der Secretair Linduer und der Secrctariats-Assisteut Buhl wegeu
.Krankheit und dadurch bedingter Dicnstnnfähigkcit im Laufe des Jahres 1875 ihre Stellen aufzugeben
genöthigt waren. Beiden ist eine vorläufige Iahresunterstütznng von l500 M. beziehungsweise
850 M. in Gemäßheit der Bcslimmnngeu des Reglements für die Pensionirnng der provinzial-
ständischen Beamten der Nheiuprovinz vom 6. Juni 1874 bewilligt worden, nnd wird der Pro-
viuzial-Laudtag über die Gewährung einer Pension an die genauuteu Beamten zu beschließen haben.
Ebenso hat der langjährige Inspcctor der Proviuzial-Feuer-Socictät Eick seine Pensionirnng mit
1. October 1875 nachgesucht, und ist ihm dieselbe mit der gesetzliche» Iahres-Peusion von 3510 M.
gewährt worden. Au seiner Stelle wurde der bisherige Bürgermeister der Stadt Mähen, Vand-
gerichts-Assessor a. D. Adams, zum Inspector der Proviuzial'Fcuer-Socictät auf eine l2jährige
Amtöoauer erwählt und am 1. October 1875 in sein Amt eingeführt.

Die von dem letzten Proviuzial-Landtage am 16. September 1875 erfolgte Bewilligung
einer Summe von jährlich 3000 Mark zur Aufbesserung der Gehälter der Directions-
Beamten in Verbindung mit der durch das Ausscheiden mehrerer Sccretariatsbeamten gegebenen
Möglichkeit des Aufrückens der geringer besoldeten Beamten in höhere Etatsstellcn hat eine Ver¬
besserung des Diensteintommens der Mehrzahl derselben zur Folge gehabt uud die mit der Ver¬
setzung nach Düsseldorf verbundenen Nachtheile leichter überwinden lassen. Nichts desto weniger
erscheint ciue anberweite Neguliruug der Gehaltsverhältuisse unter Ereiruug bestimmter Stellen
mit den festen Durchschuitts-, Maximal- und Minimal-Gehaltssätzen erforderlich, und wird der
oem Landtage vorzulegende Etat die näheren Vorschläge in dieser Beziehung enthalten.

18
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Geschä'fts-Umfanq. Ueber den Umfang der in den Bureaux der Directiou in den letzten Jahren
erledigten Geschäfte ist zu bemerken, daß die Zahl der

im Iah«
jurnnlisirten

Sachen

enigegMcMen und
bearbeiteten

Immubila»Versiche
runssS Äuträsse

eingessllugcnenund
bearbeitete»

Mobilllr-Versichc-
ruusss'Anträqe

uurgewmmenen
Blllndfälle

1873
1874
1875
1876

38769
44068
52571
57159

21089
24409
26959
28683

12721
14434
14664
14779

1122
1180
1262
1369

im Jahre 1875
1876

8708 M.
8639 „

betragen hat.
An Porto ist

im Jahre 1873 6228 M. !
1874 7086 „ ^

gezahlt worden, wobei bemerkt werdcu muß, daß die Correspoudeuz der Geschäftsführer der Societät
sowie aller Privatpersonen frankirt an die Direetion gelangt und daher iu deu vorstehendenZahlen
nicht berücksichtigt ist.

Die Vertheilung der Geschäfte und deren Bearbeitung ist durch eine „Dienst-
Instructiou für die Beamten der Proviuzial-Feuer-Societäts-Direttiou" geregelt und sind außerdem
besondere „Geschäfts-Instruktionen für das technische Bureau" uud die „Feuer - Societäts - Kasse"
erlassen worden. Diese Instructioncn haben zu einer regelmäßigen und prompten Erledigung der
Geschäfte wesentlich beigetragen.

Die Beamten der Direktion verdienen die Aucrteuuuug, daß sie mit Fleiß, Hingebung und
Pflichteifer ihren Obliegenheiten uackgetommeu find, uud es ist weseutlich dieser Haltung der Beamten
zn danken, daß auch iu deu schwierigeu Verhältuisseu, welche mit dem Umzüge einer so großeil
Verwaltung naturgemäß verbunden waren, jede Störung oder Stockung des geregelten Geschäfts¬
betriebes vermieden worden ist.

VerbandDeutscher Die Rheinische Provinzial-Feucr-Soeietät ist auf Grund eines Beschlusses des Provinzial-
Mutlicher Fm«-Ver° Landtages vom 7. Juli 1871 dem „Verbände deutscher öffe ntlich er Feuer-Versich e-
sicherungs-Anstallen. ru ug s°A u sta l tc n Deutschlands" als Mitglied beigctreten. Dieser Verband, dem dieRechte

einer juristische« Persou beigelegt und dessen Statuten Allerhöchst genehmigt worden sind (Oes.°S.
1872, S. 531), hat den Zweck, die Iuteresscu des Feuerversicherungswesens zu fördern, -dasselbe
weiter zu entwickeln uud zu vertreten, namentlich durch Sammlung und Verwerthung der Erfahrungen
uud Resultate der einzelnen Anstalten, durch Vorschläge zur Verbessrnmg der bestehende« Einrich¬
tungen, durch Errichtung besonderer Vereine, sowie durch sonstige geeignete Mittel. Der Verband
hat seinen Sitz und Gerichtsstand in der Stadt Berlin. Als Mitglieder gehören demselben die
Mehrzahl der bestehenden öffentlichen Feuer-Versicheruugs-Austaltcn Deutschlands an (Ende 1873
18 Anstalten mit 2696 Millionen Thlr, Versicherungssumme); unter den Preußischen Anstalten ist
die unsrige die größte und wirb in Deutschland nur von der Königl. Sächsischen Landes-Immobilar-
Brand-Vcrsicherungs-Anstalt — einer mit dem Rechte der Zwaugsversicherung ausgestatteten staat¬
lichen Anstalt — an Größe und Ausdehnung übertreffen. Die Mitglieder des Verbandes zahlen
znr Deckung der Kosten jährliche Beiträge, und werden dieselben zu > uach der Zahl der Mit¬
glieder, zu V« uach der Versicheruugssumme und zu '/» nach dem Durchschnitte der Beiträge in
den letzten 10 Jahren aufgebracht. Der Beitrag der Rheinischen Pravinzial-Feuer-Societät betrug
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im letzten Jahre 1474 M. Der Verband gibt unter dem Titel „Mittheilungen für die
öffentlichen Feuer-Versicherungs-Anstalten" eine in der Regel allmonatlicherscheinende
Zeitschrift heraus. Dieselbe veröffentlicht u. A. die Rechnungs-Abschlüsseund Reglements-Aende¬
rungen der einzelnenSocietäten Deutschlands,sie stellt die Resultate derselbe« iu Gcsammt-Uebcr-
s'chtcu zusammen nnd bearbeitet dieselben, sie behandelt interessanteMaterien des Vcrsichernngs-
Wesens iu besouderen Aufsätzen und bringt Mittheilungen nicht nur über die öffentlichen Anstalten
in den nordischen Reichen, in der Schweiz, im Königreich Polen und in DeutschHestrcich,sondern
auch über die Einrichtung des Feuer-Versicherung«-Wesensund seine thatsächliche Gestaltung in
andern Cultur-Ländern (Frankreich,England, Amerika). Der durch den Verband überhaupt uud
wesentlich durch diese Zeitschrift vermittelteAustausch der Erfahrungen, die Kenntniß der Einrichtungen
und der Resultate der einzelnen Societäten ist von keineswegs zu unterschätzender praktischerBedeu¬
tung für die Leitung jeder Anstalt. Die General-Versammlungdes Verbandes, welche alljährlich
im Frühjahr Statt findet, wurde im vorigen Jahre am 31. Mai und 1. Juni in Düsseldorf
abgehalten, und ist es erfreulichmittheilen zu können, daß diese Versammlung,in welcher die Mehr¬
zahl der öffentlichenFeuer-Versicherungs-AnstaltenDeutschlands vertreten war, auch einen für die
diesseitigeSocietät ebenso lehrreichen, wie befriedigendenVerlauf genommenhat. Ist unsere
Societät auch nicht in der Lage, sich an der von einer größeren Zahl der verbundenenAnstalten
jüngst ins Leben gerufenenRückversichcrungsabthcilung bctheiligenzu können, fo sind im Uebrigen
die Vortheile, welche die Mitgliedschaftdes Verbandes auch für die Rheinische Anstalt hat, fo
evident und bedeutsam, daß das fernere Verbleiben in diesem Verbände nur als sachgemäß uud
erwünscht bezeichnet werden kann.

Die wiederholtangeregte uud zuletzt vom 22. Provinzial-Lcmdtage iu der Sitzuug vom 10. Herabsetzung der Bei»
Juni 1874 behandelte Frage: ob eine Herabsetzung der Versicherungsbeiträge mit Rücksicht ^°""d Abänderung
auf die Höhe des Reservefondsnach den Bestimmungendes ß. 35 des Societäts-Reglemcntsnun- "es Reglements.
Mehr eintreten könne, ist Gegenstandwiederholterund sorgsamer Prüfung nnd Erörterung gewesen.
Nach der Vorschrift des bezogenen Paragraphen „soll eine Herabsetzungder BeitragssätzeStatt
finden können, wenn der Reservefondsbis zur Höhe des anderthalbmaligcnBetrages der Iahres-
einnahme an Beitragssätzen angewachsenist". Die Voraussetzungist eingetreten. Nach dem
Nechnungsabschlussc des Jahres 1875 betrug der Reservefonds4,601,056 M, die Prämien-Ein-
«ahme in 1875 aber 2,357,05? M., der Reservefondshat somit die Höhe erreicht,von der die
eventuelle Herabsetzung der Beiträge im ß. 35 l. c. abhängig gemacht ist. Die Rcchnungsrcsultate
des Jahres 1876 werden au diesem Verhältnissevoraussichtlich Nichts ändern. Gleichwohlerscheint
eine allgemeine Herabsetzung der Beitragssätze in mehr als einer Hinsichtbedenklich.
Die letzterensind durch den im Jahre 1875 zur Einführung gelaugten neuen Classificationstarif
erheblich ermäßigt worden, und ist der Durchschnittsprämiensatz,wie oben näher dargcthau, schon
von 1,53 auf 1,50 gesunken und wird das Jahr 1876 ein weiteres Zurückgehen der Beitragssätze
nachweisen. Wollte man dieses Zurückgehen durch eine nochmalige generelleErmäßiguugder Beitrags¬
sätze vergrößern und beschleunigen, so würde dies eine Maßregel sein, deren Tragweite und deren
Erfolg sich in keiner Weise übersehen läßt. Zudem sind die jetzigen Beiträge nicht nur ebenso
niedrig, sondern auch vielfach niedriger, als diejenigen,die von den Pnvat-Fcuer-Versichernngs-
Gesellschaftenerhoben werden, und es liegt deshalb auch nach dieser Seite hin kein Gruud vor,
Mit einer weiteren generellenPrämienermäßigungvorzugehen. Bei dieser Sachlage empfiehltsich
unter Fcsthaltung an dem jetzt bestehenden Beitragstarife dem §. 35 des Reglements in der Form
Genüge zu leisten, daß fortau alle Ueberschüsse der Prämien-Einnahmenund die Ausgaben dem

18^
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Reservefonds so lauge nicht mehr überwiesen werden, als derselbe die reglementsmäßige Höbe des
anderthalbfachen Betrages der Prämien-Einnahme hat, nnd daß diese Ueberschiisse den Ver¬
sicherten auf ihre nächste Prämienzahlung angerechnet beziehungsweise ihnen
zurückerstattet werden. Zu einem solchen Vorgehen bedarf aber der §. 35 des Reglements
einer entsprechenden Aenderung, bezüglich deren dem Provinzial-Landtage eine besondere Vorlage
zur Beschlußfassung unterbreitet werden soll. Indem daher hier lediglich auf diese Vorlage selbst
verwiesen werden kann, wird noch bemerkt, daß dieselbe noch eine Anzahl anderer Abänderungs-
Vorschläge zu dem bestehenden Reglement enthält, deren Annahme für die weitere Ent¬
wicklung und Verwaltimg der Societät nur vortheilhaft und ersprießlich sein wird.

Nun» und Feuer Zum Schlüsse dieses Berichtes möge uoch darauf hiugcwicfeu werden, wie eine Revision
Pobze>. ^. ^ ^, Provinz bestehenden Vorschriften über die Bau- und Feuerpolizei im Inte¬

resse der Feuer-Societät dringend erwünscht und geboten erscheinen mnß. Von den großen Städten
abgesehen, in welchen in beiderlei Beziehung gute und geregelte Zustände bestehen, fehlt es für die
kleineren Städte und für das platte Land entweder ganz an ausreichenden, den jetzigen Verhält¬
nissen entsprechenden Bestimmungen und Vorschriften, oder es ist deren Handhabung doch eine wenig
zureichende. Was insbesondere die Banpolizei betrifft, so ist die Errichtung von Wohn- und
Wirthschafts- (namentlich Stall-) Gebäuden unter einem Dache ohne trennende Vrandgicbel und
Ziegeldächer mit Strohdcckcn noch fast überall gestattet, während fehlerhafte Kamin« uud Fcucrungs-
Anlagen und selbst die Errichtung neuer Strohdächer, unerachtet sie verboten sind, noch immer in
großer Zahl vorkommen. Bezüglich der Fcu e rp o l iz ei aber bestehen für das platte Land entweder
gar keine allgemeinen und ausreichenden Vorschriften oder dieselben sind vor so langer Zeit erlassen,
daß sie für die gegenwärtigen Zustände nicht mehr ausreichcu und dazu in ihrer Handhabung
vielfach vernachlässigt werden. Während in anderen Theilen Preußens und Deutschlands nahezu
kein Dorf ohne eine organisirte und vielfach vortrefflich geschulte Feuerwehr ist, fehlt es in vielen
unserer Dörfer, selbst in recht großen, an jeder Organisation des Feuerlöschwesens, an jeder
Anweisung über die Aufbewahrung und Handhabung der Feuerspritzen und anderer Löschgeräthc
nnd an jeder Kenntniß der Feuerlöschregcln. So groß und berechtigt aber das Interesse der Societät
und aller ihrer Mitglieder an ciucr Besserung dieser Zustände ist, so bleibt der Societäts-Verwal-
lung doch nur übrig, auf diese Zustände aufmerksam zu machen und daran die Bitte zn knüpfen,
daß die competentcn Behörden Abhülfe eintreten lafseu mögen. Die Societäts-Dircction ist gern
bereit, alle auf eine solche Abhülfe gerichteten Maaßregeln, mich durch Gcldbcihülfeu, soweit solche
iu einzelnen Fällen erforderlich fein möchten, zu unterstützen.

Düsseldorf, den 24. Februar 1877.

Der Director der Rheinischen prouinzialFeuer-Societät:
Senl.
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U«lage 8.

Bericht
über die Verwaltungdes ^and-Armenhauses zu Arier

während der Jahre »873, R874 und R8V5.

Die Beilagen enthalten die Uebersichten des Bevölkerungswechsels wahrend der Jahre 1873, 1874
und 1875 nebst einer Nachweisnngüber den Fabrikbetrieb und einer Znsammenstellungder Eiu-

nahmen und Ausgaben des Instituts.

I. Statistik.
Während der Jahre 1873/75 war die Bevölkerung in sämmtlichenAbtheilungen des

Landarmenhauses(des Hospitals, der Heil-Anstalt, der Irrenpflege-Nnstaltund der Arbeits-Anstalt), Anl. 6,, ll. c.
sowie die anliegendenUebersichten angeben, der Kopfzahl nach im Ganzen folgende:

1873 1874 1875

männ¬
lich

!
«eiblich Summa, männ¬

lich weiblich Summa. männ¬
lich weiblich Summa.

Bestand im Anfange des Jahres
Zugang .......

234
135

199
83

433
218

219
153

190
84

409
23?

195
103

18?
69

382
172

Summa . .

Der Abgang während des Jahres

369

150

282

92

651

242

372

177

274

8?

646

264

298

79

256

54

554

133

Mithin waren am Ende des
Jahres anwesend . . . . > 219 190 409 195 18? 382 219 202 421

1873 1874 1875

männ¬
lich weiblich Summa. männ¬

lich weiblich Summa männ¬
lich weiblich Snmma.

Nach dem Durchschnitte der Ver¬
pflegungstage, welche betrugen

waren in der Anstalt täglich
mithin die Etatszahl von . .

81769
224
280

71451
196
210

153220
420
490

81631
223
280

70630
194
210

152261
417
490

80448
220
2^5

72611
199
215

153059
419
440

täglich i '""?r..... 56 14 70^ 5? 16 73 5 16 21
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Von den durchschnittlich im LandarmenhauseverpflegtenPersonen waren aufgenommen:

Im Jahre

Irre, Kraute,
körperlichgebreche

liche, alters¬
schwache Leute
und Kinder

auf Kosten des
Hauses.

Auf Kosten
des

Prouiuzial-
Laudarmeu-Ner-

bandes.

Auf Kosten
von

Privaten und
Gemeinden.

Im Gnuzen.

1873......

1875......

230
229
219

144
135

99

46
53

101

420
417
419

Summa . .

Mithin im Durchschnitt . . .

678
22«

378
126

200
6?

1256
419

Die Vevölteruug zählte:
Neligions-Verhiiltniß.

au Katholiken.
„ Evangelischen
„ Juden . .

Summa wie vor

1873

553
94
4

651

1874

550
91
5

646

1875

483
6?
4

554

Heiumths-VerlMtuisse.
Von der gedachten Nevölteruug gehörten heimathlichan:

1. dem Negierungsbezirk

1873 1874 1875

!
Trier und zwar den
.streifen:

mÄuulich
__^__

21

weiblich Summa. männlich weiblich Snmma, männlich weiblich Summa.

Verntasscl . . 20 11 18 21 39 1« 18 34
Äitburg . . . 19 21 40 13 23 36 17 16 33
Dann .... 9 10 19 7 11 18 9 11 20
Merzig . . . 19 24 43 21 22 43 17 20 37
Ottweilcr . . 14 13 2? 16 12 28 11 17 28
Priim .... 9 18 2? 8 1? 25 5 13 18
Saarbrücken . . 37 22 59 24 21 45 34 25 59
Saarburg . . 20 10 30 21 7 28 19 8 2?
Saarlouis . . 21 25 46 20 20 40 26 10 36
Trier, Landkreis 27 41 68 29 38 67 25 29 54
Trier, Stadtkreis 49 29 78 42 2« 68 28 29 5?
St. Wendel . . 13 10 23 12 9 21 13 9 22
Wittlich . . . 16 20 36 11 19 30 12 14 26

II. Verschiedenenanderen
Regierungsbezirken 95 19 114 130 28 158 66 3? 103

Gleiche Summa 369 282 651 372 274 646 298 256 554
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Uebersicht der etatsmäßigeu Freistellen und deren Nutzung in den verschiedenen Abthei-
lungen des Hauses seitens der einzelnen Kreise des Regierungsbezirks.'

Nr den Kreis:

Rastel.

^"briicten
Marburg
«»ailouis

^"er. Land
^er, Stadt

^"ttich
Sumn ia

1873

Die Freistellen
«ertheilen

sich nach ihrem
Soll

auf die
verschiedenen
Abtheilungen
der Anstalt
und zwar:

>c.» »K> ^

Die benannten
Kreise

hatten während
des Jahres

durchschnittlich
pro Tag

als Pfleglinge
in

der Anstalt:

,^,., <" c^

Mit

hin
gegen
das

Soll:

1874

Die Freistellen
vertheilen

sicb nach ihrem
»oll

auf die
verschiedenen
Abtheilungen
der Anstalt
und zwar:

L> 63' !<Z>

^

^

Die benannten
Kreise

hatten während
des Jahres

durchsckuittlich
pro Tag

als Pfleglinge
in

der Anstalt:

»K» ^^

Mit¬

hin
gegen
das

Goll:

1875

Die Freistellen
vertheilen

sich nach ihrem
Soll

auf die
verschiedenen
Abtheilungen
der Anstalt
und zwar:

>«> <2' «

Die benannten
Kreise

hatten während
des Jahres

durchschnittlich
pro Tag

als Pfleglinge
in

der Anstalt:

>»> ,?,!'

Mit¬
hin

gegen
das

Soll:

Personen
(i 2 9 17 9 8 17 — — 6 2 9 17 10 S 19 9 1 7 17 11 — 9 2«! 3 —
7 2 9 18 13 , 9 23 5 — 7 2 9 18 11 1 9 21 Z— 9 1 7 17 11 1 8 20 3 —
5 1 5 11 8 — 6 14 3 — 5 1 5 11 8 — 5 13 2 — 6 — 4 10 7 — 6 18 3 —
6 1 7 14 12— « 18 4 — 6 1 7 14 12 — 9 21 >— 7 1 6 14 11 — 6 17 3 —
9 2 9 20 4 — 9 13 — 7 9 2 9 20 3 — 7 10 — m 10 1 9 20 2 — 7 9 — 11
6 1 7 14 7 — 7 14 — — 6 1 7 14 7 — 8 15 1 — 8 — 6 14 7 — 9 16 2 —

15 2 15 32 13 — 12 25 — 7 15 2 15 32 12 — 11 23 — 9 17 2 15 34 10— 12 22 — 12
5 l 6 12 9 1 3 13 I — 5 1 6 12 8 1 6 15 3 — 6 — 6 12 7 — 5 12 — —

11 2 1« 23 2 — 12 14 — 9 11 2 10 23 4 — 9 13,- ,!> 12 1 10 23 5 — 9 14 — 9
11 2 13 26 18 — 10 28 2 11 2 13 26 19 - 9 28 2 13 1 11 25 19— 7 26 1 —
5 1 5 11 6 — 13 19 8 5 1 5 11 7 14 21 10 6 — 6 12 7 — 14 2l! 9 —
7 2 8 17 9 — 6 15 — 2 7 2 8 17 8 7 15 — ^! 9 1 7 17 8 — 6j 14- 3
7 , 7 15 9 — 3 17 !! - 7 1 7 15 8- 7 15 ^ 8 1 15 9 — 6, 15^- -"

100 :ü» 110 230 119 :! 109^ 630, «>.25> 100 »0 11«! 230 l17 2! lw 239, !i> !, 120 10! i0<) 230 114 1^104^ .'1924j35

Daß die etatmäßigen Freistellen im Jahre 1875 nicht gleich den früheren Jahren voll¬
ständig ausgenützt worden sind, hat seinen Grund darin, daß der Anstalt der bisherige Staats¬
zuschuß im Betrage von 568? Thlr. 15 Sgr. -^ 17062 ^, 50 H, jährlich vom 1. Januar 1875
ab entzogenund von einer Erhöhung der Gemeinde-Beiträge als Aequivalent abgesehen worden
ist. — Ueber die Mehr- und Mindcrnutzuugenzwischeu den Kreisen des Regierungsbezirksfindet
alljährlich eine Ausgleichung durch aufgestellte Compensationsvcrcchnungeu statt.
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Unter-AbthcilmMll nach den 4 Haupt-Kategoriendes Hauses,

l. Hospital als Mege-Anstalt.

1873 1874 1875

männ¬
lich weiblichSumma. männ¬

lich weiblichSumma, männ¬
lich weiblichSnmma.

Bestand am Anfange des Jahres
Zugang im Laufe desselben

81
34

79
18

160
52

85
31

86
12

171
4^

8?
44

8?
29

174
73

Summa . .
Davon gingen ab ....

115
30

97
11

212"!
41

116
29

98
11

214
40

131
34

116
23

247
5?

Bleibt Bestand Ende des Jahres 85 86 171 ! 87 87 174 9? 93 190

Die Steigerung der Kopfstärke im Jahre 1875 gegen die frühern wurde durch die am 1.
Iauuar 1875 erfolgte Auflösung der Arbeits-Anstalt herbeigeführt, indem durch die hierdurchdis¬
ponibel gewordenen Räume Gelegenheitgeboten worden, de» Anträgen um Aufnahme von Pfleg¬
lingen ausreichendeutsprecheu zu köuuen.

3. Heil-Anstalt.

1873 1874 1875

mann-
lich weiblich Summa. männ¬

lich «eiblich Summa, männ¬
lich weiblich Snmma

Bestand am Aufauge des Jahres
Zugang im Laufe desselben

8
7

?"1
10

15
17

4
4

8
11

12
15

6
8

8
7

14
15

Summa . .
Abgang während des Jahres .

15
11

17
9

32
20

8
2

19
11

27
13

14
11

15
7

29
18

Bleibt Bestand ..... 4 8 12 6 8 14 3 8 11

In dieser Abtheilung sind wesentliche Veränderungen nicht vorgekommen. Die aufgenom¬
menen Personen litten in der Mehrzahl an Krankheiten, durch welche die Unterbringung aus
polizeilichenGrüudeu geboten war, wie Syphilis, Krätze, Grind, Krebs :c. in mannigfaltigen
Formen.

Iu Anbetrachtdes vernachlässigtenZustandes, in dem die Krankenin der Regel einge¬
bracht worden, war das Ergebniß der Heilung sehr befriedigend.
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8. ÄrrenpfiegeAnstalt.

1873 1874 1875

mann-
lich weiblich Lnmma. Mänil«

! lich weiblich Summa, männ¬
lich weiblich! Summa,

Bestand mit Beginn des Jahres
Zugang .......

07
24

82
2?

149
51

64
l 5?

76
37

140
94

102
51

92
33

194
84

Summa . . 91
2?

109
33

200
00

121
19

113
21

234 >
40 !

153
34

125
24

278
58

Bleibt Bestand ..... 04 ?6 140 102 92 194 119 101 220

Auch in dieser Abtheilung hat die Erhöhung der Kopfstärke ihren Gruud in der am 1.
Januar 1875 erfolgten Auflösung der Arbeits-Austalt und den dadurch disponibel gewordenen
Räumen.

4. Hrl>eitsÄnstllIt.

1873 1874 1875

mann-
lich weiblichSumma, männ¬

lich weiblichSumma. mann
lich weiblich Summa,

Bestand des vorigen Jahres .
Zugang .......

78
70

31
28

109
98

66
61

20
24

80
85 I

Summa . .
Nbgaug .......

148
82

59
39

20?
121

12?
12?

44
44

171
171

— —- —

Bleibt Bestand ..... 66 20 86 —

Die Auflösungder Arbeits-Austalt resp. Vereinigung mit der Provinzial-Arbeits-Anstalt
zu Brauweiler erfolgte, wie bereits erwähnt, am 1. Januar 1875.

19
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Unter den Corrigenden uaren rückfällig:

1873 1874 1875

männ¬
lich weiblichSumma. männ¬

lich weiblichSnmma. männ¬
lich weiblich Summa.

Zum 1. Male 17 9 26 14 4 18 > — — —

2. „ 26 ? 33 19 5 24 — — —

3- „ 18 7 25 13 7 20 — — —

4. „ 15 9 24 13 5 18 — — —

5. „ 4 7 11 7 2 9 — — —

6. „ 2 2 4 1 3 4 >— —> —

?. „ 5 4 9 2 3 5 — — —

8. „ 4 2 6 3 1 4 — — —

«- „ 2 — 2 1 — 1 — — —

io. „ 2 — 2 1 — 1 — — —

11. „ 4 — 4 4 — 4 — — >,
12. „ 2 — 2 1 — 1 — — —

13. „ 1 — 1 1 — 1 — — —

1"». „ 1 — 1
„ 15. „

16. „ — 1 1
1?. „ 1 1 2
1«. „
10 1

1
1
120. „

Smnina . .

-— — — — — — —

104 49 153 > 80 ! 32 112 z I —
Der strengen Ueberwachung und unausgesetztenBeschäftigungder Detinirten wurde bis

zum Ende des Bestehens der Anstalt die größte Sorgfalt gewidmet.

II. Zustand des ^andarmenßauses in Beziehung auf Hleligiösttät
und Sittlichkeit.

Der Gottesdienst sowohl für die katholischenals evangelischen Häusliuge wurde regel¬
mäßig abgehalten uud ist dafür gesorgt,daß das religiöseBedürfniß eines Jeden befriedigtworden
und alle Gelegenheitfanden, sich zu erheben und zn bessern.Ebenso wuroe den Kranken der Trost
der Religion zu Theil, und überall fand strenge Aufsicht iu Bezug auf Zucht, Sitte und
Ordnung statt.

III. OeKonomie Merlpaltung.
1. Bauten und Reparaturen.

Neubauten kamen nicht vor. Die erforderlichgeweseueu Reparaturen sind überall zeitig
ausgeführt worden, und befinden sich alle Gebäude der Anstalt, mit Ausnahme der älteren, ur¬
sprünglich zu anderen Zwecken bestimmtenGebäuden, iu einem guten Zustande. In oem alten
Gebäude der seit dem 1. Januar 1875 aufgehobenen Arbeits-Anstalt (ursprünglichMoster) wurden
nicht selten erhebliche Reparaturen an den Balkenlagen und dem Deckenverputze im Innern uner¬
wartet nothwendigund sind deren an den Fenstern, Fußboden,Treppen «. noch fort auszuführen.
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Zu den ausgeführten außergewöhnlichen Reparaturen zählen namentlich einige Dachrepa¬
raturen auf der Kirche und dem Gebäude der erwähnten Arbeits-Anstalt, sowie auch einige Er¬
neuerungen an den Balkenlagen in der Arbeits-Anstalt, und in dem Gebäude der Irren Anstalt.

Die Kosten der ausgeführten Reparaturen und Unterhaltung der Gebäude betragen:
pro 1873 ..... 4269 M. 82 Pf.

„ 1874 .....3983 „ 48 „
„ 1875 .....3198 „ 89 „

2. Inventarien.
Die in ausreichender Anzahl vorhandenen Inventarienstücke wurden nach Bedürfniß

rechtzeitig ergäuzt und uuterhalten, und war eine sorgfältige Ueberwachung derselben allseitig
unausgesetzt wahrzunehmen.

3. Berpfiegungswesen.
Bei der nach dem genehmigten Etat erfolgten Verpflegung wurde die gute Zubereitung

und gewisseuhafte Verabreichung der den Hänsliugcn zustehenden Speisen stets sorgfältig überwacht
und auf eine freundliche Behandlung der Häuslinge, fowie auf Ordnung und Reinlichkeit Bedacht
genommen.

4. Lllndwirthschaft.
Die Newirthschaftung der Gärten und Ländcreieu wird mit unausgesetzter Sorgfalt

geführt und wurden dadurch sehr günstige Resultate erzielt, wie sie aus der Anlage N «ud Nr. 3
Titel VI. ersichtlich sind.

Im Jahre 1873 wurden mit höherer Genehmigung von den unter Flur IV. Nr. 13
und 14 im Districte „bei der Seilerbahn" Baun von Trier bclegcucu Ackerparzelleu an die
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft

43 Ruthen 50 Fuß
und 16 30 „

In Summa . . 59 Ruthen 80 Fuß
zum Preise von zusammen 571 Thlr. 13 Sgr. 9 Pfg. abgetreten.

Sodann wurde im Jahre 1875 in Folge der definitiven Vermessung der an die gedachte
Eisenbahn-Gesellschaft abgetretenen Ländcreieu noch eine Mehrfache ermittelt, und zwar:

a. bei der Parzelle Flur IV. Nr. 13 von . . . 3 Ruthen 30 Fuß,
d- „ „ „ „ VI. „ 14 „ . . . — „ 80 „

In Summa . . 4 Ruthen 10 Fuß
und dafür incl. Steuern und Zinsen von der benannten Eisenbahn-Gesellschaft noch nachträglich der
Betrag von zusammen 4? Thlr. 15 Sgr. 5 Pfg. an die Kasse des Landanncnhauses gezahlt.

Ferner wurden im Jahre 1875 zwischen der Verwaltung des Landarmcnhauses uud der
Stadt Trier ein Kauf- resp. Tauschvertrag abgeschlossen,wonach die zwischen dem Bering des Land¬
armenhauses und den Grundstücken desselben belegene, vom Viehmarlte nach der Antouius-Aurg-
mauer führende Straße nebst einem Theile der in der Nähe belegen«, Ehristmann'schcn Parzelle
und des städtischen freien Platzes an das Landarmcuhans behufs Zusammeulegung der ihm nach
Abschluß des gedachten Vertrages verbleibenden Grundstücke abgetreten wird. Die Abtretung und
der Abschluß des gedachte« Weges und der übrigen in Tausch gegebenen Parzellen erfolgt, sobald
seitens der Stadt Trier die neu anzulegende Straße zwischen dem Viehmarlte und der Antonius-
Burgmauer hergestellt ist.



148

Die InuL inäs übergeheudcu Flächen werden, soweit sie sich ihrer Größe nach ausgleichen,
ohne weitere Entschädigunggegenseitigabgetreten. Für das über, diese Größe hieraus noch abzu¬
tretende Terrain zahlt die Stadt dem Landarmcnhauseeinen Kaufpreis von 15 Thlr. pro ^Nuthc.
Diese Snmme ist an die Kasse des Landarmenhanseszu entrichten, sobald die Vermessungvon den
contrahirendenParteien als richtig angenommenist.

5. Viehstllnd.
Die Milch- und Mastwirthschaft mit 7 Kühen und 12 bis 18 Schweinen wurde mit

bestem Erfolg fortbetrieben.
Der dabei erzielte Neinertrag betrug:

pro 1878..... 1282 Thlr. 20 Sgr. 5 Pfg.
„ 1874..... 1199 „ 9 „ I „
„ 1875 ..... 1561 „ 17 „ 8 „

Somit im Durchschnittjährlich 134? Thlr. 25 Sgr. 8 Pfg.
oder 4043 Mark 5? Pfg.

6. Unterhaltungskostender Hänslingc.
Die Unterhaltungskostenbetrugen nach Abzug des Arbeits-Vcrdienstespro Tag und Kopf:

n,. in dem Hospital . ,
l>. „ der Heil-Anstalt
c,. „ „ Irren-Anstalt ,
<1. „ „ Arbeits-Austalt

Durchschnittlich . .

1873 1874 1875

Thlr. Sgr. M- Thlr. Sgr. Pfss. ^ 4

— 8 6 — 8 8 — 78
— 9 — — 9 — —> 80
— 9 4 — 9 5 — 83
— 7 2 — 7 7 — —

1 4 — 1 4 8 2 41
— 8 6 — 8 8 — 81

IV. Hrßeits- und IltßriKbetrieb.
Die im Berichte pro 1870/72 erwähnte Verminderung der Arbeitskräfte in der Arbeits-

Anstalt blieb in den Jahren 1874 und 1875 unverändert fühlbar.
Die Bevölkerung erhielt sich im beständigenWechsel, die Zahl der guten Arbeiter war

unsicher, und konnten daher Unternehmer für dauerudc Arbeiten ohne Risiko nicht mehr ange¬
nommen werden. Dies hatte znr Folge, daß nicht zu verhinderndeErschwernisse im Geschäfts^
triebe hervortreten mußten.

Iu dieser gelähmten Bewegung des Geschäftsgangeshielt sich die bisherige Arbeits-Anstalt
fort, bis der Provinzial-Landtag in seiner Plenar-Sitzung vom 3. Juni 1874 beschlossen,daß die
durch Anordnuug der KöniglichenRegierung zu Trier zur Verbüßung einer Nachhaft iu ein Arbeits¬
haus eingcwiefenen Individuen für die Folge in die Provinzial-Arbeits-Anstaltzu Brauweiler auf¬
genommenwerden sollen, und daß das Landarmcuhaus zu Trier künftig für die Zwecke des Rhei¬
nische» landarme» - Verbandes zur Uuterbriugung von landarmcu Personen nicht blos ans dem
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RegierungsbezirkTrier, sondern auch aus den angrenzendenBezirken, welche sich für d.e dre.
den LandarmenhauseverbleibendenStationen eignen, benutzt werde. ^ ^ .^ „ _ .^ ,,

Der Ausführung dieses Beschlusses folgte die Aufhebungder
dem 31. Dezember 1874, indem ein Theil der vorhandenenDetimrten am 15. Dezember 87^
nach Branweiler übergeführt uud die übrigen in den Monaten Oktober. November uud Dezember
1874 successivedirect hier entlassenworden sind. , ^>, ^ .

Vom 1 Januar 187'. ab wurdeu die Schuhnmcherei,Schueiderei,Nähere., Str.ckere.,

Leinenspiuuereiund Schreinerei nach de« in dem Hospital und der Irrm-AnMt v^hmweneu
periodisch durch Krantheits-Anfälle fehr beschränkteu Arbeitskräftenfür dre Anstaltszwecke noch fort
in Betrieb gehalten, und sind die hieraus erzieltenRefnltate sehr befriedigend.

Der während der letzten drei Jahre erzielte Arbeitsverdienstbetrug nach der nachstehen¬
den Zusammenstellung: ___________

1. Verdienst in der Fabrik ......
2. „ im innern Dienste des Hauses .
3. „ „ äußern „ „ ,,

Summa . .

Nach dem Etat berechnet auf 201 resp. 144 Arbeiter
beträgt derselbe ..........

l mehr . .
Mithin gegen den Etat < weniger .

Der Arbeitsverdienstder Vorjahre betrug

Mithin ^ .vemM-

Arbeitsfähige Personen waren vorhauden:

1873

Thll. Sgr.Pf.
262?
472

1048

5!

4149

7170

3020 ^!

1872

Thll. Sgr.Pf.
5004 28 2

1873

Thlr. Sgr.Pf

855 9 !>

1874

Thlr. Sgr.Pf
2060
482
97?

3520

7170

3649

!>--!

I!

9

1873

Thlr. Sgr.Pf,

1874

Thlr. Sgr.Pf,

1875

686
390

29

29
60
70

1106

15690

59

14583 41

1874

10561

628 >9

1875

9455 29

1871
1872
1873
1874
1875

im
Hospital

25
6?
48
36
49

in der
Irren-Anstalt

in der
Arbeits-Anstalt

120
109
90
78
13

m
Summa

145
179
138
114
62
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Anl. v. Das Resultat der Beschäftigung der in den Werkstättender Anstalt zur Arbeit herange¬
zogenen Häuslinge ergibt sich aus beiliegenderNachweisung.

V. Vermögenslageund Verwaltung.
1. Kapital- und Grundbesitzder Anstalt,

Im Anschlüsse an den gedruckten Vcrwaltungsberichtpro 1870/72 Seite 12 und 13 wird
hierüber Folgendes bemerkt:

Das ltapitalvcrmögen der Anstalt bestand 1872 aus: Mail. Mark. Mark, Mark,
-y gegen hypothekarischeSicherheit angelegten

Kapitalien ........... 22500
l>) Staatsschuldscheineäs 1842 ...... — 18450
o) ConsolidirteStaatsanleiheschcine ..... — — 36150

22500 18450 36150^77100
Es sind auf die Kapitalien aä u, zurückgezahlt worden

laut Rechnungpro 1873 ....... 150 0 —. — --- i50y
Bleiben . . . 21000 18450 36150---75600

An consolidirtcnStaatsanleihenwurden bcschafftpro18?3
aus den zurückgezahlten Kapitalien resp, dem Ver¬
kauf-Erlös von Läudercien und aus den disponiblen
Beständen ............_______ — — 4500^- 4500

wonach sich Ende 1875 ein Kapitalvermögenergibt von 21000 18450 40650 --- 80100
also gegen Ende 1872 mehr ........ — — — ^ 3000
Das Grundvermögender Anstalt umfaßte Ende 1872

einen Flächeninhalt von ....... 19 M. 142 Ruth. 72 Fß.
zu einem Werthe von ....... 495235 M. 75 Pf.

Davon sind veräußert worden:
ll. in 1873 an die Rheinische Eisen¬

bahn-Gesellschaft von den «u!) Flur
I V. Nr. 13 und 14 im Distrikte
„bei der Seilerbahn" Bann von
Trier, belegenen Grundparzellen
die Fläche von zusammen 59 Rth.
80 Fuß zum Preise von 571 Thlr. «
13 Sgr, 9 Pfg.

d. iu 1875 an dieselbe Gesellschaft
von denselben Parzellen in Folge
der definitiven Vermessung sämmt¬
licher zum Eisenbahnbauabgetre¬
tenen Flächen noch 4 Rth. 10 Fuß
zum Preise vou 4? Thlr. 15 Sgr.
5 Pfg incl. Steuern und Zinsen

Zusammmen . . . — „ 63 „ 90 „_____________________
I.liw8 - M. 63 Ruth. 90 Fß. 495235 M. 75 Pf
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Transport - M. 63 Ruth. 90 Fß. 495235 M. 75 Pf.
Von dem Verkaufspreise im Gesammt-

betrage von 618 Thlr. 19 Sgr.
2 Pfg. kommt jedoch hier nur der
ratirliche Theil des Ankaufspreises
genannter Ländereien in Abgang mit 36? „ 68 „

Zusammen Abgang . . . - M. 68 Rth. 90 Fß, 36? M. 68 Pf.
und verblieb hiernach zu Ende 1875

ein Grundbesitz von ... . 19 M. 78 Rth. 82 Fß.
zum Geldwerthe von ..... 494868 M. 07 Pf.

also gegen Ende 1872 weniger"" 36? M. 68 Pf.
Das Kapitalvermögenist um . . 3000 M.
und somit das Oesammt-Kapitalund

Grundvermögengegen Ende 1872
gestiegen um ...... 2632 M. 32 Pf.

2. Rechnungslegung.
Die Rechnungen des Landarmenhausessind bis einschließlich1875 gelegt und bis 1874

von dem Königlichen Herrn Negierungs-Präsidentendechargirt; die früheren Rechnungenhaben bis
einschließlich 1872 dem Provinzial-Landtagevorgelegen.

Ueber die Einnahmen und Ausgaben des Landarmenhausespro 1873/75 ist eine summa- Anl. u.
rische Nachweisung hier beigefügt.

Es haben die Rechnungenabgeschlossen:
pro 1873 mit einem baaren Bestände von . . . 9191 Thlr. 16 Sgr. 4 Pfg.

nebst Staatspapiere aä 19700 Thlr.
pro 1874 mit einem baaren Bestände von . . . 10559 „ 19 „ — „

nebst Staatspapiere g,ä 19700 Thlr.
pro 1875 mit einem baaren Bestände von . . . 36975 M. 93 Pf.

nebst Staatspapiere aä 59100 Mark.
Ferner mit einem Einnahme-Rückstände:

pro 1873 von . . — Thlr. — Sgr. — Pfg.
„ 1874 „ . . — „ „ „
„ 1875 „ . . 50 M. - Pfg.

Der Einnahme-Rückstand von 50 Mark kam nach dem Abschluß der Kassenbücher sofort
zur Einnahme und findet derselbe damit seine Erledigung, indem er pro 1876 als Einnahme-Rück¬
stand ä« 1875 nachgewiesen werden wird.

Sodann schließt der pro 1875 nachgewiesene Bestand von . - - 36975 M. 93 Pf.
den Betrag von ................... 2896 „ 28 „
mit ein, welcher als zuviel gezahlte Verpfleguugskostenfür die Landarmen
gemäß besondererAbrechnung nach dem Final - Abschlüssean die Rheinische
Provinzial - Verwaltung in Düsseldorf restituirt werden mußte, und beträgt _____________
demnach der wirkliche Bestand vom Jahre 1875 nur ....... 34079 M. 65 Pf.
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3 Pellsionsfollds für die Beamtendes KlNldarmenhauses.
Die Rechnung über den Pcnsionsfondöpro 1875 schließt ab mit einer Ein¬

nahme von ................... . 2675 M.
Ausgabe von . . . 2675 „

Balamirt . .^ — M.
Das Grundkapital besteht aus 30000 Mark (10000 Thlr.) Lötn - Mindener Eiseubahn-

Prioriläts-Actieu.
Au Pensionen :c. wurde im Jahre 1875 der Betrag von 2675 Mark gezahlt.
Die Einnahme an Zinsen betrug ..... 1200 M.

und der Zuschußaus der Austaltstasse ...... 1175 „
In den Jahren 1873/75 hat sich die Zahl der pensionirtenBeamten um 4, der Betrag

der zu zahlendenPeusioueu um 2412 Mark erhöht.

4. Gesammt-Finanzlage der Anstalt.
Obgleich am 1. Januar 1875 die seitherige Arbcits-Anstaltdurch Verlegung nach Brau¬

weiler aufgehoben und von demselben Zeitpunkteab der bis dahin etatsmäßig gewesene Staatszu¬
schuß vou 5687 Thlr. 15 Sgr. jährlich der Anstalt mittelst Ministerial-Beschlussesvom 31. März

1875 i< ^' /"'^« ^ entzogen worden ist, welche Veränderungen sehr störendeEiuwir-

tnugcn bei der Verwaltung mit sich führten, so blieb die finanzielle Lage bis zum Schlüsse
des Jahres 1875 doch immer noch eine sehr erfreuliche,indem in der Periode von 1873/75, wie
bereits nachgewiesen, das Kapital- und Grundvermögensich um den Betrag vou 2632 Mark 32 Pfg.
vermehrt hat, und am Schlüsse des Jahres 1875 die Kasse uoch mit einem baaren Bestände von
3407N Mark 65 Pfg,, nach Abzug des inzwischen restituirten von der Rheinischen Provinzial-Ver-
waltung pro 1875 als Verpflegungskosten für Landarme zuviel gezahlten Betrages von 2896 Mark
28 Pfg., abgeschlossenworden ist.

Nachdem nun durch Beschlußdes 24. RheinischenProviuzial - Landtages die Verwaltung
des Landarmenhausesvom 1. Januar 1876 ab auf den zum Zwecke der Verwaltung des proviuzial-
ständischen Vermögens und der provinzialständischcnAnstalten bestellten Vcrwaltungsrath in der
Rhcinprovinz übergegangen und die bisherige Verwaltungs-Commissionvon diesem Zeitpunkte ab
aufgehobenworden ist, übergeben wir zum Schlüsse unserer Thätigkeit den gegenwärtigenVerwal¬
tungsberichtpro 1873/75 mit dem Wunsche, daß der bisherige Eifer und die erfolgreicheThätigkeit
bei den Beamten des Landarmcnhausesstets rege erhalten bleiben und es denselben damit gelingen
möge, allen Anforderungengerecht zu werden, die dem Institut außer dem allgemeinen Vertrauen eine
gedeihliche Fortentwickelung sichern und ihnen volle Genugthuungfür ihre Leistungen bieten werden-

Trier, den 24. Mai 1876.

Die Verwaltungs-Commissiondes Lanoarmenhauses:
v. Rudloff. Naumann.Reusch.
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I. A< 'S-

Neligions-! 8erl »alt. 'iß. Den Alters-

kathi

m.

'lisch

w.

evangelisch

m. w.

jüdisch

m. w.

Summa

m. > w.

uuter
30 Jahren
m w.

von
3! bis 50

Jahren.
m. w.

Bestand Ende 1872 . . .
Neu eingetreten und von Ur¬

laub zurückgekehrt. . . .
Aus andern Abtheilungen. .

71

26
3

69

12
4

10

2
2

10

1 1 1

81

29
5

79

14
4

13

10

20

2

2?

8
3

43

8

Summa . . 100 85 14 11 1 1 115 9? 23 23 38 51

Abgang.

Gestorben......
In andere Abtheilungen versetzt

Beurlaubt.....

20

4

10 4

1

1

1

24

6

11 1

3

1 7

2

3

Summa . . 24 10 5 1 11- 30' 11 4 1 9 3

Bestand Ende 1873 . . . 76 75 9 10 — 1 85 86 19 22 29 48

11. Aeil>

Religion. Alter. Art der

m. w M, n>. m. jw.

UN

m,

ter!! über

Jahren.
w j m, jw. M, m, n>.

Wunde
schwüre
und K

fr
m.

n, Ge°
Krebs«

»»chen- !
>ß

w. ^

Gicht und
Rheumatis¬

mus
m, ^ w.

Bestand Ende 1872 . .
Neu eingetreten . . .

6
6

?
,0

2
I

— — — 8
7

?
!0

3
3

3

7,

5 4
4 3

8
?

?
,0

! 4
!

2 1

2

2
1

—

Summa . . 12 17 3 _.,- — — 1517 6 10 9j 7 !5, !7 I 5 2 3 3 —

Abgang.

Gestorben.....

Als geheilt entlassen. .
In andere Abtheilungen

Als gebessert entlassen .
Als unheilbar entlassen.

1
7

2

6

1

2
!

—

— —
3
8

2
«'.

!

5 5

1

3
3

2

1
3
8

2
<!

1

1

!
2

1

1

I

1 —

Summa . . « !» 3 ^ —- ' !, '.» 5 6! 6 3 l! !» 1 4 1 ! 1
—

Bestand Ende 1873 . . 1 « — — ^ ! » I "^ 3 , l » — ^ 1 ^ > 2 —
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pital.

stufe« na ch Sind als besonders
hilflos und verlassen,

lahm, als Greise und
als Geistesschwache

aufgenommen

von
51 bis U0
Jahren.

von
«1 bis 70

Jahren.

von
71 bis 80

Jahren.

von
81 bis 90

Jahren
Summa.

Total.

NI. w. m. w. m. w. m. w. m. w. m. w. Kopfe.

16 6 11 6 12 3 2 1 81 79 81 79 160

3 1 5 3 3 __ 29 14 29 14 43

2 5) — 1 — — — — 5 4 5 4 8

21 9 16 10 15 3 2 1 115 97 115 97 212

5 3 3 3 7 1 1 — 24 11 24 11 35

1 6 — 6 — 6

6 3 3 3 ' 7 1 1 — 30 11 30 11 41

15 6 13 7 « 2 1 1 85 86 85 86 171

Anstai üt.

Krankheit.
S umma.

M. ! w.

Lähmung
und Ver

lrüppelung.
m. w.

Diarrhöe
^und Darm¬
entzündung.

m. > w. m. w.

Epilepsie
und

Krämpfe. ,
m. ! w. I

Körper»
schwächeund
Scropheln.
m. w.

Fieber

Nrustlranlheit,

M. W. !

Grind,
Krätzeund
Ausschlag.
m. ! »,

Ruhr» und
Wassersucht.

m. ^ w.
Z

— 1 — I 5.
1 1 — — — 1 I 1

1 1

— — 8

7

7
10

15
17

— 1 — — ^ .'. ? 1 — — — 1 — 2 1 ^ — 15 17 32

— 1
'

3
8

2
6

1

5
14

1

— 1 — — II 5 ! — — — — 1 — 2 — — -Ü 9> 20
— — — ^ 3 — 1 — ^ — ---- > - 1 — - ! ^

20»
8 >12
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III. Irren

Bestand Ende 1872 .....
Neu eingetreten ......
Ans andern Abtheilungen . . .

Summa . .

Abgang.
Gestorben ........
Als gebessert resp, geheiltentlassen
Von den Angehörigenabgenommen
In andere Abtheilungenversetzt
Nach Siegburg ......
Beurlaubt ........

Summa . .
Bestand Ende 1873 .....

Religions-Verhältniß

katholisch

m, ! w.

Wange-
lisch

m, w.
53 76
18 25!

7,

4
2

101

22
2

3l
1

19 28

13
6

jüdisch

m. ! w.

!

19

62< ?3 Hl 3

Snmma,

6? 82
24 27,

Alter

nnter über

2!) Jahren
w. j! m. j w.

^6
6

15>! 41! 07
51! 18 22,

1 -

Summa.

m. w.
67
64

82
27

91>109l 32

18
4
3
1
1

'!?
»!,,

^!^,
7«!

20! 59! 89

32 1?

18
4
3
1
1

24
2

3
1

'.»,

4
3
1
1

2?I 30> 27
32j 59> 64

109

25

3
2

33
76

IV > Z^rb eit S-

Ncligious-Verhiiltuiß
Snmma,

m, ! w.

Alter

katholisch

m. w.

evange¬
lisch

IN. w.

jüdisch

m.! w.

unter ! über
lü Jahren

m. ! w. !! m. w.

Snmma.

Bestand Ende 1872 . . .
Neu eingetreten ....
Aus der Entbindungsanstaltresp.

Aus andern Abtheilungen
Bon Entweichungzurück. .

von

64
51

1

27
23

1

14
1?

4
4 1 —

78
69

1

31
2?

1 — —

78
69

1

31
2?

1

78
69

1

31
27

1

Summa 116 51 31 8 1 — 148 59 — — 148 59 148 59
Abgang.

3
5?

1
4

2

30

2

1

1
14 6

—

—
4

71
1
4

2

36

2

1

— —

4
71

1
4

2

36

2

1

4

71
1
4

2

Entlassennach verbüßterHaft
„ zum Militär . .

In andere Anstaltenabgeführt
In die Entbindungsanstaltresp,

urlaubt .......
be-

36

2

1

Humma . 6?j 33 15> 6« — — 82j 39 — - 82! 39> 82 39
Bestand Ende 1873 .... 49! 18j 16l 2 1 — 66 > 20 — I ^! 66 20> 66> 20

15?

Anstalt.
AllgemeineBl zeichnn»»,der Krankheit.

Melan¬
cholie Tobsucht Wahnsinn

Verrückt¬
heit

Dementia ^
(nach ent- !
standenem
Nliidsiun)

Idiotismus
(onqeborener

Nlüdsiun)

Cretiuis-
mus

Blödsinn
mit

Lähmung

Epilepstie
mit

Irrsinn
Summa.

Total

m. w m. ! w. m. w. IN. w. M. I W, ! IN. > W. m. ! w. m. j w. m. > w. m. w.

^. 9 15 26 42 18 12 5 3 — 2 4 3 5 5 67 82 149

— 1 3 " 2 4 6 14 3 3 2 — 4 5 4 24 2? 51

1 3 11 19 32 56 21 15^ 7 3 - 2 8 8 9 5 91 109 200

— — 2 — 3 3 4
3

9
3

3
1

3 1 1 — 1 3 6 2 2 18
4

25
3

43
7

1 1
3 1

3
1 3

3
4

— — ^ — 1 2 — — — " — — — — — — 1 2 3

2 5 >,>) 8 15 5 3 I i - 1 3> 6 3> 2 27 33>

— 1 1 — 6 14 24 41 16 ! 12 ! 6 2 — 1! 5 ! 2 6 ! 3 64 76l 140

A »statt.
Grund der Aufnahme.

NIchtbe.
beschaffunq Bettelei Land- Unzucht

Arbeitsscheu
u»b

«llnb-
streiche«!

Land-
streichele!

Land»
streicherci

und

Land-
streicherei

u»d Summa,
Total

eines Unter- streicherei Tnmlsncht Bettelei Alieitsfcheu Unzucht Nannbruch

M. w. IN. w. m. ! w. in. ! w. M, > W. ! M. j w. M. w. M. w. IN. > w.

cz i> ? 1 46 12 8 3 ^> 19 3 --- --- — 6 — — 78 31 109

5 1 2 1 16

1

10 5 7

1

39 3 6 1 69

1

27

1

96

1

1

8 2 9 2 63 22 — 13 10> 58 6 — — — 13 — 1 148 59 20?

1 1 2 4 — 4

4 1 6 1 36 1? — 10 7 — 18 — --- --- — 7 71
1

36 10?
1

— — — — 1 1 — — 3 1 4 2

1

6

1
2 — 2

5 l! 6 ! 41 18" 11 ?l ! 23 1 — — 7 — — I 82 39 121

3 1 l> 3 ! 1 ! 22 4 ! - 2 ! 3 ,35 5 - --- — « — 1 I 66 20 86
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I. Hos-

Rcligions-Verhiiltniß. Den Alters¬

katholisch evangelisch jüdisch Summa unter von
31 bis 50

30 Iahreu Jahren
m. w. m. w. m. w. m, ! w. m, w. m. w.

Bestand Ende 1873 . . . 76 75 9 10 1 85 86 19 22 29 48
Neu eingetreten und von Ur¬

laub zurückgekehrt . . . 26 10 1 — — — 2? 10 8 3 3 2
Aus andern Abtheilungen 3 2 1 — — — 4 2 — 1 1 1

Summa . . 105 8? 11 10! — 1 116 98 27 26 33 51

Abgang.
22 4 2 1 __ __ 24 5 5 1 5 1

In andere Abtheiluugeu versetzt 1 2 — — — — 1 2 »»» 1 1 1
4 3 — — — 1 4 4 2 2 1

Beurlaubt «...... — — — — — — — 1 — — — —

Summa . . 2? 9 2 z 1 !l - 1 ! 29 11 7 4 6 3
Bestand Ende 1874 . . . 78 78 ! 9 9 — — 8? 87 20 22 2? 48

II. Heil-

Religion. Alter. Art der

m. w. m. j w.

53

m. j w m. j w.

unter ! ü

25 Jahr
m. w.jm.

>er

m.
w.

8
»

in. I w. ,n. >u.

Wunden. Ge¬
schwüre,Krebs-
und Knochen-

fl»s!,
M. j w.

Gicht
Nheu,

N!
m.

- und
uatis-
us

w.

Bestand Ende 1873
Neu eingetreten . . .

4
3

8
,! ,

—' — 4
t

8
11

1
2

4
7

3
2

4 4
l

8
ll

— 1 1
3

3
1

2 —

Summa . . ?>19 , — — 8 19 !,! , , 5 « « ,!' — ! 4 4 2 —

Abgang.
Gestorben .....
Als geheiltentlassen .
In andere Abtheilungen

versetzt .....
Als gebessert entlassen .
Als unheilbar entlassen.

2
2

9 —
—

— — 2
2
9 1

1
7 1

1
2 2

2
9

—
— 1

1
— —

Summa . . 2 !! ! ^ — 2 1l ! « 1 3 2 11 — — 1 1 —

Bestand Ende 1874 . . 5 « 1 ,.,., — — «> 8 ^ 5! 4 .', 6 ,^— ! 3 3 2 —

161

pit lll.

stnfen na ch
Sind als besonders
hilflosund verlassen,
lahm, als Greifeund

Geistesschwache auf»
genommen

>n. w.

Total
von

51 bis 60
Jahren

von
61 bis 70

Jahren
m, w.

von
71 bis 80

Jahren
m. w.

von
«1 bis 90

Jahren
m. w.

Summa,

m. s w.

Summa.

15

5
2

6

3

13

9
1

2

8

2 —

I ' 85

27
4

86

10
2

85

27
4

86

10
2

171

37
6

22 9 23 9 10 2 1 1 116 98 116 98 214

4

2

3

1

5 — 4 1 — 24
1
4

5
2
4

24
1
4

5
2
4

29
3
8

6 4 5 _^ 4 — 1 — I 29 11 29 11 40

16 5 18 9 ! 6 2 — 1 ! 8? 8? 87 8? > 174

An statt.

Krankheit.
Summa.

m. ! w.

Lähmung !
und Bei-
lrüppelung

Diarrhöe
uud Darm¬
entzündung
m. w. m. w.

Epilepsie
und

Krumpfe
m. «.

Körper-
schwache und
Scropheln
m. w.

Zehrn»» und '
Nrnstlranlheit

M. w.

Grind,
Krätzeund
Anschlag
m. w. I

Ruhr und
Wassersucht
m. > w.

Z

I 1 1 4 8 12

_ ! >.» i — >— — — - — — 4 11 15

! !2 1 i — — — — 1 — — 8 19 27

2 2

!- !-

2 9 11

, __ ! l.
2

— — — — — — — 2 , !3

. — i ! 1 j — — — — , — i __ — l u 8 14

21
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III. Irren-
Religionsverlillltniß

Summa,

m. j «,

Alter

katholisch

m. j w.

euanqe-
lisch

m, w.

jüdisch

m, ^ w.

unter ! ü>

25 Jahren
m. j w, ^ m.

>er

w.

Summa,

n>. w.
Bestand Ende 1873.....

Aus andern Abtheilungen . . .

52
26
18

73
22
10

11
6
6

3
1
3

1
1 1

64« 76
33 24
24j 13

32
6

1?
7

32
27
24

59
17
13

64
33
24

76
24
13

Summa . . 96 105 23 7 2 1 121^113 38> 24^, 83 89 121 113

Abgang.

Als gebessert resp, geheilt entlassen
Von den Angehörigen abgenommen
In andere Abtheilungen versetzt

4
2
6
3
1

16

12
2
5
1

1

2
—

—
1 5

2
8
3
1

13
2
5
1

1
2
1

1 5
2
7
1

12
2
5
1

5
2
8
3
1

13
2
5
1

Summa . . 20 3 — 1 19 21 4 i! 15 20 19 21
Bestand Ende 1874..... 80 85 20 7 2 — 102 92 34 23 68 69 102 92

IV Z rv eit S-

Religionsverhältniß
Summa,

Alter

katholischWange-
lisch jüdisch

unter über Summa.

16 Jahren
m, ^ w. m. ^ w. m. w. M. j w. m. ! w. m. > w. m. ! w.

Bestand Ende 1873..... 49 18 16 2 1 — 66 20 — 66 20 66 20
Neu eingetreten ...... 40 22 20 1 — — 6( 23 — —» 60 23 60 23
Aus der Entbindungsanstalt resp.

Urlaub zurück...... 1 1 —> — — — 1 1 — 1 1 1 1
Aus andern Abtheilungen . . .
Von Entweichuug zurück ....

Summa . . 90 41 36 3 1 — 127 44 — — 12? 44 12? 44
Abgang.

Gestorben ........ — 1 — — — — 1 1 1
Entlassen nach verbüßter Haft . . 79 30 31 1 1 — 109 31 109 31 109 31

In andere Anstalten resp, nach Brau-
Weiler abgeführt . ... 13 10 5 2 18 12 18 12 1« 12

In die Entbindungsanstalt resp, be-

Summa des Abgangs . . 90 41 36 3« 1 — 127 44 — 12? 44 127 44

-!
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Anst«llt.
Allgemeine Bezeichnung der Krankheit.

! > Dementi« ! Idiotismu«! Crctinis- Vlodsinn > Epilepsie! Total.
Melan^ Verrückt- (nach ent¬ (ana,e> mit >HUMtna,

cholie Tobsucht Wahnftnn heit l standenem
Blödsinn)

lwreuer
Älodsmn)

nms Lähnmnc, Irrsinn,
m. w. > NI. w. m. w. m. i «, ! M. w. m.! w. m, j w. m. 1 w. ! m. w. ! m. w.

1 1 ! 6 14 24 4>! 16 12> 6 2! — 1^ 5 2l 6 3 64 76 140

2 3 12 11 3 i! 6 1 3 4^ 7 3! — 1 33 24 5?

13 4 6 4! — 1 3 3 2 1' — — 24 13 3V

1 1 _^ 8 1? 49> 5<i 25 1?l 12 4!, 6 8 14 6^ 6> 121,1 234

! 4 1 3 — 3 1 4 1 — 1 5^ 13 18

o 2 —, — — — — 2> 2 4

1 2 2 3 — 2 2 ,— 1 — — — — 8 5 13

— 1 — — ^ — —
1 2

— — —
1

— — —
3
1

1 4
1

! 1 __ 2 6>> 6> 5 6 4 — , 1 ! 5 1 — l! 19, 21>

— ! -
— 6 11 ^ ^3 ! 5i 25 11 8 ! 4 ! 5 7 9 5 6 3, 10ä > 9^ > 194

Anstalt.
Grund der Aufnahme.

Nichtlie»
schaffn»!,

eines Unter¬
kommens

Bettelei Land¬
streichern
m. ! w.

Unzucht

m. > w. j

llrbeitsschcu
uud

Trunlsncht
m. I w.

«and-
streicherei

und
Bettelei

IN. W.

Land-
ftreicherei I

und
Arbeitsscheu
M. w. 1!

«<>nd-
streicherei

und
Unzucht j!

M l w, >!

Land-
streichele!

und
Namiiruch

IN, > W.

Snmnill,

in. w.

Total.

3
3

1
1

3 l! 22
26

4
9 —

2^
3

3
6 1

35
24

5
2

6

7 1
1 66

60

1

20
23

1

86
83

2

6 2 3 1 48 14 — 5 10 1 59 7^ — — ^— 13 1 1 12? 44 171

4

2

1

1

3 42

6

12

2 — 5

9

1

1 51

8

7 — — — 9

4 1

1 109

. 18

1
31

12

1
140

30

6 9 i 3 1 48 1"! 5>! 10 1 59 ^ — 13 ! 1 1 1^

! - ! ! !! - ! -
>
!> -! - '! "' ^ >

21*
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I. Fos-

Neligions-Verhiiltuiß. Tcu Alters-

tatholisch. evangelisch jlldisch Snmma. unter
30 Jahren

uon
31 bis 50

Jahren
m. w. m. w. IN. w. m. w. IN. w., m. w.

Bestand Ende 1874 . . . 78 78 9 9 8? 8? 20 22 27 , 48
Neu eingetreten und von Ur¬

laub zurückgelehrt . . . 32 22 8 4 — — 40 26 6 11 13 7
Aus ander» Abtheiluugcu 3 2 1 1 — 4 3 1 1 1 1

Summa . . 113 102^ 18 14 — — 131 116 27 34 41 ! 56

Abgan g.

Gestorben .^..... 25 1«; 2 3 — — 2? 19 7 I > 6 5
In andere Abtheilungen versetzt — 2 — — — — — 2 — ^- — 2

7 2 — — — — 7 2 2 2 2 —
—

Summa . . 32 2U 2 3 — — 34 23 9 I 3 8! 7

Bestand Ende 1875 . . . 81 82 16 ll — — 9? 93 18 31 33 49

II. AeU-

Religion. Alter. Art der

m. w. IN.! w. w. in. I w.

unter üb

25 Jahr
IN. W.jjIN.

er

n
w.

)
W. IN. w.

, Wimdi
lchwürc,
,!„d »

fr
IN.

lochen-

w.

Gicht-
Rhein

IN
IN,

und
natis-
is.

w

Bestand Ende 1874
Neu eingetreten . . .

5 8

?!

1 — — — 6 8
7 3 3, 5

5
1

6 8
7 2

1 3
3

3
2

2 —

Summa . . ,3 i5^ 1 — >.l ,5 5 6 9 " !1 ,5 2 , 6 5 2 —

Abgang.
Gestorben .....
Als geheilt entlassen .
In andere Abtheilungen

versetzt .....
Als gebessert entlassen .
Als unheilbar entlassen .

3

1
5

1

1

I

^ 2
2

3
4

5

1

1
1 3

1
2

3
4

1

1

2
2

3
4

1
5

1
1

1

2

2
— 2

—

Snmma . . !i, 7Ü1 "I ----— 11> 7 ^ 3, 9j 4 llj 7 1 > 4 — 2 —

Bestand Ende 1875 ", 8 ^ -! — — 3 !-: 3 3>— 5! 3 « i! — 2 5 - —
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vital.

stufen nack Sind als besonders
hilflos und verlassen,
lahm, als Greise und

Geistesschwacheauf»
genommen

uon
51 bis 60

Jahren

uon
(i< bis 70

Jahren

uon
71 bis 80

Jahren

von
81 bis 90

Jahren
! Summa.

Total-

Summa.

m. w. m. w. m. w. m. w. m. w. m. w.

16 5 18 9 0 2 — 1 8? 8? 87 8? 174

10 1 8 4 3 3 — 40 26 40 26 66
^- 1 2 — — — — — 4 3 4 3 7

26 7 28 13 9 5 — 1 131 116 131 116 247

8 5 2 4 4 3 — 1 27 19

2

27 19
2

46
2

1 — 2 7 2 7 2 9

9 5 4 4 4 3 — 1 34 23 34 23 57

1? 2 24 9 5 2 — — 9? 93 97 93 190

Anstalt.

Krankheit.
<VUMUM.Lähmung

nud Ver¬
kuppelung

Diarrhöe
nud Darm¬
entzündung !

Epilepsie
und

Ärämpfe

K»rper° ! Fi°b»,
schwacheund» Zehnmg und
Scropheln !! BnisttronNM

Gr
Kratz
Nuss

ind,
: und
chlag

^lnhr uud
Wassersucht

'Z
K

m. j w. m. w. ! m. w. m. w. m. w, jj IN. w. m. w. m. j w. m. w.

2 1 1 ^ ^ __ 1 __ 6 8 14
— — — — 2 5 — — — — — - — 1 — 8 7 15
— — — — ^ ? 1 1 — l — !! — 1 1 — 14 15 29

1 2 1 3
^! 5

1 - - ^
1

2

3
4

5

1

7

4
4

— — — — ^> >'> 1 1 - — I 1 — 11 7 18
- - 1 — — 3 «! 11
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III. Irren-
Religions-Verhiiltmß Alter

katholisch

m, w.

evange¬
lisch

m. w.

jüdisch

m. w.

Summa,

m. w.

unter über
35 Jahren

m. j w. 1 m. w.

Summa,

m. w.

Bestand Ende 1873 .....
Neu eingetreten ......
Aus andern Abtheilungen . . .

80
44

85
29

2

20
7

7 2
2

102
51

92
31

2

34
4

23
4

68
4?

69
2?

2

102
51

92
31

2
Snmma . . 124 11« 2? 7 2 2 153 125 38 27^115 98 153 125

Abgang.

Als gebessert resp, getheilt entlassen
Von den Augehörigen abgenommen
In andere Abtheilungen versetzt
Nach Siegburg und anderen Anstalten

19
1
2

13
1
5
1
3

9

1 1 —
—

28
1
2
1
2

13
1
5
2
3

1

4

1
1

28
1
2

2

9
1
5
1
2

28
1
2
1
2

13
1
5
2
3

Summa . . 24j 23> 10 1 — — 34 24 1 6 33 18 34 24
Bestand Ende 1875..... 100 93 17 6 2 2>119 101 3? 21 82 80 119 101
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A nstalt.

Allgemeine Bezeichnungder Krankheit.

MelcmHw-,, ^^^
Suundairc' Paralytische

Seelen- Swlcn-
Seelen» !! Idiotie

stürnnq mit! Cretinis« Imbenlität
Oslirinin

Summa. Tuwl.
>e

stiwniss stürima. , Epilepsie !! mns ruin
in. w. m. w. m, ! w. M. i w. m. l w. ^! m. > w. m. w. m. w. m. w.

— — — 5 57 59Ü 7 — 8 5 9 9 21 14 — — 102 92 194

1 i 2 7 24 10!' 3 — 3 1 2 2 12 4 4 — 51 31 82
— 1 — — 2 2

1 i 2 12 81 76 10 — 11 ? 11 > 11 33 18 4 — 153 125 278

— — —
1
2

10 4 3 — 1 1 2 4 11 4 1
1

— 28
1
2

13
1
5

41
2

^, i 1 2 1 7
— — — 1 2 __ — — — — — — — — — 1 2 3
— — 1 3 —- — — — — — — -— — 1 — 2 3 5

— i 2 6 11 8 4> 1 1 2 4 11 4 3> 34 24 58

I — — 6 70 68 « — 10 0 9 7j 22 14 1 — 119 101 220

82
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Nachweisung

über den AabriKbetrieb des ^landarmenhauses zu Arier

pro «873, I8»H und «873.
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»

Strumpfgarn .......
Leistengarn ........
Wollene Decken 2. Sorte . . . .
Wolltuch .........
Molton .........
Tirtich .........
Häfengarn ........
Strümpfe .........
Socken .........
Schnur .........
Leintuch .........
Zwillich . ........
Halstücher ........
Taschentücher .......
Tuchjacken für Mäuner . . . .
Tnchwesten „ „ ....
Tuchhosen „ „ . . . .
Tuchmützen „ „ ....
Tirtichjackcn für Männer ....
Tirtichwesten„ „ . . . .
Tirtichhofeu „ „ . . , .
Hofenträger „ „ . . . .
Oberröcke von Tuch .....
Sommer öse ^ ......
Sommerhofen > von Cotton . .
Sommerwesteu ! ......
Jacken für Siamoifen für Männer .
Westen „
Höfen „

„ „ » « gr. Knaben
Zwangsjacken .......
Bettjacken ........
Dienströcke ........
Dienstmützen........
Arbeitsschürzcn .......
Jacken von Leintuch .....
Hosen ..........
Gedruckte Kleider für Weiber . .
Kleider vou Molton„ „ . . .
Schürzen,, Cotton „ „ . . .

176,2 5,o Kilogr.
14,0 0 0 „
50 Stück

392,«« Meter
186,«« „

181,°oo Kilogr.
364 Paar
179 „

10 Stück
1388,°« Meter

68,!>u „
153 Stück
201 „
101 „
56 „

106 „
70 ,.

80
45
35

8
26
4
4

38
5

56
61
53
95

32 Stück
347,oo Meter
126,«« „
153,0« „
272,oo« Kilogr.
480 Paar

3288,«« Meter

155 Stück
138 „

88 „
18 „

143 „
60 „
56 „

46

7
2

64
2

56

105
27
74
65
51

142

1875

312,250 Kilogr.
364 Paar

9 Stück
476,oo Meter

8? Stück
52 „
78 „

100 „

^ „

150 „

2 „
2 „
2 „

70

46

81
100
56
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Hauben von Cotton für Weiber . .
Bettjacken für Knaben.....
Kittel „ „ .....
Dcckenübcrzüge, große .....
Polstcrüberzüge „.....
Kopfpolsterüberzüge ......
Aufgerupfte Matratzen.....

„ Kopfpolster .....
Neue Matratze».......

„ Kopfpolster.......
Hemden von Leintuch für Männer .

„ Weiber .
Unterkleider von Leintuch für Weiber
Leintücher .........
Handtücher ........
Strohsäcke, große .......
Fenstervorhängc .......
Männcrschuhe .......
Weiberfchuhc ........
Knaben- und Mädchcnfchnhe, große .

mittet.
kleine .

Kinderfchuhe ........
Halbsticfelu ........
Stiefel-Vorschuhe .......
Große Sohlen.......
Mittlere Sohlen.......
Kleine „ .......
Große Flecke ........
Mittlere „........
Kleine „........
Weiberschuhe mit Schäften , . .
Schuhe geherzt für Weiber . . .
Fensterrahmen .......
Fensterläden ........
Zapfenbretter ........
Schneidbretter ........
Fußböden .........
Strohmatten...... - -
Strohflechten ........

?0
4?

6
57

119
102
120

3
3

251
171
50

147
252

38
6

174
206

26

2?
49
35
13

820
104
148
808

82
140
25

3
5
3
4
3

33 m Meter
1528 lfd. Meter

100
45

60
108
22
86
91
10

486
144
40

170
180
4?

194
206

20

36
26
24
19

688
96

148
682

68
126
15

151,7° lUMeter

30
20

48
40

28

112
34

200
226

15
9
3
8

11
11

553
66
84

562
51
80
18
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Tische .....
Schränke . . . .
Kohlenkasten . . .
Tobtenlaoen . . .
Stiegenleitern . ,
Kisten und Kasten .
Gestelle . . . .
Bänke kleine . . .
Schemel . . . .
Körbe .....
Stühle.....
«ehnstühle ....
Mäusefallen . . .
Nistkästchen . . .
Schubkarren . . .
Flaschenfutter . . .
Weinkisten ....
Bettstellen von Holz
Bettstellen-Gestelle .
Bettrahmen . . .
Spuckkasten . . .
Kohlenschippeu . .
Schrauben . . .
Nieten .....

Fleischsägen . . .
Kehrichte ....
Stocheisen ....
Karste .....
Bügeleisen ....
Eßbretter ....
Schweinetröge . .
Fleischbretter . . ,
Ofengitter . . ,

1
2

12

4
?
3

1
4

12
51

2
10
6

18
88

90 — —
3 — —

— 6 —
— tt —
— 84 —
— 1 —
35
13 — —
5 1 —

— 1 —
1 1 —

12 — 24
— 12 —
— 110,°°n Kilogr. —

—
44 Stück
1 Stück

8
6

—

—
— 4 —

4 2
6
1

— — 1
— — 2

Aufgestellt Trier, den 20. Mai 1876.

Der Virector des Landarmenhauses,
Bluni.
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SummarischeZusammenstellung

der Annahmen und Ausgaßen des ^andarmenhauses zu M"

für die Jahre 1873, «87H und Z873
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Einnahme.

Bestand des Vorjahres ..........
EinnahmcHefccte ........ , . . .

(lurionto.
TU. I. Au Zuschußaus der Staatskasse:

„ II. An firirtcn Beiträgen der Gemeindendes
RegierungsbezirksTrier .......

„ I II. An Zinsen von ausstehendenCapitalien . .
„ IV. An Arbeitsverdienstder Häuslinge, als:

1) Verdienst in der Fabrik.....
2) „ im innern Dienste des Hauses
3) „ im äußern „ „ „

„ V. An zu erstattendenVerpflegungskosten:
1) fiir Verpflegung von für Rechnung von

Privaten aufgenommene!!Personen . .
2) Fiir Verpflegung von Kindern inhaftirtcr

Eltern...........
3) Für Verpflegung der vom Prov.-Land-

armeuverbandc zu unterhaltenden Personen
3u) Nest anVerpflegungskostenaus1873u. 1874
4) Au Pcusioueu der iu der Irreu-Austalt

aufgenommenenPersonen für Rechnung
der Gemeindennnd Privaten . . .

„ VI. Insgemein:
1) Für Küchcnllbfälle.......
2) „ vert, uubrauchb Utensilien . . .
3) Aus der Garteunutzuug.....
4) „ „ Viehnutzung......
5) H.ä Lxt.raoräiiikril! ......

Sumina der etatsmäßigcuEinnahmen .
Außer dem Etat.

Tit. VII. Für verkaufteFabrikate ......
„ VIII. An zurückgezahltenCapitalien .....

u.. Für verkaufte^ändcrcien .....
l). An acquirirtenEtaatspapieren . . .

Summa der außeretatsmäßigenEinnahmen ,
„ „ etatsmäßigenEinnahmen . .

Hierzu Bestand des Vorjahres ........
Einnahme-Deffecte..........

Summa der Einnahme . .

Jahrgang.

1873

9241

568?

14258
1134

262?
472

1048

,<»

1874

9191

233829

2'!

2<»

— 568?

7 14258
9 1150

II

13024

3226

265
956
922

1282
83

2 6

47330

,1
20
22
20

16, 4

2060
482
97?

2671 I!»

12224
454

3941

29?
686

1144
1199
667

4 47903

,^;

22

2?
9

18
!»

l<^

1875

31618

42774
3450

686
390

29

145,^3

90

30102
2849

96

60
70

61

91

22005

658
988

2883
4684

120

16 2 126148

8?

86
13
32
78
ii2
55

6450 21 !l 6590 2!' !) 14114 93
500
571 15. 9 — — — 142 54

1500
9022 « ^ 6590 29 ',» 1425? 4?

47330 4 4 47903 >o 2 126148 55
9245 ! 5! !<> 9191 16 l 31618 90
— !' — — -^ — —

65598 5 ,<» 63686 2 :! 17202492

17?

Ausgabe.

Deficit..............
Ausgabe-Defecte ............

Nt. I. ^. Besoldungen.........
Z. Pensionen ..........
0. Wartegclder........
Da. Remuneration des Hülfspersonals . .
I)d. Ueberverdienst der Hänslinge . . .

„ II. Bau- nnd Rcparatnrkosten......

„ III. Unterhaltung der Occonomie:

1. Zur Speisuug der Häuslinge u. Haus»
Qffizianteu.........

2. Zur besseren Krankenpflege an Medica-
menten uub Wein.......

3. Für Feucrungs-Matcrialien ....
4. „ Belenchtnngs- „.....
5. „ Neinigungs-Materialieu nnd andere

Wirthfchaftsbcdürfnisfe ......

„ IV. An besonderen Unterhaltungskosten:
1. Zur Bekleidung........
2. „ Unterhaltung der Lagcrgcräthe . .
3. „ „ „ ^abritgeräthe .
4. „ „ „ Oeconomiegeräthe

„ V. Zur Bildung eines Pensionsfonds für die
Beamten ...........

„VI. Insgemein:
1. Für die Bedürfnisse der Hauötapelle
2. „ Schreibmaterialien und Büreaubc-

dürfnisse ........
3. „ Bücher, Papier :c. für die Dctinirten
4. „ das Rasiren der Häuslinge . . .
5. „ das Reinigen der Schornsteine . .
6. An Vegräbnißlosten ......
7. „ Pacht für Benutzung des städifchen

Qncllwasfcrs........
8. Für Unterstützung bedürftiger Beamte»

und Offizianten .......
Uebertrag . .

Jahrgang.

1873

Thlr. Sg.Pf,

5959
240
172

1244
1104
1423

25992

603
1970
52?

833

4141
1190
123
648

120

15o
13
60
40

278

30

271

20

1874
Thlr. Gg. Pf.

5894
156
172

1262
943

132?

26271

490
2352
442

811

4202
1409

133
629

6

111

126
5

60
40

189

30

270

1875
./6 5

15505
495
341

3900
1022
3198

70853

1269
4034
896

1744

1033?
3438

7o
1328

1471

369

370
7

180
120
99?

90

900

86
89

68

17
84
03

29

23
42
45
38

10

98
65

4714? ,l! 47341 2« M22950

28

47
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Ausgabe.
Jahrgang

1873

Thlr. Sg.Pf,

1874

Thll. Sg.Pf.

1875

Uebertrag . .
9. Nemunerirung des subalt. Dienstpersonals

der Verw.-Commissionund Anschaffung
von Vüreaubedürfnisscnfür letztere . .

10. Zur Versicherungder Gebäude und des
Inventars gegen Feuerschaden . . .

11. Zu unvorhcrgesencn Ausgaben . . .
12. Zur Deckungder Kosten bei vermehrter

Zahl der Häuslinge ......
13. An ertraord. Beköstigungszulagen für ver-

heirathete Officianten bei gesteigerten
Victualien-Preisen .......

Summa der etatsmäßigen Ausgaben .
Außer dem Etat.

lit. VII. Für Fabrikmaterialien.......
„ VM. Ankauf von Staatspapieren.....
„ IX. Aus dem Bestände fcheidcnde Staatspapiere
„ X. ZurückerstatteteBeträge für zuviel gezahlte

Verpfleguugsgelder ........
Summa der außcretatsmäßigcnAusgaben

„ „ etatsmäßigen „
Summa der Ausgaben . .

Gleichstellung.
Summa der Einnahme . .

„ Ausgabe . .
Mithin Bestand . .

47147 1« 6

200

10?
69

50
47574

5263
1581
1500

48«
8831

47574
5640«

65598
56406

9191

4734128 3

200

107
125

,<»
411

,9

!6

, !

47825

>320

5320
4782^
>3146

63686
53146
10539

,7

122950 47

600

323
105

150

44
40

124129 31

^«; 10919

13 3

19

10919
124129
135048

172024
135048

68

68
31
99

92
99
93

Orlälttenmgett.
^. Im Allgemeinen.

Die in Einnahme und Ausgabe durchlaufendenPosten
betragen pro 1873 ..........10235 Thlr. 5 Sgr. 1 Pfg.

„ 1874..........10812 „ 22 „ 4 „
„ 1875..........23716 M. 77 Pfg.

L. Znr Einnahme.

Die Reste betrugen bei dem Final-Abschlusse pro 1873: — Thlr. — Sgr. — Pfg.
„ 1874: „ „ „
„ 1875: 50 M.
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<^. Zur Ausgabe.
Die Versicherung gegen Feuerschaden besteht bei der Rheinischen Provinzial Feuer-Societät

und zwar:
H) der Gebäude seit 1871 und
1>^ der Mobilien :c. seit 1867 auf unbestimmte Zeit.

15. Das Vermögeil des Landarmenhauses betrug nach dem Verwaltungsberichte pro 1870/72:
ü) Immobilien . . 165078 Thlr. 1? Tgr. 5 Pfg, ^ 495235 M. 75 Pfg.
d) Mobilien . . . 48860 „ ___ ^ __ „ ^ 146580 „ — „
e) Kapitalien. . . 25700 „ — „ — „ ^ 77100 „ — „

Summa . . 239638 Thlr. 1? Sgr. 5 Pfg. ^ 718915 M. 75 Pfg.

Ende 1875:
li) Immobilien......494868 M. 0? Pfg.
l>) Mobilien . : .....146580 „ — „
o) Kapitalien .......80100 „ — „

Snmum . . . 721548 M. 07 Pfg.

Mithin vermehrt um . . ' 2632 M. 32 Pfg.

Trier, den 20. Mai 1876.

Mndarmeuliaus-
Director, Nendant,
Blum. ^ ohmeier.





««lag« 4.

Etat

für die H'rovinzml-Ianbstummenfonds,

mbst

SpccialEtllts

der ^rovinzial-Haubstummen-AnstaNenzu Kempen, Ilrüyl, Illoers und

Aeuwied pro 187?l80.
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Tit. Nr. Einnahme des Mupt-Otats. Betrag.

I.

II.

Vom Grunoeigenthum.
Nichts.

Zinsen von Kapitalien.
g,. der Anstalt zu Kempen gehörig.

Von den im Laufe der Jahre aus Ueberschüssenangekauften
Werthpapiereu, bestehend in

ll. Schuldverschreibungender 4^"/« consolidirten Anleihe
I^it. ^. Nr. 1877 und 1878 5 30000 M. . 60000 M.

„ V. Nr. 8337/38,30723,38941,42415/21,
65699 » 3000 M.......36000 „

„ 0. Nr. 24764, 24765, 24770, 39368,
39369 und 56451 ü, 1500 M. . . . 9000 „

„ 0. Nr. 51035 5. 600 M...... 600 „
„ 15. Nr. 4176 und 26399 5. 300 M. . 600 „
„ i^. 3ir. 34542 5 150 M ...... 150 „

l,. Schuldverschreibungender 4'/«"/« Anleihe
der Nheinprovinz.

Nr. 10820, 10548, 10549 ä 1500 M. 4500 „

Summa Kapitalien,der Anstalt zu Kempen gehörig . . .

d. der Anstalt zu Brühl gehörig.
Vou deu im Laufe der Jahre aus Ueberschüsscnangekauften

Werthpapieren, bestehend in
^. Schuldverschreibungender 4^2"/u consolidirten

Staatsanleihe
Lit. tt. ^ir. 8339, 8340, 8341, 8342, 8343,

10791, 34453, 34454, 42422, 42423,
42428, 51566 und 65700 5. 3000 M. 39000 M.

„ 0. Nr. 4491, 39370 a 1500 M. . . 3000 „
„ v. Nr. 53768, 53769, 53771 Z. 600 M. 1800 „
„ 15. Nr. 4177,4178,4179,66127 a 300 M. 1200 „
„ i?. Nr. 866, 638? a 150 M. ... 300 „

d. Schuldverschreibungender 4^2°/° Anleihe
der Rheinprovinz

Nr. 10506, 10550, 10551 5 1500 M. 4500 „

Summa 5tapitalien,der Anstaltzu Arühl gehörig . . .

110850 4988 25
110850 4988,25

49800 —
49800 —

2241
2241
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Tit. Nr. Einnahme des Mupt-Otats. Betrag.

II.
1

o. der Anstalt zu Moers gehörig.
Von den im Laufe der Jahre aus Ueberschüsscuangckaufteu

Werthpapieren, nämlich:
ll. Schuldverschreibungender 4^/2 "/« consolidirten

Staatsanleihe
1.it. ^. Nr. 1879 5. 30000 M.....30000 M.

„ L. Nr. 30722, 42424, 42425 5. 3000 M. 9000 „
„ 0. Nr. 4492, 24766, 24768, 42824 5

1500 M...........6000 „
„ 0. Nr. 42137, 51033, 51034, 53770,

53772 3. 600 M........3000 „
„ N. Nr. 91369, 91370 5 300 M. . . 600 „
„ I?. Nr. 17739 ^ 150 M...... 150 „

K. Schuldverschreibungender 4^ °/<> Anleihe
der Rheinprovinz

Nr. 10376, 10505, 10507 5 1500 M. 4500 „ 53250 — 2396 5>5

Summa Kapitalien, der Anstalt zu Moers gehörig . , 53250 — 2396 25
ä. der Anstalt zu Neuwied gehörig.

1 Von den im Laufe der Jahre aus Neberschüssenangekauften
Werthpapieren, bestehend in:

-l. Schuldverschreibungender 4^°/« consolidirten
Staatsauleihe

I.it. «. Nr. 11798, 11799, 30720, 30721,
34455, 42426, 42427, 5156? ->. 3000 M. 24000 M.

„ 0. Nr. 4493,24767,32922,33768,33898,
34884, 41692, 42430, 55423, » 1500 M. 13500 „

„ L. Nr. 4173, 4174, 4175, 4180, 83809

„ I«'. Nr. 867, 22694 5 150 M. . . . 300 „
K. Schuldverschreibungender 4'/2 °/o Anleihe

der Rhcinprovinz
Nr. 10267, 10406, 11682 5. 1500 M. . 4500 „ 44100 — 1984 50

Summa Kapitalien der Anstalt zu Neuwied gehörig , . 44100 — 1984 50
,!, ierzu: a. der Anstalt zu Kempen . . . 110850 — 4988 25

K. „ „ „ Brühl . . . 49800 — 2241 —

0. „ „ „ Moers . . .

Summa Tit 11 Zinsen von Kapitalien . .

53250 — 2396 25

258000 — 11610 —
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Tit. Nr. Einnahme des Aaupt-Gtats. Betrag.

^ H,

III.

IV.

V.

VI.

Von Berechtigungen.
Nichts.

Zuschüsse aus Prouiuzialmittelu.
Zuschuß aus der provinzialstäuvischeu Eeutralkassc,soweit

die eigenen Einnahmen der Anstalten zur Bestreitung
der Ausgabe« nicht ausreichen ........

Summa Tit. IV per ss
Nachrichtlichwird hier bemerkt, daß in dieser Summe auch

3750 M. für die Taubstummen-Anstaltzu Aachen
3600 „ „ „ „ „ „ Cöln
1590 „ Zuschüsse zur Unterhaltung der Cholera-

fonds - Freischüler in der Taubstummen
Anstalt zu Cölu

Sa. 8850 M. enthalten sind, die vom Provinzialland-
tage durch Etat pro 1874/70 resp. Nachtrags-Etat
pro 1875/70 bewilligt waren und deren Weiterbewilli¬
gung für die Etatsperiode 1877/80 hier beantragt
wird.

Beiträge zu den Uuterhaltu«gstosttll der Zöglinge
vo« deren Angehörigen.

1 Für Zöglinge der Anstalt zu Kempen
2 „ „ Brühl
3 „ „ Moers
4 „ Neuwied

Summa Tit. V Beiträge für Zöglinge .

Zuschüsse aus den Polizcistrafgclderfouds.
A is dem RegierungsbezirkeAachen .

„ Coblenz .
Eöln . .
Düsseldorf
Trier . .

Summa TU. VI aus Polizeistrafgelderfouds

90190

1250
2550

350
750

4900



184

Tit. Nr. Annahme des Aaupt-Otats. Betrag.

VII, Für Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

VIII.
1

Baufonds.

Zinsen der Schuldverschreibungen,welche mit der vom 19.
Provinziallandtagc bewilligten Summe von3-!19Thlrn.
13 Sgr. 4 Pfg, und den Zinsen hiervon angekauft
worden sind und zwar:

a. Schuldverschreibungender 4'/2"/u consolidirten
Staatsanleihe

I^it. >;. Nr. 30724, 30725, 30726 ^ 3000 M. 9000 M.
„ 0. Nr. 24769 u, 1500 M.....1500 „
„ 0. Nr. 29701 Ä 600 M.....600 „
„ L. Nr. 91371, 91372, 91373 ü 300 M. 900 „

b. Schuldverschreibungender 4^2 °/o Anleihe
der Rheinprovinz

Nr. 4542, 4915, 4916 ^ 300 M. . . 900 „ 12900 ,— 580 50

Summa Tit. VIII Baufonds . . . 12900 — 580 50

IX.

1

Von Tiergardtsche Stiftung.

Die Zinsen der von dem Freiherr« von Diergardt unter
dem 2. Mai 1870 zur Gründung von vier Freistellen dem
Taubstummeufouds überwicsenen Summe von 4000 Thlr.
resp, der vermittelst dieser Summe augekauftenWerth-
papierc, nämlich acht Schuldverschreibungender conso¬
lidirten Anleihe,

I.it. L. Nr. 41006, 41007, 41008, 41009 -^ 3000 M.
12000 „

„ N. Nr. 73137, 73138, 73139 5 300 M. 900 „
„ I?. Nr. 27059 5 150 M.....150 „ 13050 — 58? 25

Summa Tit. IX von DiergarotscheStiftung 13050 — 58? 25

X. Extraordinaire Einuahinc».
1 An Geschenken, Vermächtnissen:c. und zur Abrundung

Summa Tit, X Exlraordinaire Einnahmen per »c»

— — 282 75
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^tr. Omnayme des Aaupt-Otals. Betrag.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Wiederholung der Einnahme».

Vom Grundcigcuthum ...........
Zinsen von Capitalien ...........
Von Berechtigungen ............
Zuschüsse aus Proviuzialmittclu ........
Beiträge zu den Unterhaltungskostender Zöglinge . .
Zuschüsse aus dcu Polizeistrasgclderfonds .....
Zur Anlegung von Capitalien .........
Baufonds ...............
von Diergardt'scheStiftuug .........
Extraordinaire Einnahmen ........^ .

Summa der Einnahmen

Außerdem au einmaligem Zuschuß aus der prouiuzial-
stiiudischeu Ceutraltasse pro 18??:

1) Zur Beschaffungvou Mobilien für 4 neue Schulllassen
2) Kostendes Umzugs vou Moers nach sieuwied . .

Summa

258000

12900
13050

283950

11610

90190
4900

580
587
282

50
25
75

108150!50

1500! —
500! —

— — 2000

24
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Tit. Nr. Ausgabe des Aaupt-Otats. Betrag.

I.

II.

!
2
3
4
5
6
7

Zur Unterhaltung der Taubstummen-Anstaltzu Aachen .
Zur Unterhaltung der TaubstummenAnstalt zu Eöln
Zuschüsse zur Unterhaltung der Eholerafonds-Freischülerin

der Taubstummen-Anstaltzu Eöln .......
Snmma

(couk. Tit. IV der Einnahme des Haupt-Etats)

Für die Anstalt zu Kempen.

Zur Verwendung laut Sp ezial-Etat.

Vom Grundeigenthum,Tit. I der Eiuuahme ....
Zinsen von Kapitalien, Tit. II ll. der Einnahme . . .
Zuschuß aus Provinzialmittcln, Tit. IV der Einnahme .
An Beiträgen für Zöglinge, Tit. V Pos. 1 der Einnahme
Aus den Polizeistrafgelderfondslaut Tit. VI der Einnahme
Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VII der Eiuuahme
Von den Zinsen der v. Diergardt'schenStiftung, Tit. IX

der Einnahme, ein Viertel .........
An extraordinairenEinnahmen laut Tit. X der Einnahme,

zur Ausgleichung ............
Summa Tit. I Anstalt zu Kempen

Für die Anstatt zu Brühl.
Zur Verwendung laut Sp ezial-Et at.

Vom Grundeigenthum ...........
Zinsen von Kapitalien, Tit. II d. der Einnahme . . .
Zuschußaus Provinzialmittelu, Tit. IV der Einnahme .
An Beiträgen für Zöglinge, Tit V Pos. 2 der Einnahme
Aus dem Polizeistrafgelderfonds,laut Tit. VI der Eiuuahme
Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VII der Einnahme .
Von den Zinsen der v. Diergardt'schenStiftung, Tit. IX

der Einnahme, ein Viertel .........
An ertraordinairen Einnahmen, laut Tit. X der Einnahme,

zur Abrundung ............

Summa Tit. II Anstalt zu Brühl

110850

3750
3600

1500

110850 —

8850

49800

49800

4988
18260

1250

146

54

24700

2241
31400

2550

146 81

82

93

82

36420 —

19
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Tit. Nr. Ausgabe des Aaupt-Otats. Betrag.

III.

IV.

Für die Anstalt zu Moers.

Zur Verwendung laut Special-Etat.

Vom Grund-Eigenthum,Tit. I der Einnahme . .
Zinsen von Kapitalien, Tit. II o. der Einnahme . . . ^ 53250,- 2396ii
Zusckußans Provinzialmittcln, Tit. IV der Einnahme . 958V
An Beiträgen für Zöglinge, Tit. V Pos. 3 der Einnahme 350
Aus den Polizeistrafgelderfonbs,laut Tit. VI der Ein¬

nahme ...............
Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VII der Einnahme
Von den Zinsen der v. Diergardt'schen Stiftung. Tit.

IX der Einnahme, ein Viertel ........ 146 81
An ertraordiuaircu Einucchmcu,Tit. X der Einnahme,

zur Abrundung ............ ?6 ^!
Summa Tit. III Anstalt zu Moers . . 5:^250" 12500

Für die Anstalt zn Ncuwico.

Zur Verwendung laut Special-Etat.

Vom OruudeigenthumTit. I der Einnahme . . .
Zinsen von Kapitalien, Tit. II ä. der Einnahme . . .
Zuschußaus Proviuzialmittelu, Tit. IV der Einnahme .
An Beiträgen für Zöglinge, Tit. V Pos. 4 der Einnahme
Aus den Polizcistrafgelderfouds,laut Tit. VI der Einnahme
Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VII der Einnahme .
Von den Zinsen der v. Diergardt'schenStiftung, Tit. IX

der Einnahme, ein Viertel .........
An extraordinairen Einnahmen, Tit. X der Einnahme, zur

Abrundung ..............________ 68
Summa Tit. IV Anstalt zu Neuwied . . 1100 - 25100

Bllufonds.

Aus Tit. VIII die ganze Einnahme.......

Summa Tit. V Baufonds per 86
24'

1984
22150

750! -

50

81

69
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Tit, Nr. Ausgabe des Mupt-Gtats. Betrag.

VI.

1

von Dicrgnrdt'scheStiftung.

Zur Unterhaltung von 4 dürftigen, unbemittelten Gemein«
den augehorigcu Zöglingen der vier Taubstummen-An¬
stalten die ganze Einnahme von Tit. IX ....

Summa Tit. VI von Diergardt'fche Stiftuug por «c>

13050 — — —

Wiederholung der Ausgaben.

Zur Unterhaltung der Taubstummeu-Austalten zn Aachen
und Eölu, sowie au Zuschüsseu zur Unterhaltung der
Cholcrafouds-Freischüler in der Taubstummen-Anstalt

— — 8850 —
I. — — 24700 —

11. — — 3U420 —
III. — — 12500 —
IV. — — 25100 —

V. — — 580 50
VI.

Snmma der Ausgabe« des Haupt-Etats . .

— — — —

— — 108150 50

Schluß des Haupt-Etats.
— — 108150 50

Hebt sich.

— — 108150 50

Die Ausgabe-Titel des Haupt-Etats bildcu zugleich die
Eiuncchme-Titcl der Spccial-Etats, weshalb diese nicht
besonders aufgeführt sind.

Außerdem au eiuumligeu Ausgaben pro 1877:

1) Zur Beschaffung von Mobilar für 4 neue Schultlasseu — — 1500 —

2) Kosten des Umzugs von Moers nach Neuwieb . .
Summa

— — 500 —

— — 2000 —
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Tit. Nr. Zusgalie der Special-Otats. Betrag.

II.

UI.

IV.

V.

VI.

VII.

Hit. 1. Anstatt zu Kempen.
Verwaltungstosten.

Zur Bestreitung der Kosten der Kasseuverwaltuug. . .
Dein Direktor, Aversumfür Vureaulosten .....

Summa Tit. I der Verwaltuugskosteu

Besoldungender Lehrer.
Dem Direktor Gehalt ...........

Außerdemfreie Wohuung oder Wohnuugs-Eutschädigung
von 10°/u des Gehalts ........

Dem 1. Lehrer Gehalt ...........
Außerdem freie Wohnung oderWohuuugs°Eutschadigung

von 10"/« des Gehalts ........
Dem 2. Lehrer Gehalt ...........

Außerdemfreie Wohuuug oder Wohuuugö-Entschädiguug
von 10°/o des Gehalts ........

Dem 3. Lehrer Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohuuug oder Wohuuuas.Entschä'diguug

von 10°/° des Gehalts ........
Der Lehrerin in weiblichen Handarbeiten .....

Summa Tit. II Besoldungender Lehrer
Der Lehrer, welcher Dienstwohnunghat, ist verpflichtet,

die Reinigung, Heizuug uud Beleuchtuug der Schul¬
lokale :c. zu bewirken. Nur die baareu Auslagen für
Material sind zu liquidireu.

Zu Unterrichtsmitteln ...........

Zu baulichenZwecke« ...........

Zu Mensilien ..............

Zur Heizung uud Beleuchtung ........

An Abgaben und Lasten.
An Beiträgen für Versicherungder Gebäude uud Mobilien

gegen Feuersgefahr .......... .
Summa Tit. VII An Abgaben und Lasten per »u

240

240

30 -

2400

2100

210
1500

150
1500

150
150

8160

200

200

100

140
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Tit. Nr. Ausgabe der Apecml-Otats. Betrag.

VIII.

IX.

X.

XI.

l.
l>.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII,
IX.
X.

XI.

Zur Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

Zur Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegung von 60 Zöglingen mit.....

Summa Tit. IX Verpflegungpor »o

Zur Bestreitung der Kurlosteu .........

Insgemein.
Zu unvorhergesehenen Ausgaben ....... .

Summa Tit. XI Insgemein per 8«

Wiederholuug der Ausgaben.

Verwaltungstosten ............
Besoldungender Lehrer ...........
Zu Unterrichtsmitteln ...........
Zu baulichenZwecken ...........
Zu Utensilieu ..............
Zur Heizung und Beleuchtung .........
Au Abgabe« und Lasten ..........
Zur Anlegung von Kapitalien .........
Zur Verpflegung der Zöglinge ........
Znr Vestreituug der Kurkosten ........
Insgemein ...............

Summa Ausgaben der Anstalt zu Kempen

Die vorstehendenAusgaben übertragen sich gegenseitig.

Schluß des Spezilll-Etats der Anstalt zu Kempen.

15120

240

Die Einnahme beträgt
Die Ausgabe beträgt .

Hebt sich.

240

200

425

30
8160

200
200
100
240

25

15120
200
425

24700

24700
24700
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Tit. Nr. Ausgabe der Special-Otats. Betrag.

II.

III.

IV.

Hit. II. Anstalt zu Mrühl.

Verwaltungstosten.
Zur Bestreitung der Kosten der Kasseuoerwallung . .
Dem Direktor, Aversum für Bureautosten.....

Summa Tit. I Verwaltungskosten

Besoldungen der Lehrer.
Dem Direktor Gehalt...........

Derselbe hat außerdem freie Wohnung.....
Dem 1. Lehrer Gehalt...........

Außerdem freie Wohnung oder Wohnungs-Eutschädi-
gung von 10°/u des Gehalts........

Dem 2. Lehrer Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung oder Wohnungs-Entschädi-
gung von 10°/« des Gehalts........

Dem 3. Lehrer Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung oder Wohnungs-Entschädi-
gung von 10"/n des Gehalts........

Dem 4. Lehrer Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung oder Wohnungs-Entschädi^
gung von 10°/a des Gehalts........

Dem 5. Lehrer Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung oder Wohnungs-Entschädi-
gung von 10°/« des Gehalts........

Der Lehrerin in weiblichen Handarbeiten.....

Summa Tit. II Besoldungen der Lehrer

Die Lehrer, welche Dienstwohnung haben, sind verpflichtet,
Heizung, Beleuchtung der Schul-Lokale :c. zu bewirken.
Nur die baaren Auslagen für Material sind zu liquidiren.

Zu Unterrichtsmitteln...........

Zu baulichen Zwecken.

Zur Instandsetzung der Unterrichtslokale . . . . .

Summa Tit. IV zu baulichen Zwecken per se

300

300

50

3000

1950

195
1500

150
1500

150
1500

150
1500

150
150

11895

300

125
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Tit. Nr. Ansgaße der Special-Gtats. Betrag.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Zu Uteilsilit»..............

Zur Heizung und Vcleuchtuug ........
Au Abgabe» uud Lasten.

An Beiträgen für Versicherungder Gebäude und Mo-
bilicn gegen Feuersgcfahr .........

Summa Tit. VII i,er ««
Zur Anlegung uou Kapitalien.

Nichts.
Zur Vervfleguugder Zögliugc.

Zur Verpfleguug uon 90 Zöglingen .......

Snmma Tit. IX Verpfleguugpur ««

Zur Vestreitnug der Kurtoste» ........

Iusgcmeiu.
Zu unvorhergesehene» Ausgaben ........

Summa Tit. XI Insgemein i>er 8e

Wiederholuug der Ausgalieu.
Verwaltuugstosten ............
Besoldungender Lehrer ...........
Zu Unterichtsmittcln............
Zu baulichenZwecken ...........
Zu Utenfilien ..............
Zu Heizungund Beleuchtung .........
An Abgaben und Lasten ..........
Zur Anlegungvon Kapitalien .........
Zur Verpflegungder Zöglinge , .......
Zur Bestreitung der Kurkosten .........
Insgemein ............. , .

Summa Ausgaben der Anstalt zu Vrühl . .
Die vorstehenden Ausgabe-Titelübertragen sich gegenseitig.

Schluß des Spccilll-Etnts der Anstalt zu Brühl.
Die Einnahme beträgt ...........
Die Ausgabe beträgt ...........

Hebt sich.

125

85

22680

300

300

250

50
11895

300
125
125
375

35

22680
250

36420

36420
36420
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Tit. Nr, Ausgaße der Specml-Otatö.

Bit. III. Anstatt zu Moers.
Vcrwaltnugstostcu.

Zur Bestreitung der Kosten der Kassenverwaltung . .
Dem Direktor Nversumfiir Vüreaulosten .....

Summa Tit. I Verwaltungskosten . .

II. > Besoldungeuder Lehrer.
1 Dem 1. Lehrer Gehalt ...........

Außerdemfreie Wohnung oder 10°,, ors Gehalts. .
2 I Dem 2. Lehrer Gehalt...........

Außerdemfreie Wohnung oder 10 > des Gehalts. .
3 l Der Lehrerin in weiblichen Handarbeiten .....

Summa Tit. II Besoldungender Lehrer . .

III. ! ! Zu Untcrrichtsmitteln ...........

IV. ! l Zu baulichen Zwecken ...........

V. l ', Zu Utcusilicn..............

VI. l > Zur Heizung und Beleuchtung........

VII. ! I An Abgaben nnd Lasten.
Nichts.

VIII. ! l Zur Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

IX. ! ! Zur Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegungvon 30 Zöglingen .......

Summa Tit. IX Verpflegungi>er «o

X. ! l Znr Bestreitung der Kurkosten........

XI. ! > Insgemein.
Zu unvorhergesehenen Ausgaben ........

Summa Tit. XI Insgemein per sn

Betrag.

30

2400
240

2100
210
120

5070

150

90

90

6480

440

25
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Tit. Nr. Ausgabe der Special-Otats. Betrag.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

Wiederholung der Ausgaben.

Verwaltungslosten ............
Besoldung der Lehrer ...........
Zu Unterrichtsmitteln ...........
Zu baulichenZwecken ...........
Zu Utensilien ..............
Zu Heizung uud Beleuchtung .........
An Abgaben und Lasten ..........
Znr Anlegung von Kapitalien .........
Zur Verpflegungder Zöglinge ........
Zur Bestreitung der Kurtosteu ....... ,.
Insgemein ...............

Summa Ausgaben der Anstalt zu Moers

Die vorstehendenAnsgabr-Titel übertragen sich gegenseitig.

Schluß des Spccial-Etats der Anstalt zu Moers.

Die Einnahme beträgt .....

Die Ausgabe beträgt ......
Hebt sich.

30
5070

150
90
75
90

6480
75

440

12500

12500

12500
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Tit. Nr, Ausgabe der Special-Otats. Betrag.

II.

III.

IV.

V.

VI.

M IV. Anstatt zu Kemmed.

Vcrwaltungstosten.
Zur Bestreitung der Kosten der Kassenverwaltung . .
Dem Direktor, Aversumfür Büreautosten .....

Summa Tit. I. Verwaltuugstosten. .

Besoldungender Lehrer.

Dem Direktor Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung oder 10°/» des Gehalts. .

Dem 1. Lehrer Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung oder 10°/o des Gehalts . .

Dem 2. Lehrer Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung oder 10°/o des Gehalts. .

Dem 3. Lehrer Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung oder 10°/„ des Gehalts. .

Der Lehrerin in weiblichen Hanoarbeiten .....

Summa Tit. Il Besoldungender Lehrer . .

Die Lehrer, welche Dienstwohnuughaben, sind verpflichtet,
die Reinigung, Heizung, Beleuchtung der Schullokale
zu bewirken. Es sind nur die baaren Auslagen für
Material zu liquidiren.

Zu Unterrichtsmitteln ...........

Zu baulichenZwecken.
An Miethe für das Unterrichtslokal .......
Zur Instandhaltung desselben .........

Summa Tit. IV zu baulichen Zwecken . .

Zu Utenfilien ..............

Zur Heizung und Beleuchtung ........

300

300

30
30

3000

1950
105

1500
150

1500
150
120

85«5

200

150
150

100

240

25'
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Tit. Nr. Ausgabe der Special-Otats. Betrag.

VII.

VIII.

!X.

X.

XI.

l.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

An Abgalicu und Lasten.
An Anträgen für Versicherungder Gebäude und Äiobilien

gegen Feuersgefahr ...........

Summa Tit. VII an Abgabe» i>nr »<?

Zur Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

Für Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegungvon 60 Zögliugeu .......

Summa Tit. IX Ncrpflcguug i>«r »o

Zur Bestreitung der Äurtostcu.

Iusgeuieiu.
Zu unvorhergesehenen Ausgaben ........

Summa Tit. IX Insgemein ,>or 50

Wiederholung der Ausgabe«.
Verwaltunastosten ............
Befolduugender Lehrer ...........
Zu Unterrichtsmitteln ...........
Zu baulichenZwecken ...........
Zu Utensilien ..............
Zu Heizung und Beleuchtung .........
An Abgaben und Lasten ..........
Zur Anlegung von Kapitalien .........
Zur Verpflegung der Zögliuge ........
Zur Bestreitung der Kurkosten ........
Insgemein ..............

Summa Ausgaben der Anstalt zu Ncuwied
Die vorsteheuden Ausgabe-Titel übertrage» sich gegenseitig.

Schluß des Spezilil-Etats der Anstalt zu Ncuwied.
Die Einnahme beträgt ...........
Die Ausgabe beträgt ...........

Hebt sich.

300

300

15120

200

470

30
8565
200
150
100
240

25

15120
200
470

25100

25100
25100



Anlag« 3.

Etat

für die Merumltung des ^mldarmenljauses zu Arier

für die Jahre »8??I»8?8
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Tit. Nr. Ausgalie der Special-Otats. Betrag.

V.

VI.

I.
II.

III.
IV.
V,

VI,

Vcrausgauung der Zinsen des Baufouds,
Der ganze Betrag von Tit, V der Ausgabe des Haupt-

Etats, zu verwenden zu baulichen Reparaturen nnd
Anlagen bei den Prov.-TaubstummcuAustalteu . . .

Summa Tit. V Baufonds ^0r 50.

Von Diergardt'scheStiftung.
Zur Bestreitung der Unterhaltungskostenfür vier in den

Anstalten untergebrachtearme, nnbemittclteu Gemeinden
angehörige, Zöglinge der ganze Betrag von Tit, VI
der Ausgabe des Haupt-Etats ........

Summa Tit. VI von Diergardt'scheStiftuug r>or »«.

Wiederholung der Ausgabe» der Special-Etats.
Für die Nuterhaltuugder Taubstummen-Anstaltenzn Aachen

und Cöln, sowie an Zuschüssenznr Unterhaltung der
EholerafoudsFrcifchüler in der Taubstummen Anstalt
zu Cöln ..............

Für die Anstalt zn Kempen .........
„ ,, „ ,< Brühl ..........
„ „ „ „ Moers ..........
„ „ „ „ Neuwied .........

Verausgabung der Zinsen des Baufonds .....
von Diergardt'scheStiftung .........

Summa der Ausgaben der Special-Etats

Schluß des Etats.
Die Gesammt-Einnahmebetragt ....

Ausgabe „ ....

Hebt sich.

Außerdem au einmaligen Ausgalicu pro 1877:

1) Zur Beschaffungvon Mobilar für 4 neue Schulklassen
2) Kosten des Umzngs von Moers nach Neuwied . .

Summn

'.80 , 50

8850
24700
36420
12500
25100

580

108150!50

108150
108150

1500
500

3000

50
50
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2
3
4

^. Ginnahme.
Zuschußaus dem Andarmenfonds . .

Summa Tit. I.

Tit. II. Zinsen der Werthpapicre.
Von 18,450 Mark Staatsschuldscheinenzu 3^°/° .....
Aus Staats-Anlcihescheinenund zwar aus Schuldverschreibungen

der consolidirteu Staats-Anleihcn 4°/o im Betrage von . .
Von Cöln-Mindener Eisenbahn-Prioritäts-Qbligationen », 4°/o im

Betrage von ...............
Von Rheinprovinz-Obligationenn. 4^2°/° im Betrage von . .

Summa der Werthpapiere .....
Summa Tit. II.

18450

40650

30000
21000

110100

19000

«45

1829

75

25

1200 >—
945 l —

Tit. III. Arbeitsverdienst der Hiiuslinge in den Werkstätten.....
Summa Tit. III ... .

Tit. iV. Verpflegunastosteu von den für Rechnung der Gemeinden, Pri¬
vaten «. aufgenommenenPersonen und zwar für die Verpflegung
ll) im Hospital und der Heilanstalt............
d) in der Irrenanstalt................

Summa Tit. IV .....

Tit. V. Insgemein.
Fiir Küchenabfälle...................
Für verkaufte unbrauchbareUtensilien,alte Kleidungsstücke « ......
Aus der Gartennutzung nach dem beiliegenden Spezial-Etat ......
Aus der Viehnutzungnach dem beiliegenden Spezial-Etat ......
g,ä sxtr2,or6iug,ri3, ..................

Summa Tit. V . . . .

Wiederholung.
Tit I. Zuschuß aus dem Landarmenfonds ..........

„ II. Zinsen der Werthpapiere ..............
„ III. Arbeitsverdienstder Häuslinge............
„ IV. Verpflegungskosten . . ' .............
„ V. Insgemein.................

Summa der Einnahme ......

4620

2000

2000

69000
47450

116450

700
900

1600
3300

355

6855

19000
4620
2000

116450
6855

148925
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4
5

6
?

li. Ausgabe.

Tit. 1. ^, Besoldungen.

Dem Dircctor Bluin..................
Außerdemfreie Wohmmg 5"/c. des Gehalts . . . 172 M. 50 Pf.

Feuerung ............ 216 „ 30 „
Beleuchtung ........... 36 „ 60 „
Gartennutzung .......... 54 „ — „

Summa 449 M. 40 Pf.
Dem Hansarzte und ärztlichenSpezial-Dircktor I)r. Bleser ......

Außerdemfreie Wohnung ......... 60 M. — Pf.
Feuerung ............ 172 „ 53 „
Beleuchtung ........... 36 „ 60 „
Gartennutzung .......... 21 „ — „

Summa 290 M. 13 Pf.
Dem Inspektor Lohmeicrals Oecouom ............

Außerdemfreie Wohnung ........136 M. 50 Pf.
Feuerung ............139 „ 7? „
Beleuchtung
Gartennutzung

21
2

20 „
15 „

Summa 299 M. 62 Pf.
Demselbenals Rendaut ................
Dem Direktor Blum als Remuneration für Schreibhülfe an Stelle des frü¬

heren Sekretärs . .
„ katholischen Hausgeistlichen ..............
„ evangelischen.......
„ Hauswuudarzte .....
„ Aufseher des Hospitals und der Irren-Anstalt Dillmaun.....

Außerdemfreie Wohnung .........39 M. — Pf.
Feuerung ............35 „ 62 „
Beleuchtung ........... 10 „ 56 „
Eine täglicheKostportion ....... 360 —

(Spez.-Ewt.) Summa 445 M. 18 Pf.

3500

1200! —

1650

1000

900
1200
525
600
780

11355
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Transport

10 > Der Aufseherinder Irren-Anstalt Steffens ..........
Außerdemfreie Wohnnng .........18 M. 60 Pf.

Feuerung ............ 35 „ 62 „
Beleuchtung ........... 10 „ 56 „
Eine täglicheKostportion ....... 360 „ — „

(Spez.-Etat) Summa 424 M. 7« Pf.

11 I Der Aufseherindes Weiberchospitals Hoffmann .........
Außerdemfreie Wohnung .........20 M. — Pf.

Feuerung ......... , . . 35 „ 62 „
Beleuchtung ........... 10 „ 56 „
Eine tägliche Kostportion ....... 360 „ — „

Summa 426 „ 18 „

12 l Der Aufseherinder II. Weiber AbtheilungVerger.........
Außerdemfreie Wohnung . ........18 M. 60 Pf.

Feuernng ......'..... 35 „ 62 „
Beleuchtung ...........10 „ 56 „
Eine tägliche Kostportion .......360 „ — „

Summa 424 „ 78 „

Dem SchuhmachermeisterSchmidt incl. 18 Thlr. — 54 Mark Miethent-
fchädigung ....................

Außerdemeine tägliche Kostportion ......360 M. — Pf.
Dem SchneidermeisterValerius ..............

Außerdemfreie Wohnung .........21 M. 50 Pf.
Feuerung ............31 „ 07 „
Beleuchtung............10 „ 56 „
Eine tägliche Kostportion .......360 „ — „

Summa 423 M. 13 Pf.

15 l Dem Pförtner Kuhle incl. 150 Mark für die Nachtwache......
Außerdemfreie Wohnung .........44 M. — Pf.

Feuerung ............62 „ 35 „
Beleuchtung ........... 12 „ — „

Summa 118 M. 35 Pf.
I^1n,8

13

14

11355

372

400

372

420

430

<
730
150

14229
26



Nr.

202

Ausgabe. Betrag.

Transport

Der Köchin Susanne Stell ................
Außerdemfreie Wohnung .........11 M. — Pf.

Feuerung ....... . . . . . 31 „ 0? „
Beleuchtung .... - ......10 „ 56 „
Eine täglicheKostportiou .......360 „ — „

Summa 412 M. 63 Pf.
Summa Tit. I. ^. . .

14229

220

14449

Tit. I. L. Pensionen resp. Unterstützungen.

17 Der Wittwe Iuspector Petermanu Unterstützung ...
18 Dem Sekretär a. D. Bernhöft Pension......
19 Dem Aufseher Maas Peusion .........
20 „ SchreinermeisterKlein Unterstützung .....
21 „ Rendanten a. D. Leistenschneider Pensiou ....
22 Der Aufseherin Scheid Pensiou .........
23 ,, „ Mewis „ ........

Summa Tit. I. L.

120
1050
50?
360
975
261
255

3528

Tit. I. d Wartelleider.

Dem Oeconomena. D. Marchand ...........
Summa Tit. 1. 0

Tit. l. v. Löhnung des Hülfspcrsonals ........
Tit. I. N. Arlicitsverdienst der Häuslinge in den Werkstätten

Hierzu Summa Tit. I. ^.
„ „ I. L,
„ „ I. L,

Summa Tit. I

Tit. II. An Bau- und Reparaturtoften.

Zur Unterhaltung der Gebäude ............
Summa Tit. II.

1278

1278

3900
500

14449
3528
1278

23655

4350

4350
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Nr. Ausgabe. Betrag.

2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

4
5

1
2
3
4

Tit. III. Zur Unterhaltung der Occouoiuie.
Zur Speisung der Häuslinge, Haus-Offiziauteu :c. nach dem beiliegenden

Spezialität...................
Zur Krauleupflegefür Medicamente,Wein :c ...........
Für Feuerungs-Materialien nach beiliegendem Spezial-Etat ......
„ Beleuchtuugs-Materialiennach beiliegendem Spezial-Etat .....

Behufs der Reiniguug und anderer Wirthschaft Nothwendigkeitennach bei¬
liegendem Spezial-Etat ................

Summa Tit. III . .

Tit. IV. An besondere»Uuterhaltuugstosten.
Zur Bekleidungnach dem beiliegendenSpezial-Etat ........
„ Unterhaltung der ^agergeräthe nach dem beiliegenden Spezialetat . . .
„ „ „ Oeräthe in den Werkstätten.........
„ „ „ Oeconomie-Geräthe ...........

Summa Tit. IV . .

Tit. V. Kirchen- nnd Schulbedürfnisse.
Remuneration für den katholischen Organisten ..........

„ „ „ evangelischen „ ..........
Für Meßwein, Oel und sonstige Bedürfnisse für den latholifchenuud evange-

lifchen Gottesdienst .................
Für Reparaturen und Stimmen der Orgel...........

„ Bücher, Papier und sonstige Schreib- und Unterrichts'Materialien für
die Häuslinge ..................

Summa Tit. V . .

Tit. VI. Insgemein.
Für das Rafircn der Häuslinge..............

„ „ Reinigen der Schornsteine .............
An Begräbnißtosten ..................
Pacht für Benutzungdes städtifchen Quellwassers .........
Für Unterstützungbedürftiger Beamten, Offizianten :c. zur Disposition des

Provinzial-Berwaltungsraths ..............
Für Schreibmaterialien, Bureaubedürfnifse,Porto .........

I^»tu8

560

900
500

2890
26«
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Transport

Zur Versicherung der Gebäude und Iuventargcgenstäude gegen Feuerschaden
Zu unvorhergesehenenAusgaben incl. der in dem Vermächtnisse des ver¬

storbenenSchreincrmcistersSchleich ausbedungenenKosten des Seele»-
aints im Betrage von 5 Mark 4N Pfennig und zur Abrundnng . . .

Summa Tit. VI . .

Wiederholung.

Ti I. Besoldungen .....
II. Ban- und Neparaturtosten.

III. Unterhaltung der Ockouomie
IV. BesondereUnterhaltungskosten
V. Kirchen- und Schulbednrfnisse

VI. Insgemein .....

Summa der Ausgabe 148925



«lnlag« «.

Haupt-Etat

der Urovinzial-Arbeits-Anstatt zu Mrauweiler

pro I878I8«.
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Tit. Pos. Oinnayme.
Beträge

im
Einzelnen.

IM
Ganzen.

./8

!!I

>V, i

VI.

. Zinsen.
Von dem Reservefonds »ä 15000 Mark in .^"/«tigen

Staatsschuldscheinen ..........
Summa Tit. I nur «u

Zuschußzur Unterhaltung der Anstalt.
Von der Centralkasseder provinzialständischen Verwaltung,,

Zuschußfür die Verpflegungvon 750 Corrigendenund
100 Landarmen ............

Summa Tit. 1! pLr 86

Für Verpflegung der Ortsarmen.
Von den betreffendenOrtsarmenverbänden für 50 Köpfe

5. 1,01 Mark pro Kopf und Tag .......

Summa Tit. III per «e

Aus der Oecouomie.

Ueberschuß aus der Landwirthschaftund Viehstandsnutzuug
gemäß Spezial-Etat ...........

Für die Mittagsbetostigungder Militairwache, täglich 2?
Mann, also pro Jahr9855 Verpflegungstage»12 V- Pf.

Aus dem Brodverkauf an die Anstaltsbeamten,die Militär-
wache und die Häuslinge sonnt'. Tit. II Pos. 2 der
Ausgabe) ..............

Summa Tit. I V

Aus dem Arbeitsbetrieb.

Ueberschuß aus dem Arbeitsverdienstder Häuslinge gemäß
Special-Etat .............

Summa Tit. V per ss

Zufällige Einnahmen.

Aus der Hinterlassenschaftentwichenerund verstorbener
Häuslinge und Landarmen .........

227400

12000

1231

7400

100
100

!-!«

15?,'

18132

20631

30000

5l)



20?

Tit. Pos. Oinnahme.
Beträge

un
Einzelnen.

im
Ganzen.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Transport

Au Strafgeldern .............
Aus dem Verkauf von Ännpen, Knochen, alten Metallen,

Compostdünger und Papier^Abfälleuder Buchbinderei .
Insgemein und zur Abrunduug ........

Summa Tit. VI

Nccapltulntion der Eimlnhmcu.

Zinsen ................
Zuschußzur Unterhaltn»«,der Anstalt ......
Für Verpfleguugder Ortsarmen ........
Aus der Occouomic ............
Aus dem Arbeitsbetrieb...........
Zufällige Einuahmeu ...........

Summa aller Einnahmen

100

15

870
475 «^

1400 62

1575
227«00

18432
20031
30000

1400!«2

50
88

29U500
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Tit. Ausgabe.

^M

Dienst-Einkommen.

Besoldung,
Mieths-

Ent-
schädigung.

Kleider¬
gelder.

Summa.

Vesolduuge» «ud Unterstützungen.
^. Besoldungen.

Müller, Director.....
und Dienst-Wohnung . . .
Auler, evangelischer Geistlicher.

incl. einer persönlichen Zulage
von 300 Mart

sodann Dienstwohnung . .
Peiner, katholischer Geistlicher
und Dienstwohnung . . .
Dr. Ballender, Arzt . . .

5 Lückerath, com. Nendaut
und Dicustwohnung . . .
Konen, Oeconomie-Inspector
und Dienstwohnung . . .
Gerlach, com. Arbcits-Iuspector
und Dienstwohnung . . .
Felten, Secretair ....
und Dienstwohnung . . .
N. N., Lehrer.....
und Dienstwohnung . . .
Beykirch, Lehrerin . . .
und Dienstwohnung . . .
Gralkh. Ober-Aufseber . .
und Dienstwohnung . . .
Adams, Aufseher im Landarmen

Hause .......
und Dienstwohnung . . .

Aufseher I. Klasse.
Matz ....
und Dienstwohnung
Wölke ....

und Dienstwohnung
Schmidt . . .
und Dienstwohnung

300

180

180

180

180

180

180

180

144

144

126

12«

126

126

2352

3600

2700

2400

1800
2100

2400

2400 -

1800

1500

975

1200

1008

1008

1008

1008

26907

22!

225

45

45

45

45

45

225

3600

2700

2400

2025
2100

2400

2400

1800

1500

975

1245

1053

1053

1053

1053

2735?
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Tit.

A
Ausgabe.

^!

Ticnst-Eiutommcu.

Besoldung.
Micths-

Ent¬
schädigung

'^8 ^,

Kleider,
geldcr. ^>muma.

I. 16
17
18

IN

20

21

22
23

24

25
26
27

28

!29

30
31
32

33
34
35,

Transport

Sacger ........
Richters .......
Gcckert ........
und Dienstwohnung ....
Müller I .......
und Dieustwohuung ....
Weingardt .......
und Dienstwohnung ....
Kretschmer ......
und Dienstwohnung ....

Aufscher II. Klasse.

Hammerstcin ......
Dillmann ....--
und Dienstwohnung . - - -
Schröder .......
und Dienstwohnung ... -
Lingnau ........
Rüdesheim .......
Weber ........
und Dienstwohnung ....
Müller II .......
und Dienstwohnung ....
Görgen ........

Aufseher III. Klasse.

Wenner ........
Esser .......
Rosenstein .......
und Dieustwohnuug ....
P«tz .........
Steil ........
Becker ........

I^atu8

2352

126

126

126

126

126

126

126

126

126

2690?

1008
1008
1008

1008

1008

1008

936
936

936

936
936
936

936

936

900
900
900

900
900
900

3486 > 45843j—» 1611

225

126
126

126

126
126

126

126
126

126
126
126

45
^15
45

45

45

45

45
45

45

45
45
45

45

45

45
45
45

45
45
45

1125

27357

1179
1179
1053

1053

1053

1053

1107
981

98l

1107
1107
981

981

110?

1071
1071
945

1071
1071
1071

48579
27
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A u s st a b e.

Diciist-Einiommcn.

Tit.
Besoldung.

Miethe
Ent¬ Kleider¬

gelder. Summa.
A schädigung.

^e ^/i H, ^li ch. ^l H. ^l H,

I. Transport 3480 45843
!

10! 1 — 1125 — 48579

Wertmeistor I. Klasse.
- 30 Nelleö, Seilermeister . . .

und Dienstwohnung .... 120
!U08 45 1053

3? Kürten, Schustermeister , . . ! 008 — 120 — 45 — 1179 —
38 Meutcr, Schneidermeister . . 1008 120 45 — 1179 —

Wertmeister II. Klasse.
39 Bersteegen,Schlossermeister. . 930 120 — 45 — 1107 —
40 Schmitz, «andwirthschaftSmeister

und Dienstwohnung .... 126
930 — 45 981 "

41 Dreesen, Bäckermeister . . .

Werkmeister III. Klasse.

93.0 120 45 110?

42 Leit, Schreinermeister . . . 90!»— 120 — 45 — 1071 —
43 Lindelanf,Auchbindermeister

nnd Dienstwohnung .... 126
900 45 945

44 Jung, Webenneister . . . .
und Dienstwohnung .... 120

900 45 —- 945

45 Schuch, Maurermeister . . .
und Dienstwohnung ....

Aufseherinnen.

126
900 45 945

40 Hammerstein,Ober-Aufseherin.
und Dienstwohnung .... 108

900 —^ 15 — 915

47 Lungenstraß,Werkfiihrerin . .
und Dienstwohnung ....

Aufseherinnen I. Klasse.

72
750 15 765

48
nnd Dienstwohnung .... 72

720 — — 15 — 735

49
und Dienstwohnung ....

Aufseherinnen II. Klaffe.

72
720 15 735

50
und Dienstwohnung .... 72

660 — — 15 — 675

51 Krosch .......
nnd Dienstwohnung ....

I.N,tU8

72
660 15 675

4584 59685 2241 1665 63591



2l1

Tit. Ausgabe.
^

^

53

56

Transport

Aufseherinnen III. Klasse.

Schersf ........
und Dienstwohnung ....
Sauer........
und Dieustwohmmg ....

Dienstbote«.

Vtehcr, erster Fuhrtuecht . .
Bezieht außerdem: 303 Stück
Vohtucheu, 1 <l HektoliterBrand^
gcriß und51 7 '/2 Pfd. Schwarz
brod.

Neiff, zweiter Fuhrtnecht . .
uud freie Wohuung ....

Außerdem: Emolmnente wie
-r<1 Pos. 54.

Oberlack, Koch .....
Außerdem freie Wohuuug . .

Häusliugötost, 182'/2 Pfd.
Fleisch, 182'/^ Liter Bier,
547'/^ Pfd. Schwarzbrod,
freies Bett und Reinigung^
Vcgeustände.

Hold, Viehmagd.....
Außerdem: Line Schlafstelle
im Kuhstallc und die übrigen
Emolmnente wie gZ Pos. 56.

Summa ^. Besoldungen

4584

72

Dicust-Eilltommcn.

Besoldung.

5Ü685

«30

630

60l»

Mieths-
Ent¬

schädigung

2241 —

36«!

180

126

Kleider¬
gelder.

1665

15

15

Summa.

6359!

645!—

—ü 645

— > 726!-

51 <»

36tt

!80

4872 > 62625^ 2367 >-!l 1605 >- 66687,

27'



:l2

Diriist-Eiiitommeu.

a.
Tit. Ausgabe. .c. '^ ^i^ l Kleider-

Hesolduug.^ t^ut- ^^
!!>chadlguug.

Summ

I.

58
59
«0
01
02
6:;
01
l!5
«0
0?
08

L. Ullterstützulige».

Verwalter Wiese .....
Wittwe Direktor Fallenbera,
Wittwe Aufscher Oriese . .
Wittwe AufseherOo'rrcö . .
Wittwe AufschcrSchmidt . .
Wittwc Aufseher Beuzclrath .
Wittwe Aufseher Noedcr . .
Wittwe Aufschcr Niither . .
Wittwc Aufschcr Wcichtcr . .
Wittwc Aufschcr Vogel . . .
Wittwe ÄuffehcrVoscu . .

542
:!00
108
108
108
108
108
108
108
108
108

25

i

__

^1

____

__

542
Ü00
108
108
108
108
108
108
108
108
108

25

Summa L Uutcrstützuugcu
Hicr;u „ vV Hcsolduugcu

Summa Tit. I Vcsolduuqcu

'l8?2
1814 25'

02625,— 2:i6?

—
1005

1814
0008?

25

!8?2 z 0'l,1.">!'^5 2^07 — 1005 ! 08501^25
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Tit. Pos.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Ausgabe.

Speisung.
Für die Speisung uou 900 Hänslingeu und landarmen,

2 Offiziautcu lind 27 Mann Militairwache . . .
Kosten des Brodes für Beamte, Häuslinge nnd die Mili¬

tairwache (Conf, Tit. IV Pos. 3 der Einnahme) . .
Summa Tit. II

Orautenpflege.
Für Medikamente und chirurgische Instrumente zur spe¬

ziellen Berechnung ...........
Summa Tit. III per «e

Feuerung.
Für Feuerungö'Malerialieu :e. zur spezielle» Berechnung

Summa Tit. I V pur «e

Beleuchtung.
Für Belenchluugs-Matcrialien:c. zur speziellen Aerechuuug

Summa Tit. V per 8«

Bekleidung.
Für Betlciduugs-Gcgenstände:c. zur speziellen Berechnung

Summa Tit. VI per 8e

Lagerung.
Für ^ageruusss-Oegeustände«. zur speziellen Berechuuug

Summa Tit. VII per se

Utcusilicu und Handwcrtsgeräthe.
Zur Unterhaltung und Ergänzung der Utensilien und Hand-

werksgeräthezum speziellen )iachweiS ......
Summa Tit. VIII per Ze

Bausouds.
Zur bauliche«Unterhaltungder Gebiiulichkeiten . . .
Für die Reinigung der Schornsteine .......

Summa Tit. IX

Beträge

im

Einzelnen.
,/6 H,

138200

7400

un
Ganzen

7500
135

145«00

4100

10200

4200

22000

<l«00

12000

7635
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Tit. Pos. Ausgabe.

Beträge

im
Einzelnen.

./6 H,

im

Ganzen.
»/6 H,

X!.

XII.

XIII.

Reinigung.

Für Rcinigungs-Gegenstände:c. znr speziellen Berechnung

Summa Tit. X ^r «,;

Fcner-Versichrrungs-Beiträgc.

Für die Versicherungder Gebäulichteiteu .....
Für die Versicherungdes Mobilars .......

Summa Tit. XI

Kirchen- und Schullicdürfuissc.

An die katholische Kirchengemeinde Brauweiler für den
Mitgebranch der katholischen Kirche uud zur baulichen
Unterhaltung derselben ..........

Remuneration für den Küster der katholischen Kirche . .
Remuneration für den Küster der euaugelischeu Kirche .
Zur Auöspcndung des heil. Abendmahls,für das Stimmen

der Orgel, und für die Beleuchtungder evangelische»
Kirche, so wie für Wein zu den heil. Messen in der
katholischen Kirche ............

Für das Spielen der Orgel bei dem Gottesdienst der
Häuslinge

«. in der katholischen Kirche .... 150 M.
b in der evangelischen Kirche ... 90 M.

Für die Bibliothek und zu Schnlbedürsnisscn ....
Summa Tit. Xll

Geschäftsführung.

Für Schreibmaterialien :c ...........
Für Drucksachen .............
Für Buchbiuderarbeiteu...........
Für öffentliche Blätter uud Schriften ......
Für Briefporto.............
Diäten und Reisetosten ..........

Summa Tit. XIII

723!73
l 30 , —

1200
150
00

100

210

00N

700
«00
30
3«

500
750

3000

853 75

2350

2870
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Tit. Pos, Ausgabe.

Beträge

im
Einzelnen.

im
Ganzen.

XIV.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

V!,!.
IX.
X.

XI.
XII.

Xill.
XIV.

Extraordluaiia.

Zu Unterstützungen der Beamten der Anstalt zur Disposi-
tiou des Proviuzial-Verwaltuugsraths .....

Neise-Uutcrstützuugcufür eutlasseue Häusliuge il 3 Ät.
Zur Befehaffuug vou Kleidungsstücken für entlassene be<

dürftige Häusliuge ...........
Frachtkosten für die Besorguug der Austaltöbedürfuisfc .
(couf. Tit. V Pos. !» der Eiuuahme der Vandwirthschaft.)
Insgemein ...............

Summa Tit. XIV

Necapitulntion.

Bcfolduugeu :e ..............
Speisung ...............
Krankenpflege ..............
Feuerung ...............
Beleuchtung ..............
Betleiduug ..............
Lagerung ............. - -
Uteusilieuund Haudwertsgeräthe ........
Baufouds ...............
3cei»ignng ...............
Fener-VersicherungöHeiträge .........
Kirchen- uud Schulbedürfniffe ........
Geschäftsführung ............
Extraordinaria .............

Slinnna aller Ausgaben

900
3150

150
2100

2384

8084

«8501
115600

4100
10200
4200

22000
«600

12000
7635
3900

853
..350
2876
8684

75

299500!





Hllupt-Etllt
der Movinzial-Irrenanstalt zu «Oraftllöer^

pro 587? 180.

(auf 3UU Kraute berechnet.)

6 Pensionaire I. Klasse,

30 „ II. .,

264 Normalkranke(III. Klasse).

Anlage 7.

Hierzu:

der Special-EtatLit. H,. iiber Landwirthschaft und Viehstandsnutzungsowie die Normal-Etats
Lit. L. iiber Beköstigung,

Lit. 0. „ Bekleidung,Lagerung,Tischzeug,

Lit. v. „ Reinigungsmaterial,

Lit. N. „ Heizungsumterial,

Lit. ?. „ Beleuchtungsmaterial.



21«

Tit. Nr. Oinnal) me. Betrag.

./i ^,

Aus dcr ^änderet- und Vichstaudsuutzuug.

«mit Specialität «it. /V........... 983

II.

IN.

IV.

V.

Summa Titel I ^<:r ««

Pensionen zum OnrvcrsnchcaufgcnolnmcucrNormnltrantcr ....

Tcsglcichcu von Pfleglinge» .............
Summa Tit. II

Pensionen von Krmite» der I. nnd II. VcrvflcgUllgstlnssc ....
Summa Tit. III r>or ««

Znschüsscdcr Provinz ..... .........

21500

24000

45500

37800

Summa Tit IV ^,- «c>

159500

I.
II.

,!!.
IV.
V.

(kxtrnordilmirc (kinnnhnicnnnd zur Auruuduug .......

Summa Tit. V ^,- «o

Wiederholung dcr Einualiiue.

«anderci- uud Virhstandsnuhnnq ......... . . .
Pensionen vou ^cormallranlen .............
Pensionen vou Kraulen der I. und II. ^erpflequuqsflasse . . . .
Zuschüsse der Proviu; ...............
Ertraordinaire Einnahmen ..............

Summa der Einnahme

21?

983
45500
37800

159500
217

244000
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Tit. Nr. Ausgabe.

Besoldungen, Nemnueratioucn und W»mmgeu.

Dem Direktor Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung, mit Garten zu 000 Mark ge¬

rechnet, freie Heizung, Beleuchtung und Arznei znsan^
men gefchätzt zu ............

Dem 2. Arzte Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung mit Garten zu 180 Mark ge¬

rechnet, freie Heizung, Beleuchtung nnd Arznei, zusam-
men gefchätzt zu ............

Dem Affistcuzarzte Nemuncratiou........
Außerdem freie Beköstigung, iu der I. Tifchklafse, freie

Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäfchc und Arznei.
Dem Verwalter (Oecouomic-Iuspcktor) Gehalt ....
Außerdem freie Wohunng mit Garten, zn 180 Mark ge¬

rechnet, freie Heizung, Beleuchtung uud Arzuci, zusam-
nicu gefchätzt zu ............

Dem Ncndautcu Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung mit Garten, zu 180 Mark

gerechnet, freie Heizung, Beleuchtuug uud Arzuci, zu¬
sammen gefchätzt zu ...........

Für zwei Hülfsschreiber zur Verwendung in Diätenform .
Außerdem freie Wohuung, freie Bcköstiguug in der II.

Tischtlasse, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Dem Oberwärter Gehalt..........
Außerdem freie Wohnung mit Garten zu 100 Mark

gerechuet, freie Beköstigung in der II. Tifchklafse,
Heizung, Beleuchtung, Wäfche und Arznei, zufcunmeu
gefchätzt zu ..............

Der Oberwärterin Gehalt..........
Außerdem freie Beköstigung in der II, Tifchtlaffe, fowie

freie Wohuung, Heizuug, Beleuchtung, Wäfche und
Arznei, gefchätzt zu ...........

47 Wärter und Wärterinnen zum Durchschnittslohnsatzc
uon 291 Mark.............

Erhalten außerdem freie Wohnung bei den Kranken, Be¬
köstigung iu der IN, Tifchklafse, Wäsche und Arznei.

I^t.n«

Werth der
peuswusfähigen
Emolumente

nach
3 jährigem

Durchschnitt.

N13

480

09

1 l

466

400

803

763

^093

2!

2!

42

'12

0!»

Betrag.

0000

2700

200

255.0

2000

800

900

000

1367?

3042?! —
28"
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Tit. Nr. Ausgab e.

Wcrlh der

nach
" jährigenl

Nurchsrlniitt.

Vttra.q.

10

11

l2

14

15.

1»)

Transport

Der Ober-Köchin ?ohn...........
Bezicht außerdem freie Beköstigung in der ll. Tischllasse,
Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

Der Obcrwäschcrin ^ohn..........
Emolumentc wie vor.

Für 4 .Köchinnen resp. Kiichcnmägde zum Dnrchschnitts-
lohnsatze von l«0 Wart..........

Erhalten außerdem freie Beköstigung in der III. Tisch¬
llasse, freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche
und Arznei.

Für "> Wäscherinnen zum Dnrckschnittslohusatze von !80
Mark................

Außerdem Emolnmente wie vor.

Dem Gärtner i/ohn............
Außerdem Beköstigung in der ll. Tischllasse, freie Woh'

nnng mit Garten, Heizung, Beleuchtung, Wäsche »nd
Arznei.

Dem Maschinisten ^ohn...........
Außerdem Emolumente wie vor.

Fiir 3 Heizer (2 Maschinenheizer und 1 GaOstocher) mit
eiuem Durchschnittslohusahe von :',«!<» Mark ....

Erhalten außerdem freie Wohuuug, Beköstigung in der
III. Tischllasse, Heizung, Belenchtuug, Wäsche uud
Arznei.

Fiir zwei Hanstncchte mit einem Durchschnittslohusatze
von 240 Mart nnd einen Pferdeknecht zum Vohuscche
von '!00 Mark.............

Außerdem Emolnmeute wie vor.

I^tn»

l<»93 «»9 3<»!27

3l!0

300

720

.'.4«»

!,l0

900

>0«0

«40

40!»3 ! 09 3582?
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Werth der
peuswnsfähigen
Emolinneute' j

nach
'ü jährigem

Durchschnitt,

Betrag.

18

1!)

20

21

21

2l!

2?

l 28

2U

z30

Transport
Zu Remunerationen für das Oberwärter, und Wart¬

personal, die Unterbecnnteu und Dimstleute zur Ver¬
wendung nach dem Ermessen des Prodinzial-Verwal-
tungsrathes auf Vorschlag der Austaltsdirettiou . .

Dem eveutuell zu berufcudeu Volontairarzte ....
Freie Getöstiguug in der I. Tischklasfe, freie Wohnuug,

Heizung, Beleuchtung. Wäsche und Arzuei.
Vergütung für Wahrnehmung der katholische« geistlichen

Funktionen ..............
Vergütung für Wahrnehmung der evangelischen geistlichen

Funktionen ..............
Dem Lehrer und Orgauisteu Remuneration ....
Außerdem freie Wohnung, Beköstigung in der 11. Tisch¬

classe, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Dem Vice-Obcrwärter Gehalt.........
Außerdem freie Beköstigung in der II. Tischklasfe, freie

Wohnuug, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei .
Dem Tischler Lohn............
Ohne Natural-Eompetenzen.
Dem Schlosser Lohn...........
Außerdem freie Wohuung, Beköstigung iu der III. Tisch¬

klasfe, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Den: Magaziuwärtcr Lohn .........
Erhält außerdem freie Wohuuug, Beköstigung in der III.

Tischklasfe, Heizung Veleuchtuug, Wäsche und Arzuei.
Der Kuhmagd Lohu............
Außerdem freie Wohuung, Beköstigung in der III. Tisch¬

klasfe, Hciznug, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Dem Nachtwächter Lohu..........
Erhält außerdem Emolnmente wie g,ä 26.
Dem Pförtner Lohn............
Erhält außerdem Emolnmente wie aä 26.
Dem Boten Lohn............
Erhält außerdem Emolumente wie aä 26.
Nemuneratiou für eineu Barbier zu verweudeu nach

Uebereinknnft .............
Summa Tit. I

409:' 0!» 35827

2000

768 >2

4856 51

1000

1000
600

600

1200

360

324

240

300

240

300

250
44241



lü

IV.

V,

V>

VII.

VIII, ! 1

IX. 1

X. I

222

Ausgabe.

Für Beköstigung.
Laut NornialEtat Lit. N...............

Summa Tit. I! per «e

Für Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug.

Vaul NormalEtat Lil. 0...............

Summa Tit. !l! pur «e

Für Hausuteusilicu, Handwcrtsgeräthc:c .........1
Für ärztliches Instrunientarium .......^. . . .j

Summa Tit. I V per «e

Für Reinigung.
Laut Normal-Etat Lil. I) ..............

Summa Tit. V per «e

Für Heizung.
Laut Normal-Elat Lit. 1Ä...............

Summa Tit. V! per «e

Für Bclcnchtung.
Laut NormabEtat Lit. I' ...............

Summa Tit. VI I per «e

Für Arznei- und Bervaudmittcl............

Summa Tit. VIII per »e

Für die Bibliothek................

Summa Tit. IX per se

Bauliche Unterhaltung und Anlagen ..........

Summa Tit. X i,er «e

10100!

0000

1500

12200

2400

2000

«0!»

0000
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Tit. )ir. Ausgave. Betrag.

.//,

XI.

XII

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Insgemein
Summa Tit. XI i^i- «e

Hieraus sind insbesondere zu bcslreiteu:
Steuern und Feuerversicherungsbeiträge,Kirchen- und Unterricht
bedürfnisse, Porto, Arbcitsmaterial :e., beschenke und Zerstreuungen
für oie Kraulen, Einbringung«^und Becrdignngslosteu,llciuc Dicust
reise» der Beamten, Vureaubedürfuisseiucl, Zeitungen uud Druck¬
sachen :e.

.UI «xtiiwl»IiillN'Ill und zur Mnmduua,.

Für unvorhergeseheneAusgaben, zur Verwendung mit specieller Ge-
uehniignug ..................

Summa Tit. XII ^,ur «o

Wicderhuluug der Ansgaben.

Besolduugeu,Nemuueratioueuuud Löhnungen........
Beköstigung ..........
Betlcidnug, Tischwäsche, Lageruug, Bettzeug
Utcnsilieu :c ......... « >
Nciuiguug ...........
Heizung ...........
Bcleuchtuug ..........
Arzuci und Nerbaudmittel ......
Bibliothek ...........
Bauliche Unterhaltungen uud Anlagen . ,
Insgemein ..........
Extraordmarium .........

>0U0

1859

Schluß des Etats.

Summa der Ausgaben

Die Einnahme beträgt
Die Ausgabe beträgt

Balaueirt

41241
139900
19100
6000
4500

12200
2400
2000

«00
0000
5000
1859

244000

244000
244000





A«laae ».

Promlnilü'Inennustnll zu Gnifcnl'cry.

Spttml-Mt I.it. ^,.

über die ^and- und Mießwirtyschast pro 1«77>«l>.

2!-«



I.
II.

1,1,
IV.

V.
VI.

VII.
Vlll.

225.

Einnahme.

^V. ^niidwiltlischaft.
Von dem Acker.........
Von den Gärten.........
Von den Anlassen und Böschungen . . .
Ertraordiuaire Einnahmen......

Summa Einnahme ^V

1^. VichwirtlMnft.

Ertrag der Kühe . . .
Ertrag des Federviehes .
Ertrag für verkauftes Vieh
Werth des Düngers . .

Summa Einnahme N 8903

BesitzstandsErliiutcnmn..
Das Grundeigcnthum der Anstalt beträgt..........

Darunter sind Gebäude und Hofraum 34«,t>4
„ „ Holzungen .... 170,00

„ Wege und Gärten . 124,22
„ Anlagen uudVöschuugcn 139,73
„ Veamteugärteu . . 103,94

Bleiben für die Landwirthschaft

Diese werden benutzt als:
-i'i l. Acker................. ea. 965,04
lul l l. Gärten................. ca. 230,00
-ui III. Rascuplätze nnd Böfchnngeu......... ca. 139,73

Summa wie obeu

V. IN Kühe.
VI. l00 Hühner.

Are
2,221,30

W0,5>3

1,334,77

1,334,77

Änmcrluug: Äußer den, uorausgesührlen Vieh werden noch 2 Pferde gehalten, hauptsächlich zum
Acker» und Wegebau, zur Anfuhr von Materialien und dergleichen.
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Ausgabe.

Tit. Bezeichnung.

^. Lcmdwirthschaft.
I. Tagelohn zum Betrieb der Landwirthschaft .........

ll. Für Sämereien, Stangen und Pflanzen ...........
III, Für Dünger:

».. aus der eigenen Wirthschaft ...........
d. Sonstige Düngstoffe .............

IV. l Für Anschaffung und Unterhaltung der «audwirthschaftsgeräthe....
V. I Insgemein ....................

Summa Ausgabe ^

L. Vieliwiltlischaft.
VI. Für Fütterung und Streu...............

VII. Zum Ankauf von Milchvieh..............
VIII. n,ä oxtruoräiiiHriü,.................

Summa Ausgabe L ! 12100!

29'
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Erläuterung.
Normal-Sähefür Tit. Vt. Fütterung mld Streu.

Pferde

«ilhe

O

>!'

Nationen

pro

Jahr.

730

Winter 2100

Sommer 1550

',650

Huhner 100 36500 Futter 0,».,. „ Hafer

Bedarf

pro

R atio n.

, 6,^,« Kilo Hafer
Futter < 1»^,«« „ Heu

^ 3,«« „ Stroh
Streu 5,,,» „ Stroh

^ 10,,,« Kilo Heu
Fntter < 0,«,',« ,. Kleien

^ 10,5,«.,

Streu 5,»»
/ 50,««

Streu 0,««

Rüben
Stroh
Grnnfiittcr
Kleien
Stroh

Bedarf im Gliuzcu:

L ^ U 3 Z
>V> >K^ w «?Z ^ V

Kilo. Kilo. ,til°. Kilo, Kilo. Kilo. Kilo.

,7,5

1095

7300 -
.^ 2190

3650

21000 —

— 10500

9300
— —

136l,

1550

22050

77500

Summa des Bedarfs 5840,^8300 25040 — 2915 22050!77500

Änmcrtunc,: Has Futter ,ür die Kühe ist ercl. der KncheuaoMc berechnet.

Aö schluß.

Land-

Wirthschaft.

Vieh-

Wirthschaft.
Lumina.

Bemerkungen.

Ausqabe ........

7900

3780

— 8963

12100

— 16863

15880

—

< Ueberschuß . . .
Mithin <

^ Vorschuß . . .

4120 —

3137

— . 983

—



Anlage ».

HllnPt - Etllt
der H»roviuzial-Irrenanstalt zu Andernach

pro «82V.

(Vcrechnetauf eine Frequenz von 100 Kraulen.)

2 Peusiouaire I. Klasse.

6 „ II. „

92 Normalkrante (III. Klasse.)

Nebst Spezial-Etat für «andwirthschaftund Viehstandsnutzung(«it. ä,.)

Normal-Etat über Beköstigung(«it. L.)

„ „ „ Bekleidungs-und «agernngsgegenstäudeund Tischzeug («it. (I)

Neinignugsmaterial («it. v.)

„ „ Heizungsmaterial (Lit. N.)

„ „ Beleuchtungsmaterial(«it. ^.)

„ ,, "
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Tit. Nr. Oinnayme. Betrag.

I. Aus der Wider«- u»d Vichstandsuutznng.

1

Summa Tit. I ^>ur «c.

— —

II, 2 Beiträge der Familie» für ganz oder theilwcise zahlende Kranke in
12500 —

3 Desgleichenfür Pfleglinge l>, 400 Mark .........
Summa Tit. II

8000 —

20500 —

III. I Zuschüsseaus Prouinzial-Fonds ............

Summa Tit. III ^r »«

112800 —

IV. 5

Summa Tit. IV psr 8e

100 —

Wiederholung der Einnahmen.

I. — —
11. 20'00 —

III. 112800 —
IV.

Summa der Eiuuahmen

100 —

133400 —
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
penswnsfä'higen

Emolumente
nach

:; jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

10

Besoldungen, Löhnungen uud Nelnuuerlltioueu.

Der Direktor Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung mit Garten, zu 600 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Licht und Arznei zusammengeschätztzu

Der 2. Arzt Gehalt ...........
Außerdem freie Wohmmg mit Garten, zu 180 Mark

gerechnet,Heizung, Beleuchtung und Arznei, zusammen
geschätztzu

Der Verwalter (Oekonomie-Inspektor)Gehalt . . . .
Außerdemfreie Wohnung und Garten, zu 180 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Licht uud Arznei, zusammcugeschätztzu

Der Rendant Gehalt ...........
AußerdemEmolumentewie vor .......

Fiir zwei Hülfsschreiberzur Verwendung in Diätenform

Der Oberwärter Gehalt ..........
Außerdem freie Wohnuug, Beköstigungiu der II. Tisch¬

klasse, Heizung, Licht, Wäsche und Arznei, geschätztzu

Die Oberwärterin Gehalt ..........
Außerdem freie Wohnung, Beköstigungiu der II. Tisch¬

klasse, Heizuug, Licht, Wäscheund Arznei, geschätztzu

28 Wärter und Wärterinnen (znm Durchschuitts-Lohnscche
von 291 M.) .............

Beziehen außerdem freie Wohnung bei den Kranken,
Beköstigungin der III. Tischklasse. Wäsche und Arznei

Die OberköchinLohn ...........
Bezieht außerdemBeköstigungin der II. Tischklasse, freie

Wohnung, Heizung,Veleuchtuug,Wäsche und Arznei .

Die OberwäfcherinLohn . .
AußerdemEmolumeutewie vor.

I^!!,t N5

1113

480

400

100

703

703

00

! !

21

2!

>2

12

0000

2400

2550

1800

1800

900

720

8148!

3.00

300!

4053 «9 25038



232

Tit. Nr. Ausgav e.

Werth der
penswnsfÄyigen

Einolmnentc'
nach

8 jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

Trausport 4053 09 25038 —

I. 11 Drei Köchinnen resp. Kücheumägde, zum Durchfchnittslohn-
satze von 180 M.............

Beziehen außerdem freie Belöstignug in der III. Tischtlasse
Wohnung, Heizuug, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

— — 540 —

12 Zwei Wäscheriuueu, zum Durchschnittslohnsatze von 180 M.
Emolumente wie vor.

— — 360 —

13
Verpflegung wie Nr. 9.

— — 000 —

14
Verpflegung wie Nr. 9.

— — 750 —

15
Verpfleguug wie Nr. 11.

— — 300 —

10 Für einen Kuh- und einen Pferdeknecht Ä'hn ....
Verpflegung wie Nr. 11.

— — 048

1? Zu Remunerationen für das Oberwärter- und Wartperfonal,
Uutcrbeamte nnd Dienstleute, zu verweuden nach Be¬
schluß des Provinzial-Verwaltuugsrathes auf Vortrag der

1550

1«
Freie Beköstigung in der 1. Tischtlasse, freie Wohnuug,

Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
IN Remuneration für Wahruchmuug der katholische« geist¬

liche,, Fuuttioucu iu der Anstalt, zu verweuden nach
1000

20 Desgleichen für Wahrnehmung der evangelischen geistlichen
— 1000 —

21
Außerdem freie Wohnuug, freie Beköstigung in der 11. Tisch¬

tlasse, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

000

^V
22

Verpflegung wie lr<1 ll.

— 750

4053 09 33196 ___<
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Tit. Nr. Ausgave.

i^erch der
pensiousfä hisse»

Enioliuncute
nach

il jährMM
^nrckscbniU,

23

24

25

20

27

28

Transport

Der Magazinwärter Lohn.......' ' '
Verpflegnng wie n,<1 13.

Der ^NachtwächterLohn ...........
Verpflegung wie aä 13.

Der Pförtner im Verwaltungsgebäude Loh» ....
Vcrpflcguug wie u,<1 13.

Der Thorwärtcr am Oeconomicthore Lohn.....
Außerdem freie Wohuuug, Heizung, Beleuchtung und

Arznei.

Der Hausdieuer im Verwaltungsgebäude Lohn . . .
Verpflegung wie ».ä 13.

An einen Barbier. Vergütung für Haarschneidcn und
Nasircn, zu verwenden nach Vereinbarung . . . .

Snmma Tit. ?

v<! <>,,

Vrtmn.

.H

10.".:! 0'.'

1l»5>:l !'»!»! 3493!

3319»!

321

300

180

-.40

210

1.-.0

'

,

.'

30
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Tit. Nr. Ausgabe. Betrag.

^l H.

II. Für Beköstigung
laut Normal-Etat Lit. «.

III.

Summa Tit. II per 86

Für Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug

laut Normal.Etat Lit. 0...............

54000

8105

Summa Tit. III p^r 86

IV.

V.

VI.

VII.

Für Hlms-Mcnsilicil, Haudwertsgeriithe und ärztliches Instrumen¬
tarium ...................

Summn Tit. IV zier «L

Für Neiuigung

Summa Tit. V per se

Für Heizung

laut Normal-Etat Lit. V.

Summa Tit. VI psr «s

Für Beleuchtung

2000

3000

11000

VIII.

IX.

X.

laut Normal-Etat Lit. I?.

Für Arzneien und Verlnmdmittel

Für die Bibliothek.....

Für Unterhaltung der Gebäude .

Summa Tit VII per 8«

Summa Tit. VIII per »e

Summa Tit IX per «e

Summa Tit. X per 86

6200

800

600

6000



Tit. Nr. Ausgabe. Grtillss.

^i

XI.

X,!

XIII.

I.
II.

sll.
IV.
V.

Vl.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Iusssrmcin ..................

Summa Tit. XI per 86

Hieraus siud iusbesoudere zu bestreiteu: Stoucru und Feuerversicherung^
beitrage, Kirchen- und Unterrichts-Bcdürfnisse,Porto uud Boteulohu,
Arbeits - Material, Gescheuteund Zerstreuungen für die Kranken,
Einbriugungs- uud Beerdigungskosten,kleine Dienstreisender Bcam-
Büreaubedürfnisseincl. Zeitnugeu und Drucksachen :c.

Zu uilUllihergeschtiltuAusgaben.
Zur Verwendungmit spezieller Gcnehmiguugund zur Abruudung des

Etats ...................

Suinma Tit. XII por ««

Zur Wudcrci- uud Vichstaudsnutzmiss
laut )lornialEtat Lit. ^...............

Summa Tit. XI II pur «o

Wiedtrholnussder Ausgaben.
Besoldungen,Löhnungen:c ..............
Für Beköstigung .................
Für Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug ......
Für Hans-Utcnsilien,Handwertsgerätheund ärztliches Instrumentarium
Für Reinigung .................
Für Heizung ..................
Für Beleuchtung.................
Für Arzneienund Verbaudmittel ............
Für die Bibliothek ................
Für Unterhaltung der Gebäude ............
Insgemein ..................
Zu unvorhergesehenen Ausgaben ............
Zur Länderei-uud Viehstandsnutzung ..........

Suinma der Ausgaben

Schluß des Etats.
Die Einnahme beträgt ...............
Die Ausgabe beträgt ...............

Aalaueirt

2450

10 U

3300

34930
54000

8105
2000
3000

11000
6200

800
600

6000
2450
1015
3300

133400

133400
133400

30"





«l»l««e 10.

Provinzial Irrenanstalt;u Andernach.

Spccml-EtatLit. ^.

für die Mndlmrtyschast und Meystandsnutzungpro 1877.
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Tit. Oinualnue. Vetmg.

II.
III.

!V.
V.

VI.
VII.

.^. ^andwiithschnft.
Ertrag der Gärten und Ackerfelder...........
Ertrag der Wiesen, Rasenplätze und Böschungen.......
Ertrag der Obslbäume...............

Snnnna v^
1^. Viehwirthschaft.

Ertrag der Kühe.................
Ertrag des Federviehes...............
Für verkauftes Bieh................
Werth des Düngers................

Summa U 332«

E r l a u t e r u «ig.

Hett. Are. HjM.

Das Grundeigenthuin der Anstalt besteht aus .
Dasselbe wird benutzt:

als Gemüsegarten .........
„ Ackerfelder ..........
„ Wiesen ...........
„ Gebaudeflächen, Hofränme :c. und Pro¬

menaden (einschließlich der noch nicht enlti-
virteu Flächen)........

„ Veamten-Gärten........
Summa

II 4tt

46 ! 52

A« Vieh wird gehalten:

2 Pferde für den Ackerbau und zur Aufuhr vou Kohleu und Verpflcgnngsmaterial,
4 Kühe zur Gewiuunng von Milch,

30 Hühner zur Erziclnng von Eiern und znm Küchcngebranch.
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1,
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

V ^»Wirthschaft.
Tagelohu zum Betriebe der ^andwirthschaft . .......
Ankauf von Sämereien, Stangen :c ............
Für Dünger:

H. aus der eigeueu Wirthschaft .......320 Hi.
I). Minist :c. Dünger gegen baar ....... 300 „

Anschaffung uud Unterhaltung der landwirtl)s6)afllichcnberathe . .
Insgemein lFlurschutz, Hagelversicherung) .........

Summa ^.

8. ViehstandsnutzlUlg.
Für Fütterung und Streu..............

». Ware Ausgabe ...........5000 M.
d. Ertrag der eigeueu Wirthschaft ...... 500 „

Zum Ersatz des abgestandeneuuud unbranchbar gewordenenViehes
Iusgemeiu (Hufbeschlag :c.) ..............

Summa 15.

1500
300 —

620 —

100 —
100

2920 —

.'

5500 —

1300 —
100 l —

6900
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Erläuterung.

AllgemeineVemerluug zu I und III.

Für das Jahr 187? ist eine ausnahmsweisehohe Veranschlagungdieser Ausgaben deshalb
mmmgänglich,weil der Äodcn, um ertragsfähig zu wcrvcn, noch eines Zuschusses an Dung bedarf
und für die Bearbeitung desselben die Zahl oer Pfleglinge noch nicht vollständigausreichen wird.

l>,6 VI. Mehfütterung.

Thier-
Haltung.

Rationen

pro Jahr.

Vciaif im Ganzen.

«3 Vctonf Pro Nation.
Hafer. tzen. Stroh. Kleien, Rüben.

Grün-
fntter.

«1°. Kilo. Kilo, Kilo, Kilo, Kilo.

i Hafer. , 6,i»» Uilogr, l

Pferde 2 730 Heu . . 10,»». ' ^ 1745 7!«0 5840
, Futterstroh .^»,,,> . >! Streustroh 5,»»» . » !

>
Heu . . 1<>,»,>» , ^

!

Kühe 4< 1000
Winter

Äleien
Rüben 10,°»» !

— 10000 5300 080 11130 —

Stroh 5,»»» 1
100 l Grllnfutter 50,»»» ^

Soüuner
!

Äleien
Stroh . ü,»»» - !

2400 400 20000

Hühner 30 10050 Hafer . 0,»»» , 328,°« — - — — —

Snnnna 5073,»»» 17900 13540 1089 11130 20000

5073,,°,»,, Äilogr. Hafer
17000,»°»
>3540,»,„,
108!',»»»

11130,»«»

Heu
Ztroh
Kleien
Rüben

Geldberechnung.

H. Baare Ausgabe».

!, 100 Kilo 18 21t. 50 Pf. --- 938 M. 00 Pf.
do.
du.
du.
du.

12 „ -
10 „ 40
'2 „ -
4 .. -

^- 2148 „ - „
-^ 1408 „ 10 „
-^ 130 „ 68 „
-- 445 „ 20 „

-^ 5070 M. 64 Pf.

1l. Erträge der eigenen Wirtschaft.

20000,«,,. Äilogr. M'iinfutter, !> 100 Äilu 2 M. 50 Pf. -- 500 Ä. — Pf.

Summa 5570 M. 64 Pf.

abgcru,ldet 5500 M. — Pf.
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Abschluß.

Vand-

wirthschaft.

Weh.

wirthschaft.
Znnnna.

:!2«n»

2U20

!;'!2<»

'»820

Mithin pro 187? <
^ Zuschuß ......

-280

-;580

31





«lnlage U.

Haupt-Etat
der ^rovinzial-Irrenanstalt zu Andernach

pro 1878I8U.

(Auf 2U0 Kraute berechnet.)

4 Pensionaire I. Klasse,

12 „ II. „

184 Normalkranke(III. Klasse).

Hierzu:

der Specialität Lit. ^. über Landwirthschaft und Viehstaudsnutznug sowie die Normal-Etats.

Lit. I?. über Beköstigung.

Lit. 0. „ Bekleidung,Lagerung,Tischzeug.

Lit. I). „ Neinigungsmaterial.

Lit. L. „ Heizungsmaterial.

Lit. I?. „ Belmchtungsmaterial.

31'
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Tit. Nr. Oinnaljme. Betrag.

1. Aus der ^»udcrci und Vichstandsnutzuug.
1

Summa Tit. I per ss.

1000 —

II.

2

Für uormalmäßig zu verpflegendeKraute.

Beiträge der Familien für ganz oder theilweise zahlendeKranke in
7000 —

3

»Vumma Tit. II

16000 —

23000 —

lll. 4

Summa Tit. li l per 8«.

147700 —

IV. ' 5 Pcnfioneu vou Krauten der I. und II. Verpflcgungstlaffe . . .
Summa Tit. IV per «s.

18000 —

V. 6

Summa Tit. V per 8«.

300 ^

Wiederholung der Einnahme.

I. 1000 —
II. 23000 —

III. 147700 —
IV. Pensionen von Kranken der I. und II. Verpflegungsklasse .... 18000 —
V.

Summa der Einnahmen

300 —

190000 —



Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähigen

Emolnmente
nach

3 jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

./l

1. Besoldungen,Remunerationen und Löhnungen.

Dem Direktor Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung mit Garten zu 600 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Beleuchtung und Arznei, zusammen¬
geschätztzu ..............

Dem 2. Arzte Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung mit Garten zu 180 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Beleuchtung und Arznei, zusammen¬
geschätztzu ..............

Dem event, zu berufendenAssistenzarzte Remuneration .
Außerdem freie Beköstigung in der I. Tischtlasse, freie

Wohnung, Heizung, Beleuchtung,Wäscheund Arznei.

Dem event, zu berufendenVolontairarzte .....
Freie Beköstigung in der 1. Tischklasse, freie Wohnung,

Heizung,Beleuchtung,Wäsche und Arznei.
Dem Verwalter (Oeconomie-Inspettor)Gehalt ....
Außerdemfreie Wohnung mit Garten zu 180 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Beleuchtung und Arznei, zusammen-
geschätztzu .............

Dem Nendanten Gehalt ..........
Außerdemfreie Wohnung mit Garten zu 180 Mail ge¬

rechnet, Heizung, Beleuchtung und Arznei, zusammen-
geschätztzu ..............

Für zwei Hülfsschreiber zur Verwendung in Diätenform

Dem Oberwärter Gehalt ..........
Außerdemfreie Wohnung, Beköstigung in der II. Tisch¬

klasse, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei, ge¬
schätzt zu ..............

Der Oberwärterin Gehalt ..........
Außerdemfreie Wohnung, Beköstigung in der II. Tisch¬

klasse, Heizung,Beleuchtung, Wäsche und Arznei, ge¬
schätzt zu ..............

I^»tU3

l113

480

466

466

763

763
4053

^1

^

12

>!2
W

— 6000

69 __

— 2700

14
1200

2550

1800

1800

900

720

17670! —
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
penstonsfähigeu

Emolumentc
nach

3 jährigein
Durchschnitt.

Betrag.

10

11

12

13

14

1«

1?

18

19

20

21

^?

Transport

Remuneration für Wahrnehmung der katholischen geist
lichen Funktionen ............

Remuneration für Wahrnehmung der evangelischen geist¬
lichen Funktionen ............

Dem Lehrer und Organist Remuneration.....
Außerdem freie Wohnung, Beköstigung in der 11. Tisch¬

klasse, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei

40 Wärter und Wärterinnen zum Durchschuittslohusatze
von 291 Mark............

Dieselben beziehen außerdem freie Wohnung bei deu
Kranken, Beköstigung in der III. Tischklasse,Wäsche und
Arznei.

Der Ober-Köchin Lohn...........
Außerdem Beköstigung in der II. Tischtlasse, freie Wohnung,

Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Der Ober-Wäscherin Lohn..........
Außerdem Beköstigung in der II. Tischtlasse, freie Wohnung,

Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Drei Köchinnen resp. Küchenmägde zum Durchschnitts¬

lohnsatze von 180 Mark .........
Beziehen außerdem freie Beköstigung iu der III. Tischtlasse,

Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

ZweiWäfcherinnen zum Durchschuittslohnsatzevon 180 Mark
Außerdem Emolumente wie vor.
Dem Gärtner Lohn............
Verpflegung wie Nr. 14.
Dem Maschinisten Lohn..........
Verpflegung wie Nr. 14.
Dem Maschinenheizer Lohn.........
Verpflegung wie Nr. 10.
Dem Tischler Lohn...........
Verpflegung wie Nr. 10.
Dem Magazinwärter Lohn .........
Verpflegung wie Nr. 16.

I.lltu8

4058 0!»

4053

17670

1000

1000

600

11640

360

360

540

360

600

750

360

750

324

09^ 36314
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähigen

Emolumente
nach

3 jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

Trausport 1053 09 36314' —

23
Verpflegungwie Nr. 16

! ___

324 z
24 — —

Verpflegungwie Nr. IN. 1 !
25 — — 300

Verpflegungwie Nr 16.
26 Dem Pförtner am VerwaltungsgebäudeLohn ....

Verpflegung wie Nr. 16.

— — 180 —

2? Dem Thorwärter am Oeconomie-ThorLohn ....
Außerdem freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung uud

Arznei.

540

28 Zwei Hausknechte, einer auch Bote Lohn .....
Verpflegungwie Nr. 16.

— — 480 —

29 An einen Barbier Vergütung für Haarschneideuund Ra¬
siren, zu verwendennach Vereinbarung ..... — > —- 200 ! —

3U Zu Remunerationenfür das Oberwäater- und Wartpersonal, !
Unterbeamte und Dienstleute, zu verwenden nach Be¬
schluß des Proviuzial-Verwaltungsraths auf Vorschlag
der Austalts-Direttion ...........

Summa Tit. I
^ >"" 1550 —

4053 09 40212

11. Für Beköstigung. !
1 Laut Normal-Etat Lit. L...........

Summa Tit. II per 8«.

— — 94000 —

III. Für Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug.
1 Laut Normal-Etat Lit. «^...........

Summa Tit. III per ss.
" ^ — 15000 —

IV. 1 Für Hllusuteusilieu uud Handwcrtsgeräthc . . . l
!M»0

2 Für ärztliches Instrumentarium ....... ^
Summa Tit IV per ««.

i
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Tit. Nr. Ausgabe. Betrag.

V, Fiir Reinigung.
I

Snmma Til. V per «e.

4000 —

VI. Für Heizung.
I Laut Normal-Etat Lit. ll..............

Summa Tit. VI per «e.

12000 —

VII. Für Beleuchtung.
I

Lumina Tit. VII per «e.

7900 —

VIII. I

«?umma Tit. VI II per se.

1500 —

IX. 1 Für die Bibliothek................

Summa Tit. IX per se.

000 —

X. I

Summa Tit. X per «e.

0000 —

XI. 1

Summa Tit. XI per «e.

8000 —

Hieraus sind zu bestreuen:
Steuern nnd Feuerversichcruugsbeiträge,Kirchen- und Unterrichts¬
bedürfnisse,Porto, Arbeitsmaterial-Geschenteund Zerstreuungen für
Kranke, Einbringuugs- und Beerdigungskosten, kleine Dienstreisen
der Beamten, Büreaubcdürfnisse incl. Zeitungen und Drucksachen.

l

!

X!>. 1 Zu unuorhergesehenen Ausgaben zur Verwendung mit spezieller Oc-

Summa Tit. XII per «e.

178« —

,
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Tit. Nr. Ausgabe. Betrag.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Wiederholung der Ausgaben.

Besoldungen,Löhnungenund Remunerationen ........ 40212
Beköstigung .................. 94000
Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung, Bettzeug ........ 15000
Utensilicn ................... 4000
Reinigung .................. 4000
Heizung .................. 12000
Beleuchtung ................. 7900
Arzneien und Berbandmittel ............. 1500
Bibliothek .................. 600
Unterhaltung der Gebäude ............. 0000
Insgemein .................. 3000
Zu unvorhergesehenen Ausgaben und zur Abnmdung ..... 1788

Summa der Ausgaben 190000

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt
Die Ausgabe beträgt

Aalancirt

190000
190000

32





Anlage 12.

Provinzial Irrenanstalt zu Andernach.

Specml-EtatI.it. ^.

über die ^and- und Mieywirtyschast pro 1878<8tt.

32'
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I.
II.

III.

IV.
V.

v>.
VII.

H.. ^midwirthschllft.
Ertrag der Gärten und Ackerfelder ....
Ertrag der Wiesen, Rasenplätze und Böschungen
Ertrag der Obstbäume........

Ertrag der Kühe . .
Ertrag des Federviehes
Für verkauftes Vieh .
Werth des Düngers .

N. Viehwirthschnft.

Summa ^..

Summa li.

Erläuterung.

Hcct. Ärc. >, >M. Hect. Ärc. >^W.

Das Gruudcigcuthum der Anstalt besteht aus .

Von demselben wird benutzt!
als Gemüsegärten .........
„ Ackerfelder ..........
„ Wiesen ...........
„ Gebäudcflächcn, Hofräume :c. und Pro¬

menaden (einschließlichder noch nicht culti-
virtcu Flächen)........

„ Beamten-Gärten........

Summa

10
08
14

60
23
50

11

II

46

46 5>2
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Tit. Ausgabe.

u.

in.

IV.

VI.
VII.

VIII.

H.. Lcmdwirthschaft.
Tagelohn zum Betriebe der Land¬

wirthschaft .......
Anlauf von Sämereien, Stangen

und Pflanzen ......
Für Dünger:

ll. aus der eigenenWirthschaft
630 M.

b. Kuust-Dünger-Zusatz100 „

Anschaffunguud Unterhaltung der
landwirthschaftlichcn Gcräthe und
Fuhrwerke .......

Iusgemeiu (Flurschutz, Hagelver¬
sicherung) .......

Summa ^.

L. Viehwirthschllft.
Für Fütteruug uiw Streu . . ,
Zum Ersatz der abgenutzten Kühe.
Insgemein (Hufbeschlag :c.) . .

Summa L.

1200

300

730

Kostculierechlmug ad Titel VI.
400

100
Futter. Quantität,

Hiloqr,

Preis pro
100 Kilo. VetlM.

2730

7000
3100

100

—

Haser
Heu
Ktroh
«lleien
Rüben

l>. Aus de
lÄrünfutter

!aare Ansgci
5078,«,,»

34800,»»«
25040,»,,»

28850,«,,.,

leu.
18
8
0

12
3

50 988
2744
1502
324
850

60

40
60
50

6800 ,10

10200 r eigenen Wirthschaft.
47500,»«» ! 1 !50

Sununa

abgerundet auf

712 !>U

7072
7000

60
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Erläuterung.
Normal-Sätze für Futter und Streu, »ä Titel VI.

Thier-

qattung.
2»

Rationen

pro

Jahr.

Bedarf

pro

Ration.

Bedarf im Ganzen.

Hafer. Heu. Stroh. Kleieu. Nilben.
Griln-

futter.
Kilo. Kilo. Kilo. Kilo, Kil». Kilo,

Hafer. . U,°»» Kilogr.
Pferde 2 780 Heu .

Stroh.
. 10,»»° „ /
. 3,»»» „ Futter

4745 7300 5340 — -^ —

,, - . 5,»»» „ Streu
Heu . . 10,»»»

Winter » Kleien. . 0,»°» ^
2700 ^ Rüben. . 10,°»» „ i

— 27000 18500 1755 28350 —

Kühe 10 Stroh. . 5,»»» „
Sommer i Grünfutter50,»»» „ ^

050 Kleien.
- ^»»° „ ^

— — 5700 950 — 47500
8650 ( Stroh. . 6,»»» „ 1

Hühner 30 10950 Hafer .

Sumnia

328,°»» — — — — —

5073,°»» 34300 25040 2705 28350 47500

Anmerlung: Das Futter für die Kühe ist excl. der KüchenabMe zu 15 Äilogr. Heuwerthpro Ration berechnet

Absch luß-

Land¬

wirthschaft.

Vieh-

Wirthschaft.

./6 5.

Summa.

Die Einnahme beträgt

Die Ausgabe beträgt . .

4200

2730

— 9730

10200

— 13930

12980

—

l Ueberschuß . , ,

Mithin ^
1470

470

— — —

Verbleibt Ueberschuß — — — — 1000 —



Anlage <8.

Haupt- Etat
für die Verwaltung der UyeinischeuH'rovinzml-Irren-Mlunstalt zu Siegßurg

für das Jahr »8VV.

<Verech»et auf 15U Krautc.)

Nebst Special-Etat «it. ^. über «audwirthschaftund Vichstaudsnutzung.

Normal-Etat «it. 8. über Beköstigung.

„ 0. „ Bekleidung,Lagerung und Tischzeug.

„ „ 0. „ Reinigungsmaterial.

„ ll. „ Hcizungsmaterial.

„ ^. „ Beleuchtungömaterial.
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II.

!!I.

IV.

I.
II.

III.
IV.

^änderet- und Giehstaudsliuhung.

Neberfchuß laul Specialität Ät. ^.......... .

Summa Tit. I i'Ll 86

Für normalmäßig zu verpflegendeKraute.

Beiträge der Familien für ganz oder theilwcise zahlende Normaltraute
Beiträge der Militairbchörde für 4 geisteskrankeNcilitairs «. 525 Mart
Privatpensiou für 1 Nichtrheiulander ..........
Beitrag des Staats für I Staatsgefangenen........
Beiträge der Provinz ...............

Summa Tit. II

Pensionen für 16 Krante der I. und II. Verpfleguugstlasse . . .

Summa Tit. III per »e.

Extraordinäre Einnahme und zur Nbrunduug des Etats ....

Summa Tit. IV per 8L.

Wiederholung der Einnahme».

Länoerei und Biehstandsnutzung............
Für normalmäßig zu verpflegende Kraute .........
Pensionenfür 16 Kraute der I. und II. Verpfleguugstlasfe . . .
Extraordinäre Einnahme und zur Abrundung des Etats ....

Summa der Einnahme

1300

6200
2100

750
525

129500

139075

21900

411

1300
139075
21900

411

162686
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Tit. ! Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähigcn
Emolmncntc

nach
3 jährigem

Durchschnitt.

Betrag.

1

Bcsoldmlssm, ^öliiiiulgc» und Ncimmerationcii.
^. Au Aerzte und Apotheker.

Dem Direetor..............

Hat freie Wohnung und Garten zu 600 Mark ge-
rechuet und bezieht außerdem au pensiousfähigcu Emolu-
meutcn: 12 iinbitmeter Scheitholz, 132 Hektoliter Brand-
geriß, 400 Kilssr. Stroh, 1'/- Mille «ohkucheu, 40 Kilgr.
Brennöl, 810 Kubikmeter Gas und freie Arznei . . .
Dem zweiten Arzte............

Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mark ge¬
rechnet und bezicht außerdem an penfionöfähigeu Emolu-
menteu: 5 Kubikmeter Scheitholz, 95 Hectolitcr Brand-
geriß, 250 Kilgr. Stroh, 1 Mille Lohkucheu, 20 Kilgr.
Brennöl, 475 Kubikmeter Gas und freie Arznei . . .
Dem ordentlichen Assistenzarzt........

Außerdem freie Beköstigung in der I. Tifchtlasse, freie
Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche uud Arznei.
Den 2 Volontair-Aerzteu..........

Freie Beköstigung in der 1. Tischtlasse,freie Wohnung,
Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Dem Provisor der Apotheke.........

Außerdem freie Beköstigung in der I. Tischklaffe, freie
Wohnung, Heizung Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

L. An Geistliche.
Dem katholischen Geistlichen .........

An Gehalt und Entschädigung für die früheren Emo-
lumente.

Den: evangelischen Geistlichen .........
Desgleichen.

6. Verwllltlmgsbeamte.
Dem Verwalter.............

Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mark ge¬
rechnet und bezieht außerdem an pensionsfähigen Emolu-
mcnten: 5 Kubikmeter Scheitholz, N5 Hektoliter Arand-
geriß, 250 Kilgr. Stroh, 1 Mille «ohkuchcn, 20 Kilgr.
Brennöl, 360 Kubikmeter Gas und freie Arznei . . .

«00 >

513

180

300

4800

!i!»

1 !

3000

1200

1050 —

2400

180

286 21

1570

1800

2060j04 15820>
33
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähigen^

Lnwlumente
nach

3 jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

Transport

Dein Rendanteu.............
Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mark ge¬

rechnet und bezieht außerdem an pcnsiousfähigen (5mo°
lumenten: 5 Kubikmeter Scheitholz, 95 Hectolitcr Ärand-
geriß, 250 Kilgr. Stroh, 1 Mille Lohtuchen, 20 Kilgr.
Äreuuöl, 360 Kubikmeter Gas uud freie Arznei . . .

10 l Für zwei Hülfsschrciber zur Verwendung in Diätenform.

11 I 0. Dem Lehrer und Organisten.

12 I Demsclbeu Entschädigung für dir frühereu Natural-
Emolumente incl. Wohnung..........

N. Obcrwältcr-Pcrsonnl.

13 I Dem Obcrwärter.............
Hat freie Wohnung, zu 60 Mark gerechnet und be¬

zieht außerdem au peusionsfähigen Einolumenteu: freie Be
töstiguug, Feuerung, Licht, Wäsche nud Arznei, berechnet zu

>4 I Dem Vice-Oberwärter...........
Emolumente wie ad Nr. 13........

15 > Der Oberwärterin............
Emolumente wie n,ä Nr. 13........

16 l Dem Äaubeamten............
An Remuneration für Veranschlagung, Leitung und

Revision vorkommender Neu- und Reparaturbauten, sowie
für Revision der Rechnungen über bauliche Reparaturen.

6. Wärter-Personal.

17 »An 30 Wärter und Wärterinnen zum Durchschnittts-Lohn-
satze von 291 Mark...........

Beziehen außerdem freie Wohuuug bei den Kranken,
freie Beköstigung in der III. Tischklasse(Normaltisch), freie
Wäsche und Arznei.

I>g.tU8

2000

180

286

60

703

763

763

4816

",

^!

15820

2250

1800

450

630

900

720

720

300

8730

51 32320
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Werth der
pcnswusfähiq«!

Tit. Nr. A u s ss tt b e.
Einolnuicntc

nach
8 jährigem

Durchschnitt.
^8 <?,

I, Transport

14. Sonstiges Ticustptlsonnl.

481 li 51 3232l' —

1«
Bezieht außerdem freie Beköstigung in der II. Tifch-

klasse, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

300

19 An 3 ltiichcnmägdc zum Dnrchschnittslobnsatze von 180 Mk. " l"
5-1 l! —

Beziehen außerdem freie Beköstigung am Normaltische,
freie Wohnung, Beleuchtung, Heizung, Wäsche und Arznei.

20
Verpflegung wie n,6 Nr. 18.

^ 300 _,_

21 An 2 Waschmägde zum Dnrckschnittssatze von 180 Mark
Verpflegung wie a,<1 Nr. 19.

— — 300

22
Verpflegung wie -ul ')>r. 18.

— «'.90 —

25! — — 759 —

Verpflegung wie lul Nr. 18.
24

Verpflegung wie nxl Nr. 19.

759 —

25 729
20 39«
2? — — 324
28 — — 32^1 —
29 — — 300
30 — — 210 _,,
31 — — 210 -
32 — — 180 —
33

Sämmtliche von Nr. 25 bis iuel. 33 aufgeführten
Dienstlente erhalten von der Anstalt außer dem ^ohne
freie Beköstigung am III. Tische (Normaltisch), freie Wol,^
nnng, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

32'!

34
Erhält von der Anstalt nur freie Wohnung nnd zur

freien Heizung und Beleuchtung 1 Knbilmeter Scheitholz,
2<i Hectoliter Brandgeriß, 109 Kilgr. Stroh, 23 Äilgr.
Brennöl, erhält ferner freie Ar^mi,

l^lltNL 48!<1 !" 39109



2l'.<!

Tit.

Werth der
penswusflihii^n

^»wtmnculc
nach

:l jähriqci»
Durchschnitt,

Vctiiss.

«« ^»,

n.

m.

IV,

V

VI,

VN,

VIII

Transport

Au 1 Barbior und ,^üstor au Vohn und Entschädigung
für dio früh« wio !u1 "^! bo;ogono^tatural-Vorpftogmig

Dispositionsfonds:
Rciuunoratiouou für das Oborwärtcr» und H^artpor-

soual, dor Untorboamtou und Dioustlonto nach dem Ermosson
dos Prouinzial-Vorioaltuugsraths, aus die Vorschläge dos
Austalts-Dirottors............

Summa Tit. I

!«!.<> 51 ^»1l»l^

,.!<» -

> ,->,->n

4^10

VeiöstissiMss.
^'iormalEtat ^it, I'.,

41 !<!!>

^'!00

Summa Tit, II >u>,- !«v

Vctltiduilss, Tischwnschr, ^Mnniss n»d Vcttzcii,,.
)lormat Etat Vii, «!............. I200«! "

^umum Tit. III r,,>,' «<>.

Iltsüsilirii.
Haus Utousiliou und Haud>vorlsgorätho ......
Aor^llichrs>n!s!rumon<arium .........

Summa Tit. I V

NeiliiWiss.
'.'torma! Etat ^it. I>.

Summa Tit. V n,>r ^,

Heiziüiss.
'I.'oriuat Etat «t, ^.

^ioriual-Etat Vit. !''

Summa Tit. VI r,«>l- ^l'.

Vclcuchtuilg.

Ä'^ueicu uud Vorl'audmillcl

Smnma Tit. VII ^oi- «>

Lumina Tit. VIII i»Lr ««.

«uu»

Ü',00

^..".00

5.5.N0

4:l0N

110,»
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Tit.

IX.

X.

XI.

XU.

XII,

'.'ir AUögul'e.

BU'Iiuthtt.
Summa Tit. IX per «e.

Unterhaltung der Gebäude..........
Summa Tit. X per «e.

Insgemein.

Oruud- uud Eommnualsteuer.........
Feuer-Versicherungsbeiträge ..........
Kirchen- und Schulbedürfuisse.........
Arbeitsmaterial für die Krauten und Gescheute mr Auf¬

munterung uud Erheiterung derselben......
Beerdigung^ und Eiubriuguugötosteu......
Kleine Dienstreisen der Beamten der Heilanstalt auf Be¬

rechnung ..............
Porto und Botenlohn............
Büreau-Bednrfniffe incl. Zeitungen uud Drucksachen . .

Snnnna Tit. XI

Pcüsioueu.

Au Beamte aus Grnnd des Peusious-Neglemeuts vom
22. Deeembcr 1858:

Dem abgegaugeueu Oberwärter Bruntow . . . . -
An die während einer langen treuen Dienstzeit invalide

gewordenen Wärter uud soustigeu Dieustleute als:
^. Dem abgegaugeueu Wärter Joseph Fußhöller .
,,, „ „ Bäcker Schumacher . . .

Summa Tit. XII

Extraordimrium.

Zn unvorhergesehenen Ausgaben auf specielle Anweisung
des Proviuzial-BerwaltungsrathS zurAbrunduug des Etats

Summa Tit. XIII per 8«.

Werth der

Eüwlumcutc
nach

s jährigeul
Durchschnitt.

Betrag.

600

12000

593
400

1350
75

150
250
540

3613

294

150!
300

09

09

744

1762 91
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Tit. Nr. Ausgaö c. Bettag.

Wiederholn»!, der Aussähe».

Besoldungen,Löhnnugeuund Nemuueratioueu
ll, I Beköstigung .................

III. Bekleidung,Tischwäsche, Vagernug,Bettzeug .......
1^. Utensilien ..................
V. Reinigung ..................

VI. Heizung ..................
VII. Beleuchtung .................

V4I4. Arznei und Vcrbaudiuittel .............
>X. ^ Bibliothek . .................
X. Unterhaltung oer (Gebäude ............

XI. insgemein .................
X!I. Peusiouen ..................

XIII. Ertmordinarium ................

Summa aller Ausgaben .

Schluß dcö Etats.

Die Eiuuahiue beträgt
Die Ausgabe beträgt

Mithin / """^Einnahme
^ ""Ausgabe

)in / ^r-Ei

41166
72300
12000
4300
8800
5500
4300
1100
000

12000
3613

744
1762

09

01

162686

162686
162686



Anlag,' 14.

Provinzial Irren Heilanstalt zu Siegburg.

Spttilll-Etllt I.it. ^.

«««l »« ^iünd- und V>«^wil»>^ch«f» pl» t»??.
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Einnahme.

Tit. Bezeichnung. Betrag.

.^li o).

I.
II.

in.
IV.
V.

VI.
V,!.

VIII

^. ^nildwirthschllft.
Von den Weinbergen .......

Gartenfeldcrn .......
Kranteugärten ........
Wiesen, Rasenplätzen nnd Äöschungen
Obstbäumen ........

Summa Einnahme H,.

U. Vichwirthschast.
Ertrag der Ku6)e . .

„ des Federviehes
Für verlaustes Vieh .
Werth des Düngers ,

Summa Einnahme ll
Hierzu „ „ ^V

Summa der Einnahme j17173



2N'>

Tit.

I.
II.

IV.
V.

VI,
VN.

Vlll.

Ausgadc.

Bezeichnung.

^. Vaudwirthschaft.
Tasselohn Mi Betrieb der «audwirthschaft ..........
Für Sämereien, Stangen nnd Pflaumen ...........
Für Di'msser -i,. aus der Landwirthschaft ..........

d. sonstige Düngstoffe ............
Für Anschaffung >,nd Unterhaltung der landwirthschafllicken (Aeräthe . ,
Insgemein ....................

Snmma Aufgabe ^X.

1^. Vithwirthschaft.
Für Fütterung und Streu
Zum A»lans von Milchvieh
Ertraordinair ....

Summa Ausgabe U.
Hierm „ „ ^V.

Summa der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

Mithin Ueberschuß
rund

Vetrag

„/i

Il10

!"

l 5.«!

2«,^0

l^>0 ! —

musicl'cnd.

2!»lll ?u

.-.«^1 ,7«)

1 "«'(»
!!0

ä4
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Titel VI. des Special-Etats der Laudwirthschaft.

Quantität.

Kilugr.

Fiitternitss und Streu.

5,„u<>

im Winter
210 Tcisse

!0. c,u,1

". «nu

>«', n„,,

-'»,u,n,

im Slimmcr
155. Tcu,e

^', ,,uu

1, >><,,,

'!, ,tt,U

Laut Spezial-Etat Vit. vV. ist für Fütterung und
Streu für ! Pferd pro Tag erforderlich:

Hafer !
Heu ^ Flltternug........
Stroh !
Stroh , Streu) ..........

Summn für I Pferd pro Tan,

pro Jahr -. .".«5) Tage ^-
4 Pferde pro Jahr -^

Fiir 1 Kuh ist pro Tag erforderlich:

Heu !
K'leien )> Fütternug ........
Rübeu
Stroh (Streu) ..........

Summa für 1 ,Wih pro Tag

im Winter ^-210 Tage

Orüufutter . ^„^
Kleieu s ^""""""
Stroh (Streu) ..........

Summa für I Kuh pro Tag

im Sommer — 155 Tage
Hierzu Winter ^-

Summa l Kuh pro Jahr

9 Kühe pro Jahr .........
40 Hühner pro Jahr 4V Kilogr. Hafer . .

Summa

Betrag
in:

Einzelnen.

.>6 H,

20
1
8'

1!

>02^>
! 8

Betrag
im

Oanzen.
Summa.

,/H ^,

l !.30

1 zin
'- !24

— I4N

3

1109

1 '10

«10,

!40

4438 40

,6l

20

1

390

176
390

5«?

86!

60

5,0
!6

:!0

5105.
8?

70
60

963 l! 70



Anlage tll.

Haupt-Etat
für die Merwalt,m<! der Meimschen^rovinzial-Arren-Aeilanstalt zu Siegbnrg

für das Jahr I8?8.

(Berechnet auf 1UU Krnnte.)

Nebst Special-Etat öit. H.. über Landwirthschaft und Viehstaudöuutzuug,

Noruial-Elat Lit. V, über Belöstiguug,

0. „ Bekleidung,Lagerung und Tischzeug,

„ v. „ Reinignngsmaterial.

„ L. „ Heizungömaterial.

„ 1^. „ Beleuchtungsmaterial.

34'
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Tit. Nr. Oinnayme. Betrag.

1. Ländern- und Viehstandsnutzung.

1

Summa Tit. I per »e.

1300 —

Is. Für uormalinäßig zu verpflegendeKraute.
2
3
4
5

-Beiträge der Familien für ganz oder theilweise zahlendeNormalkrante
Beiträge der Militairbehörde für vier geisteskrankeMilitairs 5 525 Mt.

4200
2100
525

110000
—

Summa Tit. II 116825 —

!ls. 0 Pensionen für Kranke der I. und II. Verpflegungötlasse ....
Summa Tit. III per «e.

7200 —

IV. 7 Ertraordinärc Einnahme und zur Abrundung des Etats .....

Summa Tit. IV per »e.

375 —

Wiederholung der Einnahmen.
I.

ll.
III.
IV.

Pensionenfür Kranke der I. und II. Verpflegungsklasse ....

1300
110825

7200
375

—

I Summa der Einnahme 125700 —
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähMN^

Lmolumente
nach

3 jährigem
Durchschnitt.

Besoldungen,Löhnungenund Rcinunerutioncu.

H.. An Aerzte und Apotheker.

Dem Director ..............
Hat freie Wohnung und Garten zu 600 Mark gerechnet

und beziehtaußerdem an pensionsfähigen Emolumenten:
12 CubikmeterScheitholz, 132 Hectoliter Brandgeriß,
400 Kilgr. Stroh, 1^2 Mille Lohkuchen, 40 Kilgr.
Brennöl, 810 Cubikmeter Gas und freie Arznei . .

Dem 2. Arzte ........ ^ ' ' ' '
Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mark gerechnet

und bezieht außerdem an pensionsfähigen Emolumenten:
5 Cubikmeter Scheitholz,95 Hectoliter Brandgeriß, 250
Kilgr. Stroh, 1 Mille Lohkuchen, 20 Kilgr. Brennöl,
475 Cubikmeter Gas und freie Arznei .....

Den zwei Volontair-Aerzten:
Freie Beköstigung in der I. Tischklasse, freie Wohnung,
Heizuug,Beleuchtung,Wäsche und Arznei.

Dem Provisor der Apotheke .........
Außerdem freie Beköstigungin der I. Tischklasse,freie

Wohnung, Heizung,Beleuchtung,Wäsche und Arznei.

L. An Geistliche.

Dem katholischen Geistlichen ..... - - - -
An Gehalt und Entschädigung für die früheren Emolumente.
Remuneration für Wahrnehmung der evangelischen geist¬

lichen Funktionen,zu verwendennach Uebereinkunft .

0. Verwaltungsbeamte.

Dem Verwalter .............
Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mark gerechnet

und beziehtaußerdeman penfionsfähigen Emolumenten:
5 Cubikmeter Scheitholz, 95 Hectoliter Braudgeriß, 250
Mgr. Stroh, 1 Mille Lohkuchen, 20 Kilgr. Brennöl,
360 Cubikmeter Gas und freie Arznei .....

600

513

180

300

«!!!

!<!

Betrag.

4800

3000

1050!

180

286
2060

^,

»'!

2400

600

1800

13650
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensionsfähigen

Lmolmnentc
nach

Mhrigem
Durchschnitt.

.^

Betrag.

^____^

10

11

12

Trausport

1. 8 Dem Rendanten.............

Hat freie Wohnung und Garten zu 180 Mart gerechnet
und bezieht außerdem au Pensionsfähigcn Emolumeuteu:
5 Cubikmcter Scheitholz, 95 Hectoliter Brandgeriß, 250
Kilgr. Stroh, 1 Mille Lohtucheu, 20 Kilgr. Vreuuöl,
860 Cubikmeter Gas uud freie Arznei.....

Für zwei Hülfsschreibcr zur Verwendung in Diäteufonu.

O. Dem Lehrer uud Organ isteu . . .

Dcntselbcn Entschädigung für die frühereu NaturabEmo-
luinente incl. Wohnung..........

L, Oberwärter - Persona l.

Dem Oberwärter ............

Hat freie Wohnung zu 60 M. gerechnet, ....
uud bezieht außerdem an pensionsfähigen Emolumenten:
freie Beköstigung, Feuerung, >^icht, Wäsche und Arznei,
berechnet zu .............

Dem Viee-Oberwärter...........
Emolumentc wie vor »d Nr. 12.

Der Oberwärtcri»............
Emolumeute »oic lvü Nr. 12.

?. Wärter-Personal.

Au 18 Wärter und Wärterinnen zum Durchschnittslohu^
satze von 201 Mark per Jahr........

Beziehen außerdem freie Wohuuug bei den Krauten,
freie Beköstigung in der III. Tischklasse (Normaltisch),
freie Wäsche und Arznei.

6. Sonstiges Dienstpersonal.

Der Köchin..............
Bezicht außerdem freie Beköstiguug in der II. Tischtlassc,

Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

13

14

15

2060

180

280

«»!

60

708

763

763

13650

2250

1800

150

630

900

720^

720!

>

5238

360

4816 51 26718
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Tit. Nr. Ausgalic.

Werth der
pensw„§fa'hisseu

Emolmnentc
nach

!l jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

Transport 4816^51 20718 __

I, ,7 An 3 Küchcumägde znm Durchschniltslohnsatze von 18U
Mark............... — — 510 —

Beziehen außerdem freie Beköstigung am Norinallische,
freie Wohnung, Beleuchtung, Heizung, Wäsche uud
Arznei. ,

18
Verpflegung wie -rä Nr. 16.

! 360

! I',' An 2 Waschmägdc zuiu Durchschnillssatze von 18» Marl — 300 —

Verpflegung wie ncl Nr. 17,
20

Verpflegung wie ilä ')ir. 16,
" ,'^^ 60l» —

21
Verpflegung wie lld Nr. 10.

750

22 — 750 —

Verpflegung wie -ul Nr. 17. !
!

23 — — 720 —

24 An zwei Hanstncchtc, 1 ii, 18«» Marl, 1 ^i, 210 Marl . — — 396 —

25 — — 324 —

26 — — 324 —

27 — — 360 —

28 — — 216 —

29 ,— — 210 —

30
Sämmtliche von Nr. 23 bis incl. 30 aufgeführten Dienst-

lcutc erhalten von der Anstalt außer dein ^ohn freie
Beköstigung am III. Tifchc (Normaltifch), freie Wohnuug,
Heizung, Beleuchtung, Wäfche und Arznei.

180

31 An den Pförtner am unteren Thor:
Erhält von der Anstalt nur freie Wohnuug uud zur

freien Heizung und Beleuchtung 1 Cubikmcter Schein
holz, 26 Hectoliter Brandgcriß, 100 Kilgr. Stroh, 23
Kilgr. Brcnuöl und ferner freie Arznei.

32 An 1 Barbier und Küster an Lohn uud Entschädigung
für die früher wie -rsl 30 bezogeneNatural-Verpflegimg

I^n,in^

— — 51.1 —-

4810 51, 33330 —
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Tit. Nr. Ausgabe.

Transport

Dispositionsfonds:

Remuneration für das Oberwärter- und Wartpersoual,
die Unterbeamten und Dicnstleute nach dem Ermessen
des Provinzial-Verwaltuugsraths, auf die Vorschläge
des Austalts-Directors ..........

Summa Tit. I

Beköstigung.
Normal-Etat «it. 15 ............

Summa Tit. I I per ««.

Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug.
Normal-Etat At. 0.............

Summa Tit. III per «s.

Uteusilien.
Haus-Utensilienund Handwcrksgeräthe ......
AerztlichesInstrumentarium .........

Summa Tit. IV

Reiuiguug.

Normal-Etal Vil, I) ............

Summa Tit. V pm- «».

Heizuug.

Normal-Etat Ät. L............

Summa Tit. VI per so.

Belcuchtuug.

Normal-Etat «it !<'............

Summa Tit VII pur «e.

Werth der
peusionsfÄhigen!
Emolumente

nach
3 jährigem

Durchschnitt.

Betrag.

4816

33

4810

ll.

III.

IV.

5>! 33330

1400

34730

50800

7900

1700
300

VI.

2000

2700

VII.

5000

4200
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Tit.

VIII.

IX.

XI.

XII.

Nr. Ausgabe.

xm.

i
2
3
4

Arznei und Bcrbandmittcl
Summa Tit. VIII per «s.

Bibliothek

Summa Tit. IX per »e.

Unterhaltung der Gebäude

Summa Tit. X per so.

Insgemein.

Grund- und Communalstencr.............
Feuerversicherungsbeiträge .............
Kirchen- und Schulbedürfnisse .......«/-'.''' ^
Arbeitsmaterial für die Krauten und Geschenke zur Aufmunterung uud

Erheiterung derselben ............
Beerdigung«- und Einbringungskosten . . - ' ' ' ' '
Kleine Dienstreisen der Beamten der Heilanstalt ans Berechnung . .
Porto und Botenlohn.......-.......
Büreaubedürfnisse incl. Zeitungen und Drucksachen......

Summa Tit. XI.

Pensionen.

An Beamte auf Grund des Pensions-Reglements vom 22. December
1858:

dem abgegangenen Oberwärter Vrunckow .........
An die während einer langen treuen Dienstzeit invalide gewordenen

Wärter und sonstigen Dienstleute, als:
». dem abgegangenen Wärter Joseph Fnßhöller.....
K. „ Bäcker Schuhmacher .......

Summa Tit. XII

Extraordinarium.

Zu unvorhergesehenenAusgaben ans specielleAnweisung des Provinzial-
Verwaltungsraths zur Abrunbung des Etats.......

Summa Tit. XIII per se.

Betrag.

700

600

12000

255
593
400

800
50

200
250
500

3048

09

09

294

150
300

1277 91

35
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I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Wiederholung der Ausgaben.

Besoldungen,Löhnungenund Remunerationen .......
Beköstigung ..................
Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung,Bettzeug ........
Utensilien ...................
Reinigung ...................
Heizung ....................
Beleuchtung ..................
Arzneienund Verbaudmittel .............
Bibliothek ...................
Unterhaltung der Gebäude ..............
Insgemein ...................
Pensionen ...................
Ertraordinarium .................

Summa aller Ausgabeu

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt ...............
Die Ausgabe beträgt ...............

c«>..<. ! Mehr-Einnahme
N"hu' 'i Mehr Ausgabe

34730 —
50800 —

7900 —
2000 —
2700 —
5000 —
4200 —

700 —
600 —

12000 —
3048 09
744 —

127? 9l
125700

125700
125700



Anlage l«.

Prouwzial.IrreN'HeUanstllltM Siegburg.

Speml-Wt I.it. ^.

über die ^and und Vieywirthschast für das Iayr 1878.

:;ü'
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Einnahme.

Tit. Bezeichnung.

^ Laudwitthschast.
I. Von den Weinbergen .......

II. „ „ Gartenfeldrrn........
III. „ „ itrantengärlen........
!V. „ „ Wiesen, Rasenplätzenund Böschungen
V. Von den Obstbänmen .......

Snnnna Eiunahine ^.

VI. Ertrag der itühe
VN. „ des Federviehes

Vlll. 5iir verkauftes Vieh
IX. Werth des Düngers

II. Vichwirtlischnft.

Snmma 13. «053
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Tit.

Ausgabe.

Bezeichnung. Betrag.

^ ______H,

I.
!1.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

H. Andwirthschllft.
Tagelohn zum Betriebe der Laudwirthschaft .........
Für Sämereien, Stangen und Pflanzen ...........
Mir Dünger »,. aus der sandwirthschaft ..........

d. sonstige Düugstoffe ............
Für Anschaffung und Unterhaltung der laudwirthschafUichcn Geräthe . ,
Insgemein ....................

Summa Ausgabe ^.

U. Vichwirthschllft.
Für Fütterung und Streu...............
Zum Ankauf von Milchvieh ..............
Extraordinair ...................

Summa Ausgabe L. 11827

Einnahme . .

Ausgabe . ,

Mithin Neberschuß

Vorschuß

Land¬

wirthschaft

^«l

7820

2760

5060

Vieh¬
wirthschaft.

8053

1182?

3774

Ü,

10

Summa.

^8 H,

15873

14587

1285

!l»

<m oder rund 1300 Mark.
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Titel VI. der Ausgabe.

Quantität.

Kilogr.

Fütterung und Streu.
Betrag

im
Einzelnen.

^M ö-

Betrag
iin

Ganzen.

Summa,

6,n««
10,«««

3,«uu
5,nnn

10,«««
0,<!ö«

19,3««
5.UUU

50,«««
1,nnu
6,««,)

^iaul Special-Etat Ät, .^. ist erforderlich:

Für 1 Pferd pro Tag

Hafer 1
Heu ^, Fütterliug........
Stroh
Stroh (Streu) ..........

Summa für 1 Pferd pro Tag

pro Jahr ^ 365 Tage —
4 Pferde pro Jahr --

Für 1 Kuh pro Tag im Winnter (210 Tage)

Hm 1
Kleien ^ Fütterung........
Rüben 1
Stroh (Streu) ..........

Summa für 1 Kuh pro Wiutertag

in 210 Tagen -^

Für 1 Kuh pro Tag im Sommer (155 Tage)

Grünfutter i
Kleien s Fütterung.......
Stroh (Streu)...........

Summa für 1 Kuh pro Sommertag
in 155 Tagen —

Hierzu 210 Wintertage —

Summa 1 Kuh pro Jahr

7 Kühe pro Jahr.........
40 Hühner pro Jahr 438 Kilogr. Hafer . .

Summa

20
11

8

11
16

02,5

3 01

110!) 60

1 >10

— 26
- !40

1
16

1 ,86
!

390 I'il»

— !50
— 16
— >48

1
176
390

^67 30

20

<<38 l0

3971 ü"
8? !<!0

8497 !l0



«l«l«»«»e 17.

Etat

füt >ie H'lolNxziül-Stl'lüeü-I'erwol»,,»!!

pro >8VV.
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Capitel.Titel Oinnaljme. «summa.

^

^. Capitalien- und Gestände Verwaltung, sowie
Schuldentilgung der vormaligen OezirKsjlraßenfonds.

». Regierung iu Düsseldorf.
«. vormaliger ostrheiuischer Bezirtsstraßen-

fonds: Effectenin Schuldverschreibungender con-
solidirteu 4'/2vroccntigen Staatsanleihe M. 93750.

Es werden aufgerechuet in 1878: 31250 -4- 4218,75
1879: 31250-4-2812,50
1880: 31250-4-1406,25

^. vormaliger westrheinischer Bezirksstraßen¬
fonds: Effecten iu Schuldverschreibungender con-
solidirten4V2procentigenStaatsauleihe M. 45300.

Es werden aufgerechuet i» 1878: 15100-4-2038,50
1879: 15100-^1359,00
1880: 15100-j- «79,50

h. Regierung in Aachen.
RegieVormaliger Bezirtsstraßenfondö des

rungsbezirts:
Effecten in Schuldverschreibungender consolidirlen
l^procentigen Staatsauleihe M. 13500
in 4 ^2 °/<, Rheinprovinz-Obligatioueu 27600
iu einem Depositum bei der Pro.
vinzialchülfskasfezu 4"/u . . . 116400

(zurückgezogen werden im ersten Jahre
von der Provinzial - HUlfstasse, M. 52500
im Jahre 1879, der Rest mit M. 63900
und im Jahre 1880 erst die Schuld¬
verschreibungenund Nheiuprovinz-
Obligatiouen.)

Es werden aufgerechuet iu 1878: 52500-4-6505,50
1879: 63900-j-4405,50
1880: 41000 4-1849,50

35468
34062
32656

17138
16459
15779

75
50
25

50

59005
68305
42949

50
50
5c
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Capitel. Titel Oinnllljme. Suüllna.

.H ^, ^ .),

«. Ncssicrnnss in Cöln.
«. vormaliger ostrheiuischer Bezirksstraßeu¬

fo nds: Hat noch ein unverzinsliches Staatsdarlelm
von 104465,41 M. zu decken, welches durch einen
jährlichenZuschlag zur Umlage von 30000 M. nach
dem Vorschlageder Königl. Regierung zu Cöln er¬
reicht wild.

BesondereUmlage auf die Gemeiudcu des vormali¬
gen ostrheinischen Bezirksstraßeuverbandesvon Cöln zur l
Deckung des Darlehns von 104465,41 M. 30000 —

sl. vormaliger westrhcinischcr Bezirksstraßen¬
fonds: besitzt ein bei der Provinzial-Hnlfstasfc iu i

Cölu zu 4°/a deponirtes Capital von M. 123000.
Cs werden aufgerechnet in 187«: 41000->-4920 45920 —

1879: 41000-j-3280 44280 — >
1880: 41000-^1640

«I. NcnKnmn. in Coblcnz.

42640 —

". vormaliger ostrheinischer Bezirksstraßen -
fonds: hat weder Vermögen noch Schulden.

<-.'. vormaliger wcstrheiuischer Bczirtsstraßeu
fonds: hat weder Vermöge» noch Schulden.

<!. Ncssicrungin Trier.
Der vormalige Bezirksstraßenfonds besitzt ein

Depositumbei der Provinzial-Hülfskasfrin Cöln mit
4"/u verzinslichllll M. «0000.

Es werden aufgerechnet in 1878: 20000 > 2400 22400 __.

1879: 20000^1600 21600 —

1880: 20000-s- 800

Summa Capitel I

20800 —

II.
30000 —

NechmmMestiindedes Vorjahres.

8«
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Titel. OinnaHme.

Bisherige

Capitel. Staats- Bezirks-
Summa.

Straßen. Straßen.
^ s- ^l H, ^e H,

L. Laufende Verwaltung.
I.

1
Uumittclhllre Einnahmen.

Miethen und Pachte von Grundstücken
der Chaussceverwaltuug .... 650 — 344 — 994 —

2 Beiträge von Privaten und Corporatio-
nen zur Unterhaltung der Chaussee«
und deren Nebenanlagen .... — — 1050 — 1050 —

3 Kaufgelder für veräußerte Grundstücke
und Capitalien für abgelösete Ver-

I0N — INN — 200 --
4 n,. Erlös für Obstnutzung an den

100 — 650 — 750 —

1,. Erlös aus der Verpachtung der Gras-
untzung auf den Böschungen uud in
den Gräben der Chausseen, sowie
Ertrag aus den Weidennutzungen an
denselben ......... 9000 — 14000 — 23000 —

5 Erlös für Ehausseeabraum und Graben-
erde, sowie für Chauffeebämne und
deren Abfallholz, auch für alte Bau¬
materialien und Oeräthe .... 17424 — 19683 — 37107 —

6 Sonstige Einnahmen......

Summa Capitel L. I

— — ^ — 1501 —

— — ^- — 64602 —

ss.
1

2

Bewilligungen.
Zu Chaussee-Neubauten und zwar: aus

Staatsfonds (Nestbeträge, beziehungs¬
weise Veitheilung der Ueberschüffe
des Chaussee-Neubllufonds).

Zur Verwaltung und Unterhaltung der
vormaligen Staats-Chansfeen . .
Staatsrente, (tz. 20 des Dotations-

1605850

Gcsetzes vom 8. Juli 1875) . .

Summa per »e.

444548 —

20503982050398 — —
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Titel. Oinnayme.
Bisherige

Capitel. Staats-
Straßen.

Bezirks-
Straßeu.

Summa.

3

2

Zuschuß aus der Dotationsreute nach
tz. 2, 3 und 4 des DotatiouögeselM
resp, aus der Provinzial-Umlage

Summa per »s.

Rccllpitullltion.

Besondere Umlage zur Deckung von

Nechnuugsbcstäude des Vorjahres . .
Einnahmen der laufenden Verwaltung

Zuschuß aus der allgemeinen Rente
resp, der Provinzial-Umlage . . .

32000N0

^. I.

II.
?.. I.

II.
II.

— —

—
—

300N0

04L02
2050398

3200000

—

Summa ^ — -^ __ _^ 5345000 —

86'
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Capitel. Titel. Ausgabe.
Bisherige

Staats-
Straßeu.

Äezirks-
Straßen.

Slllllmn.

1

Verwaltung der Chausseen.

Für die örtliche obere Vanleitung.

Wcgebau-Inspectoreu (Lokalbaubeamtc.)
a. Oesoldungen ........

I? Wegeban-Inspectoren mit einem
DurchschuittSgchalte von 4200 M.
Das Minimalgehalt beträgt 3000 M.
Das 2)iarimalgehalt beträgt 5400 M.

d. Fuhrkosten derselbenvon je 1200 M.

o. Zuschüsse von jährlich 000 M. für
diejenigenWegebau-Inspektoren nnd für
die Zeit, während welchersie im dienst
liehen Interesse ein eigenes Fuhr¬
werk halten, beziehungsweisezu halten
verpflichtet werden ......

ä. Zur Gewährung mechanischer Ar-
bcitshnlfc, Unterhaltung der Inven-
tarienstiicke ercl. Neubeschaffuug, so¬
wie ;u Schreib- und Zeichnen-Ma¬
terialien ü. 000 M......

n. Bei Reisen von 2^ Meilen Ent-
fernung vom Wohnorte und weiter
an Diäten pro Tag 9 M. . . .

Stellvertretungskosten und Kosten beson¬
derer Aushülse .......

Summa Capitel l Titel H.

20400

.400

15300

15300

1500

129300

71400 !—
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Capitel. lTitel.l

I. L.

Ausgabe.

Für die eigentlicheBeaufsichtigung
der Chaussee«.

Chaussee-Aufseher und Wärter.

li. Besoldung ........

1. Der Chaussee-Aufseher mit 792 M.
bis 972 M. in 6 Abstufungen von
36 M. jälirlich.

I. 25 5 972

Bisherige

Staats-
Straßen.

II.
III.
IV.
V.

VI.

45 5 936
55 Z, 900
85 ü, 864
75 3. 828
60 5 792

24,300 M.
42,120 „
49,500 „
73,440 „
62,100 „
47,520 „,

345 Aufseher ^ 298,980 M.

2. Der Chaussee-Wärter.....
1 Bezirtsstraßenwärter mit 450 M.
9 Staatsstraßenwärter mit 600 M.

!^. 1. Miethsentschädiguug an diejenigen
Chaussecaufseher, welche leine Dienst¬
wohnung innehaben, nach Maßgabedes
gesetzlichfestgestellten Tarifs und
zwar für die Stationsorte

in der I. Scrvistlasse210 M. jährlich.
,, „ II- ,, 180 „ „
„ „ 11l. „ 1^)0 „ „
„ „ IV. „ 120 „

V. 90

2. Die Miethsentschädiguugen der Wär¬
ter uach den Sätzen von 90,72
resp. 60 M........

o. Kleidergelderan die Chausseewärter
ü. Vertretungstosten(zur besonderen Be¬

rechnung) ........
I^atu«

Bezirls-
Straßen.

Suiuma.

298980

322 ,0 36

5850 !—

40179

88
732

359

1000

28

347100 28
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Titel. Ausgabe.
Bisherige

Capitel. Staats- Bezirks
Summa.

Straßeu. Straßen.
.,M H, ^ 4 ./l H,

1. tt. Transport

«. Umzugs- und Versetzuugskosten der

— — — — 347100 28

Chaussee-Aufseher und Wärter , . — — — — 600 —

1'. Zuschuß an den Fonds zur „Unter
slütznng der Wittwen der Chaussee
Aufseher und Wärter", die Hälfte
der Capitel I Titel 4 d nachgewiesenen
Cinnahmen aus der Grasnutzung 45 N0 — 7000 — 11500 —

^. Belohnungen und Unterstützungen der
Chaussee-Aufseher, Wärter uud Ar¬
beiter, sowie Zahlungen für dieselben
au ^ebeusuersicherungs- und Uuler-
stützuugstasseu im Interesse ihrer
Hinterbliebenen, die zweite Hälfte
der Capitel I, Titel 41», nachgewie¬
senen Einnahmen der Orasuutzuug . 4500 — 7000 —- 11500 _._

I,. Pension der Chaussee-Aufseher und
Wärter......... — — — — 10000 —

i. Prämien 10°/u von der BrutloCin-
nahmc der Obstnutzuugen für die mit
der Beaufsichtigung der Obstbaum-
pflauzungen beauftragten Aufseher
(Capitel I Titel 4:,, der Cinnahmen)

Summa Capitel 1 Titel 15.

l0 ,__ «5 — 75 —

880775 28

II.

1

Materielle Unterhalt«»!,der Chausseen.

SächlicheAusgaben.

Zur gewöhnliche« Unterhaltung der

Summa p6r «s.

1750000 — 2350000 — 4100000 —

M. ZU Chanfsec-Neubauteuuud Umbauten.
Summa r,«r ««.

— — — — 300000 —
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Capitel. Titel. Ausgab e.

Oiöherigo

Staats-
Straße».

Bezirke
Straßen.

Summa.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Zur Fühlung von Chnussee-Neulillu.
Prämie» für Kunststraßen . . .

Summa per «u.

Zahluu!, von Kreis- und Communal.
Wcsseliau-Unterstützungcu:c.lc.

Summa per «e,

Zllhlungcu zur Leitung der Neu- und
UnterhaltuullMute« auf Ornud bc
fouderer vom Staate iibernommencr
Verpflichtungenhiusichtlich der chaus
firleu uud uuchausfirlen Straßcu außer
dcu Staatsstraßen .....

Summa per «s

Specllllbllutllficu.
Tantieme der Rcndauleu :c. :c. . .

(laut besonderer Berechnung.)
Summa per «e.

Portolicträgc der Spccialvcrwllltllug .
(zur besonderenspeciellenBerechnung.)

Summa per se.

Für uuuulhcrgrschtnc Fälle . . .

Summa per «e.

Für SchuIdcutilMng des vormaligen
Ostrheiuischeu Bczirtsstraßeufondsdes
Regierungsbezirks Cöln. (An die
General-Staatscasscabzuführen. Conf.
Capitel I H.. e. der Einnahme)

Snmma per «e.

1500N0

17^0'»U

, ,!

^0U0U

'!U000

i0!)0

14921 72

:lUU»»0
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Ausgabe.
Bisherige

Capitel, Mel. Staats-
Straßen.

Bezirts-
Straßeu.

Summa.

1.

!,,
III.
IV.
V.

VI.

VII.
Vlll.

IX.
X.

li.
1

Nccapitullltiou.

Kosten der örtlichenoberen Leitung und

Kosten der Beaufsichtigung ....
GewöhnlicheUnterhaltung der Straßen
Zu Neu- und Umbauten ....
Zu Neubau-Prämien ......
Zur Unterstützung des Kreis- und Com-

munal-Wegebaues:c. :c .....
Zu Neu- uud Unterhaltungöbautenauf

Oruud befouderer rechtlicher Ver¬
pflichtungen ........

Zu Portobcträgen :c. :c .....
Für uuvorhergefeheue Fälle ....

Summa aller Ausgaben
Die Einnahme beträgt

Balancirt.

—

^" —

129300
380775

4100000
300000
150000

175000

30000
30000

5000
14924
30000

72

I 5345000
5345000

!



Anlagt l«.

Etat

der Rheinischen Frovinzial-Aeßammen-^eyranstalt^ ^zzz„

pro ,8?8l?tt>

37
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I. 1

11. 1

2

III. 1

IV, 1

Zuschuß aus der Staatskasse in Gemäßheit des ß. 13 des
Dotationsgesetzes .............

Beiträge zahlender Schülerinnen aus der Provinz ....

Beiträge zahlender Schwangeren nnd Kranken......

Zuschuß aus Provinzial-Fonds..........

(5xtraordinarinm...............

Summa der Einnahme

4972 50

33N00

7000

17100

127 50

62800 —
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1.

II.

III.

0
7

BesoldmilM und Emolmnentc der Angestellten.

Dem Direktor Gehalt.............
derselbe hat außerdem freie Dienstwohnung im Anstalts
Gebäude.

Dem Oeconomie-Bcamten der Anstalt, Gehalt .....
Der Oberhebamme, Gehalt............

dieselbe hat außerdem freie Wohnung im Anstaltsgcbände,
sowie freie Beköstigung, Feuerung, Licht, Wäsche nud
Arznei.

Der 2. Hebamme neben freier Station an Gehalt ....
Der Wirthschaften», Remuneration.........

dieselbe hat außerdem freie Wohnung im Anstaltsgebände,
sowie freie Beköstigung, Feuerung, Licht, Wäsche und
Arznei,

Lohn fi!r drei Dienstboten und zwar:
ll) für den Hausknecht.....288 Mark
I») „ zwei Mägde 5. 180 Mark ^ 3Ü0 „ . .

dieselben haben anßcrdem freie Wohnuug im Anstallsgebände
sowie freie Beköstigung, Feuerung, Licht, Wäsche und
Arznei.

Dem Schreiblehrer, Remuneration.........
Dem Bauinspcctor Böttcher in Cöl«, Remuneration für die ban¬

liche Veanfsichtigung der Anstaltsgebäude ......
Summa Tit. I

BeiöstiglMü.

Fllr die Beköstigung der Haushebamme, der Wirthschaften«, der
Dienstboten, Schülerinnen, Schwangeren uud Wöchnerinnen,
sowie der in Separatzimmcrn untergebrachte» zahlenden
Schwangeren lc. zur speziellen Instification bei der Rech¬
nungslegung ..............

Summa Tit. II por 86.

Für NciniMNll..
Zur Instification bei der Rechnuugsleguug.......

Summa Tit. III i>«r so.

3600

2INN
900

450

«48 —

157 50
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IV.
1
2

V.
I

VI.
1

Vll,
I
2

VIII.
!

IX,

X

Für Feuerung uud Beleuchtung.
Für Feuerung zur IusMcatiou bei der Ncchuungsleguug . .

„ Beleuchtung desgl, . .
Smuina Tit. IV

Zu Priimieu.
Für 2 bei den halbjährlichenApprobations-Prüfungeumn besten

bestandene Schülerinnen ...........
Summa Tit. V pn- ««.

Zur Beschaffung und Unterhaltung der lltcusilicu.
Zur Iustification bei der Rechnungslegung.......

Summa Tit. Vl ^or «L.

Zur Anschaffnug uud Untcrhaltnng der Lehrmittel.
Für die Bibliothek ..............
„ Instrumente und das anatomische Cabinct .....

Summa Tit. Vll

Zur Anschaffuug uud Uuterlmltuug der Leid- nud Bettwäsche,
sowie zu Kleidmlgsstmtcn für arme Schwangere, Wöchnerinnen

uud die Müder der Letzteren.
Für Kleidungsstücke, welche armen Schwangeren nud Wöchne-

rinnen sowie deren Kindern geschenktwerden ....
Für Unterhaltung der Leib- und Bettwäsche ......

Summa Tit. VIII

Für Medizin nud Begräbnißtostcu.
Für Medizin uud Mrdieamente ...........
Zu Begräbuißkosten..............

Summa Tit. IX

Zu Bnutcu uud Reparaturen.
Hur Uuterhaltuug der Gebäulichtcitcn ........
Für den Wasscrconsum der Austalt .........
Zur Bestellung und Unterhaltung des Anstaltsgartens ...

Summa Tit. X

2500
3000

500

150

1500

195
120

3l5

600
3200

3800

1000
200

1200

1500
450
350

2300
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Tit. Nr. Litt. Ausgabe.

XI.

i.
n.
m.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Ertraordiuarium und mworhcrgcscheuc Ausgaben.

Für Schreibmaterialien und Drucksachen .......
Zu Taschen mit gebnrtshiilflichen Instrumenten für die abgehen¬

den Schülerinnen .............
«u Lehrbüchern,welche den abgehendenSchülerinnen als ihr

Eigenthum belassenbleiben ..........
3 > ! Für Recreation der Schülerinnen und Examinatoren bei den

halbjährlichenApprobations-Prüfuugen ......
4 j > Assecuranzprämiefür Versicherungdes Mobiliars uud Immo-

biliars, sowie der wissenschaftlichen Sammlungen . . .
Hur Disposition des Provinzial-Verwaltungsraths:

Unterstützungen und Remnncrationeu für Beamte uud das
Dienstpersonalver Anstalt .........

Für unvorhergesehene Fälle uud zur Deckuug etwaiger Ausfälle
in der Einnahme .............

Summa Tit. XI

Wiederholungder Ausgaben.

An Besoldungenund Emolumcntcn ........
Für Beköstigung...............

„ Reinigung ...............
Feuerung und Beleuchtung ..........

Zu Prämien ................
Hur Anschaffung und Unterhaltung der Utenstlien.....

„ Lehrmittel . . . .
„ „ Leib- und Bettwäsche .

Für Medizin und Begräbnißkosten .........
Zu Bauten und Reparaturen ...........
Ertraordiuaria und unvorhergesehene Ausgaben .....

Summa der Ausgaben

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt
„ Ausgabe „

Betrag.

250

8200

«00

75

150

50

Balaucirt. >





'Anlage w.

Etat

für die Vrovinziac-Mlindenanstalt zu Züren

pro «8??!8N.
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Lauf.
Nr. der
Titel,

V. Einnahmen.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VI,.

1200
12000

»,. Ordinllirc Eillunlime».

Zuschußaus Provinzial-Mitteln ......

Zinsen von Kapitalien ..........
1. von Hypotheken

l,,. Gebrüder Kehren zu Oberzier
d. Strüver, C. zu Laugerwehe
e. Merrens, H. zu Merode

2. Von Staatsschuldscheiueu
H. 8550 M. Nominalbetrag in 4^"/« . . .
I). 02850 „ „ „ 3'/2°/° . . .

3. Von Rhciuprovinz-Obligationen
u,. 8100 M. Nominalbetrag (ehemaligeCapitalien

von Cremer und Müller 4 V/u) . . . .
d. 9000 M. Nominalbetrag (Unlerstützuugsfoudö

für Entlassene4^°/°)

2100 M., Zinsen 105,00 M.
„ 00,00 „
" 540,00 „

384,75 „
/, 2199,75 „

» 346,50 „

405,00 „

nna 4041,00 M.

Freiwillige Beiträge .........

Pensiouü^Veiträgeder Zöglinge
». Vou Zöglingen der ArbeiterAbthciluug
b. „ „ „ UuterrichtsAustalt

0000 M.
1800 „

Summa 7800 M.

Kleidertosteubeiträge der Zöglingeder Uuterrichts-Anstalt

Erlös aus dem Verlaufe von Handarbeiten ....

Zufällige Einuahmen uud zur Abrundung ....

)9850

4041

500

7800

5200

95«0

439

VIII. AußerordeutlichcrZuschuß aus Provinzial-Mittelu zum Ausbau uud zur
Einrichtung der neuen Anstalt ............
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IX

X.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Ertrag aus ^,andwirthschaftöbetrieb und Viehstandsnutzung
». Ackerfelder und Rasenplätze(5 Morgen) . .
d, Garten (3 Morgen) ........

Milchertrag (2 Kühe) ........
5crth des Düngers

550 M.

o.
cl.

1200
1200

150

Erlös aus dem Verkaufevon Rindvieh ..... 1200
Summa 4300 M. 4300

Zuschüsse aus Proviuzial-Mitteln . . ,
Zinsen von Capitalien ................
An Beiträgen ..................
Pcusionsbeiträgevon Zöglingen .............
Kleiberkostmvcrgütuug der Zöglinge ............
Erlös aus dem Verkaufevon Handarbeiten ..........
Zufällige Einnahmen .................
AußerordentlicherZuschußaus Provinzial'Mittelu zum Ausbau :c. . ^. .
Ertrag aus Landwirthschaftsbetricbund Vichstandsuutzung .....
Znfchnß aus dem Ziusgewinn der Provinzial-Hülfskafse ......

Summa der Einnahme

d. Extraoidinaire Einnahmen.

Ertraordinairer Zuschuß aus Proviuzialmitteln zur Bestreitung einmaliger
Ausgaben pro 1877 ............. . .

Summa d V^ ^-

Die ertraordinaire Ausgabe von 19000 M. wird durch Verkauf von 8n1'
Tit. I I aufgeführtenEffectenbestritten.

Anschuß aus dem Zinsgcwinne der Provinzialchülfskasseznr Verzinsung
und Amortisationder Anleihe von 192000 M. 5 '!> . . -

Necnpitnlation der ordinaircu Vinnahmen.

38
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II. Ausgaben.

ll. Ordiullirc Ansssalic».

Gehälter, Nemnneration, Löhne :c.
1. Der Direktor Gehalt..............' .

Dazu an Natural-Competcnzen: Freie Wohnung nebst Garten,
Heizung und Belenchtnug.

2, Der 1. Lehrer Gehalt..............
Dazu an Nntural-Comvetenzen: Freie Wohnung nebst Garten,
Heizung und Beleuchtung.
Früher Miethsentschädiguug.............

3, Der 2. Lehrer Gehalt..............
Dazu Natural-Compctcuzen wie vorstehend.

4. Der 3. Lehrer Gehalt..............
Dazu Natnral-Comvctenzeu wie vorstehend.

5». Nemuneratiou fiir Führung der Arbeitskasse........
6. Die Industrie-Lehrerin Gehalt............

Dazu an Natural-Compctenzen: Freie Wohnung uebst Garten,
Heizung und Beleuchtung.

?. Der 1. Werkmeister Gehalt.............
Dazu an Natural-Competenzcn: Freie Wohuung nebst Garten,
Heizung und Beleuchtung,

8. Der 2. Werkmeister Gehalt.............
Dazu Natural-Competenzen wie aä 7.

9. Der 3. Werkmeister Gehalt.............
Dazu Natural-Competenzen wie vorstehend.

10. Der 1. Wärter und Werkmeistergehülfe Lohn.......
Dazu freie Station.

11. Der 2. Wärter und Werliucistergehülfe Lohu.......
Dazu freie Station.
Früher Miethsentschädigung.............

12. Der 3. Wärter und Hausdiener Lohn.........
Dazu freie Station.

13. Die 1. Wärterin und Arbeitshnlfslehreriu Lohn......
Dazu freie Station.

I.lltU8

3300

1950

1500

1500

450
1050

1008

1008

1008

468

450

250

300

14242
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II.

III.

Transport

14. Die 2. Wärterin und Arbcitshülfslehrcrin Lohn......
Dazu freie Station.

15. Remuneration für den katholischen Religionslehrer ......
16. „ „ „ euangclischeu „ ......
17. ll. Vergütung für Musik-Unterrichtuach Berechnung .....

K. „ Unterricht im Klaoierstimmen nach Berechnung.
18. Remuneration des Anstalts-Arzteö ..........
19. Der Portier der neuen Anstalt Lohn .........

Dazu freie Station.
20. Der Gärtner Lohn...............

Dazu freie Station.
21. Die Haushälterin der neuen Anstalt Lohn ........

Dazu freie Station.
22. Die Haushälterin der Arbeiter AbtheilungLohn ......

Dazu freie Station.
23. Der Schließerin Lohn ..............

Dazu freie Station.
24. 4 Mägde Lohn ................

Dazu freie Station.
25. Oeconomie-VerwalterGehalt ............

Dazu freie Wohnung, Heizung und Beleuchtung.
26. Der MaschinistLohn ..............

Dazu freie Wohnung, Heizung uud Licht.
27. Peusiou des Lehrers Heusgen ............
28. , „ Peters (nach späterer Feststellung) ....
29. „ „ WerkmeistersWollseiffcn . . ' .....
30. Disposition«- Fonds des Provinzial - Verwaltungsraths zu Rcmune<

rationen und Unterstützungenan Anstaltsbedienstete .....
Summa Tit. I

Unterrichts-Mittel .................

n. Utensilien,Mobilien uud Hausleiuewand ........
d. Lagerung,Bettzeug und Bettwäsche..........

300
300

1500
200
180
300

400

400

324

270 —

720 —

1800 —

912 50

1080
1440 —
264 —

300 —

25182 50

600 —

1250 —
750 —

38'
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V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XX!.

ll. Heizung .................
l). Beleuchtung ................

Bauliche Unterhaltung ...............
Beköstigung ...................

l>>. Bekleidungnud Wäsche-Beschaffung ..........
d. Rciniguug ..................

5trankenpflegc ..................
Abgaben und Lasten ................
Porto .....................
Unterstützungder Entlassenen .............

^,. aus Provinzial-Milteln .........600 M.
!>. aus dem Unterstützungsfouds ........405 „

Instructionsreisender Lehrer, Reisen derselben zum Besuche bei Entlassenen :c.
Erheiterung der Zöglinge ..............

n,. Arbeitsverdienst: Antheil der Zöglinge (Antheil derselben am
geliefertenArbcitswerth) ............

!). Ankauf von Rohmaterial für die Handarbeit der Zöglinge . .
Zum Ausbau der Anstalt ..............
Umzug uud Versetzung der Orgel ...........
Anschaffung neuer Mobilien ..............
Vervollständigungder Bettwäfche ............
Insgemein ...................

Ausgabe für Landwirthfchaftnnd Viehstandsnntzung:
a. Arbeitslohn ............ 550 M.
d. Ankauf von Sämereien, Stangen und Pflanzen . 200 „
o. Anschaffung von Fntter und Streu ..... 248 „
cl. Ankauf von Kühen ..........1440 „
L. Verwendung des Düngers ........ 150 „

Summa 2588 M.

Verzinsung uud Nmortisatiou der Anleihe von 102,000 M. bei der
Hülfscassemit <> "> ...............

1900 —

3320U j-
8000
1300

—

300 —
200 —
150 —

1005

000 —
350 —

1050
5850

—

— —
— —
— —
__ —

700 50

2588

11520
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Lauf.
Nr. der
Titel.

I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

Ncclipwlllltiou der urdinnircu Ausgaben,

An Besoldungund Emolumenteu ............
Für Unterrichtsmittel ................
:>,. Für Uteusilicu,Mobilien und Hausleiuewand .......

b, Lagerung .................
!l. Heizung ...................

d. Beleuchtung ............ ...
Für baulicheUuterhaltuug ..............
Für Beköstigung .................
!i. Bekleidungund Wäsche-Anschaffung ..........

K. Neiuigung .................
Krankenpflege ..................
Abgaben und Lasten ................
Porto ....................
Unterstützungder Entlassenen .............
Instructionsreisen der Lehrer und Reisen zum Besuche von Entlassene« .
Erheiterung der Zöglinge ...............
3,. Arbeits-Verdienst-Antheilder Zöglinge (Antheil derselben am geliefer¬

ten Arbeitswerth) ................
d. Aukauf von Rohmaterial für die Handarbeiten der Zöglinge .

Zum Ausbau der Anstalt ..............
Umzug und Vcrfetznng der Orgel ............
Anschaffung neuer Mobilien ..............
Vervollständigungder Bettwäfche ............
Insgemein ...................
Ausgabe für Laudwirthschaft und Viehstaudsuutzuug ......
Verzinsung und Amortisatiou der Anleihe von 192,000 M. bei der

Provinzial-Hülfscassemit 0 "/„ ...........
Summa ^ der Ausgabe

25182
000

1250
750

3838
1950
1900

3320«
8000
1360
300
200
150

1005
000
350

1650
5850

700
2588

11520

102950

50

50
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Extraordimire Ausgabe» pro 1877.

1. Zum Bau einer Turnhalle bei der neuen Anstalt . M. 11230
2. Znr Beschaffungvon Tnrngcrathen ...... „ 400
3. Anlage eines Weidcnschuppens bei der neuen Anstalt „ 910
4. Anlage eines Blitzableiters auf dem Hanptgcbände

derselben ..............„ 630
5. Beschaffungciucr Hofuhr für dieselbe ..... „ 570
6. Für Reparaturen im alten Anstalts-Gebäude:

ü, Neubedielungzweier Räume im Erdgeschoß . , „ 590
d. Steinausfugnng auf der Nordseite des Hauptgebäudes „ 314
e. Reparatur eines Stalles ........ „ 000

?. Einfriedigung des Terrains der neue» Anstalt und
Vcpflanzuug desselben mit Obstbäumen ..... „ 1220
(Vom Provinzial-Verwaltuugsrath bereits außcretats-

mäßig genehmigt.)
8, Einrichtung einer Schlosserwerkstätte in der neuen Anstalt „ 300
9. Anschaffungdes nöthigen Inventars für den Zugang

von 20 Zöglingen ........... „ 1300
10. Anschaffung eines Tafelclaviereö .......„ 500

Summa M. 18564
oder rund

(Sich wechselseitigübertragend).

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt ...............
Die Ausgabe beträgt ................

Balancirt.

Außerdem:

Ertraoroiuaire Einnahme pro 1877 ...........
ürtraorbiuaire Ausgabe pro 187? ............

Balancirt.

11230
400
910

630
570

590
314
600

1220

300

1800
500

18564
19000

102950
102950

19000
19000



Anlag« 20.

Etat

des Vroviuzilll-Merwaltungsratßs und der provinzialständischen

Oentral-AerwaNungs-Beyorde

pro 1878 und weiter.
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Tit. Bezeichnung der Oinnayme. Betrag.

1 Der von der Provinzial-Feuer-Societät gemäß Art, 1. 8- 65 der unterm
6. Januar 1873 Allerhöchst genehmigten Abänderungen des revidirten
Reglements zu leistende Beitrag zur Bestreitung des Bureau- uud
Kanzlei-Aufwandes und der Ausgaben für die obere Leitung der Geschäfte
durch deu Proviuzial-Verwaltungsrath beträgt........ 0000 —

^» Zwei Prozent der Einnahme» aus den Kapitalbestäudcu der Polizeistraf¬
gelder-Fonds und aus den aufkomineudeu Polizeistrafgeldcrn, soweit die
letzteren ohne Mitwirkung uud Vermittelung der Ncgierungs-Hanvttassen
von den betreffenden Steuerlasten (Straftasscu) direkt au die ständische
Centralkasse hier abgeliefert werden, zur Bestreitung der Vcrwaltungs-

3800 —

3 Zwei Prozeut der Einnahme der Rindvieh- uud Pferdeversichcruugs-Fouds
zur Bestreitung der Eentralverwaltuugskosten uud der Eentraltasscukosten 2330

4 An Porto-Rückerstattungen und sonstige,, unvorhergesehene!, Einnahmeu . 100 —

Summa der Einnahme

215070 —

227900 —
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I.

1
2

4
4-i
5
6

i
2
3
4

Abtheilung ^. Prouinzial ^crwallnngürath.

Diäten und Reisekosten des Provinzial Verwaltungsraths znr näheren
Berechnung .................

Dispositions Fonds................

Summa ^

Abtheilung L. Plnuinzialttiindische Erütral Äerwallnngsörl,ördc.

Bcsuldnngtn.
^. Der ?audesdiretior

Freiherr von Landsberg
Geholt 12000 M.

Wohuungs-Entschädignng 4000 „

Summa 16000 „

Z. Obere Beamte,

Forster, Proviuzialrath, erster Oberbcamter........
Fritzen, Justitiar, zweiter Oberbeamter.........
von Metzcn, dritter Oberbcamter............
N. N. vierter Oberbeamter.............

Für Hülfsarbcitcr event, für einen weiteren Oberbeamten , , . .
Dreling, oberer Baubeamter.............
Sachse, oberer Baubeamtcr.............

(I für 4 Hnlfstechuiter mit einem Durchschnittsgehalte von
3000 Mark.................

Es sind commissarisch beschäftigt:

Marnitz, Ingenieur mit 3300 Mark,
Schüler, Baumeister„ 3000 „
Dietz, Baumeister „ 3000 „
so daß noch disponibel sind für einen 4. Hülfstechniler2700 Mark.

Luw8 >^67500

12000

7500
6600
5400
54Nl)
.>!00
6600
6600

12000
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

l0
11
12
13
14
15
16

1?
18
19
20
21
22
23

24
25
26

^

Trausport

O. Bureau- und Kasscnbea mte :c.

Maurer Secretair ............
Lainbertz „ ............
Braun „ ............
Breckcr „ ............
Frericks „ ............
Iouetz „ ............
Vieler „ ............
Weber „ ............
üffertz „ ............
Müller „ ............

Für 2 unbesetzte Secretairstcllen

Kaesberg Seerctariatö-Assistent ,
Debuömanu Sccretariatö-Assistent

Für 4 noch unbesetzte Assistcntcnstelleu

Nechnuugsrevisor ......
Ncntmcister ........
Viertöttcr Nendant ......
N. N. Buchhalter......
Weiland, Kauzlist,Kanzlei-Vorsteher,

Gehalt 1950 Mark
Fnnktionszulage 300 „

N. N. Kanzlist.................
N. N. Kanzlist.................
Für 3 Boten mit 1200-4.1200-4-1000 Mark. AußerdemDienst¬

wohnung nebst freiem Brand und Licht. Die Emolumcnle sind
veranschlagtzu 180 Mark.

Summa Tit. I Besoldungen

67500

4050

3900
3450
3150
3150
2700
2400
2400

5550

2160
2160

8130

4050
4050
3600
2400

2250

1950
1800
3400

134200! —

/
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ll.

II,.

Andere persönliche Ausgaben.

Für Hülfsarbeiter im Bürcaudieustc einschließlich derjenigen bei der
Kasse und in der Kanzlei, Dispositions-Fonds in Diätenform . .

Zu außerordentlichen Unterstützungen für Bureau-, Kassen-, Kanzlei-
nnd Uuterbcamte ................

An Tagesdiätcu für einen Stcindrncker zur Herstellung von lithogra¬
phischen Arbeiten ................

Summn Tit, II

Sächliche Ausgaben.

Zu Diäten und Reisekostender Beamten.........
Zu Ocschäfts'Nedürfnisfen
n,. Miethe vou Bureaulotalien bis zu», Bau eines Ständehauses
l>. für Bürean-Inventar nnd dessen Unterhaltung......
a. Drucklosten, Schreibmaterialien uud sonstige Bürcaubedürfnifse
<l. Zur Beschaffung uud Unterhaltung der Geschäftsbibliothet . . .
s>. Porto-Beträge ................
l. Außerordentliche Bureau ^ceiniaung, sowie Hcizuug uud Beleuchtung

der Bureaus..................
(Die «n!> ^ bis l' aufgeführten Positionen ergänzen sich gegenseitig.)

Summa Tit, III

Sonstige Ausgauen der Verwaltung.

Zur Disposition des ^audtags-Marschalls.........
Zur Disposition des ?andcs-Direttors..........
Zu unvorhergesehenen Ausgaben ............

Snmma Tit. IV

Hierzu Summa Tit. ll!
Hierzu Summa Tit. II

Hierzu Summa Tit I

Summa Abtheilung N
Hierzu Summa Abtheilung ^

Summa der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

Bcilaucirt,

>«N00>

10300
4000

1000,)
<!00

0000

3300

5 «200 —

00s»
300 —

3000

3000 —

5.8200
17000 -

134200 __

213000 ^

14000 -

227000>^

227900 j -

39'
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Anlage 2».
Düsseldorf, den 24. Febm« 1877.

Referat
über die Pcnsionirung des Schrcincrmeisters Joseph Klein beim Landarmenhausezu Trier.

Der SchreiucrmeistcrJoseph Klein, 53 Jahre alt, seit 1. März 1845 im Lcmdarmcnlianse
zu Trier auf Widerruf angestellt, ist nach den Zeugnissen des Anstalts-Arztcs und des Direktors
wegen geistiger nud körperlicher Schwäche dienstunfähiggewordenund hat seine Pcnsiouiruug vom
!. Oktober v. Irs. ab beantragt.

Da derselbe nicht definitiv angestellt, so hat er nach dem Pcnsions-Reglemcntfür die
Beamten des Landarmcnhauses,welches bis zum 1. Januar 1876 Geltung hatte, keinen Anspruch
auf Pension, zumal da er früher auch keine Beiträge zum Peusionsfonds in Oemäßhcit des ß. 3
dieses Reglements entrichtet hat. Nachdem das Laudaruienhaus gemäß Reglement vom 21. No¬
vember 1875 vom 1. Januar 1870 ab auf die proviuzialstäudischeVerwaltung übergegangenist,
kommeu in Gcmäßheit des §.11 nlin. 2 desselbenin Betreff der Pcnsioniruug des :c, Kleiu die
Bestimmungendeö Pcusious-Neglementsfür die provinzialstäudischen Beamtcu zur Anwendnug. Nach
§. 2 dieses Reglements kann den unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigungange¬
stellten Beamtcu, welche eiue in dem Acsolduugs-Etat aufgeführte Stelle bekleiden, bei ihrem dnrch
Dienstunfähigkcitveranlaßten Austritte aus dem Dienste eine Pension von, Provinzial-Landtage
bewilligt werben.

Da der :c. Klein eine derartige Stelle bekleidete,auch offenbar nicht zum Gcsiude der
Austalt gehörte, vielmehr der Kategorieder Anstalts-Veamtcn zuzurechnen ist, so findet die vorge¬
dachte Bestimmung auf ihn Anwendung.

Der Klein hat sich während seiner ganzen Dienstzeitstets gut geführt und nur einmal
eine Ordnungsstrafe von einem Thaler wegen einer unbedeutendenSache erhalten. Derselbe hat
in Austtbuug des Dieustes mehrfache Verletzungenvon Seiten der Gefangenen davon getragen,
auch foustige körperliche Verletzuugcn im Dienste erlitten, welche nach dem Zeugnisse des Arztes
und der Direktion auf feine im Alter von 53 Jahren bereits eingetreteneDicnstunfähigkeitvon
wesentlichem Einflüssegewesen sind.

Hiernach erscheint die Gewähruug einer Pension der Billigkeit entsprechend,zumal weu»
erwogenwird, daß der Klein, wenn er als Stcmts-Beamter angestelltgewesen wäre, nach 8- 2 des
Peusious Gesetzes vom 27. März 1872 einen rechtlichen Anspruchauf Pension habe,, würde. Der
Klein lebt in ärmlichen Verhältnissenund hat eine zahlreicheFamilie.
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Das pensionsbercchtigteEinkomme»desselbenbetrug »ach dem letzten Etat 262 Thlr.
oder 786 M. Die Pension würde also nach §. 1 des PensionsHeglemcntö für die provinzial
ständischen Beamten resp, nach §. 8 des Pensions'Gesetzesvom 27. März 1872 bei einer Dienst-

zeit von 31 Jahren (" 80^) ^ ^^^' " ^^^ ^' ^tragen.
Seitens der Direktion der Anstalt wurde der Antrag auf Bewilligung eiuer Pension von

360 M. gestellt.
Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragtdaher, dem SchreinermeisterJoseph Klein vom

1. Oktober 1876 ab eine jährliche Pension von 360 M. zu bewilligen.

Der Vorsitzende des provinzial Verwaltungsraths.
In Vertretung:

Fr Hr. von Geyr,
- Vi«°w!dwgS-Marschall,





Unlase 22.

Ausgabe-Etat

für die Mection der Meinischen H'rovinzial-Aülfs-Ansse

für die Jahre 1878!?!,.
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Beschluß
des

Tit. Nr. Oegenstand der Ausgabe. Prouinzial^
Landtags

pro 1878/79.
Vcnlertuilgcu.

^ Fizirte VerwaltuillMosteu.
1 Der Vorsitzendeder Direction (Geheimer Regie- !

2
rungs-Rath Lettow) jährliche Remuneration

Der erste Buchhalter (Negieruugs-Haupt-

1800 — Anher den ncbenbezcichnete» Betrügen
werde» silr die Äiahruehmuna, der
^unctione» des Cautroleurö des

Kassen-Oberbuchhalter Bodeudorff) des- IrrenanstalMaufondö bei der Pro-
Uinzial-Hülfslasse, mit welche»1200 —
Fmictione» zur Zeit i» Gemäßheil

3 Der zweite Buchhalter (Regierungs-Haupt-
kassen-Vuchhalter Jung) desgleichen . . 750 _

der Berfii,m»s, tium ?. März 18?«
Nr 3<!2Nder slegierimaZ-Tecretoir
Tempel in Cöln betraut ist, zufolge

4 Der Cassirer (Regierungs-Hauptkasseu-Cassirer
Gerdts) desgleichen ....... 1050 _

Beschlusse« der frühere» „rohen
Bau- und Fiuanz^Commission M-

5
6

Der Secrctair (Wagner) desgleichen . . .
Der Negistrator und Journalist (Schnitzlcr)

1200 aus demIrienanstolts-Nau-,
fonds gezahlt.

Die Aufgabe erscheint daher »ur

Summa ^

525 — «achrichtlich «°i der «nie.

0525 —

N Für Copialicu, (5assendiener und Copisten,
welche Letztere nach 8- <> ber Geschäfts¬
anweisung für die Direction der Provinzial-
Hülfs-Casse vom 15. März 1873 von der
Direction nach Bedarf angenommen werden

Summa L per 8«.

000 —

0 Für Drucksacheu, Porto, Abouuemcntsgelder,
Insertionsgebühreu und sonstigekleine Ver¬
waltungskosten .........

Summa 0 per »e.

1200

I) Diäte» und Reisetosten der DirectiouS-Mit-
glieder für die Theiluahme au dcu Direc-

Summa O per «s.

975 —

Wiedtrholuiiff: Suunna Titel ^ . . 0525 —
Summa Titel L . . 900 —
Summa Titel (^ . . 1200 —
Summa Titel I) . .

Summa tutHli» . .

975 — '

9000 —

^.ute liiwtliu, «ontdr. Rubrik Bemerkungen
Mark 1500.
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Anlage 23.

Motive
zum Entwürfe eines IX. Nachtrags zum revidirtcn Reglement für die Feuer-Societät

der Rheinprovinz vom 1. September 185>2.

Neber den Eintritt in die Societät und den Austritt aus derselben enthalten die ß§. 12 "^ -'<", 1, 3, ,8.
und 86 des Reglements die näheren Bestimmungen, welche indessen nicht so klar und vollständig
sind, wie es die Wichtigkeit der Sache selbst erfordert. Insbesondere geht die im ß. 86 dein Bür¬
germeister übcrwiescne Verpflichtung der Prüfung der Zulässigkeit der Versicherung über die Auf¬
gabe hinaus, welche dcmfelben auferlegt werden kaun, während die Bestimmung, daß die Versiche¬
rung au dem Tage in Kraft treten foll, au welchem der Bürgermeister sie für zulässig erachtet
hat, mit der weiteren Bestimmung, daß der Dircction demnächst doch die Entscheidung über An¬
nahme oder Nichtannahmc der Versichernng ausdrücklich vorbehalten ist, schwer in Einklang ge¬
bracht werden kann und, wie die Erfahrung lehrt, zu vielfache» Wciteruugcu Anlaß gibt. Die
Direction kann aber darauf, daß sie allein über die Auuahme einer Versicherung zn entscheidenhat,
in keinem Falle verzichten, und es ist deshalb iu dem Z. 12, wie es nnnmehr vorgeschlagen wird,
ausdrücklich die Gültigkeit der Versichernng von der Genehmigung der Dircction abhängig er¬
klärt worden.

Wenn sodann der vorliegende Entwurf abweichend von der jetzigen Vorschrift im ß. 86
den Beginn der Versicherung mit dem Tage eintreten lassen will, an welchem der Versicherungs¬
antrag bei der Dircction eingeht, so ist dies die naturgemäße Eousequenz der Bestimmung, daß die
Gültigkeit der Versicherung von der Genehmigung der Dircction abhängt: sie sichert aber nnch alle
berechtigten Interessen der Versichcrnnassucheudcn mchr, als dies jetzt der Fall ist, und enthält
außerdem für die Bürgermeister die Auffordcruug, Versicheruugsauträge, die bei ihnen gestellt wer¬
den, fchlcunigst an die Dircction gelangen zu lasscu. — Das, was über die Iahrcs-Vcrsichcrungs-
Periode und über deren Beginn nnd Ende iu dem EntWurfe des §. 12 gesagt ist, bedarf um fo
weniger der näheren Erläuterung, als es mit den jetzt bestehendenBestimmungen durchaus conform
ist. Nen ist die Vorschrift, daß Versicherungen, die im Laufe eines Jahres genommen werden, zur
Fortsetzung der Versicherung beziehungsweise zur Zahlung der Prämien auch für das auf die Ver-
sicherungsnahmc folgende Kalenderjahr verpflichten; diese Bestimmung, die bei der Mobilarvcrsiche-
rung bereits besteht, entspricht dem Interesse der Societät, ohne für den Versicherungssuchenden
irgend eine Härte zu enthalten. — Endlich ist in dem Entwürfe darin eine Aenderung vorgesehen,
daß als Termin zur Anmeldung von Austritten aus der Societät für den Jahresschluß statt des
1. December der 1. October festgesetzt wird. Diese Aenderung ist deshalb nothwendig, weil eine
Fertigstellung der Hebcrrollen vor dem Jahresschlüsse bei dem Fortbestehen des Abmeldetermins am
.1. Dezember gänzlich unmöglich ist. Die Heberollen erfordern zu ihrer Aufstellung eine Frist
mehrerer Monate; erfolgt ihre Anfertigung vor den, Abmeldnngsterminc, fo müssen die zahlreichsten

40
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Eorrectureu in denselben vorgenommen werden, um sie richtig zu stelle»; dadurch wird ihre Brauch¬
barkeit und Zuverlässigkeit aber i» hohen: Maaße beeinträchtigt. Wird dagegen erst nach dem 1.
December an die Aufstellung der Rollen gegangen, so verzögert sich deren Abgabe an die Steuer¬
tassen und die Erhebung der Beiträge bis in den März und April. Diesen bei der Verwaltung
der Societät bisher alljährlich beklagten, mit vielfachen Verlusten an Prämien verbundenen Miß-
stäudcu kann nur durch ciuc Vordatiruug des Abmeldetermius auf beu 1. Octobcr abgeholfen wer¬
den, und es kann eine solche Maaßuahme auch für die Versicherte« um so weniger als eine Härte
erscheinen, als bekanntlich die Kündiguugsfristcu bei deu concurrireudeu Privatgesellschaften ungleich
länger sind. Wen» eudlich für solche Austrittsaumelduugcu, welche nach deu Bestimmungen des
Reglements nur mit Einwilligung des Hypothekar-Gläubigers zulässig sind, die Beifügung dieser
Einwilligung zu dem Abmcldeantrag verlangt wird, und der letztere beim Mangel dieser Vorlage
als nicht angebracht angesehen werden soll, so ist dies dem allgemeinen Gruudsatze, daß jedem An¬
trage die zu feiner Begründung erforderlichen Belege beizufügen sind, entsprechend, uud wird des¬
halb sachgemäß erscheinen.

Die Aufhebung des ß. 15, welcher lediglich Vestimmuugeu für Versicherungen enthält,
die nicht bei der Societät geschlossensind, entspricht dem jüngst den beiden Häusern des Landtags
vorgelegteu Gesetzentwürfe; mit dem Intrafttreteu des letzteren ist ß. 15 kraft des Gesetzes aufge-
hoben. Die Aufhebung dieser Vorschrift berührt übrigens die Interessen der Societät in keiner
Weise, da dieselbe überhaupt autiqnirt und wenigstens in den letzten zwanzig Jahren niemals zur
Anwendung gebracht worden ist.

u'l ^ N- Den Vorschlag, den ersten Satz des Alinea 2 des tz. 2? anderweit zu fassen, wird mit
Rücksicht auf die nach Inhalt und Form sehr wenig klare Redaktion, wie sie jetzt besteht, nickt
näher erläutert zu werden brauchen.

^ 8. 29. Die Aenderung des vorletzten Alinea des ß. 29 bezwecktder Direktion eine weitergehende
Vefugniß bei Anwendung des Elassifikationstarifes einzuräumen. Es liegt in der Natur der Ver-
bältnifse und tritt praktisch tagtäglich in die Erscheinung, daß es unmöglich ist, den manchsachen
besondern Gefahren, welche in der «agc, der Benutzung, der Beschaffenheit, der Versicherung^
objecte und in der Persönlichkeit des Versicherten liegen, lediglich dadurch gerecht zu werden, daß
die Tarifirnng mir nm eine Älafsc uiedrigcr erfolgt, als das Reglemeut vorschreibt. Die Direction
muß, um der wirklichen Gefahr entsprechend, d. h. richtig tarifiren zn tonnen, in der Lage sein,
allen besonderen Umständen Rechnung zu tragen und darf daher, wo besondere Umstäude vorliegen,
an den bestehenden Tarif nicht gebuudcu fein. —

"^ 5- "n. Der angesammelte Reservefonds hat die Höhe des andrrthalbnmligen Betrags der Icchres-
einnahmeu uicht mir erreicht, foudcru uoch überschritte», und ist daher die Voraussetzung eingetreten
an welche der ß. 35 die Zulässigkeit der Herabsetzung der Beitragssätze geknüpft hat. Die letztere
hat indessen, nachdem durch Einführung des neue» Elassifikations-Tarifs bereits eine nicht uner¬
hebliche Ermäßigung der Beiträge erfolgt ist, um so erustere Bedeuten, als sie die durch laussjäh¬
rige Erfahrung bewährte Gruudlage der gcsammteu Geschäftsführung der Societät betrifft uud als
audererseits nicht verkannt werden taun, daß die Höhe des Reservefonds im Vergleich zu dem Ver-
sicheruugscapilale und deu immerhin möglichen Uuglücksfällen von ganz außergewöhnlicher Art nnd
Ansdehnnug doch eine beschränkte ist. Abgesehen davon, daß es für daS Maaß der Massigkeit
einer nochmaligen generellen Ermäßigung der Beitragssätze noch an jeder Erfahrung fehlt, so würde
eine zu große Reduction derselben unzweifelhaft nachtheilig sein und mindestens dahin führen
tonnen, daß demnächst wiederum eine Erhöhung der Beiträge eintreten müßte. Daß aber dies
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ebensowenig im Interesse der Versicherte», wie in demjenigen der Societät lieaen würde, ist ein
leuchtend. Es kommt aber noch hinzu, daß die jetzigen Beitragssätze so niedrig sind, wie kaum bei
einer anderen Fener Versicherungs-Anstalt, und daß sie in sehr vielen Fällen entschieden hinter den
Prämien der letzteren zurückstehen. Liegt hiernach an und für sich ein eigentliches Bedürfniß oder
eine Röthignng irgend welcher Art zur generelle» Herabsetzung der bestehenden Beitragssätze in
leiner Weise vor, so fragt es sich nur, ob nicht in einer anderen Weise der Verheißung, welche der
8- 35 hinsichtlich der Herabsetzung der Beiträge im Falle des Anwachsens des Reservefonds bis
zu der vorgesehenen Höhe ausspricht, und ans welche sich die vielfachen Anträge anf Prämieuer-
Mäßigung stützen, eutsprocheu werde» tau». Diese Frage glaubte die Societäts-Vcrwaltnng durch
deu Erlaß derjenigen Bestiminuugen beantworten zu sollen, welche in dem l>, 35 der Vorlage nie
dergelegt sind. Danach soll in erster Linie der Reservefonds nicht nur anf der Höhe des anders
halbfachen Betrags der Jahresbeiträge erhalten, sondern anch in Anertenutniß der großen Beden
lnng und Wichtigkeit eines möglichst hohen Reservefonds durch die Hiuzusügung der von demselben
anftommenden Zinsen noch weiter vergrößert werden. Dagegen sollen die Ueberschüsse der Prä
mien Einnahmen, sofern dieselben nicht etwa znr Eompletiruug des Reservefonds anf seine statnta
rische Höbe in Anspruch zu nehmen sein möchte», de» Versicherten zurückgegeben, beziehungsweise
auf deren spätere Beiträge gnt geschriebenwerden. Damit diese Gutschrift in abgerundeten Pro
eentsätzen möglich und außerdem bei besonders günstiger Lage des Reservefonds den Verhältnissen
Rücksicht getragen werde» lann, soll der Provinzial-Verwaltnngsrath befugt fein, auch eine« Theil
der Zinsen des Reservefonds noch zur Rückvergütung an die Versicherten gelange,» zu lassen. Da
der Rechnungsabschlnß eines Jahres fich nicht früher, als in den ersten Monaten des folgenden
Jahres feststellen läßt, die Ausschreibung der Beiträge für dieses Jahr aber bereits vor Beginn
desselben geschehen muß, so kann eine solche Anrecbnnng ans die Beiträge immer nnr für das
zweitfolgende Jahr znr Ausführung komme», nnd es liegt in der Billigleit, daß an der Rnckvergü
tung alsdann nur diejenigen Versicherten Theil nehmen, die in dem Jahre, in welchem die Ueber
schüsse erworben wnrden, Mitglieder der Societät waren nnd bis zum tände des wahres, iu welchem
die Ueberschüssc zur Gutschrift beziehungswcife Rückerstallnng lommen, Mitglieder der Societät ge
blieben sind. Im Uebrigen sollen alle Versicherten, ohne Unterschied, ob sie mit Immobilien oder
mit dem Mobilar versichert siud, und «ach den, Maaßstabe der von ihnen gezahlten Prämie» a»
der Rückvergütung Theil nehmen. Werden diese ^estimmuugeu eingeführt, so kommen günstige
Geschäftsresultate direct den Versicherten zn gute und haben eine Ermäßigung ihrer Beitragssätze
in dem Maaße zur numittelbareu Folge, in welchem die erhobenen Beiträge die Ansgaben über
schritten haben, nnd es tritt sonach eine wirtliche Herabsetzung der Beiträge in dem zulässig hoch
sten Maaße ein, während in ungünstigen Jahren der Societät die jetzigen Beiträge in ihrer ganzen
Höhe znr Deckung ihrer Ausgaben zur Disposition bleiben. — Die übrige» im 8- 35 rück¬
sichtlich der reutbareu Anlegung des Reservefonds gegebenen Vorschriften werden der Erlänternng
nicht bedürfen.

Durch die §§. 3N, 37 und 39 in ihrer nnnmehr vorgeschlagenen Fassung sollen die Be-
slimmuugen über die Folge« vou Aenderungen, die während der Versichernngszeit an den versicherten
Gebäuden vorkommen uud die Fenergefährlichteit erhöhen, iu einer dem Bedürfnisse mehr, als
bisher, eutfprecheudeu Weise neu geregelt werden. Insbesondere ist für den wiederholt vorgekommenen
Fall, daß durch Aendernugeu Gebäude, die als gewöhnliche Wohn- oder Oeconomiegcbäude versichert
waren, in Fabriken und solche Etablissements umgewandelt werden, hinsichtlich deren die Direetion
nach tz. 6 des Reglements zu verfahre» berechtigt wäre, die erforderliche Vorsorge getroste», »m
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die Societät vor Nachtheil zu bewahren; der Mangel einer solchen Bestimmung ist wiederholt
schmerzlichempfunden worden.

,<t 8- 42—41,, Durch die tztz- 42 bis 45 wird die Rcgnlirung vorgekommener Brandschäden auderweit
geordnet. Die jetzt in den genannten Paragraphen enthaltenen Bestimmungen sind zum Theil sehr
wenig klar, zum Theil unvollständig und haben sich in der praktischen Handhabung als durchaus
unzureichend erwiesen. Vor allen Dingen ist dem Ucbelstande, daß das Reglement dem Versicher¬
ten die Pflicht zur "Anzeige eines vorgekommenen Brandschadcns bishcran überhaupt nicht aufer¬
legte, durch die bezügliche Bestimmung im H> 43 abgeholfen; daß diese Anzeigepflicht an eine
3tägige Frist gebunden und für ihre Unterlassung der Verlust des Entschädigungsanspruchs augedroht
ist, entspricht ebensowohl der Größe deö Interesses, welches die ungesäumte Anzeige eines jeden
Brandfalles für die Societät hat, wie den Pflichten, die in: Schadensfälle aus dem Versicherungs¬
verträge auch für den Versicherte« erwachsen. Es besteht deshalb dieselbe Vorschrift bei allen
Versicherungsgesellschaften mit dem einzigen Unterschiede, daß in der Negcl die Anzeigcpflicht an
eine noch kürzere Frist — gewöhnlich von 24 Stunden — geknüpft ist, Anch die Anzeigcpflicht
des Bürgermeisters der Directiou gegenüber und der Hinweis auf die eventuelle Negreßpflicht des«
selben wird sachgemäß erscheinen. Wie sehr aber eine Regulirung dieser Verhältnisse ein praktisches
Vedürfuiß ist, zeigt die Thatsache, daß iu deu letzten beideu Jahren in einer ganzen Anzahl von
Fällen Brandschäden erst nach Monaten und selbst mehrfach erst nach Jahren (z, B. ein am 22,
Febrnar 1874 vorgekommener Brandschaden wnrdc am 9. November 187U augezeigt) zur Kennt¬
niß der Direction gekommen sind. Obwohl in solchen Fällen eine ordnnngsmäßige Feststellung der
Höhe des Schadens geradezu unmöglich war, enthält das Reglement, wie es jetzt besteht, keine
Bestimmung, welche eine Ablehnung der Entschädigungspflicht gestattet hätte. Trifft die Schuld
solcher Verzögerung aber gar den betreffenden Bürgermeister, so ist eine Gefährdung des guten
Rufes der Societät, die dem Beschädigten gegenüber durch deu Bürgermeister vertreten wird, eine
nnausbleibliche Folge, ohne daß die Directiou in der ^age wäre, dieselbe abzuwehren. Die über
die Art und Weise der Abschätzung des Schadens gegebenen Vorschriften entsprechen dem jetzt gel
tenden Ncchtsznsiande; hinzugetommcu ist nur die Vestimmnng, daß im Falle der Beschädigte einen
sein Interesse vertretenden Sachverständigen entweder nicht bezeichnen will- oder an dieser Bezeich¬
nung behindert ist, der Bürgermeister au Stelle oes Beschädigten den zweiten Sachverständigen
ernennen soll. Sind auch die Fälle, in welchen durch Reuitenz oder Gleichgültigkeit des Bcschädigtcn
oder weil er ohne Vertreter abwesend ist :c. eine solche Eventualität eiutreteu wird, selten, so
kommen sie doch immerhin vor, und es ist alsdann eine contradictorischc Abschätzung nach den
jetzigen Reglementsbestimmungen unmöglich. Dies hat aber Nachtheile und nicht selten erhebliche
Weiterungen für beide Parteien znr Folge. Daß der Bürgermeister den zweiten Sachverständigen
ernennen soll, könnte, da derselbe gleichzeitig der Local-Agcnt der Societät ist, bedenklich erscheinen;
der Bürgermeister ist aber andererseits der gesetzliche und natürliche Vertreter seiner Gemeinde-
Einsasfen und wird als solcher das Vertrauen in Anspruch nehme» dürfen, bei der Wahl eines den
Beschädigten vertretenden Sachverständigen auch lediglich iu dessen Interesse zu verfahren. — Der
weitere Inhalt des ß. 42 wiederholt wörtlich die bestehenden Bestimmungen; nnr ist die Eruenuuug
des Obmanns wiederum, wie dies auch früher der Fall gewesen, dem Ober-Präsideuten anheim¬
gegeben. Die durch den VI. Nachtrag znm Reglement vom 6. Januar 1873 eingeführte Aendernug,
wodurch an Stelle des Ober-Präsideuten der Proviuzial-Verwaltungsrath substituirt worden ist, hat
einigen Privat-Feucrversichernngsgesellschaften Anlaß zn Angriffen gegeben, deren Begründung dnrch
die ganz falsche Behauptung, der Provinzial-Verwaltungsrath und die Direction der Societät seien
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identisch, zwar gänzlichverfehlt ist, die aber nichts desto weniger bei dem mit den Verhältnissen
nicht vertrauten großen Publikum den Schein, als sei bei Ernennung des Obmanns die Unpartei¬
lichkeit nicht vollständiggewahrt, erwecken konnten. Die Herstellungder frühern Einrichtungwird
eine solche mißverständlicheAuffassung beseitigen.

Die in den ßß. 43 und 44 vorgeschlagenenAenderungensind nur redactionellerNatur
und durch die anderweite Fassung des ß. 42 geboten. Dagegen wirb durch deu ucueu ß. 15
gegen früher die wesentlicheAenderungvorgeschlagen', daß eine Offenlage der über den Brandschaden
und dessen Reguliruug gethätigtcn Verhandlungen fortan nicht mehr Statt finden, vielmehr die
alsbaldige Einsendungdieser Verhandlungen an die Societäts-Dircctiou erfolgen soll. Zur Moti-
viruug dieses Abänderungsvorschlagswird bemerkt, daß die Vorschriftder Offenlage der Verhand¬
lungen aus dem ersten Reglement der Societät von 1836, welches ein contradictorischcs Ab-
scl'ätzuugsverfahrenüberhaupt nicht kannte, in das Reglement von 1852 übernommenworden ist,
obwohl durch die mittelst des letztereneingeführte durch Vertreter beider Theile erfolgendeRcgu-
liruug der Brandschäden der wesentlichsteZweck der Offenlage fortgefallen ist. Die Offenlage selbst,
die z. B. in allen Fällen, wo der Verdacht der Brandstiftung, des Betrugs oder eines auderu
Vergehens vorliegt, schon aus polizeilichen Rücksichten von selbst ausgeschlossen bleiben muß, hat
denn auch nach den gemachten Erfahrungen überhaupt leine rechte Bcdeutnug mehr; sie verzögert
nur die Vorlage der Verhaubluugeu bei der Direction und die Befriedigung des Beschädigten in
gänzlichnutzloser Weise. Ihr Fortfall wird daher gerechtfertigtund damit die weiter» Aenderun¬
gen des ß. 45 motivirt erscheinen.

Nachdemdurch tz. 9 der Zusätzezum Reglement vom 2. Juli 1863 — die Einführung «H §. Lb.
der Mobilar-Versicheruugbetreffend— die Anstellung von Inspektoren für diesen Geschäftszweig
vorgesehen worden, auch ein Reisc-Inspeetor bei der Direction angestelltworden ist, erscheintes
zweckmäßig und der amtlichen Stellung und Aufgabe des Vertreters des Directors entsprechend,
demselbcu ciuen anderen Titel, als denjenigen „Inspcctor" zu geben. Im Z, 65 ist deshalb vor¬
geschlagen, diesen Beamten als „Ober-Inspector" zu bezeichne«und weiterhindie nöthigen Inspektoren
und Secrctaire neben deu Technikern und Bürean-Beamtcn besonders anzuführen.

Die ßß. 67, 68 und 69 Präcisiren die Funktionen des Directors, des Ober-Iuspectors ^1 §. «7—69.
und Rcudauten in näherer, den jetzigen Dienstverhältnissendiefcr Beamten mehr entfprechenbeu
Weife, als dies in den zur Zeit in Kraft stchcndeu Paragraphen des Reglements gefchieht. Die
einzelneu Vestimmuugcubedürfen der näheren Erläuterung nicht, nur ist bezüglich der Eaution des
Rendcmtenzu bemerken, daß uuter Aufhebungdes ersten Alinea des 8- 75 die Festsetzung derselben
dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorbehalten ist, und es dadurch ermöglichtwerden soll, etwa in
der Kassen-Einrichtnngeintretenden,auf die Höhe der Eantion Einfluß habende» Aenderungenstets
ohne Umständegerecht werden zu können.

Im ß. 71 find die auf den Etat im Allgemeinen Bezug habenden Aestimmuugengestrichen »ä §, 71,
und in den Titel XIII. „Geschäftsführuugder Societät" als tz. 82 verwiefen wordeu. Der Etat
enthält nicht allein die Gehälter der Directionsbeamtcnuud ist nicht lediglich dazu bestimmt, diese
festzustellen, sondern er soll sämmtliche Ausgaben der Societäts-Vcrwaltung regeln; dieser Auf¬
gabe entspricht die vorgeschlagene Aenderung.

Im 8- ?2 ist zur Befeitigung vou Mißverständnisse»ausdrücklich ausgesprochen, daß die »H §. 72.
Tantiemen nnr von der wirklichen Einnahme an Beiträgen berechnet werden darf.

Die für ß. 73 in Vorschlag gebrachte Aenderungist lediglich eine Folge der anderweitcn «,<z g. 73.
Bestimmung im 8- 65.
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u>ß,8:> -87,!« 96, Die 88. 83 bis 8? und 93 bis 9»! enlhallen unter Aufhebung der gleichnamigen Para¬
graphen des bestehenden Reglements und der in diesen enthaltenen zum Theil anliquirleu, zum
Theil mit deu jetzt bestehenden Einrichtungen gänzlich uuvereiubarlichen Bestimmungen die für die
Führung der Societäts Kataster, für die Erhebung der Beiträge und für die Regung uud Revision
der Rechnung nothwendigen Vorschriften, Dieselbe» sind einer näheren Motivirung nicht bedürftig,

,»,! 5 i<« ,»,, 8- l02 entspricht dem jetzigen 8- 1"k und ist nnr ans de,n Titel XlV. „Verfahren in
Reeurs und Streitfällen", in welches er angcüfcheinlich nicht gehört, an die richtige Stelle in deu
Titel Xlll. versetzt worden. Der jetzige 8- 193 ist i„ ^»l,^ dessen uud um die Reihenfelge der
Paragraphen nicht zu unterbrechen in einen 8- l<>3 nnd H. 1«>1 getheill worden, ohue daß eine
Aeußerung feines Inhaltes vorgcschlageu wäre.

,,,! ^. >0i), 8- 109 ist durch Aufnahme des Inhalts der Veschlüsse des Landtags vom 23, Octobrr
l85>» nnd <>. Inni 18?^, wonach aus dem Prämiirnngsfonds auch Beihülfen zn Vöschgeräthschaflen
und Unterstützungen besonders vorzüglicher znr Sicherheit gegen stenersgesahr dauernd bestehender
Peraustalluugeu gewährt werden sollen, fachgemäß ergänzt worden.

>>>Avl, .!, ^, ^<», Der zn 8- 29 vorgeschlagene Ansatz soll der Dircclion das Recbl geben, Revisionen der
Verfichernugeu auch rücksichtlich ihrer Elassisieatiou vorzunehmen, wie ihr ein solches Nrvisiousrecht
bezüglich der Versicherungssummen bereits durch 8> - l oes Reglcmenls eingeräumt ist. Es haben
zwar fortdauernd derartige Nevifioneu rücksichtlich der Elassisitalion der Versicherungen Stall
gehabt, es fehlt dazu aber au eiuer ausdrücklichen Ermächtignng in dem Reglement, ein Mangel,
dem durch den vorgeschlagenen Znsatz abgeholfen werden soll.

;nl 5. <i«i. Der Znsatz zn H, <»l! entsprich! einem mehrfach von den Bürgermeisteru einzelner Slädle
geäußerleu Wuusche. Der letztere ist auch, wie uichl verkannt werden lauu, insofern berechtigt, als
in ^emeiudeu, in welche» die StädteHrdunng gilt, die Bürgermeister wegen des großen Umfanaes
der ihueu obliegenden Geschäfte nicht immer im Staude sind, sich der Vertretung der Societät in
oer nothwendigen und erwünschten Weise auzuuchmcu. Sind es auch, soweit sich übersehen läßt,
nur sehr vereinzelte Fälle, iu welchen dieser Zustand der Diuge die Interessen der Societät gefährden
löuute, so tanu die Societäts Verwaltuug denselben doch nnr gerecht werden, wen» ihr dnrch deu
vorgeschlagenen Zusatz dazu die Ermächtigung ertheilt wird.

">l 5- 7',. Daß die Eabinels-Ordrcs vom 12. October 1813 nnd 2. Mai 18 l5, dnrch welche die
Gebühren normirt sind, die von den Bürgermeistern für besondere Handlungen in Societäls«Au-
gelegenheilen (Ertheilnng von Auszügen aus dein Kataster, Eintragung vou Hhpothetenvermerten :e.)
erhoben werden durften, dnrch das revidirle Reglement vom 1. September 1852 «M 72 nnd 71)
aufgehoben worden sind, ist nicht zweifelhaft und durch Entscheidung des Königlichen Ministerii des
Innern vom 20. Januar 185,3 ausdrücklich anerkannt worden. Gleichwohl werden in der Meinung,
jene Eabinets-Ordres seien noch gültig, vielfach derartige Gebühren noch erhoben, nnd erscheint es
deshalb zur Beseitigung jeden Zweifels in dieser Hinfichl angemessen, dies in dem znm 8- 71
vorgcschlageuen Znsatze ausdrücklich auszusprcchcu.

3cr PromuMÜ-Verwiiltlmgsrath.
Iu Vertretung:

Fr Hr. vo« Oeyr,
Vicc^andtaqs Warschau,
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Zu 23.

IX. Nachtrag
zu dem revibirten Neglemenl für die Provinzial-Fcner-Societät der Rheinprovinz

vom !. September 1852 (Ges. S. 1852 Seite 653 ft,)

cfr. Allerhöchste Eabincts-Orde 1, vom 12, Mär; 1860 (("es, S. S. 115 fl.)
2, „ 28, Octobcr 1861 „ „ „ 817
3, „ » Juli 1863 „ „ !?3 ,
^. „ 9. April 1866 „ „ „ 203 ,
'>, „ !, Mai 1868 „ „ „ !18 ,
<', „ 6, Januar 18?3 „ „ „ >7 ,
?, „ 2<». Novbr, 1871 ,, ,, „ 96 ,
8,

A r

10.

titc

Mai

l 1.

1875 556 ,

Die §8^ 12 (vergleiche Allerhöchste EabinetsOrdre vom 20. November 1871) 15, der
zweite Satz des 8- 27, das vorletzte Alinea des 8- 29 (vergleiche AllerhöchsteEabinets-Ordre vom
6. Januar 1873, die ßß. 35 (vergleiche Allerhöchste Eabincts-Ordre vom 28. October 1861 und
6. Januar 1873), 36, 37, 39, <12 (vergleiche Allerhöchste EabinetsOrbre vom 6. Iaunar 1873)
l3, 41, 15, das erste Alinea des H. 65, 67, 68, 69, 71, 72 (vergleiche Allerhöchste Eabincts-
Ordre von, 12. März 1860 und 9. April 1866) 73, das erste Aliuea des 8- ?5 (vergleiche
Allerhöchste Eabincts-Ordre vom 6. Januar 1873) die 88- 82, 83, 8!, 85, 86, 87, 93, 9l, 95,
96, 102, 103 (vergleiche Allerhöchste Eabincts-Ordre vom 6. Iaunar 1873), 1^1 und 109 des
revidirten Reglements für die Provin;ial Feuer-Soeietät der Nheinprovinz vom 1, September 1852
werden aufgehoben.

An Stelle derselben treten folgende Bestimmungen:

8- 12.

Der Eintritt in die Societät, sowie die Erhöhung der Versicheruugssnunue lann jederzeit
erfolgen, die Beiträge aber werden vom Anfange des Monats an berechnet, in welchem der Ein¬
tritt oder die Erhöhung Statt gefunden hat.

Jede Versicherung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Oenehmignug der Dircelion.
Als Beginn der Versicherung gilt, fofern dieselbe von der Directiou nachträglich überhaupt

für auuehmbar erachtet wird, der Tag, an welchem der Versicherungsantrag von dem Bürgermeister
vollzogen worden ist.

Dieser hat auf Erforderu dem Autragenden eine Bescheinigung hierüber ansznstelle».
lieber die Annahme der Versicherung wird vou der Directiou ein Versicherungs-Attest

(Quittnugsbuch — Police) ertheilt.
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Alle Versicherungen werden in der Regel nnd sofern nicht zwischen dem Versicherten und
der Direction eine anderweite Verabredung stattfindet, auf Jahres Versichcrllngs-Perioden geschlossen
und bleiben so lange bestehen, bis deren Aufhebung in Gemäßheit der Bestimmungen des Regle¬
ments erfolgt ist.

Die Iahres-Versichcrungs-Periode beginnt mit dem I. Januar uud endigt mit dem 31.
December Nachts 12 Uhr.

Versicheruugcu, welche im Laufe des Jahres eingegangen sind, verpflichte« deu Versicherten,
von dem auf die Vcrsichcrmigöuahme folgenden 1. Januar noch eiu Jahr versichert zu bleibe«,
beziehungsweise zur Zcihluug der ganzen Iahreöprämie.

Auch der Austritt aus der Societät oder die Ermäßigung der Versicherungssumme ist
jederzeit zulässig uud tritt mit dem Tage in Kraft, deu der Versicherte beantragt hat, unbeschadet
jedoch der Verpflichtung, die Beiträge noch bis Ende des lanfendeu Jahres, bcziehuugswcise wenn
die Versicherung erst im Laufe dZs Jahres genommen worden, bis Ende des darauf folgenden
Jahres (cfr. vorhergehendes Alinea) fortzuentrichteu.

Ist die Anstritts-Anmeldung nicht vor dem 1. October bei der Directiou oder bei dein
Bürgermeister angebracht, so mnß der Beitrag anch noch für das folgende Jahr gezahlt werden. —
Anstrittsanmelduugen folchcr Gebäude, bezüglich deren im Societäts-Kataster hypothekarische For¬
derungen eingetragen sind, muß der Nachweis über die Erfülluug der zur Sicheruug der Hypothekar-
Gläubiger gestellten Bedingungen (8- 11) beigefügt sein. Fehlt dieser Nachweis, so ist der Antrag
als nicht augebracht anzusehen.

Zweiter Satz des ß. 27.

Die ordentlichen Beiträge werden nach eiuem feste» Tarife in Gemäßheit der 88- 33 und
34 des Reglements von der Directiou festgesetzt.

Vorletztes Aliuea des ß. 29.

Wenn eine über das gewöhnliche Maaß reichende Feuersgefahr entweder durch die Lage
oder Benutzung eines Gebäudes oder dessen innere nnd äußere Beschaffenheit erkennbar oder in
andern Umständen — welche auch in der Persönlichkeit oder in der Handlungsweise der Versicherten
beziehungsweise der Bewohner des Gebäudes liegen tonnen — der Direction begründet erscheint,
so ist, sofern nach der Bestimmung des 8-24 des Reglements die Aufhebung oder Suspension der
Versicherung nicht einzutreten hat, die Direction befugt, die Klaffe, in welcher ein solches Gebände
versichert werden kann, abweichend von den vorstehenden Klasseusätzcn ganz nach ihrem Ermessen
zu treffen.

5- 35.

Es soll aus deu Einnahme-Ueberschüssen ein Reservefonds angesammelt werden, welcher
zur Deckung etwaiger Ausfälle bestimmt ist.

Der Reserve-Fonds muß miudesteus die Höhe des audcrthalbmaligeu Betrages der Jahres^
Einnahmen an Beitragssätzen (Prämien) betragen.

Der Reserve-Fonds ist reutbar pupillarisch sicher auzulegeu. Auch können aus demselben
und zwar bis zu eiuem Drittel seines Betrags Darlchn nach Maaßgabc der Vorschriften des tz- 39
der Vorinundschaftö-Ordnnng vom 5. Juli 1875 (Ges. S. S. 431) an Gemeinden, Corporationen
oder auch Privatpersonen gegeben werden.
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Die jährlich von: Reservefonds aufkommenden Zinsen sind demselbenin der Regel ganz
zuzufügen. Dem Beschlusse des Proviuzial-Verwaltuugsrathcs bleibt es indessen vorbehalten, einen
Theil derselben auch zu den in dem folgenden Alinea vorgesehenen Rückerstattungenzu verwenden.
Der Proviuzial-Laudtag hat das Recht, über diese Zinsen auch zu andere» Zwecke» im Interesse
der Societät ausnahmsweisezu verfügen.

Sind die Präinieu-Ueberschüsseeines Jahres znr Eompletirung des Reservefonds nicht
erforderlich, fo sollen dieselben den Versicherten zurückgegeben,beziehungsweisein abgerundeten
Proeentsatzcnauf die Beiträge des zweitfolgenden Jahres nach dem öffentlich bekannt zu machenden
Beschlusse des Provinzial-Verwaltungsrathes angerechnetwerden.

Zur Theilnahme an dieser Vergütung ist nur berechtigt, wer in dein Jahre, aus welchem
die Uebcrschüssc herrühre», Mitglied der Societät war, und bis Ende des Jahres, in welchem
dieselben znr Auszahlung, beziehungsweiseGutschrift gelaugeu, noch Mitglied der Societät
geblieben ist.

8- 36.

Treten während der Versicherungszeit in oder an dem versicherten Gebäude oder iu dessen
Nachbarschaft Veränderungen ein, welche die Versetzung des Gebäudes in eine zu höhere» Beiträgen
verpflichtete Klasse nach sich ziehen oder die Direction ermächtige»würde, die Bestimmungendes
8. 6 des Reglements znr Anwendungzu bringe», so ist der Versicherte verpflichtet,dem Bürgen
Meister biuucu Monatsfrist, nachdem die Veränderung eingetreten oder ihm bekannt gewordenist,
Anzeige davon zn machen und fich der eutsprecheuden Beitragserhöhung beziehnngsweise den ihm z»
stellendenBedingungen(ß. 6) zu uuterwerfeu. Der Versicherte lauu über diese Anzeige die Aus-
stcllung einer Bescheinigungverlange».

ß. 37.

Wird die Anzeige (§. 36) nicht rechtzeitig gemacht, so verliert der Versicherte, wenn die
Aenderung eine solche ist, welchedie Direction znr Anwendung der Bestimmuugeudes Z. 6 des
Reglements berechtigen würbe, bei eintretendemBrandfalle jeden Anspruchauf Eutfchädigung. In
anderen Fällen muß der Versichcrte dcu vierfache»Betrag der Differenz zwischen den geringeren
Beiträgen, welche er entrichtethat und den höhereu, welche er hätte eutrichteumüsseu, als Strafe
zur Provinzial-Feuer-Socictäts-Kasseeiuzahleu.

8. 3N.

Im Ucbrigen wird die durch die Veränderung erhöhte Fcnersgcfahr zwar von der Societät
mit übernommen; die Direction hat jedoch, sofern ihr unter den veränderten Verhältnissen das
Recht einer Ablehnung der Versicherung zustehen würde (ß. 6) die Befugniß, die Versicherung
binnen 14 Tagen, nachdem ihr die Veränderungsanzeige erstattet oder die Veränderung sonst znr
Kenntniß gekommen ist, aufzuheben,ohne daß der Versicherteeinen Anspruch auf Erlaß der Jahres¬
beiträge hätte. Läßt die Direction die Versicherungbestehen, fo uniß der erhöhte Veitrag vom
Anfange des Jahres, in welchemdie Veränderung Statt gcfuudenhat, uoch außer dcu Straf-
beitrage« <M. 37, 38) gezahlt werden. Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel des Eigen¬
thümers ein, so bleibt die Versicherunguuveräudert bestehe», so ;war, daß alle Rechte uud Pflichte»
auf den neuen Eigenthümer übergehen.

4l
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i?. 42.

Jeden Brandschaden hat der Beschädigte binnen längstens Ü Tagen »ach Dänipfnng des
Feuere bei Verlust seines Eutschädigungsausvruches bei dein Bürgermeister anzumelden. Diese Frist
beginnt, im Falle eines erwiesenen unüberwindlichen Hindernisses da, wo letzteres aufbort.

Der Bürgermeister ist verpflichtet, sobald ein. Brandschaden zn seiner Kenntniß gekommen
ist, davon unter Angabe der Nummer, nuter welcher das beschädigte Gebäude im Kataster einge¬
tragen ist, der Fener-Societäts-Dircetion Anzeige zn machen.

Der Bürgermeister, als Localagcnt der Societät, hat sodann baldmöglichst eine Besichtigung
des Nrandschadeus vorzunehmen uud alle diejenigen Anordnungen zn treffen, welche znr Verhütung
weitern Schadens uud sonst im Interesse der Societät erforderlich sind.

Binnen 8 Tagen nach erhaltener Anzeige veranlaßt die Direction uuter Einladung des
Beschädigten die Ermittlung der Entschädigungssumme durch einen von der Socictäts-Direetion und
einen von dem Brandbeschädigteu gewählten Sachverständigen.

Weigert sich der Ärandbeschädigte, der an ihn gerichteten Aufforderung zur Gestellung
eines sein Interesse wahrnehmenden Sachverständigen nachzukommen oder kann derselbe wegen
Abwesenheit oder aus sonstigen Oründeu zur Bestellung eines Sachverständigen überhaupt nicht
aufgefordert werden, so hat an Stelle des Beschädigten der Bürgermeister deu zweiten Sachver¬
ständigen zn ernennen.

Sind die beiden Sachverständigen, welche allein die Ermittlung des Schadens vorzuneh-
mrn haben, einer Meinung, so hat es bei ihrer Berechnung über den Werth der verbrannten und
der erhaltenen Theile sein Bewenden; bei verschiedener Meinung wählen sie einen Obmann uud
falls sie sich über die Person desselben nicht einige» könne», ernennt denselben der Ober Präsident,
Der Obmann entscheidet nnr über die streitige» Pniilte, nicht über die ganze Abschätzung. Gegen
die also festgefetzteSchadenberechnung ist ein weiterer Necurs nicht zulässig.

Den Obmann bezahlt der unterliegende Theil, von den Experten jede Partei den ihrigen.

Unmittelbar nach dem Brande ist in einem von dem Bürgermeister anfzunchmcudeu Pro«
tocolle Alles, was über die Entstehung und erste Entdeckung des Feuers, dessen Ausbreitung, die
Dämpfung desselben, die zuerst augekommeueu Spritzen nnd andere ^öschungöhnlfen nud über
soustigc, die Soeietät uach Inhalt des gegenwärtigen Reglements angehende Gegenstände bekannt
«nd durch Zeugen oder sonst zu ermittelu ist, geschichtlichverzeichnet, und Jeder, der durch deu
Brand beschädigt ist, darüber, ob wo nnd wie hoch er — sei es ein Immobiliar« oder Mobilar-Ver«
mögen — gegen Feuer versichert habe, umständlich vernommen werden,

8. 44.

Diese Verhandlungen werden mit den Tarationsverhandlungeu (8- 42 uud 45.) an die
Societäts-Direction eingesandt und darf der Zustand der Brandstätte, außer wenu solches auf
polizeiliche Anordnung geschieht, bis zum Eintreffen des Tarators der Societät (8- 42) nicht ver-
ändert werden.

8- 45.

Die Taxationsverhandlnnqen (8, 42) werden, wenn beide Sachverständige über die
Brandschlldentare einverstanden find, von diesen dem Bürgermeister übergeben, welcher dieselben
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durch Beifügung einer Bescheinigung darüber: ob und event, welche Hypotheken gegen den Beschä¬
digten im Kataster eingetragen oder sonst angemeldet worden sind, sowie im Falle vorhandener
Hypothekar-Gläubiger durch Aufnahme der Erklärung des Beschädigten darüber, ob er wieder auf¬
bauen will (Z. 59) zn vervollständigen und solche demnächst der Direction einzureichen hat.

Ist eine Uebereinstimmung der beiden Sachverständigen über die Taxe nicht erzielt worden,
so werden die Verhandlungen von denselben sofort der Societäts-Direction behufs Abgabe derselben
an den Obmann (§. 42) eingereicht.

Erstes Alinea des ß. 65.

Bei der Direction werden ein Ober.Inspcctor, zur Unterstützung des Directors, ein Rcn-
dant, die nöthigen Inspectoren, Secretaire, Techniker und Büreaubeamtcn, sowie Diener nach dem
für die Provinzial-Feuer-Societät«-Direetion und deren Etat näher zu bestimmenden Bedürfnisse
angestellt.

s- 67.

Der Proviuzial-Feuer-Societäts-Director führt die ganze Verwaltung der Societät, vertritt
die letztere nach außen und vor Gericht und ist für die Sicherheit der Kasse mit verantwortlich.
Er ist der nächste Dienst-Borgesetzte aller bei der Direction angestellten Beamten, crlastt die erfor¬
derlichen Dienst-Instrnctionen und vertheilt die Geschäfte unter die einzelnen Beamten.

Der Dircctor zeichnet alle Schriftstücke nnter der Rubrik:
„Der Dircctor dcr Rheinischen Proviuzial-Feuer'Societät".

8. 68.

Der Ober - Inspector ist dcr Gcschäftsgehülfc des Directors und vertritt denselben bei
Krankheit oder Abwesenheit bis auf die Dauer von 6 Wochen. Vertretungen von längerer Dauer
hat der Proviuzial-Verwaltuugsrath anzuordnen.

Dem Ober - Inspeetor liegt insbesondere die Ucberwachung des gesammtcu Dieustbctriebes
in den Bureaus der Directiou und die Verantwortlichkeit für eine sorgsame, geregelte und Punkt
liche Geschäftsführung ob. Derselbe hat sich im Uebrlgeu dcr Bearbeitung aller derjenigen Ge¬
schäfte zu unterziehen, welche ihm von dem Director zugewiesen werde».

6- 69.

Dcr Nendant hat die gesummte Kassenverwaltung nach der ihm von dem Director ertheil
ten Instruktion zu besorgen. Er ist für die Sicherheit der Kasse zunächst verantwortlich.

Die von ihm zu bestellende Cautiou wird von dem Provinzial'Vcrwaltuugsrathe festgesetzt.

8- ?1.

Die sämmtlichen Beamten der Provinzial-Feuer-Societäts-Direction (Z. 65) beziehen in
Gemäßheit des Etats (§. 82) ein fixirtes Gehalt.

8. 72.

Die Landräthe fnngireu uuentgeltlich, die Bürgermeister erhalten eine Vergütung von 6
pCt., die Stenerempfänger eine solche von 2 pCt. von der wirklichen Einnahme an Immobilar,
Versicherungsbeiträgen. Denjenigen Eleiuentar-Steucr-Erhebcrn, welche die Einziehung dcr Immo
bilar- und der Mobilar-Versicherungs-Beilräge besorgen, wird von dem Prämienemvfange auch der
Immobilar-Versicherung 3 pCt. Tantieme gewährt,

41»
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8- ?.^.
Reisekostenund Diäten werden nach Maßgabe des Gesetzes für die Staatsbeamten vom

24. März 1873 (Oesetz.SammluugS, 122) liquidirt, und zwar vom Director nach Rummero I V
des tz. 1 desselben, von dem Obcr-Inspcttor nach Nnmmero V, von den Inspcctoren und den bei
der Direction angestelltenTechnikern nach Nummero V und VI, nach Beschlußfassung des Provin-
zial-Verwaltungsrathes.

XIII. Geschiiftsfiilirmill der Societät.

z. 82.
Behufs Regelung der Ausgaben der Societät wird jedesmal uud zwar in der Regel für

einen 3jährigen Zeitraum ein Etat vom Societäts-Director entworfen, von dem Provinzial Verwal-
tuugsrath begutachtet uud vou »ein Provmzial-Laudtagefestgestellt. Der einmal festgestellte Etat
ist so lange gültig, bis eine anderweiteFeststellungdurch den Proviuzial-Landtagerfolgt ist.

8- 83.
Bei der Direetion wird für jede Bürgermeisterei eiu Kataster geführt, aus welchem sich

die Versicherungssummenund die Beiträge der Versichertenergeben müssen.
Ein Duplikat dieses Katasters befindet sich auf jedem Bürgermeister-Amte,ist von dem

Bürgermeister zu führen und muß mit dem Unikate in Uebereinstimmungerhalten werden.

tz. 84.
Die nähere Instrnction für die Gefchäftsführungder Localbehörden, fowie insbesonderefür

die Fübnmg und Berichtigung der Socictäts-Kataster, der Nnmelderegister :c. hat der Director zu
erlassen und deren Durchführung zu beaufsichtigen,

8- 85.
Zum Zwecke der Erhebung der Feuer-Societäts-Veiträge erhält jede Stcucrkassc von der

Direction gefertigteuud festgestellte Iahres-Heberollen.
Die Stcuerlasse fertigt aus diese» Heberolle»Auszüge für jeden einzelnen Bcitragspflich-

tigeu, läßt dieselben den letzteren zustelle,, und sorgt für dir schleuuigstc Erhebung der Beiträge.
Längstens 4 Monate nach Empfang der Rollen sind dieselben als völlig erledigt der

Direction zurückzusenden.
8- 86.

Für die im Laufe des Jahres vorkommendenZugänge an Beiträgen werden nach
Aeoürfuiß Supplemeutc-Heberolleu bei der Direction «»gefertigt, den Steuerlasten zugestellt und
von diesen iu derselbenWeise, wie bei den Iahrcshebcrollen erledigt.

8- 87.
Ausfälle bezüglich der zur Hebuug gestellten Beiträge müssen durch besondere Anweisnngeu

der Direction justificirt werden.
8- ^3.

Jede Steucrkasschat alljährlich und zwar längstens 4 Monate nach Empfang der Hebe¬
rollen dieselben völlig erledigt der Direction zurückzusenden.
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s- 94.
Die Direction hat darauf zn hallen, daß die Ablieferung der Heberollen und der Bei¬

träge felbst prompt erfolge und ist zu dem Zwecke bei der Provinzial Feuer-Socielätstaffc für jede
Regierungs-Hauptkaffeein befouderesConto zu führe«.

§. 95.
Die Socictäts-Kafsehat alljährlich uud zwar fpätestens 1 Monate nach Ablauf des Etats-

jatzres die Jahres Rechnung zu legen.
§. 96.

Die Reckuuugwird von dem Direetor revidirt und fodaun mit dem Rcvisious Protokolle
dem Prouinzial-Vcrwaltungsrath übcrsaudt, welcher die vorläufige Decharge ertheilt, jede Rechuung
aber dem nächstenProvinzial-Lanotagebehufs definitiver Dechargirung vorlegt.

Die Haupt-Ergebnisseder Rechnungwerden in kurzer Darstellung durch die Amtsblätter
der Provinz bekannt gemacht.

8. 102.
Dem Provinzial^audtag ist bei feiner jedesmaligen ordentlichen Versammlung durch den

Provinzial-Vcrwaltnngsrath ein Bericht der Direction über den Zustand der Societät vorzulegen.

§. 103.
Beschwerden über das Verfahre» der Ortsbehörde oder Aufragen der letzteren sind zu-

nächst bei der Provinzial-Feuer-Socictäts-Dircctionund weiterhin bei dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe anzubringen.

§. 104.
Beschwerden,welche über die Provinzial-Feuer-Societäts-Dircctiouselbst auzubringen und

die Anfragen, welche von dieser zu machenfein möchten,gelangen zunächst an den Proviuzial Ver-
waltuugsrath uud weiterhiu au den Proviuzial-Landtag.

§. 109.
Zu Prämie» und Belohnungen für vorzüglichwirtsam gewordene Arandhülfeleistungen,

zur Bcfchaffungnencr und zur wefentlichenVerbesserung bereits vorhaudencr Löfchgeräthschafteu,
zur Gewähnlug ciumaliger oder laufender Beihülfen an folche Gemeinden, welche zur Sicherheit
gegen Feuersgefahr ganz befouders vorzügliche, dauernd bestehende Veranstaltungen getroffenhaben,
fowie endlich zum Ersatz außerordentlicher Beschädigungen,soweit hierbei das gegenwärtigeReglement
nicht entgegensteht,soll alljährlich im Etat eine bestimmteSumme ausgesetzt werden, über welche
zu den gedachten Zwecken der Provinzial-Feuer-Societäts-Directorzu disponiren hat.

Artikel 2.

Den §8- 29, l)N und 74 des Reglements werden folgende Bestimmungenhinzugefügt:

Zusatz zu tz. 29.
Die Direction hat das Recht, jederzeitauf ihre Kosten eine Revision der Versicherungen

rücksichtlich ihrer Claffification und foweit nöthig eine Berichtigung der Beitragsfätze nach Maß¬
gabe des Tarifs eintreten zu lasseu. Daraus hervorgehendeErhöhungen der Beiträge, wenn sie
nicht durch die im tz. 39 des Reglements vorgesehenen Aenderungen veranlaßt sind, treten jedoch
erst mit dem nächsten Hebungsterminein Kraft.
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Zusatz zu §. 66.

Die Direktion ist befugt, wenu und soweit in einzelnenFällen das Interesse der Societät
es wünschenswertherscheinen läßt, mit der Führung der Societätsgeschäftc auch andere Personen,
als die Bürgermeister zu beauftragen und treten solche in alle Rechte und Pflichten ein, die das
gegenwärtige Reglcmeut den Bürgermeistern als ^ocal-Agenlen zuweiset. Zu der Ausschließung
von diesen Funktionenwider den Willen des betreffendenBürgermeisters ist die Genehmigung des
Ober-Präsidenten erforderlich.

Zusatz zu ß. 74.

Insbesondere sind die Cabinetö-Ordres vom l3. October l843 lGes.-S. S. 337) und
2. Mai 1845 (Ges. S. S. 269) aufgehoben und sind deshalb die Bürgermeister nicht ferner
befugt, Gebühren für Auszüge aus deu Katastern, Eintragung von Hypolhelcu Vermerken:c. zu
erheben oder Entschädigungfür Reisen in Soeictäts-Augelegenheileninnerhalb ihres Amtsbezirkes
zu liqnidiren.

Artikel 3.

Der Zeitpunkt, mit welchem der vorstehende Rachtrag in Kraft tritt, wird von dem Ober-
Präsidenten fetztgesetzl und durch die Amtsblätter der Rheinprovinz bekannt gemacht.



«lnlage 24.

Etat

der Rheinischen Urovinziul-Feucr-Societat

für die Jahre «8V7IV» und weiter.
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Feststellung
^auf,
Nr. Oegenstan d.

des Prouiuzilll
Landtags BtmeitMMu.

pro 1877/78.
,H ^.

Tit. 1. Besoldunge».
^. Directiou.

1 Scul, Dircetor, bezicht freie Wohuuug im Soeietäls-
9000 —

2

U. Kasse.

5400 "

3

t^. Bureau Bc a m t e.

a. Secreta irste lleu.

3900

1
5

Bast, Proviuzial sseucr-Societäts^Secretär. . . .
Sauer, unter Eriicnnuug zum Proviuzial-Fcuer So^

3500 — Dm'ch!chm!tt>>!chi>l!,der Eecretäre
«»,«>Wall, Woz imal„chM ,1ü!!U
Marl, Miininalsschalll^uu Wall.

Bcrmgcr, uutcr Erucuuun,z zum ProviuzialFeuer-
3300 —

»i
3000 —

7 Schaffrath, uutcr Ernenuuuss zum Provinzial-Feuer-
2800 —

8 ssüufte Seerctärstelle, verwaltet durch Assistcut Älöche
bezieht aus dem Gehalte der Stelle 2100 Mark.

2500 -—

9 Sechste Seerctärstelle, verwaltet durch Assisteut Steius
bezieht wie vor 2100 Mart.

l>. Secretariats ° Assisteut eustelleu.

2300

l0
11

Schlamilch, SecretariatS-Assisteut ......
Strohc, „ „ ......

2100
2000

— D>lrch!chnil!»!,ch»ll der «Lccrcla»i»i?>.
ÄsslNentr» llN«,Mall. Maximal
qehalt 2lUU Mall Miuimalae»

12 Iachtumth „ „ ...... 1900 — halt l?Ul> M»rl

13 Wagncr „ „ ...... 1800' -
14 ^!aubcuthal, bisher Dicitar, uuter Eruenuung zum

Secrctariats-Assistenteu ......... 1700 —

v. Technische Äe am te.

a. für die Immobil iar-Persi ch erung.
15 —
1'! 2400 —

^"^

17 2200 —
18

I^n,1u«

2100 —

54900 —
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Vauf.
Nr. Gegenstand.

FcststcUuüss
^deö Piouinzicil

Landtags
pro 1877/78,

^

Veiueltnugen.

Transport

d. für die Mobiliar-Versicherung.

IN > Bürger, Mobiliar-Bureau-Vorsteher und Reise-Iu-
spector .............
demselben persönliche Zulage .......

20 ! Kaaf, Techniker............

N. Botendienst.

21 l Oster, einschließlich der Vergütung für Heizung, Rei¬
nigung und Actenheften,nebst freier Wohnnug uud
Heizung .............

22 l Pesch, seit October 1876 diätarisch beschäftigt . .
Summa Tit. I

Tit. II. Tinten und Reisekosten.

23 I Für Dieustreifeu, Revisionen, Orgauisatious Reisen :c.
zur spezielle» Berechnung .......

Summa Tit. II

Tit. III. Hnlfspelsonal.
24 l Für Polizeuschrciber ..........

Für sonstige Arbeitshülfe incl. Anfertigung der Hebe¬
rollen .............

Summa Tit. III

Tit. IV. BurclM-Vcd»lfnissc.

26 Für baulicheBedürfnisse .........
2? Für Utensilien,Invcntarienstücke,Bücher :c. . . .
28 Für Heizuug und Beleuchtungdes Societäts-Gebäu-

des incl. der Dienstwohnungen ......
29 ! Für Drucksachen nnd Schreibmaterialien . . .
30 ! Für sonstige Bureau-Bedürfnisse,Buchbinder-Arbeiten

und kleinere Anschaffungen .......
31 l Für PortoNuslagen..........

Summa Tit IV

54900

3600
300

2300

1400
1100

63600

7200

7200

3600

7000

10600

1800
1000

1500

300
«000

17600
42
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Feststellung
«auf. des Prouinzial-
Nr. Gegenstand. Landtags

pro 1877/78.
Veliiertullgeil.

Tit. V. Hanpttasscu, Beitrag zu den Kosten der
Central-Verwaltung und des Verbandes der öffent¬

lichen Societäten.
32 Nemuncratiou der Beamten der Hauptlassen für

Mitwirkung bei den Kasfengeschäften .... _^
83 Beitrag zu deu Kosten der Central-Verwaltung . . 6000 —
34 „ „ „ „ des Verbandes öffentlicher

Summa Tit. V

1474 —

7474 —

Tit. VI. Prämien. >
^

35 Zu Prämien für vorzugsweise wirksam gewesene
Löschhülfruud zur Auschaffuugvon Löschmittelu
(8. 109 des Reglts.).........

Summa Tit. VI

24000 —

24000 —

Tit. VII. Pensionen und Unterstützungen. >

36 Pensiou des Inspectors a. D. Eick ...... 3510 —
3? „ „ Sccretärs a. D. Lindner .... 1500 —
38 Unterstützungdes Assistenten a. D, Buhl . . . 850 —
39 „ der Familie des verstorbenen Assistenten

300 —

Summa Tit. VII 6l60 —

Tit. VIII. Extraordimriss.
,

40 Für deu Anstrichdes SocietätS-Gebäudes, einmalige
Ausgabe ............. 1600

41 Für Neu°Nnfertigungder Societäts-Kataster . . . 5500 —
42 Zu unvorhergesehenen Fällen .......

Summa Tit VIII

5900 —

13000 .,..
,. VII 616<s —

., Vl 24000 —
V 7474 —

,. IV 17600 —

„ lll 10600 —

., II 7200 — ^-
I

Summa Summarum
63600 — «.

150634 —

xx^
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Anlage 25.

Supplementar-Mt
der Landarmen Verwaltung pro 1877.

Nr. Gegenstand.

Der Etat
pro: 876 setzt

iucl. der
Supplemen¬
tär Credite

aus.

Es ist
pro 1877
erforder¬

lich.

Mithin
wird als

Nacheredit
beantragt.

Dagegen

erspart.

1

2
3

4

5

Ausgabe.

Diäten nnd Reisekosten der Mitglieder der
Deputation für das Hcimathwcsen . . .

Beihülfe anunvcrmögcndeOrtsarmeu-Verbände
Zahlungen für landarme Personen an Orts-

armen-Verbände und Pflcgeanstaltcn . .
Zuschüsse für die Anstalt Brauweilcr laut

beigefügter Nachweisung ......
Zuschüsse für die Austalt Trier laut Etat pro

Summa

Hiervon die Mlnderausgabc

Verbleibt eine Mehrausgabe vou

1800
8400

135000

185804

60862 50

2100
10000

215400

226000

19000

300
1600

80400

40196

—

41862 50

391866 50 472500 122496

41862 5,«'

4!8,'2 50

80633 5,«! —

In der vom XXI V Rheinischen Provinzial-Landtage für die Landarmen Berwaltnug
bewilligtenSumme vou 464088 Mark waren für das Jahr 1875 noch im Ganzen ?3!2l Mark
50 Pf. als Nachcredit enthalten. Wird nun die ganze Summe vou 461088 Mark aus der
Dotationsrente für das Jahr 1877 wiederum der Landarmen-Verwaltungzur Disposition gestellt,
so würden, wenn man von dem vornachgewieseuen Mehrbedarf von . . 80633 Mark 50 Pf.
obige Summe von ................. ' "^ " ' "

abzieht, noch ungedeckt bleiben ' ............. 7512 Mark - Pf.
welche voraussichtlichim Jahre 1876 erspart worden find. Die Laudarmeu-Verwaltnngwird
daher ohne einen größeren Zuschußaus der Dotationsrente, als womit letztere für 1876, mcl. der
Nachcreditefür 1875, bereits belastet war, im Stande fein, die Verwaltung für das Jahr 187?
zu führen, weßhalb der Znfchuß von 464,088 Mark aus der Dotationsrente auch wieder für das
Jahr 187? bereit zu stellen sein wird.

42'
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SuMementar-Etat
für die H'rovinznU'-Aröeits-Anstaltzu Mrauweiler pro 1877.

Tit. Pos. Oinnaljme.
Bcträssc

IM
Einzelnen.

UII
<^anzeu.

II.

III.

IV

V.

VI.

Firirtc Einnahme.

Staatszuschuß von der Königlichen Negicruugs-Haupt»
Kasse zu Cölu .............

Summa Tit. I ^sr «o.

Ziuseil.
Von dem Reservefonds nll 450N0 Wart in 3^°/«igen

Staatsschuldschcinen ...........

Summa Tit. II ^>er «o.

Zuschuß zur Untechaltuilst der Anstalt.
Von der Centralkasseder provinzialstäudischcn Verwaltung

Zuschußfür die Verpflegung von ?5>0 Lorrigendcn uud
100 Landarmen ............

Summa Tit. III por «o.

Für Vcrpflcgniissder Ortsarmcn.

Vou den betreffeudeuOrtsarmcnverbäuden für 5,0 Köpfe
u 1,0! Marl pro Kopf und Tag.......

Summa Tit. IV r>«r «l>.

Aus der Occouoluic.

Ueberfchuß aus der Landwirthschaftund Viehstandsnutzung,
für die Mittagsbetöstigung der Militairwache und aus
dem Vrodverkanf .........

Summa Tit. V r>nr «n.

Ans dem Arucitslictrieb.

Ueberschuß aus dem Arbeitsverdienstder Häuslinge . .

Summa Tit. VI xsr 8«. s

1577.

226000

18432

20631

30000
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Tit. Pos. Oittllllyme.
Beträge

im
Einzelnen.

Ml
Ganzen.
^6 H,

VII. Zufällige Einnahmen.
Aus der Hinterlassenschaftvon Häuslingcn, an Straf-

gcldcrn aus dem Verkauf von Lumpen lc. und zur
Abruuduug ..............

Summa Tit, VII per 86.

Nccapitullltiou der Einnahme.
1. Fixirte Einnahmen ............

II. Zinsen ................
III. Zuschuß zur Unterhaltung der Anstalt ......
IV. Für Verpflegungder Ortsarmen ........
V. Aus der Oeconomie ............

VI. Aus dem Arbeitsbctrieb ...........
VII. Zufällige Einnahmen ...........

Summa aller Einnahmen

2360

1575
226000
18432
2N631
30006

2360

62

«^

290000 —

>
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Tit. Po,. Ausgabe.
Beträge

im
Eiuzelncu,

l!N

Ganzen.

IN.

IV.

Besoldungen.
Besoldungen,itleidergelder,Pensionen, Unterstützungen:e.

Summa Tit. I pur »o.

Speisung.
Für die Speisung von 900 Häuslingen und landarmen,

2 Offiziantcn und '2? Mann Militairwache . . . .
Kosten des Brodes für Beamte lc ........

Summa Tit. II

Krankenpflege.
Für Meditamenlc, chirurgische Instrumente :c .....

Summa Tit. III pur «u.

Feuerung.
Für Fcucruugs-Matcrialien :c .........

Summa Tit. IV pur 8u.

Beleuchtung.
Für BeleuchtuugsMaterialieu :c .........

Summa Tit. V pur «u.

Betlcidung.
Für Vetleidungsgcgenstände:c .........

Summa Tit. VI pur «u.

VII. Lagerung.
Für ^agernngSgegeustände :c ..........

Summa Tit. VII pur »u.

VlII. Utensilien und Handwcrtsgeräthc.
Zur Unterhaltung lc. der Utensilien lc .......

Summa Tit. VIII pur »u.

07058

l38200
7400

145600

4100

10200

4200

22000

0600

12000



33'

Tit. Pos. Ausgabe.
Beträge

UN

Einzelnen.
IIN

Ganzen.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
1
2

3/li

XIV.

Vlmfonds.

Zur baulichen Unterhaltung der Gebäude :c.....

Summa Tit. IX per «u.

Nciuiguug.

Für Reinigungö-Gegcnstände :c .........

Summa Tit. X per «u.

sseucrversicherungsbeiträgc.

Für die Versicherung der Gebäulichkciten und des Mobilars

Summa Tit. XI per 8«,

Kirche«- und Schulliediirfmsse.
Für Kirchen- und Schulbedürfnisse .......

Summa Tit. XII per ss.

Geschäftsführung.
Für Schreibmaterialien ic...........
Für Drucksachen .............
Für Buchbinder-Arbeiten, öffentliche Blätter, Briefporto,

Diäten und Reisetosten ..........

Summa Tit. XIII

Extraordinaria.

Unterstützung der Beamten......... .
Reiseuutcrstützung für eutlaffeue Häusliuge:c.....
Beschaffung von Kleidungsstücken für entlassene Häusliuge
Frachtkosten für Anstaltsbedürfniffc.......
Insgemein und zur Abruudung........

Summa Tit. XI V

7935

700
800

1376

900
3150

150
2100
2427

3900

853

2350

2876

872?
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Tit. Pos. Ausgabe.
Beträge

im
Einzelnen.

UN
Ganzen.

Necapitullltion der Ausgabe».
1. Besoldungen:c. . . , .........

II. Speisung ...............
III. Krankenpflege ..............
IV. Feuerung ...............
V. Beleuchtung ..............

VI. Bekleidung ...............
VII. Lagerung . . .' ............

VIII. Utensilienund Handwcrtsgeräthc ........
IX. Baufonds ...............
X. Reinigung ...............

XI. Feuer-Versicherungs-Aeiträge .........
XII. Kirchen- und Schulbcdürfniffe .........

XIII. Geschäftsführung .............
XIV. Extraordinaria ..............

Summa aller Ausgaben
Die Einnahmen betragen

Mithin Mehrausgabe nach Abzug der Mehr-Einnahme

67658
145600

4100
10200
4200

22000
6600

12000
7935
3900

853
2350
2876
8727

299000
299000

25



Anlage 8«.

Hllnpt-Etllt
über die Sofien der Verwaltung des ^landarmen- und Oorrigendenwesens

der Meinpromnz

pro t8?8 und weiter

43
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^ Eimmhme.
Zinsen des dem Regierungsbezirk Eöln zugehörigen Depositum von

11010» Mark..............4326 Mark
Zinsen des vom RegierungsbezirkTrier der Stadt St. Wendel

geliehenen Kapitals und zwar:
für die Zeit vom 1. Oktober 1877 — 1. Oktober
1878 von 1800 Mark 5 5°/«.......90 Mark
für die Zeit vom 1. Oktober 1878 — 1. Oktober
1879 von 900 Mark «,5«/° ........45 Mark

Summa 135 Mark
macht auf die 3 Jahre durchschnittlich.....45 Mark

Abtragungen des der Stadt St. Wendel geliehene,, Kapitals und
zwar am 1. Oktober 1878 --- 900 Mark nnd am 1.
Oktober 1879 -- 900 Mark macht auf 3 Jahre durch¬
schnittlich ................«00 Mark

Antheil an dem Uebcrschuß aus den Einnahmen der Rheinischen Deputation
für das Heimathwesrn in Gemäßheit des ß. 56 des Gesetzesvom
8. März 1871...................

!> Zuschüsse aus der Ecntralkasse ...............
6 UnvorhergeseheneEinnahmen ans Erstattungen von Pflege und Prozcßlosteu

Summa der Eiuuahmeu

». Ausgabe.
I. Lan darm enpf l cg e.

Diäteu und Reisekosten der Mitglieder der Rheinischen Deputation für das
Heimathwesen ............. .....

Beihülfe an unvermögendeOrtsarmen - Verbände auf Grund des ß. 36 des
Gesetzes vom 8. März 1871 ..............

Zahlungen für landarmePersonen an Ortsarmen-Vcrbändc und Pflegeaustalten

N. Kosten für Landarme und Corrigeuden in den Arbeitshäusern
und Landarmcn-Anstalten zu Brauweiler uud Trier.

Zuschüsse an das Landarmenhaus zu Trier laut Specialetat ......
Zuschüsse an die Arbeitsanstalt zu Arauweiler laut Spezialetat .....

Summa der Ausgabe
Summa der Einnahme

Balancirt.

429
472800

671

473900

2100

10000
215400

19000
227400

473900
473900
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Unlage 27.

Düsseldorf, den 23. Februar 1377.

An den

Mrovinzial-^andtag der Myeinprovinz.

Der Herr Ober, Präsident der Rheiuvrovinz hat in einem Erlaß vom 31. Januar d, I.
mitgetheilt, daß gelegentlich der im vergangenen Jahre erfolgten Ausschreibung der Provinzial-
Umlage zur Deckung von Bedürfnissen der provinzialständischen Straßenvcrwaltung Beschwerde
darüber geführt worden sei, daß den Eontribuenten nicht die Möglichkeit gewährt werde, von dem
Etat der provinzialständischen Verwaltung Kenntniß zu nehmen.

Daß den Contribuentcn diese Möglichkeit gewährt werden müsse, ist als ein durchgreifender
Grundsatz, der insbesondere, wie hinsichtlich des Staatshaushalts, auch hinsichtlich der Gemeinden
(confer. ß. 60 der Rheinischen Städte Ordnung und ß. 89 der Rheinischen Landgemeinde Ordnung)
Anwendung finde, für jede communale Verwaltung hingestellt und diescrhalb auch auf die provin-
zialständische Verwaltung der östlichen Provinzen (tz> 101 der Provinzial-Ordnnug vom 29. Juni
1875) hingewiesen worden. Eine ähnliche Vorschrift findet sich in den, die Rheinische proviuzial-
ständische Verwaltung betreffenden Bestimmungen nicht. Der Herr Oberpräsidcut hat gleichwohl
aus den angegebenen Gründen das Verlangen nach Veröffentlichuug des Etats der proviuzial
ständischen Verwaltung als berechtigt erachtet, und glaubt, daß auch die provinzialständischen Organe
sich dieser Auffassuug nicht verschließen würden.

Die i» ß. 101 der Proviuzial-Ordnnng vom 29. Juni 1875 für die östlichen Provinzen
vorgeschriebeneVeröffentlichuug durch das Amtsblatt erscheint demselben auch für die hiesige Provinz
empfehlcnswcrth, dagegen die bloße Mittheilung des Etats an die Königlichen Regierungen der
Provinz nicht für genügend.

Beim Vortrage dieser Angelegenheit in der Sitzung vom 7. Februar d. I. hat der Pro-
vinzial-Verwaltungsrath, da der provinzialständischc Etat bisher nur durch den Drnck und Verlauf
der LandtagS-Verhandluugcn zur öffentlichen Kenntniß gekommen ist, die Veröffentlichung durch die
Amtsblätter der Provinz ebenfalls für angemessen erachtet und stellt daher den Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle sich mit Veröffentlichung des Haushalts-Etats der pro¬
vinzialständischen Verwaltung durch die Amtsblätter der Provinz einverstanden erklären."

Der PromuMl-Derwaltullgöratli.

43'
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Unlage 2«.
Düsseldorf, den 6. April l«77.

Referat
des Vrovinzial-Berwaltunasratljs an den 25. Hlheinischen Vrovinzial-^andtag,

betreffend die künftige Oeffentlichleit der Verhandlungen des Rheinischen Provinzial-Landtags.

Wie schon bei anderer Gelegenheit betont worden ist, ist die neue provinzialstäudische
Selbstverwaltung in der Rheinprovinz nicht überall dein gehoffteu Vertrauen begegnet ilnd hat
sogar vielfach mit Mißverständnissen zu kämpfen gehabt,

Eine Hauptursache für dieseu Maugel au Pertranen glauben wir iu dein Umstände finden
zn uiüffen, daß für die Verhandlungen des Rheinischen Provinzial Landtages gesetzlichdie ^effent-
lichteit nicht ausgesprochen ist.

Wahrend für dir Provinzial und Eommuualverbäude der ueuerworbeneu Landestheile von
vorne herein die Oeffentlichteit der Verhandlungen zugelassen worden ist, während die Provinzial-
Ordnung für die östlichen Provinzen vom 2^. Juni 1875 gleichfalls die Verhandlungen der Pro-
vinzial<Landtage für öffentliche erklärt, sind diejenigen des Rheinischen Provinzial Landtages noch
immer geschlossenund dem Publikum nicht zugänglich.

Wir glauben nicht, daß dieses dem Geiste und den Prinzipien der neuen Selbstverwaltung
entfpricht und gestatten uns daher an den hohen Provinzial Landtag den Antrag zn richten:

„Hochderfelbe »volle in einer Adresse an des Kaisers und Königs Majestät die Bitte
vortragen, daß mich für den Rheiuifcheu ProvinziabLandlag die Öffentlichkeit der
Verhandlungen vom Heitvuutte der Fertigstellung des neuen Stäudehaufcs ab ausge¬
sprochen werden möge."

Der MnimMl-Uerwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

LandtagsMarsckall.

3l«lage 2»^

, An den

Aoljen Urovinzial Landtag der Meinprovinz in Düsseldorf.

Der Gcmcinderath von Kalt erlaubt sich, an den hohen Provinziallandta.q das Gesuch
zu richten:

„Hochderfelbe wolle die Aufnahme der Gemeinde Kalt in den Stand der Städte
„befchließen"

und glaubt deu Wunsch nach Erlangung der Rechte und Vortheile, welche die Städteorduung für
die Rheinprovinz den städtischen Gemeinden gewährt, durch die nachfolgende Darlegung der örtlichen
Verhältnisse rechtfertigen zu können.
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Kalt liegt östlich vom Rheiue, 2 Kilometervon Dentz entfernt, an der Köln-Olpener-
Staatsstraße, hat ca, 96 Heclare bebaute Fläche, 26 größtentheils gepflasterteund mit am Orte
selbst erzeugtem Gase beleuchteteStraßen und 840 Häuser, Am Ostcnde liegt der zur Viuie
Troisdorf-Spcldorf gehörige Bahnhof der Rheinischen Eisenbahn, am Westende der zur Deutz-
GiessenerEisenbahn gehörige Bahnhof Dentzerfeld. Ein dritter Bahnhof für Perfoncnverlehr der
Deutz-Gicssencr Bahn ist projeetirt. Ein prächtige katholische Pfarrkirche erhebt sich am Ostende
und daneben steht eine weitberiihmtc Wallfahrtstapelle. In der Victoriastraße befindet fich der
Betsaal der evangelischen Gemeinde,der bald einer schon geplautcu Kirche weichen wird. In drei
großen Schulgebäudcn, einer katholischenKnabe», einer katholische» Mädche»- und einer evange-
lischen Schule werden gegen 1500 Kinder unterrichtet, der Neubau eines vierten Schulgebäude.s
ist bcschlosseuund genehmigtund eine höhere Töchterschule ist aus Privatmitteln kürzlich ins «eben
gerufen! Außer dein großen und schönen Directiousgebäudeder Maschincnbau-Actien Gesellschaft
Hnmboldt gereicht besonders das in gothischem Style gebaute und in großen Dimensionenaus¬
geführte nene Nathhans an der Hauptstraße dem Orte zur Zierde, wie derselbe überhaupt durchweg
ein städtisches Aussehenhat. ES besteht eine Apotheke nud 3 practische Aerzte haben hinreichende
Praxis. 22 Fabriken der verschiedenstenBranchen, darunter Etablissements,die zu deu großartigsten
des Contiuents zählen, verleihen dem Orte eine wachsende Bedeutung; dieselben beschäftigen zur
Zeit noch 2200 Arbeiter und 165 Beamte; der Werth dieser Werke darf auf 18 Millionen Mark
und ebeu so hoch bei günstigenZeitverhältuisseuder jährliche Umschlagderselben geschätzt werden,
62 Dampfkesselmit ea. 1600 Pferdeträftcu siud im Betriebe.

Die Bevölkerung besteht ans Fabritauten, Kaufleuten, Gewerbetreibendenuud Fabrik-
arbeiteru- Ackerbau wird nur vou 5 Einwohnern in verschwindend kleinem Maaße betrieben,da
die ea. 88 Heclare nicht mit Gebäuden bestandenen Terrains außer von 5 bedeutenden Ziegeleien,
meistens mit Gärten bedecktsind. Kalt hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1875 eine
Bevölkerungvon 8537 Seelen; es bildet eine eigene Gemeinde,hat ein eigenes Viidgel uud steht
mit deu Landgemeinden Polt und Viugst im Bürgcrmcistereiverbande;der Bürgermeister und der
Eommuual-Empfangerhaben ihren Wohnsitz in Kalk. Der Gemeinderathbesteht aus 18 gewählten
uud 2 geboreneuMitglieder».

Die Ausscheidung aus dem Bürgermeistereiverbandeist ohne jede Schwierigteil zu bewirten
und wird von allen Bethciligtcn gewünscht; das ucne Nathhaus ist gemeinsamesEigenthum der
drei Gemciude».

Der Ertrag an Steuern bezifferte sich im Durchschuilt der 3 letzten Jahre an:
Grundsteuer auf M. 732.01 pro 1876 auf M. 661.31
Oebäudesteuer „ „ 5335.05 „ „ „ „ 5774 09
Gewerbesteuer „ „ 4650.— „ „ „ „ 5048.—
Klassensteuer „ „ 17290.— „ „ „ „ 20250.—
Einkommensteuer „ „ 6819.— „ „ „ „ 6110,—

An Communalstenerwnrdcn pro 1876 200 Procent der Staatssteuern erhoben. Mit dein gleichen
Satze wurde die fiugirte Staatsstcucr der Forcuseu zu deu Eommuuallastenherangezogen.

Der Bertehr bei der feit 1863 bestehenden Postanstalt ist ein sehr lebhafter und belief
fich nach den Mittheilungen des kgl. Ober-Postamtes in Köln im Durchschuiltder 3 letzte» Jahre
pro Jahr auf 348,102 aus- uud eingehende Bricffendungenund 5,586 desgleichen Wertsendungen
mit einem declarirten Werthe von in Summa 3,711,841 M. Der Postauwcisungsverkehrstellte
sich während des nämliche»Zeitraumes im Aus- uud Eingang pro Jahr ans: 12,635 Stück im
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Betrage von 571,821 Mark; die Porto-Einnahme betrug M. 22985.—, der Ertrag des Wechsel-
Markenverkaufs M, 955 und die Gesammt-Noh-Einuahme der Postanstalt steigerte sich von Mark
«8336.— im Jahre 1871 auf M. 474,94? im Jahre 1876, der rechnungsmäßige Ueberschuß
von M. 7059.— auf M. 10410.— im gleichenZeiträume. Bei der 1872 eröffneten Telegraphen-
Station gingen im Durchschnitt der 3 letzten Jahren 5,293 Telegramme per Jahr aus und ein.

Ein sehr reger Personenverkehr besteht zwischen Kalk und Deutz und wird derselbe gegen¬
wärtig durch eine von 7 Wagen befahrene Omnibus-Vinie und etwa 40 Droschken vermittelt.
Die Anlage eine Pferdebahn zwischen beiden Orte» ist in Angriff genommen und steht es zu
erwarten, daß dieselbe biune» einigen Woche» in Betrieb kommen wird.

Wenn die Aufnahme der Gemeinde Kalk in den Stand der Städte von zuständiger
Stelle genehmigt werden sollte, so würden die Gewerbetreibenden künftig in der 3., statt wie bisher
in der 4. Abtheilung ciugeschätzlwerden und die Klassen N und <.! würden ein Mehr von Mark
1236 resp. 1089 aufzubringen haben. In dieser Steuererhöhung der Kleinhändler nud Wirthe
erkennt die Gemeindevertretuug um so weniger einen Nachtheil, als einestheils eine große Anzahl
ganz unbedeutender Kleinhandlungen und Wirthschafte« während der letzten Jahre in. Orte lediglich
der geringen Besteuerung wegen als Nebeuerwerb gegrüudet worden ist und nur durch mangelhafte
nnd theure Waaren, sowie durch schlechteoder gar verfälschte Getränke zum Schare» der Solidität
und des Gemeinwohles, sowie zur Last der Polizeibeamteu ihr Dasein fristet und anderenthcils
durch die Erhöhung eine wesentliche und ungerechtfertigte Mehrbelastung der Gewerbetreibenden in
den, bis ins Herz von Kalk hineinreichenden Theilen der Gemeinde Deutz einigermaßen ausge¬
glichen werden würde, da jene in der ersten Abtheilung — also 4 mal höher als die dicht daneben
wohnenden Wirthe und Kleinhändler von Kalk — besteuert werden.

Die Gemeindevertretung beabsichtigt, nach erfolgter Aufnahme in be» Stand der Städte
um Verleihung der Städteorduung zu bitten und erhofft Gewährung ihres Gesuches um so mehr,
als Gemeinden von weit geringerer Bedeutung und Orte von nur 2000 bis 3000 Einwohnern
sich derselben schon seit Jahren erfreuen.

Kall, den 23. März 1877.

Der Bürgcrmciftcr, Die Commission des Gemeinderaths,

Wiersberg. H. Flemming, H. Grüneberg, Dr. Harling.
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U«laae 30. Düsseldorf, den 3. Mär; 18??.

Referat
des Urovinzial-Merwattungsratys an den Urovinzinl Landtag,

betreffend die Prnsionirung des Werkmeisters Wollseifen der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren.

Der bei der Provinzial Blindenanstalt zu Dnren seil dem ?. Februar 1861 zunächst
provisorisch und sodann auf Kündigung als Werkmeister angestellte, gegenwärtig im Alter von
60 Jahren stehende Pcler Wollseiffen wurde im Vaufe des vorigen Jahres in Folge von Alters,
schwäche mehr und mehr zu jedem Austallsdiensl nnfähig, so daß auf feine Entlassung Bedacht
genommen werden mußte.

Auf bezüglichen Antrag des AnstallsDirectors ist in der Zitzung des Provinzial-Verwal.
tungsraths vom 16. Dezember ,>r. der Beschluß gefaßt worden, den :c. Wollseiffen dem hohen
Landtage zur Oewähruug derjenige» Iahrespension zn einpfehlen, »oelcheer im Falle der Pensions-
berechtigung zn beziehen haben würde uud ihin vou seinem Dienstaustritle au, welcher auf den
?. Februar c. festgesetzt wurde, bis zur Bewilligung der Pension den entsprechenden Betrag mit
264 M, pro Jahr als Unterstützung aus dem Ertraordinarium des Anstalts-Etats zahlen zu lassen.
Dieser Beschluß ging von der Erwägung ans, daß der :e, Wollseiffen, wenngleich ihm mit Rücksicht
darauf, daß er nur auf Kündigung angestellt war, ein Recht ans Pension nicht zustehe, dennoch,
als in einer etatsmäßigen Stelle angestellt, nach 8- 2 des für die provinzialständischen Beamten
der Rheinprovinz bestehenden Pensions.Reglemeuts durch Bewilligung des Provinzial-Landtags Pen-
sion erhalten könne und daß eine große Härte darin liegen würde, einen Bediensteten, nachdem
er einen großen Theil seines Lebens mit Eifer uno Pflichttreue seine Kräfte dem Dienste einer
Provinzial-Anstall gewidmet habe, in feinen letzten Jahren im Elende zu belassen. Der lc. Woll¬
seiffen, welcher gänzlich arbeitsunfähig ist, besitzt nämlich gar kein Vermögen und hat auch keine
Angehörigen, welche ihn unterhalten könnten, da seine drei Töchter, von denen die älteste 18 Jahre
alt ist, nur mit Mühe ihre eigene Existenz fristen.

Im Falle der Berechtigung würde seine Pension sich folgendermaßen berechnen:
Vom ?. Februar 1861 bis dahin 18?? - — 16 Jahre Dienstzeit.

Seine jährliche Besoldung betrug.........?20 M.
Dazu der Geldbetrag der Natural-Eompelenzeu nach dem lau¬

fenden Etat.............. . 90 „
Summa 810 M.

Der Pensionsbetrag beläuft sich demnach für 16 Jahre auf 26/80 von 810 Mark oder
263 l/4 Mark, welche gesetzlicherBestimmung zufolge auf 88 Thlr. - 264 Mark abz »runden sind.

Der ProvinziabVerwaltungsrath beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle dem früheren Wertmeister Wollseiffen der Blinden-Anstalt

zu Düreu vom 7. Februar er. ab eine Pension von jährlich 264 Mark zuerkennen."

Der Vorsitzende des Vroviu^ial-Verwaliungsraths.
In Vertretung:

Fr Hr. von Oeyr,
Vice ^audtaaZ Marschall.
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Lauf.
Nr. der Benennung der Hitel. Betrag.

Titel.
>i H,

Einnahme».
I. — -

II. Pensionen Normalkranker:
li. Pensionen zum Kur-VersucheaufgenommenerNormalkranten . . 7090 —

16900 ,.„

IN. 18000 —

IV. Zuschußaus der provinzialständischen (<entralkasse........ 156090 —

V.

Dumma der Einnahme

5.99 —

197590 —

Ausgabe».
I. Besoldungen,Remuucratioueu, Löhne :c.

l. Der Direktor Gehalt bis zu:............
Außerdeman Natural(5ompetenzen: Freie Wohnnng nebst Garten,
Heizung, Beleuchtung,Arznei, zusammengeschätztzn 1113 Mark 09 Pf.

6000

2. Der zweite Arzt Gehalt bis zu ........... «000
Außerdem an Natural-Competenzen: Freie Wohnung nebst Garten,
Heizung, Beleuchtung,Arznei, zufammcn geschätzt zu 480 Mark 14 Pf.

3. Der eventuell anzustellende Assistenzarzt ......... 1200 —

Außerdemfreie Beköstigung in der l. Tischklasse, Wohuung, Heizung,
Beleuchtung,Wäscheund Arznei.

4. Der eventuell zu berufendeVoloutair Arzt ........ — —

Freie Beköstigungin der I. Tischklasse, Wohnnng, Heizung, Beleuch
tung, Wäscheund Arznei.

5,. Remuneration für Wahnehmungder katholische» geistlichenFunktionen,
1000 —

6. Desgleichenfür Wahrnehmung der evangelischen geistlichen Funktionen 1000 —

7. Der Verwalter Gehalt bis zu...... .... 2550 -

Dazu an Natural-Compctenzen: Freie Wohuung nebst Garten,
Heizung, Beleuchtung,Arznei, zusammen geschätzt zu 466 Mark 21 Pf,

8. Der Rendant Gehalt bis zu........... 2559 —

Dazu Natural-Comvetenzenwie vorstehend.
9, Dem Lehrer Remuneration . . . 600 —

Außerdemfreie Wohnung,Beköstigungin der II. Tischtlasse, Heizung,
Beleuchtung,Wäscheund Arznei.

IN. Remunerationen für zwei Hülfsschreiber,zu verwenden in Diätenform
I^tU8

1800 —

19700 —
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Transport

11. Der Oberwärter Gehalt bis zu...........
Dazu an Natural-Comvetcnzen: Beköstigung in der II. Tischklasse,
sowie Wohnung, Heilung, Beleuchtung, Wäsche uud Arzuei, zusanimeu
geschätzt zu 703 Mark 42 Pf.

12. Der eventuell aufstellende Vice Oberwärter Gehalt bis zu . . .
Dazu Natural-Comveteuzcu wie vorstehend.

13. Die Oberwärterin Gehalt bis zu...........
Dazu Natural-Competenzeu wie vorstehend.

lt. 34 Wärter »ud Wärterinnen zum Durchschnitts Lohnsätzevon 29! Mark
Dazu freie Station, Beköstigung in der III. Tischklasse.

15. Die Oberköchin Lohn...............
Bezieht außerdem freie Beköstigung i» der II. Tisckklasse, freie
Wohnung, Heizung, Belenchtuug, Wäsche uud Arzuei.

16. Die Oberwäscheriu Lohu..............
Außerdem wie vorstcbcud.

17. 3 Köchiuueu resp. Küchenmägdc zum Durchschnitts Lohnsätze von
180 Mark.................
Dazu freie Station (Beköstigung in der III. Tisckklasse^.

I«. 2 Wäscherinnen znm Durchschnitts Lolmsatzevon >«0 Mark . . .
Außerdem wie vorstehend.

19. Der Gärtner Lohu................
Außerdem wie ae! 15.

2N. Der Maschinist Lohn..............
Außerdem wie vorstehend.

21. Zwei Maschiuenheizer znm Durchschnittslohnsatze von 360 Mark .
Außerdem freie Station, Beköstigung in der III. Llasse.

22. Der Tischler Lohn................
Außerdem wie vorstehend.

23. Der Magaziuwärter Lohn.............
Außerdem wie vorstehend.

24. Der Pferdeknecht Lohn..............
Außerdem wie vorstehend.

25. Die Kuhmagd Lohn...............
Außerdem wie vorstehend.

19700

900

750

750

9894

300

360

540 —

360 —

600 —

900

720

750 -

324 —

360 —

240 —

37508 —
44"-
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Lauf.
Nr. der

Titel.
Benennung der Uitel. Betrag.

il.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIll.
IX,
X.

XI.
XII.

Xlll.

Transport

26. Zwei Hausdiener Lohn ..............
Außerdemwie vorstehend.

2?. Der Nachwächter«ohn ..............
Außerdemwie vorstehend.

28. Der Pförtner im Verwaltungsgebäude «ohn........
Außerdem wie vorsteheud.

29. Der Pförtuer am Oecouomiethore Lohn.........
Außerdem freie Wohuuug, Heimug, Beleuchtung und Arznei.

30. Neuumcration für einen Barbier, zu verwenden nach Uebercinknnft.
31. Zn Remunerationen für das Obcrwärter und Wartverfonal, Unter

bcamte und Dienstleute, zu verwenden mit Genehmigung des Pro-
vinzial Verwaltuugsratbes .............

Summa Tit. l

Beköstigung ...................
Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug ........
Haus Utcnsiilen, Handwertsgcräthe, ärztliches Instruuientarinm ....
Reinigung.....,..............
Hnzuug ....................
Beleuchtung ...................
Arznei und Verbandmittel...............
Für die Bibliothek.................
Für Unterhaltung der Gebäude und bauliche Aulageu......
Iusgemeiu....................
Ertraoroinarium zu unvorhergefcheneu Ausgabe,,, zu verwenden mit Geneh-

mignng und zur Abruuduug ............
Zuschußzur Land- und Bewirthschaft laut Spezial-Etat Lit. H. . . .

Summa der Ausgabe

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt
Die Ausgabe beträgt

Balcmcirt.

37508

480

300

180

600

150

1550

40708

02400
12500
4000
4000

20000
7500
1500
000

7000
4000

1732
1500

197500

197500
197500
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lll.

IV.
V.

VI,
VII,

IV
V

VI.
VII.

VIII.

Eilinllhme.

^. Landwirthschaft.

Ertrag der Oarleu^ und Ackerfelder ........ . . ,
Ertrag der Wiese», Nasenplätze und Löschungen ........
Ertrag der Obstbäuine ................

Summa ^

L. Vieh wirthschaft.
Ertrag der Kühe ..................
Ertrag des Federviehs ................
Für verkauftes Bieh .................
Werth des Düngers ................

Summa ,1

Ausgabe.

H. Landwirlhschaft.

Taglohn zum Betriebe der Landwirthschaft .........
Ankaufvon Sämereien, Bäumen, Sträuchern, Stangen und Pfianzeu
Für Dünger...................

-l. aus der eigeuenWirthschaft .......- . 030 Mark
>,. Kunstdünger .............. NX! „

Summa
Für lluterhattuug der laudwirthschafllicheuberathe uud Fuhrwerle . .
IuSgeme,!! ....................

Summa ^

L. Vichwirthfchaft.
Für Fütterung und Streu...............
Für Ankauf von Kühen ................
IuSgemeiu ...................

Snmma Z

ll»00!
200!

4200

0000
100

3000
«30

9730

1700
800

730
400
100

3730

8500
3100

100

11700
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Abschluß.

Bei der

^andwirthschast.

Bei der

Viehwirthschaft.
Summa.

Die Einnahme beträgt ........

Die Ausgabe beträgt , , , , ,

4200

3730

0730

11700

13930

15430

Mithin Ueberschus; . . , 470 — —

— 1970 1500

Monmll-Sähe für Jutter und Streu,
ml Titel VI.

Ratioueu Veda r
' Bedarf im Ganzen.

Thier-
Gattung.

^
^
M

pro

Jahr.

pro

Ratio n. Hafer. Heu. Stroh. Äleicn, Rüben.
Grün-

futter.
Kilogr, Kilo»,!.'. H><o„r. ! Kiloqr. Kilo»r Kilos,,.'

s Hafer, . 0,°»» Äilo^r, j
!.

Pferde 2 780 < Heu . . 10,»»» >4745 7300 58t0^
! Stroh. . 3,»»» „ Futter ll „ . . 5,«»» „ Streu 1
s Heu . . 10,»»»

!Kühe 10 Im Winter !
2700 1

Äleieu, . 0,«°»
Rüben. . >0,°»°

27000 13500 1755 28350 —

! Stroh. . 5,»»» 1
„ Im Sommer / Orimsutlcrl>0,<>»» 1

950 ) Bleien, . >,»«» ^ 5700^ 950 ^7500

Sa. 3650 ^ Stroh, . 0,«»» 1
Hühner 30 , 0950 Hafer . O,»-,»

Summa

328,»»» — -^ — —

5073.°»» 34300 25040 2705 28350 47500

Anmerkung: Das Futter der Kühe ist excl. der Küchenabfallcberechnet.
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Anlage 33.
Düsseldorf, den 26. Februar 18??.

Referat
über die Pensionirung des Provinzial-Feuer-Societäts-Secretairs Lindner.

Der Seerelair Lindner, welcher am 1. Februar 1837 ans Kündigung bei der Provinzial-
FeuerSocietät angestellt wurde, hat am 14. Dezember 1874 bei der vorgesetztenDirektion seine
Pensionirung wegen anhaltender Krankheit und dadurch hervorgerufenerDienstnufähigkeit nachgesucht.

Da dem Antragsteller ein gesetzlicherPensiousansprnchnicht zusteht, hatte der Provinzial-
Verwaltnngsrath in seiner Sitzung vom 14. Januar 1875 die Entlassung desselben aus dem Dienste
vom 1. Februar 1875 ab genehmigtund demselben eine jährliche Unterstützungvon 500 Thlr. —
1500 M. bis zum Zusammcutritt des nächsten ordentlichenProviuzial Landtags bewilligt, zugleich
aber beschlösse,,,das Gesuch des :c. Lindner nm Bewilligung einer Pcusiou iu Gcmäßheit des 8> 2
des Peusious-Neglcments für die provinzialständischenBeamte» dem nächsten ordentlichen Pro-
vinzial-Landlagezu unterbreiten.

Der :c. Liudncr, welcher bereits ein Lebensalter von 60 Jahren zurückgelegt hat, ist uach
dem eingereichten Atteste des Arztes und nach dem Gutachten seiner vorgesetzten Direktion zur Er¬
füllung seiner Amtspflichtendauerud unfähig. Da derselbe nnr auf Kündigung angestellt war, so
steht ihm ein rechtlicher Anspruchauf Pensioniruug nach 8' 2 alin. 1 des Pensions-Reglcmeutö
für die provinzialständischenBeamten nicht zur Seite; demselbeu kann jedoch, da er zuletzt eine iu
dem Äesoldungsetat der Provinzial-Feuer^Soeietät aufgeführte Stelle bekleidete, vom Provinzial-
Landtage auf Gründ des ß, 2 »liu, 2 des Pensions Reglements eine Pension bewilligt werden.

Im Falle der :c. Lindner pensionsberechtigtwäre, würde die ihm zu gewährende Pension
bei einer Dienstzeit von 3? Jahren 11 Monaten und bei Anrechnungder im Militärdienste vom
1. Oktober 1830 bis 1. April 1836 zugebrachten Zeit von 5 Jahren 6 Moualen, also bei einer
Gesammt-Dienstzcitvon 43 Jahren 5 Monaten, und bei dem zuletzt bezogenen etatsmäßigen Ge¬
halte von 1000 Thlr. sich auf 663 Thlr. ^ 1989 M. jährlich belaufen.

Nach dem Berichte der Direktion hat der lc. Lindner während seiner langjährigen Dienst¬
zeit zu erheblichen Klagen keine Veranlassung gegeben; die Vermögenöverhällnissesind auch nicht
derart, daß er bei völliger Arbeitsunfähigkeitfeine letzten Lebenstage ohne Pension iu Ruhe ver¬
bringen könnte, daher dürfte es iu der Billigkeit liegeu, dein :c. Liudner eine Pension für seine
treu geleistete» Dienste zuzubilligen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt daher, dem früheren Sccretair Linduer eine
jährlichePension von 1500 M. vom 1. Januar 1877 ab bewilligenzu wollen.

Der Vorsitzende des Prouilyial Verwaltungsraths.
In Vertretung:

Fr Hr. v«n Geyr,
«ice^andtags-Marschall,
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Anlage 34.

Düsseldorf, den ?. März 1«?7.

Referat
des H'rovinzml-Merwaltmtgsratljs,

betreffend die Verlegung der Rheinischen Provinzial-Hülfsiasse von Eöln ncich Düsseldorf,

Nachdem im Provinzial-Verwaltnugsrathe bereits wiederholt die Verlegung des Sitzes
der Provinzial-Hülfs-Kassc von Köln nach Düsseldorf in Anregung gebracht worden, beschloß der
Provinzial-Verwaltnngsrath iu der Sitznug vom 13./1U. Dczeinber pr. zunächst das Gutachten der
Direktion der Provinzial Hülfs Kasse einmholen; dasselbe lautet wie folgt:

„Auf das Schreiben des Herrn Landeö-Direltors der Rheinprovinz vom 2s, Dezember
pr. Nr. 2l,114 ist zu berichten, daß, wenn die bereits in dem Provinzial Verwaltnugs-
rathe ventilirte Frage: „ob nicht in den, Umstände, daß die Stadt Köln den Central-
Punkt für den Geldverkehr der Rheinprovinz bildet, ein Grund für die Belassmig der
Proviuzial-HülfS-Kasse in der Stadt Köln gefunden werden müsse,"

„verneint werde, gegen die Verlegung dieses InstitntS nach Düsseldorf keine Bedenken
vorzuliegen scheinen, daß es aber vielleicht der Erwägung bedürfen möchte, ob nicht, wozn
die Provinziell Verwaltung bcfngt sei, eine Eommandite iu Köln zu errichten sein möchte."
In der von der Direktion vorstehend erwähnten Bedeutung der Stadt Köln für den Geld¬

verkehr kann jedoch nach der Ansicht des Proviuzial Vcrwaltnngsraths kein Hindernngsgrnnd für
die Ueberführung der Hülfs-Kasse nach Düsseldorf gefunden werden.

Sollte sich nämlich auch, was jedoch nicht wahrscheinlich ist, bei hiesigen Bankgeschästen
zur rentbaren Deponinmg größerer Bacirbestände ohne Kündigungsfrist keine Gelegenheit bieten,
so kann immerhin der seitherige Depositcnvcrkehr mit den Kölner Bankhäusern von Düsseldorf
aus ohne wesentliche Schwierigkeit fortgesetzt oder ein solcher auch mit andern auswärtigen Bank-
geschäftcn angeknüpft werden. Der Umstand, daß in Köln eine Effekten-Börse besteht, kann eben
falls nicht gegcu die Verlegung der HülfS-Kaffc nach Düsseldorf geltend gemacht werden, weil cigent
liche Börsengeschäfte vou der Hülfökasse doch nicht betrieben werden und bei etwaigen größeren
Transaktionen doch stets auf die Berliner Börse, deren Knrse maßgebend sind, recurrirt werden
müßte. Die Errichtung einer Eommauditc in Köln dürfte zunächst nicht erforderlich erscheinen;
sollte sich etwa späterhin das Bedürfniß einer solchen herausstellen, so bleibt es iu Gemäßheit
des §. 26 des reviditten Statuts der Provinzial-Hülfstasse vom 15. Januar 1873 der Provinzial-
Vertretung unbenommeu, die hiezu erforderliche» Maßnahmen einznleiten.

Die sichere Aufbewahrung der Baarbcstände uud Effekten der Hülfskasse wird ferner in
Düsfeldorf ebenfalls auf keine Schwierigkeiten stoßen, indem bis zu dem Zeitpunkte, wo das nene
Stäudehcms fertig gestellt seiu wird, sich ein zweckentsprechendesProvisorium in der Art schassen
läßt, daß die Hülfskasse in dem feuerfesten Gewölbe und Tresor des Feuer-Societäls-Gebäuoes
hierfelbst untergebracht und die Führung der Kaffengeschäfte, welche seither von Beamten der König¬
lichen Ncgierungs-Hauptkasse zu Kölu wahrgenommen wurde,,, gegen Gewährung der bisherigen Ver¬
gütung dem Rendautcu oder einem sonstigen Kassenbeamteu der Societät interimistisch übertragen wird.

45
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Sollte, was jedoch kaum auznuehmeu ist, der jetzige Vorsitzende der Direktion gleichzeitig
hierher überzusiedeln gewillt sein, so würde eine Aenderung in der Zusammensetzung der Direktion
der Hülfsfasse nicht einzutreten brauchen; andernfalls wäre, da die beiden audern Direltions Mit¬
glieder auswärts wohnen nnd es nothwendig erscheint, daß mindestens der Vorsitzende der Direktion
am Sitze der Hülsstassc seineu Wohnsitz hat, die Neuwahl weuigsteus Eines uud zwar in Dussel
dorf wohucudcu Mitgliedes durch deu Proviuzial-Vcrwaltungsrath iu Geniäßhcit des Art. 2 des
Reglements, betreffend deu Uebergang der Proviuzial-Hülfskasse in die ständische Verwaltung, als
geboten zu erachten.

Was die seither von Beamten der königlichen Regierung zu Köln versehene» Sekretariats¬
geschäfte betrifft, so würden sich hierfür gegcu Gewähruug der seitherigen Vergütung nuter deu
Subalternbcamten der proviuzialstäudischen Eeulral-Verwaltuug leicht die geeigneten Persönlichkeiten
finden lassen,

Wcuu hieruach der Verlegung der Proviuzial-Hülfslassc uach Düsseldorf iu Bezug auf
den Geldverkehr, anf den Ort der Unterbringung uud auf die mit der Weiterführuug der Ver¬
waltung zu betrauende» Beamten keine Schwierigkeiten entgegen stehen, so sprechen von der audereu
Seite gewichtige Momente für eine solche Verlegung.

Bereits bei Erörterung der Frage über die Verlegung der Proviuzial-Feuer-Societät von
Kobleuz nach Düsseldorf murre s. Z. die Transferiruug dieses Instituts hierher schou deshalb als
besonders wüuschenswerth bezeichnet, >vcil in Düsseldorf der Sitz der ständische»EentralVerwaltnng
sei uud somit eine niebl unbedeutende Erleichterung des geschäftliche!!Verkehrs eintrete» werde.

Dieser Grund trifft in noch höherem Maße bezüglich der Verlegung der Provinzial-Hülfs.
tafse zu. Der Geldvertehr der stäudischeu EentralKasse, sowie der Provinzial-Feuer-Soeietäts-
lasse mit der Rheinischen Hülfskasse ist nämlich ein so bedeutender uud frcqucnter, daß schon zur
Vereinfachung und Erleichterung dieses Geschäftsverkehrs auf eine baldige Vereinigung jener 8 Kassen
an Einem Ort Bedacht zu uehmcn sein wird.

Diesem beständigen nnd bedeutenden Geldverkehre unter den gedachte» 3 Kassen gegenüber
kann der mit einige» Bankgeschäfte» in Köln bestehendeDcpositeuverkehr uicht iu Betracht kommeu,
so daß, selbst wenn der Verkehr mit dieseu Bankgeschäften nach der Verlegung beibehalten werden
müßte, dennoch dnrch die letztere eine ganz erhebliche Erleichterung der Geschäftsführung uicht allein
für die Provin,ial'Hülfslasse, sonderu auch für die Üentral-Vcrwaltung nnd für die Provinzial-
Fener-Societät herbeigeführt werden würde.

Außerdem hat die Centralstellc der provinzialständischen Verwaltung im Laufe des Jahres
bisbcr nur mittelst der monatlichen Kasscnnbersichteu und nach dem Schlüsse des Jahres nur
mittelst Vorlage der Rechnung die Geschäftsführung und den Verkehr mit der Hülfskasse verfolgen
können, während es doch als wüuscheuswerth bezeichnet werden muß, daß die CcntralVerwaltuug
beziehungsweise der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath zu jeder Zeit einen tiefern Eiublick i» de» Geschäfts¬
betrieb der Hülfökasse z» gewiuuen nnd die ihm statntgcmäß zustehende Enratcle in eingehenderer
Weise, als solches jetzt thnnlich ist, auszuüben vermag. Dieses ist nur durch die Verlegung der
Hülfskasse nach Düsseldorf zu erreichen. Hierdurch wird dieses wichtige uud mit so bedeutenden
Fonds ausgestattete Institut uicht nur in eine nähere Fühlung und Verbindung mit der ganzen
proviuzialstäudischeu Verwaltuug überhaupt gebracht, sondern insbesondere auch dein Provinzial-
Verwaltungsrathe Gelegenheit geboten, wenn nöthig, in gemeinsamen Sitzungen mit der Hülfskassen-
Direktion wichtige Angelegenheiten des Instituts in förderlicher Weise zu verhandeln.
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Da jedoch die Provinzial-Hülfslassc „ach 8- 1 des AllerhöchstgenehmigtenStatuts vom
15. Januar 1873 ihren Sitz und Gerichtsstand in der Stadt Köln hat, so bedarf es zur Ver¬
legung derselben nach Düsseldorf vorab der AllerhöchstenGenehmigung resp. Abänderung der
gedachten statutarischen Bestimmung.

>'N Erwägung aller vorstehend vorgetragenenVerhältnisse wird daher beantragt:
„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Vcrwaltuugsrath beauftragen, bei des Kaisers

und Königs Majestät die AllerhöchsteGeuchmigungzur Verlegung des Sitzes und Gerichts-
staudes der RheinischenProvinzial-Hülfstasse von Köln nach Düsseldorf, bezw. zu einer
entsprechenden Abänderung des letzten Satzes in §. .1 des revidirten Statuts der Pro
vinzial Hülfslassc vom 15. Januar 18?.". zu erbitten, und im Falle der Allerhöchst ertheilten
Genehmigungdiese Verlegung baldlhunlichstzur Ausführung zu bringen."

Der PromnMl-VerwttltlmgSlath.
In Vertretung:

Frhr. von Geyv,
W«°Lcmdtags°Marlchall.

Anlage 35.

Reglement
für das Kassen- und Nechnuugswesen der ständischen Verwaltung der Nheinprovinz.

Kassen-Verwaltung.
8. 1.

Die Führung der Gesammt-Kasseugeschäfte liegt der proviuzialstäudischcu Eentralklasse ob,
soweit nicht für einzelne Institute besondere Kassen bestehen oder für einzelne Zweige der Verwaltung
Hülfstasscn eingerichtetwerde». Die Ccntralkassc hat für den Umfang ihrer Wirksamkeit sämmtliche
Einnahmen der ständischen Verwaltung einzuziehen, die Zahlungen gegen Quittung der Empfangs¬
berechtigten zu leisten und über Erhebuug und VerwendungBuch und Rechnung zu legen.

s. 2.

Einnahmen und Ausgaben der Verwaltuug dürfen nur auf schriftlich ertheilte Anweisungen
des Landesdircktorsbewirkt werden. EiugchcudeEinzahlungen oder «»geboteneGelber, welche an
sich an die Kasse geleistet werden können, für welche aber noch keine Anweifnngergangen ist, sind
zwar anzunehmen, die ständische Eentraltasse hat aber sofort Einnahme-Anweisunguachznsnchen.
Ueber alle Einnahmen hat die ständische Centralkasse dein Einzahler Quittung zu ertheilen.

Ueber jede geleistete Zahlung muß die ausgestellteQuittung des berechtigten Empfängers,
an welchen die Zahlung erfolgt ist, unmittelbar beigebrachtund als Belag asservirt werden; diese
Quittung muß die Angabe des Betrages in Zahlen und Worten, den Gegenstand und Zeitraum
für welchen die Zahlung erfolgt, fofern dies nicht aus der unmittelbar vorausgehendenAnweisung
ersichtlich ist, endlich die vollständigeNamcnsunterschrift des Empfangsberechtigtenenthalten. In
zweifelhaftenFällen hat die ständische Eentraltasse die Bestimmung des Landes-Direktorseinzuholen,
unter welchen Cautelen gezahlt werden soll.

45 »
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Die Geschäfte der provinzialständischcn Eentraltasse zerfallen in drei Haupttheile
n.) die Kassen Borstands- und Eontrol Geschäfte,
d) die Kassircrgcschäfte,
o) die Buchhalterci (Auch' und Rcchuungsfübrnng).

Vorsteher der Kasse ist der Neutnieisler. Er hat für den ordnungsmäßigen 6wsckäfts-
betrieb in seinein ganze» Umfange und bei eigener Verantwortlichkeit Sorge zu tragen, Er hat
die gesammte lassen- und Buchführung dergestalt iu Uebersicht und Uebereinstimmung zu erhalten,
daß solche iu allen Theilen jederzeit vollkommen übersehen werden lauu. Er mus! diese Ueberein-
stimmuug darzulegen stets im Stande sein. Ohne seine vorgäugige Zustimmung darf daher nichts
eingenommen oder ausgegeben werden. Bei etwa vortommeuden und bis zum Tagcsabschlussr nicht
zu beseitigende» Differenzen zwischeu dc» Ergebnissen der Bücher uud dem Kasseubestande hat er
diese unverzüglich zur Keuutuiß.des ^.audcs-Direttors zu bringen.

Sämmtliche bei der Kasse eingehenden Dienstsachen werden dein Reutmeister übergeben,
von demselben eröffnet, präseutirt und von ihm selbst mit möglichster Beschleuuiguug bearbeitet oder
dem Nendantcu bezw, Buchhalter zur Bearbeituug übergeben.

Zum (Geschäftskreisedes NentmeistcrS gehört sonach im Wesentliche» der ganze erste Theil
der Kassengeschäfte lvergl, 8- ^) namentlich die Bearbeituug aller Generalien bei der Eeutraltasse
und die Führung des Haupt Eiuuahme- und Ausgabe ^ouruals (eonf. 8- i>).

8. 5.

Die Eafsirergeschäfte liegen dem Rrndanten ob. Er hat den eigentlichen Geldvertehr, also
die Empfangnahme aller zur Eeutraltasse gelaugeudeu Gelder und geldwerthen Papiere, sowie die
Zahlung aller baar oder in vergleiche» Papiere» z» leistende» Ausgaben zu bewirken.

Er ist hierbei von dem Nc»tmeister in der Art abhängig, daß er ohne dessen vorgängige
Zustimmung Nichts vereinnahmen oder verausgaben darf. (8- 4.)

Der Nendant hat über alle baaren Einnahmen »nd Ausgabe», welche bei der Kasse vor¬
kommen, ein Journal (Kassenbuch) zu führeu, in welches alle baaren Einnahmen und Ausgaben in
chronologischer Reihenfolge eiugetrageu werden, (vgl. 8- 9-)

Bei allen durch ihn zn bewirtenden Annahme» und Zahlungen von Geldern und geld¬
werthen Papieren liegt ihm die Anwendung genauester Aufmerksamkeit und sachverständiger Bor
ficht ob.

Er hat deshalb für allen und jeden Verlust zu haften, welcher bei feinem täglichen Ein¬
nahme, und Ausgabe-Geschäfte durch Mauquement, unrichtige Zahlung, falsche nnd nicht gangbare
Münzsorten, ungültige, als baar eirculirende Papiere oder auf fönst eine Weise durch sein Versehen
entstanden ist.

Von derartigen Verlusten hat der Rendant sofort nach der Entdeckung dem Nentmeister
Anzeige zu macheu.

An der Buch- und Rechnungsführung uimmt der Rendant nach Maßgabe der von dem
ttandcsdirettor festzusetzendenbesonderen Geschäfts-Eintheilung Theil.
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8- 6.

Der Reudaul ist verpflichtet, alle ihm anvertrauten Kassenbestände von anderen Geldern
vollständig getrennt in dem feuerfesten Geldschraut aufzubewahren.

Der Geldschrant steht unter gemeinschaftlichemVerschluß des Reulmeisters und des Ncudauteu.

8- ?.

Der Rendanl darf uur solche Geldsortcu und Münzen iu Zahlung anuehmeu, die gesetz-
lichen Curs haben, oder deren Annahme ihm von dem Laudcsdirettor gestattet ist.

Ebenso darf er geldwerlhe Papiere nur danu annehme», wcuu er hierzu Weisung erhalten
hat. Münze», Kasseiischeine,welche er für falsch erkennt, sind dein Zahluugsleisteudeu uichl zurück
zugeben, sonder» mit eiuer über den Empfang des falschen Stückes aufzuuchmendeu Verhandlung
sofort dem Vaudesdirettor vorzulegen.

8- 8.

Die Hauptgeschäfte der Buchhalterin bestehen in der Contirung der Einuahmeu und Aus>
gaben in den vorgeschriebenen Manualen uud iu der Aufstellung der Rcchuuugen.

Der Buchhalter hat die Kassenbücher mit Genauigkeit und Deutlichkeit »uter Vermeidung
jeglicher Rückstände bei der Eintragung von Einnahmen n»d Ausgaben zu führeu.

Die au bestimmte Friste« gebuudeueu Dieustarbcitcu hat er in den vorgefchricbeueuFriste»
bei persönlicher Verantwortuug piinkllichst auszusühreu.

Auch ist es Pflicht des Buchhalters, auf die Fälligleitö-Termiue bei Kapitalien und
Zinsen- oder Pacht Erhebungen zu achleu uud spätesleus 8 Tage nach Ablauf dieser Termine die
Einziehung in Antrag zu bringen.

Der Rentmeister uud der Rendaut nehmeu au den Bnchhaltereigeschäften nnr in soweit
Theil, als sie neben den ihnen speziell obliegenden Arbeiten hierzu uach dein Ermesseu des Landes-
direllors im Stande sind, und soweit der Buchhalter diese Geschäfte uicht allein bewältigen tann.

Buch- und Rechnungsführung.

Das von dem Rentmeistcr z» führende Haupt-Einnahme und Haupl-AusgabeIournal
muß in chronologischer Ordnung ohne Zwischeuränme uutcr Angabe des Datums, des Gegeustaudes
und der Summe alle Eiuuahmcu uud Ausgaben sämmtlicher Verwalluugeu resp, einzelner Fonds,
über welche Scparat-Rcchuuugcu zu legen sind, sowie die Depositen uud Vorschüsse uiufasseu. Das
Formular für die Iourualführung wird durch deu ^audesdireklor festgestellt. Wcuu es nicht mög¬
lich ist, iu dem Haupt^Iournale für alle Fouds mit Nebenfouds uud gebotene» Abtheilungen
Eolonnen vorzusehen, so sind unter Vereinigung mehrerer Fouds in einer Eolonne des Hauptjournals
besondere Hülfsjourualc zu führeu, welche die erforderliche Vcrthcilnng nachweisen.

Die Führuug des Kasscujouruals (Kassenbuches) durch deu Rendanten (8- 5) erfolgt eben¬
falls nach einem von dem ^andesdirettor fcstznselMden Formulare. In das Kasfenjourual siud
alle baaren Eiunahmcu uud Ausgaben in dem Momente, in welchen: sie erfolge», fortlaufend uuter
Anführung des Datums, des Gegenstandes der Zahlung und des Namens des Zahlers resp.
Empfängers einzeln einzutragen, so daß dieses Journal deu gesammteu und täglichen baaren
Kafseuverkehr darstellt.
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ß. 10.

Sämmtliche Bücher müssen, soweit beide Seiten ein Ganzes ausmachen, foliirt, sonst aber
paginirt werben; auch sind dieselben durch den Landesdirektoroder einen dazu beauftragten Ober-
beamten zu paraphiren.

Es darf keiner Einnahme- oder Ausgabe-ÄnweifungFolge gegeben werden, welche nicht
mit der Nummer und Bescheinigungder Eintragung in die Kassen Eontrole versehen ist.

Die Nummern des Hauptjonrnals und des Kassenbuchessind jeder Anweisung resp.
Quittung beizufügen.

Die Journale sind ans jeder Seite zu addireu, der liebertrag ;u bewirten nnv die Bücher
monatlich in der Weise abzuschließen,daß dem Abschluß des lauseudcuMonats die Summe der
vorhergehendenMonate hinzugerechnet wird.

Zum Vergleichmit dem Knsseubestande ist ein täglicher Abschluß iu der von dein Vaudes
direktor zu bestimmcndeu Form zu bewirken.

8- 11-

Außer deu Hanpt-Ionrnalen des Rentmeisters nnd dem Kassenbuchdes Rcndanten sind
Mannale für die einzelnenVerwaltungen bezw. die einzelnenAnstalten, für welche besondere Nech
nnngen zu legen sind, nach einem von dem Landesdircttor festzusetzende»Formular nach den Titeln
und Positionen der betreffendenEtats zu führe». Die sämmtlichenEinnahmen und Ausgaben sind
täglich aus den Journalen in diese Manuale zu übertragen, welche beim Finalabschlussedie Rech¬
nungen darstellen. Zur Eoutrole über die deu ständischen Spezialtasse» überwicsenenZuschüsse und
der über die aus den gu. Zuschüsseu geleistete!, Zahluugeu erfolgte» Aufrechuuugen,hat die de-
treffendeBuchhalter« ciu besonderes Vorschuß-Manual zi: führen, woraus die Bestände, resp. Vor.
schüsse jeder ciuzelueuKasse ohue Weiteres ersichtlich sind.

Oeldeinnahmen, deren Bestimmung noch nicht bekannt ist, oder die Verwaltnngszweige
betreffen, über welche Manuale nicht angeordnet find, unterliegen der Eintragung in ein Depositen-
Journal nach eiueni von dem Landcsdirettor festzusetzenden Formular, Vorschußzahlungen der
Eintragung in das Vorschnß-Eontoebenfalls nach einem von dem Laudesdirettor zu bestimmenden
Formular.

ß. 12.

Neber die durch die Post ankommendenuud abgeheuoeuGeldseuduugenhat der Neudant
ein Postduch nach dem für die Staatsverwaltung gellenden Formular ;u führe».

8. 1^.

Sämmtliche Ontragnugeu iu die Kasseubüchcr sind in Worten dem Gegenständenach und
der Summe nach in Zahlen deutlich zn bewirken.

UnrichtigeEintragungen dürfen weder durch Rasuren uoch auf sonstigeWeise gänzlich
weggeschafft werden, unterliegen vielmehr durch Dnrchstreichuugnnd Hinzuschreibenin der Weise
der Berichtigung, daß das fehlerhaft eingetragene uoch lesbar bleibt und das Richtige deutlich
darüber oder daneben geschrieben wird.

Die Kassenbücher sind im Kassenloealezn bewahren uud außerhalb der Bnreaustunden
unter besonderen,Verschluß zu halteu. Kassenbücher,sowie Coneept-Nechnnngennnd Manuale,
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welche deren Stelle vertreten, tonnen nur nach Ablauf der für die Staatsverwaltung geltenden
Fristen und zwar nach Verlauf von zehn Iahreu feit Dechargiruug der betreffenden Jahres.Rech-
nnngcn, Asservatcn und Vorschußtouteu erst nach M> Iahreu, die Haupt Iouruale erst uach 50
Jahren seil dem Ablauf des Jahres, für welches sie angelegt sind,'und auch dann nur auf schuft-
liche Genehmigung des Vandesdireklorö vernichtet werden.

8- 15.

Für deu Fall, daß iu dem Haufe des Kassenlotals oder in dessen Nahe Feuer entstehen
sollte, haben die Kassenbeamteu sich sofort im Kassculokale cinzufinden, um bei Rettung der Kassen
bestände, Bücher und Aeten behülflich zu sein.

8- l«>,

lieber die «assenführnng während eines jeden Kalenderjahres hat die ständische Central-
lasse in dem Aprillcrmiue der regelmäßige!, KassewRevisiou des folgende» Jahres einen ss'iual-
Abschluß zu machen und bis zum l. Juli nach einem von dem ^audesdiretlor ;u bestimmenden
Muster fiir Form und innere Ordnung Iahresrechuuugcn zu stelleu

8- l?.

Die Iouruale (8- ^) s>"d bis zu dem Finalabschlüsse <8- l<!) forlmfiihren und alsdaun
abzuschließen.

Der bei diesen, Abschlüssesich ergebende Bestand ist iu das Iouruat für das ucue lau
fcude Kalenderjahr zu übertragen,

Docnmcüteu Tepositorilll».

8- 1«.

Das Documenleu Dcposilorium, in welchem alle geld>verlheu Doenmenlc deponirt werden,
wird von dem Vandesdireklor, resp, einem dazu beauftragleu Oberbeauitc» beansfichligt uud von
dem Rentmeister und dein Rendanten verwaltet.

Die Dokumente sind in einem eigens dazn bestimmlen, niil vrei verschiedenen Schlüsseln
versehenen Schranke, wozu der ^andesdirettor resp, ein von ihm beauftragter Oberbecuute, der
Neutmeister und der Rendant jeder einen Schlüssel erhalten, in gehöriger Ordnung aufzubewahren.

Ueber die depouirten uud vorher vorschriftsmäßig außer Cours zu fetzenden Dokumente
wird bei der Ecutraltasse Seitens des durch die besondere Geschäftseiniheiluug des ^audesdireltors
desiguirteu Kasscubeamteu eiu .Kapitalien Vagerbnch geführt, i» welchem die vorhaudeucu geldwerlhen
Papiere, nach deu verschiedenen Fonds und Gattungen getrennt, mit Vil, uud Rmnniern zn vcr-
zeichnen siud. Das Original dieses Lagerbnchs ist im DoeumeulcwDepositorinm niw eine zweite
Ausfertigung desselben im Geldschraule anfznbewahren.

Die^ fälligen ^inscoupous von den im Docnmenten-Depositorinm befindlichen Staals-
und anderen zinstragenden Papieren sind von dem Rendanleu iu Gemeinschaft mit dem Reut-
meister zu coupireu und bei deu betreffenden Fonds zn vereinnahmen.

Von den genannten beiden Beamten ist bezüglich der Kündigung nnd Ausloosuug der
Dokumente unter Benützung der Verloofnngs' w. Ästen Coulrole zu üben nnd für die rechtzeitige
Realisation der gekündigten oder ausgeloosten Papiere Sorge zu tragen.
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Ebenso ist von denselben die Beschaffungnener Ziuseoupons zu veranlassen.
Gleichmäßigsind beide Beamte verpflichtet,für rechtzeitigeErneuerung der Hypotheken-

Instrumente Sorge zu tragen,

Kasscn-Mfsicht,

l?. 19.

Der Landesdirklor resp, ein von ihm beantragter Oberbeamter führt die nnmittelbare
Aufsicht üoer die Kassen- und ^cechnnngsführnngder Centrallasse nnd läßl ;n diefem Zwecke eine
Kassen Eoutrole führen, in welche alle «Annahme und Ansgabe-Änweisungen chronologisch eingetragen
werden sß. l!)) nnd wobei sie die Nummer dieser Eontrolc erhalten.

8- 20.
Allmonatlich an einem von dem ^andesdirektor zn bestiinmenden Tage revidirt derselbe

resp, der von ihm beauftragte Oberbeamte die Kasse nach dem von letzterer zu übergebenden
Kasscnertraete in der Weise, daß die Uebereinstimmungdes Kassenbestandcsmit der Angabe des
Erlractes nnd den vorgelegte» Abschlüssen der Einnahme- und Ausgabe-Journale coustatirt und eine
Berglcichung der KassewEontrole mit den Journalen nnd Mannalen vorgenommenwird. Das
Ergebniß wird in Prototollform nnlcr dem ^erreichten Kassen-Erlraetevermerkt.

Mindestens einmal im Jahre ist eine unvorhergesehene Revision oer Kasse vorzunehmen
wobei in gleicher Weise zn verfahren und ein Protokoll aufzunehmenist.

besondere Vorschriften.

8. 21.
Alle Schriftstücke und Quittuugeu werden von dein Buchhalter, dem Rendanten und dem

Ncntmeister gemeinschaftlich vollzogen.
«. 22.

Die Fertigung der Reinschriftender Rcchunngen, Abschlüsse :c., welche durch die Kassen-
bcamten neben den ihnen obliegendenGeschäftennicht gefertigt werden können, erfolgt durch eine»
von dem Landesdirettorbezeichneten, dazu geeiguetcn Kanzlislen.

Für die mechanischen Dienstleistungeninnerhalb und außerhalb oer Kasse wird der Eeu-
traltasse ein geeigneter Bote als KassendiencrSeitens des Vandesdirektorszugewiesen,welcher
Beträge bis zu 1500 Mark unter seiner Verantwortn»,«,nach uud vou der Post zu besorgen hat.
Beträge über 50,U<»0 Mark hat die (!entraltasse im Orte beziehungsweise nach und von der Post
in Begleilnng eines von dem ^andesdirettor näher zn bestimmenden Setrelariatsbeamten zu besorgen.

8- 23.
Die nothwenoigenEorrespoiwenzenführt die Eentralkasscselbstständigunter gemeinschaft¬

licher Unterschriftnach Vorschriftdes tz. 21.

8. ,',!.
In Beziehung auf die dieustlichen Angelegenheitenhaben die Beamten der Centralkasse

strenge Amtsverschwiegenheit zu beobachten.
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tz. 25.

Gewerbliche Nebenbeschäftigungen sind den Kasseubeamten, ebenso wie die Uebernahme
eines Nebenamtes ohne schriftliche Genehmigung des Vaudesdireltors untersagt.

ß- 20.

Die Kassenbeauiten dürfen sich ohne Urlaub nicht aus ihrem Dienstorte über Nacht entfernen.

Anlage 3U.

Referat
des Z»rm'inzml-Aerwal'tun!!5rlttl)ü "" den H»lttnillzial^nndta«;.

Der PeusionsSatz für die in die Rheinischen Proviuzial TaubstuiumeuÄustalteu aufge¬
nommenen taubstummen Kinder ist im letzten Absatz des ß. 1 des Reglements, betreffend den
Uevcrgang der Taubstummen-Schulen zu Brühl, Kempen, Nioers und Ncuwied in die ständische
Ceutral-Verwaltuug (Nr. 25 der Zusammenstellung der für den provinzialständischcn Verband der
Rheinprovinz ergangcnen Gesetze) bis zn anderweitiger Feststellung durch den Provin^ial Landtag
auf 50 Thaler -^ 150 Mari jährlich festgesetzt.

Die provinzialstä'ndische Vcnvaltung ist iudesscu genöthigt, Behufs Unterbringung solcher
Kinder bei Pflege Eltern erheblich höhere Beträge zn zahlen, nämlich zur Zeit theils 210 Mart,
theils 234 Mark, in eiuzelnen Ausnahme-Fällen sogar 300 Mark per Jahr.

Da es hiernach erforderlich erscheint, den seitherigen PeusionS-Satz von 150 Mart zn
erhöhen, die Normirung eines einheitlichen, für alle Schulen und Kinder maßgebenden Pensions-
Satzes aber nicht angänglich sein wird, so beantragt der Provinzial^Verioaltungsrath:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, daß der Pcnsions-Satz für die in die
Rheinischen Provinzial Taubstummen-Schulen aufgenommenen taubstummen Kinder vom
1. Januar 1878 ab in dem Ersatze des Seitens der provinzialständischen Verwaltung
für die Unterbringung jedes einzelnen Kindes bei Pflege-Eltern zu zahlenden Iahres-
Bctrages, jedenfalls aber in gewöhnlichen Fällen nicht in eine», höheren Betrage, als
252 Mark, zu bestehe» habe."

Der PromnM-VtrwnIiungsrntli.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Laudtags-Marschall.

4s
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Anlage 37^ Düsseldorf, den 16. Februar 1877.

Referat
des H'romnzial-Ierwaltultsssratljs an den Mrovinzial-^andtag,

betreffend den Antrag des «reifes Meisenheini auf Uebernahme der Kreisstraßen als Provinzialstraßeu,

Im 8- I I des unterm 17. Ianncir 1876 genehmigten Regulativs betreffend die Ver¬
einigung der iu der Nheinprovinz bestehenden BezirlSslraßenfoudö und der Fonds znr Unterhaltung
der Staatsstraßen zu Einem Proviuzialstraßenfoudö ist die Uebernahme der Kreisstraßcn des «reifes
Nektar und des «reifes Meisenheim auf de» Provinzialstraßenfonds künftiger Negnliruug vorbe
halte» worden. Bis zur Uebernahme bleiben die Oemeiuden des Kreises Wetzlar und des
«reifes Aieisenheim von der im H, 8 des Regulativs vorgesehene» Umlage zum Proviuzialstraßeu-
fonds befreit.

Schon im Mai 1876 wurde beim LandeS-Direktor ein Antrag der Vertretung des Kreises
Meisenheim auf Uebernahme der Kreisstraßen in den Provinzialstraßcnverband vorgebracht, der
bei der nähere» Instruirung Seitens der zuständigen Königlichen Negierung zu Coblenz aufs
Wärmste unterstützt worden ist.

Die Fürsorge für den Straßen- und Wegebau in dem vormaligen Oberamtsbczirle Meisen
heim ist durch eine laudgräfliche Vcrorduuug vom 9. Juli 1838 geregelt, welche noch Gültigkeit hat.

Nach 8> 1 dieser Verordnung sind die öffentlichen Wege im Oberamtc Meisenheim ent¬
weder Staatsstraße», oder Oberamtsstraßen, oder Vicinalwegc.

Zu Staatsstraßen, deren Aufbau, Wiederaufbau und Unterhaltung ausschließlich auf
Kosten der Staatsstraße geschieht, sind im 8- 2 der gedachten Verordnung erklärt:

1. Die Glanstrcißc, soweit sie das Gebiet des vormaligen Obcramtcs durchläuft vou der
Bayrischen Grenze bei Mcdard bis zur Preußische» Grenze bei dem Orte Oberstreit.

2. Die Nahestraße bei Baercnbach oberhalb der Stadt Kirn.
Diese Straßen sind bereits traft des Dotationsgefetzcs vom 8. Juli 1875 in den

Provinzialstraßcnverband übergegangen.
Für Oberamtsstraßen (jetzt Kreisstraßen) deren Aufbau, Wiederherstellung und Unter¬

haltung uuter Beihülfe der Staatskasse von dem Oberamte Meisenheim resp, von sämmtlichen
Gemeinden desselben zn geschehen hat, sind im ß. 3 der Verordnung erklärt:

1. Die Straße von der Glanstraße beider Stadt Meisenheim über Vreitenheim, Ieckcnbach,
Hundsbach, Vechcrbach uud Bärenbach bis zur Nahestraße.

2. Die Straße von Meisenheim über Raumbach, Lauschied, Meddersheim, Merrheim
bis an die Preußische Grenze bei Martiusteiu.

3. Die Straße von der Glanstraße bei Mcifenheim ab bis znr Bayerischen Grenze
nächst dem Orte Callbach.

I» Ansehung dieser Straßenzüge, ans welche es vorwiegend allein ankommt, ist im ß. 5
der mehrgedachten Verordnung vom 9. Juli 1838 bestimmt, daß die Staatsl äffe bei deren
Aufbau und Wiederherstellung

-r) die Kosten der technischen Auordunng, Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten;
b) die Kosten der Kunstarbeiten als namentlich der Brücken und Kanäle, endlich
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o) die Kosten für Anschaffung der erforderlichen Baugeräthschaften zu tragen hat, während
das Oberauit

u,) die Kosten der Anschaffung und Beifuhr der erforderlichen Materialien;
d) dir Kosten des Planirens und Vcrsteineus:
e) die Entschädigung für das zur Straße abzutretende Gelände und endlich
<l) die sämmtlichen Kosten der künftigen Unterhaltung zu bestrciten hat.
Die einzelnen betreffenden Gemeinden haben
») Das Pflaster der Ortsstraßen, durch welche die OberamtSstraßen ziehen, nach wie vor

herzustellen und zu unterhalten, auch
>,) die Oberamtsstraßen selbst, soweit und so lange deren neuer Aufbau nicht vollendet ist,

innerhalb ihrer respectioc,, Gemartuugen iu fahrbarem Zustande zn erhalten.
Die vorstehend der Staats lasse auferlegten Verpflichtungen find ebenfalls in

Folge des Dotationsgesetzes vom ». Juli 1875 auf den Rh cinischen Provinzialverband
übergegangen.

Zur Bestreitung der dem Oberamte auferlegten Verpflichtungen hinsichtlich der OberamtS¬
straßen (Kreisstraßcn) wurden nach der Bestimmung im ß. 6 l. o. jährliche Zuschläge zu der
Gesammtsummc der direkten Steuern des Obcramts aufgebracht und mit den Letzteren mit der
Maßgabe erhoben, daß diese Zuschläge iu einem Jahre die Summe vou 15°/,, der direkten
Gesammtstener nicht übersteigen durften.

Anf der Basis dieser gesetzlichen Bestimmungen hat sich bezüglich der in Betracht zu
ziehenden Oberamtsstraßen (jetzt Kreisstraßen) ein thatsächliches Verhältniß gebildet, welches im
Wesentliche!! nach einer Denkschrift des Laudraths zu Meisenhcim vom 5. September 1876 nach¬
stehend dargestellt ist.

1. Die Kreiöstraße von der Glanstraße bei Meisenheim ab über Brei«
tenheim, Ieckcnbach, Huubsbach, Aecherbach, Krebsweilcr zu der nach Kirn führenden
Nahestraße.

Der Straße ist, soweit sie von Becherbach zur vormaligen Grenze mit Preußen geht,
durch landgräfliche Verfügung aus dem Jahre 1855, wohl in Folge der durch den Bau der Rhein-
Nahc-Bahu veränderten Vertchrsverhältnisse, eine veränderte Richtung, anstatt der zuerst projectirten
über Värenbach, gegeben worden.

Die Länge dieser völlig ausgebauten Krcisstraße betrögt 18,420 Meter, ihre Breite zwischen
den Graben oder Kronbreite mißt 6,60 Meter, von denen 4,60 Meter auf die Fahrbahn und je
1 Meter auf die beiden Bankette kommen.

Die Straße, welche in den Decennien 1840 und 1850 nach den Regeln, die bei Kunst-
straßenbanten im früheren Oberamte Meiscnheim Anwendung fanden, gebant wurde, durchzieht das
von der Wasserscheide zwischen Nahe und Man bei Hundsbach nach dem Glauthal führende Thal,
welches von dem Ieckcnbach ourchflosseu wird, mit einer mäßigen Steigung, die an den steileren
Stellen 4> nicht übersteigt, folgt dann, nachdem sie besagte Wasserscheide überstiegen hat, in
einem gleichmäßigen Gefalle bis zu 5"/u dem nach der Nahe führenden Aecherbachthal und mündet
an der iireisgrenze in die Provinzialstraße, welche von hier aus durch den Bann von Kirn im
Kreise Kreuznach, nach der Nahestraße führt.

Die Fahrbahn der Straße besteht aus einem beiderseits vou Randsteinen begrenzten
Steiugestück mit Pack- und Decklage. Der Untergrund und die Bankette sind auö dem Materiale
des Bodens, den die Straße durchzieht, hergestellt, welcher theils aus Kies, theils aus leichtem
oder schweren Lehmboden besteht,

46'
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Die bei der Unterhaltung der Straße zur Perwendung kommenden Steine sind Melaphyr
und Wacken aus dem Nahebett.

Zu beiden Seiten der Straße, soweit solche im Abtrag liegt, sind Gräben gezogen uub
das Straßengelände ist mit Oreuzsteinen versehen. Da, wo es anging, haben überall an der
Straße Baumpstanzungcn stattgefunden. Auf der gauzen Straße befinden sich 12 Brücken mit
mehr als 1 Meter und 58 Durchlässe unter 1 Meter Weite, außerdem sind zwei größere Schul)
mauern vorhanden.

Die Straße ist im Allgemeinen in einem guten Zustande, zur Beseitigung von Beschä-
digungen, welche das vorjährige Hochwasser angerichtet, sind die nöthigen Einleitungen getroffen,
namentlich auch zur Erneuerung der Brücke über den Ieckenbach bei Areitenstein, soweit die Kosten
der Proviuz zur Last fallen, der erforderliche Credit aus dem Proviuzialstraßenfondö bewilligt worden.

An der Straße sind gegen einen Iahresgehalt von zusammen 780 Mark zwei Straßen-
Wärter angestellt; die jährlichen Unterhaltungskosten für die Straße betrugen bisher nach einem
Durchschnitte der letzten 8 Jahre 2520 Mark incl. vorgenanutcr Wärtertosteu,

Der Verkehr auf der fraglichen Straße ist im Allgemeiueu nicht unbedeutend. Nicht nur
die Ortschaften des Kreises Meisenhcim, welche an oder in der Nähe der Straße belegen sind,
sondern anch eine große Anzahl von Ortschaften des Kreises St, Wendel und der Bayerische«
Pfalz benutzen die Straße ganz oder tbeilweise zur Erreichung der Stadt Kirn nnd ibrer Eisen-
bahnstation einerseits und der Stadt Meisenhcim mit der Eisenbahnstation Staudernheim anderer¬
seits. Ans die Straße münden im Kreise Meisenheim insbesondere 6 Vieinalwcge.

Die Gegenstände des Verkehrs sind vorzugsweise Getreide, Vieh, Wein, Bier, Lohrinde,
Kalt, Bruchsteine, bchaueue Pflaster- uud Bausteine :e.

2. Die Kreisstraße von Meisenheim über Meddersheim nach der Kreis¬
grenze bei Martinstein wird nach ihrer völligen Fertigstellung eine Länge von 19,711 Meter
haben, wovon zur Zeit I5,l'.21 Meter ausgebaut uud 4,^90 Meter uuausgebaut sind.

Der unausgcbaute Theil der Straße besteht aus drei Strecken, nämlich eine Strecke
von 490 Meter zwischen Meisenheim und Naumbach, eine solche von 2400 Meter von Medders¬
heim bis znr Gcmartungsgrenzc gegen Merrheim und die Strecke von Merxheim bis zur Kreis-
greuze gegen Martinstein mit 1500 Meter.

Die fertige Straßenstrecke von Meisenhcim nach Meddersheim hat eine Breite zwischen den
Gräben oder Kronbreite von 5,60 Meter, wovon je 0,75 Meter auf die beiden Bankette kommen,
so daß für die Fahrbahn 4,10 Meter erübrigen, während oie fertige Strecke zwifchen Meddersheim
und Merrheim eine Kronbreite von 5,70 Meter besitzt und zwar 1,20 Meter Bankette und 4,50
Meter Fahrbahn.

Erstere Strecke -wurde in den Iahreu 1850—1860 und die letztere in den Jahren
1869—1871 erbaut.

Der fertige Theil der gauzen Straße, welche zwifchen Meisenhcim und Raumbach dem
Glanthal folgt, dau» durch das Naumbachthal über die Wasserscheide zwischen Nahe und Glau
und durch das Thal des Hottenbach uach Meddersheim führt, von wo sie dem Nahethal folgt,
ist in Gräben gelegt uud nach den Regeln des Kunststraßenbaues, wie sie im vormaligen Ober¬
amte Meisenhcim geltend waren, erbaut, indem die Fahrbahn fundamentirt, gedecktund von Rand¬
steinen begrenzt ist.

Das Gefalle der Straße in den genannten Thälern beträgt in Marimum 4—5"/u.
Auf- und Abträge find auf der ganzen Linie nur mäßige, da die cillmählige Ansteiguug der beiden
Thäler dcn Ban größtentheils auf der Thalfohle gestattete.
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Der Straßentörper excl. der Versteinung besteht aus dem Materiale des Bodens, den
die Straße durchzieht, einem leichten Lehmboden, und die Versteinung ist durch Anwendung von
Melaphyr erfolgt, welcher sich in benachbarten Steinbrüchen vorfindet.

Im Straßenzuge befinde« sich 4 Brücke» über 1 Meter und 55 Durchlässe unter
1 Meter Breite.

Die Grenzen des ausgebauten Theiles der Straße sind ausgesteint und, wo eö die Boden.
Verhältnisse gestatten, haben Baumpflanzungcn stattgefunden.

Die beiden au der Straßenstreckc augcstellteu Wärter beziehen ein fixes Einkommen von
545 Mark, die jährlichen Unterhaltungskosten der Straße incl. dieser Gehallscompclenzen der
Wärter haben nach einem Durchschnitte der letzte« 4 Jahre 2065 Mark betragen.

Die unfertige Straßenstrecke zwischen Meiseuheim und Naumbach ist zwar planirt, in
Gräben gelegt uud von derselben Breite, wie der fertige Theil, allein der aus alten Zeiten vor-
handene Ornndbcm ist fo mangelhaft, daß derselbe wohl gänzlich erneuert werden muß.

Achulich verhält es sich mit der uufcrtigen Straßcustreckc zwischen Meddersheim und
Mcrxheim, nur ist dieselbe nicht in Gräben gelegt und der alte Grnndban befindet sich in noch
schlechterem Zustande.

An der projektirlen Straßenstreckc von Merxheim bis Martiustein ist bis jetzt noch nichts
geschehen; der daselbst vorhandene 3'/2 Nieter breite Feldweg diente bisher znr Fortsetzung des
Verkehrs. Trotzdem bei Martinstein keine Brücke über die Nahe führt, alles Fuhrwerk vielmehr
das Bett diefes Flusses passiren muß, ist dieser Verkehr, namentlich von Meddersheim nach Mar¬
tinstein ein sehr reger. Nach Fertigstellung der ganzen Straße, einschließlichder besagten Brücke,
wird derselbe wesentlich zunehmen, da der Straßcnzug in der inzwischen ausgebauten und auf den
Provinzialstraßeufonds übernommenen Kcllenbachstraße feine Fortsetznng nach dem Hnndsrück findet.
Die Gegenstände des Verkehrs auf der Straße sind dieselben, wie bei der 8uK 1 genannten Straße.

3. Die Kreisstraße von der Olanstraße bei Meisenheim bis zur Bayerischen
Grenze gegen Callbach hat eine Länge von 212N Meter und eine Breite zwischen den zu
beiden Seiten führenden Gräben von 7 Meter nämlich 5 Nieter Fahrbahn und je 1 Meter Bankett.
Dieselbe wurde im Jahre 184U nach den damaligen Grundsätzen des Kunststraßenbaues auf der
Thalfohle gebaut uud besitzt ein mäßiges Gefalle. Beim Bau der Straße hat zwifcheu den Rand,
steinen eine Versteinung stattgefunden, die durch dcu Kreis mit einem jährlichen Aufwande von
330 Mark incl. der Kosten für den Aufseher nach dem Durchschnitte der letzten 8 Jahre unter»
halten worden ist.

Das Unterhaltungö'Material besteht auch hier aus Melaphyr, der in benachbarten Brüchen
entnommen wird. Auf der Straße, welche in Gräben liegt, befinden sich keine Brücken, wohl aber
I I Durchlässe unter 1 Meter Breite.

Die Grenzen der Straße sind ausgesteint und überall, wo es anging, Baumpflanzungen
vorhanden

Als Straßenwärter fungirl der Provinzialstraßen-Aufseher gegen eine Iahresvergülung
von 42,86 Mark.

Bei einer im November v. I. stattgefundenen Bereifnug der Straßen des Kreises Meisen-
Heim durch Commissare der provinzialständischen Verwaltung fand sich der vorerörtertc InHall der
Denkschrift des Landraths im Allgemeinen bestätigt. Dem über die Vereisung aufgenommenen
Protokolle ist insbesondere noch zu entnehmen, daß:

1, Ein Straßen-Inventar gänzlich mangelt;
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2. Der Verkehrauf den Straßen Mangels industriellerEtablissementsnicht sehr beden-
tend erscheint, und zumeist aus landwirtschaftlichemFnhrwcrt besteht;

3. Die Breite der Straßen durchweg den Anforderungen des Straßen-Regulativs
vom 17. Januar 1876 nicht entspricht, und nur au eiuigeu Stelleu der Normal-Vorschriftdes-
felben genügt.

4. Die Nummerirung der Straße nicht erfolgt, dagegendie Stationirnng anstatt auf
1U0 Meter auf je 75 Meter bewirkt ist;

5. Die Böschungendurchweg zu steil, jedoch meistens bewachsen sind, so daß dadurch
schon den Thalrntschungenvorgebeugtist; daß ferner die Bcrgböschungenvieles zn wünschen ließen,
zumal die Gräben überall nicht die gehörigeBreite und Tiefe haben, oft sogar, wo sie unbedingt
nöthig, gar nicht vorhanden sind;

6. Die Brücken und Durchlässeim Allgemeinendürftig ausgeführt find;
7. Die Schutzvorrichtungen,selbst bei ganz hohen Thalböschuugcngänzlich fehlen, und

die zum Schutze gepflanzte»Bäume ihren Zweck verfehlen,da sie unter den Bankettkanten in die
Böschungengepflanztsind; '

8. Die Steigungsverhältuisse, wenn sie auch uicht überall deu Normalvorschriftcnfür
Provinzialstraßen entsprechen, im Allgemeinen für den Verkehr genügen, was sich im Speziellen
erst benrtheilenlassen wird, wenn ein Straßen-Inventar vorgelegt ist;

9. Die Breite der Stciubcchn im Allgemeinenfür den Verkehr genügt, die Unterhaltung
derfelbenaber höchst dürftig geschehen ist, weshalb bedeutende Profilschüttungenin nächster Zeit
ausgeführt werden muffen;

10. Endlich für die nicht ausgebaute Strecke zwischen Meiseuheimund Raumbach eiu
älteres Projekt vorliegt, für die Strecke« vou Meddersheim bis bei Merrheim nnd von Merxheim
bis zur Kreisgrcnzebei Martinstein aber ein Projekt noch ganz fehlt.

Es läßt sich nach dem Vorgesagtenuicht verkennen, daß die Leistungen des Kreises Mei¬
senheim für seine Kreisstraßen hinter den gewöhnlichen Anforderungen,welche zur Zeit au Provin-
zialstraßen gestellt werden, sowohl was den Ausbau, als was die Unterhaltung betrifft, zurückge¬
blieben sind — der Kreis hat auch beispielsweise im Durchschuitteder letzte« Jahre auf die Straßen
uur 252U -s- 2065 -> 330 ^ 4915 Mark jährlich aufgeweudet,währeud er pro 187«! zur
Provinzialstraßeu-Umlage11,611 Mark 51 Pf, beizutragen gehabt haben würde, wenn seine Kreis¬
straßen bereits zn Provinzialstraßen erklärt gewesen wären.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat hiernach, als ihm die vorliegenden Fragen zur
Beschlußfassung vorgelegtwurden, geglaubt, dem Kreise den Eintritt mit seiuen Kreisstraßeu iu den
Proviuzialstraßenvcrbcmd uicht verschließenzu dürfen und rücksichtlich der bereits ausgebauten
Straßenstreckenvon den Mängeln bei der Anlage und dem Ausbaue der Straßen, namentlich was
Breite und Steigungs-Verhältnisse angeht, absehen zu müssen, weil nicht zu bestreiten ist, daß
zufolge der früheren Landcsgesetzgebuug des vormaligen Oberamtes Meiseuheimder Neubau statt-
gefundenhat und es unbillig seiu würde, auf Erfüllung der jetzigen strengerenAnforderungen zu
bestehen,zumal die Art des Ausbaues für die bestehende« VertehrSverhältnissegenügend zu er¬
achten ist.

Dagegen erscheint es sachgemäß, auf Beseitigungder Mängel der laufenden Unterhaltung
der ausgebauten Straßen durch den Kreis vor Uebernahmeder Kreisstraßen zu bestehe», weil der
Provinz uicht augesouneuweroeu kaun, für die bisherige mangelhaft geübte Unlerhaltungspflicht
des Kreises aufzukommen.
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Bezüglichder noch nicht ausgebauten drei Zwischenstreckcnmnß sodann anerkannt werden,
daß nach den obigen Darlegungen im Interesse des durchgehenden Verkehrs der Ausbau der noch
nicht ausgebauten Straßeustreckendringend geboten sei, und daß hierbei «ach Maßgabe des ß. 5
der Eingangs bezogenenVerordnung vom 9. Juli 1838 nicht nur die Mitwirkung des Rheinischen
Prouinzialverbandcs, sondern sogar die Initiative Seitens dieses Verbandes eintreten müsse. Der
Provinzial-Verwaltungsrath erlaubt sich daher, dem hohen Provinzial Landtage folgende Anträge
als zweckmäßig zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
») die ausgebauten Kreisstraßen des Kreises Mcisenheimin den Proviuzialstraßcnverbaud

zu überuchineu,sobald der Kreis die Mäugcl der Unterhaltung beseitigt haben wird,
deren nähere Aufstellungim Einzelnen erst vorgenommenwerden kann, nachdem das
erforderliche Straßeu-Iuventar aufgestelltsein wird;

>,) die unansgebautcn Strecken dagegen durch die ständische Straßeubanverwaltung selbst
auszubaueu und zu übernehmen, falls der Kreis Meisenheim die ihm obliegenden
Verpflichtungennach Maßgabe der LandesherrlichenVerordnung vom 9, Juli 1838
für einen Ausbau uach dcu Auforderuugeu,welche an Provinzialstraßengestellt werden,
übernimmt, beziehungsweise die ihm dadurch auferlegtenKosteu sofort iu einer cmuehm-
baren Weise disponibel stellt.

Wegen Uebernahme der dem Kreise angesonnenenVerpflichtungenSeitens der Kreisver¬
tretung sind bereits Verhandlungen eingeleitet, so daß die Ausführung des Beschlusses, mit der wir
event, uns zn beauftragen bitten, Wohl kaum Schwierigkeitenfinden wiro.

Der PromnMl-llerwaltnngsrall).
In Vertretung:

Fr Hr. v«n O«yr,
Vice-Landtags-Marschall.

Anlage 3».

Düsseldorf, deu 3. April 1877.

Referat
betr. deu Neubau des Ständehauses.

Die vom Baurath Naschborffuuter dem 4. März v. Is. vorgelegte specielle Durchar¬
beitung des Concurrenz Projekts wies eine Gesammtkosteusumme von 1,480,000 M. nach, also
580,000 M. mehr, als der vom Provinzial-Landtageeröffnete Baucrcdit beträgt.

Angesichts dieser erheblichen Ueberschrcituugwurde der vorgelegtenDurcharbeitung nebst
deni Kostenanschlagein der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths vom 1'^. April <^. die
Genehmigung versagt, indessen, nachdem der Banrath Naschdorf schon damals eine Berechnung
vorgelegt,wonach die Gesamint-Baukosten sich bei weuiger opulenten Einrichtnngeumu ea, ^40,000 M.
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reduciren würden, und nachdem er auch die Ausarbeitung eines anderen Planes und Kostenanschlags
auf denselben Grundrissen und denselben Fundamenten innerhalb eines Baukredits von 900,000 M.
als Gegencntwurf zusagte, mit Stimmenmehrheit beschlossen, nach dem Majoritäts-Antrage des
Baucomitcs den Bau des Stäudehauses alsbald zu beginnen uud bis zur Sockelhöhe nach den
vorliegenden Plänen und dem Kostenanschläge auszuführen, demuä'chst aber die Frage wegen der
Ausführung des einen oder andern Entwurfs zur Entscheidung des Provinzial-Laudtags zu bringen.

Es wurden demgemäß Seitens der Verwaltung die für den Baubeginn erforderlichen
Arbeiten und Lieferungen behufs Vergebung öffentlich zur Submisfiou gestellt. Um zugleich die
Höhe der Preist zu erforfcheu und auf diefe Weife für die Beurtheilung der Ansätze des Kosten-
anschlags einen Anhalt zu gewinnen, wurde die Submission, außer auf die Erd- und sämmtliche
Mainerarbeiten, auch auf die Lieferung der gesammten Maurer Materialien ausgedehnt. Mit
Ausnahme der Stciuhcmerarbeiteu wurden so wesentliche Abgebote erzielt, daß kein Bedenken getragen
wurde, rücksichtlichder Erd- und Maurerarbeiten, sowie der Lieferung von Kalk, Sand, Traß und
Asphalt für den ganzen Bau mit den Mindestfordcrnden zu coutrahireu, während von den Stein-
hauerarbeiten nur die Lieferung der Granitstücke zur untere,, Sockcllaufbahn und von dem Ziegel
Material die Anlieferung von 2 Millionen Feldbrandziegel vergeben wurde.

Nachdem die Ueberweifuug des Bauterrains von Seite», der Stadt erfolgt, die Spezial¬
Bauleitung constituirt uud die Bauerlaubniß eingeholt war, worden zu Anfang Juni v. Is. die
Erdarbeiteu iu Augriff genommen. Der Baugrnud erwies sich, der s. Z. angestellten technischen
Untersuchuug gemäß, günstig, uud uur stellenweise wurde die Tiefergrabung der Fundamente über
die Berechnung hinaus und nur in der westlichen Ecke der Vorderfront die Befestigung des Unter¬
grundes mittelst Betonschicht erforderlich. Ende October war die Anfführung des Baues bis zur
Sockclhöhe erfolgt uud die untere» Sockelsteiue sämmtlich versetzt. Die angestellte Berechnung der
wirklich aufgegangenen Kosten ergab, baß hierbei in Folge der billigeren Vergebung der Arbeiten,
des Minderverbrauchs an Ziegelsteinen :e, eine Kostenersparnis; von 9589,38 M. gegen die Ver-
anschlaguug erzielt war.

Mittlerweile wurde mit dem Aaurath Raschdorff in Betreff der anderweiteu Ausarbeitn»,«,
des Bauplans, wie nachstehend ausgeführt, verhandelt. Statt der versprocheneu neuen Durch¬
arbeitung hatte der Naurath Raschdorff am 28. Mai v. Is. zunächst folgende Aenderungen des
vorgelegten speciellen Bauplans in Vorschlag gebracht:

1. die Ballustrade über dem Hauptgefims, alles darüber befindliche Skulpturwerk, alle
Giebel und Erker, endlich das steile Dach, die Dachverzicruugeu :c. wegzulassen, über
dem Hauptgcsims eine Atlita in Vcrbleudstciuen uud ein flaches Zinkdach auszuführen,
an den Außenfc^adcn alle Skulpturen in Friefcn u. f. w. iu Wegfall zu bringen und
nur Hausteinbosscn stehen zu lassen, nm die Möglichkeit einer späteren Ausführung der
Skulpturen zu erhalten;

2. im Hofe die Spitzen auf den Treppenthürmeu fortzulassen;
3. das Hauptgcsims der Hoffrouteu von Holz anstatt von Haustein zu construiren.
Eine beigelegte Berechnung über die aus diesen Veränderungen resultirende Kostenersparnis;

that dar, daß sich danach eine Verminderung der Gesammt-Baukoste» bis auf 1,193,029 M.
ergeben würde.

Es wurde dem Baurath Raschdorff darauf unter den, 10. Juni erwidert, daß diefe
Vorschläge nicht geeignet seien, die von, Provinzial-Verwaltungsrathe verlangte und demselben zu¬
gesagte Vorlage einer anderweiten detaillirten Durcharbeitung des Concurrenz-Projekts mit Kosten¬
anschlag, welche sich dein Äaucrcditc anschlössen, zu ersetzen.
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Nachdem dem Banrath Rafchdorff weiterhin auf eine bezügliche Anfrage vom 2, Juli
unter dem 8. desselben Monats bcdeulet worden, daß selbstverständlich nur von einer harmonischen
Gefammtausarbeilnug des Projetts in Aulehuuug an das bereits festgestellteund an das Concurrenz-
projekt die Rede sein tonne, nud daß das Projekt auch nach der neuen Durcharbeitung in dem
Rahmen des BautreditS immer noch ein einheitliches und harmonisches Ganze sein müsse, erfolgte
am ?. August die Porlage eines neubearbcitetcn vereinfachten Entwurfs, fowie eines auf deu
früheren speciellen Kostenanschlag bezogenen Kosteuauschlags-Auszugs, welcher mit der Summe von
1,050,00,» M. abschloß. Das Projekt kouute, da es im Wesentlichen nur eine Entblätterung des
prämiirten Concurreuz Projetts von jeder inneren und äußere» Decoration ist uud deshalb des
harmonischen Aufbaues eutbchrt, als eine Durcharbeitung des Eoncurrenz-Projekts im Sinne der
Beschlußfassung des Proviuzial-Vcrwaltuugsraths nicht erachtet werden und wurde daher am 26.
August dem Verfasser ;ur auderwcitigeu Bearbeitung beziehungsweise Ergänmng zurückgegeben.

Um in der Sache weiter zu kommeu und für die einzuholende Entscheidung des Proviuzial-
Verwaltuugsraths weitere Unterlagen zur Beurtheilung zn beschaffen, fand inzwischenam 21. August
zwischen dein Proviuzialralh Forster und dem Baurath Raschdorff eiuc Eoufcrcnz statt, welche zu
folgenden gemeinfamen Vorschlägen führte:

ll. die Hanptfront (^tordfront) des Gebäudes iu der durch den nicht augeuommeueu speciellen
Bauplan dargestellten Durchbildung beizubehalten mit Ausschluß einiger uuwesentlicheu
Decoratiousmomente und unter Anweuduug der Halbsäulen im Mittelbau statt der dort
projettirtcu freisteheudeu Säulen;

ix für die Seitenfronten, Hinterfronten und Hoffronten den reducirten Bauplan in Anwen¬
dung zu bringen, jedoch im Hof statt der dort angenommenen Säuleu gemauerte Pfeiler
iu Ziegeln uud Cement auszuführen, an den Anßenfronten feine Perblendsteine, im Hofe
dagegen solche gewöhnlicher, billigerer Sorte zu verwenden;

0. die Verwendung des Sandsteins auf die architektonischenGliederungen zu beschränken,
dagegen zu den Quadern, dein Hauptgcsims, Dachgicbel, kurz überall da Tufstein
anzuwenden, wo dies aus ökonomischenGründen wünsckcuswerth uud andererseits nach
technischen Erfahrungen für die Solidität des Banwerks zulässig ist;

6. in dem, im Inneren ziemlich reich veranschlagten Ausbaue alle möglichen Einschränkungen
eintreten zu lassen, um innerhalb des jetzigen Bautrcdits zu verbleiben;

e. eine specielle Berechnung des hiernach entstehenden Haustciubedarfs für das Erdgeschoß
zu machen und unter Zugrundelegung der durch neu einzuziehendeOfferten sich ergebenden
Einzelpreise den Kostcnuntcrschicd zwischcn dem nunmehr verbleibenden Hansteinbcdarf
und demjenigen des speciellenBauplans beziehungsweise die Verminderung der Bankosten
in diesem Theile festzustellen.

In Oemaßheit des Vorschlags acl e sind durch den Aaurath Raschdorff wegen Lieferung
der Hausteinarbeiten neue Offerten event, für den ganzen Bedarf eingezogen worden. Auf Grund
derselben und der bereits abgeschlossenenVerträge wurde Seitens der Verwaltung der itosteubedarf
für die Projektausführuug nach den angegebenen gemeinsamen Vorschlägen des Provinzialraths
Forster und Blluraths Raschdorff auf 1,061,500 M. ermittelt.

Nachdem diefe Darlegungen zunächst in einer Sitzung des Bau-Comites vom 31. October
berathen worden, beschloß der Provinzial-Verwaltuugsrath in der Sitzung vom 15./18. November,
dem Antrage des Baucomites in seiner Majorität entsprechend:

1. behufs Erlangung eines definitiven Beschlusses in der Baufrage die möglichst frühzeitige
Einberufung des Provinzial-Landtags zu beantragen;
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2. vorläufig, um die Aauthätigkeit nicht in'ö Stocken gerathen zu lassen, die Vergebung
der Steiichanerardeiten und den Ausbau des Erdgeschosses nach Maßgabe der gemein¬
samen Borschläge des Provinzialraths Forster und Bauraths Raschdorff, vorbehaltlich
aller etwa sonst noch möglichen Einschränkungen zu genehmigen, alles Uebrige dagegen
der Feststellung des Provinzial-Landtags zu überlasse».

Auf Grund dieser Ermächtiguug hat die Verwaltung die für das Keller^ und Erdgeschoß
erforderlichen Hansteinarbcitcu im Vertragswcge vergeben und bei den Vertragsabschlüssen mit
Rücksicht auf die erzielten billigen Preife die Unternehmer zu der Mehrlieferung zur 2. Etage und
zum ^auptgefims zu den nämlichen Preisen verpflichtet, falls dies von der Verwaltung verlangt würde.

Im Weiteren ist dem Baurath Raschdorff am 29. November aufgegeben worden, nunmehr
nach Maßgabe der Beschlußfassung des Provinzial - VerwaltnngSraths einen speciellen Bauplau
nebst zugehörigem specielle» Kostenanschläge auszuarbciteu unter gleichzeitiger genauer Berechnung
der Kosten für den innern Ausbau :c., welche bisher bei reu vereinfachten Projetten überhaupt
nur überschläglich ermittelt waren.

Die Vorlage dieses speciellen Planes und Kosteuanschlags ist am 15. März er. erfolgt.
Der Baurath Raschdorff hat bei der Ausarbeitung genau mit der auch diesfeits ermittcltcu Summe
von 1,061,500 M. abgefchlofsen und einen Plan geliefert, welcher den au das Bauwerk zu stellen¬
den Anforderungen entfpricht, immerhin jedoch der ersten Durcharbeitung au Großartigkeit und
Reichthum der oruamcutaleu Ausstattung etwas nachsteht. Der Kostenanschlag ist Seitens der
Verwaltung bis jetzt erst hinsichtlich der Preise, wegen Kürze der Zeit aber nicht hinsichtlich der
Massen und der Detail Durchführuug im Innern revidirt. Eine oberflächliche Prüfung ergibt in-
defsen mit Sicherheit, daß die Preise angemessen, die Massen jedenfalls auskömmlich und die
Gefammtfumme zur harmonische» Ausführung des Projektes ausreichend berechnet sind.

Mit dem Beginn ver Baupcriode ist der Wciterbau wieder aufgenommen worden, jedoch
ist es zweifelhaft, ob der Rohbau der ursprünglichen Bau-Disposition gemäß noch in diesem Jahr
zu Ende geführt werden kann.

Der von Seiten der Staatsrcgierung zugcfagtc Zufchuß vou 70,000 M. ist in den
Staats-Haushalts-Etat pro 1877 zufolge Mittheilung des Herrn Ober-Präfidcute» vom 9. Juni v. I.
aufgenommen. Die vou dem Provinzial-Landtagc in der Immediat-Adrcssc vom 9. September
1875 beantragte Erhöhung dieses Zuschusses wurde Allerhöchste» Orts abgelehnt.

Die Kosten für die Umgestaltung des Terrains, die Anlcguug der Zufuhrwcge, die Terassiruug
vor der Hauptfront :c. find in der oben angegebenen Baufumme vou 1,061,500 M. uicht einbegriffen
auch bisher speciell nicht veranschlagt. Die städtische Behörde hat sich bezüglich dieser Anlage»
vorherige Vereinbarung vorbehalten. Die Ausfertigung eines fpeciellen Planes dieser letzteren An¬
lagen ist dein Baurath Raschdorff unter dem 20. Februar er. aufgegeben worden. Eine vorgängige
Besprechung mit den städtischen Behörden hat zu einer allgemeinen Feststellung des Planes schon
jetzt geführt, anf Grund deren die erforderlichen Kosten sich einer generellen Ueberschlagung unter¬
ziehen lassen. Danach werden für die Ncugestaltuug der Anlagen und Bosqucts um das Stände¬
hausgebäude herum, für die Herstellung einer Verbindnngöstraße zwischen der Wasserstraße und der
Elisabethstraße, entlang der Vorderfront des Ständchaufcs, für die Anschüttung der Rampen, die
Terassiruug vor dem Teiche, entsprechend dem Concurrenz-Projckte, rund 105,000 M. erforderlich fein.

Für die Ausmöolirung der Lokale für die Verwaltung wird aus den zu diese», Zwecke
etatsmäßig ausgesetzten Mitteln zum größeren Theile schou vor Vollendung des Baues gesorgt seiu.
Für die Ausstattung des Sitzungssaals, der Ausschußräume und des Restaurationssaals, ferner des
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Eonferenzsaals, der für den Landtags-Marfchall disponiblen Räume und der Repräsentationsräume
des Landesdiretlors, soweit diese Ausstattung nicht mit dem schou vorhandenen Menblement
bewirkt werden kann, bleiben alsdann von den in dem Hanptetat pro l8?l^ vorgesehenen nnd be¬
antragten Baumittelu noch 60,135 Mark übrig.

Der Baucredit für das Ständehaus ohne Terrainregulirulig :c. und ohn.c die innere Auo-
stattung wird daher nach dem jetzt vorgelegten Projekt auf 1,061,500 M. unbedingt zu erhöhen,
für die Terrainregulirung, Wegcaulagc lc. und die innere Ausstattung die weiteren Credite von
105,000 -> 60,135 -- 165,135 M. zu bewilligen und somit der desfallfigc Ausgabecredit, welcher
im Hauptetat der Verwaltung »ud 1'it. I. Nr. 4 vorgesehen ist, zu genehmigen fein. Der Pr»
vinzial-Verwaltungsrath kann jedoch nnr befürworten, daß bei der Ausführung des Baues die
Durchführung der Friese und die Ausführung der Nischen an der Ost« und Westfront, fowie die
Dekoration des Daches dem EoncurrenzProjelte entsprechend erfolge nnd beantragt daher, hierfür
einen weiter» Credit zu der ermittelten nothwendigen Höhe von 106,100 M. zu bewillige» und
zu genehmigen, daß diese Summe aus bereiten Mitteln der Verwaltung zu entnehmen sei.

Der promnMl-Verumltlmgsralh.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

l««la«e 3».

Düsseldorf, den 3. April 1877.

Referat
betreffend die vom Baurath Rafchborff geforderte besondere Remuneration für die Ausarbeitung

des speciellen Bauplanes und KostenaufchlagS zum Ständehaufe.

Die vom Banrath Rafchdorff nach Maßgabe der Beschlußfassung des Provinzial-Ver-
waltungsraths bewirkte spezielle Durcharbeitung des Bauprojekts zum Ständehausbaue ist dem
Landtage mittelst besonderen Referats vom heutigen Tage, bett, den Antrag auf Erhöhung des
Bautredits, vorgelegt worden.

Nachdem eine erste Durcharbeitung, abschließend mit einer Kostenanschlagssumme von
1,480,000 Mark als oen Vertragsbedingungen nicht entsprechend, eine zweite Bearbeitung aber nur
als eine Entblätterung nnd Beraubung des Eoncnrrenzentwurfs verworfen worden war und der
Baurath Rafchdorff zur anderweiteu Durcharbeitung des Concurreuzeutwurfs im Sinne des Ver¬
trages und zur Lieferung eines fpccicllen Planes und Kostenanschlages auf Grund des Eoncnrrenz¬
entwurfs aufgefordert wurde, hat derselbe hierfür die Gewährung einer befouderen Remuneration
in Höhe von 0,65"/» der Kosteuaufchlagösumme, neben der ihm vertraglich zustehenden Vergütung
von 3«/iv "/« des Anschlags, beansprucht. Zur Darlegung des Sachverhalts im Allgemeinen wird
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auf die Ausführungen in dem oben erwähnten Referate Bezug genommen und im Weiteren
Folgendes bemerkt:

Nach Art. 1 des zwischen der Verwaltung und dem Baurath Raschdorsf uuter dem
31, Juli 1875 abgeschlossenenVertrages wegen der vollständigen Durcharbeitung feines Eoncurrenz-
Projekts und der. Leitung der Bauausführung, hat der Vaurath Raschdorsf die Verpflichtung
übernommen:

„den von ihm angefertigten, an erster Stelle prämiirten Entwurf znm Neubau
eines Ständehaufcs in Düsseldorf nach Maßgabe der näheren Weisungen des
Rhein, Provinzial-Verwaltungsraths behnfs Ausführung auszuarbeiten, also
einen ausführlichen Entwurf in Grundrissen, Ansichten und Durchschnitten nebst
speciellem Bautosteuauschlage, sowie alle zur Bauausführung im Außen- und
Innenban erforderlichen Arbcitsriffe, alle constrnltiven und ornamentalen Detail-
zeichnungen zn fertigen n, s, w. Für die richtige Ausfnbrung diefcr Verpslicbtungen
wird dem Banraih Raschdorsf ein Houorar von ","/!» "/c, der Kostenanscblags-
summe gezahlt (Art. 3 des Vertrags)."

Der specielle Kostenanschlag der zuletzt vorgelegte» Durcharbeitung beträgt i,N»N,500 Mark
für das Gebäude; es belauft sich demnach bei Einhaltung dieser Snmme die dem Vaurath Raschdorsf
vertraglich zu leistende Vergütung ans l 1,300 Mark. Die geforderte besondere Remuneration von
0,05"/,, der Anschlagssumme -rc! I,«'0l,500 Mark würde noch 0800 ^.'arl 75 Psg. betrage».

Der Baurath Raschdorsf begrüudetc seinen Anspruch damit, daß er mit der am k. März
v. I. eingerickle», vom Provinzial Verwaltuugsrathe nicht genchniigteu fpeeiellcn Durcharbeitung
des Eoncurreuzprojetls uud dem Kostenanschlage über lM0,000 Mark seiner contraktlichen
Verpflichtung genügt habe. Es sei nicht bedingt, daß der specielle Bauentwurf sich iunerhalb der
Grenzen des Bautredits vou 000,000 Mark halte» muffe; der dessallsigeu Hindeutuug »n!» po«.
III. des dem öffeutlichen Eoncurrenzausschreiben zn <^runde gelegte» Baiiprogramms sei er i» dem
Erläuterungsberichte zu seinem Eoncurrenzprojcct nnt der Hervorhebung der Beschrcmttheit der
Äanmittel von voniherei» begeguet. Der vo» ihui i» der Sipuug des Provinzial Perwaltungsraths
von» 12. April v. I. gegebenen „außervertragliche»" > Zusage, das Eo»c»rrenzprojelt anderweitig
so burchzuarbeiteu, daß der Vautrcdit von 900,000 Mark eingehalten werde, habe er durch die
Vorschläge vom 28. Mai v. I. ans Abänderung des uicbt auqcuommeueu speciellen Projetts und
den dieselben begleitenden Kostenanschlag, sowie durch die Eiureichung des vereinfachten Entwurfs
vom 7. August v. I. und des damit vorgelegten Kosteua»schlagsausz»gs znr Summe vou
1,050,000 Mark entsprochen. Die nunmehrige Durcharbeitung des Eoncurrenzentwurfs nach
Maßgabe der Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltnugsrathö in der Sitzuug desselben vom 17.
November v. I. sei eine besondere Leistung, wofür die Vergütung in dem ihm vertraglich zu
zahlenden Honorar nicht einbegriffen sei, und wofür er daher eine besondere Remuneratiou
verlangen müsse.

Die Forderung des Banraths Rafchdorff wurde iu der Sitzuug des Provinzial - Ver^
waltungöraths vom I3./l0. December v. I. erwogen und auf Grund der einstimmige!, Beschluß¬
fassung vou Seiten der Verwaltung demuächst dahin beantwortet, daß der Provinzial Verwaltungs¬
rath eine rechtliche Begründung des Anspruchs nicht anerkennen tonne. Denn «ud po«. III. des
Aauprogramms, welches die Bedingungen nud Anforderungen enthält nnd die Grundlage aller
fpäteren Abmachungen bildet, ist ausdrücklich bestimmt, daß die Kosten der Ausführung des Projekts
incl. innerer Einrichtung auf 300,000 Thlr. firirt seieu, und daß sich innerhalb dieses Betrages
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die einzureichenden Eoncurreuz-E«twürfezu halten hätten. In dem Erläuterungsberichtezu seinem
Concurrenzprojetthat der Baurath Raschdorffdenn auch selbst erklärt, „daß die ausgesetzte Summe
vou 900,000 Mark Baukrebil der zu bebauendenFläche gegenüber verhältnißmäßigzwar gering
erscheine/aber bei dem Umstände, daß sämmtliche Büreauräume eiue durchaus
einfache Ausstattung erhielleu, hi ureichen würde." Wenn nun anch in dem Vertrage
vom 31, Juli 1875 nicht ausdrücklich die einzuhaltende Bausumme nochmals erwähnt ist, so verweist
doch der Vertrag ans den Eoncurrenz-Entwurf, verpflichtetzur vollständigenDurcharbeituug des
Coucurrcnz-Entwurfsnach Maßgabe der näherenWcisuugeu der Rheiu. Provinzial-Verwaltungbehufs
Ausführung defselben,fo daß über deu ausgesetzten Vantredit, innerhalb dessen der specielleEntwurf
auszuarbeiteil war, teiu Zweifel besteheu tonnte. Baurath Raschdorfffchien aber auch selbst früher
uicht auderer Ansicht über die übernommene Verpflichtunggewesen zu sei», denn als der Provinzial-
Verwaltuugsrath iu seiuer Sitzung vom 12. April 1876 dem vorgelegten Plane und Kosteuauschlage,
abschließeudzu einer Bausninnic vou 1,480,000 Mark, mit Rücksichtauf deu vom Provinz:«!-
Landtage eröffnete« Credit verwerfen mußte, hat er tciueu Anstand genommen, sofort die ander¬
weitige Durcharbeituug des Plaues nud Kostenanschlagsans denselben Grundrissen und denselben
Fundamenteu iunerhalb der Orenzeu des Baukredits vou 900,000 Mark bestimmtzuzusagen. Weder
damals, noch in seineu spätere« Vorlagen hat er diese Zusage eine „außerverlragliche"genannt.
Dagegen ist ihm dieselbe in mehrfachen Verfügungen klar bemerktund dariu zweifellosausgeführt
worden daß die Durcharbeituug des prämiirten Projettes iu dem Rahmen des Eoncurrcuzvcrfahrens
und innerhalb des Äautredils vertragsmäßig zn bewirten sei. Die Vorlage vom 7. August 1876
ist nicht geeignetgewesen, die conttaetliche Verpflichtungzu erledige«. Die damals vorgelegte Durch,
arbeituug hatte sich im Weseutlicheu mir als eine Entblätterung des prämiirteu Eoucurreuzprojekts
vou jeder inneren und äußeren Dekoration erwiesen nnd als eine Arbeit dargestellt,welche weder
der Würde des Baues, noch selbst deu Auforderuugeu au eiueu uach deu Regeln der Baukunst
durchgearbeitete»Eutwurf entsprechend zu erachlcuwar. 0er Provinzial-Verwaltungsrath erachtete
daher die Forderung eiuer bcsoudereu Remuneration für die verlangte anderweitigeDurcharbeitung
des Ständehausprojetles iuuerhalb der ausgesetztcu Bansumme von 1,061,500 Mark für rechtlich
durchaus unbegründet nnd hält den Baurath Raschdorff für verpflichtet, das verlangte durch¬
gearbeiteteProjekt uebst Kostenanschlaginnerhalb der Grenzen des ansgesetzten Credits zu liefen,,
mmal außer der erste» Durcharbeitung,welcher die Aausnmine um mehr als eine halbe Million
Mark überschritt, eine detaillirte Durcharbeitung und detaillirte revisionsfähige Veranschlaguug
müer Anschlußvon Detailzeichnungenüberhaupt noch nicht zur Vorlage gekommen war. Der
Provinzial-Vcrwatlungsrath hat sich aber nicht abgeneigt erklärt, bei einer rechtzeitigenund
glücklichenLösung der Aufgabe dem Provinzial^andtage die Frage zur Erwäguug zu unterbreiten,
ob eine besondere Remuneration aus Billigkeits-Rücksichten zu gewähren sei.

Der Banrath Raschdorffhat fich der gefordertenanderweitenDurcharbeitung des Projekts
unterzöge» hält seineu Anspruch jedoch aufrecht und stützt denselben neuerdings auf ein eingereichtes
Rechtsgulachlen des Advokat-Anwalts Ianfen II. zu Eölu, dessen Argumenteschon durch die vor¬
stehenden Ausführunge» entkräftet werde» uud im Wesentliche» von der unrichtigenVoraussetzung
ausgehen daß die Acceptation und Prämiiruug des Eoncurreuz - Eutwurfs und die spätere durch
Vertrag vom 31. Juli 1875 dem Baurath Raschdorff übertragene Ausführung des Projettes
verschiedene selbstständigzu beurtheilendeund nicht in Zusammenhang stehende Acte darstellen,
während doch der §. 1 des gedachten Vertrages auf den Concurrenz - Entwurf ausdrücklich
hinweist.
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Die neue Durcharbeitung des Concurrcnzprojecteswird diesseitsals eine solche bezeichnet,
welche den gestellten Anforderungen in so fern entspricht, daß die Möglichkeitder Revision und
Feststellungzur Ausführung gegeben ist. Auch der beigegebeue Kostenanschlag ist auf Grund theil-
weiser Prüfung als revisionsfähiganzuerkennen. Damit ist erst die Verlragsleistuug von Seiten des
Baurathö Raschoorff im ersten und Haupttheile erfolgt. Der wiederholt erhobeneAnspruchauf
besondere Remuneration kann auch jetzt als rechtlich begründet nicht erachtet werden. Der
Provinzial'Vcrwaltnngsrath beantragt indesseu dem Baurath Naschdorffeine weitere extraordinaire
Remuneration von 4000 Mark zu gewähren.

Der Provmzilll-Verwllltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

____ _______ Landtags-Marschall.

«lnlase 40.

Geschiifts-Ordmmg
für den H'roVinzial-Berwllltungsrlltljder Mljeinprovinz.

Auf Gruud des ß. 3 des durch Allerhöchste,! Erlaß vom 27. September 1871 geneh¬
migten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des proviuzialsläuoischeuVermögens und
der provinzialstäudischeu Anstalten in der Rheinprovinz wird für den Geschäftsgangdes Provinzial«
Verwaltungsraths folgendeGeschäfts-Orduuugfestgestellt.

Der Beschlußfassungdes Proviuzial-Verwaltungsraths unterliegen alle Gegenstände der
provinzialständischen Verwaltung, welche einerseits nicht durch Gesetze,Verordnungen, Reglements
oder Beschlüsse des Provinzial Landtages der Entscheidung des letzterenvorbehalten,und audrrcrscits
nicht, als zu deu laufenden Verwaltnngögeschäftengehörig, der selbststäudigeuBearbeitung des
Landesdirektorsüberlassen sind.

Insbesondere gehören hierzu neben den durch Spezial-Gesetze dem Provinzial-Verwaltuugs-
rath zugewiesenen GeschäftenfolgendeGegenstände:

a. Wahl der anf Lebenszeitoder auf Zeit definitiv, oder der commissarisch anzustellenden
Beamten der proviuzialstäudischeuVerwaltung mit Änsnahinc derjenigen Catcgorien,
deren commissarische Anstclluug iu der OeschäftsInstrnktion für deu Landcödirektor
dem Letzteren überwiesenist;

K. der An- und Verkauf und Umtausch von Grundstücken,die Annahme von Geschenken
und Legaten, sofern keine lästigen Bedingungen damit verknüpft sind, die Ausleihung
und Kündigung von Capitalien, soweit nicht durch bestehende oder noch zu erlassende
Reglements für die SpeziabVcrwaltung znm Voraus Festsetzungengetroffen worden,
Cessionen,Pfand-Entsagnngen, die Anstellung von Prozessen und der Abschluß von
Vergleichen. Sofern bei deu vier letzten Ealcgorien der Gegenstand des ständischen
Interesses 3000 Mark nicht übersteigt,kaun der «andesdirettor sclbstständig entscheiden
dagegcu muß, weuu der Werth der zu laufenden oder zn verkaufendenGrundstücke im
einzelnenFalle den Betrag von 10000 Mark übersteigt, die vorherige Genehmigung
des Provinzial-Landtageseingeholtwerben;
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o, die Anerkennungder Verpflichtungdes Laudarmeuverbandeszur Gewährung von Bei¬
hülfe» au unvermögeudeOrtsArmeu-Verbäude; (8- 36 des Ausführnngsgesetzcsüber
dcu Unterstützungs-Wohnsitz vom 8. März 1871. G.^S, S. 180.)

ll. Entwürfe der von dein VrovinzialRandlage festznstcllcndeu Etats;
e. die Revision der Iahrcsrechnnugcnund Entgegennahmeder Motivirung der alleufallfigru

Etats-Uebcrschrcituugcn;
f. die Erstattung der Iahrcs-Verwaltuugs Berichte;
z^. überhaupt alle dem Proviuzial Landtage über die ständische Verwaltung zu machenden

Vorlagen;
1i. die Bewilligung von Remuueratioucu, Unterstützungenfür ständische Beamte uud die

Pcusioniruugderselbe» uach den von dem Proviuzial Landtageaufzustellcudcu Grundsätzen;
i, an ihn gerichteteAnträge und Beschwerden provinzialstäudischerBeamten, welche nicht

lediglich gegen Discipliuar-Verfügungeuihrer vorgesetzten Dienstbehördengerichtet sind;
ic. die Geschäfts Instruetionen für die provinziaiftändischeuBeamten; tz. 5 Alinea 3 des

AllerhöchstenErlasses vom 21. September 1871, betreffend die Gcnehmiguug des
Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischcnVermögens
und der provinzialständischcn Anstalten in der Rheinproviuz; (G. S. S. 469.)

i. alle zu de» laufenden Geschäften gehörigenAugelcgeuhciteu,welche der Beschlußfassung
zu uuterbreileuder Vorsitzende ^andlagsmarschalloder ^andesdireltorfür angemessen findet.

8- 2.

Der versammelteProvinzial-Verwaltuugsrath eontrolirl die gesammteständische Verwaltung
und ist daher berechtigt, darauf bezüglicheBeschlüssezu fassen, sich von der Ausführung feiner
Beschlüsse Ueberzeugungzu verschaffe« uud ;u diese,» Zwecke die Akte» einzusehen und Eommissiare
aus seiner Mitte zu ernemie».

Der ^audtagsmarschall ist berechtigt, jederzeit uamentlich a»ch, wenn der Proviuzial^
Verwaltuugsrath nicht versammeltist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zn nehmen, nnd
sind die fämmtlicheustäudischeu Beamten verpflichtet, ihm jede verlangte Auskunft zu gewähren.

Maßregeln, welche nach seiner Ansicht die Befugnisseder ständischenBeamten überschreiten,
oder für den provinzialständischen Verband und die Aufgaben desselben wesenüichen Rachtheil her»
beiführcu würde», kann er bis zur uächsteu Sitzimg des Proviuzial-Verwaltuugsrathes bea»sta»de»
(olr. 8. 4 in tiin! des Regulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des proviuzialstäudischen
Vermögens :e. vom 27. September 18/1, G.^S. S. 469). In diesem Falle ist jedoch der ^aud.
tagsmarschall gehalten, sobald als möglich die Entscheidungdes Provinzial-Verwaltnngsrathes
einzuholen.

8.3.

Die Beschlüsse des Provinzial-Verwaltuugsrathcs lverden nach einfacherStimmenmehrheit
der erschienenen und abstimmendenMitglieder gefaßt.

Bei Stimmengleichheitentscheidet der Vorsitzende. Zur gültigen Beschlußfassungist die
Anwesenheitvon acht Mitgliedern des Verwaltuugsrathes iuelusive des Vorsitzende»nothwendig.
Bei der zweiten Einladung ist jede Zahl der Erschienene« indessen ausreichend.

Für die Wahlen der Beamten fiudeu die Vorschriftenin den tztz. 1 nnd 4 bis inclnfive9
de« Reglements über das Verfahren bei den stäudischen Wahlen vom 22. 3uni 1842 Anwendung.
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ß. 4.
Die Zusammenberufungder Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths geschieh« schriftlich,

unter Angabe der Bcrathungsgegenstäude,so oft es die Geschäfte erfordern nnd mindestenseinmal
im Jahre, Sie muß erfolgen, sobald es von einem Drittel der Mitglieder verlangt wird. Mit
Ansncchme dringender Fälle muß die Zusammcnberufungvierzehn Tage vorher stattfinden.

BeabsichtigteAnträge von Seilen der Mitglieder sind dem Landtagsmarschall möglichst
so zeitig vorher in kurzer Fassung einzureichen,daß deren Mittheilung au die übrigen Mitglieder
erfolgen tann.

ß. 5.
Der Vorsitzendeeröffnet, leitet und schließtdie Versammlungen des Provinzial-Verwal-

lungsratheS und handhabt die Ordnung in denselben.

8- <;.
Die Beschlüsse sind mit Angabe der dabei gegenwärtig gewesene» Mitglieder schriftlich

abzufassenund sowohl von dem Vorsitzendenals auch den Anwesendenoder doch wenigstens von
zwei Mitgliedern zu unterschreiben,

5- ?.
Der Laudlagsmarschallist befugl und verpflichlel,in den zur Eompeten;der Versammlung

des ProvinziabVerwaltuugsralhs gehörige» Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß eine Zu-
sammber»f»»gder Vcrwaltungsraths Mitglieder nicht stattfinden tann, selbstständigzn verfahren,
muß aber die Mitglieder alsbald vou dem Veranlaßten benachrichtigenund deren Zustimmung
einholen.

8. 8.
Die Mitglieder des ProvinzialVerwalluugsraths sind verpflichtet, die Referate und Vor¬

bereitungender Beschlüsse, welche ihnen vom Laudtagsmarschatleübertragen werden, zu übernehmen.

8, 9.
Der Provinzial-Perwaltungsralh ist befugt, zur Vorberalhuug einzelner Gegenstände

Commissionen niederzusetzen nnd Eommissarezu cruenuen, und sowohl den Eommissioueuals auch
den Eommissarienden Landcödirettoroder andere ständische Oberbeamte beizuordnen. Sofern der
Landesdirektorden Commissionenuuter Assistenz eines Oberbeamte» nicht selbst beiwohnt, erfolgt
die Bezeichnung des Oberbcamteu, welcher den Berathungen beizuwohnen hal, durch deu Landesdirektor.

Die Commissionen zur Vorberathuug einzelner Gegenständewählen sich ihren Vorsitzenden
selbst und können einen ständischen Büreaubcamtcu zur Protokollführungzuziehen, der alsdann von
dem Landesdirettor bezeichnet wird.

8> 10.
Der Landesdirektorund die anderen ständifchen oberen Beamten nehmen an den Sitzunge»

des Provinzial-Verwaltnngsrathcs mit berathender Stimme Theil nnd übernehmen auf Erfordern
des Landtags-Marschalls die Referate, sofern der Provinzial-Verwaltungsrath nicht Berathung ohne
Zuziehung aller oder einzelner ständischen Beamten besondersbeschließt.

Ebenso können die übrigen ständischen Beamten zn Referaten und Führung des Protokolles
zu den Sitzungen des Provinzial-Verwaltungsraths zugezogen werden.
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8 11.

Die Beschlüsse des Provinzial-Verwaltuugsrathes werden durch den Landtagsmarschall
dem Lcmdesdireltorzur Ausführung überwiesen. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist jedoch befugt,
für die Ausführung derjenigenBeschlüsseohne Vermittelung des Laudcsdircktors selbst Sorge zu
tragen, welche fragen seiner eigenenEompeteuz uud seine Stellung gegenüber dem Landesdirektor
betreffen.

Die Bestallungen der vom Prouiuzial-Verwaltuugsrathe ernannten Beamte,, werden stets
von dem Landtagsmarschallevollzogen.

8- 12,

Die Besorgung aller Bureau und Registratnrgeschäftedes ProvinzialVerwaltungsraths
resp, des Samens nnd als Porsitzender desselben handelnden Landtagsmarsckalls erfolgt auf
Erfordern des Letzterendurch das Äüreau-Persoual der provinzialständisebeuVerwaltung unter
Anweisungdes Landesdircktorsund gleichzeitig mit den laufenden Geschäften der Verwaltung. Die
Schriftstückederselben werden in derjenigenAbtheilungder Registratur niedergelegtund aufbewahrt,
welche das Haupt-Interesse dabei hat.

8- 1".

Die Vertretung der provinzialständischen Verwaltung nach Außen nnd vor Gericht durch
den Landesdirektor resp, seinen Vertreter geschiehtohne Rücksichtans die in der gegenwärtigen
Geschäfts Ordnung enthaltenen Competenzbestimmungen.

8- 14-

Die Mitglieder des Provinzial Verwaltuugsraths, welche alle in dieser Eigenschaftihnen
obliegendenGeschäfte unentgeltlich besorgen, erhalten für jeden Reise- resp. Sitznngstag an Diäten
zwölf Mark uud an Reisekosten eine Vergütung von vier Mark fünzig Pfennig für jede auf dem
LandwegezurückgelegteMeile, oder von einer Mark anf jede Meile bei Benützung von Eisenbahnen
oder Dampfschiffen,sowie in letzterem Falle an Nebenkosten für den Zu^ uud Abgang an der
Eisenbahn oder dem Dampfschiffe drei Mark.

8. 15..

Soweit diese Oeschäfts-Ordnung keine speziellen Bestimmnngenenthält, ist dieselbe ihrem
Inhalte entsprechenddurch Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsraths provisorischnnd bis
zum Zusammentritt des nächstenProvinzial Landtages zn ergänzen.

48
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Anlage 4l.

GeschW-Insttutti«!
für den ^andesdirektor und die il)m zugeordneten oßeren Beamten.

8- i.
Der Landesdireltor vertritt die gesammte ständische Verwaltung nach Außen und vor

Gericht uub führt die laufenden Geschäfte derselbenselbstständig (cfr. Nachtrag Art. 2). Er führt
ein Dienstsiegelmit der Umschrift-

„Landesdireltor der Rhcinprovinz."

8> 2.
Der Landesdircttor hat die Ausführung der ihm überwiese»«, Beschlüssedes Provinzial-

Verwaltungsrathes als dessen Organ zn bewirken.
Alle Angelegenheitender provinzialständifchenVerwaltung, welche nach der Geschäfts-

Ordnung für den Provinzial-Verwaltungörath deffcn Beschlußfassungnicht vorbehalten sind, nuter-
liege» der ^selbstständigen Bearbeitung durch den Landesdireltor »ach Maßgabe gegenwärtiger Ge¬
schäfts'Instruktion. Die Geschäfts Instruktion für den Provinzial-Verwaltnngsrath ist für den
Landesdirektorn»d die ihn, zugeorduetenanderen oberen Beamten verbindlich.

Der Landesdirettor ist verpflichtet,die der Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths
vorbehaltenen Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß zum Zwecke ihrer Erledigungeine Zusammen^
bernfung desselben nicht abgewartet werden kann, dein Laudtagsmarschallvorzulegen,welcher alsdann
olr. §. 7 der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltungsrath) Namens des Provinzial-

Vcrwaltungsrathes selbstständig entscheidet, und wenn wegen der Dringlichkeitder Sache auch diese
Vorlage an den Landtagsmarschallnicht ohne Nachtheil bewirkt und dessen Entschciduug abgewartet
werden kann, ebenso befugt wie verpflichtet, in diesen Angelegenheitenselbstständig zn verfahren,
muß jedoch in letzterem Falle die vorgeschriebene Vorlage an den Landtagsmarschallgleichzeitig
oder wenigstensohne Verzug nach Erlaß seiner Verfügung bewirten.

Selbstredend hat in den Fällen, wo der Landtagsmarschall Namens des Provinzial-
Verwaltungsrathes selbstständigentscheidet, der Landesdirektor dessen Anordnungen in derselben
Weise auszuführen, als wenn es sich um Beschlüsse des Provinzial-Verwaltungsraths handelt.

8. 3.
Der Landesdirettor ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Verwaltung

der provinzialständischcn Anstalten und des provinzialständischen Vermögens der Provinz verantwort¬
lich. Er ist der Mittelpunkt der ganzen Verwaltung und hat dieselbe nicht allein vollständigzu
übersehen und zu überwachen, sondern auch darauf hinzuwirken,daß die allgemeinenZwecke der
Verwaltung überall im Auge behalten und nicht durch einseitige Verfügungen in einzelnen Zweigen
beeinträchtigt,sowie daß die Vorschriften der Gesetze, Reglementsund Instruktionenüberall innegehalten
werden und dennoch der Verwaltung ein reges Lebe» inue wohne. Er hat zu dem Ende innerhalb
der Grenzen der Gesetzeund Reglements die erforderlichen Anordnungen zum regelmäßigen und
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prompten Betrieb der Verwaltung und zur sichere» Erreichung der Verwaltuugszweckezu treffen
und deren Ausführung, sowie überhaupt die Erfüllung der Pflichten aller Beamten der ständischen
Verwaltnngszweigezu controliren.

Der Landest-ircktorist befugt, iu allen Angelegenheitender Verwaltung die ständischen
oberen Beamten zur Berathung zusammen zu berufen oder mit ihnen einzeln in Berathung zu
treten; ihm gebührt jedoch in allen Fällen die Entscheidung. Der Landesdirektorist für die recht«
zeitige Vorbereitungder Etats, sowie für deren Inuehaltung verantwortlich.

Alljährlich wenigstens ein Mal hat er entweder selbst oder durch seinen Stellvertreter
aus der Zahl der oberen Beamten alle ständischen Kassen, sowie sämmtliche Institute nnd Anstalten
welche unter der ständischen Verwaltung der Rheinprovinz stehen, außerordentlich zu revidireu.
Imgleicheu hat derselbe die Vorrcvisiou der Rechnungen der ständischenHaupttasse, sowie der
riuzeluen Instituts nnd Austaltstasseuzu bewirten und darauf zu halten, daß die Jahres Rechnungen
bis spätestenszum 1. Mai des folgenden Jahres gelegt sind.

8- 4.
Der Landesdireltor ist der Dicustvorgesetzte aller übrigen stäudischcu Beamten und zu

Warnnngen nnd Verweisengegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagung der Ausübung der
Auttsverrichtungen berechtigt, (ß. 18 und 54 des Gesetzesüber die Dienstvergehen der nicht
richterlichenBeamten vom 2l. Juli 1852.)

Bis zur gesetzlichenandcrweitcuRegelung der Disciplinar-Befugnisse der ständischen Be¬
hörden, ist den sämmtlichenBeamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzncrlegen, sich für den
Fall der Verletzung ibrer Dienstpflichtendie Festsetzungvon Geldbußen bis zu ^<> Mark durch
den Landesdireltor und die Eiubehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zn lassen.

Innerhalb der Grenzen des Etats ist der Landesdirektorzur Aufnahme des nöthigen
subalternen Hülfspersonals bei der Eeutral-Verwaltuug auf Kündigung, sowie zur commissarischen
AnstellungfolgenderBeamten befugt:

1. der Snbalternbeamten der Eeutral-Vcrwaltuug mit Ausnahme des Rentmeisters;
2. der Ehaussce-Anfseher und Ehausfeewärter;
3. des Aufseher- und Wärterpersonals, der Werkmeister,der Ober-Hebamme und Wirth¬

schaften» uud des sonstigen,diesen gleichstehenden niederen Beamten-Personals der
Anstalten, soweit diese Anstellung nicht den Anstaltsdirektorenzusteht. Bezüglich der
Anstellung der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät uud der Provinzial-Hülfskasse
bleiben die Bestimmungender Reglements dieser Institute maßgebend.

8. 6.
Der Landesdirettor ist verpflichtet,die vou ihm erlasseneu wichtigenVerfügungen, sowie

alle seit der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths stattgehabtenwichtigerenEingänge,
namentlich Gesetze, Verordnnngeu, Verfügungen der Behörde,, nnd Entscheidungen der Gerichte dem
Provinzial-Verwaltungsrathe bei seiner nächsten Zusammenkunftnachrichtlich mitzutheilen.

Er ist berechtigt, auch alle Gegenstände der laufende,, Verwaltung zur Kenntniß und
Entfcheidungdes Provinzial-Vcrwaltnngsraths zu bringen, bei denen er es für angemessen findet,
sie zur Beschlußfassungzu uutcrbreiten.

48*
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8- ?-

Der Laudesdirettor und die auderc» oberen Beamten sind verpflichtet, an den Zitzuugeu
des Proviuzial-VerwaltuugsratheS, sofern derselbe nicht ausdrücklich Beratyuug ohne ^uziebuug
derselben beschließt, Theil zu nehme» und alle ihnen iu der Geschäftsordnung für den Proviuzial«
Verwaltuugsrath auferlegten Verpflichtungen zu erfülle,,. Dieselbe,, sind ebenfalls verpflichtet, in
den Ausschüsse!! des ProvinziabLaudtages a„f Ausiiche» des Vorsitzenden derselben zn erscheinen
und jede gewünschte Auskunft über die diesen Ausschüssen nberwieseueu Gegeustäude der Verwaltung
:,, ertheilen. Sofern der Laudesdirettor verhindert ist, den Sitzuugeu des Proviiizial-Verwaltnngs
raths, der Eoiumissionen (c-tr. §. 9 der Gefchäflö-Orduung des Provinzial-Verwaltliugöraths) oeer
der Ausfchüffc des Landtages beizuwohnen, hat er dein betreffenden Vorsitzenden davon Anzeige zu
machen und dafür öorge zu tragen, da>; jedenfalls sein Stellvertreter oder diejenige,, obere»
Beamte», welchen die Bearbeitung der ;ur Berathung stehenden Gegenstände nach der Geschäfts«
eintheiluug obliegt, auwesend sind.

Bei der ständischen Central Verwalluug hat der Laudesdirellor alle eiugehrudeu Sache,,
zu präsentiren.

Die znr Entscheidung des Proviuzial Verwaltuugsralhs oder des Provinzial-Landtages
ressortmäßig gehörigen Augelegeuheiten hat er dem Landtags Marschall zn übermitteln oder nach
dessen Äestinimnng für die Sitzungen zurück zn legen.

Der Laudesdirettor ist befugt, jede Sache seines Geschäftskreises „»mittelbar felbst zu
erlebigen oder fie in den gewöhnliche» Geschäftsgang zu bringen.

Die Angelegenheilen der provinzialständischen Cenlral'Verwaltung tonnen in Abtheilungen
bearbeitet werden, deren Bildung auf Vorschlag des LaudeSdirettorS durch deu Proviuzial-Verwal«
tuugsrath erfolgt.

Der Umfang der Amtspflichten, die dienstliche Stellung und die gegenseitige Vertretung
der Dirigenten vorerwähnter Abtheilungen und der übrigen oberen Beamten wirb des Näheren durch
Instruktionen geregelt, welche vom Provinzial-Verwaltungsrathe provisorisch erlassen werden können.

Alle Verfügungen werden unter dem Namen:

„Der Landcsdirettor der Rheinprovinz"
erlassen.

Dem Landesdirektor bleibt es üherlassen, unter Genehmigung des Provinzial-Verwaltungs-
rathes diejenigen Eorrespondenzeu und Verfügungen zu bezeichnen, welche er eigenhändig vollzieht,
uud diejenigen, welche im Auftrage durch andere obere Beamte vollzogen werden können.

ß. 10.

Die Ordnung des Geschäftsganges bleibt dem Landesdirektor überlassen. Er hat die
nöthigen Journale und GeschäftsControleu anzuordnen und Alles zu bestimmen, was die Regel
Mäßigkeit, Ordnung und den ununterbrochenen Fortgang der Geschäfte, sowie, was Form und
Fassung der Verfügungen anlangt.
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8. 11.

Der dienstältefte, ortsanwesende Oberbeamle vertritt den Landesdirettor in allen Verhinde-
rungs- und Abwesenheitsfällen.

Die technischen Oberbeamleu sind jedoch zu einer solchen Vertretung nicht befugt.
Für die länger als acht Tage dauernde Verhinderung oder Abwesenheit des «andesdirektors

ordnet der Provinzial Berwallnngsrath die Art der Stellvertretung desselben au.

8- 12.

Der Landesdirettor taun sich außerdienstlich auf die Dauer von acht Tagen ohne Urlanl,
aus seine», Wohnsitze entfernen, muß aber vor seiner Abreise dem Stellvertreter und wenn die
Entfernung länger als l Tage dauern soll, auch dein Landtags Marschall Nachricht gebe».

Zu einer längeren Abwesenheit bis zn sechs Wochen bedarf er des Urlaubs des Landtags-
marschalls.

Die Beurlaubung der übrigen proviuzialstäudischcu Beamte» bis zu sechs Wocheu steht
dem ^audesdirctlor zu.

Sind Perlretnugstosten unvermeidlich, oder soll dem Vandesdirellor oder einem anderen
oberen Beamten länger als sechs Wochen Urlaub ertheilt werde», so ist die Angelegenheit den,
Provinzial Bcrwallnngsrathc zur Beschlußfassung zu uulerbreiteu.





Unlage 42.

Haupt-Etat
der Vrovinzial-Irrenllnstalt zu Merzig

pro »8»V

(Berechnetauf eine Frequenz vo« 100 Kraute».)

2 Pensionaire I. Klasse,

6 „ II. „

92 Normalkranke(III. Klasse).

Hierzu:

der Special-Etat Lit. ^. über Landwirthschaflund Vichstaudsnutzungsowie die Normal-Etat«,

«it. N. über Beköstigung.

Lit. 0. „ Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug.

Lit. v. „ Neinigungsmaterial.

Lit. N. „ Heizungsmaterial.

Lit. ^. „ Beleuchtungsmaterial.
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Tit. Nr. Oinnuyme. Betrag.

I. Aus der Liiuderei- und ViehstaudSuutzuug.
> Vant Special-ütal Äl. /V..............

Sinnma Til I per «e.

— —

II, 2

3
4

Beiträge der Familie» für gauz oder theilweise zahlende zum Kur^
versuche aufgenommeneKraule der Normalverpflcgnngötlassc . .

Desgleichenfür Pfleglinge il «00 Mart .........
Pensionen für Kraute der I. u»d II. Verpflegnugstlasse ....

Summa Tit. II

3500
8000
9000

—

20500 —

III. 5 Uulcrhnltuugszuschußder provinzialstäudischeuCciltrnltlasse . . .
Summa Til. III per «e.

115645 —

IV. 0

l^umma Til. IV per «e.

200 —

Wiederholung der Eiuuahmc.
I.

II.
III.
IV.

Nnterhaltungszuschußder provinzialständifchenCentraltlassc ....
20500

115645
200

—

Summa der Einnahmen j 136345 —
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Tit, Nr, Au sg al» e.

Werth der
penswüsfähige^
Einolumente

nach
3 jährige»!

Durchschnitt,

Betrag.

I.

> ^

10

Bcsuwmia,cl!, Völniunsscü und iliciilllucrationc».

Dein Direttor Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung mit (Karten, zu «!00 Mark ge-

rechnet, Heizung, Beleuchtung uuv Ärzuei, zusammen
geschätztzu ..............

Dem 2. Arzt Gehalt...........
Außerdem freie Wohnung mit Garteu, zu l80 Mark
gerechnet, Heizung, Beleuchtung und Ar;uei, zusainuien
geschäht zu ..............

Den, Verwalter (Oekouomie-Inspektor) Gehalt . . . .
Außerdem freie Wohnung mit Garteu, zu 180 Mark ge¬

rechnet, Heizung, Beleuchtung nnd Arznei, zusammen
geschätztzu ..............

Dem Neubauten Gehalt..........
Außerdem Emolumeute wie vor........

Für eine» Hnlfsschreiber zur Berweudnng in Diätenfonn

Dem Oberwärter Gehalt..........
Außerdem freie Beköstigung in der ll. Tischllasfr, freie

Wohnnng, Heizung, Beleuchtuug, Wäsche nnd Arznei,
zusammen geschätztzn ....... , - - -

Der Oberwärterin ««ehalt..........
Außerdem Enwlumeute >o!e vor........

28 Wärter uud Wärteriuuen zum Durchschuiltslohnsatzc
von 29l M..............

Beziehen außerdem freie Wohuuug bei den Kraule», Be¬
köstigung in der III. Tischklasse, sowie Wäsche nnd
Arznei.

Der Oberköchin ^ohn...........
Bezieht außerdem freie Beköstigung in der II. Tischklaffe,

freie Wohuuug, Heizung, Beleuchtung, Wäsche uud Arznei.
Der Obcrwäschcrin Vohn..........
Außerdem Emolumente wie acl 9.

111!'.

,^„

«.9

400

466 21

763

763

4053 09

M»

'.«00

2000 !

90»»

600

600

814«

360

360

21968
49
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pcnswnsfähige^

Emulinnente
»ach

!t jährigem
Durchschnitt.

Betrag.

!l

13

14

16

1?

19

20

21

22

23

Transport

Drei Äöchiuncu resp. Küchenmägdr zum Durchschuittslohu-
satzc von 180 M............

Beziehen außerdem freie Beköstigung in der Hl. Tischtlasse,
freie Wohnnng, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.

Zwei Wäscherinnen znni Durchschnittslohnsatze von 180 M.
Außerdem Emolumente wie vor.
Dem Gärtner Lohn............
Außerdem Emolumente wie a<1 9.
Dem Maschinisten Lohn..........
Außerdein Eniolnmcnte wie «rci 9.
Für eiueu Heizer Lohn...........
Außerdem Emolumente wie li<I ll.
Zwei Hausdiener zum Lohnsätze von je 240 M.
Ein Pferdeknecht „ „ „ 360 „
Ein Kuhknccht „ „ „ 360 „
Erhalten außerdem Emolumente wie 2,ä 11.
Zu Nemuucratiouen für das Oberwärter- und Warte-

personal, Unterbcamte und Dienstleute zu verwenden
nach Beschluß des Proviuzial - Verwaltungsraths auf
Vorschlag des Anstalts-Direktors.......

Dem Bolontairarzte............
Freie Beköstigung in der I. Tischklasse, freie Wohnung,

Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Remuneration für Wahrnehmung der katholischen geistlichen

Funktionen in der Anstalt, zu verwenden nach Ueber-
einlunft..............

Nemuueratiou für Wahrnehmung der eoangclischeu geist¬
lichen Funktionen in der Anstalt, zu verwenden nach
Uebereiuknnft .............

Desgleichen für Wahrnehuiuug des Lehrer- und Organisten^
dieustcs ...............

Dem Schlosser Lohn ...........
Außerdem Emolumente wie n,d 11.
Für einen Oasstocher Lohn.........
Außerdem Emolumente wie g,<1 11.

4053,09

4053

21968

540

360

600

900

360

1200

1550

1000

1000

500
360

360

«'9 30698 ! —
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Tit. Nr. Z u s ü a ö e.

Werth der
penswnsfä'higen

Emulumente
nach

3 jährigem
Durchschnitt.

Betrug.

Transport

Dem Tischler Lohn............
(Ohne Emolumente.)

25> Dem Nachtwächter Lohn ..........
Außerdem Emolumente wie -u! l l.

26 Dem Boten Lohn............
Außerdem Emolumente wir a»I II.
Dem Pertier Lohu............
Außerdem Emolumente wie n<I II.
Dem Magazinwärter Lohn..........
Außerdem Emolumeute wie a<1 II.

29 Remuneration für einen aus dem Wart« resp. Dienst¬
personal zu entnehmenden Barbier......

Summa Tit I

Für Beköstigung.
ll. I Laut Normal-Etat Lit. 13...........

Summa Tit. II per »e.

Für Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug.
Laut Normal Etat Lit. <'...........

Snmma Tit. III per 8«.

I Für Hausuteusilic»,Hundwertsgeriithe uud iirztl. In¬
strumentarium.............

Summa Tit. IV per »e.

Für Reiniguug.

Laut Normal-Etat Lit. 0...........

Summa Tit. V per »e.

VI. Fiir Heizung.

Laut NormalEtat Lit. l^...........

Summa Tit. VI per 8«.

4053

4053

!,!! 30698

1200

300

300

240

324

30

<>9 33098

>0000

8105

2000

2500

15000

49'
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Tit. Nr. Ausmaße. Betrag.

VII.
I

Für Beleuchtung.
Vaut Normal-Etat W. !<'...............

Summa Tit. VII per »e.

2100

VIll. 1 Für Arznei und Berlmndniittcl ...........

Summa Tit. VIII per ?>e.

800 .—

IX. I Für die Bioliothel................

Summa Tit. IX pe>- «e.

000 —

X. 1 Für Unterhaltung der Oeliäudc und maschinellen Einrichtungen . .

Summa Tit. X per «e.

?"00 —

XI. I

Summa Tit. XI per se.

Hieraus sind insbesonderezu bestrciten:
Steuern und sseuervcrsichcruugsbeiträ'ge,Kirchen- und Uuterrichtsbe-

dürfuisse, Porto, Eisenbahntransport- und sonstige Frachtkosten, Ar¬
beitsmaterial für Kraule uud Gescheutezu Zerstreuungenfür die¬
selbe«, Einbringungs- uud OeerdigungStosteu, llciue Dienstreisen
der Beamten, Äüreanbedürfnisseincl. Zeitungen uud Drucksachen :c.

3630 —

^<I «xtilwi<iln»riu.

XII. 1 Zn unvorhergesehenenAusgaben zu verwenden mit specieller Geneh¬
migung und zur Abrundung des Etats .........

Summa Tit, XII per 8s.

161? ^

Zur Länderei- und Vichstandsnutzung.

XIII. I ^aut SpecialEtat ^«it. ^. . . .

Summa Tit. XIII per ss.

3895 —
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Tit. Nr. Ausgabe. Betrag.

1.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Wiederholung der Ausgaben.

Besoldungen, Löhnungcu und Remunerationen....... .
Beköstigung ..................
Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug .......
Hausuteusilien, Haudwcrtsgeräthe uud ärztliches Instrumentarium
Reinigung ...................
Heizung ...................
Beleuchtung ..................
Arznei und Verbandmittel .............
Bibliothek...................
Unterhaltung der Gebäude und maschinellen Einrichtungen ....
Insgemein..................
^cl extrn.0r6in»,rii!,................

Zur Länderei- und Viehstandsuutzung..........

Summa der Ausgabe»

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt
„ Ausgabe

Aalancirt.

33098
56000

«105
2000
2500

15000
2100

«00
600

7000
3030
1617
3895

136345

136845
136345





Unlage 43.

Provinzial Irrenanstalt m Merzig.

Specml-EtatLit. ^.

über die «land- und Mieywirtyschaft pro 1877.
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H. Klmdwirthschllft.

Von den Gärten und Gemüsefeldern ............
VI. Von dem Ackerlande des oberen Plateaus ..........

III. Von dem Bergabhange, den Rasenplätzenund Böschungen .....
IV. Von den Obstbäumeu ................

Summa Einnahme H,.

6. Viehwirthschaft.

V. Ertrag der Kühe ..................
VI. Ertrag des Federviehes ................

VII. Für verkauftes Vieh ..................
VIII. Werth des Düngers ........'.........

Summa Einnahme 13. 12673
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^. ttandwirtlischast.

I. Tagelohn zum Betrieb der Landwirthschaft ..........
l>. Für Saniereien, Stangen und Pflanzen ...........

III. Für Dünger », ans der eigenenWirthschaft.........
I). Sonstige Düngstoffe ............

I V. Für Anschaffung und Unterhaltung der Landwirthfchastsgcräthe. . . .
V. Insgemein . . ' ..................

Summa Ausgabe ^,

N. Vichwirthschllfi.

VI. Für Fütterung und Streu...............
VII. Zum Ankauf von Milchvieh..............

VIII. Insgemein....................
Summa Ausgabe L. 1562N

50
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Hlormalsätze für Hit. VI. Itttterung und Streu.

ü'--
/>,!

Rationen

pro

Jahr,

Bedarf

pro

Ration.

Bedarf im Gll»zen:

A Haser.

Kilo,

Heu.

Kilo,

Stroh.

Kilo

Raps°
tuchen.

Kilo.

Kleien.

Kilo,

Grün-
N"be".> fntter.

Kilo, Kilo,

Pferde !! 77,0

< 0,5»» Kilo Hafer
Futter < i9^„ .,,'Hcn

^ 3,»»» „ Stroh
Streu 5,»«» „ Stroh

4745»

438»

7300»

2940«)»

2190»
3050»

14700«

13020»

—
1911°

2170«

30870°

—

Ktthe ,,

Winter 2940

Sommer 2170

s 10,.»» Kilo Heu
Futter ^ 0,«5» „ Kleien

l-10,»»» „ Rüben
Streu 5,»»« „ Stroh

<50,»»« „ Grllnfuttcr
3utt°r ^ ,^,.„ ^ ^^^„
Streu 0,»»» „ Stroh

108500»

5110 —

Hühner 40 l 14600 s Futter 0,»»» „ Hafer
Summa des Bedarfs 5183»,30700» 33560» -^ 4081» 30870° 108500»

Weldberechnung.
5183 Kilo Haser K 100 Kilo 19 M.

18350 „ Heu do. 12 „
,8350 „ „ do. 12 „
33560 „ Stroh do. " «
408< „ Kleien du. 12 „

15435 „ Runtelrüben do. -i „
15435 „ Weißrüben do. 2 „
08500 „ Orünfutter do. 2 „

-Pf. 984 M. 77 P,
00 „ 2312 „ 10 „

!, 2202 „ — „
60 „ 3221 „ 76 „

489 „ 72
463 „ 05 „

40 „ 370 „ 44 „
^ „ 2170 „ „

Summa 12213 M. 84 Pf.
rund 12200 Mart.

Abschluß.

Land-

Wirthschaft.

Vieh-

wirthschaft.
Summa.

^l

Bemerkungen.

Einnahme . . .

Ausgabe . . .

, Ueberschuß
Mithin <

^Zuschuß

5200

6148

948

12673

15620

2947

17873

21768

3805



Anlage 44.

Hllupt-Etllt
der Wrovinzial-Irrenanstalt zu Merzig

pro l8?8 und weiter.

(Berechnet auf eine Frequenz von 200 Krauten.)

4 Pensionaire I. Klasse,

12 „ II. „

184 Normalkranke(III. Klasse).

Hierzu:

der Specialität Lit, ^. über Landwirthschaft und Viehslandsnutzungsowie die Normal-Etats.

Lit. U. über Beköstigung.

Lit. s>. „ Bekleidung,Lagerung und Tischzeug.

Lit. 1). „ Reinigungsmaterial.

Lit. L. „ Heizungsmaterial.

Lit. ?. „ Beleuchtungsmaterial.

50'
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Tit. Nr. Oinnayme. Betrag.

I. Aus der Räuberei und Bichstaudöuulzuug.

1 Laut Specialität Lit. ^...............

Summa Tit. I z,sr «e.

1277 —

II. Für uormalmäßig uud als Pensionairc zu verpflegendeKraute.

4

Beiträge der Familien für ganz oder teilweise zahlende, zum Kur
versuche aufgenommeneKranke ^>er Normalverpflegnngstlasse. . .

desgleichen für Pfleglinge !l 4N0 31tart ........ .

Summa Tit. Il

700N
lünon
18000

—

4 KUX»—

lll. 5 Unterhaltnugszuschußder proUinzialstnndischen Ccntraltassr. . . .
Summa Tit. III per »s.

144562 —

lV. 6

Summa Tit. IV i>sr 8«.

223 —

Wiederholung der Einnahme.
I.

u,
IN,
IV.

Für normalmäßig uud als Pensionaire zu verpflegende Kranke . .
Unterhaltungszufchußder proviuzialständischenCeutraltafse ....

Summa der Einnahmen

127?
41000

144562
223

—

187062! —
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Tit. Nr. Ausgabe.

Werth der
pensimlLfcihigen
EmMmente

nach
3 jahrigem

Durchschnitt.

Betrag.

s-

9
10

11

Besoldungen, Löhnungen und Nemuuerationen.

Dem Director Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohmmg mit Garte», zu 000 Mark ge-

rechnet,Heizung,Beleuchtunguud Arznei, zusammeuge-
schätzt zu ..............

Dem 2. Arzte Gehalt ...........
Außerdemfreie Wohnung mit Garten, zu 180 Mark ge¬

rechnet, Heizung,Beleuchtung»ud Arzuei, zusammeugc-
schätzt zn ..............

Dem event. ;u berufendenAssistenzarzte Gehalt . . .
Außerdem freie Beköstigung iu der 1. Tischklasse,freie

Wohnung, Heizung, Beleuchtuug,Wäscheuud Arzuei,
geschätzt zu ..............

Dem Voloutairarzle ............
Freie Beköstigungin der I. Tischllasse, Wohnung, Heizung,

Beleuchtung,Wäsche und Arznei.
Nemnneratiou für Wahruehmnng der katholischengeistlichen

Funktionen in der Anstalt, zn verwendennach Ueber- l
eiutunft ...............

Desgleichenfür Wahrnehmung der evangelischen geistlichen
Funktionen ..............

Dem Verwalter (Oekonomie-Insveklor)Gehalt ....
Außerdem freie Wohnung mit Garten, zu 180 Mark ge¬

rechnet, Hciznna, Beleuchtunguud Arznei, zusammenge-
schätzt zu ..............

Dem Rendauleu Gehalt ..........
AußerdemEmolnmentewie vor ........
Für einen Hülfsschreiberzur Verwendung in Diälenform
Dem Lehrer Remuneration ..........
Außerdem freie Wohnung, Beköstigung in der II. Tisch¬

klasse, Heizung, Beleuchtung,Wäscheund Arznei.
Dem Oberwärter Gehalt ..........
Außerdem freie Beköstigung in der II. Tischklasse, freie

Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei,
geschätztzu ..............

l!

!«<>

913

09

, >

,_'

100

100

',!!

^>,

703 42 j

4800

2100

>2<»0

10'»0

1000
2000

1800!

900
000

750

4203>09> 16450
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Til. Nr. Ausgabe.

Werth der
penswnsfÄhigen
Emolumente

»ach
^l jährigem

Durchschnitt,
5-M ^.

Betrag.

««

12

18

1 1

15

16

1?

18

19

20

21

22

28

24

Transport

Der Oberwärterin Gehalt..........
Außerdem Emolumente wie ad 11........
32 Wärter und Wärterinnen zum Dnrchschnittslohnsatze

von 291 Wart............

Beziehen außerdem freie Wohnung bei den Krauten, Bekösti-
gung in der III. Tischklasse, Wäscheund Arznei.

Der Oberköchin Lohn...........
Bezieht außerdem freie Beköstigung, in der I I. Tischtlasse,

freie Wohuuug, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei.
Drei Köchinnen resp. Kiicheumägde zum Durchschnittslohn-

satze vou 180 Mark...........
Beziehen außerdem fre« Beköstigung iu der III. Tisch-

Nasse, freie Wohuuug, Heizung, Beleuchtung, Wäsche
und Arznei.

Der Oberwäscheritt Lohn..........
Außerdem Emolumente wie «,ct 11.
Zwei Wäscherinnen zum Durchschnitlslohnsatze von 180 Mark
Außerdem Emolnmente wie -«I 15.
Dem Gärtner Lohn............
Außerdem Emolumente wie -ui 14.
Dem Mas6)iuisteu Loh» ..........
Außerdem Emolumente wie l>,c! 14.
Dem Schlosser Loh» ...........
Außerdem Emolumente wie ml 15.
Für eiueu Heizer Lohn...........
Außerdem Emolumente wie l,,cl 15.
Für einen Gasstocher Lohn .........
Außerdem Emolumente wie ud 15.
Dem Tischler Lohn............
Ohne Emolumente.
Zwei Hausdiener zum Lohnsätze von je 240 Marl
Ein Pferdeknecht „ „ „ 360 „
Ei» Klihtnecht „ „ „ 860 „
Erhalten außerdem Emolumente wie «>i 15.

4203

768

"9

,2

4966 .,,

>

16450

600

9312

360

540

360

360

600

900

360

360

360

1200

1200

32962
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Tit.

II.

III.

IV.

V.

Nr.

25

26

2?

2«

29

30

Ausgabe.

Werth der
pensionslllhigen^
Emolnmente

nach
3 jährigem

Durchschnitt,

Ttansvorl

Dem Nachtwächter Lohn..........
Außerdem Emolumente wie ^l 15.
Dem Boten Lohn............
Außerdem Emolumeutc wie »6 15.
Dem Portier Lohn............
Außerdem Emolumente wie aä 15.
Dem Magaziuwärter Lohn .........
Außerdem Emolumente wie <ici 15.
Remuneratiou für einen aus dem Wart. resp. Dienstper¬

sonale zu entnehmeuden Barbier.......
Zu Remunerationen für das Oberwärter, und Wartper-

soual, Unterbeamte und Dienstleule, zu verwenden nach
Beschluß des Prov.-Verwaltungsraths auf Vorschlag
des Anstalts-Direktors..........

Summa Tit. I.

Für Beköstigung
laut Normal-Etat Vit, N...........

Summa Tit II per «e.

Für Bekleidung, Tischwäsche, Lagerung nnd Bettzeug

laut Normal Etat Vit. ^...........
Summa Tit. III r>or «>>.

Für Uteusiliell.

Für Hausutensilieu, Handwertsgeräthe und ärztliches In-
- strumentarinm .............

Summa Tit. IV per 5e.

Für Reiuignug

laut Normal-Etat Lit. I) ..........

Summa Tit V per ss.

4966

4966 ,',,

Betrag.

32962

300

3«»0

240

324

36

1550

35712

96000

15000

400N

4000
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Tit. Nr. Ausgabe. Betrag.

VI. Für Heizung
1

Summa Tit. VI. per »e.

15000 —

VII. Für Beleuchtung

1

Summa Tit. VII per «e.

2400 —

viii. 1 Für Arznei nnd Verlmudmittel

Summa Tit. VIII per «e.

1500 —

IX. I Für die Bibliothek

Summa Tit. IX per «s.

600 —

X. 1 Für die Unterhaltung der Getliiude und maschinellenEiurichtuugcu

Summa Tit. X per 8e.

7000 —

XI. 1 Insgemein

Summa Tit Xl per «e.

4470 —

Hieraus siud insbesondere zu bestreiteu:
Steuer« und Feuerversichcruugsbeiträge,Kirchen und Unterrichts-
bedürfnisse, Porto, Eisenbahn-Trausport- und sonstige Frachtkosten,
Arbeitsmaterial für Kraule und Geschenke zu Zerstreuungen für
dieselben,Eiubriugungs- uud Beerdigungskosten,kleine Dienstreisen
der Beamten, Vürcaubedürfuisseincl. Zeitungen uud Drucksachen :c.

XII. »Ä extrnorlllu»r1».

1 Zu unuorhergesehenen Ausgaben, zu verwendenmit specieller Genehmi¬
gung und zur Abrundung des Etats ..........

Summa Tit. XII per se.

1380
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I,
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Wiederholung der Ausgaben.

Aesolduugeu, Löhnungenund Remunerationen ........
Beköstigung ..................
Bekleidung,Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug .......
Utcusilien ...................
Neinignng ...................
Heizung ...................
Beleuchtung ..................
Arznei und Verbandmittel ..............
Bibliothek ...................
Unterhaltung der Gebäude und maschinelle,, Einrichtungen . . . .
Insgemein ..................
acl extranrcliuaria................

Summa der Ausgaben

Schluß des Etats.

Die Einnahme beträgt
Die Ausgabe beträgt

Äalaneirt.

35712
96000
15000
4000
4000

15000
2400
1500
600

7000
4470
1380

187062

187062
187062

51





X

Anlage 45.

Prouinzial Irrenanstalt zu Merzig.

Speml-Mt Lit. ^.

«ßer die ^5„no- «nt» -Piesiwirtyschaft pro 1«7?>?tt.

ül'
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Tit. Oinnaßme. Bettllss.

H.. Andwirthschaft.

I. Von ben Gärten und Gemüsefeldern ............
II, Von dem Ackerlande des oberen Plateaus ..........

III. Von dem Bergabhange, den Rasenplätzenund Böschungen .....
IV. Von den Obstbäumen ............ . . . .

Summa Einnahme ^.

L. Viehwirthschaft.

V. Ertrag der Kühe..................
VI. Ertrag des Federviehes ................

VII. Für verlaustes Vieh.................
VIII. Werth des Düngers.................

Summa Einnahme Z,

0300

1 26?:'.
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Tit. Ausgabe.

ä. Lllndwirthschaft.

1. Tagelohn zum Betrieb der Landwirthschaft ..........
II. Für Sämereien, Stangen und Pflanzen ...........

III. Für Dünger a. aus der eigenenWirthschaft .........
d. Sonstige Diingstoffe ............

IV. l Für Anschaffung und Unterhaltung der Landwirthschaftsgeräthe. . . .
V. I Insgemein....................

Summa Ausgabe ^.

8. Viehwirthschllft.

VI. Für Fütteruug und Streu...............
VII. Zum Ankauf von Milchvieh...............

VIII. Insgemein....................
Summa Einnahme 8. 13420 —

') -,c! VI. Ermäßigt wegen vorousznsehenden Sinkens der Preise.
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Uormalsätzefür Iit. VI. Zsittterunzl und Streu.

Rationen

pro

Jahr.

Bedarf

pro

N atio n.

Vedcirf im Ganzen:

Hafer. Heu.

Kilo.

Stroh.

Kilo,

Naps^
lochen.

«il».

Kleien.

,«il».

Rüben.

Kilo.

Grün
futter.
Kilo,

l 6,i»» ililo Hafer 4745« — — — — — —

Pferde !! 730 Fntter < io,«»„ ., Heu
^ 8,»»» „ Stroh

— 7300«
2190«

—

Streu 5,»»» „ Stroh

29400»

3650« —

s 10,5«» Kilo Hen
—

Winter 29-10 Futter ^ 0,«°» „ Kleien
— — — — 1911» — —

!-10,°«» „ Rüben — — — — — 30870» —
Äiihe ,, Streu 5,»»» „ Stroh — — 14700« — — — —

Sommer 2170 /50,»»„ „ Orünfntter —
2170«

108500»

5110 Streu 6,»»» „ Stroh

438«

— 13020» — — ^

Hühner !'< ^ 14600 Futter 0,,,,,» „ Hafer — —

Summa des Bedarfs 5183» 36700» 33560« —
4081«, 3.0870« 108500»

«eldberechmlng.
5183 Kilo Haser !l 100 Kilo 10 M. - Pf. 084 M. 77 Pf.

18850 „ Hen do. 12 „ 60 „ 2312 „ 10 „
18350 „ „ do. 12 „ „ 2202 „ - „
33S60 „ Stroh do. 0 „ 60 „ 3221 „ 76 „
4081 „ Kleien do. 12 „ - „ ,89 „ 72 „

15435 „ Runkelrüben do. 'l „ ^ „ 463 „ 05 „
15435 „ Weißrübeu do. 2 „ 40 „ 370 „ 44 „

108. ,00 „ Orüufnller do. 2 „ - „ 2170 „ „
Summa 12213 M. 84 Pf.

ruud 12200 Mart.

Abschluß.

Land¬

wirthschaft.

Vieh-

Wirthschaft.
Sumina.

Bellieltüligeü.

.^ ^. ^! H. ./^ 5

Einnahme 6300 — 126?3 ,— 18973 —

Ausgabe

-lssmß ....

4276 — 13420 — 17696 —

2024 — — —
^ 127?

—

— — 74? — —

Mithin !

Uevr^,^,

Vorschuß
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Anlage 4«.

Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Aüfbringnng der Kosten für die Bedürfnisse der Kirchengemeinden

in den Vandeöthcilcn des linken Rheinufers.

Mir Milyelmetc.
verordnen mit Znstimmnng beider Hänser des Landtages für die ^axdestheile des linke» Rhein«
nfcrs, was folgt:

Die bürgerlichen Gemeinden sind zur Aufbringung von kosten für die Bedürfnisse der
Kirchengemeinden, insbesondere zur Beschaffung und Unterhaltung der Pfarrhänscr, nicht ferner der-
pflichtet. Alle bezüglichen, zur Zeit bestehenden Verpflichtungen der bürgerlichen Gemeinden gehen
auf dir Kirchengemeinden über. Für die Bedürfnisse der Kirchengemeinden dürfen weder Kommunal
steuern umgelegt, noch die Erträge oder die Substanz des Kommunalvermögens verwendet werden.

Unberührt bleibe» die iu deu ßß. 3. ff. dieses Gesetzes erwähnten, sowie alle aus privat-
rechtlicheu Titelu entspringenden Verpflichtungen der bürgerlichen Gcmeiudeu,

ß. 2.

Als Eigenlhnm der betreffenden Kirchengemeinden sind fortan zu betrachten alle bei Ver-
tündigung dieses Gesetzes deu bürgerlichen Gemciudeu gehörenden, kirchlichen Zwecken gewidmeten
Gebäude und Grundstücke, insbesondere die lediglich als Pfarrwohnnng dienenden Gebäude und
Grundstücke (Pfarrhäuser) nebst den mit den letzteren verbundenen Hofränmcu uud Hausgärteu.

Die Bcgräbuißplätze verbleibe» im Eigenthum der bürgerlichen Oemei»dc».
Den bürgerlichen Gemeindebehörden ist bei feierliche» oder festliche» Gelegc»heite», bei

Uüglücksfällc» oder ähnlicheil Veranlassnngen die Beimtzmig der Kirche»glocke» zn gestatten;
Streitigkeiten, welche hierüber entstehen, entscheidet der Vorsitzende der Kommnnalanfsichtsbchörde.

8- 3.

Die bürgerlichen Gemeinden sind zur Fortleistnng derjenigen, bei Verkündigung dieses
Gesetzes ans ihre,» Haushaltsctat stehende» Beträge verpflichtet, welche dc» Kirchengemeinden bisher
behufs eigener Beschaffung und Unterhaltung einer Pfarrwohnnng gewährt worden find.

Bürgerliche Gemeinden, welche die Pfarrwohnung bisher unmittelbar, aber nicht durch
Hergabe ciues ihuen gehörenden nud lediglich diesem Zwecke dienenden Gebäudes gewährt haben,
bleiben zur Fortgcwä'hrnug einer gleichartigen Pfarrwohnnng verpflichtet.

Es bewendet bei den Bestimmungen des 8- 1 des Gesetzes, betreffend die Verpflichtung

znr Aufbringung der Kosten für die kirchlichen Bedürfnisse der Pfarrgemeindcn in den «andestheilen
des linken Nheinufers, von, 14. März 1845 (G.-S. S. 163).
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Die 88- ^ bis 5 des nämlichen Gesetzes werden aufgehoben; den Kirchengemeinden vcr-
bleiben jedoch alle aus den Bestimmungen des 8- 5 a. a. O. bereits erworbenen Ansprüche.

8- 5.

Die bürgerliche!! Gemeinden sind befugt nach vorhergegangener sechsmonatlicher Kündigung:
1. die im 8- 3 dieses Gesetzes erwähnten Leistungen,
2. die im 8- l des Gesetze« vom 1l. März 1845 erwähutcu Veistuugen (Zuschüsse zu

den Kosten für ordentliche kirchliche Bedürfnisse),
^!. die gemäß 8- 5 des Gesetzes vom 14. März 18 l5 auf dem bürgerlichen Gemeinde-

Vermögen zu Gunsten einer Kirchengemeinde haftenden unverzinslichen Schulden
durch Äaarzahlnng zum 25fachen Betrage des jährlichen Gcldwerlhs der Leistung bezw. der Schuld
abzulösen,

8- "-

Die Kirchengemeinden fiud befugt, uach vorhergcgaugeuer sechsmouatlichcr Küudigung die
Ablösung:

1. der im 8- ^ dieses Gesetzes crwähnlen Leistungen,
2. der gemäß 8- 5 des Gesetzes vom 1^. März 1815 auf dem bürgerlichen Gemeinde¬

vermögen zn Gunsten der betreffenden Kirchengemeinde haftenden Schulden,
zu verlange,,. Die Ablösung erfolgt in diesem Halle dnrch Barzahlung znm 22^/9 fachen Betrage
des jährlichen Geldwerths der Leistung bezw. der Schuld.

8- 7-

Der jährliche Geldwert!) (88- 5,6) ist erforderlichen Falles nach sachverständigem Ermessen
festzustellen.

8- 8.

Die bürgerliche» Gemeinden sind befugt, das Ablösungstapilal (88- 5 bis 7) in vier
unmittelbar auf einander folgenden einjährige» Termine» zu gleiche» Theile» abzutragen. Die
berechtigte Kirchengemeinde ist gleichwohl nur solche Theilzahlnngen anzunehmen verbunden, die
mindestens 300 Mark betragen. Der jedesmalige Rückstand ist mit 1 Prozent jährlich zu verzinsen.

8- 9.

Geht der Antrag auf Ablösung von der Kirchengemeinde ans, so sind die bürgerliche»
Gemeinden befugt, soweit ihre HauöhaltSverhältuisse es erforderlich machen, eine Verlängerung der
im 8- 8 bestimmten Zahlungslermiuc, sowie eine Herabsetzuug der von den Kirchengemeinden anzu¬
nehmenden Mindestbeträge zu verlangen.

8- 1".

Streitigteilen über die durch dieses Gesetz geregelte» Rechte u»d Pflichten der bürgerlichen
Gemeinden und Kirchengemeinden, insbesondere anch Streitigkeiten:

«,. über die Frage, ob einer der im 8- I des Gesetzes vom 14. März 1845 erwähnten
Zuschüsse durch veränderte Umstände entbehrlich geworden sei,

b. in den Fällen des 8- 9
sind vorbehaltlich der Schlußbestimmung des 8- 2 des gegenwärtigen Gesetzes im Verwaltungs¬
streitverfahren zum Austrage zu bringen.
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Maßgebend für das Verfahren sind die Vorschriften des Gesetzes vom 3. Juli 1875
(G.-S. S. 375). Zuständig in erster Instanz ist das Vezirksverwaltnngsgericht. Ais zur Ein¬
setzung von Bezirksverwaltnngsgerichtenin der Rheinprovinz sind die Verrichtungenderselben von
der Rheinischen Deputation fiir dasHeimathwcsenunter der Bezeichnung „Rheinisches Verwaltungs¬
gericht" wahrzunehmen.

Urkundlich :c.

Bcsslauliisst.
Der Minister des Innern: Der Minister der geistliche»

Or Eule u bürg, Unterrichts- und MedicinalAngelegenheiten:
Falk.

Motive.
I. Französische Gesetze aus der Zeit vor Abschluß des Konkordats(180 l).

II. Französische Gesetze seit Abschluß des Konkordats.
III. Das linke Rheinufer uuter Französischer Herrschaft.
IV. Entwickelung der Rechtsprechung seit Eintritt der Preußische,,Herrschaft.
V. Das Gesetz vom 14. März 1845.

VI. Der gegenwärtigeEntwurf.

Nach den, auf dem linken Nheinufcr thcilweisc„och in Geltung stehenden Französischen
Gesetzen, sowie nach dem an die FranzösischeGesetzgebungsich anlehnenden Gesetze vom 14. März 1845.
(Gesetz-Samml.S. 163), sind die bürgerlichen Gemeindenin weitgehendem Maße zur Beitrags-
leistuug für die Zwecke sowohlder latholifcheu,wie der evangelischen Kirchengemeinden verpflichtet.

In Frankreichwurde bekanntlich zur Zeit der Revolution das gcfammtekatholischeKirche,,- I.
gut für Staatsgut erklärt, als solches eingezogennud zum größten Theile zu staatlichen Zwecken Frm.Msche Gesetze aus

der Zeit uor Abschluß
""'Wendet. 5«,. i7«a des Konkordats (,«Nt)Dekret vom 2. November 1789. ^ ^

I/ll88oink>I.^ n-MounIo lloc>r<'4o, (jno wn« w» d!on« ^s4^!ll«t!<ino««out, ü 1«, äi«pn»itim,
ä.! Ia inition, ü I-r olmi^L cln ponrvun- ä'uus nulinör« <?c,uv«nadlo luix l>^ <ln mittn,
u 1'Lnt,i'Ltion äs «68 miniZti-s» eto. ot«,

Dccret vom 14./26. April 1790.
!l,-t,. 1. I,'!i<lmlni»t,i-»t,ic>u ,l«8 l'i^i,» cVcllU'ün,Pllr I<> <1öl>rsit, ,ln 2. Novomdro

äoniior otro -> tu, ,li«uo«it.ion äo tu, nnt,iu„, «<>ra, i>p. s«u!i6c!Uux !iä>U!n!«wn,t,ic>n8ä^
ä6plirk,l!moiitot äo äistriot, ot.<>.

^i-t, 5. Nan« i'^t^t' <1c>3 sl^pm,!,08 iin1,lic>nc>» clo llm^un -im,^ ii «nr» iim4<; mu,
«mnm»! «,iM»lmw po„r !,.>i^,!^ -rnx !>>,',« >ln s>,itt,' <lp 111 ,',4!^m oatlialill'"' ^t", c>t«.
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Dekret vom 19. August und 3. September 1792.

ll r t 1. 1^>8 inunou^to» r6ul8 Mootu« llux lcldri^uo» cko« 6<;Ü808 <!a,tlwl1ra1o8,
I>n,>'ui88ici1o8 ot, 8noour8ll1o8 oto. c>tu, 8ui'ont vun»1u8 6ü8 n Prozent, danz 1a mümo 1oe>»0
c^t lmx iin'ML« Lüiiilitiuns <nw 1c>8 uutro8 dioi!» et, c1omllinL8 nationaux.

n, i' ,,. 2, Vonr tsnir liou n,ux 1al>ri^ue8 (^ni a4l>nn!8trtuont 1o8 <1it,8 1,ioii8, äo 1a
MN88U,uoo <nn lonr «n avcüt, 61,6 I'lU88(« nrovi8oir«i,,ont pur 1o8 nröoü<lLnt8 cluorow, il
Isur 8oi'll i'll/6 «ur !<! ti'68or nudlio ol«. I'int^rüt ä 4 poin- ION cln nrocluit, not clo 1a
vonw cl'illunx.

Es bestand ursprünglich,wie aus den hieroor mitgetheiltenDekrete» hervorgeht, die Absicht,
uach Einziehungdes Kirchengutsdie Knltuskosteu ans den Staatshanshaltsetat zu uehnieu. Ins¬
besondere ivuroe auch durch das Dekret «ur la onnstitutiou civile cln olur^ vom 12. Inli 1790
den „iuiin8t,r68 do la rsü^ion" ein näher bestimmtesStaatsgehalt uuo eine passende Wohnung
zugesichert.

Diese Absicht wurde jedoch bald wieder verlassen.Schon in dem Dekret vom 4./14. Sep¬
tember 1792. (Titel III. Art. 3) heißt es:

^ Lomntor clu 1. lllmvi^r 1793 I<?8 oito^ou8 <1a,n8 olin,c>u6 nnunoinalitö on
plrru>880 llvl^oi'uilt onx in 0 in «8 anx inc>^c!U8 clu ncncrvoie n t,ont,08 Io8 <16n«n8c!8dn
Lult.n llnc^uol Ü8 8Nnt llttaelic«, ll,n tr o8 I! l>NNN! <>i» 8 ,, n o 1 0 1,1'li, i l o U! o n 1, <I«8
NI ! n i 8 t V l>8 »In L n 1 t o « n, 1. Ilu 1 i <> n c!.

Noch weiter giug das Gesetz vom 18. September 1794, indem es auch das Staats¬
gehalt der Geistlichenbeseitigte:

I^c, ivnnl>1i,n!c! OlUn^i»« NO nn,io n1n3 1«8 fra,!8 IN 1c>8 8allliro8 cl'llnc'nn cnlto.
So hatte sich der Staat von allen Verpflichtungen der Kirche gegenüberwiederum los¬

gesagt. Deu letzten Schritt thaten dann die Gesetze vom 3. Vento«« III. (21. Februar 1795)
und vom 7. Vl'ndviniai!'? I V. (29, September 1795), indem sie auch den bürgerlichenGemeinden
jede Ansgabe zn kirchlichen Zwecken geradezn untersagten und jede Zwangsmnlage zu solchen
Zwecken für nnznlässigerklärten.

Gesetz vom 3, Vc!nln8o III.
l!,v l, 8. I_<U8 0QNÜNNN08cm 8eol,I<M8 clü ,!,,,!,!>,„!!>' <>n Nl»n s,n!l<'nt,i1no ncmrroul,

acc^uöiir ni lmic>,- clu luoal ^uur 1'uxoreioc! <1u8 oultos.
art 9, 11 ull uout ütro tarinc! auc-uno clatlckion nüriwtnullll ou via^ür«, ui 6t»uli

unonnn t.a,xo none oic n,oc«uitwi- 1u8 c!6i>LN808.

Gesetz Vom 7. V suäerai airs IV.
(Titel IV. Art. 12.)

<^!oux c»ui tontoront, c>tc-, clo euntrainclro «l.o. ic «onlrilmor n,nx lia,!8 cl'nn nulto,
ot«. oto. 8orc>nt, pnin8 ot,o. ot«.

Nur infofern zeigleu sich schon damals die Spuren eines beginnendenUmschwunges, als
man im Jahre 1795 den Verlauf der Kirchengebäude,im Jahre 179? den Verlauf der Pfarr-
häufer sistirte. Die noch nicht verkaufte,, Kirchengebäudcwurden zum gottesdienstlicheu Gebrauch
deu c'ila^Ln» derjenigen O n in in n n « überlassen,die am ersten Tage des Jahres II der Republik
sich in deren Besitz befundenhätte; die „och nicht verkauften Pfarrhäuser follten zn irgend welchem
Zwecke reservirt bleiben.
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Gesetz vom 11. ?rairia,1 III. (30. Mai 1795.)
I,L8 oita^sns cl<?8 oomuinno« ot, »ootiau« clo onmiunno <1o lu, r^pndli^no nnrout

provi8oiruinont le tidio n8llssL 6,38 ^äitios» non aliönd», cl««tin68 ariZinnirLmont, irux
ßxui-ois!W d'nu uu 6« ^lusieurs c!u1to8 ot «laut, olloz «tllient, «n pc>33038ian u,u pruiniui-
,sunr 6u 1'u,u II no In. i-upudli'iuc: otc.

<Ü08 6(IiÜL08 8Li-out i'Nlni« ,'l, 1'n8ngc! clo8 äit8 oito^on3, ,1ll,ii8 1'6ta.t an Ü8 8» tronvünt,,
n In rlun'Zo 6s lo8 onti-ot «lir c-t ropirroi- »i»8l c>n'Ü8 vorragt, 8llU8 llnonno («utrilmtion
torcx'^.

I, o i 1' n I' t ll I! t. nu'il 8«'N, zui'lliz ll I» vonte äe8 ui-äovilN8 I,ro8d^t<^i'ü8 vom 26.
Vi-notiäai.' V. (12. September 1797).

Es ist zu beachten, daß das Gesetz vom 11. ?raii-ig,1 III. die Ooiumnno als die
frühere Eigenthümern, der Kirchcugebäiide bezeichnet »nd daß es deren Gebrauch nicht irgend einer
Körperschaft, sondern den „oita^onz" einräumt. Die damalige Gesetzgebung betrachtete die
gottcsdieustlichc Feier als eine Privatangclegeuhcit der Einzelnen; Kirchengemeinden, Kirchcnbehörden
eristirteu thatsächlich nicht.

I^a ioi no rciLaunait, aueun iniuiztrs äe «ulto, heißt es in dem oben allegirteu Gesetze
vom 8. Veutoss III n,rt. 5.

Von allen vorerwähnten Vorgänge» blieben übrigens die protestantischen Gemein«
den, die mau in Frankreich von je her als bloße Privatgeuosseuschaften betrachtet hatte, (s. Urtheile
des Appellhofcs zu Eöln vom 9. Juli 1863 und vom 18. Januar 1873 im Rheinischen Archive
Bd. Ü7. S. 218. Ad. 64. S. 209), unberührt.

Im Jahre 1801 schloß Napoleon mit dem Papste das (^oucordat ab und es trat nun II.
an den Französischen Staat die Aufgabe heran, der katholischen Kirche wiederum die Möglichkeit Französische Gesetze
der äußere» Eristeuz zu gewähren. s" Abschlußdes K°n>

Zu dem Eude crgiug zunächst das Gesetz, — ,,Ioi relativs n, I'orgauisliliou äe«
oulte«", — vom 18. 6elmii!a,1 X (8. April 1802). Inhalts desselbensollte eine neue Circumscription
der Erzbisthümer, Visthümcr und Pfarreien vorgenommeu und eö follten wiederum Kirchenfabrikeu
errichtet werden; es sollten den Geistlichen die noch nicht veräußerten Pfarrhäuser wieder eingeräumt
und es sollte ihnen ein Staatsgehalt gewährt werden; es sollten endlich die noch in Händen des
Staats befindlichen ttirchengebäudc, eins für jede Pfarrei und für jede Suceursale, zur Verfügung'
der Bischöfe gestellt werden.

^,rt 75. 1,08 6äiüc«8 nuoioiiiiLmont, äo3tinu8 «.n oulto oaÄiolicino, notnollumout,
än,ii8 I«8 iuaiii8 äo 1», uatiou oto, 8Lr«nt ini8 a In, ä i 3 ^> OFitiou äo8 svöliuo8
pn,r 2,rröt«8 äu vretot an ä öpa, rtoin out ote. oto.,
eine Fassung, welche demnächst zu der Streitfrage Anlaß gab, ob die katholischen
Kirchenfabriten nuumehr wiederum Eigcuthümerinnen der Kirchengebäude :c. geworden
seien oder ob ihnen nur ein Benutzungsrecht an denselbeu habe übertrage» werden sollen.

Sodann wurden durch das Erröte vom 7. ^IiLriniäor XI. (26. Juli 1803)
^.r t. 1. 1^«3 dion8 äs« lÄ,driauo8 uon u1wu68 oto, «out rOnäno8 il lonr äo8tii!nt,iou.

und durch eiue Reihe fernerer gleichartiger Dekrete die noch vorhandenen Kirchenfabrikgüter ihrer
früheren Bestimmung zurückgegeben; — im Anschluß hieran wurde überdies durch Art. 3 des
^.ri^ts vom 7. 1'lwriuülor XI.:

(ÜL8 1,16118 8sront, n,<1illi!ii3ti'U8<1u,u8 la, loriuo p ll r lionli öi'6 »NX 1>ioii8
n o IN IN NN o n nx Iilrr t,rai8 iuu.rcniilIiLi'8 <ine nunnnorli in I>r<'int, 8N1- nno Ü3I0 «lonlil«
pl-68Liri,6o pllr lo niliii-« cck, !o «urü on dc!88orva,ut
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für die äußere Kirchenverwaltung provisorisch Fürsorge getroffen, bis später das Dekret vom
60, Dezember 1809 die Organisation der Kircheufabritcu definitiver Regelung unterwarf.

Alle diese Maßregeln reichten indessen — da eben nur ein Rest des frühereu Vermögens
restituirt werden konnte, — für die Bedürfnisse der Kirchengemeinden bei Weitem nicht aus.
Für den fehlenden Bedarf aufzukommen, fand sich der Staat nicht in der Lage, und so kam es, daß
die Gesetzgebung sich nunmehr an die bürgerlichen Gemeinden wendete. In Frankreich
lag dies unter den obwaltenden Verhältnissen um so näher, als hier, bei einer gan; vorwiegend
katholischen Bevölkerung, die bürgerliche Gemeinde («ommuue) und die Kirchengemeinde (^«.rni«»«)

in den meisten Fällen sich thatsächlich deckten.

Schon das Gesetz vom 18. (lerwinu,! X hatte, im Gegensatz zn dem früheren Verbote,
die bürgerlichen Gemeinden ermächtigt, den Pfarrern erforderlichen Falles einen Zuschuß zum
Pfarrgehalt und eine Wohnung zu gewähren,

^.rt. 67 stll. 1^c>8ounncilz ^nn!'!i,nx clss »va»<l>>8 oonunu»,« ponrl-unt, 8nv
lc-ur» 1>ion3rurr^ux an 8ur loni'8 oot,roi3, luur «.olloräer uno ^u^wontatiun «In tr^it.Linsut,
zi 1L8 oireo»8<HliLS8 1'sxlMnt.

^.rt, 77. Ix« prn8dytnr<?3 ot Iß» ^r<1in8 at,tuuüU8, nan n.lisnÜ8, «oront roinln« ^ux
«nr^» «i g,ux <l<238urvllN8<le8 8Ns'«nr8llIo8 V^. äc^llut, an <?c>8 pr<28d)'t,^ro3, Io8 c!«u8L!l»
ß<Äi6l^ux <1s8 oowmnnc!8 8 ont «,ntx,,'i868 il l>>ur pronuror un lo^nninnt, ut, im,sllräin.

In der Praris wurde dieser gesetzlichen Ermächtigung nun die weitgehendste Be¬
deutung gegeben. Das ^rrölß vom 18. (^«rwinlll XI (8. April 1806) v erfügte geradezu, daß die
bürgerlichen Gemeinden über die von ihnen, ihrer gesetzlichen Befugniß gemäß, zu gewährenden
Subventionen in Berathung zn treten hatten.

H. I- t, 6, l^n8 cu!!sLÜ8 mnuim^Hlix, on oxecültioil <ln I'ai't,ic!l« 07 <tü lll toi cln
18. (ülni'inin^l X , <16lil) s ruron t, t. 8u.r 1>?8 a,u<^MLi>tl>,<.ion8 <1o ^rliilainnut, ll HLoortlnl'
»nr 1e,8 rnve!!N8 sie !ll oninmunn, llnx ours3, violurn8 ot, ä,'88urv!Ui8, 2 8nr le« lr2,i3
(l'n.!NLn1i!<>inent.,1«8 MÜI80N8 ^Ni'i,l1<!3, 6, 81N- l,',8 l>ll,i8 >l'^c>.!,l^t,,>t (l'uutrotien >tn t 0 U8
in 8 (>1^nt'8 II 6 l!N 88 l!,! r« 8 liu 8^rvil'N >l,, NI,1t,,> <tll,N8 !>'8 ^u'll^n» ^!,,!'c>!88!l>,1u8 «t
8Nl!NUI'8ll1e8.

Das Dekret vom 11. 1',-iiiri-i,! XII. (31. Mai 1804) behandelt insbesondere die Gewäh¬
rung einer Pfarrwohnung nicht blos als zulässig, sondern als eine Pflicht der bürgerlichen Ge¬
meinden.

H.rt 4 üw I^U3 äl!88«!'VllN8<l<388«s!l>ur8a.Io8nxi8t,n.nto8 «t, prov>8oiro!u<!nt, Hpprauv6L8
souirunt ülci. cl'au trllitxZmont. n,nnnol lle 500 srl'ii08, a,n ino^ou >lu s^nol trlütemunt, ils
n'anront, rion i, u x i » o r «lo» ooinmuuW, 31 oo n'L8t, 1o lo^ßino'nt u, n x t n r in s 3
>1n l'llr tiu ln 72 cl« In, 1 <>i ,lu 18. tloriniu^l X.

Die schließlicheOrdnung des Verhältnisses der bürgerlicheil Gemeinden zu den Kirchen¬
gemeinden erfolgte durch das Gesetz vom 14. Februar 1810 und durch das trotz seines früheren
Datums, erst nach diesem Gesetz pnblicirte Dekret, ocmu6rnn.irt 6«« ladriqne« <1s8 eßiisss vom 30.
Dezember 1809.

Das Gesetz vom 14. Februar 1810 — !ui relative aux revenns äes kHliri^ire» cksZ
.^li«^« — handelt von der Art und Weise, wie erforderlichen Falles für kirchliche Zwecke Um-
l a g e n vorzunehmen siud. Es bespricht die subsidiarische Verpflichtung der bürgerlichen Gemeinden
wie etwas Selbstverständliches und bestimmt,
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^rt. 1. I^ui'llsjuo düN8 nnu I'i!,i'oi»8u I«8 ruvenu8 du In, lnl>ri>mu, ni l>. 1 n II r
d u l n, n t, I u 8 r u v u n n 8 u c>m innn n, nx, iiü 8urout, ^in.8 8nW8n,nt3 punr I«8 dor>on808
!INNN61I08 do In, oululii'litiaii dn <!iilt,u, In, rüi)n.rlitic>n o n l, r u 1c>8 Iinliit,n,nt,8, n,n mn,ru
!u lrnuo äs In, c:onti'il>nt,ion ^or8oudl(! ut, niolnliura pani-rn, üti'u tÄit,o ut, ruudnu uxunnloii'u
z,rovi8uirc!inunt, Pllr I« pi'öldt,, 8i ollu n'oxr.üdu nn,8 ION l>n,n«3 dn,u8 Is8 p<irc>i8808 du
600 n,mu8 ut, li,n du88mi8 oto. ui,u.

(bei höheren Summen soll ein Kaiserliches Detrel, eventuell ein Gesetz nöthig sein,)
^V r t,. !i. 4,c>r8»>nujimn' !u8 e<>pni'i,ic>n8 ou i'uoan8t,rnui,ia!i8 du uditiuu8 dn unllu il

8urn, nuuL88n!i'U, ,'i dui'nut, du8 I'UVUNN8 du 1ü tilliri^nu 0!> uomm n n n I, X, du fnivu 8>ir
in. p!i!-c>i880 nnu lux^üu uxtrn,oi'dinn,iru, il ^ 8urn, punrvn n^r voiu d'umprnnt., li in,
ulinrgu dn i'oinl>our8umuiit dnn8 nn tuinp« dutui'ininu un iini' rüiinrtition lin inni-o In
t^linu, 8iir 1o8 uont,i''d,ntion8 tonuiüi'u ut, mudiliüru,

^ r t,. 4. I^oi'8<^n'uno Nlirio88u 8urn, oo inii o 8 uu d o n! n 8 iunr 8 uowinnnu 8 ,
In, runui^ilion unt,ru u11u8 8Lrn, n,n innre 1u trirnu du Innr8 uonil-iliiilioii« i'U8iiout,ivU8
8livoii' du In, uuntridntion inouiliüi'u ut, pul^aunullu, 8'il 8'u<lit du In, düpuii8U ponr In,
uu1üln'n,tic>ndn unll,u on du ruiil«,i'n,tion8 d'uiitrutiun; uii n,n inn,ru lu li-nno dss uontri-
Iiniicüi« lonuiüi-u ut, niol'iliui'U, 8'il 8'n,ßit, du ^i'N88U8i'üi,n>-ntiun8 o>', !/uL>n!8t,riiut,iull8.

Cs mag hier sofort erwähnt werden, daß die Ausdrucksweise des Ge¬
setzes vom 14. Februar 1810 später in den linksrheinischen ^andestheilengroße
Zweifelhervorgerufenhat. Das Gesetz spricht im Art, ! von einer ruplirtiticni
enliL Iß» Inrlnwut« der iinroiW« uud ebenso im Art. 2 von einer Iev>?« oxt,rn,uräi>
nn,ii« siir In, ^>n,rui88«,während im Art. I für den dort vorgesehenen Fall,
von einer r^pnriiticm» sntre lu« «ouiinuiic!» die Rede ist, so daß die Frage
entstand, ob nach der Absicht des Gesetzgebers entstehenden Falles eine kirch¬
liche oder eine Kommunal'Umlagevorgenommenwerden sollte?

Das Dekret vom :!N. Dezember 1 80!» präzisirle dann die Verpflichtungender bürgerlichen
Gemeindenim Art. 92 dahin!

I^U8 u!iN,i'"U8du8 U0IMINM08I'ulllliv^IULni, UN «III!,» 8»Ilt !
1. >10 8 II pp l>i o r !>, I' i II 8 II ! l i ^ u n ^ c ,1 u 8 ,'I!V0NII8 <I o I n, sn,I)!'ic> u u

P«IIV 1«8 olilirgo» nortÜW ou l'lirtiolo 37;
2. <1o sournior n, n ciuru uu ä o 8 8 » >-vn, n l, un ^i r c,>8l>)'t,Li'c!, o» ü ,Iut'n,u!,

do pro8k,^t!!i-ci im loßomout, an .'>, d,Äl>,nt, <Iu nru»!))'^!'« ot, du lo^unwnl, nno inäumniti'
psouniliii'U;

3. du louruioi' iuix <;rc>8808 i'üpni'litiun« clu« udinl-W oon8N,c:«'8 lin indlu.
Auch die Fassung dieses Artikel 92, iu Verbindung mit den sonstigen Dispositionen des

Dekrets von 1809, hat demnächst zu zahlreichen Streitigkeiten Anlaß gegeben, indem die Frage
entstand ls. unten), ob die bürgerlichenGemeinden zur Vcschaffuugder Pfarrhäuser unbedingt
verpflichtet seien, wie dies unter Nr. 2 bestimmtwerden zu solle» scheint, oder nur subsidiarisch
beim Unvermögen- der Kirchenfabrik?

Bezüglichder Kosten des katholischen Cultus hatte die Gesetzgebung in Frankreichhier¬
mit der Hauptsache uach ihreu Abschluß gefunden. Die protestautifchen Kirchengemeinden waren,
wie fchon oben erwähnt, von den Stürmen der Revolution im Wesentlichen verschont geblieben.
Da aber die Gesetzgebunguud Praxis dazu übergegangen war, zu den Kosten des katholischen
Cultus die bürgerliche» Gcmewde», also indirekt auch deren protestantifchc Einwohner,heranzuziehen,
fo fchien es geboten, nunmehr auch den pro te stantifchen Gemeinde» als solchen einen
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gleichartigen Anspruch den bürgerlichen Gemeinden gegenüber einzuräumen. Dies geschah schon durch
das Gesetz vom 5, Mai 180«!, welches bestimmte:

n r t. l. !^U8 C0INUIIIN08 ou 1o Liiltu in'atc!»tnnt U8t UXUI','6 uonuuri'uniuiit livul!
lu uultu U!itnoli«iuu, »ant ll u t o I' i 8 6 o 8, ll pi'uuuroi' llux >nini8tru8 ilu llultu Iii^tu8lü,ili,
im lugoinont ot un ^lii'cliu.

^I't. 2. I^u 8iM,iüinu!it llu ti-lütuniuut (in'il / liui'liit >iuu ,l'liuuui'llui' ll 'UU8
inini8ti'U8, lu.8 li"ii8 clo uc>n8ti'liutis>n,i'uj,!ii'!lt,iun8, unti-utiun <1u8 tuiu^Iu» ui, uuüx >ln unltu
Pl'0tu8tliut, 8urunt ü<rllluuiuut ll lll u!>lll'z;u<lu UU8 Ü0ININNNU8, I l> l'8 ,^ll u In nüuu88it«
du V u n i I' ll u 8 u u ,! u I' 8 >I u 8 u ^ I i 8 u 8 , 8 u l' !l u I! l! 8 t !l i, u u.

Auch bezüglich der protestantischen Gemeinden ist das Wort „uutuli«^.^ in der Praxis
als eine Verpflichtung begründend aufgefaßt worden. Auch der Artikel 1 des Gesetzes vom 5, Mai
1806 gibt, im Vergleich mit der Fassung des Art. 2 der Auslegung Naum, als habe bezüglich
der Beschaffung des Pfarrhauses eine priucipale, — nicht blos subsidiarische Verpflichtung der
bürgerlichen Gemeinden geschaffen werden solle».

tu. Die ^andeötheile des linken Nheinnferö waren mit Frankreich durch das Gesetz vom
Das linke Rheimiser iF. Vöutoss lX (9. März 1801) als „i^rtiu int^ranto" vereinigt worden. Schon das Gesetz
mit« Fra„Msch« ^ iß. «erminlll X. (8. April 1802) nebst den späteren, oben erwähnten Gesetzen nnd Dekreten

galt daher ohne Weiteres auch iu diese» ^audestheilen. Um die letzteren nnu aber auch im Uebrv
geu auf gleiche Äuie mit den alt-französischen, von der revolutionären Gesetzgebung betroffenen
^andestheile» zu stelle», erging das ^rrütu vom 20. ?i-lriri,l1 X (0. I»»i 1802), welches für das
linke Nheinnfer in gleicher Weise, wie dies in Alt-Frankreich geschehe» war, das katholische Kirchen-
gut für Staatsgut erklärte. Das ^.i-ruts bestimmt:

H,I't, 1. I<U8 0I'cll'U8 IU0Nll8ti<^NU8,1u8 L>>ngl'üc;llt!o!18I'üg'!ltiüru8, Iu8 titru« ut utll'
1^l88Ulnunt8 uuulu8ill8ti^nL8, lllitru c^uu Iü8 ÜVÜUNÜ8^ Iu« uul'U8, tu» ullllpiti'U8 Ulltliulll'llux st,
Iu8 8ÜNlinllil'U8 ütllllli» ou ll utllllli« uunlui'lnuniunt ll III lui clu 18. <?>UI'lninlllllui'niul',
8»nt 8UI)1>1NN,Ü8ällN8 lu8 sMlltru cI6i,lll'tc»nunt8 äu III l^llriu, äu lll liu^l', l>u lilllll- ot
Nu8ullu ut du Nun<,-'l^nnu,-c).

^V r t. 2, 'l' un 8 1 o 8 diun 8 du ,iuul<iuu U81>uuu<in'il8 8ulunt, llp 1' ll I' t UN il n t
tllnt llnx lll'di'U8, uungrüßlltian8, titl'U« llt Ütll1di88u>nont8 8NPN«!NU8 ,^ll'llnx UVÜull68,
on I' 6 8 , LNllpiti'68 Ulltdüdi'llux ut 8Ünl!Nllii'U8dunt lui du 18. durininul dul'niur urdunnu
UN pui'luut 1'utllllli88ulnunt, 80 nt IN i 8 8 0N8 lll IN ll i n du In, Illltiun,

7!l.i't. ?. 1/udinini8ti'lltio!i du tüU8 III 1»iuN8 Niuntionnu8 dl!N8 l'lli'tiulu H U8t uonüuu,
dÜ8 Ll, nioniuiit, ll In, I'6<;iu du8 domllinuZ Ullti c>II llux , üt tllU8 1our8 Pi'i>(lnit8
8Unt VU1ÄUU8dlIN8 8ll 0M83L.

H.rt, 11. duntoi'inLlllüiit il ll!, lai du üorminlil X. illli'iiim' 8U!it 1lii88U8 n l u,

cl i 8P a 8 i ti on L clL8 UVÜ^IIL8,llur<!8 ot, prütl'08 <lL88ei'Vä!!8, 1u8 1N'L80/tÜr08 ul, ^U,1'(lin8
I>!!.ttunlM8, Iu8 uäitic!U8 vu 8'cixorou 1o oultu Llitlioliiino, 1o8 N!lli80N8Upi8uc>i'n!<58 et ,s!iixliii8
/ attLNunz, utu. otll. I>Iuluinil)in8 il / 8eru, lllit invuntliii-c! 6ü tou8 lL8 adsot8 ou!iii>u8lint
lo !Uol)i1iLI' ctü8 Ugli8S8, üont 1«8 LNI-Ü8 ot Io8 8upui'ioni'08 Ullolu«ill8ti(ini!8 cloniuui'llrunt
1'08PON8U,l>Io8.

Es ist hierbei aber daran zu erinnern, daß schon nach ca. einem Jahr das oben allegirte
Hrrets vom 7. I'iisruiiciui- XI. (26. Juli 1808) erging, welches im ^rt. 1 bestimmte:

I.U8 1>iun8 cl>58 fli1>i'i<iuc:8non ÜÜÜIIÜ8 oto. 8c>nt rundn» ll lsiir ä68tiulitic,n.
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Wie schon angedeutet,gab die Fassung der in Ncoe stehenden französischen Gesetze, »ach- iv.
dem die ^andestheile des linken Nheinufers nnlcr preußische Herrschaft getreten waren, zu mannig. Lnlwickelu»,) der
fachen Zweifeln Anlaß. Rechtsp.echmiss <c,l

1. Es entstand die Frage (f. obeu^, ob nach dein Gcfetz vom 11. Februar 1810, in Er^'""^"^
mangelnug eines ausreichendenKirchen- und Kommunalvcrmögeus,eine Umlage anf die Pfarr-
genosfen oder eine KomuiunalUmlage zu machen sei? Es wurde in dieser Beziehung von den
Behörden ganz verschieden verfahren; in den Regierungsbezirke»Aachen, Trier, Coblenznach der
ersteren Ausicht, im NegierungsbezirtcDüsseldorf nach der letzteren. Es gab dieser Zweifel den
wesentlichen Anlaß znr Emanation des im Eingange allegirleu Gesetzes vom 14, März 1845, das
in seinen Dispositionenallerdings weit über die Erledigung der in Rede stehenden Einen Streit
frage hinausgeht.

2. Weiter entstaub die Frage, ob das Gesetz vom 18. (ieririiulU X die katholischen
Kirchengemeindenwiederum in das Eigenthum der Kirchengebändeuud Pfarrhäuser eingesetzt
habe? Nach dein Ergebniß der Rechtsprechung, wie sie sich seither gestaltet hat, ist die Frage zu
verneinen und es sind vielmehr als Eigenthümer der gedachten Objecte die (stibsidiarisch baupfiich-
tigen) bürgerlichen Gemeinden zu betrachten,allerdings mit der Maßgabe, daß sie die Kirchen-
gebäude nnd Pfarrhäuser znm bestimmungsmäßigenGebrauche den Kirchengemeinden uud Kirchen-
behördeu zur Disposition zn stellen haben Erst wenn z. B. ein Kirchengebäude im geordneten
Wege außer Gebrauch gestellt nnd verkauft wird, fällt der Erlös der bürgerlichenGemeindezu.

So hat das Ober-Tribunal wiederholt, unter Vernichtung der entgegengesetztlautenden
Urtheile des Appellationsgcrichtshofeszu Cölu, unter dem 23. Januar 1855 und unter dem 24.
September 1861 entschieden. (RheinischesArchiv Bd. 50 11 ^. S. 09. Bd. 5« II ^ S. 88.)
Diese Entscheidungenentsprechenanch den in Frankreich selbst herrschcudenNechtsanschauuugcn.
Der französische SlaatSralh hat sich wiederholtdahin ausgesprochen, daß der Staat sich des Eigen
lhnmö an den Kirchengebäudcn und Pfarrhäuser» zu Guusteu der bürgerlichenGemeinden entschla-
gen habe. Daö Gesetz — lu! ounoorulliU les tinu,u«u8— vom 20. März 1813 sagt:

^. I' 1. 1. 1^08 IÜLN8 rui'llux, NUlison» ut, U8l»U8>1>0«8u4u8 p u,r 1u8 LÜUIIUNNL8
»unt, (MÜ8 l!, 1^ lllU88Lcl'iriuort,i88(u«ont., «INI o« i'0!'«uvi'l>, 1u8 ruvuu»8 ll, pirrtir cln
1. ^nviov 1813.

^Vrl,. 2. 8ont uxuo^t,u8 . . . tu« ^'N^8, ^ ^^^n^ i^ l^^ H^ ^i^
I(!8 8uI1l)8 <1l! 8i,octlielu ot lrntrus oäiÜLU8 ci»o PU88uäont> 1v8 00UUNNIIU8 ui, c^ui 80nt lltfolltÜL
n, N!I »Li'vieo ^nl^lio.

Dagegen sind die evangelischen Kircheugcbäude uud Pfarrhäuser stets im Eigenthum
der betreffendenKirchengemeinden verblieben.
(VergleicheUrtheile des Appellhofeö zu Eölu vom 2. Juli 1853, Rh. Archiv Bd. 49, S. 37.)

Das mehrerwähute Gesetz vom 14. März 1845 hat unbestrilteuermaßcniu deu, in Rede
stehenden EigeuchumSverhältuisscunichts geändert.

3. Die bürgerlichen Gemeinden sind zur Aufbringungder katholischen wie der evangelischen
KultuStosteuim Allgemeinen mir snbsidiarisch, d. h. in Ermangelung eines ausreichendenKirchen¬
vermögens verpflichtet. Bezüglich der Pfarrhäuser jedoch wurde auö der Fassuug des oben
bereits allegirten N. <»2 des Dekrets vom 30. Dezember 1809 die Folgerung hergeleitet,daß die
bürgerlichenGemeindenzn deren Beschaffung prinoi^llliter verpflichtet seien, dergestalt,daß auch
eine unvermögende bürgerliche Gemeinde einer vermögenden kirchliche» Wemcmde ei» Pfarrhans
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zu beschaffn, >md zu unterhalten habe. Die Französische Praxis uimmt dies »ichl au;
wie deuu auch der 8- 3? desselben Dekrets bestimmt:

I^ez ulilrr^u» du In, !'!ltii'i,^nu »unl, : . . . 4 du vuillor il l'uiil,ru1ion <1u8 u>;Ii«L«,
1i!'u «l> )'lür u « ul, uiiuuli<!ru8, ut un u,l« d'in«,, I li 8 ü, n u u du« ruvunu» du
! !,, 5<l ti i-i ,^, u , du l'luru tunlu» dili^uncu«, nu8U88!Ül'U8zioui- <zu'i! 8o!t, iioui'vn inlX
rsp^r^Uou« ul, eueun«ti'notl,u!8 ul.u.

Auch der Appellhof zu Eöl» erklärte iu dem Urlheil vom 1!». Juli 1841 (Rh. Archiv
Bd. !!? S. 16<>) die bürgerliche» Gemeiudeu für nur subsidiarisch verpflichtet. Der frühere Nhci^
uifchc Kassaticushof hat aber uuler dem 15. März 1847 dieses Urtheils des Appcllhofes vcrnichlel
(Rh. Archiv B. 42. II. A. S. 23) uud auch das Ober-Tribuual hat iu dem Urtheil vom
12. April 1864 (a. a. O. Bd. 50. II. A. 2. 3), gegen deu ausführlich motivirteu Autrag des
Geueral Staatsauwalts (a. a. O. S. 15 ff.), die bürgerlichen Ocmcinbcu für ^riuuipklitur zur
Beschaffung und zur Unterhaltung der Pfarrhänscr verpflichtet erklärt. Das OberTribunal hat
in dem letztgedachten Urtheil auch angenommen, — ebenfalls gegen den Antrag des General-
Staatsanwalts, - daß das Gesetz vom 14. März 1845 in dieser Vcrpflichtuug nichts geändcrthabc.

Das Dekret vom 30. Dezember 1800 handelt nur vou den katholischen Knltuskosten resp.
Pfarrhäusern. A u ch b c z ü g l: ch der cv a n geli s ch cn Pf a r r h äusc r ist demnächst aber, als
Folge der Vestimmnngen des Gesetzes vom 5. Mai 1806 (siehe oben) die Prinzipale Verpflichtung
der bürgerlichen Gemeinden in wiederholte» Entscheidungen des Appellhofes und des Obcr-Tribnnals
auerkauul worden.

^- Schon im Jahre 18 !3 legte die Preußische Slaatsregicruug dem Rheinischen Provinzial-
as Gesetz um,, ^-^Mage zur Begutachtung den Entwurf eiuer Verordnung vor, mittelst dcreu der vorstehend

geschilderte gesetzliche Zustaud eiuer durchgreifenden Aenderung entgegen geführt werden follte. Der
Entwurf lautete wie folgt:

Die Eivilgcmeindeu siud verpflichtet, zur Bestreituug der Kosten des kirchlichen Gottes¬
dienstes diejenige!, Zuschüsse, welche von denselben in Folge des Dekrets vom 5. Mai 1806, des
Dekrets vom 30. Dezember 1800 uud des Gesetzes vou, 14. Februar 1810, bei Ermaugeluug
eines hinreichenden Einkommens der Kirchenfabrit, seither als fortdauernd geleistet worden siud
und bei Publikation dieser Verordnung als solche auf dem H ausHalts. Etat
der Gemeinde stehen, auch fernerhin, so lange das Bedürfniß dazn besteht, zu gewähren.
Desgleichen sind sie verpflichtet, diejenigen Zuschüsse zu leiste», welche iu Folge außerordentlicher
Bedürfnisse bereits auf die Gemeinde Etats gebracht worden find, und demgemäß in dem Jahre,
in welchem diese Verordnung publizirt wird oder auch noch in den folgenden Iahreu, wem, sie
auf mehrere vertheilt sind, geleistet werden müssen. Tritt dagegen künftig das Bedürfniß
neuer oder erhöhter Ausgaben zn kirchlichen Zwecken ein, ans welche in den Gcmeindchaushalts-
Etats bei Publication diefer Verorduuug noch keine Rücksicht genommen worden ist, fo sind solche,
soweit sie nicht ans den Mitteln der Kirchenfabrit bestrittcn werden könncn, ausschließlich
von denjenigen Einwohnern nnd Grundbesitzern des P arochialbezirks anfzu-
briugcn, welche der Confesfion der bcthciliglen Kirche angehören.

In den Motiven zn den, Entwürfe heißt es:
Es erscheine nicht angemessen, in dem zu erlasscudcn Gesetze sich auf eine dcklaralorifche

Entscheidung der Streitfrage zu beschränken, ob nach dem Gesetze vom 14. Februar 1810 event,
eine kirchliche oder eine Kommuualumlagc Statt zu finden habe.
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Das Princip, daß die bürgerliche Gemeinde mit allen ihren einzelneu Gcmeindemitgliedern
für die kirchlichen Bedürfnisse aufzukommen habe, erscheine überhaupt nur da ausführbar, wo die
räumlichen Grenzen der Parochicn uuc> der Gemeinden wesentlich übereiustimmeu, und wo die
Bevölkerung ausschließlich, oder doch mir mit vereinzelten Ausnahmen, derselben Eonfession angehöre,

- nicht aber da, wo, wie in vielen Gegenden der Nheiuproviuz, die bürgerlichen Gemeindegrenzen
von den Parochialgrenzcn verschiedener Konfessionen mannigfallig durchkreuzt werden :c.

Der thatsächliche Znstand, wie er sich in den einzelnen Gemeinden, je nach Verschieden-
heit der rechtlichen Auffassung bereits gebildet habe, dürfe allerdings nicht iguorirt werden; viel«
mehr werde es bei denjenigen Leistungen nud Zuschüssen, welche die bürgerlichen Gemeinden seither
aus ihrem Haushalt übernommen haben, auch fernerhin sein Bewenoen behalten müssen :c.

Für die Zukunft aber, wenn es sich nm die Bertheilung neuer Umlagen handele, werde
nach freier, dnrch keine aus der Vergangenheit entlehnte Rücksichten beengter Entschließung, das
Prinzip wieder zur gesetzlichen Anerkennung zu bringen seiu, daß die Be¬
dürfnisse jeder Eouf e ssionsgcm eiud e von dieser allein und ohne Mitbelä-
stiguug der Betrnner einer anderen Konfession aufgebracht werden, -— ein
Prinzip, welches nicht allein eine innere rechtliche Begründung vorzugs¬
weise für sich geltend machen könne und eigennützige Bestrebungen einzel¬
ner Confefsi onsg em eiuden gegen einander abschneide, fondern a n ch in der
Geschichts entwickeln ng der kirchlichen Verhältnisse der Rheinprovinz nud
iu dem Herkommen der Mehrzahl ihrer Gemeinden einen festen Anhalt
finde.

Der Entwurf fcmd gleichwohl iu diefer feiner Gestalt nicht den Beifall des Provinzial-
Landtages. Der Proviuzial Landtag beantragte vielmehr, dem zu erlafseudeu Gesetze eine Besinn-
mnng dahin einzufügen:

„Tritt dagegen künftig das Bedürfniß neuer oder erhöheter Ausgaben zn kirchlichen
Zwecken ein, so wird, in sofcru die Mittel der betreffeuden Kircheufabrik nicht ausreichen, zunächst
das vorbandene Gemeinde-Vermögen in Anspruch genommen, von welchem alsdann da, wo
verschiedene Eonfessionen bestehen, jeder Eonfession ein ratirlicher Antheil zu überweifen ist".

Nur wenn auch nach Heranziehung des Gemeindevcrmögcns noch Umlagen zn kirchlichen
Zwecken erforderlich würden, uud mir insoweit, solle das Prinzip des Entwurfs iu Geltuug trete»,
wouach jede Eonfefsion für sich allein für ihre Bedürfnisse zu sorgeu habe.

Motivirt wurde dieser Autrag damit, daß die katholischen Kirchen einen großen Theil
ihrer Güter und ihres Einkommens durch die von der Fremdherrschaft bewirkte Einziehung derselben
verloren, und daß überdies die katholischen wie die evangelischen Kirchengemeinden, viele, ihnen
gegen bürgerliche Gemeinden zustehende Forderungen dnrch das unter der Fremdherrschaft erlassene
Gesetz vom 2l. August 1810 eiugebüßt hätten.

Iu der That ist in einem Dekret vom 21. August 181« Art. 8 bestimmt:
^lou« <ll'>LlilU'<;(><>n^ b« >'uuuuune« l!u t,,iMo8 lo» cksttW hu'Mc!« ,iul, enickiÄutuW, «c>it

euvor» uotro «loruilino »oil, ouvorz, 1o ^.urp» «t o>, in m n u lr n i, l>,^ ^orporlrtiou«
!'o1i"ilin8W «n^priinößtj, on ^utru» 6tlld!i88«>nc>uts cts bisut^i«l>,n<;s, ll nx <1l' pon 8 o 3
cl 6 8 l!Nol» 1« 3 eammuno» ponrvoioul »ur l«8 p r o ll n i t, ck c> 1 6 u ,'
ontr,1 i,

Die Staats-Regiernug gab den Wünschen des Provinzial-Landtageö nach und es erging
nnmnehr das Gesetz, betreffend die Verpflichtung zur Aufbringung der Kosten

53
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für die kirchlichen Bedürfnisse der P farrgemeindeu in den Land esthei len des
Unten Rhciuufers vom 14. März 1845 (G.-S. S, 16:^).

Nach tz. ! dieses Gesetzes sind die bei Verkündigung desselben schon ans dem Haushalts-
Etat der Civitgemeiude stehenden Zuschüsse zu, den Kosten für kirchlicheBedürfnisse einer Pfarr-
Gemeinde von der Civilgemeiude fort zn entrichten, sofern sie nicht durch veränderte Umstände
entbehrlich werden.

Nach F. 2 sind die Kosten für ordentliche (jährlich wiederkehrende) kirchliche Bedürfnisse
einer Pfarrgemeinde, soweit nöthig, durch Umlage auf die P fa rrg cn offen zn decken.

Nach 88- ^ bis 6 ist für außerordentliche kirchliche Bedürfnisse einer Pfarrgemeiude,
sofern sie weder aus dem Kircheuvermögeu noch aus den nach H. 1 von der Civilgemeinde zn
leistenden Zuschüssen bestritten werden können, zunächst das Gemeindevermögcu in Anspruch zu
uchmeu, — von welchem jedoch alsdcmu für die Gcmeiudeaugchörigen der audcreu Coufessiou ein
entsprechender Antheil zu reserviren ist; erst soweit das außerordentliche kirchlicheBedürfniß auch
in dieser Weise nicht zn decken ist, sollen, — wie bezüglich der ordentlichen Bedürfnisse — die
Pfarrgeuossen eintreten.

Der 8- ? endlich bestimmt:
Alle allgemeinen und besonderen Vorschriften über die Verpflichtung, die Kosten für die

kirchlichen Bedürfnisse dex Pfarrgenieinde» in Ermangelung eines dazu ausreichenden
Kirchenvermögens aufzubringen, werden, insoweit sieden vorstehenden Bestimmungen zuwider
laufen, hiermit außer Kraft gesetzt.

Ans dieser Fassung des ß. ? ist von dein Ober-Tribunal (s. oben) gefolgert worden, daß
das Gesetz vom 14. März 1845 mir bezüglich der bisherigen snbsidiarischcn Verpflichtungen der
bürgerliche» Gemeinden habe disponiren wollen, daß also die bisherige Prinzipale Verpflichtung
der bürgerlichen Gemeinden, den katholischen wie den evangelischen Gemeinden ein Pfarrhans
zu beschaffen nnd zu unterhalten, unverändert bestehen geblieben sei.

Das Gesetz vom 14. März 1845 ist weit davon entfernt, einen befriedigenden Znstand
der Dinge herbeigeführt zu habe». Mehr nnd mehr hat es sich als ein wenig natürliches Ver
hältniß herausgestellt, daß eine bürgerliche Gemeinde mit gemischter Bevölkerung ihr Vermögen
z. B. für einen evangelischen Kirchenban hergeben soll, wovon dann die Folge ist, daß die bürger¬
liche Gemeinde unter Umständen für ihre eigenen Bedürfnissen zu neuen oder zn erhöhten, Katholiken
wie Evangelische gleichmäßig treffende Umlagen schreiten muß. Zwar soll in einem solchen Falle
ein entsprechender Theil des Vermögens für die andere Confession reservirt bleiben und der letzteren
zugewiesen werden, sobald bei ihr ebenfalls ein außerordentliches kirchliches Bedürfniß hervortritt.
Aber häufig genug wird ein solches Bedürfniß bei der anderen Confession vorläufig überhaupt
nicht in Aussicht steheu, — und auf alle Fälle ist es kaum jemals zu vermeibcu, daß die eine
Confession sich zu Gunsten der anderen beuachthciligt glaubt nnd der mißtrauischen Befürchtung fich
hingiebt, daß bezüglich der letztereu die Bedürsuißfrage in freigebigerer Weise als bei ihr selbst
beurtheilt werde.

Vor allem nachtheilig hat nach dieser Richtung die Entwickelung der Rechtsprechung
gewirkt, wonach die bürgerlichen Gemeinden zur Beschaffung und Unterhaltung der Pfarrhäuser
unbedingt, ohne Rücksicht auf das Vermögen oder Unvermögender bürgerlichen wie der Kirchen¬
gemeinde, für verpflichtet erachtet werden.

Zu ganz abnormen Resultaten führen die Bestimmungen der Gesetze vom 5. Mai 1806
und vom 14. Februar 1810 endlich in den nicht seltenen Fällen, wenn der Sprengel einer Kirchen-
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gemeinde mehrere bürgerliche «^emeindebezirle umfaßt. Eine bürgerliche Gemeinde muß alsdann
zn cineni nothwendia gewordenen Kirchen oder Pfarrhansbau nach dem Verhältniß ihrer g e°
sammt eu Stenertraft beitragen, auch wenn zur Zeit vielleicht nur eine einzige Familie der
betreffenden Eonfession in ihrem Bezirke wohnt. Sie gehört denn immerhin zu de» „Ooiuiuuue«
nn i<> onlle ^i-nte»tfliil. est c>XLi-e6 oonourromment. llveo ie oulle oatiiali^uo" (Gesetz vom 5. Mai
1800) und es findet dann auf sie, — mag es sich übrigens nm einen katholischenoder evangelischen
Ban handeln, unterschiedslos die Bestimmung vcs Art. 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1810
(s. oben) Anwendung:

I^urs^'uiw pai'o!st«s>8«'a «mupozuo <lc> pln»ioui'8 oounnnne«, la ru^ai't.itio» <?n t i- <<
o 1 l o « sti'vn. an mlli'L lo krau« dc> lour« <?o n 5 i'i 1>n t i oii8 rL8^iont,ivL8oi<>. s>1c>.

Mit besonderer Schärfe ist dieses Mißverhältnis; im Lauf der letzten Jahre gelegentlich
des Pfarrhausbanes der evangelischen Gemeinde zu Nenß hervorgetreten, der zu einem wahren
Heer von, meist bis iu die höchste Instanz getriebenen Prozessen zwischen der geuanuteu evangelischen
Gemeinde und den zahlreiche» zu ihrem Sprengel gehörenden bürgerlichen Gemeinden Nenß, Glebn,
Holzheim, Bnederich, Kleinenbroich :c. :c. geführt hat.

(S. Rhein. Archiv Bd. 00. S. 200; Bo. «1 S. 272; Bd. 02. II. S. 2ü; Bd. «4.
S. 20N; Bd. 04 II. S. 78.)

So find die jetzt auf der linken Rheinscitc geltenden gesetzlichenBestimmungen über die
Aufbringung der Cultuskosten zn einer fortgesetzten Quelle des Haders uuter deu verschiedene»
Konfessionen geworden.

Die Rheinische Provinzial-Shnode hat seit dein Jahre 1868 wiederholt den Erlaß eines
Gesetzes beantragt, welches die Verpflichtung jeder confessionellcn Gemeinde feststelle für ihre
sämmtlichen kirchlichen Bedürfnisse selbst zu sorge». Die bcstehe»dc Gesetzgebung, so führt die
Shuode aus, sei für die Kirche keine Segen bringende, sie erzeuge, bei zwangswcisem Vorgehen
gegen die bürgerlichen Gemeinden Gehässigkeiten, welche für die Kirche weit schädlicher seien, als
die zu bringenden Geldopfcr; sie habe die Rheinprovinz in solchem Grade zum Tummel
Platz des religiösen Unfriedens gemacht, wie dies in keiner anderen Preußischen
Proviuz der Fall sei.

Das Haus der Abgeordneten hat in seiner Sitzung vom 4. Iuui 1875 die Staats-
Regierung nm die baldige Vorlage eines Gesetz-Entwurfs ersucht, wodurch die in den Lnudestheileu
des linken Rheinnfers den bürgerlichen Gemeinden obliegende Verpflichtung zur Aufbringung von
Kosten für kirchliche Bedürfnisse der Pfarrgemcindeu aufgehoben werde.

Dem entsprechend, verfolgt der gegenwärtige Gesetzentwurf das Ziel, soviel er die Pflicht Vi.
zur Anfbriugnug der Cultuskostcu betrifft, das bisherige Verhältniß der bürgerlichen zn den Kirchen Der ge>ie»wHrtige
gemeinden vollständig zu löse», — und zwar, soweit ausführbar, auch bezüglich der iu der Ver- EMwins.
gaugcuheit entstandene» öffentlich-rechtlichen Verhältnisse.

Wie oben ausgeführt, lag eine ähnliche Absicht schon der im Jahre 1848 dem Rheinischen
Provinzial-Landtage gemachten Vorlage der Staats-Regicrnng znm Grunde. Den von dem Provinzial-
Landtage diesem Vorhaben damals entgegengestellten Bedenken wird schwerlichnoch ein entscheidendes
Gewicht beigelegt werden können. Wie groß die Beträge sind, welche die katholischen Kirchen
fabriken auf dem linken Rhcinufer iu der Zeit vom 20. ?rairial X. (0. Iuui 1802) bis zum
?. 'l'IiLriuidue XI (20. Juli 1808) au den Staat, — und wie viel Kapitalien katholische wie
evangelischeKirchengemeinden in Folge des Dekrets vom 21. August 1810 an bürgerliche Gemeinden

53»
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verloren haben? — welche Kirchengemeinden insbesondere davon betroffen worden sind und welche
bürgerliche Gemeinden davon Vortheil gehab! haben? — alles dies ist, auch nur annähernd, nicht
mehr festzustellen. Eine eraete Ausgleichung der in dieser Hinsicht von der Gesetzgebung begaugeucn
Eingriffe ist folgcweise nicht ausführbar, und um fo mehr fragt es sich, ob eine Gesetzgebung nach
wie vor als gerecht betrachtet werden kann, welche sämmtlichen bürgerliche» Gemeinden die
(subsidiarifchc resp, Prinzipale) Pslicht zum Kirchen- und zum Pfarrhausbau auferlegt, weil seiner
Zeit einige nicht mehr zu ermittelnde bürgerliche Gemciudeu von ihren Kapitalschulden au Kirchen-
gemeinden entbunden worden sind? Im Großen uud Ganzen aber werden die Verluste, von
welchen die linksrheinischen Kirchengemeinden durch die französische Gesetzgebung betroffen worden
sind, als ausgeglichen betrachtet werden können durch dasjenige, was ihnen seither in Folge der
nämlichen Gesetze von Seiten des Staats nnd von Seite« der bürgerlichen Gemeinden geleistet
worden ist, — dann weuigstcus, weuu daran festgehalten wird, daß die bürgerlichen Gemeinde»,
in derselben Weise wie dies schon der ß. 1 des Gesetzes vom 14, Mai 1845 vorsieht, zur Fort'
gcwährung aller beim Erscheinen des Gesetzes bereits etatsmäßig gemachten Posten verpflichtet
bleiben.

Die angestellten Ermitteluugeu habeu ergebe», daß die linksrheinischen Kirchengemeinden
thatsächlich, anch ohne eine weitergehende Beihilfe der bürgerliche» Gcmeiudcn im Stande fein
werden, ihre Bedürfnisse aufzubringen. Ans alle Fälle komint in Betracht, daß die Inanspruch¬
nahme des bürgerliche» Gemeiudevermögeus im letzte» Resultate auch deu Pfarrgeuosfen — in
ibrer gleichzeitigen Eigenfchaft als Angehörigen der bürgerlichen Gemeinde — zum Nachtheil gereicht.

Zu den einzelneu Bestimmungen des Entwurfs bleibt hier Folgendes zu bemerke»:
H. 1 bringt den, de» Entwurf bchcrrfckeudcu Gruudgedauleu zum Ansdruck, daß die bür¬

gerlichen Gemeinden zur Aufbriugnug von iioslen für die Bedürfnisse der Virchengenieinden, ins
besondere zur Beschaffung und Unterhaltung der Pfarrhäuser, nicht ferner verpflichtet sein sollen.
Die Aufnahme eines direkten Verbots der Vcrwcndnng von Kommnnalvcrmögen :c, für kirchliche
Bedürfnisse scheint räthlich, nm die Erreichung der Zwecke des Gesetzes vollständig zn sichern nnd
einer, auf Umgebung des letztere» gerichtete» Praxis von vornherein e»tgegen zn treten,

H, 2. Die Ucbcrlragung des Eigenthums der ^irchrngebände nnd der Pfarrhänfer an
die fortan allein baupflichligeu Kirchengemeinden ergibt sich als nothwendiges Korrelat des im l>, 1
hingestellten Grundsatzes. Die als Pfarrwohuung dienenden Gebäude werden aber allerdings als
Eigenthum der Kirchengemeinde nur da zu crllarcu sciu, wo sie uicht gleichzeitig anderen Zwecken
dienen. sVergl. 8- 3,)

Die Sorge sür das Vcgräbmßwescu, insbesondere die Beschaffung der Begräbuißplatze
ist ans der liukeu Nheinfeitc uach dem Dekret vom 23. I'rnniul Xll (12. Juni 18U4) eine Last
der bürgerlichen Gemeiudeu; die bürgerlichen Gemeinden sind ausschließlich Eigeuthümer der öffent-
lichcn Begräbuißplatze (siehe die oben bereits allegirten Urlheile desOber-Tribuuals vom 23. Januar
1855 Nh. Archiv Bd. 50 II. A. S. U9 uud vom 24. September 1861 a. a, O. Bd. 50 II. A.
S. 86, deSgl. Urtheil des Appellhofes zu Kölu vom 17. Iauuar 18«8 a. a. O. Bd. U2, S. 19);
es empfiehlt sich daher, wie im Äbfatz 2 geschehen, dieses Eigenthum ausdrücklich vorzubehalteu.

Die Bestimmung deß Absatz 3, betreffend die den bürgerlichen Gemeindebehörden vor»
behaltene Benntzung der Kirchenglockeu,wird einer besonderen Rechtfertigung uicht bedürfen.

tz. 3. Es dürfen diejenigen Kirchengemeinden uicht ungünstiger gestellt werden, denen
die bürgerlichen Gemeinden bisher nicht ein besonderes Pfarrhaus im eigentliche» Wortsinu, so»
der» statt dessen nnr eine Micthöcutschädigung für den Pfarrer oder eine Pfarnvohuuug iu eine!»
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gleichzeitig anderen Zwecken dienenden Gebände gewahrt haben; - wo letzteres der Fall gewesen
ist soll daher die Miethsentschädignug oder eine gleichartige Wohnnng fortgewährt werden.

8 4 Die Aufrcchthallnng derjenigen Ansprüche, welche den Kirchengemeinden bisher
schon im einzelnen Falle ans den Bestimmungen der 85- ' und 5 des Gesetzes «°m 14. Mär;
1845 erwachsen sind, wird einer Anfechtung nicht unterliegen tonnen. ,„,.«..

^ 5 bis <' Es erscheint in hohen, Grade erwünscht, durch das z» erlassende Gc,etz
eine baldige' definitive'Muug der zwischeu deu bürgerliche» Gemeinden und den Mrchengemei.wen
bestehenden Veziehnugen an,.babueu. Zu den. Euoe soll beide» The. eu »ach Aualog.e er Be.

sti»nnnngen des Gesetzes von. 27. April 1872 (G. S. S. 417 »nd des d°rt^eg.rt n Ges es
vom 2 Mär; l850 die Befuguiß eingeräumt werden, ans Ablosuug der uach ^. 3, 4 deu bin-
gerliebeu (Gemeinden ;n Last bleibenden Leistungen anzutragen. Der jährliche Geldwert!) der 8- 3

Msatz " crwä! tten, so wie der nach §. 5 des Gesetzes vom 14. März 1845 auf den. Geme.ude-
vermöge» hafteudeu »nverzinsliche» Schnlde» soll hierbei »ach ,achverstä»d.gem Ermessen festge-
stellt werden, ^, .^^^,

(Vgl W. 58, 88 des Gesetzes vom 2. März 18^,0.)
Be-Ügl.ch der ans 8 ' des Gesetzes von. ll. März l8!5 entspringenden Verpflichtnngen

der bürgerlichen Gemeinden lommt gleichwohl in Betracht, daß dieselbe» i» den, allegirte» Para¬
graphen vo» der Fortdancr ?es Bedürfuisses abhängig gemacht sind; bezüglich dieser wirb daher
das Recht ans Ablösung a»;»trageu, n»r den bürgerliche» Gemeinden eingeränmt werden dürfen;
die bürgerliche» '«emeinve» .verden davon Gebrauch .uachen köuue». sefern sie i.u einzelnen Falle
davon ansgehen, daß das vorhandene Bedürfniß voraussichtlich auch iu Zukunft fortdauern werde.

'> !N Die Verwaltungsgerichte, in höchster Instanz das Oberverwaltnngsgencht, werden

als die geeigneten Behörden zur Negelnng der hier in Rede stehenden Verhältnisse zn be-
trachte» sei»,

Anlage 47.

Düsseldorf, im November 1875.

Zusammenstellung
der über die Reichs.Enlsckädignngen hinausgehenden Einquartierungskosten in der Nheiuprovinz

und Vorschläge zur Abhülfe der drückenden Neberlastuug einzelner Gemeinden.

Referent: von Heister.

Seit dem Jahre 1830 hat sich der mit einer langen Reihe
von Petitionen uud Beschwerden einzelner besonders hart von der Einquartierungslast im Frieden
betroffene» Gemeinden befchäftigt. Da diese Gemeinden meist iu der unmittelbaren Nähe größerer
Uebnngs, oder Schießpätze lagen uud deshalb eine Verlegung der Einquartirung in andere ent¬
ferntere Ortschaften aus militärischen Gründen unzulässig erscheinen mnßte, so hat der Landtag die
Beschwerden fast regelmäßig für begründet erachtet nnv sich bei des Königs Majestät wiederholt
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um Milderung dieser drückendenVerhältnisse verwende und znletzl i,u Zahre 1<8«i< um Verdoppelung
des zu dem ordentliche« Scrvise bereits früher allergnädigst bcwilliglen Zuschusses von 2 '/^ Sgroscheu
gebeten, bis das in Aussicht stehende Gesetz über anderweitige Regelung der Einquarticrnngslast im
Frieden zn Stande gekommen sei.

Dieses Gesetz ist mir bezüglich der Qnartierleistnugen nnter dem 25. Juni 1««i8 (V.G.-Vl.
S. 523) erlassen uud bezüglich der ^laturalleistnugen durch das Gesetz vom 13. Februar 1875
(N. G.-Vl. S. 52) vervollständigt worden. Da dies letztere Gesetz erst mit dem 1. Iuui d. I.
in Kraft getreten ist, so sind praktische Erfahrungen über das nugeuügcnde Maß des Vergütung«?-
satzcs von «<» Pfg. für den Gemeinen seitdeni noch nicht ausreichend gemacht worden; doch ist
dnrch Heranziehung der früheren Vcobachtuugen schon jetzt zu erscheu, das; für 8U Pf. die Tages¬
verpflegung eines Gemeinen nur in besonders billigen Gegenden der Provinz beschafft werden kann.
Ebenso steht es fest, daß die Servissätze des iu Ausführung des Gesetzes vom 25. ^nni 18U8
erlassenen Tarifs für ciuen großen Theil der Nheinprovinz, vorzüglich die großen Städte und ihre
Umgebungen, zu gering bemessen sind. In Folge dessen werden namentlich in den regelmäßig
zu Einquartierungen herangezogene» Gemeinden Beschwerden wegen Uebcrlastnng, wie schon jetzt
die Petition ans Nath-^ohansen beweist, auch in Zukunft nicht ausbleiben köuue».

Ein ganz besonderer Uebelstand des diesjährigen Neichsgesetzcs liegt mich noch darin, daß
die Vergütung für Naturalverpflegnng nur für die Marsch-, Nnhe- und Liegetage gezahlt wird.
Für bloß durchmarschircnde, also den nächsten, höchstens den zweiten Tag wieder abziehende
Truppen bringen die Quarticrträgcr meist gern ein Opfer. Das Drückende der Einquartierung
beginnt erst mit den länger andauernden Kantonncmcnls und nui so mehr als bei solchen keine
Vergütung für Verpflegung vom Reiche gezahlt uud iu den meisten Fällen doch von dem Quartier-
träger im eigenen Interesse gegeben werden wird. Den» den mit Magazinverpftegnng eiuquar-
tierten Truppen muß der Quartierträgcr Feuerstelle, Geschirr uud Heiznngsmatcrial znr Verfügung
stelle,,, damit sie sich ihre Speisen selbst kochen können. Außerdem muß die Gemeinde jeden Tag
Fuhren nach dem Magazin vielleicht ans meilenweite Entfernung hinansscudeu, um die Gebens-
Mittel herbeizuholen. Komme» die Soldaten, die meist in früher Morgenstunde zum Erercicren
ausgerückt sind, gegeu ! oder 2 Uhr in ihre Quartiere zurück, so müssen sie sich ihre Nationen
holen und dann kochen. Dies Alles ist für die Soldaten so schwer, für die Quartierträger fo
belästigend, daß letztere es vorziehen, aus ihren eigenen Vorräthen für die Soldaten zu kochen und
sich von diesen die Nationen abliefern zn lassen. Die Nationen werden einige Tage wirklich abge¬
geben ; sehr bald aber hört das, wenn nicht gänzlich, doch größtcnthcils ans, und die Quartierträgcr
erhalten dann bei gleicher Leistung wie bei Einquartierung mit Verpflegung gar keine oder doch
nur ganz unzureichendeVergütung. Quarticrträger nnd Gemeinden, welche die sogenannte Magazin-
Verpflegung ein Mal mitgemacht haben, lassen sich nicht leicht zum zweiten Male darauf ein,
sondern geben lieber den Soldaten die Naturalvcrpsteguug, wenn auch gegen geringe Vergütung.
Das wissen die Truppentheile uud Iutendantnrbeamtcu und suchen, um die Anlage der Magazine
;u vermeiden, vorher mit den Gemeinden Abkommen dahin zu treffen, daß die Qnartierträger die
Verpflegung gegen bestimmte Geldsätze übernehmen. Die Sätze werden nach den Magazinverpfle-
gnngstostcn berechnet nnd belaufen sich auf 4N bis 60 Pf,, stellen sich also noch bedeutend niedriger,
als der im H. 9 des Gesetzes vom 13. Februar e. vorgesehene, in den meisten Fällen ja schon
unzureichende Satz von «0 Pfg. Und doch müssen die Gemeinden auf diese Anerbieten eingehen,
wenn sie sich nicht den viel größeren Nachtheilen der Magazinvcrpslegnng aussetzen Wollen.
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Die Belastung der .einzelnen Gemeinden mir Arche ourch Eiuquarlierung ist eine sehr
verschiedene je nach der Zahl der in der Nähe in Garnison liegenden Truppen, nach der Lage an
großen Exercier- und Schießplätzen,sowie nach der Tauglichkeitdes Terrains zu größere» Truppe»-
übuugen.

Nach den anillichen Erhebungen der Landrathsämler stelle» sich die Verhältnissefolgc»der
Maaßen:

l. Stadtkreis Düsseldorf. Die Kosten der Einquartierung von 1860—1871
habe» mil Ausnahme der Kriegsjahre 1866, 1870 nnd 18?l betragen:

Zusammenstellung
der uon der Stadt Düsseldorf i» dc» Jahre» 1860 bis einschließlich1874 (>»il Ausnahme
der Kriegsjahre 1866», 1870, 1871) getragenen Eiuqnartirnng und der dafür verausgabte!«Kosten.

FUr die Ausmicthcr wnrcn
imtcrnclirncht.

Die Mtilrolyuartier-
trässer tnissci! Zusammen

Jährn, »nq. Mau»

1 Tag.

Kosten Zuschuß.

Thlr S„r, Pf'

Manu

1 Tag.

Koste» zu
4 Sgr, pro Tag

berechnet.

Thlr Sgr. Pl

waren ein"
quartiert

Mnn»
ü 1 Tag,

betrugen die

Kosten.

Thlr. T>,r, P>,

Bemerkungen.

1860 71,95?
!

0626 20 2 4343 579 2 — 76,300 7205 22 2
1861 48,231 8781 3 4 41,000 5554 20 — 89,89! 14,335 23 4 Ki>nig2°Mauöver.

1862 22,401 3389 8 ,^ ! 1,000 1540 2«»— 34,061 4935 28 8
1863 14,401 200? 9 3 1170 156 24 — 15,687 2764 3 3

1864 21,701 4246 2 , 3505 1134 — — 30,266 5380 2 !
1865 18,352 4103 23 !» 2448 326 12 20,800 4490 5 !»

180? 41,007 5335 13 2 28 3 22 — 41,695 5339 5 2
1868 49,22? 7319 24 l — — — — 49,22? 7319 24 4
1809 44,510 6902 12 ,<» 8081 1077 14 — 52,59? 7979 26 in

1872 38,080 6635 3 >!' 5243 699 2 — 43,929 7334 5 ,!!

1873 40,478 8250 9 !N 0951 926 24 53,429 917? 3 !<>

1874 80,310 15,010 14 ! 1355 180 20 — 81,005 15,197 4 1

Summa 498.107 79,273 2.'. 7 91,390 12,185 ,i, — 589,49? 91,459 -. 7

Durch»
schnittlick
pro Jahr 41,509 0000 4 8 7010 1015 13 4 49,125 7621 18 —

Hierbei ist zu bemerken, daß die verrechnetenZnmmen lediglich aus dem slädlischen
Zuschüssebestehen, indem die vom Staate vergüteten Beträge bereits in Abzug gebracht sind.
Dieser Zuschuß stellt sich jedoch dadurch höher, das der größere Theil der auf die inuere Stadt
falleudeu Mannschaften bei gewerbsmäßigenQuarticrwirtheu von der städtischen Einquartierungs¬
kommission untergebrachtwird. Im Jahre 1874 hat sich die Summe so bedeutend erhöht, weil
das 16. Infanterie Regiment 14 Tage länger als in den früheren Jahren einquartirt gewesen ist
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und weil wegen nicht ausreichender Menge von gewerbsmäßigen Quartierwirthcu die Vergütung
für Einquartierung ohne Verpflegung pro Mann und Tag von 5 Sgr. anf 7^ Sgroscheu erhöht
werden mußte.

An beständiger Einquartierung wegen Mangel von Kasernen sind von der Stadt zu
tragen durchschnittlich 200 Mann vom 3N. Iufauteric-Rcgimeut und 22 Mann uud 175 Pferde
des 5. Ulanen-Regiments; an vorübergehender Einquartierung siud regelmäßig zur Zeit
der Regiments, uud Brigade-Uebuugcu eiuzuquarliercu das 16. Infauterie.Regimeut in der Starte
von 49 Offizieren, 1422 beuten und 28 Pferden, eine Estadrou des Westfälischen Ulanen-
Regiments Nr. 5. cirea 3 Wochen in Golzheim; außerdem sind im laufenden Jahre aus nah ms-
weise noch circa 2700 Reservisten des 39. Infanterie-Regiments für die Zeit ihrer Ausbildung
mit dem Mausergewehr einquartiert gewesen.

2. Landkreis Düsseldorf. Die Quartierträger erhalten in Folge genehmigten Orts-
slatuts aus den Gemeindekassen ihre Vergütung uud zwar bei völliger Verpflegung in den Bürger,
meistereien Ratingen, Mintard, Kaiscrswerth, Angermnnd, Hubbelrath und Hiloen pro Manu uuo
Tag 1 Marl nud iu deu Bürgermeistereieu Beurath uud Gerresheim l,2U Mark; jedoch müsseu
diejenigen Einwohner, »oclche ihre Verbindlichkeit durch Oeslelluug anderweitiger Quartiere zu
erfüllen suche,,, zu deu von der Gemeinde bewilligten Beiträgen durchschnittlich noch 50 bis
60 Pfg. an die Qnartierlräger zuschießen. Bei Eiuquartieruug ohne Verpsleguug, für welche
tarifmäßig 5 Pfg. pro Mann und Tag vergütet wird, zahlen die Bürgermeistereien Mintard,
Hubbelrath uud Hilde,, orlsstatutgemäß 40 Pfg., Augermund uud Eller 50 Pfg., Gerresheim
60 Pfg., Beurath 75 Pfg., Ratiugeu uud ÄaiserSwerth 1 Mark pro Mau» und Tag ans der
Gcmeindekasse. In Folge der Einberufung der Reservisten zum Zweck der Uebuug iu der Haud.
habung des Gewehrs iVI./?1 haben in diesem Jahre besonders starke Einquartieruugeu iu diesem
Kreise stattgefunden nnd haben die Gemeinden Ellcr 1955 M, Gerresheim 374? M, ^ndcnberg
1512 M., Erkrath 3370 M, Ittcr-Holthansen 2260 M. und Himmelgeist-Wersteu 3175 M. den
Quartierträgeru aus Gemeiudemitteln vergütet.

Am härtesten werde» alljährlich von der Eiuquartieruug die Gemeiuden Rath uud
Lohausen getroffen, welche in uuuiittelbarer Nähe des großeu Düsseldorfer Exerzierplatzes liegen.
Die Gemeinde Rath mit rund 1700 Einwohnern und rnnd 1 l,<»00 M. Staatssteueru hat pro
1873 963 M. 63 Pfg., pro 187, 119? M. 46 Pfg,, die Gemeinde ^>ohansen mit ruud 650
Einwohnern und rund 9000 M, Steuer,, pro 1873 112? M. 92 Pfg. uud pro 1874 119? M.
46 Pfg. »ach deu festgestellte,, Rechunugen anö Gemeiudemitteln zuschießen müsseu. Daß auch
«ach den Verpflegungssätzen des neuen Gesetzes den Gcmciudeu uoch immer ein bedeutender Ausfall
erwachsen werde, crgiebt der Uuterschied zwischen dem vom Reiche gezahlte,! Satze von 80 Pfg.
uud der von der Gemeinde Rath zum Ausgleich gezahlten Entschädiguug vou 1,40 M.

3. Kreis Wesel. Die stadt Wesel hat iu deu Jahren 1872, 73 und 74 an Reichs-
Entschädigung erhalten 24,280 Thlr. 29 Sgr. 3 Pfg. uud aus eigenen Mitteln zugeschossen
21,125 Thlr. 22 Sgr. II Pfg.; es hat also die Stadtkasse annähernd ebensoviel aufbriugeu
müssen, als die Reichsvergütung betrug. Es kommt dies daher, daß die Unterbringung der Mann,
schaften nicht uuter 2^2 Thlr. für Quartier und 15 Thlr. für volle Verpflegung pro Manu uud
Monat erfolgen kauu, wäbreud das Reich nur 17'/2 Sgr. des Sommers und 27'/^ Sgr. des
Winters an Servis und früher 5 jetzt 8 Thlr. für Verpflegung pro Manu und Monat zahlt.
Aehnlich liegen die Verhältnisse in der Gemeinde Schermbeck, welche als Etappenort vielfach benutzt
wird nnd in welcher die Preise ebenso hoch siud.
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4. In den Kreisen Mülheim a./d. Ruhr nnd Moers sind namentlich die als

Etappenorte "benutzten'kleinen Städte Dinslaten und Rheinberg durch häufige Einquartierung
gedrückt, für welche die Reichs-Entfchädigung auch uach Erlaß des jüngsten Gesetzes uicht den
örtlichen Preisen eutsprcchend bemessen ist,

5 In deu «reisen Mülheim a,,NH, und Sieg bürg haben namenlllch die Gemeinden,

welche um den ans der Wabner Haioc befiu^lichcnÄrtillerieschieß«nno Erereierplatz liege», in frühereu
Jahren sehr start iu de» letzten Iahreu uicht mehr so erheblich uuter drückender Einquartierung
gelitten Seit dem Kriege von 1870-71 wird das damals für die Gefangenen errichtete Baracken
lager znr Unterbringung der Truppen benutzt, und nur soweit dasselbe uicht ausreicht, werden die
umliegenden Gemeinden mit Einquartierung belegt. Da jedoch anch hier die neue festgesetzteEnt-
schädiguug bei Weitem die Auslagen nicht deckt, so müssen die betreffenden Gemeiuden immer noch
große Opfer bringe». , , ^., .,

<; >lu deu übrigen Kreifen des Niederrheins tritt die Einqnartiernngslast

meist nur vorübergehend auf,' doch hat auch hier eiue große Zahl vou Gemeiudeu durch Ortsstatut
Vergiitungssätzc unter Einbehaltung der Reichs-Entschädignng festgestellt. So wird iu den Kreisen
Schleiden, Düren, Geilcntirchen meist 10 Sgr., iu deu Städten Dürcn, Opladen, Schlebusch
15 Sgr/von der Gemeinde vergütet, während die Ansquartierung in Enpen mit 20, Düren mit
25 Sgr., in «cnnep nnd Aarmen mit 1 Thlr. bis 1'/-> Thlr. bezahlt werden muß.

7 In dem Regierungsbezirk Trier scheiueu die Uebelstände im Ganzen weniger
hervorzutreten, wahlscheinlich weil der Bezirk vcrhältnißmäßig weniger Truppe,, iu Garuifou hat,
als der Riedcrrhein, und weil in viele» Kreise» die vom Reiche gezahlte« Eutschädiguugeu ganz
oder wenigstens annähernd genügen. Doch haben anch hier verschiedeneGemeinden des Preises Saar
louis welche regelmäßig dnrch die nur die Besitzer von Ballungen treffende Einquartierung der dortigen
Kavallerie' lrid'eu, einen Anschuß aus Gcmeiudcmittel» festgesetzt. Ebenso hat der «reis Dauu im
vorigen Jahre eine Beihülfe vo» 1,50 bis 1,75 M. aus Oemeindcmitteln zur Ncichsvergülnug bewilligt.

'«. Ans dem Negierungsbezirt Eobleuz liegt leiu amtliches Material vor, doch

dürften hier die allgemeinen Verhältnisse ähnlich wie im Trierer Bezirte sei,,.")

^'^Nachträglich sind ans den, «reise Coblcnz folgende Mittheilungencingegangeu:
^. Stadt Loblenz Aus Grund des 8. 7 ^>n<>->, 4 des Gef. von 25. Juni 1868 ist in der Stadt

eine Geldansgleichnng für die üiuquartieruugslastc»befchlussen worden, nnd erhalten die Quartierträger neben der
tarifmäßige»Staalsuergütm.g de, ^mqnarliernnge»vom Feldwebel abwärts pro Mann und Tag ,„>t Verpflegung
I 50 War! und ohne Verpflegung 40 Pfennige.

Coblenz hatte 187:; . . . 6214 Mann ,
in 1874 . . . 11310 „
in 1875 . . . 22108 „

auf einen Tag berechnetund zwar zu», weitaus grüßte» Theile ohne Verpflegung aufzunehmen.
^», Jahre 1875, iu welchem vom I. Inli ab die Verpflegungssätze des neuen Gesetzes(und zwar dieses

Mal 85 dfa ) gellen, zahllc der Staat an Vergütung . . . 5453,88 M.
die Stadt an Zuschuß . . . . 10301,61M.

^m ersten 5,a,biahr 1876 hat die Stadt an Zuschüssengezahlt 4734 M. 40 Ps.
U Gemeinde Ehrcnbreitstein durch Gcmeindcrathsbcschluß vom 13. März 1875 wurde festgesetzt,

daß die Gemeinde für den mit VerpflegungeinquartiertenMann 1,50 M. und für den ohne Verpflegung 40 Pfg.
ueraülensolle und hat dieselbe in Folge dessen bis Ende des Jahres die Summe von 1430,01M. zuschießen müssen.

0Die übrigen Gemeinde,, oes Kreises Coblenz vergütete»ans Gcmeiudemittclunichts, es mußten
also die Qnartierwirlhe die «ast dirclt uud altem trage,,. Jedoch wurden mehrfach bei längeren Kautonnements
«ochaustallen eingerichtet. Abgesehen davon, daß dies nur iu geschlossene»Ortschaftenmöglich ist, ist es für die
Truppen „»bequemund sllr die Gemeinden theuer. ü4
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Wenn nach den vorstehend im Auszüge mitgetheilten Nachrichten, die leider den Gegen¬
stand nicht vollständig erschöpfen, wohl als feststehend betrachtet werden sann, daß die Einqnar«
tiernngökoste» der »chemischen Gebäude^uhaber in den meisten Fällen durch die Neichsvergütung
uicht gedecktwerden und daß verschiedene Gemeinden, welche besonders häufig oder gar regelmäßig
mit Einquartierung belegt werden, sogar in nahezu erdrückender Weise belastet sind, während der
bei Weitem größte Theil der Provinz entweder niemals oder nur in Ausnahmefällen Einquartierung
zu tragen hat, so muß die Frage, ob die Billigkeit eine genügendere Ausgleichung dieser tasten
verlangt, uuzweifelhaft bejaht werdeu. Schwieriger dagegen stellt sich die Beantwortuug der Frage,
in welcher Weise diese Ausgleichung bewirkt werden soll.

Daß die Einquartieruugskosteu als Reichslast vom Reiche vergütet werdeu müssen, ist in
den betreffende» »eueren Gesehen rückhaltlos anerkannt. Die Motive zu dem Gesetze vom
13. Februar 1875 sagen ausdrücklich, daß durch dasselbe vornehmlich die Mängel, welche in dem
ungenügenden Maaße der Entschädigung an die Leistimgspflichtigen bestehen, beseitigt werden sollen;
und au anderer Stelle, daß dasselbe von dem Bestreben ausgehe, die Vergütung der Natnral-
leistungeu so zn bemessen, daß die Schadloshaltnug des Leistenden im Allgemeinen eine vollständige
sei. Dadurch jedoch, daß der Berechnung der Vergütung einheitliche Dnrchschnittssätze zn Gründe
gelegt sind, konnte das richtige Prinzip der vollstäudigcu Entschädigung nicht aufrecht erhalten
werden. Die lokalen Unterschiede im großen Deutschen Reiche bedingen eine durchaus verschiedene
wirthschaftliche Entwickelnug nnd hiermit die größten Preis-Unterschiede bei den uotbweudigen
Lebensbedürfnissen. Während sich hierbei im Allgemeinen der Unterschied zwischen dem industrielle!,
Westeu uud Südwesteu sowie dem Handel treibenden Norden einerseits und andererseits dem
hauptsächlich Ackerbau treibenden Osten nnd Innern unseres Paterlandes geltend macht, tritt in
den einzelnen Gegenden wieder ein Gegensatz zwischen Großstädte:, und ihrer Umgebung nnd dem
übrigen Lande hervor. Unter diesen Verhältnissen kann ein einheitlicher Dnrchschuittssatz nur
selten eine richtig bemessene Schadloshaltnug der Leistenden erzielen, sondern wird in den meisten
Fällen entweder hinter dem Bedürfniß zurückbleiben oder über dasselbe Hinausgeheu. Da aber
eine gesuude Verwaltung ans Kosten der Reichs Theilen der Bevölkerung über die Vergütung
ihrer Leistungen hinaus Zuweuduuge» uicht machen darf, so lag es nahe, wie dem, auch geschehe»,
den einheitlichen Durchschnittssatz eher unter als über dem wirkliche,, Durchschnitte der Verpflegungs
kosten zn normireu. Unter diesem niedrigen einheitlichen Durchschuittssatze leiden daun namentlich
die wirthschaftlich hoch entwickelten Gebiete, nnd ist es deshalb nicht zu verwundern, daß in
uuserrr Proviuz auch nach Erlaß des Gesetzes von diesem Jahre die Klagen über die unzureichende
Vergütung der Eiuquartieruugskosteu wieder laut geworden sind.

Wenn nun in der Theorie die Verpflichtung des Reiches zur möglichst !vollständigen
Schadloshaltung anerkannt ist, andererseits aber feststeht, daß auch mittelst der ncn aufgestellten
Vergiitungssätze eine solche in uuscrer Provinz für die am meisten mit Einquartierung belegten
Gegenden nicht einmal annähernd errreicht wird, so fragt sich zunächst, ob die uencn GesetzeHand
haben bieten, eine höhere Vergütung für die Leistungen der Qnarticrträgrr zn erreichen, oder ob
eine Abhülfe des beregtcn Uebclstandes mir durch eine anderweitige gesetzliche Normiruiig der
Vergütungssätze möglich ist. Geht man zur Beantwortung dieser Frage die einzelnen Aestimmuugeu
des Gesetzes vom 18. Februar d. I. durch, so ergiebt sich, daß dasselbe ke!« Mittel gewährt, für
unsere Provinz erhöhte Entschädigungen zn erzielen; denn die beide» im ß. 9 u,ck 2 enthaltene»
zusätzlichen Bestimm ungen

„Wenn der Preis des Winterroggens nach den, Durchschnitt der November
Marktpreise in Berlin, Müüche», Königsberg nnd Mannheini für 10N0 Kilo-
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gram»« mehr als 160 M. beträgt, so wird im folgenden Jahre für je N> M.
dieses Mehrbetrages die Vergütung der vollen Tageskost mit Brot um 5 Pf.
bis zum Satze von 1 Mark erhöht" sowie
„Bei außergewöhnlicher Höhe der Preise der «ebeusmittel taun der Auudeörath
die Vergütungssätze zeitweise für das ganze Bundesgebiet oder für einzelne
Theile desselben, sowohl innerhalb der Grenzen von 80 Pf. bis zu 1 Mark
für die volle Tagestost mit Brot, als auch über eiue Mark hinaus erhöhen."

beziehen sich nur auf außergewöhnliche Theucruugöverhältnisse, tonnen also zur Beseitigung des
Mißstandeö, der sich aus den andauernd höheren Preisen oer Lebensbedürfnisse in unserer Provinz
anderen Theilen des Vaterlandes gegenüber ergiebt, nicht angezogen werden.

Dagegen bietet die Aestimmuug des Gesetzes vom 25. Juni 1868 im ß. 3 Alinea 2
„Vom Jahre 1872 ab unterliege« Tarif und Klasseu-Eintheilung einer allge,
meinen Revision"

einen Anhalt, durch welchen unserer Provinz wenigstens theilweise geholfen weiden könnte. Nicht
allein würde eine die Verhältnisse der Rheiuproviu; berücksichtigende Revision den Uebelstand
beseitigen, daß die jetzt ausgeworfeuc Entschädigung für die Quartierleistung in den größeren
Städten und iu besonders indnstriercichcn Gemeinden zu gering ist, sondern es tonnten auch durch
reichlichere Bemessung der Servissätze in der ganzen Provinz die unzureichenden Vergütungssätze
für die Naturalverpflegnug iu etwa ausgeglichen werden, wobei zu gleicher Zeit auch der Zweck
erreicht werdeu würde, die weiter oben ausgeführten Mißstände, welche sich bei Kcmtonnements«
quartieren gewöhnlich ergeben, wenigstens einiger Maaßen zu erleichtern. Bei der Berathung des
Gesetzes vom 13. Februar d. I. wurde auch die Revisionsbedürftigkeit des bestehenden Tarifs und
der Klasfeu-Eintheilung von Seiten der Vertreter des Buudesraths ausdrücklich anerkannt und
eine Aenderung desselben iu Aussicht gestellt, sobald die im Gauge befindlichenumfassenden statistischen
Ermittelungen zum Abschluß gebracht seieu.

Da sich durch eiue solche ausreichende Erhöhung der Servissätze zwar die Nachtheile des
gegenwärtigen Zustande« verunuderu lasfcu, aber immer eine Ucbrrlastung vieler Quartierträger
bestehen bleiben würde, die sich namentlich bei den alljährlich zur Einquartierung Herangezogenen
noch recht drückend erweisen würde, so bleibt zur Beseitigung der jetzigen ungleichmäßigen Ver-
theilung der Einquarticrnngslastcn nichts Anderes übrig, als auf eine Aenderung des erst in diesem
Jahre erlassenen Gesetzes hinzuwirken. Dieselbe würde sich hauptsächlich nach zwei Richtungen zu
erstrecke«haben, auf die Erhöhung des Vergütungssatzes für die Verpflegung und auf die Einführung
der Vergütung für Pflegung bei Kantonnementsquartieren.

Was den ersteren Punkt betrifft, so sind drei Wege überhaupt möglich: Man stellt die
Vergütungssätze entweder nach den jeweiligen lokalen Marktpreisen fest, oder man erhöht, den für
das ganze Reich geltenden Durchschnittssatz oder man führt eine Einteilung der verschiedenen
Gegenden in Klassen niit entsprechenden Tarifsätzen ein.

Während der erste Weg den nicht zu unterschätzenden Vortheil bietet, daß das Prinzip
der vollständigen Schadloshaltung auf diese Weise am Sichersten durchgeführt werden könnte,
leidet derselbe doch an so bedeutenden praktischen Uebelständen, daß sich ein Betreten desselben nicht
empfehlen dürfte. Die iu jedem einzelnen Falle verschiedenen Vergütungssätze, deren schwierige
Liquidation und Controle würden die baldige Befriedigung der Forderungen für erfolgte Leistungen,
auf die doch im Interess der Quartiergeber der höchste Nachdruck gelegt werden muß, unmöglich
machen.

54*
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Der zweite Weg, die Erhöhung des Dnrchschnittssatzes der Vergütung, ist bereits bei
den letzten Reichstagsverhandlungen angestrebt, jedoch an der bestimmten Weigerung des Bundes-
raths gescheitert. Die Berechnung nach einem einheitlichen Durchschnittssatze hat den unläugbareu
Vortheil der Leichtigkeit des Liquidationö-Verfahrens und der Schnelligkeit, mit der die Forderungen
der Quartiergebcr befriedigt werdeu können, leidet aber an dem großen Maugel, daß wirthschaftlich
hoch entwickelte Gegenden, wie die Rhcinprovinz, nur bei sehr hohen Durchschuittssätzeu die wieder,
anderen Gegenden unverdiente Zuwendungen machen würden, eine annähernd ausrcichcude Ent¬
schädigung finden tonnen. Die vom Reichstage beabsichtigte Erhöhung ans eiue Mark würde für
dcu größeren Theil unferer Provinz eine annähernde Entschädigung geboten haben, weun auch die
großen Städte mit ihrer nächstenUmgebuug, sowie die industriellen Landkreise noch weitans verkürzt
geblieben wären. Die Einwände der Reichsregierung gege» diesen Satz, welche aus dem finan¬
ziellen Gefichtspuutt erhoben wurden, können jeden Falls als nicht zutreffend erachtet werden, da
durch Voreuthaltung einer ausreichenden Entfchädigung aus Reichsmitteln die Einquartieruugstosteu
nicht verringert, foudcrn nur ungleich und ungerecht auf die einzelnen Privaten uud Gemeinden
vertheilt werden. Dahingegen fprechen die aus der Richtigkeit des niedrigeren Durchfchnittsfatzes
für den größeren Theil des Reichsgebietes, namentlich des platten Landes — dem das Reich bei
einem höheren Durchschnittssatzc Zuweuduugen über die Vergütung feiner Leistungen hinaus
machen würde — hergeleiteten Gründe gegen die Anwendbarkeit des Durchschnittssatzes überhaupt,
weil auertannt werden müßte, daß dieser Satz für einen sehr großen Theil der Einqnartierungs-
fällc unzureichend feiu, also das Prinzip der vollständigen Schadloshaltung iu alleu diesen Fällen
geopfert werde.

Der dritte Weg, die Eintheiln»«, der verschiedenen Gegenden in Klassen mit entsprechenden
Tarifsätzen, vermeidet die Uebclstände der beiden vorgesprochenen. Die einzige Schwierigkeit
desselben besteht in der Auffindung des Modus, wie man die Verpflcgungsfätze ähnlich denen deö
Serviseö tarifiren kann. Die Skala der Tarifsätze würde allerdings eine bei Weitem größere
werben müssen, als bei dem Servise. Doch dürften die Vorarbeiten, bei denen es sich empfehlen
würde, auch die Provinzialvertretuugen gutachtlich zu hören, nicht umfangreicher als in vielcu
audercu Fälleu sein, und würden die Vortheile dieses Systems, die gleiche und gerechte Vertheilnug
der Einquartieruugslastcn und die Leichtigkeit des Liquidations-Verfahrens, wohl die auf die stati¬
stische Erhebungen verwandte Zeit und Arbeitskraft aufwiegen. Allerdings würden auch iu diesem
Falle kleine Ungleichheiten nicht immer zu vermeiden sein, doch würden dieselben durch periodisch
eintretende Revisionen des Tarifs auf eiu Minimum rednzirt werden können.

Der andere Punkt, in dein eine Abänderung des Gefetzes vom 13. Februar b. I. erstrebt
werden muß, betrifft die Einführung der Naturalverpfleguug gege» Entschädigung auch bei Kan-
tonnementsquartieren. Wie schon oben ausgeführt, findet eine Einquartierung ohne Verpflegung
thatfächlich uur in den seltensten Fällen statt, denn der Quaitierträger pflegt auch dem mit
Magazinverpflegung einquartierten Soldaten die volle Verpflegung zu geben theils aus gastlichen
Rücksichten oder patriotischer Opferwilligkeit, theils aber auch um Unannehmlichkeiten vorzubeugen,
die leicht aus der Berechtigung des Einquartierten, Koch-, Eß- und Waschgeräthe des Quartier-
wirths zu benutzen, sich ergeben. Auch dieser Punkt kam bereits bei Berathung des Gesetzes im
Reichstage zur Sprache, wurde jedoch abgelehnt. Der Commissar des Buudesraths machte gegen
die Ausdehnung der Verpflegung auf die Kontounementsquartiere geltend, baß dadurch eine erheb¬
liche Mehrbelastung dem Reiche erwachse» würde, u»d daß die Heeresverwaltung auf die Uebung
der Soldaten im Kochen und 'der Intendanturbeamten in Beschaffung größeren Lieferungen nicht
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verzichten könne Demgegenüberwnrbe mit Recht eingewendet,daß die Uebung im Kochen wohl
in Bivouatstagen zn erlangen sei, »nd daß die Militärverwaltung selbst in sehr vielen Fällen mit
deu Gemeindendie freiwillige Uebernahme der Naturalvcrpflegung zu deu uiedrigeu Preisen. w,e
sie sich ans der Magaziuvcrpflegungergäben, vereinbare, daß also die ganze Angelegenheil m der
Hauptsachenur auf die Geldfrage herauskomme.Da der Mehrbedarf im Falle der Einquartierung
mit Verpflegung,wie anzunehmen ist, kein allzu bedeutender sein kann, so dürfte auch der finaiizielle
Nachtheil deu beregtcn Ncbelständeu gegenüberverschwindend sein. Es wurde ferner aus der Mitte
des Reichstags der Eiuwaud erhoben, daß das neue Gesetz das richtige Priuzip verfolge, d.e
zwangsweisenRequisitionenauf eiu Minimum zu beschränken, daß also die Ausdehnungder Requ«

ans Kautonnements eine Verschlechtern»^des Gesetzes ausmachen
werde Wenn auch dieser Ausführung eine gewisse theoret'scheBerechtigung nicht abgesprochen
werden soll so wird doch jeder, der mit den großen Mißständen und der übermäßigenBelastung
einer sogenanntenEinquartierung ohne Verpflegung praktisch Bekanntschaftgemacht hat, gerne d.e
theoretischeVerschlechtern«») für die auf Kan.onnements auszudehnendeRequisition «°» "atural-
Verpflegung gegen Entschädigungin den Kauf nehmen. Es würde demnachals e.n Forschrttt zmu
Besseren n betrachtenund auch wohl allen militärische»Anforderungenentsprochen sein, wenn d.e
^utüuftige Reguliruug der Vergütuug für die Naturalleistungen den Satz enthielte: ..Bei Ka»,
tom.ements ist die Gesammtheit der belegtenGemeinden e.nes Kantonnementsgeb.etcsberechtigt,
die Natnralverpflegung gegeu die gesetzlichfestgestellte Entschädigungzu übernehmen,wenn die« so
frühzeitig beantragt wird, daß nicht bereits von der Militärbehörde Einrichtungenfür d,e Magaz.w

besprochenen Aendernngen des Gesetzes vom 13. Februar

,875 dnrchaeführt. uud auch der zu dem Gesetze vom 25. Juni 186» ausgearbeitete Tarif für
nfeP^.'sprechend erhöht, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die bisherige UebeMstnng

be eitigt wäre, beider ist aber geringe Anssicht vorhanden daß der Serv.s-
r srM d erhöht wird, nnd noch geringere,daß die Reichsregiernngsich a.st eine Abandernng
s n 3 in's Leben getretenen Gesetzes von diesem Jahre so bald einlassen werde, ganz

l s .^n das' sie die im Interesse unserer Provinz liegenden Forderungen, soweit ste Mi

3Ä3 ^ s"d °us finanziellen, militärischen oder praktischen Gründen
Reichstage ,nr ^""' « ^ ^^^, „h,, ,i„, ausreichendeErleichterung der mit Ein-
'7^7,2a^ übe ^n Gegendenunserer Provinz dnrch das prinzipaliter verpflichtete Reich

Falls aber für die nächste Znknnft nicht zu erwarten ist, so sollte
wnerhalb des Reichs die große nnd wohlhabende Rheinprovinz

w M d e Kr ft nnd den Drang fühlen, den einzelnen schwer, theilweisebis zur Erbrückung
v' HMfe zn kommen nnd eine Ausgleichung der Einqnartiernngslasten m

P im7 ersuchen. Zu diesem Zwecke wäre zuuächst, da die bestehenden Gesetze keine aus-
e chende Handhabe bilden, der Erlaß einer gesetztlichenAestimmnng zn erbitten durch welche d.e

P^aw"rtung ermächtigtwird, durch Provinzialstatut eine solche Ansgle.chnng anzuordmn.
DA und Weise der Abführung dürfte keiue allzu großen Schwierigkeitenmachen. Be. B -
m s„ der Entschädigungist die Quartierleistnug außer Ansatz zu lassen, da eine weu.gstens theil-

? d ' , 53 chss rvises in nicht zn langer Zeit zu erwarten ist. Dagegen müßte die

V3ü^^7d"23v2pflegung amiähernd den in der Provinz geltenderes
^>e gunmg sin o «,,.^!„;ialkasse für die Differenz zwischen die em von der Provinz bestimmten
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niemals ein vollkommenersein können; in zahlreichenFällen wird noch die gezahlte Vergütung
hinler den Auslagen nnd Unkostender Qnarlicrwirthe zurückbleibenund muß deshalb der weitere
Ausgleichdiesen Gemeinden in sich überlassenbleibe». Dieser Mehrbetrag der Einqnarlieruugs-
toslcu wirb sich jedoch uicht mcbr in drückender Höhe ergebe», weil natürlich die Ausquarlieruugs-
satzc der großen Städte, bei denen 20 bis 30°/« Uüteruehmergcwinnabgezogen werden müssen,
nicht maßgebend sein können.

Eine schwierigere Aufgabe ist die Erleichterungder Quartierwirthe von ohne Verpflegung
tanlonnirendcn Soldaten. Wenn diese Wirthe, wie oben weiter ausgeführt, gewöhnlich auch die
Verpsteguugderselben durch die Verhältnisse gezwungenübernehmen,so beruht diese Mehrbelastung
doch auf keiner gesetzlichenVerpflichtung, sondernnur auf einem Alt des eigenen freien Willens.
Eine freiwillig übernommene!^ast kann aber naturgemäß ebensowenig von der Provinz, als vom
Reiche vergütet werden. Es ließe sich jedoch hier vielleicht ein Anstunftsmittel finden. Nimmt mau
an, daß eiu folcher Quartierträger, weil er seine Koch> Eß- und Waschgcräthcdem Soldaten zur
Neuutzuug überlassenmuß, durch die niedrigen Servissäye nicht annähernd für seine Beköstigung
und Leistungentschädigt würde, so läßt sich ein ServiSzusatzvon Seiten der Provinz rechtfertigen.
Ein ferner Gruud für eiueu solchen Zusatz ließe sich wohl auch aus der regelmäßig wiederlehrenden
^ast ableiten, die solche Gemeindentrifft, in welchen fast alle Jahre Kantounirnngcn stattfinden.
Hier würde in allen Fällen, daß sich Kantouuiruugeu 2 Jahre hiutereiuauderiu derfelbeu Gemeinde
wiederholthaben, billiger Weife für den Wiederholungsfall ein Zuschußgezahlt werden tonnen.

Weuu die RheinischeProvinzial-Vertretung in dieser Weise, so lange das Reich der
drückendsten UeberlastungeinzelnerGcmeiudeu mit Einquartierung nicht ausreichend abhelfen will
oder kann, ans eigener Initiative diesen Schaden, wenigstens soweit ihr Wirkungskreis reicht, zu
beseitigen strebt, so wird sie auch hierdurch den Beweis liefern, daß fie über die kleinlichen Inte-
refsengegenfätze der einzelnenGemeinden hinausgewaebseuist, daß sie die neuen Prinzipien der
Selbsthülfe und Selbstverwaltung iu sich aufgeuomincuhat und durchzuführenim Stande ist.

Antrag.
In Erwägung daß die Eiuquartieruugstosteu als eiue Reichslast auertauut sind;
daß in Folge dessen durch Gesetz vom 25. Juni 1868 die Entschädigungfür die Quartier^

leistuug und durch das Gesetz vom 13. Februar 1875 ein allgemeiner Dnrchschnittssatzfür die
Vergütung der Raturalpflege festgestellt ist;

daß erstere jedoch in vielen, letztere in den meisten Fälleu den Theuernngsverhältuisseu
der Rheiuprovinz nicht eutfpricht;

In Erwägung ferner, daß bei Kantouuemcnts mit Magazinverpflegnng faktisch auch
Verpflegung Seitens der Quartierträger stattfiudet, für welche uach dem Z. 4 des citirteu Gesetzes
keine Vergütung geleistet wird;

I» Erwägung ferner, daß diese Uebelstäudedurch die im 8- 3 des Gesetzes von 18U8
vorgesehene angemesseue Erhöhung des Reichsservisesfür unsere Provinz zwar vermindert werden
könnten; daß denselbenjedoch nur durch eiu neues Gesetz, iu welchem die Vergütung für die
Ratnralverpflegnng ausreichend erhöht nnd die Requisition von Naturalverpflegnng gegeu Ent^
schäbiguug auf die KantouuemcntSquartiereausgedehnt wird, gänzlichabzuhelfensein würde;
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In Erwägung endlich, daß bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes,welches schwerlich in
nächster Zeit zu erwarten sein dürfte, durch eine Ausgleichungder Einquarlicrungstostenin der
Provinz wenigstens die drückende Ueberlastungeinzelner Gemeindenbcsciliglwerden lounte;

daß jedoch das Gesetz vom 18. Februar 1875 eine solche Ausgleichung nicht vor-
gesehen hat;

daß also die Anordnung derselbe,!durch Proviuzialstatut vou dem Erlaß einer besonderen
diesbezüglichen gesetzlichenBestimmung abhängig ist;

Stellt der Provinzial^Verwallnugsralh dcu folgendenAulrag: Der Provinzial Landtag
Wolle in einer Adresse an des Kaisers und Königs Majestät die ehrfurchtsvolleBitte aussprechen:

1) daß das Gesetz vom 13. Februar 1875 nicht als endgültigeRegelung der Vergütung
für die Nalural Verpflegungbetrachtet,daß vielmehr der Erlaß eines weitereuGesetzes
in Aussicht genommen werde, durch welches der Ueberlastung so vieler Gemeinden
unserer Provinz, sei es durch Erhöhung des Durchschnittssatzesder Vergütung, sei es
durch Einrichtung einer KlassenEintheilnngmit entsprechendemTarif ein Ende gemacht
werde, und nach welchem die Magazinverpflegnng bei Kantonnementsauf vorherige«
Antrag der Gemeindebehörden durch die Naturalvervflegung unter entsprechender Ver¬
gütung derselbe» durch das Reich ersetzt werdeu köune;

2) daß bis zu dem Erlaß eines solche,, Gesetzes die nach ß. 3 Alinea 2 des Gesetzes vom
25. Juni 18U8 alle fünf Jahre eintretende Revision des Tarifs und der Klassen-
Einthcilung der Orte dazu benutzt werde, durch eine verhältnißmäßigcErhöhung des
Seroises die Ueberlastung der betreffenden Gemeinden unserer Provinz wenigstens
theilweise zu vermindern;

3) daß die Provinzialvertretung durch eine besondere gesetzlicheBestimmung ermächtigt
werde, so lange die Vergütuug der Einqnartierungskosteu durch das Reich nicht
ausreichend bemessen sei, durch Proviuzialstatut eine den Verhältnissen entsprechende
Ausgleichungder Einquartieruugslastinnerhalb der Provinz anzuordnenund einzuführe».

Der ProulNMl-Verwallungsrath.

Anlage 4».

Düsseldorf, den 17. März 1877.

Referat
des Frovinzial-Merwaltungsraths

über die Errichtung einer Ackerbaufchule auf dem der Rhciuprovinz legirtcn Rittergute Desdorf.

Durch Testament vom 3. Februar 187 l hat die verstorbene Ehcsran des I)r. meä.
Davey, Sophia geborenevon Sandt, das ihr zugehörige Rittergut DeSborf bei Berghcim mit allen
Znbchörnngcndem Provinzial Verbände der Rhcinprovinz zn den, Zwecke lcgirt, daß derselbe dor!
eine Ackerbanschnleznr Ausnahme nnd Erziehungarmer Waiseulinderaus der Rheinprovinzeinrichte.
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Die Anstalt sott nach der Testaments-Bestimmung den Namen „Manen-Anstalt" führen.
Durch Allerhöchste Cabinctsordre vom 13. Oclober 1873 ist jene Zuwendung der Ehefrau

Davey genehmigt und durch Beschluß des Rheinischen Provinzial-Landtagcs vom 30. Mai 1874
die Auuahmc des Legats bestätigt worden.

Nachdem der gen. Dr. Davey, welcher mit dem Verwaltung^ und Nutzuugsrechte des
(«utes während seines Lebens bedacht war, am 20. November 1875 gestorben und mit diesemTage
das Gut in das volle Eigenthum und Nutzuugsrecht der Rhciuproviuz übergegangen ist, wird
nunmehr ans die Erfüllung des Legats-Zweckcs durch Errichtung einer Ackerbauschule Bedacht
gcnommeu werden müssen.

Die Anstalt wird als niedere laudwirthschaftliche Schule einzurichten sein, nur mäuulichc
Zöglinge aufnehmen können und mit Rücksicht auf die Armuth der Zöglinge den Zweck verfolgen
müssen, dieselben ;u Wirthschaftsführeru kleiner Güter und Mustertnechten ausznbildc.

Wegen der isolirlcn Lage des Gutes resp, der Austalt kann das Institut uur eiu Iuterual
werden, in welchem die Zöglinge in Berücksichtigung ihrer dürftigen Lage nicht allein den Unterricht
sondern auch die Verpflegung und Bekleidung unentgeltlich erhalten.

Die Zahl der Aufzunehmenden muß sich nach den Mitteln der Anstalt richten nnd wird
durch den Austalts-Etat zu bestimmen sein, indeß dürfte der Einrichtung des Instituts die Zahl
vo» 40 Zöglingen zu Grunde gelegt werden tönueu, um nicht etwa schon nach einigen Jahren zu
einer Vergrößerung der Anstaltsgebäude genöthigt zu werden.

Da die auf dem Gute befindlichen Gebäude sich in einem schlechten Zustande befinden
und für die Etablirung eiuer Ackerbauschnle in keiner Weise geeignet erscheinen, so muß die
Erbauung neuer Anstalts-Gebändc als durchaus nothwendig bezeichnet werden.

Mit Rücksicht hierauf und da die bis jetzt aus dem Pachtertrage des Gutes angesammelten
Mittel nur 4530 Mark betragen, fragt es sich, auf welche Weife die erforderlichen Fonds zur
Bestreitung der Van« nnd Einrichtnngskostcn beschafft werden sollen.

Das Gut ist bis November 1877 zu 1600 Thaler, und von da ab bis zum Herbste
1880 mittelst Vertrags vom 0. August 1870 zu 1800 Thaler jährlich verpachtet, vou welchen
Beträgen jedoch alljährlich 100 Thaler zur Unterhaltung der gegenwärtigen Gutsgebäudc contratt-
mäßig nachgelassen werden müssen.

Andere Eiuuahnicquclleu siud z. Z. nicht vorhanden und stehen auch aus dem Oute selbst
»ich! zu erwarten.

Es wird somit der Erwägung bedürfen, ob die erforderlichen Bamnittcl lediglich aus den
Pachtcrträgniffeu des Gutes beschafft werben solle», und die Bauausführuug bis nach erfolgter
Ansammlung eines genügenden Fonds zu unterbleiben habe, oder ob die Errichtung der Ackerbau¬
schule schou jetzt in Angriff zn nehmen sei.

Auf Letzteres dürfle unter Bereitstellung fremder Mittel Bedacht zn nehmen sei», weil
sonst die Erfüllung des Legats-Zweckes weit hinausgeschoben würde resp, die Anstalt erst nach
einer langen Reihe von Jahren ins Leben treten könnte, während es besonders mit Rücksicht auf
den wohlthätige,, Zweck des Instituts wüuscheuswrrth erscheint, mit der Errichtung desselben schon
jetzt vorzugehen.

Um dieses zn ermöglichen, müßten die Bau- uub Einrichtnugstosten, soweit dieselben nicht
aus dem Pachtcrlöse des Gutes gedeckt werden, ans andern Fonds der Provinz, etwa aus den
Zinsüberschiissen der Provinzial-Hülfslasse bestritten werden. Dieser Zinsgewinn steht dem provin
zialständischen Verbände nach dem Gesetze znr freie» Verfügnng zu gemeiunützigeu Zwecken in der
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Provinz (Gesetz vo», 8. .wli 1875) Mb der Zweck, zu welchem die Ehefrau Dr. Davey das
Rillergut Desdorf iu lctztwilliger Verfügnug gestiftet hat, dürfte ohue Zweifel iu hohe,,, Grade als
gemeinnützig erachtet werden, da es der Landwirthschafl au besserem uud einsichtsvollerem
Wirthschaftspersouale fehlt, zu welchem zudem eine «lasse von Menschen herangezogen werden soll,
welche an sich die Syüipathieu des öffentlichen uud gemeiuuützigeu Interesses erforden.

Die Zinsüberschüsse der Provinzial-Hülfstasfe sind gemäß der Uebersicht über den Stand
derselben, welche zur bcsoudercn Verlage gelaugt, in so hoher Ansammlung vorhanden, daß auch in
dieser Beziehung eiu Bedeuten nicht obwaltet.

Der erwähnte Pachtvertrag vom U. August 18?« stehl einer sofortigen Inangriffnahme
des zu erbauenden Austaltögebäudes uicht entgegen, da darin der provinzialstäudischen Verwaltung
das Recht ausdrücklich vorbehalten ist, auf dem Gute diejenigen Neubauten vorzunehmen, welche
zur Errichtung der Ackcrbauschulenothwendig erscheinen, ohne daß der Pächter hieraus eiue» Au-
svruch auf Entschädigung für etwaige Behinderung durch die Bauausführungen oder wegen entzogener
Benutzuug einzelner Gutstheile zur Herstellung der erforderlichen Bauten herleiten tonnte.

Was die fernere Nutznießung des Gntes selbst betrifft, fo dürfte die Beibehaltung de«
bisherigen Pachtverhältnisfes einer Selbstbewirthschaftnug des Gutes von Seiten der Anstalt
wenigstens einstweilen vorzuziehen sein, weil der eigene Wirthfchaftsbetrieb nach Abzug des Gehaltes
für eine» Wirthfchaftsführer, der Gcsindclöhne, der Unterhaltungskosten der Ackergeräthe :e. teineufalls
rineu so hohen Nettoertrag abwerfen würde, als der Pachtzins beträgt, uud außerdem auch uoch
durch die Anschaffung des todten und lebenden Wirthschafts-Inventars eine nicht unerhebliche
Ausgabe erwüchse.

Der praktische landwirtschaftliche Unterricht der Anstallö-Zöglinge würde dnrch die fort¬
gesetzte Verpachtung des Gutes teiue Benachtheilnng erfahren, da immerhin einige Versuchs-Aecker
nnd Wiesen von der Verpachtung ausgeschlossen werden können, deren Bewirthschaftung nach
Anleitung des Anstalts-Direktors zu erfolgen hat uud wobei dem Pächter gegeu Ueberlassuug des
Ertrages coutractlich die Fuhrgestelluug und Hergabe des Düngers :c. besonders aufzuerlegen fein
würde während der practische Unterricht in der Obstbaumzucht im Garten der Anstalt ertheilt
werben und die Anleitung und Beschäftigung der Zöglinge in den practische» landwirtschaftlichen
Arbeiten durch den neuen Pachtvertrag uud bis dahin durch Nebenvertrag zu dem bestehendenVertrage
geregelt werden könnte.

In Erwägung dieser vorgetragenen Verhältnisse beehrt sich der Proviuzial-Verwaltungsrath
ein Reglement für die Einrichtung und Verwaltung der Anstalt, wobei die Frage bezüglich der
Selbstbewirthschaftung des Gutes oder der weiteren Verpachtung übrigens vollständig offen gelassen
ist, vorzulegen mit folgenden Anträge,,:

Der Hohe Landtag möge
1. dem anliegenden Reglements-Entwürfe die Zustimmung ertheile,,,
2. befchließen, daß

a. neue Anstaltsgebäude für die Errichtung der Ackerbauschulealsbald erbaut und
d die erforderlichen Mittel zur Bestreitung der Bau- und Eiurichtnngstosten in der

überschläglich ermittelten Höhe von 200,N00 Mark aus den 18?6er und ?7er Zins Ueberschüssen
der Provinzial Hülfskasse entnommen werden."

Der Rheinische Provinzial Verwalinngsralh.
Wilhelm Fürst zu Wie»,

Landtags-Marschall.

55
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Zu Anlage 4«.

Reglement
über die Leitung und Verwaltung der Rheinischen Provinzial-Ackerbauschule „Marien-Anstalt"

auf Rittergut Desdorf bei Bergheim.

Für die in Folge des Testamentes der Ehefrau Nr. Davey zu errichtende Proviuzial-
Ackerbauschule„Marien-Anstalt" zn Desdorf wird folgendes Reglement erlassen:

8, 1.

Die Anstalt zählt zu den niederen landwirtschaftlichen Schulen mit theoretischem und
praktischein Unterrichte, und ist ein Internat.

Sie nimmt nur arme Waisenkinder der Rheinprovinz jeglicher Confession auf, setzt den
Elementar-Unterricht in den allgemeinen Bildungsfächcrn fort und ertheilt theoretischen und prak¬
tische» Unterricht in den landwirtschaftlichen Fächern, um die Zöglinge zu Wirthschaftsführern
kleiner Güter und Ober« oder Mustcrkuechtcn auszubilden.

8- 2.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellen, der Art, daß die Anstalt sämmtliche Koste» der
Verpflegung und Bekleidung sowie des Unterrichts aus eigenen Mitteln bestreitet.

8. 3.

Durch Schentuug eines Kapitals von 1800 Thaler ^ 5400 Mark kann das Recht zur
Vergebung einer besondern Freistelle erworben werden.

Die Zinsen dieser Stiftuugs-Kapitalien kommen der Anstalt zu Gute, wenn von dem
Verleihuugsrechte kein Gebrauch gemacht wird.

Die Entscheidung darüber, ob sich der für eiue solche erkaufte Freistelle angemeldete Zög¬
ling zur Aufnahme eignet, erfolgt in derselben Weise und nach denselben Gesichtspunkten, wie die
Entscheidung über die Aufnahme der übrigen Zöglinge.

8- 4.

Die Aufnahme in die Anstalt foll in der Regel unmittelbar nach Eutlasfung aus der
Elementarschule erfolgen.

Die Anmeldung zur Aufnahme ist vom Vormunde des betreffenden Waifenkindes durch
Vermittlung des refp. Bürgermeisteramtes au den Anstalts-Direktor zu richten und durch folgende
Schriftstücke zu belegen.

»,. den Geburtsschein;
>». den Impfschein;
e. ein ärztliches Attest, welches doknmeutirt, daß der Aufznuehmende körperlich gesund und

kräftig genug ist, die gewöhnliche» laudwirthschaftlichen Arbeiten zu verrichte»;
<l. ein Führungsattest;
?. ein Attest des Kreis Schul-Inspettors darüber, daß der Aufzunehmende den ortsüblichen

Elementarunterricht mit gutem Erfolge genossen und beendet hat;
t. ein vom Bürgermeister ausgestelltes Armuthsattest.



8. 5.

Die Aufnahme in dic Anstalt erfolgt auf die Dauer von 1—! Jahren. Dieser Zeitraum
zerfall! iu eiueu erste» uud in einen zweiten Kursus. Kinder, die sich als uuqualifieirt erweisen,
tönneu jederzeitwieder entlassenwerden.

tz. «'.

Der Unterricht der Anstalt besteht in:
^. Theoretischem Unterrichte:

1. Elementar-Untcrricht,
2. Naturwissenschaften,
3. Fachunterricht.

15. PraktischemUnterrichte uud in der Anleitung zu allen landU'irthschaftlichen Arbeiten.

8- ?-

Die obere Leitungund Verwaltung der Anstalt erfolgt durch dcu Provinzial Verwaltungs-
rath uud seine Organc nach Maßgabe der Bestimmungendes Regulativs für die Organisation der
Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der provinzialständischenAnstalten in der
Rheinprovinz vom 27. September 1871 sowie der auf Gruud desselben erlassenen Geschäfts-
Orduuugeu.

8- 8.

Der Eomvcteuz des Provinzial-Verwaltuugsraths und feiner Organe unterliegen haupt¬
sächlich folgendeGegenstände:

1. Die Entwerfung des Etats der Anstalt, dessen Feststellung dem Prnviuzial Landtage
vorbehalten bleibt, nach Anhörung des Anstalts-Direttors; dic Vorrevisiouder Jahres-
Rechnungenund die Bestimmung über jegliche Ueberschreitnng der Anstalts Etats, die
Verwaltung etwaiger Anstalts-Fonds und die Feststellungder Jahresberichte.

_!. Der Umtausch vo» Grundstücken, die Ausleihunguud Kündigungvon Capitalien, Eessionen,
Pfandentsagungen,Anstellung von Prozessen,der Abschlußvon Vergleiche», die Bestimmung
über die Art der Vcschaffuug von Vervflcgungsbcdürfnisseuuud die Gcuchmiguugvon
Verträgen über dauernde Verpflichtungender Anstalt, über Verpachtung von Grund¬
stücken und Gebäuden und über Lieferungen und Leistungen,welche den Betrag von
300 Mark übersteigen, sowie die Bestimmung über alle Neu- und Reparaturbauteu
uud deren Ausführung mit Ausnahme kleiner Reparaturen bis zu 60 Mark.

Verträge über Lieferungen und Leistungen au die Anstalt innerhalb der Etatsgrenzen bis
zu 300 Mark fowie über kleinere Reparaturen bis zu 60 Mark kann der Direktor selbststänbig
abschließen, auch kleinere Lehrmittel bis zum Betrage von 60 Wart selbst beschaffen.

3. Die Bearbeitung der allgemeinenAngelegenheitendes Instituts, die Erlassung einer
Dienst-Iustruktiou für das Anstalts-Pcrsonal sowie einer Hausordnung, dic Festellung
des Lehrplaueöund die Entscheidung über die Aufnahme von Zöglingen,

4. Dic Anstellungdes Direktors, welchergleichzeitig Fachlehrer ist, und des weiter erfor¬
derlichenLehrpersonals, die Beurlaubung des Anstaltspersonals, soweit dieselbe nicht
für vorübergehende Fälle durch die Dieustiustruktiongeregelt oder dem Direktor über
lassen wird, die Handhabung der Disciplin über sämmtlichesLehrpersonal und die
Pensionirung desselben nach den bestehenden Pensionögrundsätzen.

55*
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8. 9.

Die Anstalt ist. für die Aufnahme von 40 Zöglingen einzurichten; die Zahl der Aufzu¬
nehmenden richtet sich nach den vorhandenen Mitteln der Anstalt und wird jedesmal durch den
Anstalts-Etat bestimmt.

8. 1«.

Die uumittelbare Leitung und Verwaltung der Anstalt in den Grenzen der Etats-Positionen
und des Unterrichtsplaueö unter Aufsicht und nach Anweisnng des Provinzial-Verwaltuugsraths
und seiner Organe und nach Anleitung der Dienstiustrnttion ist dem ersten Lehrer der Anstalt,
welcher den Titel Direktor führt, anvertraut.

Demselben ist die Annahme und Entlassung der Dienstboten in den Grenzen des Etats
selbstständig überlassen.

8- 11-
Der Austalts-Direttor ist als erster Beamte der Austalt der Vorgesetzte des gesammten

Anstaltspersonals nnd bei Pflichtwidrigkciten zu Warnungen uno Verweisen gegen dasselbe berechtigt.
Er leitet den Unterricht, hat die Disciplin, die Wartung und Pflege der Zöglinge zu überwachen
und die ökonomische Verwaltung der Anstalt nnter Mitwirkung des übrigen Austalts-Persouals
-m führen, soweit dies nicht durch den Proviuzial-Verwaltungsrath und seine Organe nnmiltelbar
geschieht.

tz. 12.

Die Kassengeschäfte der Anstalt werden durch die Eeutralkasse der proviuzialstäudischen
Eeutral-Verwaltung besorgt.

Zur Bestreitung von kleinern Ausgaben erhält der Anstalts-Direttor einen permanenten
ll'asseuvorschuß nach Bedürfniß, bei dessen Verwaltung er sich des Auslaltspersonals nach näherer
Anleitung der Dienst.Instruktion bebieueu darf.

§. 1^.

Die Zahl und Gehälter der bei der Anstalt anzustellenden Lehrer, sowie des sonstigen
Personals werden durch den Austalts Etat bestimmt.

Die amtliche Stellung uud die Oblicgcuheiteu des Anstaltspersonals werden dnrch besondere
Instruktionen von dem Proviuzial>Verwaltuugsralhe regulirl.

s- 14.

Für die Haudhabuug der Disciplin über die Beamte» der Austalt fiudeu die Bestimmungen
des Disciplinargesetzes über die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 18.', 2
Anwendung.

Zn den Dienstvorgesctzten, welche zu Warnungen und Verweisen, sowie zur vorläufigeu
Uutersaguug der Ausübung der Amtsverrichtnngen berechtigt sind, gehören außer dem Provinzial-
Verwaltungsrathe und dem Vcindesdirettor auch der Auslaltsdirektor.

Bis zur gesetzliche«Ncgcluug der Discipliuar-Befuguisse der ständischen Behörden ist den
Änstaltsbeamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung
ihrer Amlspflichteu die Feststclluug vou Geldbuße« bis zu 3N Mart Sciteus des Proviuzial-
Verwaltungsralhs nnd des Landesdirettors resp, dessen Stellvertreters nnd die Einbehaltung solcher
Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.
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ß. 15.

Mindestens einmal im Jahre hat der Landesdireklor eine außerordeulliche. umfassende
Revision der Anstalt zu veranlasse!! und den, Over-Präsidcnten der Rheiuprovinz hiervon Behufe
Wahrung der staatlichen Oberaufsicht zeitig Anzeige zu macheu.

l>, 1,;.

Von einer ^andtags-Diäl zur andern ist ein Verwallnugs Etat der Anstall aufzustellen
und dem Randlage zur Feststellung vorzulegen.

8- 17-

Jährlich und zwar vor dein letzten Tage des Monats März ist durch die provinzial
ständische Eenlraltasfc die AnstaltsRcchnnng über das verflossene Jahr vorzulegen.

Dieselbe wird von dem Provinzial-Vcrwaltuugsrathc revidirt und vom Provinzial Vandlage
dechargirt.

8- 18-

Der Zeitpunkt, mit welchem gegeuwärtiges Reglement in Kraft tritt, wird durch den
ProvinzialVerwaltungsrath »ach Fertigstellung und Einrichtung der Anstalt bestimmt werden.

Anlage 4».

Düsseldorf, den 12. April ltt??.

Referat
des Movinzi.tt-I'erwuttungsratys an den Urovinzial-<-5andta.,,

betreffend den Antrag auf Uebernahme der projectirten Straße von Neviges nach Töuuisheide
auf den Provinzialstraßenfonds.

Es ist schon längst als cm dringendes Bedürfniß nicht allein für den lokalen Verkehr
der Orte Wülfrath, To'uuisheide, Velbert, Neviges und «angenberg, sonderu auch für den durch-
aebenden Verkehr von Barmen, Elberfeld über Velbert uud Werden nach dem Kohlenrevier
emvfuudeu worden, eine bessere Wegeverbindnng als die jetzt bestehende, durch die Strecke Tönnis-
heide-Kuhlendahl der Tönuisheide-Langeuberger frühern Staatsstraße zwischen der Elberfeld>Kuhlm°
dabler früheren Bezirtsstraße und der daran sich anschließenden frühern Staatsstraße nach «angeu-
berg einerseits nnd der Solingen-Efscnchorster frühern Staatsstraße audererseits herzustellen. Die
vormalige Staatsstraße zwischen Kuhlendahl und Tönnisheide, deren Anlage aus dem Jahre 1828
datirt hat vor der Einmündung der Elberfeld-Kuhlendahler vormaligen Bezirksstraße ans einer
längen, Strecke eine serpeutineuartige Anlage mit äußerst kleinen Nadien und einer durchlaufenden
Steigung von über IN°/„.
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Diese den Verkehr behindernden Verhältnisse wurden namentlich uon der Gemeinde
Neviges hart empfunden,weil für diese Gemeinde in der oben erwähnten Verbindung mit Tönm's-
Heide nicht nur die Schwierigkeitder Tteigungsverhältnisse,sondern auch ein erheblicher Umweg besteht.

Diese Umstände gaben der Gemeinde Neviges schon vor längerer Zeit Veranlassung ans
den Ausbau einer direktenStraße zwischen Neviges und Tömüsheidc mit günstigeren Steignngs-
Verhältnissen Bedacht zu nehmen.

Die Ausführung einer solchen Verbindung scheiterteau den erheblichen Kosten, welche
eine derartige Anlage in Folge der zu überwindendenTerrainZchwierigteiten erforderte, einerseits
nnd den geringen Mitteln der Gemeinde andererseits.

Der rege Verkehr jedoch, welcher von Auswärts mit den. Orte Neviges und der Eisen¬
bahn Station besteht und von Jahr zu Jahr mehr zuuahm, sowie die Entstehung bedeutender
Etablissementszog die Niederlassungeiner größeren Bevölteruug herbei, und da die vorhandenen
Wohnräumc deren Aufnahme erschwerte, beziehungsweise nicht mehr zuließen, gründete sich ein
Bcmvcreiu, um dem Wohnuugsumugel in geeigneterWeise abzuhelfen.

Der Ankauf eines größeren Areals zn Gauplätzen uud dte Verbindung dieses Areals mit
der Stadt Neviges gab diesem Bauvercin Veranlassung, auch dem Ausbau einer Straßenverbindnng
zwischen Newigcs und Toennisheide näher zu treten, und wurde der bezirtsstraßcnmäßigcAusbau
derselben beschlossen.

Da der Bauverein als ein gemeiuuütziges Iustitut cutstaudeu, uahm der damalige ^aud-
rath, Freiherr von der Ooltz zu Mettmann sich mit aller Wärme desselben an nnd beantragte zur
Ausführung des kostspieligen Wegebaues eine Staatsbeihülfe. Durch Erlaß des Herru Ministers
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 10. Mär; 1872 (III. 4528) wurde die König¬
liche Regierung zu Düsseldorf ermächtigt,dem Neviges'cr Bauvercin eine Staatsbeihülfc von 1000
Thalern zu den Kosten für den damals vorerst nnr in AussichtgcuommcuenAusban des ersten
Drittels der von ihm auszuführendenStraßenanlage zuzusichern.

Es wurde jedoch nicht nnr die chanssecmäßige Ausführung der Straßenanlage auf Grund
eines zur Bnpcrrevision vorzulegendenPlanes nnd Anschlages,sondern anch die Garantie der
Gemeinde Neviges bezüglich der dauernden chausseemäßigen Unterhaltung ausbednngeu.

Der Herr Minister hatte gleichzeitig verfügt, daß in Betreff der für die Fortsetzungdes
Weges bis Toennisheide zn bewilligendenBeihülfe die Beschlußfassungvorbehalten bleibe. Diesen
Bedingungen ist nach allen Seiten vollständig genügt worden, auch hat die Auszahluug der dem
Bauvereiu bewilligtenPrämie stattgefunden.

Nachdemdurch den Ansbau des 1. Drittels der Straßenverbindnng mit Toennisheidedie
größten Terraim Schwierigkeiten überwuudeu wäre», beschloß der Gemciuderath vou Neviges uuter
dem 0. Februar 1870 einstimmig, den weiter» bezirksstraßenmäßigcnAnsban der noch restirenden
Strecke zu bewirte» und die demuächstige Uebernahmedes Weges auf deu Proviuzialstraßenfonds
bei dem Prooinzial-Vandtagezu erbitten.

Der desfallsigeAntrag nebst den dazu gehörige», Pläueu uud Anschläge« ist Seitens der
Königlichen Negierung Hierselbst unter dem 7. August 1876 dem ^andesdireltor befürwortendvor¬
gelegt worden.

Eine eingehende Prüfung der Vorlagen hat ergeben, daß die vrojectirte Wegeverbindung
von 2,90 Kilometer^änge zwischen Neviges uud Toennisheide nicht allein im Interesse des localen
und allgemeinenVerkehrs von großer Bedeutung ist, sondern auch in Folge der Ausführung der¬
selben die :l Kilometer lange Strecke Toennisheidc-Knhlendahlder früheren Toennisheide-Vangcn-
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berger Staatsstraße fast ganz entbehrlich wird, und außerdem ein verlorenes Gefalle auf der
Solingen Essen Horster frühern Staatsstraße von 080 Meter ^'änge Mischen Nr. IN, 51 und
17, 19, welches wegen der dabei zu überwindenden ganz bedcntenden Steigungen dem Fracht,
verkehr sehr lästig wird, umgangen werden kann.

In Anbetracht dieser Verhältnisse hat der Proviuzialvcrwaltuugsrath in seiner Sitzung
vom 14. Dezember 1876 beschlossen,den Antrag der Gemeinde Neviges auf demnächstige Ueber-
nähme der neuen Straße auf ProviuziatStraßeufouds bei dem Proviuzial^audtagc zu befürworten
für den Fall, baß das Königliche Ober-Präfidinm die Genehmigung zur Aufhebung der Eigenschaft
als Provinzialstraßc für den Theil der früheren Staatsstraße von Kubleudahl nach Toennisheidc
ertheile und die Gemeinde Neviges sich verpflichte, die Unterhaltung dieser ausgeschiedenen Straßen-
strecke auf Gemeiudefonds zu übernehmen.

Das Königliche Ober-Präsidium hat nach Answeis der in Abschrift anliegenden Entscheid
düng vom 20. März cr. das Ausscheiden der gedachten Straßenstrecke aus der Zahl der Provinzial-
straßcu genehmigt, und die Gemeinde Neviges hat die Unterhaltung dieser ausscheidenden Straßen
strecke übernommen, wie solches der gleichfalls in Abschrift anliegende Beschluß des Gemeiuderaths
<1e älltu Neviges, den 28, Januar c. näher ergibt.

Da durch die demuächstigc Uebernahme der in Rede steheuden Straßeuuerbinduug in
Hinsicht auf die vorstehend erwähnt« Entscheiduug des KöniglichenOber-Präsidinms und des gedachten
Gemeinberaths-Veschlusses die ^äuge der zu uuterhalteudeu Proviuzialstraßen teineu Zuwachs
erhält, im Gegentheil um 8,0 — 2,9 ^ 0,1 Kilometer und eventuell um 0,1 -4- 0,68 --- 0,78
Kilometer sich vermindern wird, so stellt der ProvinziabBerwaltnngsrath bei dem hohen Provinzial-
^andtagc deu Antrag:

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Die projectirte Straße von Neviges nach
Toennisheidc nach deren erfolgtem provinzialstraßenmäßigeu Ausbau unter die Zahl der
Provinzialstraßen aufzunehmen und gleichzeitig genehmigen:
daß von den Bestimmungen des 8- 4 des Straßenregulativs vom 17. Januar 1876
bezüglich der Gefäll-Verhältuisse wegen der Schwierigkeiten, welche einer bessern Lösung
entgegenstehen, ausnahmsweise Abweichungen gestattet werden.

Der Promnzinl Verwaltungsrnth.

Wilhelm Fürst zu Wied,
^andtags-Marschall.
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Abschrift.
Verhandelt Neuiffrs, den 2'l. Iannar 1877.

Anwesend unter dem Vorsitze des Vürgermeisters Panlussen die (Gemeinde.Verordneten:
Sluhlermann von ^a»ge>veyde. Middeldorf, Ang. Pasch, Wallmichrath. Schivick, Oder-
lüneuschlosi, Stellenbneck, Schmahl, Oderlüneufchloß,Vüsthosf, Vredtmanu I., P, Dnhr,
Vangcnfiepcn, Möller, Koch, Sliefle», Grün, Giesehans,Trappmann, Votvintel, Peters.
Anzahl der Mitglieder 2«!, welche sännnllichvorschriftsmäßigeingeladenworden,

,-> wurde dem «"emeinderath der Inhalt der Verfügung des Herrn Vandes Direktors der
Nheinprovin; vom I!». Dezember v. I,, betreffend den Ausbau des Neviges Tönnisheider-Wegeö
mitgetheilt,'worauf beschlofsen »onrde, die Unterhaltnngsvflichl derVzu verlassenden Provinzialslraßc
von Tönnisheide bis Knhlcndahl als ComumnalwegII, Masse m übernehmen,falls die gemachten
Aussichtenfür die neue Strecke Neviges-Tönuisheidcfich verwirtlichen.

Die Strecke TöuuisheideKuhteuoahl wird sich nach Ferligstelluug der nenen Strecke nur
auf deu Verkehr der augreuzeudeuGrundbesitzerbeschränken.

I?ru eo^iin,
Der Bürgermeister:

_________ gcz,: Paulussen.

Abschrift.
OlierPriisidinlN der Nheinprovinz.

Cobleuz, deu 20, März 1877.

Auf deu gefälligenGericht vom 11. b. Mts. 1. 8. III. ^. 1851 will ich hierdurch
genehmigen,daß nach dem die Proviuzial-
— bisherige Staatsstraße Knhlendahl-Tönnisheidcans der Zahl der Provinzialstraßen ausscheide.

Der Oucr-Prnlident der Nheinprovinz.

Au die Königliche Regierung ;n Düsseldorf, I, Nr. 2396.

Düffeldorf, den 28. März 1877.

Abfchrifl unter Anschluß des Gcmeinderalhs-Äefchlusfeövom 23. Januar er. übersenden
Ew. Hochwohlgeborcn wir crgebcnst auf das gefällige Schreiben vom 19. Dezember u, pr. (Nr, 20049.)

Königliche Regierung
Abtheiln«,, des Inner»

gez. Braun.
An

Den ^audes-Dircttor der Nheinprovinz; Herrn
Freiherrn von Vandsberg

Hochwohlgeborcn
Hier.
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Anlage »0.

Düsseldorf, den 3. April 18??.

Referat
des Movinzial-Merwültungsrattjs an den H'rovinzial-^andtag,

betreffend die Gewährung einer Beihülfe aus Provinzialmitteln an dir Alfthal Meliorations-
Geuofsenschaft zur Vollendung ihrer Anlagen.

Die Königliche Regierung zu Trier hat uuterm 11. August -r. ,,r. dcu Antrag gestellt,
der Alfthal-Melioratious-Genoffenschaft des Kreises Wittlich zur Beseitigung der Ueberfchwemmnngs
schaden und zur Vollendung ihrer Anlagen aus Proviuzial-Mittclu elue eiunialigr Beihülfe von
6N,0N0 Mark zu gewähren.

Der Vcrwaltnngsrath beehrt sich, diese Angelegenheit dein hohen Landtage znr Entscheidung
zu unterbreiten und das Folgende über die Lage der Sache vorzutragen.

Der Alfbach, ein linkes Nebenwasser der Mosel und dem Orte Bullah gegenüber in
dieselbe mündend, tritt alljährlich über seine Ufer und verwüstet die benachbarten Grundstücke ans
einer großen Strecke seines Laufs iu einem ihre Ertragsfähigkeit sehr beeinträchtigenden Grade.
Der hieraus entstehende Schaden war um so größer, als das wilde Wasser seinen Lauf fast in
jedem Jahre änderte.

Den Verwüstungen waren besonders start die Grundstücke der im Kreise Wittlich gelegenen
Gemeinden, Olkenbach, Bausendorf, Kinderbcuern, Bengel und Reil ausgesetzt.

Nachdem mehrjährige Verhandlungen zwischen den Interessenten und der Staatsregierung
gepflogen worden und die Letztere sich zur Bewilligung eines angemessenen Kostenvorschusses bei
günstig gestellten Bedingungen bereit erklärt hatte, auch ein von dem Bauführer Weruekink ans
Grund eines Gutachtens des Strombau-Direktors Nobiling vom 12, Mai 1853 aufgestellter
Kosten-Anschlag zur Melioration der Nlfbach-Niederung in den Gemarkungen der erwähnten fünf
Gemeinden noch in demselben Jahre die Genehmigung der Majorität der Iuteressenteu gefunden
hatte, konstituirten sich die Interessenten zu einer Genossenschaft unter dem Namen „Melioratious
Genossenschaft des Alfbachthals". Der Zweck dieser Genoffenschaft ist, die Grundstücke des Als-
bachthalcs von der Banugrcnze von Olkenbach, District Nechersfeld, an bis zum sogenannten
Reiler Kammer resp, bis zur Reiter Brücke durch Eut- und Bewässerung und durch Requlirung
des Alfbaches zu verbesseru, zu dem Ende nach dem genehmigten Meliorationsplane die nöthigen
Gräben Wasscrrinncn, Brücken nnd Stauwerke :e. auszuführen, fowie anch diese Anlagen, soweit
sie gemeinschaftlichen Zwecken dienen, künftig gehörig zn unterhalten. Nach dem Statut, dem
nnterm 30. April 1855 die allerhöchste Geuehmigung ertheilt wurde, bestand das Meliorations¬
gebiet aus eiucr zusammenhängenden Fläche von 1N99 Morgen, die Anschlagskosten beliefen sich
auf 3^4W Thaler, wobei die Länge des regulirten Alsbaches in den erwähnten Gemeinden zu
3335 Ruthen angenommen war.

58
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Um die Ausführung der Anlagen bereits im Jahre 1854 beginnen zu lassen, bewilligte
der Herr Minister für die laudwirlhschafllichen Angelegenheiten unterm I li. Iannar desselben Jahres
gescheutweiseeinen Zuschuß vou .......... .... 1,000 Thalern
sodaun iu dcmselbeil Jahre ................ 3,000 „
und im folgendenJahre ................. 16,000 „
als Darlehen, uud übernahm außerdem auf Staatsfonds die durch die Remune-
riruug der leitende« Techniker entstandenenKosten. Ferner gab die Provinzial-
Hülfstasse in Eölu ein Darlehen von ............ . 8,000 „

Tunnna 28,000 Thaler.
Von 1854 bis 1800 wurde der Alfbach innerhalb der Gemeinden Banscndorf, minder«

beueru und Beugel zuiu größten Theile uud zwar auf 2:32? Nutheu regulirt, und 083 Morgen
Wiesen zur Bewässerung eingerichtet. Bon der GesammtmelioratiuSflächedieser drei Gemeinden
die nach einem neuaufgestellteuGenosscnschaftsH'ataster002 Morgen nmfaßte, (der Zuwachs von
01 Morgen gegen die im Statute augegebeueu841 Morgen mag theilweise iu deu bei der früheren
VermessungvorgetominenenFehlern begründet sein, ist aber hauptsächlichdurch die Meliorations¬
arbeiten entstanden)sind in Folge der bisherigen uuvollständigeu Ausführung des Planes (002^683-)
219 Morgen noch ausgeschlossen. — Die für die Melioration in den 3 GemeindenBaufcndorf,
Kinderbeuern und Beugel auf 24,142 Thlr. vcrauschlagteuKosten bcliefeu sich bis zum Jahre
1800 schon auf nahezu 40,000 Thlr,, fo daß die Interessenten nach Abzug der zur Summe von
28,000 Thlr. gewährten Darlehen bisher baar circa 12,000 Thlr. hatten aufbriugeu müssen.

Diese bedeutendeUebcrschreitungder anschlagsmäßigcuKosten hatte zur Folge, daß die
weitere Ausführung der Arbeiten Ende der 50cr Jahre ins Stocken gerieth. Die Arbeiten sollen
allerdings auch iu nuverhältnißmäßiggroßein Maaßstabe, theilweise sogar fehlerhaft uud irrationell
ausgeführt worden sein.

Eine Feueröbrunst, die mehrere der bethciligteu Gemeinde» schwer schädigte,sowie der
Ausbruch der Eholera-Epidenüeim Jahre 1866, wirkte ebenfalls zur Sistirnng der weiteren Aus¬
führung mit. Endlich beantragte der Vorstand im Mai 1868, die ganze Anlage durch den Wiesen-
baumeisterHcctor zu Gutcnthal besichtigenund durch denselbeninsbesondereden Ban der beiden
Wehre der Gemeinde Äcmseudorf und des Müllers Schlöder auf dem Aeugeler Bann, die wegeu
ihres höchst maugelhaftcu Ausbaues bereits verschiedene Male durch Hochwasser weggerissen worden
waren, untersuche» und über die ungefähre Höhe der uoch erforderlichenKosten der ganzen Anlage
eine Veranschlagungfertigen zu lassen.

Die Königliche Regierung zu Trier verlangte, nachdem p. Hector über die Wehrbauten
den gewünschten Kostcuauschlagübcrschlagsweiseaufgestellt uud der Genosscnschafts-Vorstandsich
bedingungsweisezum Bau der beiden Wehre bereit erklärt hatte, die für erforderlich erachtete
statutenmäßigeAnstellungzweier Wiesenwärter, was der Vorstand indessen ablehnte.

Im Jahre 1870 wurde der Mclioratious-Bautechniker der Rheiuprovinz, Wasserbau-
Inspektor Schmidt zu Düsseldorf,durch das Oberpräsioium in Folge Auorbung des Herrn Ministers
für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten mit der technischenPrüfung der gefammtcn Meliorations-
Anlage beauftragt. Derselbe reichte mit Zugrundeleguug eines vom Wicscub.nuueistcrHector
erstatteten vorläufigen Fundbcrichts der KöniglichenRegierung unterm 4. Juni 1870 einen aus¬
führlichen .uiudbericht ein, auf Gruud desseu uud der Anträge der KöniglichenRegierung der
Herr Ressortmiuisteruuter dem 28. Januar 1871 sich bereit erklärte, zur Ausführuug der Ergän¬
zungsarbeiten auf den Bannen der GemeindenAaufendorf, Kinderbeuern und Beugel die weitere
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Summe von I0,«»«W Thlr. und zwar als erste Rate hiervon schon pro 1871 4000 Thlr. zu
gewähren, nui zur Änderung des in Folge des französischen Krieges und der 18?0er Mißerudle
im Kreise herrschenden Nothstandes im Alsthale sobald als möglich Arbeitsstellen zu eröffnen.
Durch die Bauinsvelloren Haustein und Sachse wurdeu die ueueu Pläne uud 5!ostenanschläge zum
Ban der genannten ;wei Wehre ausgearbeitet, während der Wiesenbaumeister Hcctor dies in Betreff
der Bachrcgulirung that. Nach der Revision durch deu Inspektor Schmidt nnd. Negiernngsrath
Seyffarth im August I8?l >vurden dem Minister die sämmtlichcu Pläne uud Kostenanschläge znr
Snperrcvision vorgelegt, welche indessen bis jetzt erst hinsichllich des Bansendorfcr Wehres erfolgt
ist. Nach deu Plänen und Anschlägen belaufen sich die noch erforderlichen Kosten auf 13,11t» Thlr.
incl. der technischen Hauleitung.

Es waren gleichzeitig bereits die Vieferuugsverträge zum Baue des Bansendorfcr Wehres
abgeschlossen, als einzelne Iuleressentcn und auch der im Juli 1871 auf 3 Jahre ueugewählte
Vorstand, obschon er gegen den ihm znr Geuehmiguug vorgelegte» Plan uud Kostenanschlag Niebts
einzuwenden gehabt hatte, durch ihren Einspruch, die Sache wieder zum Stillstände brachten.

Nachdem nämlich unterm 2l>. Juli 1871 54 Mitglieder der Geuosfeuschaft, von denen
indessen unr 2 mit 15? "Ruthen, Einwohner von Beugel, die übrigen 52 aberForensen
d. h. nicht in Bausendorf, Kiuderbcucrn nnd Beugel wohnhafte Genossenschaftsmitglieder waren,
dem Herrn Ressortminister die Bitte vorgetragen hatten, das der Genossenschaft in Aussicht gestellte
Geschenk von 10,tt0N Thlr. nicht zu Neubauten, sondern zur Deckung der, die Geuos-
senschaft drückenden tasten zu verwenden, iiwem der projcctirte Neubau des Bauseudorfer
und Bengeler Wehres durchaus überflüssig nnd die Reparatur der bestehenden beiden Ttrauchwehre
lediglich Sache der betreffenden Mühlenbesitzer sei, überdies die bestehendeVen'ässernngsEinrichtuug
leinen Werth habe, gaben die der Gemeinde Äansendorf angehörigcn Vorstandsmitglieder gelegentlich
eines anf dem ^andraths-Amte zu Wittlich wegen Uebernahme der Verpflichtuug zum Ausban des
Bansendorfer Wehres abgehaltenen Termines einstimmig ebenfalls die Bitte zn Protokoll, daß vom
Ban der beiden Wehre ciu für allemal Abstand genommen werde nnd daß die ll),W!) Thlr. zur
theilweiseu Deckung der schwer auf den größtcnthcils uubemittelteu Mitgliedern lastenden Geuosfeu
schaftssehuldeu gewährt werden möchten.

Die Königliche Regierung erbat sich von dem Minister weitere Instruktion nud erhielt
unterm 5. Januar 1872 deu Bescheid, daß die Staatsregieruug es definitiv ablehne, die Anlagen
ans ihre Gefahr nud Kosten zu vollenden, dagegen znr Gewährung von StaatSznschüsfeu von ans
reichender Höhe nach wie vor bereit sei.

Zur Belebung uud Förderung der Angelegenheit arbeitete uuumehr der Regierungs- und
Departcmentsrath für Landeskultur, Beck, im Berein mit Bauinspektor Schmidt eine Denkschrift über
die Genossenschaft aus, ,die im Drucke vervielfältigt jeden, der 1005 Interesseutcu der mehrfach
erwähnten Gemeinden Bansendorf, Kinderbeucrn nnd Bengcl in eiuem Ereniplarc zur eigene»
Prüfnng nnd Bildung eines selbststäudigeu Urtheils über die Sache ausgehändigt wurde. Auch
brachte der Ministerial-Kommissar, Geheime Ober-Negieruugsrath Greifs, der im Inni 1872 in
Begleitung des Regieruugsrath Roebbelen, des Baninspektors Schmidt, des Vaudraths Aldriugcu,
des Wirsenbaumeisters Heetor nud des Gcnosseuschaftö-Borstandes die sämmtliche!, Melioration^
Anlagen besichtigte, mit letzterem eiuc vollstäudige mündliche Einigung über die Ausführungs-
Modalitäten zu Staude.

Der Borstaud lehnte indessen unterm 4. Juli desselbeu Jahres alle von der Königliche»
Regierung bisher gemachtenBorschläge schriftlich ab und dabei selbst das zur vollständige!, Herstellung
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der Werke inzwifche»iil Anösicht gestellte Gefchent von 48,0l)0 Mark. Auch blieben mehrere
Verhandlungen des Rcgierungsraths Noebbelcnmit den Bürgermeistern und Gemeinde-Räthenvon
Baufendorf, Kindcrbeneru und Beugel, an welchen mich der Genossenschafts-Vorstandwie eine
große Anzahl von Interessenten Theil nahmen, und welcheden Zweck hatten, die Interessenten
unter Darlegung der Sachlage dahin zu bestimmen,bei der nächstenNeuwahl des Vorstandes der
Genossenschaftihr Augenmerk ans geeignetere Personen zn lenken, ohne Erfolg, uugeachtct die
Bereitwilligkeitdes Ressortministers znr Gewährung erheblichererBeihiilfeu hervorgehobeuwurde.

Erst im Jahre 1870 wurde die Angelegenheiteiner günstigerenWeuduug cutgcgeugeführt.
Das im Winter 1875/70 stattgehabteHochwasscr zerstörte anßcr den erwähnten beiden Wehren zu
Bausendorf und Nengel mehrere andere Anlagen entweder gänzlich oder doch ganz erheblich,
ferner entstanden auf bcideu Ufern des Baches ganz bcdcuteude Brüche und Versandungen. In
einer General-VersammlungsämmtlicherGenossenschafts.Interessenten,welche zn Bauscndorf uud zu
Beugel stattfand, wurde der Vorstand veranlaßt, die Regierung nm Ocwähruug von Beihülfen und
der techuifcheu Kräfte zur Befeitiguug der Schädeu zu bitten. Der Vorstand reichte denn auch
unterm 19. April pr. bei diefer eiue Petitiou um Geu'ähruug von 75,000 Mark zur Ernenerung
der beiden schon erwähnte» Wehre auf den Bäunen Bauscndorf und Bcngel, fowie zur Befeitiguug
aller Mängel eiu. Hierfür will er die Verpflichtungübernehmen, unter Leitung eines von der
Königlichen Regierung zu beauftragcudeu Technikers, desfeu Honorirnng ebenfalls ans der zn
gewährendenBeihülfe bestrittcn werden soll, die erforderlichenArbeiten in den GemeiudenBansen-
dorf, Kindcrbeneruund Äengel ausführen zn lassen. Der WiescubaumcisterHector hatte bereits
unterm 10. April pr. die Gesammt-Meliorationskostcnauf 72,142 M. 54 Pf. vcranfchlagt und
befürworteteunter 6. Juni die Gewähruug vou 60,142 M. 54 Pf. aus Staatsmittclu. iudem
er 12,000 M. als die höchste Smuiuc bezeichnete, die von der Genossenschaft als Beitrag zu den
veranschlagtenKosten würde übernommenwerden töuuen. Die Königliche Regierung beantragte bei
dein Herrn Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten auch die Gewähruug eines
Betrages von 00,000 Mark, erhielt aber unterm 15. Inli den Bescheid, daß die der Genossenschaft
s. Z. in Aussicht gestellten, jedoch nicht aceeptirten Fonds inzwischen anderweite Verwendung
gefundenhätten. Der Herr Minister verwies den Antrag schließlich an den Proviuzial-Verbaud
der Rheinprovinz, welcherdurch das Gesetz vom 8. Juli 1875 (Dotationsgcsctz)in den Besitz der
für folche Zwecke vcrwe»dbarenFonds gelangt sei.

Unterm 10. Inli pr. bat der Ocnosscnschaftsvorstand nm die Zuweisuug eiues Technikers,
worauf die Regiernug durch den Landrath zn Wittlich dem Vorstände eröffnen ließ, daß der
gewünschteTechniker nach den Statuten von der Genossenschaftselbst zn cngagiren nnd die
betreffenden Uferbefestigungennnd Instandsetzungen der beschädigtenWehre :c. unverzüglich ins
Wert zu setze» seien. Die entstehenden Kostenhabe die Genossenschaft zu trageu, indem der Herr
Minister die nachgesuchte Gewähruug eiucr Beihülfe aus Mitteln des Staates abgelehnt habe.
Zugleich wnroe der Vandrath erfucht, der A»gelcgc»hcilseine gauz besondere Aufmerksamkeit zuzu¬
wenden nnd den Vorstand eventuell zu seinen Pflichten anzuhalten.

Unterm 11. August pr. hat die Königliche Regierung sodann, wie bereits Eingangs
erwähnt, den Antrag gestellt, der Genossenschaftzur Ausführung der noch nothwendigenArbeiten
auf den Bannen der " Gemeinden Baufrudorf, Kiuderbcueruund Bengcl eine einmalige Beihülse
von 60,000 M. aus Provinzialfonds zn gewähren nnd zwar mit Rücksicht darauf, daß für einen
großen Theil der Bethciligten die Ansbringuug hoher Umlage» zur Herstettmigder Anlage» in
besonderem Grade drückend sein würde, daß bei Nichtgewährnngder Beihülfe die fchou vorhandene
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Mißstimmung sich noch bedeuleudsteigern,die Ausführung der Werte aber auf daö Atlernothwen-
digste beschränkt bleiben, auch die Ausführung selbst jedenfalls nur im Zwangswegezu ermöglichen
sein würde. Die Königliche Regierung hat ferner darauf hingewiesen, daß die Grundstücke der
Güte des Bodens nicht entsprechende Erträge lieferten und daß somit eine nachhaltige Schädigung
der wirthschaftlicheuInteressen zu befürchtensei.

Nach diesen Darlegungen beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath, der hohe Landtag
wolle der Alfbach°Meliorations°Geuossenscl>aft zur Wiederherstellungresp, zum Ausbau der noch nicht
vollendetenWerke in den Gemeinden Bausendorf, Kinderbenern und Bcngel die s. Z. von dem
Herrn Ressort-Minister in Aussicht gestellteSumme von 48,000 Mark als Beihülfe aus den
Ziuöübcrschüsseuder Proviuzial-Hülfstasse, da der laufende Etat andere Mittel zur Unterstützung
von Meliorations^Aulagcnnicht disponibel hat, unter der Bedingung bewilligen,daß die Genossen¬
schaft den planmäßigen Ausbau resp, die Wiederherstellungder Anlage ausführt.

Der provinzialVerwallungsrnth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

^audtags'Marschall.





Anlage 8l.

Haupt-Etat

der Einnahme» und Ausgaven der provinzialställdischenVerwaltung

der Meinvrovinz

pro I8?8 und weiter.
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Bedürfniß-

Zuschüsse.

./« ä.

! Iahresreule aus den Einnahmen des Staatshaushalts gemäß
vorläufiger Feststellung durch die M. 1 und 2 des Gesetzesvom
8. Juli 1875................

<Die definitive Feststellung erfolgt nach der Zählung im De¬
zember 1875 durch bcfoudere Königliche Verordnung.)

Summa per se.

Die Verwendungszwecke find in den 88- 4 und 5 des Ge°
setzes vom 8. Juli 1875 bestimmt mit der Maßgabe, daß, so¬
weit die Staats-Rcgieruug zur Ausführung von Chausseebauteu
für Rechuuug der Staatscasse oder zur Unterstützung von andern,
als Stciatschaufseebauten sich verpflichtet hat, der betreffende
Communalverband auf Verlaugen der Staats Regierung in diese
Verpflichtungen eintreten muß.

Autheil au den Kapitalbestäudeu der gemäß 8- 5 des Ge¬
setzes vom 3»). April 1873 gebildeten Fonds......

2326635 Mark (§. 3 des Gesetzes vom 8. Juli 1875)
Der Capitalbestand wird mit 2 Millionen Mark zur weiteren

Erhaltung, der überschießendeBetrag dagegen zur Verwendung
für den Ständehausbau vorgefchlageu.

Gemäß Beschluß des Provinzial^andtags vom 8. Juni 1874
Sollte das Baucapital eveutuell aus der Dotationsreute, welche
vom 1. Januar 1873 auf die Provinz entfiel, entnommen werden.

Zinsen des uä Titel II verbleibenden Capitals 200UU0U Mart
4°/«, 4'/2-/<. und 5"/«.............

Summa per «s.

Einnahme der Ceutral-Verwaltuug (laut Special-Ctat)

Der von der Provinzial-Feuer-Societät gemäß Art. t 8- 65
der unterm 6. Januar 1873 AllerhöchstgenehmigtenAbänderungen
des revidirten Reglements zu leistende Betrag zur Bestreitung
des Bureau- und Kanzlei-Aufwandes und der Ausgabe» für die
obere Leitung der Geschäfte durch deu Proviuzial-Verwaltuugsrath

Zu übertragen

449

Betrag.

1735755

326635

85962

60N6

660U

Bemerkungen.

Der Betrag beruht ciuf gesetzlicher sveststellungund ist gegen den früheren hauptctat nickt
verändert.

Die nebenstehendeKapitalsumme von 2326635 Mark stellt die in den Jahren 1873/75 auf¬
gesparten Ncntenquoten nack dem Gesetze vom 30. April t873 dar.

Nach dem Seitens des Bauraths Raschdorfsansgearboitetcn KostenAnschlagefür das Stände-
Haus beträgt die Bedarfssumme ..............1061500 Marl

Hierauf sind überwiesen pro 1876.......380000 Mail
die 2. und letzte Rate pro 1877 zum Betrage von . 450000 Mark
Außerdem der Seitens der Staats-Negiernng zugesagte,

aber noch nicht überwieseneZuschnß von .... 700U0 Mark -- 900000 Mark

<5s bleiben also noch aufzubringen pro 1878/79 ........ 161^>00Mart
Dazu kommen vorläufige Kosten für Terraiu-Rcgulirung, Wegeanlage

uud innere Einrichtung mit............. 165135 Mark

Zusammen 326635 Mark
welckeaus der Capital-Dotation der Provinz zu entuehmen sind.
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Bedürfnis
Tit. Nr. Bezeichnung der ßinnaljmen. Zuschüsse

.>6 »

Uebertrag — —

IV. 2 Zwei Prozent der Einnahme aus den Eapitalbeständen der
Polizeistrafgelder-Fouds und ans den Poli;cistrafgelderu, soweit
die letztereu ohne Mitwirkung und Vermittelung der Ncgiernngs-
Hauptcasscu von den betreffenden Stenrrlassen (Strafkaffen)
direkt au die ständische Eentralcasse hier abgeliefert werden, zur
Bestreitung der B'erwaltnngskosten der Ecntrallasse ....

— —
^' Zwei Prozent der Einnahme der Pferde- uud Niudviehver^

sicheruugs-ssouds zur Bestreitung der Zentral GeNvaltuugskostru
— —

4 An Porto-Nückerstattunge» uud soustigeu nnvorhergefehenen
-^ —

5 Zuschuß ans der Dotationsrente oder Provinziell Umlage . .

Summa

Unvorhergesehene Einnahmen, namentlich Erlös aus dem Verlauf

210270 —

210270 —

V.

Summa i»l>r 5u>,

— —

VI.
I

Einnahmen der StraßenBerwaltuiig (laut Speeial-Etat).
Besondere Umlage auf die Oemeiudeu des vormaligen ost

rheinischen Bezirks von Eöln zur Deckung der Schulden von
1044«5. Mark 41 Pf. Ehrlich.......... — —

2 Unmittelbare Einnahmen der laufenden Berwaltuug . . . — —
3 Antheil an den etwaigen Ersparnissen bei den zu Neu- nud

Umbaute,, der Staats^Ehausseen, sowie zn Prämien für Ehaussee^
Nenbanten im Staatshaushalts-Etat ausgesetzten Fouds, welche
der Proviuz überwiese,, werden möchten.........

4 Staatsstraßeureute ............. — —
5. Zuschuß ans der allgemeinen Dotationsrente resp, der Provin

Summa

Einnahmen der LandarmemBrrwalluug (laut SpeeialEtat).

3200000 —

3200000 —

VI,
I Autheil au dein Ueberschuß aus den Eiunahmen der RlM

nischenDeputatiou für das Heimathwesen iu Geu,äßheit des §. 56
des Gesetzes vom 8. März 1871..........

Zu übertragen — —

451

Betrag.

^

Bemerkungen.

<!!»NN

3800

2330

100

12230

2000

30000
U46N2

2050398

2145000

429

"429"

Die Capitalien und Zinsen der vormaligen Nezirlsstraßcn-Funds werden laut Specialität
den betr. Gemeinden dieser Äezirte aus die allgemeine Provinzial-Umlage aufgerechnet.
8. 8 Alinea 5! des Straßen-Regulativs vom 17/1. 7«.

UnbestimmteEinnahmen.
eons. den Special Etat der Straßenbau-Verwaltung.

Die Zinsen und Capital-Abtragungen werden in Gemäßheit des Z. 1 der Allerhöchsten
«abiuetsordre vom 2. October 1871 auf die Beitrüge zu Landarmenlosten resp, aus die
Prouuizial'Umlage in Abrechnunggebracht und sind deshalb im Specialität »nis lineaui
nachgewiesen.
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VII.

VII!

!X,

X.

XI.

Uebertrag

Zuschuß aus der Dotatiousrcute resp, aus der Proviuzial-
Umlage ..................

Unvorhergesehene Einnahmen ans Erstattungen von Pflege«
und Proceßkosten .........'......

Summa

Ehreubreitsteiuer allgemeiuerArmrnfonds und Polizristrafgrldrr-Fonds.
Einnahme an Zinsen.............
Einnahme an Strafgeldern nach dem Durchschuitt der Jahre

1874/76 .................

Summa

Zuschüsse zu Beihülfe» nnd Prämien für Hebammen uud Hebammen«
Zöglingeaus der Staatscasse (^. t 2 des Gesetzes vom 8. Juli 1875.)

Summa r>or ««.

Einnahmen der Provinzial'Hebammcu'^ehr-Austalt zn Eo'ln (laut
Special-Etat)

Zuschuß aus der Staatscasse iu Gemäßheit des 8- 13 des
Gesetzes vom 8. Juli 1875...........

Beiträge zahlender Schülerinnen aus der Provinz ....
Beiträge zahlender Schwangeren und Kranken . . . . .
Zuschuß aus der allgemeinen Dotationsrente resp, ans der

Provinzial-Umlagc..............
Ertraordinarium..............

Summa

Irren-Anstalten:
Provinzial-Irren'Anstalt zu Siegbnrg (lant Special-Etat)

1. Aus der «äuderei- uud Viehstandsnntzung.....
2. Für »ormalmäßig und als Pensiouaire zn verpflegendeKranke
3. Uuterhaltungszuschuß aus der allgemeinen Dotationsrcnte

oder der Proviuzial-Umlage..........
4. Eitraordinaire Einnahmen und zur Abrunduug ....

Summa 1.

472800

47280N

17100

17100

110000

110000

453

Betrag. Bemerkungen.

.6 5

429

oont'.Special-Etatder i!andan»e»°Nelwaltuug.

671
-

1100 —

16850 75

288905 —

305755 75

930 —

4972 50
33600 —

7000 —

127 50

45700 —

1300
14025

375 —

15700 —
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Provinzial-Irren-Anstalt zu Mcrzig (laut Specialität)
1. Aus der Räuberei- uud Viehstandsnntzung.....
2. Für normalmäßig uud als Pcnsionaire zu verpflegendeKranke
3. UnterhaltungszuschNß aus der allgemeiueu Dotatiousreute

oder der Provinzial-Umlage..........
4. E^traordiuaire Einnahmen uud zur Abrundung ....

Summa 2.

Provinzial-Irren-Anstalt zu Audcrnach (laut Specialität)
>. Aus der Läuderci- uud Vicbstandsnutzuug.....
2. ssiir uormalmäßig zu verpflegende Kraute.....
3. Zuschuß aus der allgemeiueu Rente resp, der Provinzial-

Umlage ................
4. Peusioueu von Krauten der I. und II. Verpflegnngstlasse
5. Extraordiuaire Einnahmen..........

Summa 3.

Provinzial-Irren-Anstalt zu Grafenbcrg (laut Special-Etat)
1. Aus der Länderei- uud Viehstandsuutzung.....
2. Pensionen von Rormaltranten.........
3. Pensionen von Kranken der I. uud !l. Verpflcgungstlasfe
4. Zuschüsse aus der allgemeiueu Dotatiousreute resp, der

Provinzial-Umlage.............
5. Ertraordiuaire Eiuuahme»..........

Summa l.

Proviuzial-Irreu-Anstalt zu Bonn (laut Special-Etat)
1. Aus der Laudwirthschaft und Viehstandsnutzung....
2. Pensionen Normalkranker..........
3. Pensionen von Krauteu der I. uud II. Elasse ....
4. Zuschuß aus der allgemeinen Rente resp, der Proviuzial-

Umlage ................
5. Ertraordiuaire Einnahme uud zur Abrnudnng ....

Summa 5.

Provinzial-Irren-Anstalt zu Düreu (laut Special-Etat)
1. Aus der Laudwirthschaft uud Piehstaudsnutzung. . . .
2. Pensionen von Normaltrauteu.........

Zu übertragen

157000

157000

147700

147700

100500

160500

156000

156000

>

455

Betrag. Bemerkungen.

./< H

1277
11000 — >

223
42500 —

1000
23000 —

18000
—

300 —

'12300 —

983
45500 —
37800

»

21? —

84500 —

23000
—

18000

500 —

41500 —

23000
^—

23000 —
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Xl.

Xll.

XII!

3

?
8
9

5
li
7
8
9

10

Uebertrag

3. Pensionen von Kranken I. und II. Klasse.....
4. Zuschuß aus der allgemeinen Rente resp, der Provinzial-

Umlage ................
5. Ertraordinaire Einnahme und zur Abrunduug ....

Summa 6.

Summa Tit. XI

Provinzial-Blindeu-Anstalt zu Düren (laut Specialität)
Zuschüsse aus der allgemeinen Dotatiousreutc resp. Provinzial-

Umlage ..................
Zinsen von Capitalien............
An Beiträgen........'.......
Pensiousbeiträge von Zöglingen .........
Klciderkosten-Vergütungder Zöglinge........
Erlös aus dem Verkaufe von Handarbeiten......
Zufällige Einnahmen.............
Ertrag aus «andwirthschaftsbctrieb und Viehstandsuutzuug
Zuschuß aus dem Ziusgewiuu der Proviuzial-Hülfstasse zur

Verzinsung und Amortisation der Anleihe zum Bau der ueuen
Alindeu-Anstalt von 192000 Mark 5 6"/.........

Summa

Proviuzial-Taubstummen-Fonds (laut Special-Etat)
Vom Grundeigeuthum............
Zinsen von Eapitalien............
Von Berechtigungen.............
Zuschüsse aus der allgemeinen Dotationsrente resp, der Pro

vinzial-Umlage................
Beiträge zu deu Unterhaltungskosten der Zöglinge ....
Zuschüsse aus den Polizeistrafgelder-Fonds ......
Zur Anlegung von Eapitalien..........
Baufondö................
von Diergardt'sche Stiftung...........
Ertraordinaire Einnahmen...........

Summa

156000

156000
887200

59850

90190

90190

457

BctlNss. Bemerkungen.

23000

18000

500

41500 —

268000 —

4041
300

7800
5200
9500

439
4300

11520

—

43100 —

11610

4900

580
58?
282

50
25
75

17960 50
58
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Bedürfniß-

Zuschüsse.

XIV.

XV.

XVI. l

XV,I.

XVIII.

XIX.

Oesammt-Ziusgewiuu der Proviuzial-Hiilfskasse zur Verwendung zu
gemciuuiitzigeu Zwecken im Interesse des Proviuzial'Verbaudes
nach den Rechnuugs-Nesultateu des Jahres 1876.....

Summa per «s.

Ziusgewinu des Melioratious - Fonds zur freieu Verfügung des
Provinzial-Verbandes, nach den Rechnungs - Resultaten des
Jahres 1876................

Summa psr «6.

Zuschüsse zur Unterstützungniederer landwirthschaftlicherLehranstalten
(8- 14 des Gesetzes vom 8. Juli 1875.).......

Zuschuß aus der allgemeiueu Ncute zur weiteren Unterstützung der
niederen landwirthschaftlichen Lehranstalten uud landwirthschaft-
licheu Meliorationen..............

Summa per »o.

Einnahme ans der Verwaltung des Ritterguts Desdorf ....

Summa per «p.

Einnahme der Versicherungs-Fonds.
Für Pferde......
Für Rindvieh.....

Summa

Zur Unterstützung milber Stiftuugen, Rettungs-, Idioten- uud
auderer Wohlthätiglcits-Anstalteu, so wie zur Leistung von Zu-
schüssen für Vereine, welche der Knnst uud Wissenschaft dienen,
desgleichen für öffentliche Sammlungen, welche dieseZwecke ver¬
folge», Erhaltung und Ergänzung von Laudesbibliotheken, Unter¬
haltung von Denkmälern, (8- 4 Pos. 5 und 0 des Dotatious-
Gesetzes vom 8. Juli 1875)...........

Summa per «e.

18000

2N7I4 90

45.9

Betrag. Bemerkungen.

1565,00

8800

12600

5100

27800
102000

120800

Das Rittergut Desdorf bei Bergheim nebst alle» Zubehörungen ist Seitens der Ehefrau
Or. !i,ß6. Daven, Sophie geb. von Sandt dem Prouiuzial-Verbaude der Rheinprouiuz zu
dem Zwecke legirt worden, daß dort eiuc Ackerbauschulezur Aufnahme und Erziehung armer
Waisenkinder aus der Rheinprouiuz eingerichtetwerde.

Pro 1870 siud 4500 Marl Pachtbetrag uud 30 Mart für eiueu Baum eiugegaugeu und auge¬
sammelt; pro 1877 wird der Betrag au Pacht noch 4500 Mart betragen, also Ende 1877
ein Bestand von 9030 Mark vorhanden sein. Der Einnahme steht behufs bcstimmuugs-
mäßiger Verwendung die gleicheAusgabe gegenüber.

Die Soll Einuahme pro 1876, welcheauch für die Folge bis zur Ausammluug des im 8. 9
des vom 24, Rheinischen Prouiuzial-Landtage genehmigten Reglements beizubehalten sein
wird, betrug:

1) für Pferde . . . 27,864 Mart 30 Pf, oder rund 27,800 Mart
2) „ Rindvieh . . 102,042 „ 70 „ „ „ 102,000 „

Der Einnahme steht die Ausgabe zum gleichen Betrage zur Bestreitung der zu leistenden
Entschädigungen bezw, zur Ansammlung eines Neserucsundsentgegen.
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XX,

XXI,

I.
II.

III.
IV,
V.

VI.
Vll,

vm,
IX.
X.

XI,
Xll.

XIII.
XIV.
XV.

XVl.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

Besondere Umlage zur Tilgung und Verzinsung der Obligationen«
Anleihe der Nhcinvrovinz von 6000000 nud 4500000 Mark
behufs Reorganisation der Irrcnpflege........

Summa per «s.

Allgciueine Proviuzial-Umlage............
von welcher die Kreise Wetzlar und Meiscuheim ans Grund des
F. 11 des Straßeu-3cegulativs nicht betroffen werden, da die
allgemeineProviuzial-Umlage deu Bedürfniß-Zuschuß des Straßeu-
baufouds resp, die rveutuelle Umlage für dicseu nicht übersteigt.

Zu entnehmen aus Beständen der Eentralvcrwaltuug.....

Snmma

Wiederholung der Eimmlimc».

Iahresrente.................
Zuschuß aus dem Eapitalbestand zum Ausbau des Ständehanscs .
Zinsen dieses Capitals..............
Einnahme der Eentral-Verwaltnng..........
Unvorhergesehene Einnahmen ............
Straßen-Verwaltung...............
^andarmen-Vcrwaltnug............ . .
Ehreubreitstciuer Armen- und Polizeistrafgeldcr-Fouds ....
Zuschuß zu Beihülfe» und Prämie» für Hebammen.....
Prouinzial-Hebammcn-Lehranstalt zu Köln........
Irren-Anstalten................
Alinden-Anstalt zu Düren..............
Taubstummen-Fonds ...............
Zinsgcwinn der Provinzial-Hülfskasse.........
Zinsgennnn der Melioratious-Fonds..........
Znschüsse zur Unterstützung niederer laudwirthschaftlichcn Anstaltc»

und zu landwirthschaftlichen Zwecken.........
Einnahme aus dem Rittergut Desdorf.........
Pferde- und Rindvieh-Versicheruugs-Fouds........
Zu deu Zwecken des §. 4 Pos. 5 und 6 des Dotations-Gcsetzes .
Umlage zur Tilgung uud Vcrziusuug der Nheiuproviuz-Obligationcn
AllgemeineProviuzial-Umlage und ans Beständen der Ecntcalverwaltnng

Summa der Eiuuahmeu

Bedürfuiß-

Zuschüsse.

210270

3200000
472800

17100
887200

59850
90190

I8N00

20714

4976124

90

90

461

Betrag.

.M

626816

3000000

200000

3200000

1735755
326635

85962
12230
2000

2145000
1100

305755
930

45700
268000
43100
17960

156500
8800

12600
5100

129800

626816
3200000

.',«,

Bemerkungen.

^I» Gemäßheit der Tilgungs' uud Verzinsungspläne vom 23. Iaunar 1873 und 12. Januar
1875 sind aufzubringen:

pro 1878 ----- 626,799 Mark — Pf.
„ 1879 -- 626,842 „ 50 „
„ 1880 -- 62 6,808 „ — „

!.!»

9129744 ,75

zusammen 1,880,449 Mart 50 Pf.
oder durchschnittlich626,816 Mark 50 Pf.

Die Einnahme stießt i» die RheinischeProvinzial-Hülfskasse, welche mit der Verzinsung uud
Amortisation der Proumzial°Anleihen beauftragt ist.

Die Capitalien, Zinsen und Bestände der vormaligen ÄezirtsstraßenfondS, sowie der vormaligen
Landarmen»Verbände werden den Kreisen und Gemeinden der vormaligen Bezirke resp.
Verbände auf die Umlage in Gemäßheit der Spccialetots aufgerechnet.
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Til. Nr. Bezeichnung der Zusgaven.

.-« H,

I. Ständische Berwaltungstosten.

1
2

3

Kosten des ProvinziabLandtagcs..........
Zu Diäten und Reisekostender bürgerlicheil Mitglieder der Ober-

Ständische Üeutral-Verwaltung (laut Specialität)
Kosten deö Provinzial-Berwaltuugsralhs und der proviuzial-

ständischenientral-Berwaltuugsbehörde, und zwar:

^. Provinzial-Berwaltuugsrath:

— —

8,. Diäten und Reiselosten des ProvinzialHcrwaltuugvralhs 12000 —

2000 —

L. Proviuzialständische Central-Berwaltuugsbehörde:

128800 —

d. Für Hülfsarbeiter im Büreaudienste, einschließlich der¬
jenigen bei der Kasse und in der Kanzlei, zu außerordent¬
lichen Uutcrstützungen für Bureau-, Kassen-, Kanzlei- und
Unterbecmite, sowie Kosten der lithographischen Presse 1 7600

«. Zu Diäten und Reisekostender Beamten ..... 18000 —

<1. Zu Geschästsbedürfuisscn (Miethe von Büreaulokalien bis
zur Fertigstellung des Stäudehauses, für Büreau-Iuventar
und dessen Unterhaltung, Druckkostcu, Schreibmaterialien
und sonstige Büreaubedürfuisse, zur Beschaffung und Unter¬
haltung der Oeschäftsbibliothct, für Porto-Auslagen, außer¬
ordentliche Bureau-Reinigung, fo>vie Heizuug und Beleuch-

40200

«. Zur Disposition des ^audtagsMarschalls..... 600 —

t. „ „ „ Landes-Directors...... 800 —

4

8> Zu unvorhergesehenen Ausgaben ....... .

Summa 3
Für den Ständehans-Bau.......

Summa Titel I

3000 —

^_

463

Betrag.

36000

5000

222500
326635

590135

Bemerkungen.

H<l 4.

EinmaligeAusgabegegenüber der einmaligenEinnahmebei Titel it.
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Tit. Rr. Bezeichnungder Ausgasen.

II. Provinzial - Straßeu - Verw altuu g (laut Special-Ütat)
1 u,. Koste» der örtlichen obere» Leituug »»d Verwaltung . . 129300 —

!', Koste» der Beaufsichtigung.......... 380575 28
2 4100000 —
3 300000 .^
<« 150000 —
5 Zur Nuterstützuug des Kreis- und Lommuualwegebaues :e. . . 175000 —
6 Zu Neu- und Unterhaltuugsbaute» auf Gruud besonderer recht¬

licher Verpflichtungen............. 30000 —
7 30000 —
8 5000 —
9 Für unvorhergesehene Fälle............ 15124 72

10 Zur Schuldentilgung des vormalige» ostrheiuischeu Bezirks-
straßcn-Foiids des Regierungsbezirks Köln (An die General-

Summa Titel II

30000 —

III.
1

Landarmen -Verwaltung (laut Special-Etat)

Landarmeupflege:

«. Diätcu uud Rcifetosten der Mitglieder der Rheinischen
Deputation für das Heimathwesen....... 2100 —

1>. Beihülfe an unvermögendeOrtsarmeu-Verbände auf Gruud
des §. 36 des Gesetzes vom 8. März 1871 .... 10000 —

o. Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmen-Ver-
bände und Pflege-Austalten.......... 215400 —

2 Kosten für Laudarme u»d üorrigeudeu in den Arbeitshäusern und
Landarmen-Anstalten zu Vrauweiler und Trier:
Ä. Zufchüsse an das La»darmenhaus zu Trier..... 19000
li. „ „ die Arbeitsaustalt zu Brauweiler....

Summa Titel III

227400 —

IV. Verweuduug der disponibel«!! Erträge des Ehreubreitstemer Anneu-
fouds uud der verschiedenenPolizeistrafgelderfonds zu den stiftuugs-
mäßigen oder gesetzlichen Zwecken(onns. Titel VIII der Einnahme)

Summa i'ur «e.

— —

465

Betrag.

^

5345000

'.345000

473900 —

473900

305755 75

Memerüungen.

89
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V. Beihülfen und Prämien für Hebammen und Hebammeu-Zöglinge
dem Provinzial-Verwaltuugsrathzur Disposition(ennl. Titel IX
der Einnahme)................

Summa per 8«.

Hebammen Lehr«Anstalt zu Köln (laut Specicil-Etat)

1 Au Besoldungenund Emolumenten .........
2 Für Beköstigung .............'. .
3 „ Reinigung ...............
4 „ Feuerung nnd Beleuchtung ..........
5 Zu Prämien................
6 Zur Anschaffung und Unterhaltungder Utensilien.....
7 „ „ „ „ „ Lehrmittel ....

„ „ „ „ „ Leib-und Bettwäsche .
9 Für Medicin nnd Aegräbnißkosten .........

10 Zu Bauten und Reparaturen ...........
Ertraordinaire und unvorhergesehene Ausgaben ......

Summa Titel VI

1 Irren - Anstalten.
Provinzial-Irren-Anstalt zu Siegbnrg (laut Special-Etat)

li. Besoldungen,Löhnungennnd Reninnerationen ....
!». Beköstigung ......'.......
c. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerung,Bettzeug ....
cl. Utensilien ...............
e. Reinigung ...............
f. Heizung................
8- Beleuchtn»«, ..............
1«, Arzneienund Verbandmittcl .........
i. Bibliothek ...............
K. Unterhaltungder Gebäude ..........
l. Insgemein ...............

m. Pensionen ...............
u. Ertraorbinarium .............

Summa 1

Zu übertragen

3300N
1900
5500

150
1500
315

3800
1200
2300
5279

34730
50800

7900
2000
2700
5000
4200

700
600

12000
3048

744
127?

09

91

46?

Betrag.

930

62800

,i>!^j<!

125700

125700
125700

Bemerkungen.

59'



VII.

468

Uebertrag

Provinzial-Irrcu-Austalt zu Mcrzig (laut Special-Etat)

ll. Äcsolduugen,Vöhuuugeu uud Neiunuerntioueu . . .
1>. Beköstigung ..............
c>. Bekleidung,Tischwäsche,Vagernuguud Bettzeug . , ,
<1. Uteusilieu ..............
«. Reiuiguug ...............
f. Heizung ...............
<;. Beleuchtung ..............
!>. Arznei-und Perbaudmittel ..........
i. Bibliothek ...............
Ic. Uuterhalluugder Oebäudeuud maschiuelleuEiuricktungen
I. Insgemein ...............

m, u,1 oxti-lloi'ilinlu'iü,............
>,, Znr Vänderei und Viehstandsnntzung ......

Tniuma 2

Prodinzial-Irren-Anstalt zu Andernach(lan< SpecialEtat)

:i,. Besoldungen,̂ öhunngeuund Neuiuueralioueu . . .
>>. Beköstigung ..............
«. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerung,Bettzeug , . . .
<>. Uteusilieu ...............
<». Reinigung ...............
s. Heizung ...............

^'. Beleuchtung ..............
Ii. Arzneienuud Berbnndmittel .........
i. Bibliothek ..............
!<. Unterhaltungder (Äebäudc..........
>. Iusgemriu ...............

ul. Zu unvorgesehenenAusgaben und zur Abrnnbnng . .
Tumma 3

39300
96000
l 6300
4000
4000

22550
2400
1500
600

7000
4470
1380

40212
04000
15000
4000
4000

12000
7900
1500
600

6000
3000
178«

Zu übertragens

469

Betrag.

125700

199500

199500

190000

190000
>15200

Bemerkungen.
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VII,

Uebertrag

Proviuzial-.Irren.Anstalt zu Grafeuberg (laut Special-
Etat)
». Besoldungen,Remunerationenund Löhnungen. , . .
d. Beköstigung ..............
c.^. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerung,Bettzeug ....
tl. Uteusilieu ...............
u. Reinigung ...............
1'. Heizung ...............
F. Beleuchtung ..............
ti. Arznei und Verbandmittel .........
i. Bibliothek ...............
Ix. Bauliche Unterhaltungenund Aulagen ......
!. Insgemein ..............

iu. Eftraordinarium.............
Summa l

Proviuzial>IrrenAustalt zu Bonn (laut Specialität)
ll. Besolduugen,Rcinuneralionen,Löhne « ......
I». Beköstigung ..............
o. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerungund Bettzeug . . .
ci. Haus-Utensilien,Handwerksgeräthe,ärztlichesInstrument

tarium ................
e. Reinigung ..............
t'. Heizung ...............
«I. Beleuchtung ..............
ii. Arzneienund Berbandmittel .........
i. Für die Bibliothek............
X-. Für Unterhaltungder Gebäudeund baulicheAnlagen .
i. Insgemein ........... . .

ni. Extraordinariumzu uuvorhergeseheneu Ausgaben . . .
u. Zuschußzur Land- nnd Viehwirthschaft......

Summa 5

Zu übertragen

471

Betrag.

./i

515200

245000

245000

197500 —

197500
957700 —

Bemerkungen.
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VII,

VIII.
1
<?

!

<!
7

8
0

10
II
12

Uebertrag
Provinzial-Irreu-Austalt zu Düren <laut Special-Etat)

l^. Besoldungen,Remunerationen,Löhne:c. :c .....
d. Beköstigung ..............
u. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerungund Bettzeug . .
cl. Haus-Uteusilieu,Handwertsgeräthc,ärztliches Instrumen¬

tarium ................
«.>. Reinigung ..............
1. Heizung ...............
^. Beleuchtung ..............
K. Arzneien und Verbandmittel .........
i. Für die Bibliothet ............

K. Für Unterhaltungder Gebäudeuud baulicheAnlagen
I, Insgemein ...............

m. Ertraordinariuni zu unvorhergesehenen Ausgaben . . .
n. Zuschußzur Land- uud Viehwirthschaft......

Summa 6
Summa Titel VII

Provinzial-Blindeu-Anstall zu Dürcn (laut Specialität)
Bcsolduugeuuud Emolumeute ...........
Für Unterrichtsmittel .............

II. Für Uteusilien,Mobilien und Hauslcinwaud ....
b. Für Lagerung,Bettzeug uud Bettwäsche .....
H, Für Heizung ..............
d. Beleuchtuug ..............

Für baulicheUnterhaltung ............
Für Beköstigung ...............

Ä. Für Bekleidungund WäscheAnschaffung .....
I>, Für Reinigung .............

Für Krautcupftege ..............
Für Abgabenuud Lasten ............
Für Porto.................
Für Unterstützungder Entlassenen .........
Für Instruttionöreisen der Lehrer und Reisenzum Besuche von

Entlassenen ...............

Zu übertragen

40768
92400
12500

4000
4000

20000
7500
1500
000

7000
4000
1732
1500

25182
600

1250
750

3838
1950
1900

33200
8000
1360
300
200
150

1005

600

50

80285

473

Betrag.

^

957700

197500

197500
1155200

Bemerkungen.

so
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VIII.

lX.

X

XI.

13
14

15
X!
17

Uebertrag

Für Erheiterung der Zöglinge...........
a. Arbeits Verdienst-Antheil der Zöglinge (Antheile derselben

am gelieferten Arbeitswerthe).........
K. Anlauf von Rohmaterial für dir Handarbeiten der Zöglinge
Insgemein.................
Für Vandwirthschaft uud Viehstandsnutzuug.......
Für Verzinsungund Amortisation der Anleihe von 192000 Mark

bei der Provinzial Hiilfstasse mit 6"/u.......

Summa Titel VIII

Taubstummen - Anstalte n (laut Special-Etat)

Zur Unterhaltung der Taubstummen-Anstalten zu Aachen und
Eöln, sowie an Zuschüssen zur Unterhaltung der Cholerafonds-
Freischüler in der Tanbstnmmen-Austalt zu Eöln ....

Für die Anstalt zu Kempen...........
,, „ ,, „ Vrühl ...........
., „ „ „ Moers............
» „ „ „ Neuwied...........

Vanfonds.................

Summa Titel IX

Ausgaben nach dem Auszüge der Staatslasten aus Eap. 102 Titel V,
und Cap. 125 Titel 21 des Staatshauöhalts-Etats, welche der
Provinz für die im 8. I des Gesetzes vom 8. Juli 1875 gewährte
Inhresreute übertragen, gemäß der dem Provinzial-^andtage ge¬
machtenbefondercnNegierungs-Vorlage vom 20. August1875 1,. 0.5.

Summa per 8e.

Verwendung des Zinsgcwiuns der Provinzial-Hülfskasse zu gemein¬
nützigenZwecken im Interesse des Provinzial-VerbandeS in Folge
besonderer, bereits ergangener oder noch ergehender Beschluß¬
fassungen des Provinzial-^andtages («nnl. Titel XIV der Ein¬
nahme) .................

Summa zier 8«.

80285

350

1650
5850

706
2588

11520

3850
24700
36420
12500
25100

580

50

50

50

475

Vttrass.

102050

102050

108150 >50

108150 ^50

6502 ! 10

15650!»

Bemerkungen.

Aus dem nebeugedachtcnZiusgcwüm sind folgende dauernde VerpflichtungenzufolgeAefchluß
saffmig des ProuiuzialLandlages zu erfüllen:

l,. !2000 Mari,
d. Jahresbeitrag zur Verbesserung der Gehälter der Prouinzial°Archwarc

und ihrer Gehülfen..................2400 „
s>..Jahresbeitrag zur Neruollständiguugder Archive in Oovleuzuud Düsseldorf 120Ü „
ll. Jahresbeitrag an deu landwirthschaftlichcnVerein in Nheiuprcußen zur

Beförderung der Seidenzucht .............. 600 „
«. Jahresbeitrag zur Verziusuug und Aniurtisatiou der Anleihezum Blinden-

Anstaltsbau von 192000 Marl «(."/».......... . , 1520
27720 Mark.

60'
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XII.

XIII.

XIV,

XV.

XVI,

XVII,

Äestimmungömä'ßigeVerwendung des Ziusgewiuns deö Melioratiouö-
fonds zur freien Verfügung des ProvinziabVerwaltnngsraths
(eonf. Titel XV der Einnahme)..........

Summa por ««.

Znr Unterstützung niederer laudwirchschaftlichen v^rhr - Anstalten
(Ackerbau-, Obstbau-, Wiefenban u. s, w, Zchnlen, cunl. Titel
XVI der Einnahme)..............
sowie zn laudwirchschaftlichenZwecken ........

Summa Titel XIII

Für die Einrichtung einer Ackerbaxfchnleznr Ausnahme nud Erzie
hnng armer V^aisentinder an«; der Nbeinprovinz auf dem Ritter-
gut Desdors s«,,,,!', Titel XVII der Einnahme).....

Summa >,<>,- «<!.

Verwruduug der Pferde und 3tiudv!eh Versicheruugsfouds „ach dem
(Äefetze und Neglemcul <<!<n,s.Titel XV! II der Einnahme) . .

Summa per se.

Znr Tilgung und Verzinfnng der Obligationen-Anleihe der Rhein-
Provinz von U0000NN Mark nud 45000«»0 Mark behufs Reor-
ganisatiou der IrrewPflege (coi,l. Titel XX der Eiuuahmr)

Summa per 8«.

Zur Untcrstnhuug milder Stiftungen, ^tettuugs-, Idioten- nud an¬
derer Wohlthätigfeit^Austalten, fowie ^nr Leistung von Zuschüssen
für Vereine, welche der Minst nud Wisseuschast dienen, des¬
gleichen für öffentliche Sammlungen, welche diese Zwecke oer-
folgen, Erhaltung und Ergänz»»« uo» Vaudesbibliotheten, Unter
Haltung von Denkmälern (8^ i >><>«, 5 und <> des Dotalions-
Gesetzes vom 8, Juli 1875)...........

Summa per se.

477

Vetrag. Bemerkungen.

88U0

12U00
18000

30,^00 —

5100

129800

62U810 50 Die Äiw.qabcberuhtauf sestsscftellte», Verzinsiulgü^und Tilgunggplane.

20714 90
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I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VI!.

VIII.
IX.
X,

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Wiederholungder Ausgabe«.

VerwaltuugSkosteu ...............
Straßen-Verwaltung ..............
^andarmen-Vcrwaltnng..............
Polizeistrafgelder-Fonds..............
Beihülfeund Prämien für Hebammenle .........
Hebammen-Lehr-Anstaltzu Lötn ...........
Irren-Anstalten ................
Blinden-Anstaltzu Düreu .............
Taubstummen-Anstalten..............
In Folge des Dotationsgesetzesübernommenetasten ....
Verwenduugdes Ziusgewinns der ProvinzialHülfskasse . . .

„ „ „ des Meliorationsfonds ....
Unterstützungniederer laudwirthfchaftticher̂ehr-Anstalten

und zur Uuterstützuugder ^andwirthschaft .......
Rittergut Desdorf ...............
Pferde- und Rindvieh-VersicherungsFonds .......
Zur Tilgung und Verzinsungder Rheinproviuz-Obligationen. .
Zu den Zwecken des H. 4 p«8. 5 und 6 des Dotations.Oesctzcs

Summa der Ausgaben
Die Einnahme beträgt

Balancirt.

479

Betrag.

590135
5345000
473900
305755

930
62800

1155200
102950
108150

«592
156500

8800

30600
5100

129800
026816

20714

9129744
9129744

?.'>

50
90

>?5
!?5

Bemerkungen.





Anlage 32.

Nachüicisung

der dem Preisfonds zzetjörendenEffecten ,lnd der dansn nnfkommenden Zinsen

zu Gnde 18?«

61
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Nr. Bezeichnung der Effecten.

Nominal-

Betrag

derselben.

Zins¬
fuß.

Jährliche

Zinsen.

>i

1 Prioritäts-Obligationen der Hallc-Soran-Onbener Eisen¬
bahn ...............

2 Prioritäts-Obligationen der Halle-Sorau-Gubener Eiseu-
bahn, I_.it. 1^ .............

3 Prioritäts-Obligationen der Hannouer-Altenbekener Eisen¬
bahn, 8eri<3 I .............

4 Prioritäts-Obligationen der Hannover-Altenbekencr Eisen¬
bahn, 8eri« II .............

5 Prioritäts-Obligationen der Vcrlin-Görlitzer Eisenbahn,
I.it. L......^.........

6 Prioritäts<Obligatio»en der Aachen-Düsseldorfer Eisen¬
bahn, III. Emmission..........

7 Prioritäts-Obligationen der Vrcslan-Schwcidnitz-Frei-
burger Eisenbahn, I_.it. N.........

8 Prioritäts-Obligationen der Brcslan-Schwciduitz-Frei
bnrger Eisenbahn 1_.it. 1^.........

9 Prioritäts-Obligationen der Breslau-Schweidnitz-Frei-
bnrger Eisenbahn, I_.il. s4.........

IN Prioritäts-Obligationen der Äreslau-Schweidnitz Frei'
bnrger Eisenbahn, 1_.it,, H .........

I I Prioritäts-Obligationen der Eölu-Erefelder Eisenbahn .
12 Prioritäts Obligationen der DortnumdSocster Eisenbahn

II. 8Lrio .............
13 Prioritäts-Obligationen der Schleswig'schen Eisenbahn
14 Prioritäts-Obligationen der DüsseldorfElberfelder Eisen-

bahn, II. 8eris............
1 5 Prioritäts-Obligationen der Ruhrort-Ercfeld Kreis-Glnd-

bacher Eisenbahn, 8eric! !.........
I <! Prioritäts-Obligationen der Ruhrort-Crefeld Kreis-Olad-

bacher Eisenbahn, III. Emission.......
I? Prioritäts-Obligationen der Stargard-Posencr Eisenbahn,

III. Emission ............
!8 Prioritäts-Obligationen der Cöln-Mindrner Eisenbahn,

VI. Emission, I..t. Z ...........
19 Schuldverschreibungen der Preußischen Staats-Anleihr

äo 1868 ^.............

6000

1011N0

3600

172200

I 72800

2700

1 500

l500

30<»0

'»00
1800

3000
150l»0

000

000

I5>00

300

1 80900

815000

Zu übertragen 984000

4'/2

4'/2

4'/2

4'/2

4'/2

4 l/2

4'/2

4'/2
4'/2

4'/2
4 l/2

4'/2

4^2

4'/2

4 l/2

4'/2

4

300

5055

162

7749

7770

121

67

67

135

40
81

135
675

27

2?

67

13

8140

12600

50

50

50

50

50

43240



4«?>

Nr. Bezeichnung der Effecten.

Nommal-

Betrag

derselben.

Zins

fuß.
jährliche
Zinsen.

^

20

21

22

23
24

26

Uebertrag

Schuldverschreibungen der Preußisch«! Staats-Anleihe
,1« 1852 ..............

Schuldverschreibungen der Prenßischen Staats-Anleihe
<1o 1853 ..............

Schuldverschreibungen der Preußischen Staats-Anleihe
<1o 1862 ..............

Nassauischc Staats-Obligationen <1<?1859 13500 Gulden
NassauischeStaats-Obligatioueu <Ie 1862 11600Guldeu
Nassauiscke Staats-Obligationen ^ 1858 5N00 Gulden

Summa der Seitens der Staats-Negiernng
übcrwiescncu Effecten ......

Außerdem sind aus den Zinsen von diesem Capital uud
aus der Neute pro 1876 angekauft worden:

Schuldverschreibungen der eonsolidirtenPreußischenStaats-
Anleihe .1,- 1876 ...........

Tnmma tolalis

984000

15600

8400

7500
23142
19885

8571

1067100

71
43

40'« 000

1471100 ! -

50

62724 l50

01'





U»l«ae »3.

Nllchwcisllug
über die Annahmen «nd Ausgaven des Areisfsnds

pro t8??l8«

lAnhang zum Haupl-Etal.)
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Bezeichnung der Einnahme«.
Capital-

Bestand.

./6

Einnahme
in

Baar.

Kreisfouds.

1876, Der Antheil an der durch die 88- 1 und 2 des (Gesetzesvom
30. April 1873 für die Durchführung der Krcisordnuug
und der zu erlasfende» ähnlichen Gesetze aus den Einnahmen
des Staatshaushalts zur Verfügung gestellten Summe von
jährlich 3 Millionen Mart (§. 2li des Gesetzes vom 8.
Juli 1875) ist als Iahrcsreute dem Proviuzial-Verband über¬
wiesen, um bis zum Erlasse weiterer Bestimmungen über
deren Verwendung dieselbe entweder zinsbar zu belege»
oder zu den Zwecken der Provinzial-Nente, für die He-
bammeu Vehr-Anstalt, die niederen landwirtschaftlichen
Schulen und die Straßcnvcrwalt»»gszwecke <M. 4, 13, 11
und 20 des Gesetzes vom 8. ^nli 18?,') zu ucrwcndcu.

Der Capital°Anlhcil dieser Rente seit 1873 beträgt
nach dem Gesetze 1000233 Mart,

Die Ueberweisung der bei den Fonds vorhandenen
Cffetten ist in Anrechunng auf die für jeden der Verbäuoe
sich ergebende Snmme nach dem Cours der Berliner
Börse vom 2. Januar 187«! erfolgt. Die für den Pro.
vinzial- und den Kreisfonds bestimmten Effreten und Baar-
bestände sind mit 3487144 Mark 51 Pf. durch Ncscript
des Herrn Finanz Ministers und des Herrn Ministers des
Innern vom 18, Februar 187«! überwiese». Diese Effecte»
und Baarbcstände sind nach Maßgabe der Bestimmungen
im l;- " und im 2. Absatz des 8- 2<> des Gesetzes vom 8.
Inli 1875 bezw. nach Verhältniß der dort anfgcführten
Dotations'Eapitalsnmmeu von 2320035 Mart und 1000233
Mark auseinandergesetztworden und hat danach der Kreisfonds
bis Ende 1870 die in beiliegender Nachweisung aufgeführten
Effetteu zum Nominalbeträge von , . 1007100 Mart
erhalte».

Zu übertragen 1007100 Mart
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Eapilal- Eiuuahmc

Bezeichn«»»,der Oinualjmen. Acstaud.
iu

Baar.

./t H, ,/k H,

Uebertrag 106? 100 Marl

Außerdem sind ans den Zinsen dieses
Capitals, den Baarbesländen und aus
der Iahresrente pro 187«! augekauft
worden .......... 104000

so daß der Kreisfonds Ende des Jahres !
1471100 — — —

^, ..-. 151 38
l^mck. die Darlegungen des Verwalluugsberichts.)

1877. Die Krcisdotation soll gemäß Beschluß des Provinzial-Vand-
tages nach dem Capital und Zinsen aufgespart werden.

Von den obengedachten Effekten
betragen die Zinsen zu 5, 4^
und 4"/o pro 187? nach der obigen
Nachweisung ......62724 Mark 50 Pf.

Die Rente pro 187? beträgt
nach dem Gesetze .... 333411 „ — „

— — 3961^5zusammen 396135 Mark 50 Pf.

Hieraus tonnen am Schlüsse des Jahres 1877, Effekten

50

306286 88

zu 4"/u angekauft werden.

306000 -^

Es ergiebt sich demuach am Schlufse des Jahres 1877
oin mutbmaßlicher Bestand in Effekten von..... 1867100 —

Der überschießende Baarbestaud taun nicht weiter in
Betracht kommen, weil er voraussichtlich durch Ankaufs-
kosten absorbirt wird.

1878. Die muthmaßlichen Zinsen dieses Eapitals pro 1878 betra¬
gen 62724 Mark 50 Pfg. -> 1584 t» Mark ....

— — 78564 50
Aus dicfcn Zinsen H<1 . . . 78564 Mark 50 Pf.
und der Rente pro 1878 Ä<1 . 333411 „ — „

zusammen 411075 Mark 50 Pf.
werdeu 4"/uige Effekten augekauft zu rund.....

Am Schlüsse des Jahres 1878 ist demuach ein muth-

4I1W0 l

Zn übertragen

2270000 —

2270000 —
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Mezeichmmlt der Oinnaßmen.
Capital-

Bestand.

Einnahme
in

Baar.

1879.

Uebcrtrag

Die Zinsen dieses Capitals pro 1879 betragen 62724 Mark
50^ Pf. -j- 15840 Mark 4- 16476 Mark.....
Mit diesen Zinsen u.I . . . 95040 Mark 50 Pf.
und der Rente pro 1879 aä . 333411 „ — „

2279000

428400

— 95040

112176

50

zusammen 428451 Mark 50 Pf.

Am Schlüsse des Jahres 1879 ist demnach ein muth-

Die Zinsen dieses Capitals pro 1880 betragen 62724 Mark
50 Pf. -i- 15840 Mark -4- 16476 Mark -4- 17136 Mark
Mit diesen Zinsen acl ... 112176 Mark 50 Pf.
und der Rente pro 1880 acl . 333411 „ — „

1880.
2707400

445500

50

zusammen 44558? Mark 50 Pf.
werden 4"/«ige Effekten angekauftzu rund .....

Am Schlüsse des Jahres 1880 beträgt demnach der
muthmaßlicheBestand des Kreisfonds au Effekten . . .
und etwaige kleine Baarbeträge, wie sie sich rechnungsmäßig
ergeben werden.

3152900
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An lage 84.

Düsseldorf, im Mär; 1«??,

Referat
des Uromnzwl'Merwaltunilsratßi; an den Mromnzml-^.mdtag,

betreffend den Stand der Irrenanstalts-Baufonds resp, die Bereitstellung ineiterer Geldmittel für
diesen Banfonds mit 2 Anlagen.

Am Schlüsse des dem 23. Rheinischen Provinzial-Landtagc unterm 16. Mär; 1«?'.
erstatteten Berichts, betreffend die Fortführung der Bauten an dcu fünf ueucu Irrenanstalten im
Jahre 18?'l, sowie Feststellung der bereits aufgewendete!, und überschlägliche Berechnung der noch
aufzuwendenden Kosten, wurde der Hoffnung Raum gegeben, daß, selbst wem, die überschläglich
geschätztenAusätze in Wirklichkeit, wie es z. B. bei den für das Inventar zu machenden Anfwrn-
dnngen nicht unwahrscheinlich sei, überschritten werden müßten, doch die zur Disposition stehende
Summe von 3'/2 Millionen Thalern zur Fertigstellung der fünf neuen Irrenanstalten ans-
reichen würde.

Diese Boraussetzung hat sich nicht als zutreffend erwiesen.
Nach der anliegenden Uebersicht (Anlage ^.) sind bereits 10409154 M. 41 Pf. ver-'

ausgabt worden und es fehlt noch Vieles bis zur gänzlichenFertigstellung und Einrichtung der Anstalten.
Der Abschluß der Provinzial-Hülfskasse vom 17. Februar er. über deu Stand des Irre»

Anstalts-Aaufonos in unversilberten Rhcinproviuz-Obligationen und Äaar ergibt allerdings noch
einen Bestand von.................863042 M. 11 Pf.
von welchem Betrage die seitens der hiesigen Centralkasse für Rechnung
des Irrenanstalts-Banfonds geleisteten Vorschüsse mit......276130 „ — „

in Abzug zu bringen sind, so daß.............586912 M. I I Pf.
als noch disponible Baumittel verbleiben. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß in dieser Summe
der Ertrag von Pachten, Zinsen von angelegten Capitalien u. s. w. enthalten ist, nntrr Hinzuziehung
des Coursgewinnes an der zweiten Obligationen-Anleihe von 1V2 Millionen Thalern.'

Die noch disponible Summe von 586912 M. 11 Pf. wird bei Weitem nicht hinreichen,
um die fünf neuen Irrenanstalten incl. Inventar fertig zu stellen.

Bei der Durchführung der Irrenanstaltsbauteu sind vielfache Schwierigkeiten zu bekämpfen
gewefrn. Wie zu Anfang des Berichtes vom 16. März 1875 ausgeführt, war die frühere tech-
uische Oberleitung eine unzureichende; nicht minder hat die Spezialbanleitung an einzelnen Ban-
stellen Manches zu wünschen übrig gelassen und ein Wechsel in der Person des Spczialbauleiters
hat mehrfach eintreten müssen.

Der Rückgang in oer gesammten Industrie und Aauthätigkeit hat sodann manchen unserer
Unternehmer betroffen, so daß in zahlreichen Fällen zu Regicbauten und Erccutionsarbeiten über¬
gegangen werden mnßte, die Mehrlosten verlangt haben, deren Deckung bei den säumigen oder
sallit gewordenen Unternehmern selbst bei Versilberung der gestellte» Cautioncn zweifelhaft bleibt.
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Es ist sodann ferner schon früher darauf hiugeU'iesen U'ordeu, daß die Beschaffung dos
vollständigen Juveulars für dir ausgedehnleu neuen Irreuaustallen für den betrag von je 'lUUOO
Thäler N'ohl nnmöglich sein würde, nnd bei aller Occonomir und, obschou die meisten eiuschlägigen
Arbeiten in unserer Proviuzial-Austalt in Brauweiler hergestellt ivorden sind, erweist sich der Vor¬
anschlag als viel zu niedrig.

Der Irreuaustalts-Aaufonds hat dann endlich nicht nur die eigentlichen Bautosten decken
müssen, sondern mußte auch dazu dienen, nin die vielfachen Verwaltungstosten, Besoldung eines
besonderenEontrolbeamlen bei derProviuzial Hülfstassc, Besoldung der Spezial Baukasseu-Neudauten
au deu Banstelleu, Porto und Insertionstosteu, Provisionen von Bauthäusern und Börsenmäklern
u. s. w. zu decken.

Endlich sind nur auch von Naturereignissen nicht verschont geblieben; namentlich hat der
Orkan am 12. März pr. alle neuen Irrenanstalten mehr oder minder beschädigt nnd nicht uner¬
hebliche Wicdcrherstcllnngskosten veranlaßt.

Die Irrenanstalten zu Mer zig, Grafeuberg und Andern ach sind bereits im
verflossenen Jahre dem Betriebe übergeben worden und mit Kranken bevölkert; als vollständig
fertig gestellt aber dürfen dieselben noch nicht bezeichnet werden.

lieber die einzelnen Anstalten wird Folgendes besonders hervorgehoben:

I. Hndermtch.
Die Gebäude der Proviuzial-Irrcnaustalt zu Audernach, welche größteutheils bereits Ende

1874 im Rohbau fertig nnd eingedeckt waren, wurden im Laufe der Jahre 1875 und 187«;
gäuzlich vollendet. Ebenso wurden die zu jener Zeit im Bau begriffenen, aber noch uicht, oder
doch nur theilweise eingedecktenGebäude fertig gestellt.

Die Hallen und Vcrbindnugsgänge, sowie die Umfassungsmauern, die Wasserversorgung^
nnd Entwässerungsaulagen, die maschiuclleu Einrichtungen, die Hcizungs-, Gasbeleuchtuugs- nnd
Bade-Einrichtuugeu sind sämmtlich in den beiden verflossenen Jahren zur Vollendung gekommen.

Demnach konnte die Ucbergabc der Gebäude uud der übrigen Einrichtungen durch den
Anstaltsbaumcister au deu zum Direktor der Irrenanstalt ernannten seitherigen Direktor der Irren-
anstatt zu Siegburg, Geheimen-Mcdizinalrath I)i>. Nasse erfolgen.

Letzterer wurde im Monat Mai 1876 in sein neues Amt eingeführt und von da ab fand
die Uebergabe der einzelnen Gebäude mit deren Einrichtungen regelmäßig gleich nach deren Fertig-
stelluug statt.

Die Kapelle, welche in ihren baulichen Einrichtungen zwar ebenfalls vor längerer Zeit
völlig fertig gestellt war, konnte erst jetzt mit den nöthigen Kirchen-Utcnsilieu versehen werden, da
über deren Ausführung erst vor Kurzem endgültig entschieden worden war.

Sämmtliche Garteuanlagen nnd Pflasterungen :c, sind beendet, sowie mich die Anlage des
Eiskellers und der größte Theil der Tcrrainrcguliruugen.

Die rückständigen Ausführungen ergeben sich ans der Zusammenstellung der noch erfordere
lichcn Banmittel. (Anlage «).

Die Abrechnung der Verträge hat zum großen Theile stattgefunden; die noch rückständigen
Abrechnungen, namentlich über Ausführung der Maurer-Arbeiten, werden binnen Kurzem ihren
Abschluß finden.

Bemerkt sei noch, daß die Provinzial-Irrenanstalt zn Audernach durch das städtische
Gaswert vertraglich mit Leuchtgas versehe» wird. Die Stadt Audernach hat für ihre eigene
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Rechnung die Gasrohrleitnng bis zum Verwaltnilgsgebäude der Anstalt nnd die Verbindung der
selben mit der Leituug der Anstalt ansgcfübrt.

Der Vertrag mit der Stadt Underuach ist ans t2 Jahre festgestellt und die Anstalt zahlt,
unter der Verpflichtung, ihr Leuchtgas mir von der statischen Oasanstalt zu entuehiucu, denselben
Preis wie alle übrige» Gascousumentcn, wogegen die Stadt Anderuach verpflichtet ist, einen Theil
ihres jährlichen Reingewinns znr Neduzirung der Gaspreise zu verwenden.

Dein mit der Veituug der Äustaltsbauteu betrauten Baumeister Hcllweg ist seine jetzige
Stellung zum I. Mai er. gekündigt worden. Die weiter ans der Baustelle beschäftigt gewefcnen
Techniker sind bereits anderweit verwendet resp, entlassen.

II. Werzig.
Außer dem Beamtenwohnhans, welches bereits im Jahre 1873 vollendet und von dem

Spezial Aaubüreau bezogen war, wurden die im Jahre 1874 im Bau begriffenen und zum Theil
eiugedecktcu Gebäude, fowie auch die in diesem Jahre erst begonnenen Neubauten im Laufe der
Innre t8?5 und 18?«> nach Außen und im Innern fertig hergestellt.

Ebenso wurden die Hallen, Vcrbiudnngsgänge und Umfassungsmaucru, die Errichtung
einer eigenen Gasfabrit für die Anstalt, die Wasscrvcrsorgungs- und Entwässernngs-Anlageu, die
maschinellen und Heizungs-Anlagen, sowie die Gasbeleuchtuugs-Einrichtuugen znm Abschluß gebracht.

Bis auf die iuuere Einrichtung der Kirche, welche erst vor Kurzem an einen Unternehmer
zur Vergcbuug gelaugte, kounten alle Gebäude in fertigem Zustande und alle wirthschaftlichen und
mafchincllen Einrichtungen in betriebsfähiger Bcschaffcuheit dem neu ernannten Director der Irren¬
anstalt welcher an, 1. April 1876 in sein Amt eingeführt worden war, durch den Austalts-
baumrister übergeben werden.

Die nock» rückständigen Wegcaulagcn und Terrainrcgnlirungeu ergeben sich aus der

Zusammenstclluug der noch ergehenden Kosten. (Anlage V.)
Der mit der Leitung der Änstaltsbauteu zu Anfang betraut gewesene Architekt Müller ist

im Monat Juni 1875 gestorben. An dessen Stelle wurde der Baumeister Borggreve im Monat
Juli 1875 berufcu, welcher die Anstaltsbauten bis jetzt weiter geführt hat. Der Baumeister Borg-
greve ist zum stäudifcheu Wegebau-Iufpector in Ereuznach ernannt und zur Uebernahme feines
iienen Postens bereits am 1. März er. dahin abgegangen. Von da ab wird der ständische
Weqeban^uspcctor Bcchcrcr zu Saarbrücken mit Beihülfe eines seither als Assistent auf der Bau¬
stelle gewesenen Technikers, die Erledigung der noch abzuwickeludeuAbrcchnungssachen zum Abschluß
bringen da die größte Zahl der Abrechnungen der Verträge bereits ihre Erledigung vor Abgang
des Borggreve gcfuudeu hatte. Nach kurzer Zeit soll dann anch die anderwcite Verwendung
resp. Entlassung des Ban-Personals erfolgen.

III. Orafenberg.
Die zu Anfang des Jahres 1875» noch im Ausban begriffenen Gebäude, fowie die inneren

und Betriebs - Einrichtungen sind in den beiden letztverflosfenen wahren vollständig fertig

gestellt worden.
Die fallen, Gänge nnd Umfassungsmauern, welche im Frühjahr 1875 theils uoch gar

nicht fundamentirl, theils nur bis zur Sockelhöhe und znm kleinsten Theile erst bis zur vollen
Höhe gebracht waren, smd gleichfalls in allen Theilen vollendet. Ebcnfo ist fowohl der nen in
Angriff geuomun'ne Bau der Kapelle, welche erst im Juli 1875 iu Submission vergeben wurde,
als auch die innere Einrichtung derselben iu allen Theilen zur Vollendung gekommen.
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Die Wasserversorgung^ und Entioässeruugs-Anlagen, sowohl im Terrain als auch im
Innern der Gebäude sind vollständig vollendet, die maschinellen Einrichtungen, die Herstellung der
Gasfabrik, sowie die Einrichtung der Oasbeleuchtung, sind ebenfalls zum Abschluß gelaugt uud iu
Betrieb gesetzt.

Hiernach louute die Uebcrgabe der ciuzelueu Gebäude, wie auch diejenige aller anderen
Einrichtungen durch den Anstalts-Banmcister au deu Director der Anstalt, ivelcher am 12. Mai
!«?<) iu seiu Amt eingeführt wurde, erfolge». Nur die Uebcrgabe der .stapelte hat erst später
staltfinden können. Der seitherige Austaltsbaumeister Isslciber, welcher Behufs Uebcrtritts iu ei»
Dienstverhältnis; bei den Kaiserlichen Uuiversitätsbauten zu Straßburg seine Entlastung nachgesucht
hatte, ist am 13. October 18?<> aus proviuzialstäudische» Diensten ansgctrctcn uud das seither
bestaudene Spezial-Baubüreau anfgelöst worden.

Die Abrechnungen der Verträge waren zwar durch deu Änstaltsbauincister vor seinem
Abgauge fast sämmtlich zur Vorlage gekommen. Da jedoch noch Rückfragen wegen Aufklärung
ciuzelucr, iu der Revision der Abrcchunugeu gefundener technischer Punkte zu erwarten waren, so
wurde der Anstalts-Dircction, welche mit Uebernahme des Inventars des Bau-Büreans nnd der
laufenden Geschäfte nach den: Abgange des Anstalts-Baumeistcrs beauftragt wurde, der Ban-Assistent
Btöcker, der längere Zeit dort beschäftigt und mit allen baulichen uud maschiucllcu Eiurichtnngen
vertraut war, zur Abwicklung aller noch schwebenden Fragen ans fo lange überwiesen, als dazu
ein Bedürfniß vorlag.

Inzwischen ist auch dessen Anwesenheit in der Anstalt, nach Erledigung der meisten
Anstände, welche sich bei Revision der Abrechnungen ergaben, nicht mehr für nöthig befnnden und
seiue Versetzung zur Irrencmstaltsbaustellc Bonn, wo ein weiterer Assistent zur Unterstützung des
Baumeisters bei Aufstellung der Abrechnungen nöthig geworden war, verfügt worden.

Die ganze Anstalt mit allen ihren Einrichtungen ist der Anstalts-Dircetion übergeben und
et« bleibt nur uoch die iu letzter Zeit dringend hervortretende Frage einer zweckmäßigere Entwäs¬
serung der Anstalt zu erledige»,. Das gcsammte, im Wirthschaftsbctricb der Anstalt verbrauchte
Wasser, wie auch ei» großer Theil des Regcnwasscrs hat seinen Abfluß nach Eintritt in die
Schlammfänge und Eysternen unterirdifch dnrch das zur Eutwäsferung angelegte Rohrnetz, nach
dem südöstliche» Theile des Anstalts-Arealö. Hier sollte der Wciterabfluß durch deu Ehaussec-
grabe» der von Düsseldorf nach Elberfeld führenden Straße stattfinden. Da aber dieser Graben
leinen Abflnß in einen andern öffentlichen Graben hat, so überflnthcte das Schmutzwasser der
Anstalt die angrenzenden Felder in einer Weise, welche Abstellung dieses Ucbelstandcs erheischt.

Es liegt nun iu der Absicht der provinzialständischeu Verwaltung, um gegründeten
Beschwerde!! zu begegnen und um Verwickelungen mit deu anstoßenden Gruud-Eigenthümeru vorzu¬
beugen, eine Fortsetzung des unterirdischen Wasserabflusses durch Verlegung eines 500nr/rn. weiten
Thonrohrstrangcs von dem Ausflüsse an der südöstlichen Ecke des Anstaltsareals längs der Dussel'
dorf-Elberfelder Straße herzustellen.

Dieses Thonrohr soll alles von der Anstalt abfließende Wasser aufnehmen, dem Durchlaß
an der Kaiserburg zuführen, wo es durch einen vorhandenen Graben, den sog. Pilcbach, welcher
seinerseits mit der bei Oerresheim uorbeifließenden Dussel in Verbindung steht, aufgenommen wird.

Ein diesbezüglicher Antrag ist von der provinzialständischeu Verwaltung der hiesigen
Königlichen Regierung unterm 15. Februar dieses Jahres zur Genehmigung vorgelegt worden.
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IV. Bonn.
Die Gebäude der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn, von denen zu Beginn des Jahres

1875 nur einige in, Rohbau vollendet und lheilweise eiugedeckt, die andern aber erst >m ^ause
des Jahres in Augriff genommen worden waren, sind in, Verlauf der Jahre 1875 und 1876
sämmtlich sowohl im Rohban, als auch im innern Verpntze fast ganz fertig gestellt worden Nur
die Kapelle und das Vestibül des Verwaltungsgebäudes find in Bezug aus ihre reichereAusstattung
in Stuckarbeiten noch im Rückstände.

^nr Ausführung der Hallen, Veranden, Verbindnugsgänge und Umfassungsmauern war
Submissioustermin auf den 4. April 1876 ausgefchriebeu. Die Beendignngster.nine für diese
Arbeiten waren so normit, daß die letzte Arbeit znm 1. November 1876 fertig gestellt ,en> züchte,

'n Anfang 1875 wurden die Tischler- uud Schlosserarbciten zu den «Misten, und Thüren
an den beiden großen Kranteugebäuden mit AnSnahme des Atittelbaues im Mäuuergebände in
Verding gegeben und der Äeendiguugstermin dieser Arbeiten auf den 15. September resp.
1 November 1875 festgestellt. Auch wurden die Anstreicher- uud Glaserarbeiteu zu diese» Gebäuden,
deren Endtermin auf den 10. resp. 15. November festgesetztwar, uud die Herstelliing der schmiede-

eiseruen Gitter für die Feuster und Thürcu iu diesen Gebäuden, die bis znm 15. September ,875
fcrtia gestellt fein mußten, vergeben.

Im Jahre 1876 gelangten theils in öffentlicher Submission, theils durch engere Conlurreuz

'i>r ' "^'" Die Herstelliing der Tischler- uud Schlosserarbeite» zu de» Thüreu und Fensterläden :e.
im Direttor Wohnhaus und im Beamten-Wohnhaus:

— Endtermin 1. August 1876. —

2 Die Herstellung der Fenster aus Eichenholz in denselben Gebäude».
— Endtermin 1. August 1876. —

8. Desgleichen der Holztrcppen in den beiden großen Krantengebäudeu, im Direttor und

Beauilen-Wohnhause; ^ Endtermin. Desgleichen. -

4. Die Austreicherarbeiten an sänuutlicheu Feustern und äußeren Thüren nud deren Gitter
im Direttor- uno Beamtenwohnhause;

— Endtermin 15. Augnst 1876. —

5 Die Olascrarbciteu iu denselben Gebäuden;
— Endtermin 1. August 1876. —

.- Herstellung der Bedielnngeu in den beiden großen Krantengcbäudeu, im Direttor, nnd
BeamtewWohnhause;

— Endtermin !. August 187b. —

7 Die Einrichtung der Wasserversorgung nnd des Dampfbetriebes :c.
— Endtermin Ende August 1876. —

8 Die Einrichtuug der Dampfwasserheizuugs-Aulagen;
— Endtermin Ende August 1876. —

9 Die Eiurichtnug der Gasbeleuchtung;
— Endtermin Ende August 1876. —

iu. Die Einmauernng der Dampfkessel, die Herstellung der Maschiucufundameute, der

Springbrnnnen :c. ^ Endtermin !. A.igust 1876. -
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11. Die Ausführung sämmtlicher Pflasterarbeiten;
12. Die Lieferung der Pflastersteine;
1?;. Die Lieferung des Pflastersandes;
14. Die Lieferung der Rinnsteine zu deu Wahrungen;
15. Die Eiscngußarbeiten zur Herstellung der Verbindnngshallen;

— Endtermin 1. Juli 1876. —

10. Die Lieferung sämmtlicher eiserner Oefeu;
— Endtermin 1. September 1870. —

I?. Die Lieferung und Aufstellung der Kachelöfen;
— Endtermin 1. September 1870. —

18. Die Ausführung der Tischler- und Schlosferarbcitcu zu deu Fenstern, Läden, Thüren
und Aolriltssitzcu in deu Tobzellen der Isolirgebäude;

— Endtermin 1. Juni 1877. —
1!). Die Eisenguß- uud Schmiedearbeiten der eisernen Fenster und Thüren des Koch, und

Waschtüchen-Gebäudeö;
— Endtermin 31. October resp. 30. November 1870. —

20. Die Ausführung der Vergitterungen für die Fenster der beiden Isolir-Gebäude;
— Endtermin 31. October resp. 30. November 1870. —

21. Die Ausführung der Fenster, Fensterläden, Thüren nud Thore iu den 2 Isolirgebändeu;
— Endtermin 30. November 1870 und 15. Juni 1877. —

22. Die Herstellung der Bcdielungen, Holztreppen, Elosctsitzc uud Verschlage iu denselben
Gebäude»;

— Endtermin 31. Mai 1877. —

23. Die Ausführung der Olaserarbciten zu deu Isolirgcbäudcn, den. Wasche nud Koch
lucheugebäude, deu Badehäuscru, Pumpenhanse und landwirthschaftlichcu Gebäude;

— Endtermin 15. Juni 1877. —

24. Desgleichen der Anstreicherarbeiten in denselben Gebäuden;
— Endtermiu 30. Juni 1877. —

Im laufenden Jahre kamen zur Vergebung:
25. Die Ausführung der Anstreicher-, Maler- uud Tapeziercr-Arbciteu im Innern sämml-

licher Gebäude;
— Eudtermin 31. Juli 1877. —

Soweit die Bauausführungen dies zuließen sind diese Termine inne gehalten worden und
die in das Jahr 187? fallenden Beendiguugstermine werden voraussichtlich ebenfalls uicht über-
schritte« werden.

Für die Beflurungcu der Corridore uud Vestibüls der Anstaltsgebäude sind die Verhaud-
lnugcu mit verschiedenen Unternehmern so weit gediehen, daß deren baldige Herstellung bewirkt
werden tann. Die Ausführung der Lattenböden iu den Badehäusern uud iu dem Schwinimhause
sind in engerer Eoncurrenz zur Vergebung gelangt.

Was au sonstigen kleineren Ansführnngen noch im Rückstände ist, wird vom technischen
Bürean der Eentralstelle vorbereitet uud so rechtzeitig fertig gestellt seiu, daß eiue Verzögeruug in
der Fertigstellung der Anstalt nicht eintreten lann.

In Betreff der Beleuchtung der Anstalt mit Gas beabsichtigt die provinzialständische
Verwaltung einen Eoutrattsabschlnß mit dein Unternehmer der städtischen Gasanstalt ;n, Bonn,
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oder wenn die Stadt sich zur Erbauung einer Gasanstalt eutschließt, mit oicser, derart, oaß oie
Zuleitung bis zur Oreuze des Anstalts-Areals durch den llnlcruchmer unentgeltlich erfolgt.

Im Allgemeinen ist der Fortgang der Bauten nicht ganz den BauHisvositioueu entspre-
chend voraugeschritten. Es läßt sich indessen annehmen, daß m,t Beendigung des neuerdings gestellten
letzten NusführungstcrminS —1, August 18?? — die Anstalt im Allgemeinen vollendet sein wird.

Die Kirche und das Vestibül des Verwaltuugögebäudes werden in ihren Ausführnugcn,
die allerdings erst jetzt zur Vergebung gelangen sollen, voraussichtlich erst im Frühjahr 1878 her¬
gestellt sein. Die Regulirung der Höfe und Anlage der Gärten :c. wird eine nicht unerhebliche
Zeit in Anspruch nehmen und kaun erst in Angriff genommen werden, wenn die Bauarbeitcn der
Hauptfache nach zu Ende gehen.

Die Eröffnung der Anstalt dürfte nicht vor Mitte nächsten Jahres zu erwarte» fein, da
aus sanitätlichen Rücksichten die gänzliche Austrocknuug der Gebäude abzuwarten ist.

V. Mren.
Die Bauten der Irrenanstalt zu Diiren sind erst im Jahre 18?4 zur Submission gestellt

und in Angriff genommen worden.
Wie fchon in einem früheren Berichte gesagt worden ist, war durch den nothwendig

gewordenen Wechsel in der Person des Bauleiters eine Verzögerung in der beabsichtigten Aauaus-
führung eingetreten, fo daß zu Ende des Jahres 1^74 erst 4 Gebäude in Angriff genommen und
mehr ober weniger hoch geführt, doch noch gar nicht oder nur theilweife unter Dach gebracht waren.

Beim Beginn der Bauperiode des Jahres 18?5 wurden dagegen die Arbeiten mit beson¬
derer Energie aufgenommen.

Ende des Jahres wurden die Gebäude für Gebildete, ruhige, halbruhige und tobsüchtige
Männer und Frauen bereits für den innern Ausbau fertig gestellt, auch in 2 Gebäuden die Fuß-
böden im Dachgeschoß bereits gedielt. Das landwirtschaftliche Gebäude war bis auf den innern
Putz, der wegeu eingetretenen Frostes nicht vorgenommen werden tonnte, fertig gestellt.

Das Kesselhaus war bis zur Einnistung der Dachconstruction und Verschalung gebracht.
Das Küchengebäude war so weit fertig, daß mit dem Verputz begonnen werden tonnte.
Die Kapelle stand im äußern Mauerwert, der innere Ausbau konnte beginnen, das Ver¬

setzen der Sandsteinsäulen unter den Emporen konnte stattfinden und diese noch aufgerüstet werden;
das Dach war zum größte« Theile verschalt und die Klempnerarbeiten wurden rüstig betrieben.

Das Verwaltungsgebäude war bis zur Dachbalkenlage hochgeführt und mit dem Auf¬
bringen der Hölzer für die letztere war begonnen.

Das Direktor-Wohnhaus war so weit fertig gestellt, daß die Putzarbeiten vorgenommen
werden konnten.

Die Lieferung der Maurer-Materialien war von allen Seiten rechtzeitig erfolgt und keine
Stockung in den Bauansführungen eingetreten.

Im Laufe des Jahres waren die Vorarbeiten zum Verdiug der Fenster uud Thüren,
Treppen Fußböden :c., sowie der Anstreicher- und Glaferarbeiten zu U Gebäuden der Anstalt
gefertigt worden und konnte danach die Submission auf diese Ausführungen bereits im Herbste
stattfinden. Schon in den ersten Monaten des Jahres 187U find in den Peusionairgebäuden die
sämmtlichen Fenster und Vergitterungen eingesetzt,die Fenster verglast und angestrichen worden.

Im Frühjahr 1876 wurden die Submissionen, zu deuen die Vorarbeite» bis dahin bc^udet
waren -u folgenden Ausführungen ausgefchriebcn und Verträge mit

1. Herstellung der Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen, Dampfbetrieb, Einrich¬
tung der Koch- und Waschküche :e.
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2, Herstellung der Dampfwasserheizung,
H, Herstellung der Gasbeleuchtungs-Einrichtungen,
l, Änsfiihrnng der Schlammfänge, Rcgcnwaffcrfärge, Springbrunnen :c,

5, Herstelluug der V.'loindnugSgäuge, Hallen und Umfassungsmauern,
0. Herstellung der Pflasterungen uebft Lieferung der Pflaster- und Rinnsteine :c.

Im weitereu Verlauf des Jahres kamen:
?, die Tischler- nnd Schlofserarbeiteu zur Herstelluug der Feuster, Thürcu, Verschlage,

Bedieluugeu :e.,
«. die Maser-, Anstreicher- und Tapezierer Arbeiten,

soweii jie noch nicht zur Vergebung gelaugt wäre», zum Verdiug uud es faud der Abschluß der
Verträge mit den betreffenden Uuteruchmeru statt.

hierdurch touute der iuucre Ausbau der bereits fertigen Gebäude uugestört weiter betriebe»
uud die im ^aufe des Jahres hergestellten Bauten ohne Aufenthalt bezüglich dieser Arbeiten weiter
geführt werdeu.

Beim Schlüsse des Jahres 18?«i waren denn auch sämmtliche Ausführungen meist unter
Innehaltuug der vorgesehenen ÄeendigungStcrmiue erfolgt.

Die Austalts-Gebäude sind heute ;um größten Theile fertig gestellt inel. Wandputz uud
Austreicherarbciten.

>ui denjenigen (Gebäuden, in welchen die Fenster nnd Thüren noch theilweise fehlen, oder
die Dielungen noch nicht fertig gestellt sind, laun, da riefe Gegeustäude iu den Wertstätten der
llniernehmer bereit stehen uud auf ihre Verweudung warlcn, mit diesen Arbeiten begonnen werden,
so daß binnen Kurzem auch in diesen Räumen nach geschehenemÄeiputzeu der Anstrich vollendet
werden kann.

Nachdem die Answahl der znr Verwendung lommenden Tapeten erfolgt ist, tann mit dem
Tapezieren der Räume in den Gebänoeu unnmehr ebenfalls begonnen werden und die Fertigstellung
einiger Decken, welche sich den Tapetenmnstern anschließen müsse», wird in turzer Zeit zu
erwarten stehen.

Alle noch jetzt rückständigen Arbeiten sind nur untergeordneter Natur und erfordern zu
ihrer Vollenduug verhültuißmäßig nur wenig Zeit.

Es siud dies meistens solche Ausführungen, die wegen des Fehleu« oder der absichtlichen
Verschiebung einzelner Arbeitstheile nicht 'in Angriff geuomiueu worden waren, die aber uach Be-
seitigung der Auslande in kürzester Frist »achgeholt werden tonnen.

Auch die Verbinduugsgäuge und Hallen siud fertig gestellt, mit Ausnahme einiger turzer
Slreckeu der Halleu, iu welchen der vorgesehene Asphaltfußboden noch fehlt. Die Thore, Thüren :e.
flehe» in den Wertstätte» der Unternehmer fertig uud köuuen jede» Tag angefchlagcn werde».

Die Umfassungsmauern sind hoehgesührt uud ausgefugt.
>w deu Corridoren uud Vestibüls der Gebäude, wo Steiuplattenbelag vorgesehen ist,

siud die Beläge uoch sämmllich auszuführen. Die Wahl der Platten ist eben erfolgt und die
Ausführung soll, soweit der Unteruehmer der Maurerarbeiten nicht dazu verpflichtet ist, uuumehr
auderweit vergeben werdeu.

VerschiedeneG laswand ab sch l üsse iu deu Gebäuden siud vor Kurzen zur Vergebung gelaugt.
Die Ausführung der Gatten-Fußböden in den Bade- uud Wafchräumeu ist zur engeren

Konkurrenz gestellt und wird in den nächsten Tagen einem Unternehmer übertrage» werden.
Die Wasser» eitn»g ist durchweg fertig gestellt.
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Die Oasbelenchtnugü-Eiurichtnug ist Tonfalls in allen Gebenden als vollendet zu
belrachlcu. Die Bcleuchtungsgegeustäude sind verHanden und mir noch nicht angebracht, um die-
selben während des Ausbaues im Innern der Gebäude vor Beschädigungen zu schlitzen.

Der Bedarf an Leuchtgas für die Irrenanstalt soll von der städtischen Oasanstalt ent¬
nommen werden. Die provinzialständischc Verwaltung hat zu dem Ende uuterm 20. Juli 18?,',
mit der betreffenden Gasanstalt einen Vertrag abgeschlossen,wonach die letztere die Verlegung des
Gas'mführuugsrohres vou der städtischenGasanstalt bis in die Nähe der Provinzial-Bliudeuaustalt,
welche ihr Leuchtgas ebenfalls aus der städtischeu Anstalt erhalten soll, auf ihre Kosten übernommen
hat. Die weiteren Leitungen hat die Verwaltung zu tragen. Die Anstalt zahlt denselben Preis
für das Gas wie die größeren Privat-Lonsnmenten der Stadt Dürcn uud erhält einen fich nach
dem Verhältniß des Verbrauchs steigernden Rabatt vou ^ ^s 1^ Mark pro 100 Kubikmeter.

Die Heizungsanlagcn gehen mit rafchen Schritten ihrer Vollendung entgegen. Die
Nohrleituugeu fiud als beendet anzusehen; das Aufstellen der Kachelöfeu in den Isolirzellen ist
einstweilen sistirt, weil eine ncne Coustruetiou für die ^?efcu dieser Zellen beabsichtigt wird.

Mit Beginn der diesjährigen Banpcriode solle» die noch rückständigen Arbeite» sofort iu
Angriff genommen und so betrieben werden, daß die Fertigstellung der Bauten sowohl, als auch
der maschinellen und Wirthschafts-Liurichtungeu bis zum Herbst dicfcs Jahres voraussichtlich voll
ständig beendet sein werden, und demnächst die Uebergabe der Anstalt erfolgen tan».

Außer dem leitenden Baumeister, Bauführer von Pelser-Vcrensberg, sind bei den Austalts
bauten in Düren noch 2 Bau-Assisteuteu und 1 Techniker beschäftigt.

Wie hoch fich die bisher für den Bau und die Einrichtung der genannten fünf Provinzial
Irren-Anstalten entstandenen Ausgaben belaufen, welche Summe uoch nothwendig ist, die Anstalten
»ach den vorgenommenen Berechnungen und Überschlägen vollständig bis zur vollen Belagsstärle
auszustatten, alle Tcrrainregnlirimgcn uud Aupflauznngeu vorzunehmen nnd alle Wirthschaftsein
richtungen complet zu machen, darüber gibt die folgende Nachwcisnng ^Anlage N.) einen Uederbliel,
Hiernach sind bis znr betriebsfähigen Herstellung und Einrichtimg der Anstalt noch 2:>0:;63I Mark
32 Pfg. erforderlich, so daß nach Abzng der am 26. Februar er. disponiblen Bansnmme von
586912 Mark 11 Pf. noch zur Deckung der ferneren Kosten eiu Beitrag vou l716719 Mark
71 Pf. zu beschaffen bleibt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erlaubt sich dem hohen Provinzial-Landtage folgende
Anträge zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. daß znr Aufbringung der Kostensumme von 1716719 Mark 71 Pf. aus deu Ueber-

schlissen des Jahres 1876 der Betrag von einer Million Mark laut des über die Ver¬
wendung dieser Ueberschiisscvorgelegten besonderen Antrages mit der Maßgabe entnommen
werde, daß diese Summe von 1N00N0N Mark den einzelnen Negierimgsbezirten, auf
deren Irrenanstalts-Baukosten nach dem Verhältnisse der direkten Staatssteuern, nach
welchen die Provinzial-Umlage pro 187? aufgebracht wird, angerechnet werde.

2. daß die erforderliche weitere Summe von 716719 Mark 71 Pfg. leihweise von der
Provinzial-Hülfstassc entnommen werde uud iu derselbenWeise, wie die Provinzial-Anleihe
zur Verzinsnug uud Amortisation gelange.

Der promnM-Verwaltmlgürath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

LandtagsMarschall.
ü.">



49«

6-

!H
20 c^

c, ^>

O

A. «

<V

»2 ^,

«? Z-
^ — 3 ^' 3'

^ ü

» 20» -O <5
IO
c^ ^
2^? 7,<^

3 ^ 3 3 ^

4-

20

3 5>

»>

^. »

3 >^

22

I>0

^-
4.

^ »2
22

20<^>

«!
20

^>

20

22

,20^

22>^>
22<^

l>2

20
20

!>2

!>2

I>2

>?2

2?

2?

22

20

»>1

^

»2

W

^

2^

^9

^

<^

>

<3



499

02

!
53

!
>-

!
53

!
53

!
5>

>
5:.

> ! ! !
53« <^> 53 « V 53 53 53

53 53 53 V V 53 53
53 >5> <» !^ 0? 05, 55> 53 53 j >

3 " ^« 20 1^ 5» 20 1^. 53 !^ ! !
N ^

^> 20 5?: 50 --»< >.5> V !^
r—, 50 15! 50 50 5<I^-, ,—,

^2 « , »s> ^ -^ !^ 20 ^ ,^ 5^, i 5!

5! ^
20 20

50
>.5> 20 ! 20 c^
>5> 50 5»

^3 ^ 50 l» 55> 55,

Z"ßZ ^ c^ 5» ^ 05, t>» V V 55! !^
> 53 20 -^ r^ 55, > 55, V V> ?H 1^ .5, <5> 53 I 53 20

55> 5» l^ <?? <75> >.5> l^.
50 50 ^-,

, ! l ! ! ! ! !
o? '53 >^ <5> c^ 53 53 0« r--!< 53 <5> <53 ^> «3 !^ ^53 ^ ^ <r> 53 20> 55 50 r^ <5> Q 55, ! 55!> >^ ^5> <5> 20 20 >5>

^5,
! >-5>

l5> «
^ ^

i^ ^^53 ^ 20 '^' >5> ^ I>>^ ^r-" -^». ^ ^> >,!7> ^< ^ 55> 55, r» ^-, ^>
^ H1" 2 ^. 55, 5^! -5 0? <5> 55> ^ 55> 20<^ 5» <^> 0? ^ 20 5» <V" - 3 ^ R- 3 ^, 50 50 20 ^ 50 572 20 50 53
3i ^ ^ « .^' F «8 1^ V V 1^ <?2 5» 5» r^ 1^ N

>5> ^ >^ <!2 c» 20 «7> ^

>^

55> >^<

55> 20 >V >5> > >5> e

8 Z »? Z ^ ? ^

> --t< , >,5, r^ 5» ! 5N
53 52 50 175. 5>! 50 »
5» 5» 50 50 50
>V 55 ^ 55> 20 20 'Z'
55> 50 ! <75> <5> 55> , 5» N! 50 c» ! I5> 50 >5, > ^5>

^T"^,'7ss 15, ^ >5> >,5>

2
, 55 <i> ^'52"^ «? 53 , 53

Zß^HZ^^ ! 55, 55, -.', 5» ^ >.5> ! >5>
<2 20 « 20 ^ ^ «»
55, 53 50 . 22 5^ ^5> <V

" V ^ ^,S -^ 5N 53 !^ >5> -^ !^ 1^ Z

KZ-Z Z Z>

> 20 5» <75, l^ 53 53> ^ 5» >^> »» V 53 53" 50 05, 20 20

^ >5> ?0 ^!< ^-^ 20 ^-,
3 >^> 50 «3 «, >^ 50 ^

"^ 8 r» 53 l>? ^ -^ 20 V ^

KZH ^
c5> 20 >.5> !^ «3 20 >^5,
53 53 «> V 50 55> l^>
55 M 20 »5, V 50 5»
50 55> c» 55! r^ V ^ 53
c^ «3 V >5> 20 20 >5> ^
,—l ^ 50 50 ^»< 5» 53

'
M ^ «

ß <?
2 <-

3
3

« L 33 »
H- D ^ H
>» ^'

» <2

'^?3 -2 « 3 3
««^

2^ ^ Z " 'D' r:« l^
« '3 ^7 ^ -^ B N I
^» «>^> 5^! -7»!"72 «

35 3l
«5»

"i V
«3'



500

«lnlage 88.

Düsseldorf, den '.. April 1877.

Referat,
betreffend die Nechuuugsrefultate Pro 1870 und die ^erweuduug der Ucberschiissedieses wahres.

Nach den Seitens der ständischen Ecutraltasse aufgestellte» Finalabscklüsseu über die Eiu-
nahmen und Ausgaben für das Nechnungsjahr 1870 von, 28, Äiär^ d. ",. ergaben sieb die in
der beiliegenden Nacbweisung übersichtlich zusammengestellten Resultate, uämliel,:

1, Bei den Taubstummen Anstalten ein Bestand von..... 242«!!! M. 89 Pf.
und Einnabme-Neste von............. 75,9 „ „

Smnma 2501!'; M. 8'.! Pf,
2. Bei der Vliudeuaustalt zu Düreu eiu Vorschuß von . . . , 10292 Äc. ^5. Pf.

welcher sich nach Abzug der einziehbaren Einnahme Neste von . l095 „ <i5 „

ermäßigt auf................ 85,90 M 70 Ps.
!'.. Bei der Hebammen Lehraustalt zu Eölu ein Bestand von . . :>?9 Äi. 22 Pf.

und Einnahme Neste von............. 900 „ — „

Summa 1279 W. 22 Pf.
4. Bei der ^audarmeu-Verwaltung ein Bestano von..... 84!^92 M. 0«', Pf.

nud eiu Einuahme-Nest von ........... 9i»0 „ — „

Summa 85298 M. 00 Pf.
5. Bei der Eeutral-Verwaltuug ein Bestand von......1027!N9 Äi. 0«; Pf.

und Eiuuahmc-Neste der Umlage von.........197979 „ 80 „

also nach Eingang der einziehbaren Einnahme.Neste ein Ueberfchnßvon 1825:! >9 M. 40 Pf.
Die Bestände bei den einzelnen Spezial-Verwaltuugeu uiüfseu

zunächst außer Betracht gelassen werden, da sie wegcu des vordatirte»
Fiualabschlnsses in das neue Nechnnngsjahr zur Erledigung von rückstäu-
digeu Ausgaben übertragen werden uiüfseu.

Von dem bei der Eentralvcrwaltung verbliebenen Bestände find
zunächst abzuziehen nnd iu das Nechuungsjcchr 1877 zn übertragen

u. zur UuterstülMig des Gemeinde :c. Wegebaues von den für das
Jahr 1870 den Köuigl. Negicrnngcn zur Disposition gestellten

124029 M.
nach Abzug der bereits erfolgten Zahlungen von 82181 „

der nach Eingang der Ausführuugsatteste noch zn
zahlende uud zu reservirende Nest von . . . 41848 M.

>>. für Ehaussee-Ncubaupräunen der zur Erledigung
schwebender Zahlnngsverbiudlichkeiteu ereditirte
Ertrag von........... I59^.0M. ^2NI1?8M. ^Pf.

Es bleibt daher nur disponibel...........1624141 M. 40 Pf.



301

Sodann soll nach dem vom 21. Rhein, Provinzial-^andtage genehmigten Nachtragsetat
der Antheil an den Eapitalbeständender gemäß §, 5 des Gesetzes vom 30. April 1873 gebildeten
Fonds mit .................... 2326635 M. — Pf.
erhalten bleiben. Es ist aber nach dem Finalabschlnsse ein

Effetteubestandin Folge Anlegung von Zinsen in Effekten, vor¬
handen von ................... 2482242 M. 86 Pf.

Der Mehrbetrag von ................ _ 15560? M, 86 Pf.
kann daher dem oben angegebenen disponibelenNetrage von . . . 1624141 M. 46 Pf.
zngeschrieben werden, so daß sich nach dem Finalabschlnsse eine disponibel«:

Summe ergibt von .............. 1779749 M. 32 Pf.
Darüber, wie sich die Ueberschüssebei den einzelnen Zweigen der

Verwaltung ergebenhaben, wird Folgendes erläuternd bemerkt-
1. Die Rente zur Unterhaltung der Staatsstraßen w- beträgt . . 2050398 M. — Pf.

die hieraus nach dem Etat zn bestreitendenAusgaben für die
Organisation einer Verwaltung znr Uebernahme der Straßen¬
verwaltung sind, da letztere sich verzögerthat, in 1876 gar nicht
erwachsen. Ferner haben, wiewohl Seitens der Königlichen
Regierungen Eredite für die StaatsstraßenHerwaltung beantragt
nnd nach der diesseitigenEontrole auch eröffnet worden sind zur
Höhe von 1855080 M. 95 Pf., nur Zahlungen von Zuschüssen
au die Negicrungs-Haupttassenstattgefundenin Höhe von . . 1 183000 M. — Pf.

so daß sich ein Ueberschuß speziell hierbei ergibt von . . . 567398 M. — Pf.
2, Die Provinzial-Umlage,welche im Wesentlichen für das Bedürfniß

zur Unterhaltung der Äczirlsstraßen, der Unterstützunguud Prä¬
mien deS Gemeinde nnd Kunststraßcnbaucs zu dienen hatte, ergiebt
nach dem Finalabschlnsse eine Einnahme von 2756103 M. 80 Pfg.
uud Einnahme-Reste vou 197979 M. 80 Pf., zusammen also 2954083 M. 60 Pf.
Zufolge der Anträge der Königlichen Regierungen sind zwar Be¬
willigungenerfolgt zur Höhe von 2450092 M. 1? Pf. für die
Oezirtsstraßcnverwaltnug und 124029 M. für Unterstützungen
des Gemeinde-Wegebauesund mußten für bewilligte Prämien
reservirt bleiben 159330 M. Gezahlt sind dagegennur für die
Bezirtsstraßeuverwaltnng M. 2137000
nnd für Unterstützung des Oemeinde-Wegebaues 82181 ^ 2219181 M. — Pf.

sodaß ein Ueberschnß verblieb von .......... 734902 M. 60 Pf.
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3. Für die IirenAnstalten waren nach dem Etat:

für Siegburg
„ Vierzig .
„ Andernach
„ Orafeuberg

An Zuschüssen
vorgesehen

Es haben geleistet
werden miisscu

193158
109000
109000
150000

170294.05
44000.
41000.
77700.

una 501158 332994.05
ab 332994.05

1779749 M. 32 Pf.
44208 „ 24 „

Es sind demnach weniger an Zuschüssen geleistet 228103.35 Mark.
4, Die weiteren Uebcrschüsseergeben sich aus den geringerenZuschüssen gegen die Etats bei

der Central-Bcrwaltnug vou 120270.92 M., bei der Hebammenaustaltvon 10112.25 M,
bei der -Blindenanstalt zu Düren 30526 M., bei den Taubstummenanstalten von
49277.09 M., zusammen 216192.20 M. und der Nest bei verschiedenen kleineren
Positionen des Finalabschlusses.

Von der nach dem Finalabschlusse als disponibel bezeichneten Summe
müsseuvor Allem noch abgesetzt und reservirt werden .......
für welche zur Gleichstellung der wirklichen Äedürfuißzuschüsseder Königlichen

Regierungen in den Straßenbauverwaltuugcu nach deren Fiuab
abschlüsseu pro 1870 mit den Ausgabe» der ständischenKasse pro
1870 noch Ausgabe-Auweisuugeuergaugcu find, die währcuo der
Aufstellungdes vordatirteu Finalabschlussesder ständischen Äasse
bei demselben nicht mehr berücksichtigtworden sind.

Der ProviuziabBcrwaltungsrath beantragt, von der verbleibenden Summe von 173548t M. 08 Pf.
zunächst

1. für die Elatsperiode 1878/80 eiueu Betrag vou jährlich 200000 Mark, also für die 3
Etatsjahre 000000 Mark zu rescrvircn und zur Verminderuug der Provinzial-Umlagezu
überweisen,dergestalt, daß als Provinzial^Umlage nach dem Hauptetat nur, wie bisher
3000000 Mark zu erhebe« bleiben;

2. für die genauute Etatspcriode die allgemeine Proviuzial-Umlage auf 3000000 M.
jährlich festzustelleu;

3. vou den weiteren disponibel»Mitteln der Verwaltung in 1870 die Summe vou 1 Million
Mark zur Deckung oes weiteren Bedürfnisses bei der Irrenanstalls-Bauverwaltung, worüber
ein besonderesReferat erstattet wird, mit der Maßgabe zu bestimmenund zu überweise»,
daß diese Million Mark den einzelnenRegierungsbezirkenauf die ihnen zur ^ast fallende»
Baukosten nach den directen Steuern, welche der A»sschreib»»gder ProvinziabUmlagc
in 187? zu Gruude gelegenhaben, angerechnetwerden soll;



503

4. den Rest der dispouibclu Summe für Ausführung der Friede, der Nischen und Dach-
Verzierungen an dem Stäudehause nach dem darüber vorgelegte!!besondere»!Antrag zur
Disposition zu stelle«.

Bezrichmlug
der Einnahme. Ausgabe Bestand. Borschuß. Einnahme-

Neste.

^ Vtrwaltuuss.
55, ^ .) ^ H, ./6 ^ ^i ^ ..M ^,

1 TaubstummenAnstalten . . 99055!69 74791 80 24203 89 ,— 750
2 Bliudeu-Austalt zu Düreu . 00990 1i> 77288 ,7 — — 10292 35 1095 05

3 Hebammen - Lehr - Austalt zu
Cöln ...... 73040 8? 72061 !^> 379 ^2 — 900 —

! Laubarmcn-Bcrwaltung . . 473525 42 389132 70 84392 !',<> — 900 —

5 ProuiuzialstäudischeEcnlral-
Verwaltuug .....

Provinzial-Foudö .... 0830311 20 5208971 .'., 1027339 l,!', — 197979 80

Der PrsvinMl'Derwllltnnysrlltli:

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtagö-Marschall.

Unlaae »«.

Düffeldorf, deu 3. April 1877.

Nach der beiliegeudenNachwcisungist für die Provinzial-Irren-Anslall zu Merzig uach
dem für das Jahr 1877 ueu aufgestelltenEtat ein Mehrbedarf von .... 11,800 Mart

desgleichen für die Irreu-Austalt zu Audernach ein solcher von .... 3,800 „
nud^ für die Irreu-Austalt zu Grafcuberg vou ......... 10,500 „

zusammen . . 20,100 Mart
erforderlich.

Dagegen ermäßigt sich der Zuschuß für die Irren-Anstalt zu Siegburg
pro 187? um ..................... 47,858 Mart.

Es wird beantragt:
„Der Provinzial-«andtag wolle genehmigen, daß die voraufgeführteuMchrbedürf-

nisse bei den Irreu-Austaltcn zn Merzig, Andernachuud Grafenbcrg von 20,100 Mark
aus deu Ersparnissen von 47,858 Mart bei der Irren-Anstalt zu Sicgburg gedeckt werden."
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Fern« ftelll sich der Zuschuß für die Vliuoen-Austalt zu Dürm nach dem neueu Etat
pro 187? gegen deu allen Etat höher um ............10,204 Marl

desgleichen für die Taubstummeu-Auslalten um.........25,645 „
außerdem ist für letztere eiu einmaliger Zuschuß pro 1877 vorgesehen dem . 2,000 „

Es ergibt sich also znsamnieu pro 1«?? ein Mehrbedarf von . . 37,909 Mart.
Dagegen fällt der im alten Etat für den Umbau :e. der Blinden-

Anstalt zu Düreu vorgesehene außerordentliche Bedarf von.......97,300 „
welcher der Einnahme gegenüber gestellt ist, fort.

Es wird daher der Autrag gestellt:
„Der Provinzial-Vandtag wolle genehmigen, daß der vorgedachle Mehrbedarf für

die Vlinden-Anstall zu Dnren und die Tanbstmnmen>Austalten von zusammen 37,909 Mark
aus deu pro 187? iu Wegfall lommenden 97,300 Mart gedecktwerden darf,"

Der PromnMl-Verwaltnngsrttili.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Vandtags-Marschall.

Nachllicisuug
der nach den neuen, für das Jahr 187? aufgestellten Etats gegen die pro 1870 bewilligten

Credite mehr bezw, weniger erforderlichen Zuschüsse.

O e z e i ch li u » g
der

Merw lt l t u n g.

Mithin pro 1877

mehr. weniger.

Provinzial-Irren-Anstalt zn Ziegbnrg
DeSgl, zn Merzig.......
Desgl. zn Andernach......
Desgl, zn Orafeuberg......
Blinden-A» statt zn Düre» ...
Außerordentlicher Zuschuß . . . .
Tanbstnmmcn-Anstalten .....
Außerdem einmaliger Znschi>ß pro 1877:

!l)Zur VeschaffuugvonMobilien 1500M.
d) Kosten des Umzugs vou Mörö

nach Neuwied .... 500 ,,

193158
109000
109000
150000
49580
97300
045 15

145300
120800
112800
lli0500
59850

90190

snmma 2000 M. 2000

47858
Il800 —^
3800 — _

10500 — —
10204 — —
— — 97300

25045

2000 ^
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BcdilMMlt
Anlage 57.

siir die Aufnahme von Geisteskranken
in die NKeiniscken Provinzial Irren Anstalten

Die Nheiuischeu Proviu^ial-Irnm Anstalten sind »oesentlichHeilanstalten, es werden jedoch
nach Maßgabe des vorhandenenNauuies auch Geisteskrankezum Zwecke bloßer Pflege darin auf-
geuouuueu.Vehufs Vermeidungeiner UeberfüllungbetreffenderAnstalten mit Pfleglingen wodurch
ihre Prinzipale Äestimuiung als Heilanstalten beeinträchtigtwürde, bleibt die temporaire Sistirung
der weiteren Ausnahme von Pfleglingen in dieselben resp, die Wicdereutlassnngder bereits auf¬
genommenenPfleglinge vorbehalten.

«ranke, welche an Epilepsie, Krebsgeschwüreu, höheren Graden von Syphilis leiden von
Kindheit an schwach- und Blödsinnige tonnen Seitens der Änstalts-Direetorenvon der Ausnahme
ausqeschlosseu werden,

8. 2.
_______ Die Pflege der Geisteskranken erfolgt in 3 Klassen, nämlich:

^z
Z

II

II
Nor¬
mal-
llasfe.

Pensionssatzper Tag für Kranke:

ans der > aus anderen

Mheinpruuinz.! Provinzen,

ans fremde»
Staaten.

Hierfür
wird gewährt.

? ^ 50 H! « .>H, 50 ^ 9 ./^.

,^, 50 ^

Eine gut möblirlc
Wohnuug znr alleiui-
gen Aenntzuiig des
Kranken, ein eigener
Wärter nn» der erste!
Tisch,

O cine r I n u y c n.

I.IIl 50 <5

Eine anständig möb-^
lirte Wohnuug, welche
mit 2-:', anderen
Kraulen derselbenPeu»
sionsklassc zu theilen ist,!
ein Wärter auf:!—4
Kranke dieser Klasse
und der zweite Tisch

3 ,./<< 5.0 ,z„ Hie Kranken diefer
Klasse wuhneu in grö¬
ßerer Anzahl zufam-
men, erhalten den drit-
ten Tisch nnd werden
seitens der Anstalt
gekleidet.

l, Aerztliche Behandlung, Arznei, Bäder,
Wäsche Nciuiguug, Thcil>iah»,ean den Nn°
stalts'Vergnügungen, Äeschäftignng und
Unterricht sind im Pcusious^Satze ciube
griffen. Für sonstige Bedürfnisse z. N,
Spazierfahrten, Wein :c, sowie zur Unter»
Haltung der Kleiduugsstücteist bei Ärauteu
der Klaffe ! nnd II der Änstaltskasseeine
Snmmc als Priuattassc zn übergeben,
worüber alljährlich, ans Erfordern aber auch
öfter, Rechnung gelegt wird,

2, Für die Haltung eines eigenen Wärters
bei einem Kraute,! der Klasse II ist neben dem
Pensions-Satzc 89U./6 jährlich zn zahlen,

3, Die etwa nothwendige oder gcwünfchle
Anstellung noch eines zweiten eigenen
Wärters tostet 600 ^i jährlich,

4. Wird für einen Krauten der ,ulassc I!
die Theilnahme am ersten Tische gewünscht,
so ist hierfür ein jährlicher Mehrbetrag uon
225 ^ zu entrichten,

5. Das Tragen der eigenen Kleider kann
den Äranteu der Klaffe III nur ausnahms
weise uud gegen die Verpflichtungder Äuge
hbrigcn,dieVelleidnuguoltstäudig au« eigene«
Wltclu zu bestrcileu, gestattet werden.
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Für Pfleglinge (d. h. nicht zum Kur-Versuche, sundern zur bloßen Anfbewahruug ange-
nonunene) Geisteskranke der Masse III beträgt der Peusiousfatz pro Tag I Mark IN Pfg. —
Die Kranken werben als der Rheinvroviuz, resp, den anderen Provinzen des Preußischen Staates
augehörig betrachtet, weuu sie darin ihren Wohnsitz haben.

In streitigen Fälleu ist die Frage des Wohnsitzes durch den Laudes-Dircttor zu entscheiden.

8- 3.

Die Bewilligung von ganzen oder theilweiseu Freistelleu erfolgt nur für Klasse l>! behufs
Anstellung von Kurversucheu nach Maßgabe der gäusiicheu oder theilweiseu LeistungSuufähigteit der
Geisteskranken, resp, ihrer alimcntatiouSpflichtigen Angehörigen nud findet lediglich statt:

k. zu Guusteu solcher Geistestrauten, welche ihren Unterstützungswohusitz iu eiucr
Gemeinde oer Rheinprovinz haben oder zu Lasten des Rheinische« Landarmeuvcr«
bandes sind,

2. für die anderen Provinzen des Preußischen Staates resp, dem Auslande «»gehörigen
Krauten, im Falle sie von Rheinischen Gemeinden in vorläufige Fürsorge zu nehmen
sind, soweit nicht ein Erstattnugs-Auspruch bezüglich der Pflege uud sonstigen Kosten
geltend gemacht werden kann.

Für Pfleglinge können ganze oder theilweife Freistellen nicht bewilligt werden. Ebenso¬
wenig für noch im Dienste befindliche Militcürö.

In den Fälleu des ß. 3 Pos. 2 ist die betreffende Gemeinde verpflichtet, das Interesse
der Provinz in jeder geeigneten Weise und eventuell durch Klage Erhebuug wahrzuuehiueu, um die
schuldige Erstattung der Pflege- :c, Kosten, refp. die thuulichst schleimige Uebernahme des kranken
in eigene Pflege Seitens des Pflichtigen nichtrheinifchen Armcn-Veibandes oder die Uebernahme des
Irren durch seine» ausländischen Heimathsstaat herbeizuführen, widrigenfalls die gewährte Freistelle
Seitens der provinzialständischeu Verwaltung entzogen werden kann.

Die eingegangenen Pflege- :e, kosten find ohne jeden Abzng au die betreffende Irreuan-
stalts-Kasfc abzuliefern.

8- 5.

Die Aufucchinc von Geisteskranken iu eiue Nheiuische Provinzial-Irreu-Anstalt sowohl zum
Kur-Versuche, als zur Pflege ist bei der Anstalts-Direktion zu beautrageu.

Wenn ein dem Civilstande angehöriger Kranker iu die Normaltlasse aufgenommen werden
sott, so muß oer Aufuahme-Autrag Seitens der Ortöbchörbe unter Zusendung folgender Schrift¬
stücke gestellt werden:

1. eines beantworteten ärztlichen Fragebogens,
2. genauer Persoual-Nachrichten mit Angaben über Geburtsort uud GeburtsTag, Con-

fessiou, Domizil, Stand und Gewerbe des Kranken, Ramen des Ehegatte«, Namen,
Stand uud Wohnort der Eltern;

3. eines Reverses, durch welcheu die betreffeude Gemeinde sich verpflichtet, den Kranken
binnen 3 Wochen nach deöfallfigem Ersuchen der AnstaltS Direktion wieder abzuholeu,
oder, falls nach erfolgter Aufforderung iu dieser Frist die Alcholuug »icht geschehen,
sich die Zuführung des Krauten auf Gemeindetosten gefallen zu lassen.
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4. eines Garantie^Schri..rs für dir auflaufenden Pflegekosten, soweit nicht den. Krauten
<ne,stelle be.vill.gt w.rd, resp, die Pflegetosten nicht ans den eigenen Mitteln des
Kranken, von seinen Angehörigen oder sonstigen Pflichtigen gezahlt werden

Handelt es sich um Aufnahme einer Militcurperson von: Feldwebel abwärts in die Nor^
malklasse, so ist der Anfnahme Antrag von der betreffeuden Militairbehörde nnter Einreichnug der

vore^chnten SchriftMe zu stellen, jedoch mit der Maßgabe, daß die Militärbehörde^
du O nnitte f..r d.e W.e er-abholung des Krauten uud für die Zahlnng der Pflegekosten bis zur
Entlassnng resp. W.ederabholnng de,se.ben ausdrücklich auch für deu Fall zn übernehmen hat, daß
der Kranke ,nzw,,cheu aus dem Militairstande entlassen werde. / ' "

8, 7.

Für Kranke welche in Klasse I und II aufgenommen werden sollen, sind die Äufuahn.e-
Antrage Seitens der Anhöngen schriftlich uuter Aeifügnng folgender Schriftstücke an die A st -Direktion zu richten: "

1. eines beantworteten ärztlichen Fragebogens;

2. genauer Persoual-Nachrichteu mit Angaben über Geburts-Ort nnd GeburtsTaa
Eousessiou Do.uizil, Staub uud Gewerbe des Krauleu, Nameu des Ebegat.en, Nan.e..
Stand und Wohnort der Eltern;

3. eines Attestes Seitens der zuständigen Gerichts- oder Orts-Polizeibehöroe das« die
Unterbringung des Kranken in eine IrrewAnstalt ihrer Seits genehmigt werde

4. eines »christliche., Reverses, wodurch der die Aufnahme Beantragende'sich verpflichtet
die Wegekosten vierteljährlich und zwar jedesmal 14 Tage vor dem Anfange eines
KalrndrrHuartals vorauszubezahlen und den Kranken binnen 3 Wochen nach bestall
sigem Ersnchen der Anstalts-Direltion wieder abznho.en, resp, falls nach erfolgter
Au ordernug binnen dieser Frist die Abholnng nicht geschehen, sich die toste, fäliae
Zuführung des Kraukeu gefalleu zu lasse,,. ' ' > ^ 'o,ienMi,ge

8- 8.

Die Anträge auf Bewilligung ganzer oder thcilweiser Freistellen in Klasse III si„d uube
schadet des vorstehend angegebenen Anfuahme-Verfahreus Seitens des zustäudiaeu Vüraer.neiswr
oder Vandraths-An.tes au deu ßaudes-Direktor der Rheinprovinz zn richten

Den, Antrage ans Freistelle ist ein ausgefüllter Fragebogeu über die Personal Familie»'
Ver.»öge.is-, Erwerbs- uud Steuer-Verhältnisse des Geisteskranken uud der zu seiner Unterhaltn a
gesetzlich verpflichteten Personen nebst Angabe, ob nnd wo der Kranke Uuterstützuuqs-Wobusil
besitzt, beizufügen, - > / , y

Auf die Verhältuisse der Gemeiude, aus welcher die Einliefen»«, stattfindet kommt es in
teiuer Weise au.

8- 9.

Dir Zuführung eines Kranken in eine Proviuzial-Irrcu-Austalt darf immer erst erfolaeu
nachdem dir Anstaltö-Direktion sich vorgängig zur Annahme bereit erklärt hat

Da die Genrsnugsfäbigtrit rrfahruugsmäßig mit jeden, fernere» Monate der Kranlheits
dauer abnimmt, so ist die möglichste Aeschlennignng der Aufuabme Anträge resp, der Uebmübnmi
der Krauten in die Heilanstalt dringend zu empfehlen.

64»
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Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den Antrag, wegen Bewilligung einer ganzen
oder thcilweisen Freistelle entschieden ist, da diese Entscheidung grundsätzlich erst nach der Aufnahme
erfolgt und auf milder Praxis beruht.

Die Anstalts-Direction bleibt nur 14 Tage an eiue ertheilte Aufnahmc-Zusicheruug
gebunden. Verzögert sich die Zuführung über 14 Tage nach der ertheilten Anfnahme-Zusicherung,
so ist die Direktion von den Gründen dieser Verzögerung in Kenntniß zu setzen und weitere Ent¬
schließung derselben abzuwarten.

8. 10.
Nachdemdie Anstalts-Direktionsich zur Aufnahme eines Krankn bereit erklärt hat, ist

derselbe nngesäumt,jedoch nur in den dringendstenFällen an Sonn- und Festtagen und nicht nach
10 Uhr Abends, sowie mit möglichster Schonung, jedoch lieber mit Anwendung von Zwang, als
von Täuschungund List, der Anstalt zuzuführen.

Die etwa zum Transporte verwandten Polizeibiener haben nach Erlaß des Herrn Ober-
Präsidenten vom 28. October 1868 Eivilileider anzulegen.

Die Begleitung des einer Anstalt zuzuführende!! Krauten durch einen Angehörigen,welcher
mit feiner Vergangenheitund den näheren Umständen der Erkrankung genau bekannt und folglich
im Stande ist, den Anstalts-Aerzten die etwa noch erforderliche Auskunft zu geben, ist erwünscht.

§. 11-
Die Kranken der beiden höheren Verpflegnngstlasfenhaben mindestensfolgende Kleiduugs

stücke mitzubringen:
Männer: 12 Hemden, 12 Schnupftücher, 0 Halsbinden, 12 Paar Strümpfe, 2 vollstän¬

dige Anzüge,4 Paar Unterhosen,4 Unterjacken.
Frauen: 12 Hemden, 12 Schnupftücher,6 Nachthauben, 4 Halstücher, 12 Paar Strümpfe,

4 vollständige Anzüge.
AußerdemMänner und Frauen die nöthigen Kopf- und Fußbckleiduugs-resp. Toiletten-

Gegenstände. Die Ergänzung dieser Ausstattung liegt den Angehörigen ob, jedoch behält sich die
Anstalt das Recht vor, bei unvollständigeroder versäumter Lieferung der betreffendenGegenstände
letztere auf Kosten der Angehörigenselbst anzuschaffen.

Kleidungsstücke und Effecten, welche 6 Monate nach dem Austritte oder dem Tode eines
Pensionairs von den Angehörigennicht abgeholt sind, werden Eigenthum der Anstalt.

Die Normalkraukenmüssen in so vollständigerBekleidungden Anstalten zugeführt werden,
daß sie dariu auch zur Wiuterzeit wieder entlassenwerden tonnen.

8- 12.
Die Zahlung der Pensions-Aeträge hat per Kalender-Quartal präuumerando zu erfolgen.
Tritt ein Kranker im Lanfc eines Kalender-Qnartals ein, fo mnß zunächst der Pensions-

Betrag für den Rest des Quartals präuumerando gezahlt werden.
Scheidet eiu Kranker vor Ablauf eiues Kalender-Quartals aus, so werden die voraus¬

gezahltenVerpflegungölostenvon dem ans das Ausscheiden folgenden Tage ab zurückgezahlt.

8 13.
Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentliche Behörden des Inlandes einer Provin

zial-Irren-Anstalt überwiesenwerben, ist die Anstalts-Direktion berechtigt, die Bestellung geeigneter
Sicherheit für die Zahlung der Pensions-Beträge und sonstigen Kosten zu verlangen.
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8. 14.

Im Falle des Ablebens eines Kraulen der Normalklasse in der Anstalt sind die Beerdi¬
gungskosten von der Gemeinde, welche den Garantie-Schein für die Pflegekosten ausgestellt hat,
(olr. 8. 6) — und zwar auch im Falle einer gewährten Freistelle — der Anstaltskasse ihrem
vollen Betrage nach zu erstatten, soweit nicht diese Kosten von dem alimentationspflichtigeu Ange¬
hörigen gezahlt werden.

Desgleichen übernimmt Derjenige, auf dessen Antrag ein Kranker in Klasse I ober II
aufgenommen wird (olr. 8> ?) die Verpflichtung, auch eventuell die Beerdigungskosten zu tragen.

8- 15.

Briefe, Gelder und Effecten für in einer Provinzial-Irrcn-Anstalt befindliche Geisteskranke
dürfen nicht dirett in die Hände der Kranken gebracht werden, vielmehr sind dieselben der Anstalts-
Direttion zuzusenden.

Alle die Aufnahme und die Pflege von Geisteskranken betreffenden Postsendungen au die
Rheinischen Provinzial-Irreu-Anstalten sind von dem Absender zu frantirm.

8- 16.

Besuche bei den in eine Provinzial-Irren-Anstalt aufgenommenen Kranken dürfen nur mit
Genehmigung der Anstalts-Direttion stattfinden.

Es wird ersucht, Krankenbesuche uicht au Sonn- und Festtagen zu unternehmen und
womöglich vorher die Erlaubniß der Anstalts-Dircktion zu dem beabsichtigten Besuche schriftlich
einzuholen.

8- 1?.

Die Abholung von Kranken aus den Proviuzial-IrrenAustalten hat uicht au Sonn- und
Festtagen zu erfolgen.

Referat,
betreffend Uebernahme der Gemeinde- uud Forstchaussee von Langerwehe über Schevenhütte

nach Hüntgcn, resp. Kleinhau auf Provinzial-Fonds.

Auf den derzeit von den Gemeinden Langerwehe, Nothbcrg und Gressenich eingebrachten
Antrag auf Uebernahme der Straße von Langerwehe nach Kleinhau auf Aezirksstraßenfonds
beschloß der 23. Provinzial-Landtag in seiner vierten Sitzung, mit Rücksicht auf den Umstand, daß
mit der Königl. Regierung in Aachen wegen Uebernahme dieser Straßen noch Verhandlungeu schweben
und es zudem nicht angänglich erscheint, einzelne zerstückelt gelegene Stratzenstrecken zur Uebernahme
auf den Bezirtsstraßenfouds zu übernehmen, über den Antrag zur Tagesordnung überzugehen.

Die angezogenen Verhandlungen scheiterten an dem Umstände, daß der Königl. Forstfiskus
welcher an der 15,856 Meter langen Straße mit einer Länge von überhaupt 9980,8 Meter in
3 Abschnitten participirt, keine Staatssteuern und also auch keine Zuschläge für den früheren
Bezirtsstraßenfouds zahlte, und es mithin eine außergewöhnliche Begünstigung des Forstfiskus den
Gemeinden gegenüber gewesen sein würde, die Forststrecken dieser Straße ohne Weiteres auf den
Bezirksstraßenfonds zu übernehmen.
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In der Erwägung, daß es höchst unbillig gewesen wäre, wegen dieses der Uebernahme
der forslsiökalischeuStrecken entgegenstehenden Hindernisses die Uebernahme der Straße überhaupt
nicht weiter zu verfolgen und den Gemeindini die ^ast der Unterhaltung ihrer Strecken noch weiter
;n belassen, stellte die Königl. Regierung zu Aachen bei dem Herrn Finanz-Minister unterm 22.
Juni v. I. den Antrag, daß er seine Zustimmnng m eiuem zwischeu der Kgl. Forstvcrwaltuug
und der Rheinischen Provinzial-Verwaltnng zu treffenden Abkommen geben möge, dahin gehend,
daß die Provin;ial Verwaltuug die ganze 15856 Meter lange Straße übernehme und die Königl.
Forstverwallung, so lange für diese die Befreiung von den Provinzial-Abgaben bestehe, ein jährliches
Aversum für die Unterhaltung der 9980,8 Meter langen Forststrccken zahle.

Der Herr Minister hat mittelst Nescripts vom l3. Juli u. I. au die Königl. Regierung
zu Aachen dem Antrage Statt gegeben und sich bereit erklärt, im Falle die Langerwehc Kleinhancr
Forst- und Prämienstraße auf den Provinzial-Fonds übernommen wird, auf die Daner der bestehen-
den Befreiung des Forstfistus von den für Proviuzialzwccke ;u erhebenden Beiträgen an den
Proviuzial-FoudS eine Iahresreute zu zahlen, welche dem jährlichen Kostenaufwande der Forstver-
waltung für die Unterhaltung der 99«0,8 Meter laugen fislalischen Straßenstreckeu glcichtomnit.
Bei Ermittelung der ;n leistende,! Iahresreute müsse indessen nach der Ansicht des Herrn Ministers
die Einnahme ans den Barrieregelderu von den Unterhaltungskosten in Abzug gebracht werden, da
für die Forstverwaltnng, so lange sie die Unterhaltung der Straße bewirkt, leine Veranlassung
vorliege, auf den Äemg der Barrieregelder zn verzichten. Es betrage die jährliche Unterhaltung
der fiskalischen Straßeutheile . . '............4500 M. — Pf.
die dem Forstfiskus gebührenden Barrieregcldcr in 1872/75 nach Verhältniß 1121 „ 11 „

so daß sich der fiskalische Aufwand für die Uuterbaltnng der Straße auf 3378 M. 59 Pf.
stelle. Hiernach wurde eine Iahresreute von 3300 M, seitens des Herrn Ministers genehmigt.

Auf diese Erklärung hin hat die Königl. Regiernng ;n Aachen die Uebernahme der in
Rede stehenden Straße auf Provinzial-Fonds neuerdings in Antrag gebracht.

Ueber die Verhältnisse der Straße ist Folgendes zu bemerken:
Die Straße ist im Jahre 1853 vollendet worden. Dieselbe durchschneidet das Gebiet

von l verschiedenen Gemeinden und des Königl. Forstfistus; die ^.äuge der einzelnen Straßen¬
streckeu beträgt:

im Gebiete der Gemeinde ^angerwehe....... 1451 Meter
im Gebiete der Gemeinde Rothbcrg.......360,5 „
im Gebiete des Königl. Forstfistus ....... 1496,5 „
im Gebiete der Gemeinde Rothberg.......619,» „
im Gebiete des Königl. Forstfistus ....... 1733,»
im Gebiete der Gemeinde Grcsseuich....... 2889,? „
im Gebiete des Köuigl. Forstfistus ....... 6751,u „
im Gebiete der Gemeinde Kleiuhau .......552,« „

zusammen .... 15,856 Meter.
Die Straße verbindet die Eisenbahn von Eöln nach Aachen, von der Station Vangerwchc

abgehend, sowie die Düren-EschweilerAtticustraße mit der Düren-Montjoi'er vormaligen Bezirks-
straße und ist somit ein für den Verkehr wichtiges Glied in dem Straßennetz des Aachener
Bezirks. Das von ihr durchschuitteue Gebiet gehört zu den vertchrreichsten des Regierungsbezirks
und ist start bevölkert.
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Ob die Straße bezirlsstraßenmäßig ausgebaut und unterhalten ist, darüber fehlt bis jetzt
der Nachweis.

Nach einer von der Köuigl. Regierung zu Aach. . aufgestellten Nachwcisuug der für die
Forstslraßeustreckeu iu den Jahren 1872/75 erwachsenen AuSgalx» und Einnahmen betrugen nach
dem Durchschnitt dieser 4 Jahre:

«) die Ausgaben für die Unterhaltung ...... M1>i m> __ mc
!') die Einnahmen an Aarriercgeld, Verkauf von Gras, Schlick :c. . 1121 41

Für die Folge werden nach dem Überschlag des techuischeu Mitgliedes des "Aachener
Regierung^Collegiums die für die Forststrccken erforderlichen Unterhaltungskosten pro Jahr rund
45N0 Mark betragen. Den höheren Betrag au Unterhaltungskosten für die Jahre 1872/75 er¬
klärte das technische Mitglied der Regierung in Aachen mündlich bei Besprechung der Sache in
dem Slraßenübernahmetermiue dahin, daß in diesem Zeiträume außerordentliche UuterhaltuugS.
bezw. Justaudsetzungsarbeiten vorgenommen worden seien, die sich nicht wiederholten.

Die angegebenen Zahlen von 45U0 Mark für jährliche Unterhaltung und 1121 Mark
41 Pf. Eiunahmen an Barrieregeld :c. sind von Seite» des Herrn Ministers bei Berechnung der
dem Proviuzialfouds im Falle der Uebernahme der Straße für die Unterhaltung der forstfistalischen
Straßenstreckeu zu gewährenden Iahresreute zu Grunde gelegt worden und zwar ist der nach Abzug
der Einnahmen von l l21 Mark 41 Pf. von der jährlichen Unterhaltuugssumme -ui 4500 Mark
verbleibende Betrag von 3378 Mark 59 Pf. als der wirkliche jährliche Kostenaufwaud des Forst-
fiskns auf die Uuterhaltuug der Straße angenommen und hiernach die zu zahlende Iahrcsrente
auf rund 3300 Mark fixirt.

Dieser Betrag von 3300 Mark entspricht nicht den Aufwendungen, welche die Provinz
eveut, auf die Uuterhaltuug der je.^gen forstfistalischeu Strecke» machen müßte. Nach der
Schätzung des provinzialstäudischen Baubcamteu würde die ordnungsmäßige Unterhaltung der
fiskalische,, Straßeustrecken die Summe vou 5000 M. jährlich erfordern. Dieser Ausgabe würde
eine dieselbe verriugerude Eimmhme nicht gegenüberstehen, da auf Proviuzialstraßeu Barrieregeld
nicht mehr erhoben wird, und andererseits die Erträge aus den GraSuutzuugen nicht zur Uuter-
haltuug der Straßen, sondern zu besonderen Verwendungen bestimmt sind.

Auf Gruud dieser Darleguugeu stellt der Provinzial-Verwaltungsrath, iudem er die Ueber-

nähme der Straße von ^augerwche nach Kleiuhau auf Provinzial-FondS als im Juleresse des
öffentlichen Verkehrs liegend auerlemtt, den gehorsamen Antrag:

Hoher Landtag wolle die Uebernahme der genannten Straße als Proviuzial-
straße unter der Bedingung beschließen, daß

1. dieselbe sich bei der Besichtigung nach den Anforderungen des Straßen-Regulativs
vom 17. Januar 1870 ausgebaut uud unterhalten ergibt, uuo

2. die vom Forstfislus auf so lauge, als derselbe von der Proviuzial-Abgabe frei
gelassen ist, der Provinz zu zahlende Iahrcöreute vom Herrn Fiuauzminister auf
5000 Mark erhöht wird.

Der provinMl-Verwllltungsratli.
Wilhelm Fürst zu Wied,

^andtags-Marschall.
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Anlag« 89.

Antrag
des MroVmzial-Hlerwllttungsrattjs an den Urovinzial-^andtag,

Seine Majestät der Kaiser und König wird bei Gelegenheitder Manöver unsere Provinz
mit Seinem AllerhöchstenBesuche beehren und während einiger Tage Seine Residenz in der
Stadt Düsseldorfaufschlagen.

Der Provinzial-Verwallnugsratherlaubt sich Angesichts dieses zu erwartendenhocherfrencndeu
Ereignissesdem hohen Provinzial^andtage folgende Anträge zu stellen:

Der hohe Provinzial-^andtag wolle beschließen:
1. Daß Seiner Majestät unserm AllergnädigstmKaiser und Könige au einem der Tage

Seiner Anwesenheit in Düsseldorfein Fest uon Seiten der Stände der Rheinprovinz
angebotenwerde;

2. daß der hohe ProuiuzialLandtag ein Festcomito von 15 Mitgliedern wählen möchte,
welches uuter dem Vorsitze des Landtags-Marschalls für die Vorbereitung und Aus¬
führung dieses Festes Sorge zu tragen hat;

3. daß der hohe Provinzial^andlag zur Bestreitung der. Kosten dieses Festes einen Credit
von 100,000 Marl zur Verfügung stellen möchte, welcher aus den Zinsüberschüsseu
der Provinzial-Hülfscassezu entnehmenwäre.

Der Provmzilll Verwllltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

«andtagsMarschall.

Anlage «».

Düsseldorf, den 2. April M?.

Nach der Einführung des Vandes-Direktorshabe ich, wie Euercr Durchlanchl bekannt, cnl-
sprechend dem mündlichausgesprochenen Wunsche des Proviuzial-Verwaltungsraths an den Geschäfte»
des Kandes-Direltors uuter Wahrung meiner Rechte aus meiner Anstellung, vorläufig Theil
genommeu,um die Geschäfte nicht ins Stocken gerathen zu lassen, da der ProvinziabVerwaltnngs-
rath den Nachtrag zum Organisations-Regulativ und die abgeänderte Geschäfts-Instruction
für den Provinzia l-V erwalt ungs rath, sowie die Dienst-Instruetion für den Landes-
Direktor und die ihm zugeordneten andere» oberen Beamten als die alleinige Basis, auf welchen
die Geschäfte geführt werden tonnten nud mich als den in der letzterwähntenDienst-Instruktion
erwähnten ersten Oberbeamten betrachtete.

Bei dem bevorstehenden Zusammentritt des Proviuzial-Lanbtageö, welchem äußerem Ver¬
nehmen zufolge verschiedene Aenderungen der Geschäfts-Instruttion für deu Verwaltungsrath und
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der Dienst Instrnttion für den LandesHirettor und die ihm zugeordnete!! oberen Beamten ohnedies
ans anderem Anlaß vorgeschlagen werden sollen, beehre ich mich, Euere Durchlancht ganz gehorsamst
zu bitten, dem Provinzial-Verwaltungsrathe nud mit den Vorschlägendesselben zu den erwähnten
Aenderungen der Geschäfts-Instrnction auch dem Provinzial-Laudtagemeine nachstehendenDar
legungen und Anträge zur Wahrung meiner Rechte vorlegen und hochgcncigtest durch Euerer
Durchlaucht hohen Einfluß unterstützen zu wolleu.

Durch Bestallung des Landtags-Marschalls Frei Herrn vou Freutz ^
vom 27. Iuui 1874 bin ich auf Grund des Z. 11 der damals geltenden ' ^
Geschäftsordnung für den Prov inzial-Verwaltungrath, wonach dem Lmwtags-
Marschalle zur Erledigung der Obliegenheiten und Geschäfte ein besoldeterBeamter zugeordnet
werben sollte, zum Ersten Olierlicamten der ProvinzialständischenVerwaltung der Nheiuprovinz
und Ersten Beamten der Ccntrallichördc definitiv ans Lebenszeit mit Pensiousberechtigungrrnauut
worden. Diefe Erncuuuug wurde unterm 30. Inni 1874 durch die Rheinische,!Amtsblätter
pnblicirt und durch Allerhöchste Eabiucts-Ordre vom 4. November 1874 ist sodauu dem, dem
Laudtags-Marschalle der Rheinprovinz beigeordneten oberen Beamten
der Titel „Prov inzial rath" beigelegt worden.

Der Landtags-Marschall, ein Mitglied des ersten oder zweiten Standes des Proviuzial-
Landtages, wird für die Dauer eiues Landtages bis zur Eröffnung des folgendenLandtages vom
Könige ernannt. Nach den Gesetzen vom 27. März 1824 (G.-S. S. 101) und 2l. Iuui 1846
(G.S. S. 238) bestehen seine Funktionen in der Leitung der ständischen Verhandlungen und in
der Sorge für die ständischen Schriften. Das Regulativ über die Organisation der
Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischen
Anstalten vom 27, September 1871 übertrug ihm dazu den Vorsitz in dem neugebildetcn
Provinzial-Verwaltnngsrath; — die Vertretung der ständischeu Verwaltung nach Außen und vor
Gericht, sowie iu Correspondenzen;— die Kontrolle der ganzen Verwaltung und aller
ständischen Beamten; — die Ausfertigung von deren Bestallungen nnd ihre Vereidigung
und Einführung.

Die auf Grund des Regulativs erlassene vom Provinzial-Landtagc bestätigte Geschäfts¬
ordnung für den Provinzial-Verwaltnngsrath von, 20. September 1872 wies ihm weiter zu die
Ausführung der vom Provinzial-Verwaltuugsrathe gefaßten Beschlüsse,sowie die Erledigung und
Entscheidung aller anderen Angelegenheiten,die nicht dem Provinzial-Verwaltungsrathe ausdrücklich
vorbehalten waren und in dringlichenAngelegenheiten diese Entscheidung überhaupt.

Gleichzeitig wurde in §.11 daselbst bestimmt:
,Zur Erledigung der Obliegenheiten und Geschäfte des Landtags-

„Marschalls wird ihm ein besoldeter Beamter zugeordnet. Der Landtags-
„Marschall resp, sein Stellvertreter ist befugt, diefen Beamten zu bevoll¬
mächtigen, Correspoudenzen und Schriftstücke „im Auftrage" zu unterzeichnen."

Derselbe kann zu den Sitzungen des Provinzial-Verwaltungsraths,
„jedoch ohne Stimmrecht, zugezogen nnd mit der Verwaltung einzelner
„Zweige der SpezialVerwaltung ständig beauftragt werden."

Als solcher Beamte bin ich vom Provinzial-Verwaltnngsrath auf Lebenszeit gewählt und
vom Provinzial-Landtage, welcher sich das Recht der Anstellung auf Lebenszeit gleichzeitig wahrte,
bestätigt worden.

65
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Ans dem Protokolle des Provinzial°Verwaltnnqsrathcs von, 2l. April 1874 hebe ich
»och hervor;

-,. De» Antrag des Marschalls:
„Der ProvinzialVerwaltungSrath wolle die definitive Anstellung des Negiernngs Assessors

Forster als Erster Ob erbe an, ter der provinzi al ständisch en Verwaltung (8- <l
der Geschäftsordnung) in die im Finauzetat vorgesehene deöfallsige Stelle beschließen,"

!., Den Beschluß:
„Nach reiflicher Gerathung nnd in Eüoägung, daß die seitherige zweijährige Thätigkeit

des Regiernngs Assessors Forster in der provinzialständischen Verwaltung nach allen Nichtnngen hin,
wie bei dein VorsitzendenVandtagö-Marschalle, so anch bei sännntlichen Mitgliedern des Provinzial-
Berwaltungsraths die Ueberzeugung begründet habe, daß M Austritt des Regicruugs-Asscssors
Forster ans seinem jetzigen Verhältnisse für die ständische Verwaltung in der That ciu großer
Verlust sein würde, beschließt der P rov i u z i al°B erw altungs rath einstimmig, die
lebenslängliche Anstellung des Negicruugs-Assessors Forster in sciuer jetzigen
Stellung als Erster Obcrbeamter der proviuzialstäudischcu Verwaltung «,"

Im Gegensatze zu der Orgauisation in Hannover, wonach die laufende Verwaltung von
orei besoldeten Oberbeamten als Vandcö-Direttorium besorgt wird, — im Gegensatze zu der
Orgauisatio» iu Schlesien, wonach zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgeschäfte ein 8audeS-
hauptmann als erster ständischer Beamter angestellt wurde, im Gegensatz ferner zu dem
Vorschlage der Staalsrrgieruug und im Gegensatze zu eiuem späteren Vorschlage des Provinziell
VerwaltuugSralhS ans Anstellung eines LandcS^Direttors, nm welche Stelle ich auch caudidirt
hatte, verbliebe» also iu der Nhcinprovinz alle lanfeudeu Verwaltnngsgeschäfte durch wiederholte
Beschlußfassung des Provmzial'^aiidtages und deren Genehmigung bei dem Vandtags-Marschalle,
und ich war durch Bestallung in Folge vorausgegangener Wahl der Erste ständische Beamte,
Beigeordnete des Landta gs°Marsch alls, der Prov inzi alrath.

Dies ist in Kürze die Grundlage meiner Anstellung in der Verwaltung.
Neuerdings hat der Provinzial-Landtag auf die wiederholte Initiative des Verwaltung^

rctths eine Aenderung in dieser Organisation herbeigeführt. Der von ihm erwirkte Allerhöchste
Erlaß vom 1. November 1875 hat die Bestimmung des Organisations-Ncgulativs vom 27. Sep¬
tember 1871 aufgehoben, wonach der Marschall die ständische Verwaltung nach Außen nnd vor
Gericht vertrat. Behufs dieser Vertretung und zur Besorguug der laufenden
Geschäfte wurde jetzt ein 8andes-Direktor auf Zeit angestellt, „dem noch andere obere
Beamte nach Bedürfniß zugeordnet werden tonnen." (Art. 1 daselbst.) Da in dem Art. 1 des
Allerhöchsten Erlasses sogar an :t Stellen von den ihm zugeordneten anderen oberen Be¬
amten gesprochen ist, so ist der 8and es- Direktor selbst oberer Beamter und seine
Stellung zu den anderen ihm zugeordneten oberen Beamten ist in der neuen Geschäfts¬
ordnung (8- 4) dahin bestimmt, baß er der Dienstvorgesetzte dieser anderen oberen Beamten ist und
ihnen gegenüber zu Warnuugen, Verweisen, beziehentlich zur vorläufigen Untcrsagung der Ausübung
der Dirnstverrichtungcn berechtigt ist. Wenn der §. 11 der neuen Geschäfts-Instruttion besagt.
„Der erste ständische Oberbeamte ist der Vertreter des Landcs-Dircttors", so ist dies eine uucorrecte
Bestimmung; denn der erste ständische Oberbeamte ist nicht Vertreter deö 8andes-Direltors,
sondern etwa der Landes-Direttor selbst nnd die Erklärung des ProvinzialVerwaltuugsraths, daß
er mich noch als ersten Oberbeamteu betrachte, ist daher unrichtig; er muthet mir die Stellung
eines zweilen Oberbeamten und Beigeordneten des 8andes-Direltors zu, wozu
nach meiner Anstellung die Berechtigung fehlt.
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Der l>. 8 des Organisations-Ncgulativs vom 27. September 1871 verweist
bezüglich der Beurtheilung der besondere» Verhältnisse der Beamte» ausdrücklich
ans deren Bestalln na.

Darnach bin ich zum ersten Obcrbecnnten und ersten Beamten der Eentralbehörbe ernannt,
und die Znmnthnng des Provinzial-Vcrwaltungsraths diese Stellung mit der eines Beigeordneten
und Untergebenen des jetzigen ersten Beamten und eines Gleichgestellten mit den übrigen Beamten,
welche diesem nach Bedürfniß zugeordnet werden können, zu vertausche», ist daher, abgesehen von
der darin liegenden Unbilligteit, rechtlich nicht zu verlangen, denn sie schließt eine Degradation in
meiner anstellnngsmäßigen Beamtenstellnug in sich. Das etwaige Argument, daß ich mit den von
mir besorgten Geschäften vom ?andtags-Marschall auf den Landes-Direktor dnrch die neue Orga
nisation mit überwiesen werden könnte, entbehrt der rechtlichen Begründung, denn bei einem solchen
Argumente wird

1. zunächst meine Stellung und Bestallung als Erster ständischer Beamter auf Grund
anderer Organisation nnßer Acht gelassen, bei der ich nicht einem anderen Beamten
untergeordnet werden kaun, welcher ebenso, wie ich selbst, unter dem Vaudtags^
Marschall und dem Prov inzial-Verwa ltungs r athe steht, und es wird dauu

2. irriger Weise angenommen, ich sei für die Besorgung gewisser, früher vom Marschalle
jetzt vom ^andes-Dircttor abhängender Geschäfte angestellt, wie die Bureau- nnd Kassenbeamten,
ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit desjenigen, von welchem sie ressortiren. Ich bin umgekehrt
zum Beigeordneten des Marschalls ernannt worden und habe keinen bestimmten Geschäfts¬
kreis einzeln überwiesen erhalten. Werden Geschäftszweige dem Marschall
abgenommen, so scheiden sie ans dem Kreise meiner Thätigkeit; werden dergleichen
Geschäfte ihm neu zugelegt, so fallen fie auch meiner Thätigkeit anheim. Unbe^
rechtigt ist dagegen die Annahme, daß ich mit einzelnen Geschäftsbräuchen, die ich bisher
bearbeitet haben möchte, als Beigeordneter jedes ferneren Bearbeiters mitwanbere.

Will man behaupten, daß die nenc Organisation mit der von mir bisher inne gehabten
Stellung unvereinbar sei, weil dem Marschalle alle Geschäfte mit Ausnahme des Borsitzes in den
Sitzungen genommen seien, so möchte ich darauf erwidern, daß dem Laudtags^Marschalle meines
Trachtens durch deu Nachtrag zum Orgauisations-Negnlative seine Funktioueu nicht in der Weife
genommen sind, daß er einen Beigeordnete» »icht mehr gebrauchen tonne. Denn von seinen
früheren Fnnctionen ist ihm nur ein Theil, nämlich die Vertretung in Processen und
die Führung der Korrespondenz in den laufenden Geschäften genommen. Alle
übrigen Geschäfte nach dem Organisations-Negnlative vom 27. September 1871 sind ihm auch
nach dem Nachtrage zn demselben belassen.

Die Obliegenheiten und Geschäfte des ^auotags-Marschalls, zn deren Erledigung
ich ihm beigegeben bin, fallen, wie ich schon historisch nachgewiesen habe, nicht mit den Funetionen
des ^audcs-Direktors zusammen. Ich will nur Einzelnes im Besonderen anführein

1. Der Nachtrag zum Organisatious-Regulative beläßt dem ^andtags-Marschall nnd
Provinzial-Verwaltnngsrathe nach Maßgabe des Regulativs vom 27. September 1871 zunächst die
Verwaltung in Summa (Selbstverwaltung) (ß. 3) und der ^anoeö-Direttor führt nur deu Schriftwechsel.

2. Der Proviuzial-Verwaltungörath hat Iahres-Bcrichte über die Ergebnisse der Ver¬
waltung zu erstatteu. (§. 3.)

!i. Der Marschall beruft den Provinzial-Verwaltnngsratl,, stellt die Tages-Ordnnng
fest :c. (8- ^.)
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4. Er ist berechtigt, jederzeitvon dem Gange der Verwaltung Kenntnißzu nehmen, lß. 4.)
5. Er ist berechtigt,Maßregeln, welche nach seiner Ansicht die Befugnisse der ständischen

Beamten überschreiten,oder für den provinzialständischeu Verband uud die Aufgaben desselben wesent¬
lichen Nachtheil herbeiführenwerden, bis znr nächsten Sitzung des Verwaltungsraths zn beanstanden.

6. Der Verwaltnngsrath kann für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigung
einzelner ständischer Anstalten, Commissionen und Eommissarebestellen <H. <»).

Ich erinnere an die thatsächliche Verwaltung der Proviuzial-Hülfstasse auf
Grund dieses Paragraphen, welche uach Düsseldorf übergeführt werdeu soll.

7. Der Laudtags-Marschall ist befugt nnd verpflichtet, in den zur Compctenz des Ver¬
waltungsraths gehörigen Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß eine Zusammeuberufuugder
Vcrwaltungsraths-Mitglieder nicht stattfinden kann, selbstständig zu verfahren, muß aber die Mit¬
glieder alsbald von dein Veranlaßten benachrichtigen und deren Zustimumug einholen.

8. Der Laudtags-Marschall uud die Mitglieder des Vcrwaltuugsrathcs können die
Referate im Vcrwaltuugsrathe alle selbst übernehmen (8- 8 der neuen Geschäftsordnung)
und meine Betheiligung daran ist, wie früher, uach ß. 11 der alten Geschäftsordnungzulässig.

9. Der Verwaltungörath ist befugt zur Vorberathnug einzelner Gegenstände Kommissionen
niederzusetzen und Kommissare zu erneuueu und sowohl den Kommissionen als auch dcu Kommissaren
den Landesdirettor oder andere ständische Oberbeamte beizuordnen. (8- 9 der neuen Geschäfts'
ordnung.) Der Laudtags-Marschall kann diesen Kommissionenanch den Proviuzialrath beigeben,
namentlichwenn er nicht selbst dabei sein will, da er ja diesen zur Erledigungseiner Obliegenheiten
und Geschäfteals Beigeordnete,!hat.

10. Wie der LaubeS-Direttornach 8- !l> der neuen Geschäftsordnungau den Sitzungen
des Proviuzial Verwaltuugsrathcs mit berathenderStimme Theil und auf Erfordern des Landtags
Marschallcs Referate zn übernehmenhat, so ist diese Zuziehung des ProvinMlraths, des Beige
ordneten des Landtags-Marschalles,nach F. I I der frühereu Geschäftsordnung,welcher die Grund
läge meiner Anstellungenthält, auch vorgesehen.

11. Wenn auch der Provinzial-Vcrwaltungsrath uud der LandtagsMarschall in Ansehung
der Behörden nnd Privatpersonen leinen direkten Schriftwechselmehr führen sollen, beziehungsweise
wenn sie ihre Beschlüsse nicht unmittelbar selbst ausführe», so bedarf es doch der Uebcrweisnng
derselben an den Laudcs-Direktor.

12. Daß „die Besorguug der Bureau- uud Registratur-Geschäftcdes Proviuzial Verwal-
tungsraths durch das Bureau-Personal des LandeS-Direttors unter dessen Anweisungen
erfolgen sollen", ist durch die Orgauisatious-Gesetze nicht bedingt. Sie tonnen ebensogut
auch ferner unter Anweisung des Laudtags-Marschalls resp, des ihm zugeordnete»
Provinzialraths erfolgen, wie es auch meines Wissens in anderen Provinzen geschieht.

13. Die Landtagserpeditionenund die Aufbewahrungder Landtags-Registratur und
deren Erhaltung :c. erfolgen endlich ohnehin ganz ohne Zuthu» des Landes-
Direktors, da ihm nach dem Orgauisations-Regulativ die Legitimation hierzn
überhaupt nicht gegeben ist uud ebenso sind ganz generell alle die Geschäfte, welche dem
Landtags-Marschall unabhängig von dem Vorsitze im Verwaltuugsrathe jetzt iu ganz vermehrter
Weise obliegen, außcrbalb des Ressorts des Landcs-Direktors.

Meines Erachteus ist cS hiernach mit Rücksicht ans die Organisationsgesetze überhaupt
nicht ausgeschlossen, mich in meiner Stellung intaet zu erhalten uud es ist keine
Nothwendigkeit vorhanden gewesen, den Z. 11 in der frühereu Geschäfts-Instrultion



51?

des ProvinziabVcrwallungsraths, also die Basis, auf welcher ich angestellt bin und meine
Bestallung als erster ständischer Beamter der Zentralbehörde und Beigeordneter
des Landtags-Marschalls erhalten habe, in irgend einem Punkte zu ändern, oder
gar, wie geschehen ist, einfach in der neuen Gcschäfts-Ordnung einseitig wegzu¬

lassen. Hat der Landtags-Marschallkünftig weniger Schriftstücke zu unterzeichnen,so kommt er
auch weniger in die Lage, mich „im Auftrage" unterzeichnenzu lassen und das muß ich mir
gefallen lassen. An Arbeit wird es für mich dagegen nicht gebrechen und man mag mir eventuell
die Verwaltung einzelner Zweige der Special-Verwaltung ständig übertragen."
Selbst bezüglich der laufenden Geschäfte der Verwaltung, welche dem Landes-Direttor
zugewiesen sind, erachte ich es für zulässig und annehmbar, die Stellvertretung des Landes-Direktors
in allen Verhinderung«-und Abwesenheitsfälleuständig zu übernehmen,wie der §. 11 der Dienst-
Instruktion für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten dies angeordnet
hat. Nur müßte dieses uuter Wiederherstellungdes ß. 11 der alten Geschäftsordnungfür den
Provinzial Verwaltungsrath in der neueu Geschäftsordnungfür denselben geschehen. Denn es ist
nicht nothwendig, daß der Stellvertreter des Landes-Direktors diesem, wie die anderen oberen
Beamten, untergeben sei, ebensowenigwie von einem derartigen Verhältnisse zwischen Landtags-
Marschall und Vice-Landtags-Marschalldie Rede ist. Meine Stellung wird gewahrt, und die
Geschäfte können von mir, Falls der Vertretungsfall eintritt, in der erhaltenen superiorenStellung
geübt werden, ohne daß andererseitsdem Landes-Dircktorin irgend einer Weise zu nahe getretenwirb.

Falls mir aber nach Maßgabe des §. I , der allen Geschäftsordnungfür den Provinzial-
Vcrwaltungsrath und ß. 6 des Orgauisations Regulativs ein Zweig zur selbstständigen Verwal¬
tung übertragen werden sollte, so würde ich unbedenklich ebenso, wie dies ja auch nur Seitens
des Direktors der Provinzial-Feuer>Soeictät und der Hülfstasse geschieht, in dem
Landes-DirektordenjenigenBeamten nach dem Nachtrage zum Regulative erblicken, unter dessen
Unterschriftdie laufenden Geschäfte der Central-Verwaltnng geführt werden uud die Verfügungen
und Entscheide des Provinzial-Verwaltungsraths ergehen.

Auch die Verwaltung der Straßenfouds :c. :e, nach Maßgabe des Regulativs vom
17. Januar 1876, könnte mir so übertragen werden. Will mau hiervon Gebrauch macheu, so
bedarf es mir ganz geringer Aenderungen in dem betreffenden Regulative.

Mein Antrag geht daher im Anschlüsse an die bestehendenOrganisationsgesetzedahin, in
die Geschäftsordnung für den Pro^ii^ial-V erwaltungsra th den einseitig weg¬
gelassenen 8. II der alten Geschäftsordnung vom 2U./9. 1872 ans dessen Grundlage
ich angestellt und mit besonderer Eingangs erwähnter Bestallung versehen bin
wieder auf zunehmen, da er dem Gesetzenicht entgegenftcbtuno dem Inhalte desselbenden
Zusatz zu geben, daß ich der ständige Vertreter des Landes-Dircllors sei.

In der ^nstrnction für den Landes-Direttor bedarf es alsdann überall, wo von demselben
die Rede ist, nur stets der Fassung: „der LandesDircttor resp, sein Stellvertreter".

Was alsdann von dem Laudeö«Direttorgilt uud geregelt wird, gilt auch für mich, wenn
der Fall der Stcllvcrtrclnng vorliegt.

Will man aber durch die neuen Geschäftsordnungen das Fortfallen meiner Stelle
absichtlich bedingen,so tönneu doch dadurch meine privatrechtlicheu Ansprüche nicht bedingt erscheinen.
Mögen die DicnstFuuttioueu, zu deuen ich mich verpflichtethabe, der Provinzial-Verwaltung nicht
mehr erforderlicherscheinen uud der Marschall künftig eines Beigeordnetennicht mehr bedürfen, so
folgt daraus nicht die Nothwendigkeit für mich, resp, es lann mir nicht zugemuthetwerden, daß
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ich mich in dieser oder jener inferioren Stellung nützlich mache, während ich zu einer sup erioren
Stellung als erster ständischer Beamter der Central-Verwaltuug bestallt bin.

Die Annahme des Proviuzial-Verwaltuugsraths, daß das NachtragsRegulativ und die
entsprechende neue Geschäfts-Ordnuug für den Prouiuzial-Verwaltungsrath die alleinige Basis seien
auf welcher die Geschäfte geführt werden könnten, ist rechtlich nur begründet, insoweit es
sich nm das Regulativ handelt. Die Geschäfts-Ordnung kann die Proviuzial-Vertretung,
welche die Iuitiatioe zur neuen Organisation ergriffen hat, auch wieder ändern, nm nicht
einseitig meine Rechte zu verletze», sondern sie wieder herzustellen, nachdem ein
Landes-Direktor gewählt und diese Wahl nicht ans mich gefallen ist. Weder das nene Regulativ
noch die Geschäftsordnung hatten mich von der Stelle als ersten Ober-Beamten der ständischen,
Verwaltung nnd ersten Beamten der Zentralbehörde ausgeschlossen und die Sache wäre bezüglich
meiner Rechte in Ordnung gewesen, wenn man mich, indem man die Initiative zu der bis dahin
Wiederholt abgelehnten anderweiten Organisation ergriff, zum ersten ständischen Beamten mit dem
Titel, Lcmdes-Direktor gewählt hätte. Der verstorbene Landtags-Marschall, Freiherr von Frentz,
hat dies auch ganz richtig erfaßt, indem er mich znm Austritte aus dem Staatsdieuste und zur
Annahme der ständischen Stellung ans Grund der mir angebotene« Bestallung uach der wieder»
holten Ablehnung der Wahl eines Landcs-Dircttors, bei welcher ich candidirt hatte, mit den
Worten ermunterte: „Kommt es später doch zur Wahl eines Landcs-Dircttors, so sind Sie es
hierdurch."

Da die Wahl nicht auf mich gefallen ist, so mnß ich verlangen, daß wenigstens die Basis
meiner Anstellung nicht durch eineu einseitigen Act der Aufhcbuug des ß. l I der Geschäftsordnung
für den Provinzial-Verwaltungsrath Seitens meines Mitcontrahentcn beseitigt werde.

Nachdem ans verschiedenen Vorgängen einmal das Bestreben zu erkennen ist, mir selbst
gegenüber den beigeordneten Beamten des Landes-Direktors, die snpcriore Stellung abzuerkennen,
indem bei der Beantragung des Titels „Proviuzialrath" für dieselben besonders hervorgehoben
worden ist, daß dies zur vollständige!, Gleichstellung mit mir erforderlich sei uud nach,
dem mir auch gegenüber den oberen Baubeamten, obwohl ihre Geschäfte der mir zugetheilten
Abtheilung der Hauptsache nach eingefügt find, selbst nicht eine sachlich snperiore Stellung bezüglich
der rein administrativen Angelegenheiten eingeräumt ist, uachdem ferucr diese Gleichstellnug auch in
den Gchaltsbcwilliguugen, abgesehen vou einer geringe» Diffcrcnz, wclche mir als mäßige Ent^
schädiguug für die Vertretung des Landcs-Dircttors angeschen werden kann, hcrbeigcführt wcrden
soll, halte ich mich auch geradezu verpflichtet, die mir angcsonuene inferiore Stellung
nicht länger einzunehmen. In des Provinzial-Verwaltnngsraths nnd vandtags Gerechtigkeit^
finn setze ich das Vertrauen, daß sie in der Erkenntniß der Unbilligteit des Ansinnens, daß ich eine
beigeordnete Stellung des Landes-Direktors selbst ohne die geringste Unlcrschcidnng von dcn anderen
Beamten des Vmides-Direttors uud Ueberstelluug über dieselben weiter führe, meinein nachfolgenden
Antrage entsprechenwerden, entweder meine Stellung durch Wiederherstellung des tz. 11,
der frühere» Gcschäfts-Instruttion vom 2N./9. 1«?2 intaet wieder herzustclleu oder
Falls man von meinen Diensten in der eontrahirten Stellung nicht mehr Gebrauch machcn will
,u meiu Ausscheiden ans der Verwaltung unter Garantirnng uud resp. Gewährung
meines Gehaltes in der Weise zu willige», daß Falls und so lange mir eine
Wicderanstellung in Staats- oder Eommuualdiensten gelingt, das bei der Wieder-
austellung mir gewährte Gehalt aus mein aus ständischen Fonds der Rheinprovinz
gegenwärlig zn zahlende Gehalt in Aufrechnung kommt, daß mir dagegen alle im
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Staats- oder Eommunaldieustc später zukommenden Gehalls-Aufbesserungrn ohne
Aufrechnung auf das ständische Gehalt zum alleinigen Bortheil verbleiben. Ich
glaube nichts Unbilliges zu verlangen, wenn ich auf diese Gehaltsaufbesserungen Ansprnch erhebe,
weil es ja auch im ständischen Dienste für mich wenigstens nicht ausgeschlossen gewesen wäre, für
pflichttreue Diensterfülluug, wie dies bezüglich mehrerer anderen Bcamtcu ja schon jetzt geschehen,
Gehaltsaufbesserung zu erreichen.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß der Verwaltungsrath resp, der Landtag iu billiger
Nenrlheilimg der Augelegeuheit in der einen oder anderen Weise meiueu Ansprüchen gerecht werde,
wie ja überall im Staatsleben bei Eiuführuug neuer Organisationen d i c Rechte der Vorbau
denen Beamten eine schonende Regelung erfahren. Ich darf mich nm so mehr dieser
Hoffnung hingeben, als ich mir bewußt sein darf, der Verwaltung in den schwierigen Ansaugen
beach leuswerthe Dienste geleistet zn haben uud es selbst am meisten unaugcuehm empfinde, daß
die Rothweudigkcit einer Lösung in der einen oder andern Weise erfolgen muß.

Eurer Durchlaucht
gauz gehorsamster

Förster,

An

den Königlichen ?a»dtags-Marschall,
Herrn Fürsten zn Wicd

Durchlaucht
zu

Neuwicd.

ProviuziabRath.

Düsseldorf, den 2?. Juni 1874.

Nachdem Eure Hochwohlgeboreu zufolge Mittheilung des Königlichen Regieruugs^räsidiums
zu Eobleuz vom 22. d. Mts. behnfs Uebertritls zur provinzialständischen Verwaltung die nach,
gesuchte Entlassung aus den, Staatsdienste ertheilt und das hierüber ausgefertigte Dimissoriale aus¬
gehändigt wordcu ist, erneuuc ich Eure Hochwohlgeboreu hierdurch auf Grund des in der Plenar¬
sitzung des Provinzial-«andtagcs vom 30. Mai 1875 genehmigten Beschlusses des Provinzial-
Vcrwaltuugsrathcs vom 24. April 1874 zum Erstcu Oberbeamten der Provinzialständischen Ver¬
waltung der Rheinprovinz uud Ersten Beamten der Ccntralbehördc mit der Maßgabe, daß diese
Ernennung eine definitve auf Lebenszeit, mit Pensionsberechtigung nach den Bestimmungen des
in der Plenar-Sitzung des XXII. Rheinischen Provinzial-^andtagcs vom «l.Inni 1874 genehmigten
Pensions-Reglements für die provinzialständifchen Beamten der Rheinprovinz verbundene ist.

Als Dieustciutommen beziehe» Eure Hochwohlgeboreu das im FinanzEtat der Central-
Verwaltungsbchördc ausgeworfene Jahreseinkommen der Stelle, bei Dienstreisen Diäten uud Reise¬
kosten »ach Maßgabe des unterm 3. Iuui er. vom Proviuzial-Landtage genehmigten Reglements.

Eine Erklärung, wonach Enre Hochwohlgeboren sich durch deu bereits iu Ihrer früheren
Dienststellung geleisteten allgemeinen Staatsdiencr-Eid auch für Ihr gegenwärtiges Amt in der
provinzialständischen Verwaltung für verpflichtet erachten, wollen Eure Hochwohlgeboreu gefälligst
zu den Acten abgeben.
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Ich gebe gern der bereits in der Sitzung des Provinzial-Verwallungsralhs vom 24. April cr.
laut gewordenenUeberzeugunghier Ausdruck, daß Ihre definitiveUebernahme iu die provinzial-
ständische Verwaltung zu einer ehrenvollen Stellung, der jungen Verwaltung die erprobten Leistungen
und Dienste sichern wird, die während der seitherigen zeitweisen Beschäftigungiu dieser Verwaltung
bereits die wohlverdienteund allseitige Anerkennungdes Provinzial^Verwaltungsraths gefunden
haben.

Der Vorsitzende des Pronilyial Verwaltungsrachs:
LandtagsMarschall

Freiherr Mit) von Frcutz.
An

den Königlichen Negieruugs-Nssessor a. D.
Herrn Forster

Hochwohlgeboren
Nr. 4771. hier.

(Bekanntmachungiu den Rheinischen Amtsblättern:)

Abschrift.

Der Königliche Regicruugs-Asscssor Forster ist nach fciucm Ausscheiden aus dem Staats¬
dienste auf Grund des durch den 22. RheinischenProviuzial-Landtag unterm 30. Mai 1874
genehmigten Beschlusses des Provinzial-Verwaltnngsraths vom 24. April dieses Jahres zum Ersten
Oberbeamtcn der provinzialständischeuVerwaltung der Rheinprovinz und ersten Beamten der
Centralbehördeernannt worden.

Düsseldorf, den 30. Juni 1874.

Der Vorsitzende des Provinzial Verwaltungsrnths
gez.: Freiherr Mitz Von Frentz.

Abschrift.

Auf den Bericht vom 16, vorigen Monats will Ich hierdurch genehmigen, daß der dem
Landtags-Marschalle der Nheinproviuz beigeorducte obere Beamte den Titel „Prooinzial Rath"
führen darf.

gez.: Wilhelm,
geg. gez.: Graf Eulenburg.

Berlin, den 4. November l8?4.

An den Minister des Innern.

Für die richtigeAbschrift
gez.: Niese,

(I.. 8.) Geheimer Kanzlei'Inspeltor.
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Düsseldorf, deu 1«. April 18??.

Referat
des Urovinzial-Verwaltungsrath!

über die Autrage des Proviuzialraths Förster bezüglich seiner amtlichenStellung in der
RheinischenProviuzial-Sclbstverwaltuug,

Nachdem durch AllerhöchstenErlaß vom 2?. September 18?1 das Regulativ für die
Organisation der Verwaltung des proviuzialständischenVermögens und der provinzialständischen
Anstalten in der Nheinprovinz genehmigt worden war, regelte der somit eingeführteProvinzial-
Verwaltnngsrath nach §. 3 des vorgcdachtenAllerhöchsten Erlasses seinen Geschäftsgangdurch eine
vom Rheinischen Provinzial-Landtagc am 20. September 18?2 genehmigte Geschäfts-Ordnung
deren ß. 11 zur Erledigung der Obliegcuheitenund Geschäftedes Laudtags-Marschalls diesem,
einen besoldeten Beamten zuordnete, mit der Befugniß, diesen Beamten zu bevollmächtigen,
Correspondcnzen und Schriftstückeim Auftrage zu zeichnen. Weiter war in diesem Paragraph be-
stimmt, daß gedachter Beamte zu den Sitzungen des Proviuzial-Verwaltungsrathcs,jedoch ohne Stimm¬
recht zugezogenund mit der Verwaltung einzelnerZweige der Spezial Verwaltung ständig beauftragt
werden könne. — Ans Grnnd dieser Geschäfts-Orduuug wurde der frühere Negierungs-Assessor
Förster als der dem Landtags-Marschallznzuordncude Beamte gewählt. Herr Forster war einstweilen
zur Uebernahme dieser Stelle aus dem Staatsdienste beurlaubt. Als im Jahre 18?4 dieser
Urlaub ablief und p. Förster von der Königlichen Regierung kategorisch aufgefordertwurde entweder
seine amtliche Thätigkeit im Staatsdienste wieder aufzunehmenoder aber aus demselbenauszu¬
treten, faßte der Provinzial-Verwaltnngsrath in seiner Sitzung vom 24. April 18?4 auf Antrag
des Laudtags-Marschalls den Beschluß: „Nach reiflicher Berathung und in Erwägung, daß die
seitherige zweijährigeThätigkeit des Regieruugs-AssessorsForster in der provinzialständischenVer¬
waltung nach allen Richtungen hin wie bei dein Vorsitzenden Lcmdtags-Marschallcso auch bei
sämmtlichen Mitgliedern des Provinzial-Vcrwaltnngsrathes die Ueberzeugungbegründet habe, daß
eiu Austritt des Regicrungs-AssessorsFörster aus seinem jetzigen Verhältnisse für die ständische
Verwaltung in der That ein großer Verlust sein würde, beschließt der Provinzial-Verwaltnngsrath
einstimmig die lebenslänglicheAnstellungdes Regieruugs-AssessorsForster in seiner jetzigen Stellung
als erster Oberbcamter der proviuzialstäudischenVerwaltung." Demnach fertigte der Lcmdtags-
Marschall Freiherr v. Frentz unterm 2?. Juni 18?4 dem p. Forster ein Anstellungsdekretaus,
worin es abweichend von dem Beschlusse des Provinzial-Verwaltungsraths heißt, daß derselbe zum
ersten Oberbeamten der Provinzial-Verwaltung der Rheiuprovinz und ersten Beamten der
Central-Behörde ernannt werde. Auf Initiative des Provinzial-Verwaltungsraths wurde durch
Allerhöchsten Erlaß vom 1. November 18?5 die Organisation der RheinischenProviuzial-Selbst-
verwaltung in der Art abgeändert, daß der §. 4 des Regulativs vom 2?. September 1871,
insoweitdanach der Laudtags-Marschall die ständische Verwaltung nach Außen und vor Gericht
zu vertrete», Namens derselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhandeln, den Schriftwechsel
zu führen und alle Schriftstückezn zeichnen hatte, aufgehoben und zur Besorgung der laufenden
Verwaltung«Geschäfte, wie zur Ausführung der vorgedachten,früher dem Landtags-Marschallezu-
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gestandenen Befugnisse ein besoldeter Vandes-Dircktor angestellt wurde. Mit ^tiicksicht auf diese
veränderte Organisation wurden demnach auch die Geschäfts-Ordnung für den Proviuzial-Verwal¬
tnngsrath entsprechend abgeändert nnd der 8- 11 derselben als mit der dcrmaligcn Verfassung nicht
mehr vereinbarlich, ausgemerzt. Gleichzeitig wurde vo» den, 24. Rheinischen Proviuzial-Landtage
eine Geschäfts-Iustrnktiou für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten fest¬
gestellt, deren ß. 4 bestimmt: daß der Landes-Direttor der Dienstvorgcsetztealler übrigen ständischen
Beamten und zu Warnungen und Verweisen gegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagn»«,
der Ausübung der Amtsverrichtuugeu berechtigt sei. Obgleich Herr Provinzial-Rath Forster bei
den Vorbereitungen zu den Beschlüssen des Provinzial-Laudtags bezüglich der vorerwähutcu Ab¬
änderung des Regulativs in seiner amtlichen Eigenschaft in den Sitzungen des Proviuzial-Ver-
tungsrathö mitgewirkt, auch bei den Wahlen zum Landes-Direktor candidirt battc, ohne den geringsten
Einspruch gegen mehrerwähnte Organisations-Verändcrungcn ans Anlaß seiner amtlichen Stellung
zu der des Landes-Direktors zu erheben, erklärte Herr Förster, nachdem der erwählte und bestätigte
Landes-Direltor in fein Amt eingeführt war, daß er die ihm nunmehr vom Verwaltuugsrath an¬
gewiesene erste Oberbeamtenstelle nicht identisch mit der ihm vertragsmäßig zustehenden Stellung zu
halten vermöge, er aber einstweilen seine Kräfte bis znr deßfallsigeu Abänderung der besagten
Gefchäfts-Ordnnng und Geschäfts-Instrnktion weiter zur Verfügung stellen wolle. In der Sitzung
vom 7. Dezember 1875 faßte demnach der Provinzial-Verwaltuugsrath deu Beschluß, den Herrn
Landtags-Marschall zn bitten, dem Provinzial-Rath Forster mündlich mitzutheilen: „Auf die vom
Provinzial-Rath Forster mündlich fowohl dem Landtags-Marschall als auch dem ProviuzialVer
waltungsrath hinsichtlich seiner Stellung in der Provinzial-Organisation gemachten Millbcilnngeu
beschließt der Provinzial-Verwaltuugsrath dem Provinzial-Rath Forster zu eröffnen, daß, nachdem
die Allerhöchste Genehmigung des Nachtrags zum Regulativ vom 27. September 1871 erfolgt ist,
dieses Regulativ, sowie die entsprechend abgeänderte Geschäfts-Instrnktion und die Dienst-Instrnctiou
für den Landes-Direktor die alleinige Basis sei, auf welcher die Geschäfte geführt werden tonnten.
Der Vcrwaltnugsrath betrachte ihn, Förster, demnach als deu im Regnlativ und den Reglements
vorgefeheucn ersten Oberbeamtcu und spreche die Erwartung aus, daß er vorläufig die ihm hiernach
obliegenden Geschäfte mit der von ihn, stets bewiesenen Pflichttreue und Geschäftskeuntuiß ohne
Präjudiz für seine vermeintlichen Rechte und Ansprüche,zn deren Geltendinnchnng ihm eine drcimonatiche
Frist ll äu.to zugestanden wird, weiter führen werde." — Seit dieser Zeit hat Herr Forster weder
deu Rechtsweg beschritten, noch aber auch eine Erklärung abgegeben, daß er die Anschauungen des
Proviuzial-Vcrwaltungsraths über seine Stellung für zutreffend uud das Nachtrags-Rcgulativ
resp, die qu. Geschäftsordnung und Geschäfts-Instruction iu allen Theilen für sich verbindlich
erachte. Wohl aber ist Herr Forster in der Provinzial-Selbstverwaltung nach wie vor thätig
geblieben und hat die ihm übertragenen Geschäfte pünktlich und gewissenhaft ausgeführt; auch z">"
öfteren auf Gruud der deßfallsigeu Bestimmung in der mehrgedachten Geschäfts-Iustruction als
Stellvertreter des Landes-Direktors fnngirt.

Nunmehr tritt er aber mit bestimmt formulirteu Anträgen in einer Petition an den
Proviuzial-Verwaltnngsrath resp, den hohen Landtag heran und verlaugt entweder seiue
Stellung durch Wiederherstellung des 8, 11 der früheren Geschäfts-Instructiou
vom 20. September 1872 intact wieder herzustellen oder falls man von seiuen Diensten in
der contrahirten Stellung nicht mehr Gebrauch macheu will, in sciu Ausscheiden aus der Ver¬
waltung miter Garnntirnng uud resp. Bewährung seines Gehalts in der Weise zu willigen, daß
Falls und so lange ihm eine Wiederanstellung in Staats- oder Eommuualdieusten gelinge, daS bei
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der Wiedcranstellung ihm gewährte Gehalt auf sein aus ständischen Fonds der Nheinprovinz gegen¬
wärtig zu zahlendes Gehalt in Aufrechuuug tomme, daß ihm dagegen alle im Staats uud (5ommu-
ualdienste später zukommenden Gehalts-Anfbesseruugeu ohne Aufrechnung auf das släudifche Gedalt
zum alleinigen Portheil verbleibe.

Diese Anträge kann der ProvinziabVerwaltungsrath uicht als begründet und die Motivi-
rnng dazu nicht als zutreffend erachten. In soweit zunächst Herr Förster sich auf deu Wortlaut
seines Anstellnngs-Patcntes insbesondere auf die Worte: „als erster Beamter der (5cn
trat stelle" beruft, und daraus Rechte für sich herleiten will, ist wie schon oben erwähnt, darauf
hinzuweifeu, daß dieser Passus sich iu dem Beschlusse des ProvinzialVerwaltungsrathes nicht findet
und deßhalb für die Provinzial-Verwaltuug rechtlich gäuzlich irrelevant und nicht verbindlich ist.

Im Uebrigen war die Anstellung des Herrn Forster überhaupt die eines Beamte» der
Proviuzial-Sclbstverwaltuug, also eine sachliche, nicht aber eine au die Persou des Marschalls
geknüpfte, wcuugleich dieser es war, der deu Arbeits- resp. Geschäftskreis des Beamten Förster zu
Wren hatte. Es ist daher dadurch, daß ein Theil der Geschäfte des MarfchallS auf deu Landes
Direktor übergegangen ist, in der amtlichen Stellung des Herrn Forster durchaus nichts geändert
worden, da nicht nur der Bereich der ihm amtlich obliegenden Arbeiten, sondern auch sein Gehalts-'
bczug dieselbe» geblieben sind. Die ganze Deduction des p. p. Förster mnß, insoweit sie überhaupt
auf den §.11 der früheren Gefchäfts-Ordnung gestützt wird, einfach um deßwillen als hinfällig
bezeichnet werden, weil der gedachte Paragraph nur deu: Landtags-Marfchall Rechte uud Befuguisse
über die Art der Acfchäftigung des ihm zuzuordnenden Beamten einräumte, keineswegs aber diefem
Beamten fclbst Rechte irgend welcher Art, bezüglich der ihm zn übertragenden Arbeiten, verlieh.

Wenn im Laufe der Zeit der Landtags-Marschall von der ihm durch §.11 der frühern
Gcschäfts-Orduuug verliehenen Befugniß ausgiebigeu Gebrauch machte und dem Beamte» Forster
weittragende Vollmachte» ertheilte uud diese Vollmachten jetzt eben in ganz rechtlicher Weise zum
Theil widerrufen find, fo hat sich auch dieserhalb Herr Forster uicht zu beschweren, weil dadurch
seine Stellung sich wohl factisch, aber uicht rechtlich verändert hat. Schließlich dürfte auch der
Umstand nicht wesentlich ins Gewicht fallen, baß nunmehr in der Geschäfts-Iustruttion für den
Landesdirektor dieser als der Dienstvorgesetzte aller übrigen oberen Beamten mit einer gewissen
Discipliuar-Gewalt eingefetzt wird, da über das Discipliuar-Verhältuiß des Herrn Forster nach
der alten Geschäfts-Orduung nichts Räheres bestimmt, weil er eben nur Hülfsarbeiter war und
es fomit immer Sache des Provinzial'Landtagcö rcfp. des Provinzial-Verwaltungsraths verblieb,
dieses Verhältniß zu regnliren und dem :c. Forster seinen nächsten Dienstvorgesetzleu zu bezeichne».

Aus allen diesen Gründen glaubt der Provinzial-Vcrwaltungsrath dem hohen Landtage
in erster Linie Ablehnung der Anträge des ProvinzialrathS Förster empfehlen zu müssen. Da sich
aber durch die fortdauernde und wiederum in der gegenwärtigen Petition zum Ausdruck gelaugte
Renitenz des p. Forster, sich den Bestimmungen auch des Nachtrags-Regulativs vom 1. November
1875 zu unterwerfen und als erster Oberbeamter den Landes-Direltor als seinen Vorgesetzten an¬
zuerkennen, in dem Geschäftsgänge der Proviuzial-Verwaltung ein Mißverhältniß herausgebildet hat,
welches unter keinen Umständen länger fortdauern darf, so beantragt der Provinzial-Verwaltuugs-
rath weiter, der hohe Landtag )volle ihm die Autorifatio» ertheile», de» p. Forster vo» seinem
Amte zu suspcndiren und bei der hohen Staats-Regierung auf Grund des Gesetzes vom 21. Juli
1852, betreffend die Dienstvergehen :c., gegen Förster wegen Verletzuug der Pflichte», die ihm fei»
Amt auferlegt, das Discipliuar-Verfahren zu beantragen.

6«*
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Nachdem der Proviuzial-Verwaltungsrath vorstehendes Referat und die anschließenden
Anträge in seiner Sitzung vom 11. April d. I. festgestellt und beschlossen hatte, nicht nur von
letzterem dem p. Forster Mittheilung zn machen, sondern daß auch der Herr ^andtags-Marschall in
Gemeinschaft mit dem Provinzial-Verwaltungsraths-Mitgliede Vremig mit dem P, Förster wegen
eines Vergleiches über den Austritt des letzteren ans seinem Amte in Unterhandlung treten solle,
überreichte p. Forster dem Herrn ^andtags-Marschall eine nachträgliche Erklärung zu seiner Petition
vom 2. April d. I., ä. d. 13. April 1877, folgenden Inhalts:

Düsseldorf, den 13. April 18??.

NachträglicheErklärung des Mol'inzial-Aatl)ö Förster
zu der Oingabe vom 2. dss. Alts.

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, im Anschlüsse au meiue Eingabe vom 2. dieses Monats
zur Vermeidung jeglichen Mißverständnisses zu dem Inhalte derselben nachträglich noch gehorsamst
vorzutragen, daß die darin niedergelegten Ausführungen überall nur den Zweck verfolge», meine
darin gestellten Anträge zu begründen uud daß ich die mir angesonneucn Dienste weder bisher in
irgend einer Weise geweigert habe, noch auch gegeuwärtig weigere, vielmehr uur anstrebe, meine
Auffassung über die nach meiner Meinung mir widerfahreue Verletzung meiner bcstalluugsmäßigeu
Rechte an zuständiger Stelle zur Anerkennung zu bringen und die Wiederherstellung der Grund¬
lage meiner Bestallung zu erzielen. Nur in letzterem Sinne habe ich auch den Satz meiner Ein¬
gabe vom 2. dieses Monats, „daß ich mich für verpflichtet halte, die mir angesonnene inferiore
Stellung nicht länger einzunehmen", wie der Zusammenhang erkennen läßt uud wie ich hierdurch
ausdrücklich hervorhebe, niedergeschrieben und verwahre mich daher zum Voraus gegen eine etwaige
Annahme, als ob ich die Dienste in irgend einer Weise der Verwaltung dadurch weigerte.

Ich bitte daher wiederholt gehorsamst, die Beschlußfasfung auf meine Anträge Hochgeneigtest
in wohlwollender Weise herbeiführen zu wollen. Das Bestreben, meine Auffassung au maßgebender
Stelle zur Geltung zu bringen, wird mir nicht verargt werden können.

Eurer Durchlaucht
ganz gehorsamster

An

den Königlichen «andtags-Marschall der Rheinprovinz
Herrn Fürsten zu Wied

Durchlaucht
hier.

Forster,
Provinzial-Rath.
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Die Unterhandlungenmit p. Forster hatten am 11. April d. I. bei dem Herrn Landtags-
Marschall Statt und das Ergebniß derselben war. daß Herr Forster aufgefordertwuroe, schriftlich
feine Bedingungen einzureichen, unter denen er auf die Fortführung feines jetzigen Amtes verzichten
wolle. Diese Bediuanugcu hat p. Förster in nachfolgendemSchreiben 6. ck. 14. April 137?
niedergelegt.

Düsseldorf, den 14. April 18??.

Eurer Durchlaucht

beehre ich mich, iu Folge der heule mit Eurer Durchlaucht und dem Mitgliede des Provinzial-
Verwallungsraths Herrn Brenug stattgehabte»Besprechungmeiner Eingabe» vom 2. und 1ü. dieses
Monats nachstehend die gewünschte schriftliche Erklärung darüber ganz gehorsamst zu überreichen,
daß ich vergleichsweise auch bereit bin, aus dem ständische« Dienste auszuscheiden,wenu mir i»
rechtsvcrbiudlicher Form auf Lebenszeit jährlich die Hälfte meiues Gehaltes, alfo firirt die Summe
von 1250 Thlr. geschrieben Zwölfhuudert und fünfzig Thaler jährlich und zahlbar in derfclbeu
Weife, wie das Gehalt, bewilligt wird und es mir gelingt, in angemessener Weise in den Staats¬
dienst wieder definitiv übernommenzu werden.

Ich gestatte mir hierbei ausdrücklich hervorzuhebeu, daß die letztere Bedingung die
unerläßliche Voraussetzungfür eiu Meiuerscils eiuzugcheudes derartiges Abkommen überhaupt ist und
daß ich mir allein die Entscheidung darüber vorbehalte, ob die Modalitäten, unter welchen ich in
den Staatsdienst wieder übernommenwerden kann, für mich annehmbar sind.

Ich beehre mich, dieser Erklärung noch gauz gehorsamst hinzuzufügen, daß ich felbstver^
ständlich auch bis zu dem solcher Gestalt erfolgendenAusscheide» aus dem ständischen Dienste resp,
bis znm Wiedereintritt iu den Staatsdienst meine Geschäftein bisheriger Weife fortführen werde.

Eurer Durchlaucht
ganz gehorsamster

Förster,
Provmzial-Rath.

An
den Königlichen LaudlagsMarschall der Nheinprovinz

Herrn Fürsteu zu Wied
Durchlaucht

Hierselbst.

Demnach trat der Provinzial-Verwaltungsrath am 16. oss. Mts. über vorgedachten
Gegenstand wiederum in Berathung, wobei man sich^der Ueberzeugungnicht verschließen konnte,
daß im Hinblick auf die oben erwähnte nachträglicheErklärung des l:c. Forster vom 13. April
d. I., und da auch der Herr Landcs-Direttor auf deöfallsige bestimmte Anfrage nicht zu behaupten
vermochte, daß P. Forster je eine ihm zugewieseneAmtsverrichtuugauszuführen geweigertoder auch
nur factifch unausgeführt gelassen habe, der in der Sitzung vom 11. dss. Mts. gefaßte Beschluß,
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den hohen Landlag um die Anlorisalion zu bitten, den P, Förster von seinen: Amte zn suspcndiren
und gegen ihn die Disciplinar-Unlersnchuug wegen Verletzung der Amtspflichten zu bcaulragc»,
augenblicklich der Bcgrüudnng entbehre, und nur für den Fall ausrecht erhalten werden könne, daß
nach Ablehunng der sämmtlichen Anträge des p. Forster dieser nach nochmaliger desfallsiger Auf-
fordcruug durch den Provinzial-Bertvaltnngsrath sich ferner weigern würde, die Regulative vom
27. September 1871 und 1. November 1875, sowie die Geschäfts-Ordnuug für den Proviuzial-
Berwallnugsrath und die Geschäfts Instruktion für den Landcs-Direltor für fich und seine Amts-
Handlungen in allen Theilen als rechtsvcrbindlich anzuerkennen. — Den in dem Schreiben des
p. Förster vom 14. April dfs. Is. uicdergelegtcu Autrag ist der Provinzial-Verwaltungsrath wegen
der mit der Annabme desselben verknüpften hohen Belastung der Provinz nicht in der Lage zu
befürworten. Demnach forumlirt der Provinzial-Perwaltnngsrath nnnmehr seine Anträge folgender
Maßen:

Der hohe Landtag wolle die in der Petition vom 2. und in dem Schreiben vom 14. April
dfs Is. gestellteu Anträge des p. Forster als unbegründet ablehnen und den Provinzial-Perwallnugs-
rath aulorisireu den p. Forster vou seinem Amte zu suspendireu uud die Disciplinar.Unlersnchnng
gegen ihn ;n beantragen, wenn er nach nochmaliger desfallsiger Aufforderung Seitens des Provinzial-
Berwaltungsraths verweigern sollte, die Regulative vom 27. September 1871 und 1. November 1875,
sowie die Oeschäfts-Ordnung für den Provinzial-Verwaltnngsrath und die Geschäfls-Instrntlion für
den Landes Direktor für sich und seine Amlshaudlungcu als rechtsverbiudlich auzucrteuneu.

Der ProvillMl-VenmItungsrath.
Wilhell» Fürst zu Wird,

Laudtags-Marschall.

Anlage «1.

Düsseldorf, den ". April 1877.

Referat
des Urovinzial-Derwaltungsratys,

betreffend die Fordrrnng der Königlichen Staalsregiernng, die im Etat der Proviuzial Feuer
Societät für die Jahre 1874—?li zu Remunerationen für die Beamten der Regieruugs Haupt-
lassen vorgesehenen Beträge, sowie von, laufenden Jahre ab 1 pro Mille der SoeictälsEinuahmen

als Verwaltn» gstostcn-Bci trag zur Staatskasse abzuführen.

Der 24. Provinziell. Landtag beschloß iu der Sitzung vom 1-!. Septeuiber 1875
(S. 5:l der gedruckten Verhandlungen) einstimmig:

„daß, in dein Falle die hohe Staalsregiernng dabei beharre, die im Titel V des Etats
der Provinzial'Feucr-Socictät pro 1874—76 für Remuneration der Regierungs-Haupt-
kasfen Beamten bewilligten 7';0 Thlr. oder 2190 M. nicht an diese Beamten fernerbin
vertheilen, sondern znr Staatstasse vereinnahmen zn wollen, dieser Betrag überhaupt uiebt
gezahlt, sondern als erspart verrechnet werde."
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Die Voraussetzung, unter welcher hiernach der oben gedachte Netrag als erspart zu ver¬
rechnen war, ist eingetreten, indem die Königliche Staatsregicrung nach wie vor die Forderung
erhebt, daß derselbe nicht den betreffenden Beamten ausgezahlt, sondern der Staatskasse überwiese»
werde, >ui Folge dessen wurde gemäß Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths vom 2<1. Februar
pr. der Betrag überhaupt uicht gezahlt, souderu als erspart verrechnet, uud in den dem Hohen
Landtage znr Beschlußfassung unterbreiteten Etats-Entwurf der Proviuzial-Feucr-Societät für die
Jahre 1877/80 nicht wieder eingestellt.

Durch Erlaß des Herrn Ober-Präsidenten vom 26. März dieses Jahres, welcher den
Alten beigefügt ist, wurde uuter Bezugnahme auf ein Rescript der Herrn Ministers des Innern
und der Finanzen vom 20. Mär; dieses Jahres oer Provinzial-Berwaltnngsrath zu einer erneuten
Beschlußfassung darüber aufgefordert, ob derselbe bereit sei, als Beitrag der Prouinzial.Fcuer-
Societät zu deu staatliche« Kafseu-Verwaltungstosten bei deu Regicrnngs-Haupttassen für die der-
gaugeue Etatsperiode deu etatsmäßig ausgeworfenen Betrag vou jährlich 2190 M., ferner vom
laufenden Jahre ab 1 pro Mille von den Eiuuahmen der Societät bei den betreffenden Regierungen
zu zahlen. In dem gedachten Erlasse ist namentlich hervorgehoben, daß nach der Entscheidung
der Herreu Nessortmiuistcr der staatliche» Anordnung gegenüber, wonach die Königlichen Kasseu-
bcamteu für die ihnen als Offizialarbeitcn übertragenen Geschäfte keine besonderen Ncmnucratioucu
zu beziehen haben, die Provinzialstände eine direkte Remuneration für bestimmte Beamte der
Regieruugs-Hauptkassen nicht erzwingen tonnten, daß es dagegen durchaus begründet uud auch
durch das Reglement der Provinzial-Fcner Societät keineswegs ausgeschlossen sei, daß die letztere
für die Mitwirkung der Regiernngs-Hauptkasscu bei deu Kassengeschäften der Societät einen Bei¬
lrag zu deu staatlichen Kassenvcrwaltungstostcn zahle, und der hierfür ctatsmäßig ausgeworfene
Betrag von 730 Thlru. oder 2100 Mark in der Höhe vou P. p. 1 pro Mille der Eiuuahme
äußerst mäßig erscheine und sich lediglich als eine Erstattung der baaren Auelagen des Staats
charakterisire.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath glaubte in der Sitzung vom 3. cr. mit Bezug auf den
obeu erwähnte» Beschluß des Provinzial-^andtags dem letzteren die weitere Entscheiduug zur Sache
vorbehalten zu müssen; vermag jedoch seinerseits ans den von den Herren Ressortministern ange¬
führten und bereits früher gewürdigten Gründen eine Abänderung des bestehenden ^anbtags-
Bcschlnsses nicht zu befürworte», da die Regicruugs-Haupttasscu nach dem Allerhöchst genehmigten
Societäts-Reglcment ex cMoiu verpflichtet fiud, bei den in Rede stehenden Kassengeschäften mitzu¬
wirken, daher einen Beitrag zu den Verwaltuugstostcn hierfür uicht beausprucheu töuueu, letzteres
auch seit dem Bestehen der Societät niemals intendirt gewesen ist. Es ergibt sich dieses aus der
historischen Entwickelung und Pcranlassnng der in Rede stehenden Remunerationen, :uelchc ihren
Ursprung in einer vou dem Ober-Präsidenten von Bodelschwingh mit Genehmigung der Königliche»
Ministerien des Innern und der Finanzen erlassenen Kassen-Instruction vom 6. Mai 1810
finden, in welcher derselbe die Haupttasseu als zu der Mitwirkung für das Provinzial-Iustitut
ox nt'ticio verpflichtet bezeichnet nnd nur in billiger Berückfich t-iguug der
denselben dadurch erwachseucuBelästigung sich bereit erklärt, den mit der Buchführung beauftragten
Beamten eine Remuneration aus dem Societätsfouds zu crwirteu. Was die im Obervräsidial-
Erlasfe erwähnten Auslagen des Staates bei der Mitwirkung der RegierungsHanptlassen zu deu
Kassengeschäften der Societät anlangt, so sind derartige Auölageu uicht ersichtlich, da Seiteus der
Societät die von den Regier»ugs-Haupttassen vorgelegten Auslagen, z. B. Porto, stets ersetzt und
denselben auch die erforderlichen Formulare unentgeltlich geliefert werden.
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Der Provinzial-Verwaltungsralh beantragt daher, indem er im Uebrigen auf sein zur
Sache erstattetes ausführliches Referat an den 24. Provinzial Landtag verweist (f. S. 124
und folg. der gedruckten VandlagsVerhandlungeu):

„Der hohe Proviuzial Landtag wolle es bei dem vorerwähnten Beschlusse vom
13. September 1875 bewenden lassen, sowie auch die Seitens der Königlichen Staats¬
regierung vom laufenden Jahre ab verlangte Zahlung von 1 pru uiills der Societätö-
Eiuuahmeu als Verwallungslosten-Beilragan die Staatskasse ablehnen.

Der Provinzilll Verwaltungsralh.
Wilhelm Fürst zu Wird,

LandlagsMarschall.

Anlage «2.

Düsseldorf, den 14. April 18??.

Referat
des Movinziltl-Merwattmizisratys an den Movinzial-^andtag.

Der Provinzial-VerwaltnngSrath richtete seiner Zeit an den 22. Provinzial-Landtag
bezüglich der Verlegung der Provinzial-Blindenaustalt zu Düren eine Reihe von Anträgen, (Ver¬
handlungen des 22. Proviuzial-Landtags S. 80) und zwar unter anderen:

Der Landlag wolle beschließen:
!lä 3, daß die Summe von «4000 Thaler ^ 192,000 Mark behufs Ankauf des neuen

Anstaltsgebäudeönebst zugehörigen Terrain resp, zur Bestreitung der Einrichtnngstostendurch ciue
für Rechnung der Blindenanstalt bei der Provinzial-Hülfstasse aufzunehmendeAnleihe beschafft
werden solle, und

-ul 4, daß die jährlich erforderlichenU°/u zur Verzinsungund Amortisation dieser Anleihe
in dem nächsten Etat der Blindenanstalt nach Maßgabe des besonders aufzustellenden Tilguugö-
planes für die Anleihe in Ausgabe vorzusehen und bis zur Aufnahme der Verzinsung«, uud
Amorlisations-Quoteuin den Etat alljährlich aus dem zur Verfügung der Stände stehenden Zins-
gewinne der Provinzial-Hülfstasse zu entnehmen seien, oder aber, daß die Entnahme aus diesen
Zins.Ncberschüsscn bis zur gäuzlicheuTilgung der Anleihe erfolge."

Indem der 22. Provinzial-Landtagdiese Vorschläge ohne weitere Disposition einfach annahm,
ließ er die ^rage offen, ob die Vcrziusungs- uud Amortisations-Quote auch nach Aufstellungdes
nächsten d. h. des jetzt genehmigten)Etats aus dem Ständefonds der Prouinzial-Hülfskassezu
entnehmensei.
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Da nun in gcdachtcm Fonds ausreichende,;n anderen Zwecken nicht in Anspruch genom¬
menen Mittel vorhanden sind nnd der Netrag andernfalls ans die Provinzial-Nmlage inflniren
würde, so beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath im Anschlüsse an Titel X der Einnahmen
des vorliegendenEntwurfes eines Etats für die Provinzial-Vlindenanstaltzu Diiren Pro 1877/80
zu beantragen, der Prouiuzial^andtag wolle beschließe»,

„daß die uach Maßgabe des vom Provinzial-Verwaltnugsrathe aufgestellten Tilguugsplaues
jährlich erforderlicheVerziusungs- und AmortisationsQuote für das in i>eede stehende
Anlchen mit 11529 Mart während der nächsten Etatsperiode aus dem zur Disposition
der Stände stehendenZinsgewinne der Provinzial-Hülfstassc eutnommeu werden solle."

Der Provinzial Vermaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

^andtags-Marschall.
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